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Das Königl. Gen. Accise- u. Zoll-Departement, in Ber- 

lin. io Expl.
Herr Aegidi, Auditeur beim Husaren-Regt. v. Suter, 

in Wirballen.
— Aepltnius, Kreisrichter, in Ciechanowiec.
— Aepltnius, Kreisrichrer zu Tykoczin.
Se. Excell. Herr v. Aiopaeus, Kaiserl. Ruß. Gesand­

ter ain Dresdner Hofe.
Herr Amschinski, Polizeidirektor, in Jnowlodz.
— Arends, Hosrath, in Rathenau.
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Heinrichsdorf in der Ukermark.

— v. Arnim, Ritterschaftsrath, auf Böckenberg in 
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— v. Arnim, Hauptmann, in der Neumark.
— v. Arnim I., Pr. Vient, und Adjut- im Inf. Regt, 
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Herr Av6, Kriegskommissarius, in Gniewkowo.
— Babrick, Kircheninspektor u. Prediger, in Neureich.
— Dach, Pastor, in Rawicz.
— L. v. Baczko, in Königsberg in Preussen.
— Bahr. Rektor, in Stolpe.
— Balde, Postsekretar, in Schweidnitz.
— Ballhorn, Justiz-Amtmann zu Schneidemüht.
Se. Exellenz, Herr v. Bardeleben, Generallieutenant 

und Chef eines Dragoner Negts., in Insterburg.
Herr Barnstorf, Iustizbürgermeister, in Kalisch.
— Barz, Probst, in Kolberg.
— Bauer, Hofgerichtsrath, in Insterburg.
— Bauermeister, Oberförster, in Driesen-
— Behm,, Postsekretär, in Kalisch.
— Beinert, Kammersekreiär, in Posen.
— Belling, Kantor, in Stolpe, in Pommern.
_ Berg, Feldprediger des Dragonerregts. v. Bardele­

ben, in Insterburg.
— v. Bergen, Kriegs- und Dom. Rath, in Posen.
— Bernigeroth, Regierungs- und Konsistorial-Archi- 

var, in Glauchau, in Chursachsen.
__J. D Dertels, in Flensburg.
— v.Bessel, Lieut. im Inf. Rgt. v. Langen, in Danzig.
— Betke, Iustizbürgermeister, in Schneidemüht.
— Beyer, Lotterie-Direktor, in Warschau. □ Expl.
— v, Bieberstein, Rittmeister im Hus. Regt. v. Suter, 

in Kallwary.
_ Diegner, Geh. exped. Sekretär beim Gen. Accise- 

und Zolldcpart. in Berlin.
— v. Bismark, Lieutenant im 1. Bat. Leibgarde in 

Potsdam.’



III

Herr Blanchard, Ob. Accise/ u. Zollrath, in Warschau.
— v. Blankensee, Oberforstmeister, in Charlotten b.
— Block, Regierungssekretär, in Blalystock. ·
— Mag. Blüher, Pastor in Reinsdorf, bei Glau­

cha» in Chursachsen.
— Bode, Hofgerichtsrath, in Insterburg.
— Bogacsch, Ober Dergamte-Assessor, in Tarnowitz.
— Bökler, Polizeibürgermeister, in Rawicz.
— Bogdalla, Hos-Postsekretär, in Königsberg in 

Preußen. 3 Expl.
— Bote, Kaufmann, in Stolpe.
— Donin, Kaufmann, in Wraclaweck.
— Bockshammer, Senior, in Festenbreg.
— Borchardt, Rendant bei der H. Stempel- und K. 

Kammer, in Berlin.
— Borchard, Regierungssekretär, in Bialystock.
— v. Borck, Amrsrath, zu Amt Niszewiz.
— v. Bork, Negierungeaffessor, in Wangerin.
— Bormann, Regierunasrath, in Posen.
— v. Bornstedt, Pr. Lieut. und Adjutant im Regt. 

Garde, in Potsdam.
—Borschel, Stadkàmmerer, in Osmolin.
— v. Boswell, Lieut. im Inf. Regt. v. Steinwehr, in 

Nürnberg.
— Brakenhausen, Instizkommissarius, in Elbing.
— Brandenburg, Ob. - Accise- u. Zollrarh, in Berlin.
— Braumüller, Kaufmann, in Berlin.
— Braun, Domänenamts Intendant, in Petrikau.
— Braun, Baudirektor, in Biasystock.
— Carl Braun, Kaufmann, in Rawicz.
— Gottlieb Braun, Kaufmann, daselbst.
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Herr Samuel Brau», Färber, daselbst.
— v. Bredereck, Kanonikus u. Geh. Kämmerier S. A. 

H. d. Prinz. Heinrichs v. Preuß., in Rheinsberg.
— Brederlow, Kreisrichter, in Docky.
— Louis Breslauer, in Hannover.
— Brewing, Iustizrath, in Schievelbein.
— v. Brochhausen, Lieut. und Adjut. im Znfant. Re­

giment v. Puttkammer, in Brandenburg.
— Bröker, Ober Accise- und Zollrath, in Kalisch.
— Brohm, Kreis-Steuereinnehmer, in Rawicz.
— Reichsgraf Morih v. Brühl,Königl. Gcn.Chaussüe- 

bau-Zntendant, in Berlin.
— v. Brunn, in Silberberg in der Neumark.
— Buchholz, Kriegs- und Dom. Rath, in Posen.
— Buchholz, Kammersekretär, in Marienwerder.
— Buchholz, Königl. Zollofficiant, in Thorn.
— Buddäus, Rathmann, in Rawicz. .'
— v. Buddee, Zeughauptmann, in Berlin.
— v Budzyński, Sekretär, in Bocky. 3 Expl.
— Michael v. Budziszewski, Kammerherr, Ober- 

amrnMnn in Stolowac.
— Büsching, Reglernngerath, in Marienwerder.
— Burckhardt, Kontrolleur, in Rawicz.
— Baron von dem Duiche, Lieut. im Ngt. Garde, in 

Potsdam.
— Buttermann, Feldprediger, in Kyritz.
— v. Byern, Stabskapitain im ersten Bat. Leibgarde, 

in Potsdam.
— Carius, Zollinspektor, in Berlin.
Se. Durchs Carl, Fürstbischof von Ermeland, 

Reichegraf von Hohenzollern, in Oliva.
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Herr I. W. H. Graf v. Carmer, Kammergerichtsrath 
re., lir Berlin.

— Ca stuer, Hofrath und Kreisphysikus, in Biclks.
— Charleville,Doktor Medicina, zu Schneideniühl.
— Chemnitz, Accise- und Zollrath, in Kottbus.
— Chencinski, Steuereinnehmer, in Gnesen.
— v. Chmilewski, Landrath, in Bromberg.
— Clauser, Kriegs- und Steuercach, zu Breslau.
— Clement, Salarien -Kassen - Rendant, in Posen.
— Klinkigt von Clingenau, Major im Inf. Regt, 

v. Hanstein, in Danzig.
— Conrad, Postmeister, in Herford.
— Cords, zu Klockow in der Priegnitz.
— Cunitz, Justizrath, in Schönlanke. 3 Expl.
— Czolbe, Bürgermeister, in Neuenburg in Westpr.
— Graf v. Dankelmann, Regierungs-Präsident, in 

Posen.
— Dannehl, Inspektor, in Reinfeld bei Danzig.
— Decker, Justizrath, in Lenczic.
— Dedekind, Kriegs- u. Dom. Rath, in Bialystock.
— Delahon, Justizamtmann, in Gnesen.
— v. Delius, Major, tu Berlin.
— Deter, Rendant, in Kalisch. 2 Expl.
— Dettmers, Doktor der Theologie und Professor in 

Frankfurt ». d. O.
— Diestel, König!. Amtmann zu Coronowo.
— v. Dietherdt, Landrath, in Arnswalde.
— Dietrich, Kaufmann, in Driesen.
— V. Dixingshofen, Erbherr auf Ptuno.
— v. Döberitz, Generalmajor, in Potsdam.
— Doepler, Lotterie-Direktions-Sekret., mW arschau.



VI

Herr Drescher, Protokollführer, in Bialystock.
— v. Dreski, Maior, in Potsdam.
— Dührberg, Apotheker, in Posen.
— Dühring, Regicrungsrath, in Posen.
— Dunio, Kreiürichter, in Kalimary.
— Ebersbach, Ober-Accise- u. Zollrath, in Warschau.
— Eggert, Bürgermeister, in Ncutcich.
— Ehm, Regicrunqerath, in Bialystock.
—- Eidner. Registrator, in Kalisch.
— Eisert, Licent-Inspektor, in Stolpe.
— Eiselen, Ober-Berg-Faktor, in Bromberg, in 

Westpreußen.
— Eisclen, Bergrath, in Berlin.
— v. Ernest, Obrist und Chef eines Füsilierbat., in Burg.'
— Eltester, Bürgermeister, in Reetz.
— Engelhard, Baurath, in Plock.
— Engelke, Justizamtmann, in Posen.
— v. Erichsen, Major im Husaren Regt. Schimmel­

pfennig v. d Sye, in Gleiwitz.
— Espagne, Postsekretar, in Warschau. 5 Expl.
— Ewald, Prediger, in Burgstall.
— v. Eynarowicz, auf Kudraeken.
— Eycelwein, Geh. Ober-Baurath, in Berlin.
— Falk, Hoffiskal, in Warschau.
— Falkenberg, Postsckretâr, in Heilsberg.
— Fechner, in Berlin.
— Fechner, Konrektoren Rawicz.
— Ferchmin, Lieutenant, in Stolpe.
— De Finance, Professor u. Stadtsekret, in Kalisch.
— v. Fischer, Negierungörath, in Posen.
— Fischer, Kriminalrath, in Marienwerder.



VII

Herr Fischer, Kreis-Steuereinnehmer, in Wicztek.
— Gottlieb Fischer, Sequester, in Lisa.
— Fischer, Salzinspcktor, in Gnesen.
— D. Fischer, in Christburg.
— Flottwell, Kriminal-Direktor, in Insterburg.
— v. Forstner, Major im ι. Bataillon Leibgarde, in 

Potsdam. 2 Expl.
— Fraise, Stadtinspektor, in Rawicz.
— v. Franke, Major vom Generalstabe, in Berlin.

> — Franke, Prediger, bei Frankfurt a. d. Oder.
— Franke, Regierungssekrerär, in Pofen.
— Franke, Registrator, in Brandenburg.
— Franz, Doktor und Hofrath, in Rawicz.
— Friderici, Kammer-Assessor, in Marienwerder.
— Friedel, Kaufmann, in Berlin. 2 Expl.
— Friese, Kriegsrath, in Marienwerder.
— Fritzo, Apotheker, in Rawicz.
— N. F. From, Négociant, in Elbing.
— Fromholz, Acciserendant, in L0bsens.
— v. Froreich, Obrist und Kommandeur des Husa­

ren-Regiuicnts Schinimelpfennig von der Oye, in 
Gleiwitz.

— Fülleborn, Justizbürgermeister, in Rawicz. 
, — Füller, Sekretär, in Magdeburg.

— Gärtner, Regierungs - und Konsistorialrath, in 
Glauchau, in Chur-Sachsen.

— Gebhard, Kriminalrath, in Posen.
— von Gedermann, Domherr zu Liefland und 

Warschau, Probst in Ostroszan.
— Gehr und Compag., Buchhändler in Breslau, 
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VIII

Herr Gehrt, Apotheker, in Altona.
— Geißler, Geh. Ober-Finanz-Nath, in Berlin.
— George, Kaufmann, in Ramiez.
— v. Gerhard, Rittmeister, Erb- und Gerichtsherr 

auf Orlowo.
— v. Gerhardt, Landschaftsrath, in Flatow.
— Gerlach, Kammerasseffor, in Marienwerder.
— Gerlach, Kreisrichter, in Filehne.
— Germar, Handelsherr, in Glauchau in Chur- 

Sachsen.
— V. Gfuq, Rittmeister, im Steinauschen Kreise in 

Schlesien.
— Giebe, Kaufmann, in Stolpe.
— Gießow, Konsiunt-Steuer-Einnehmer, in Barozin.
— Gilbert, Amtsaktuarius, in. Glauchau, in Chur- 

Sachsen.
— Glagau, Bürgermeister, in Zgievrz.
— Glaser, Kommissionsrath, zu Kreutzburg.
— Göppner, Bauinspekcor, zu Plock.
— Göppner, Kouduktcur, daselbst.
— Götschmann, Accise-Verifikateur, in Branden­

burg.
— Gotthardt, Zustizkommissarius, in Pultusk.
— Gräf, Lieut. im Husaren Regt. Schimmelpfennig 

v. d. Oye, in Gleiwih.
— Graf, Handlungediener, in Brauneberg.
— Graßmann, Oberförster, in Gniewkowo.
— v. Greiffenberg, Obrist und Chef eines Füstljer- 

Bataillons, in Wracjaweck.
— von Grollmann, Geh. Ober-Zustiz- und Tribu- 

nalsratl), in Berlin.
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Herr Groschke, Ober,Postsekretär, in Warschau.
— Groß, Regrs. Quartiermeister des Husaren,Regts. 

Prinz Eugen v. Wurtemberg, in Kempen.
_ Groß, Buchhändler, in Halberstadt. 2 Expl.
— Baron v. Grotthuß, Landrath, in Rawicz.
— Gründel, Stadtsekretar, zu Neuenburg, in West- 

preußen.
— Grüner, Proviantmeister, in Lenczie.
— Grünmüller, Richter, in Soldau.
— Guderian, Justizkommissarius, in Posen.
— Guderian, Pächter zu Szikorsz bei Zempelburg.
Se. Ecxellenz, Herr Freih. v. Günther, General-Lieut. 

und Chef des Regt. Towarczys, in Tykoczin.
— Haake, Kaufmann, in Rawicz.
— Häger, Postsekretär, in Nackel.
— Baron v. Hagen, Geheimer Ober,Finanz,Nath, in 

Berlin.
— v. Hake, Hauptmann und Inspekt. Adjut. d. Herrn 

Gen. Feldmarsch, v. Möllendorf Excell., in Berlin.
— Hannemann, Kreisrichter, in Zambrów.
— Hantelmannn, Pupillenrath, in Bromberg.
— v. Harlem, Geh. Ober-Finanzrath, und Kammer- 

Präsident,in Posen.
— Harth, Kammcrregistrator, in Warschau.
— Hartog, Doktor Med. und Physikus, in Herford, 

in Westphalen.'
— Harwarth, Professor, in Bialystock.
— v. Hatten, Major, auf Lemitten in Ermeland.
— Hawich, Kreis-Justizassessor, in Wraelaweck.
— Haxthausen, Kantor u. Schuikoll., in Stargard.

1 — Heilsberg, Zollinspektor, in Nonori.
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Here Heinel, Inspektor und Prediger, in Marien-' 
burg. n Expl.

— i'. Heinemann, Lient, im Inf. Negt. von Langen, 
in Danzig, g Expl.

—Hellwig, Senior und Primarius, in Rawicz.
— Hellwig, Kaufmann, daselbst.
— Hellwing, Geh. Nach und Direktor der Krieges­

und Domänenkammer, in Warschau.
k— Graf Henkel von Donnersmark, Obrist im 

Neg. Gensd'armes, in Berlin.
— Henkel, Apotheker, in Kalifch.
— Hentschel, Administrator der Gräfl. v. Lepelschcn 

Güter, zu Nassenheyde, in Pommern.
— Herbig, Sekonomie-Kommissarius, in Wraclaweck.
— Hering, Negierungsrach, in Posen.
—Hering, Stadtsekretär, in Demmin/
— Hering jun. Kaufmann, in Stolpe.
— v. Hermann, Sek. Lieut. im Füsilier-Bataillon v. 

Greiffenberg, in Wraclaweck.
— Hermes, Kriegsrath, in Berlin.
— v. Herr, Assessor, in Posen.
— Herrendörffer, Rendant, in Bromberg.
— Herrmann, Handelsherr, In Glauchau, in Chur- 

Sachsen.
— Herwig, Konsistorialrath, in Stettin.
— Graf von Herzberg, Gen.-Major und Chef eines 

Drag. Ngts. in Ricfenburg.
—Fr. Herzberg, Prediger und Inspektor am Fried. 

Wilh. Gymnas, in Berlin.
— Heydenreich, Hofgerichtörach, in Insterburg.
— Heyn, Senator, in Stolpe.
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Herr Heyne, Amtmann, zu Amt Kruszwiz.
— Hilscher, Buchhàiwler, in Leipzig. 2 Expl. 
 Hindenberg, Buchbinder, in Anklam.
— Hinz, Zustizbürgermeister, in Z nowraclaw.
— Hoberg, Hofgerichtsrath, in Insterburg.
— Hönigke, Kammersekretär, in Bialystock.
— Hüning, Negierungsrath, in Posen.
— Höpfner, Kriegskommifsarins und Kammerkalkula- 

tor, in Groß Glogau.
— Höpner, Bürgermeister, in Stolpe.
— Hoff, Kammersekretär, in Bromberg.
— Sandes von Hoffmann, Rittmeister, auf Pera- 

gienen.
— Hoffmann, Krieges,' und Steuerrath, in Rawicz.
— Hoffmann, Kaufmann, in Rawicz.
— Hofmeister, Postmeister, in Pultusk.
— Hofmeister, Postsekretär, daselbst.
—Hollah, Zustizbürgermeister, in Gnesen.
— Holtorfs, Regmts. Quartiermeister beim Füsilicr- 

Bat. v. Greiffenberg, in Wraelaweck. 2 Expl.
— Holhheimer, Kanzleidirektor, in Bromberg.
^- Hoppe, Kreisgerichbö-Registrator, in Sokolka.
— Hoppe, Postmeister, in L issa.- 5 Expl.
— v. Hoven, Major, in Sokolka.
— Horn, Regicrungssekretär, in Marienwerder.
— v. Hoym, Geh. Ober-Finanzrath und Präsident der 

Krieges.' und Domanenkammer, in Warschau.
— Hubert, Amterath, in Zossen.
— Hügel, Postmeister, in Plock.
— v. Humboldt, Ober-Bergrath, in Baireuth.



XII

Herr Zachma«n, Justiz-Kommiss,onsrath, in Wirü- 
kowitz in Schlesien. 4 Expl.

— Jacobi, Regiments /Quartiermeister des Inf. Ngts. 
v. Möllendorff, in Berlin.

— Jacobi, Nathskanzelist, in Rawicz.
— Jähns, Senator, in Stolpe.
— Iänke, Bürgermeister, in Neuteich.
—Zahn, Negierungssekretär, in Bialystock.
— Zahn, Kandidat, in Neudamm.
— Ilse, Bauinspektor, in Petrikau.
— Joachim, Aktuarius, in Bransk.
— Jordan, Postkommissarius, in Gniewkowo.Z Expl
— Viktor Zoseph, in Posen.
.— v. Zrwing, Obcr-Konsistorialprâsident, in Berlin. 
Das Königl. Kadettenkorps in Kulm.
Das Kinigl, Kadettenkorps in Stolpe. 2 Expl. 
Die Kämmerei in Demmin.
Herr Kahlen, Geh. Archivar, in Berlin.
— v. Kalkreuth, Major im Ngt. Sr. Maj. des S& 

.nigs, in Potsdam.
— v. Kalkstein, Landrath, in Klescewo.
— v, Kamieński, Lieutenant, in Stolpe.
Die Königl. Kriegs^ und Dom. Kammer zu Bialy stock.
— v. Kandell, Kanonikus, in Kallwary.
— p, Karkwitz, Kammerpräsident, in Marienwerder.
— Kellner, Kreierichter, in Nowidwor.
— Kienapfel, Hofsiskal, in Pultusk.
— Kirchheim, Hof-Gerichtsrath, in Insterburg.
— Kirste, Kanzeleidirektor, in Bialystock.
— Kirsten, Handlungsdiener, in Stettin.
— Klatten, Justihbürgermeister, in Wraclaweck.
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Herr Klautsch, Zollkontroveur, in Rawicz.
— v. Kleist, Hauptmann im Regt. S. Maj. des Kê- 

nigs, in Potsdam.
— v. Kleist, Pr. Lient, im Regt. Borstel Kürassier, in 

Salzwedel.
— Klewitz, Geh. Ober-Finanzrath, in Berlin.
Se. Excellenz, der Herr General-Lieutenant Graf von 

Klinkowström, Erbherr auf Korcklack rc.
— Klopsch, Domanen-Justizkommissarius, in Plock.
— Klopsch, Justizamtmann, in Strzellno.
— Klose, Postmeister, in Kalisch.
— v. Klüx, Lient, im Regt. S. Maj. des Königs, in 

Potsdam.
— Knobloch, Kandidat, zu Kreuzburg.
— Knövenagel, Bürgermeister, in Lenzen.
— Knopmuß, Kammersekretär, in Marienwerder.
— Kobes, Prov.-Magaz.-Kontrolleur, in Wraclaweck.
— Köhler, Senator, in Bromberg.
— Köhler u.Knochenhauer, Kaufleute, in Potsdam.
— v. Köller-Banner, General, in Stettin.
— König, Kriegs- und Domânenrakh, in Plock. 
—Körber, Buchhändler, in Minden, in Westphal.

2 Exempl.
— Konewka, Kreisgerichts - Aktuarius, in Sokolka.
— Kosmeli, Negierungsreferendarius, in Warschau.
— Kothe, Bürgermeister und Kämmerer, in Rawicz.
— Kozlowski, Negicrungssekretär und Justizkommissa- 

rius, in Plock.
— Krause, Bürgermeister, in Bocky.
— Krause, expedirender Sekretär, in Brandenburg.
— Krause, Notarius, in Warschau.
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Herr Krause, Kupferschmidt, in Rawicz.
— Krieie, Prediger, in Kunersdorf, bei Frankfurt 

a. d. Oder.
— Kromrey, Bürgermeister, in Lobsens. 12 Expl.
— Krüger, Postsekretär, in Elbing. 13 Expl.
— Küger, Kommissions-Ryth, in Nimptsch. 
—Krüger, Postsekretär, in Stargard, ln Pomm.
— Krug, Geh. Registrator, in Berlin.
— Küchmcister von Sternberg, Oberstwachtmeister 

im Füsil. Bat. v. Oswald, in Petrikau.
— Küntzel, Kreis-Zustizrath, in Wraclaweck.
— Küster, Kriegesrath, in Berlin.
— Kuhlwein, Ordens-Kammerrath, in Sonnenburg.
— v. Kullck, Kapitain und Platzmajor, in Kości.
— Kunkel, Regicrungsregistrator, in Posen.
— Kuwert, Amts,Rath, zu Amt Mursinno. a. dW.
— Kypke, Kreisrichter, in Marchonin, in Westpreuß.
— Kypke, Landbaumelster, in Bromberg.
— Kypke, Baulonduktcux, da selbst.
— Labaye, Geh. Kr. Rath und Assessor des Gen. Ac­

cise- und^ZolldeptS. in Berlin.
— V. Lamprecht, Geh. Ober-Zustiz- und Tribunals- 

Rath, in Berlin.
— Lange, Kaufmnan. in Stolpe.
— W. A. Laue, Gastwirth, in Driesen.
— v. Lediwary, Generalmajor, in Kempen.
— Lehmann, Geheimer Ober - Nechnungs - Nath, in 

Berlin.
— Lehmann, Kreisrichter, in Stawisken.
— Leiner, Confumt- Steuereinnehmer, in Lenczic.
— Leonhardr, Zustizaktuarius, zu Schneidemühl.
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Herr v. Leslie, Sek. Lient, im Füsil. Bat. v. Grciffen- 
berg, in Wraclaweck.

— Carl Lesse, Kaufmann, zu Eonitz.
_ Zoi). Lesse, Kaufmann, zu Conitz.
— Leßmann, Kriegs- und Dom. Rath, in Posen.
— Samuel Levy, in Berlin.
Frau v. Lewandowska, in Rawiez.'
— Libor, Erzpriester, zu Polnisch-Wartenberg.2 Expl.
Se. Durchlaucht, Fürst v. d. Lippe-Detmold aggr. 

Stbökapit.. im Drag. Regt. v. Katte, zu Landsberg.
Herr v. Lobach, Sek. Lieut. im Füstl. Dar. v. Greissen- 

berg, in Wraclaweck.
— I. A. Graf von Lochocki, Starost zu Barcin an 

der Netze.
— v. Löper, General-Landschasts-Nath, zu Stramehl, 

in Pommern.
— Löther, Kreis-Steuereinnehmer, in Obersitzko.
— v. Lossow, Prem. Lieut. im Husar. Regt. v. Suter, 

in Sokolka.
— Ludendorf, Kaufmann, in Stettin.
— Lübeck, Regierungörach, in Bialystock.
— Lüdemann, Krieges- und Dom. Rath, auch Ober- 

Postdirektor, in Danzig.
— Lüpke, Regierungs-Registrator, in Posen.
— Lütke, Hof-Postsekretâr, in Berlin. 3 Expl.
— Lux, Zustizrath, in Bialystock.
— Lympius, Regrs. Quartiermstr, in Greiffenberg.
— Hessel-Marzbach, in Posen.
Der Magistrat in Grüningen.
Herr Magunna, Prediger, in Leba. 
"Malbranc, Kandidat, in Berlin.



Xvl

Herr Malecki, Translateur, in Bialystock.'
— von Mansie,-in, Lient, im Dragoner Ngt. v. Barde­

leben, in Insterburg.
— v. Marcellini, Salzinspektor, in Nawieź.
— Marquardt, Hofrath, in Berlin.
— Martins, Geh. erped. Sekretär, in Berlin.
— ν. d. Marwitz, in Klein Nackel, in Westpreußen.
— Masch, Kaufmann, in Stolpe.
^Masch, Postsckretâr, in Bialystock. io Expl.
— v. Massenbach, Major im Dragoner Rgt v. Bar­

deleben, in Insterburg.
— v. Massow, Kammerpräsident, in Glogau.
— v. Mathy, Domherr, in Frauenburg.
— Maurer, Diakonus, in Glauchau, in Chursachsen.
— Max, Hofrath, in Polnisch Wartenberg.
— Meier, Zustizamtmann und Iustizkommifsarius, in 

Nackel.
— Meißner^ Postmeister, in Nawiez.
— Meißner, Senior, in Bielwiese, bet Steinau in 

" Schlesien.-
— Melzer, Kreis-Justiz Kommissionsralh, in Gnesen.
— v. Merkatz, Assessor bei der Gen. Salz-Administra­

tion, in Berlin.
— Meßner, Amtö-Aktuarius, in Strzellno.
— Michaelis, Ober-Acoisekalkulator, in Kalisch.
— Mirus, Kammerdirektor, in Bialystock.
— glisty Nechuungsrath, in Marienwerder.
— Mittag, Magazininspektor, in Wiezceck.
— Mittag, Postmeister, in Sokolka.
— Mittag, Postsekretär, in Lyk.
— Mnioch, Lotteriedlrektor, in Warschau.

Herr
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Herr v.MSller, Staabäkapitain im Fäsil. Dat. v. Greift 
fenberg, in Wraclaweck.

— Möller, Negierungsralh, in Bialvstock.
— Mövius, Kriegs- und Dom. Rath, in Dialystoch.
— Monski, Polizeibürgermcister, in Sarnę.
— Müller, Oberamtmann, in Połajewo, in Südpr.
— Müller, Oberamtm., in Orpiscewo, in Südpr.
— Müller, Hauptmann, auf Krusinnen.
— Müller, Accise-Einnehmer,, zu Neuenburg, in 

Westpreußen.
— Müller, Stadt-Hofmeister, in Stettin.
— Daniel Münzberg, Kaufmann, in Gnefen.
- - Musbek, Musikus, in Rawicz.
— Mutzel, Salzturekror, in Stettin.
— Nachomski, Kreis-Gerichts-Assessor, in Plock.
— Neumann, Krieges- und Domänen-Rath, in Ma, 

rienwerder.
— Nicäus, Lotterieamte-Sekretär, in Danzig.g Expl. 
Die Nicolaifche Buchhandlung, in Berlin. 12 Expl. 
Herr Nicolovius, Kriegs- und Dom. Rath, in Plock. 
— Niederstecter Oberamtmann, zu Königsfelde.
— v. Nimptsch, Major im 1. Bat. Leibgarde, in 

Potsdam.
— Nitsche, Oberamtmann, in Rawicz.
— Nitschmait, Kreisrath, in Kallwary.
— Nolte, Feldprediger des Husaren Regts. Prinz En­

gen v. Würtemberg, in Kein pen. co Expl.
— Nürnberger, Postsekretär, in Magdeburg. 3 Expl.
— v Obernitz, Oberstwachtmeister im Füsil. Bat. von 

Greiffenberg, in Wraclaweck.
— Ockel, Doktor Med., in Spandau.

Χ X



XVIII

Herr Oelrichs, Regierungsrath, in Marienwerder.
— Baron von Oelsen, in Berlin.
— O l) lcrt, Rektor der Kathedralschule, zu Marienwerder.
— ν. d. Osten, Major im Drag. Regt, von Stranz, 

in Driesen.
— v. d. Osten, auf Schmagorey, in der Neumark.-.
— v. d. O sten, in Warnitz, in der Neumark.
— v. Ostrowski, Zollinspektor, in Inowlodz.
— Pahlau, Oberinspektor, in Sonnenburg.
— Parpat, Justiz-Kommission - Asssessor, in Plock.
— Rittmeister v. Pastau, Postmeister, in Gnesen.
— Pastorff, Geh. Nach, in Schönfeld bei Beerwalde.
— Petermann, sen. et med. Handelsherren, in Glau­

chau, in Chursachsen.
— Peters, Kreis-Steuer-Einnehmer, zu Dobrzyń.
— Petersen, Rektor, in Neuenburg, in Westpreuß.
— Peterson, Kriegs- und Dom. Rath und Oder-Bau, 

Inspektor, in Bromberg.
— Pfeiffer, Geh. Ober-Tribunals-Rath, in Berlin.
— Pfleumer, Amtmann, in Glauchau, in Chursachj.
— Pioco, Landschafts-Kassen-Rend., in Danzig. 2 Expl.
— Pleßing, Professor, in Duisburg.
— Pochhammer, Zustizkommissarius, in Berlin.
— Poll, Kriegesrath, in Berlin.
— Lehw. Powalski, Pred., zu Strasburg, inWestpr.
— Prätorius, Oberbergrath, in Berlin.
— Prange, Direktions-Assessor, in Warschau.
— v. Preuß, Hauptmann, in Berlin.
— Priewe, Polizeibürgermeister, in Gnesen.
— v. Pritzelwitz, Lieut. im Infanterie, Rgt. Graf v 

Kunheim, in Berlin.
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Herr Profe, Krets-Inspektor u. Pastor, zu Nimptsch.
— Pukrop, Amtsadministrator, in Warschau.
— Pupkę, Kammerassessor, in Posen.
— Puschmann, expedir. Sekretär, in Brandenburg.
— v. Puttkammer, Landrath, in Stolpe.
— V. Puttkammer, Kriegs- u. Dom. Rath, in Posen.
— v. Quast, Geh. Ober-Finanz- Rath, in Berlin.
— Rache, Kriegsrathu.Intendant, in Marienburg.
— Naddaz, Zustizkommissarius, in Bialystock.
— v. Nahlke, Major v. d. Armee, in Potsdam.
— v. Rakomeki, Kapitaln, Erbherr auf Sukowe.
— Namm, Packhoss.Inspektor, in Berlin.
— v. Napin Thoyras, Major im Rgt. von Möllen­

dorf, in Berlin.
— v. Napin Thoyras, Hauptmann und Postmeister, 

in Oranienburg.
— Nappuhn, Amtmann, in Neuenburg, in Westpr.
— Nay, Bürgermeister, in Znowlodz
— Graf v. Reden Geh. Rath und Berghauptmann, in 

Breslau.
— Neichcnbach, Kand. der Theol., in Grüningen.
— Reichert, Polizeibürgermeister zu Schwerin an d. 

Warthe, in Südpreußen.
— Reincke, Zustizkommissarius, in Warschau.
— Reinhard, Rechnungsrqtb, in Bialystock.
— v. Reitzenstein, Obrist und Kommand. des Regts. 

Gensdarmes, in Berlin.
— Reschner, Konsistorial-Steuer Rendant, in Ziestes·
— Resewitz, Abt, in Kloster-Bergen.
— Resteiner, Eriminalrath, in Warschau.
— Rhades, Kriegs- und Dom. Rath, in Posen.

)( X 2
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Herr Rhau, Kriegs- und Steuer-Nath, in Gnefen.
— v Rhein, Obrist und Kommandeur des Dragoner 

Regts. von Bardeleben, in Insterburg.
— Rhode, Kreiskalkulator, in Wraclaweck.
— Rhoden, Stadtrath, in Elbing.
— Richard, General- Stadt- und Packhose-Inspektor, 

in Elbing.
— Richardi, Kämmerer, in Köslin. 4 Expl.
— Richter, Regierungsrath, in Posen.
— Richter, Hosgerichksrath, in Bromberg.
- Nicbrer, Ober-Postsekretnr, in Danzig.
— Nicbes, Krtegsrath und General-Lotteriedircktor, in 

Danzig.
— Riedel, Krieges- und Dom. Rath, zu Plock.
— Riedel, Amtmann, zu Ostrowit, bei Neuenburg, 

in Westpreußen.
— Rinnert, Kreisgerichts-Kanzelist, in Sokolka.
— Nitter, Post und Proviantmeister, in Nackel.
— Rochow, Postsekretär, in Bromberg.
— Nöbel, Kriege- und Dom. Nath, in Kallwary.
— Römer, Kommisslonerath, in Elbing. 2 Expl.
— C. D.Römer, Kandidat, in Klein Nackel, in Westpr. 
Frau Gräfin Josephe v. Rogalinska, auf Sarne.
— Generalin v. Rohr, in Magdeburg.
Herr v. Rohr, Forstmeister, in Briesen-Horst in der 

Neumark.
— v. Rohr, Hauptmann, in Nassenheyde.
Se. Excellenz, Herr Baron von Roseneranz, Kö< 

nigl. Dänischer Gesandter, in Berlin.
Herr Nosteovius, Rektor, zu Conitz.
— Roezachocki, Kreierichler, in Narew.
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Herr Nöthe, Saiarien-Kassen-Rendant, in Bialystock.
— v. Rottemburg, Zoll- und Consumions-Steuer- 

Einnehmer, in Rawicz.
— Notzoll, Zntelligenz-Kassen-Rendaut, in Danzig.

2 Exmpl.
— Notzoll, Krete-Steuer-Einnehmcr, in Conitz.
— Sack, Kammergerichterath, in Berlin.
— v. Sabisch, Major, in Neuenburg, in Westpr.
— Sagebaum, Pastor, in Pansin.
— Sahme, Kreierichter, in Sicmiatice.
— Salbach, Regmts. Quartiermeister beim Dragoner- 

Negt. v. Prittwitz, zu Lüben, in Schlesien.
— von Sanden, Kornel im Husaren Negt. v Suter, 

in Wirballeu.
— v. Schaumberg, Prem. Lieut. im Füsil. Bat. von 

Greiffenberg, in Wraclaweck.
— Schcesser, Domänen-Aktuarius des Amts Zeilin.
— v. Scheel, Generalmajor und Direktor der Inge­

nieur-Akademie, in Potsdam.
— Schimmelpfennig v. d. Oye, Kammerpräsident, 

in Bialystock.
— v. Schimmelpfennig, Oberförster, zu Montuo.
— Schirrmeister, Kriegs- u. Dom. Rath, zu Plock.
— Schlang enseld, Zustizsekretär, in Rawicz.
— Schleemüller, Amtmann, in Stuhm.
— Zsaac Schlesinger, in Posen.
— v. Schlichting, Oberstlieut. im Dragoner Regt. ». 

Bardeleben, in Insterburg.
— Schlick, Kriegs- u. Dom. Rath, zu Plock. 2 Expl.
— Schlingmann, Kammersekretär, in Bialystock.
— Schlüter, Kriegeörath und Geheimer Archivarius, 

in Berlin.



XXII

Herr Schmeling, Kreiskalkulator, in Rawicz.
— v. Schmettan, Lieut. im Dragoner Ngt. v. Pritv 

witz, zu Lüben, in Schlesien.
— Schmidt, Bergrath, in Jnowraclaw.
— Schmid, Kreisrichter, in Sokolka.
— Schmidt, Stadtkämmerer, in Neuenburg," in 

Westpreußen.
— Schmtedike, Ordens-Justiz-Rath, in Friedrichs­

wille.
— v. Schmude, Ob. Accise- und Zollrath, in Kalisch.
— D. G. Schnaider, Kaufmann, in Rawicz.
— Andr. Schnaider, Kaufmann, daselbst.
— Schnepel, Stadtsyndikus, in Kalisch.
— Schön, Krieges- und Domänenxath. in Bialystock.
— v. Schön, Lieut., im Rgt. Towarczys, in Bocky.
— Schönbeck, Kreissekretär, in Jnowraclaw.
— v. Schönberg, Hauptmann im Regt. von Arnim, 

in Berlin.
— Schöne, Buchhändler, in Berlin.
— Schöneberg, Polizeidirektor, in Rathenau.
— v. Schöning, Hauptmann, Erb- und Gerichtsherr 

der Wiersbizanoschen Herrschaft.
— Scholle, Regicrungsrath, in Bialystock.
— Scholze, Oder-Accise- und Zoll-Rath, in Bran­

denburg.
— Schröder, Kreis-Justizrath, in Kalisch.
—· Schröder, Postkommissar, in Marienwerder.

2 Exmpl.
— Schrbter, Kaufmann, in Rawicz.
— Schropp, Kunsthändler, in Berlin.
—Schubert, Kammerkanzleidiener, in Posen.
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Herr v. Schütz, Geh. Ober-Finanz-Nath, in Berlin.
— v. d. Schulenburg, Krieges- und Domänen-Rath- 

i» Bialystock.
Frau Gräfin von Schulenburg, in Burgstall. 
Herr v. Schultz, Lieutenant, im Husaren-Negr. V. Köh, 

ler, in Schneidcmühl.
— Schultz, Kreis-Justiz- Nath, in Plock.
— Schultz, Justizkommissarius, in Warschau.
— Sebultz, Kammerassessor, in Berlin.
— Schulz, Oder-Accise- und Zoll-Rath, in Warschau.
— Schulz, Kriegsrath, in Stettin.
— Schulz, Probst, in Ostromezko.
— Schulz, Postmeister, in Ostromezko.
— Schulz, Amtmann, zu Jardonowo.
— Schulz, Mühlenpächter, in Soldau.
— Dr. Schwarte, Hofrath, in Rawicz.
— Schwerdt, Deich-Inspektor, in Neuenburg, in 

Westpreußen.
— v. Schwerin, Generalmajor im Regt. Garde, in 

Potsdam.
— Schmink, Oberamtmann, zu Buglinen.
— Schwürz, Postmeister, in Bialystock.
— v. Scriver, Lieutenant im Regt, von Steinwehr, in 

Schweidnitz.
— Sebert, Banko-Rendant, in Stettin.
— Seebald, Kommissionsrath, im Steinauischen 

Kreise in Schlesien. ' -
— v. Seelle, Ob. Accise- u. Zoll-Rath, in Warschau.
— Seidler, Zolldirekcor, in Brandeuburg.
— Seidler, Justiz-Kommissions-Kanzelist, in Plock.
— Seidner, Ob. Aeciseverifikateur, in Brandenburg.



XXIV

Herr Sell, Professor, in Stettin.
— Baron ». Selle, Assessor bei der Accise-Direktion, 

in Warschau.
— von Sellentin, Obrist und Kommandeur im Drag. 

Reg. ». Stranz, in Friedeberg i. d. N.
— Senêchal, Handlungsdiener, in Stettin.
— Serre, Geheimer Oder-Accise- und Zoll-Rath, in 

Kalisch.
— Siegfried. Rendant, in Berlin.
— Siemanowski, Stadckàmmercr, in Wraelaweck.
— Sitcovius, Professor, in Nafsenheyde.
— Skawronsky Kreis- Gerichtsakt., in Kallwary.
— von Skrbenski, Landrath, im Steinauischen 

Kreise in Schlesien.
— Joh. CarlHeinr. Sörmanns, Kaufmann, in Danzig.
—. Specht, Referendarius, in Berlin.
— Splittgerber, Oekon. Inspektor, in Ostromezko.
— Spohr, Protokollführer in Wraelaweck.
— Stägemann. Regierungesekretär, in Bialystock.
— Stähler, Regierungs-Rath, in Bialystock.
Se. Excellenz, Herr von Steensen, General-Lieute­

nant und Gouverneur, in Neisse.
Herr Stesfeck, Kriegs- und Dom. Rath, in Berlin. 
— Johann Gotth Stenigke, Braueigen, in 

Landsberg a. d. W.
— Steobanus, Justizrath, in Roman.
— Stephani, Polizeibürgermcister, in Neuenburg, 

in Westpreußen.
— Sternberg, Feldprediger, in Stettin.
* - Stoppelberg, Oberamtmann, zu Gniewkowo.
— Stosch, Regierungsassessor, in Posen.
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Herr Streit, Kammersekrelär, in Breslau. 2 Expl.
— Strieweki, Rendant, in Marienwerder.
— Struck, Kandidat, in Dramburg.
— von Stutterheim, Kapitain, im Regmt. Garde, 

in Potsdam.
— v. Suter, Generalmajor und Chef eines Husaren- 

Negts. in Wirballen.
— Syburg, Justiz-Amtmann, in Neuenburg, in 

Westpreußen.
— Syburg, Oberkommissar., in Landsberg a. d. W.
— Sydow, Senator, in Stargard.
— Szemeit, Kreis- Gerichts-Kanzelist, in Kallwary.
— Tackmann, Regiments-Chirurgus beim Regt. Prinz 

Eugen von Würremberg, in Kempen.
— Taube, Polizeibürgermeister und Landschafts-Sekre­

tär, zu Schneidemühl.
— v Taubenheim,Major,zu Nimptsch in Schlesien.
— Taumeier, Kanzeleibiener bei der Een. Lotteriedi- 

rektion, in Berlin..,
— Techen, Regts. Quartiermeister, in Ruppin. 9 Expl.
— Teschner, Zustizkommissarius, in Elbing.

. — Tissen, Postsekretär, in Petrikau. 2 Expl.
— v. Trebra, Forstmeister, in Stolpe.
— Troschel, Kammerdircktor, in Bialystock.
— Troschel, Buchhändler, in Danzig. 9 Expl.
— Troschke, Konsumtions-Steuer-Rendant, in Kro­

toszyn. 3 Expl.
— Graf Truchses v. Waldburg, General-Major, in 

Driesen.
— Trüstädt, Negimentschirurgus, in Wraelaweck.
— v. Trütschler, Negierungsassessor, in Thorn.



XXVI

Herr Trummer, Kriegsrath- in Frankfurt a. d. Oder.
— Tschepius, Postdirektor, in Bromberg.
— Türk, in Stralsund. 2 Expl.
— Unger, Buchdrucker, in Berlin.
— v. Unruh, Kriegsrath, in Glogau.
— Valentin, Kammersekretär, in Marienwerder.
— Velhagen, Kriegs- und Steuerrath, in Kempen.
— Vogelgesang, exped. Geh. Sekretär bei der Haupt- 

Stempel- und K. Kammer, in Berlin.
— Völker, Geh. Sekretär, in Berlin.
— v. Voigt. Lieutenant im Artillerickorpô, in Berlin. 
—Doigt, Steuer-Obercinnchmer, in Glauchau, in 

Chursachsen.
Se. Excellenz, Herr von Voß, Geh. Etats-Kriegs- und 

birig. Minister, re. in Berlin.
— Voßberg Kreirkalkulätor, in Strzellno.
— Waase, Registrator, in Brandenburg.
— Wachhausen, Kreisrichter, in Bransk. 3 Expl.
— v. Waldow, auf Dickow.
— v. Wallersbrunn, Obrist im Dragoner-Regt, von 

Bardeleben in Insterburg.
— Walpert, Wirthschafter, im Steinauischen Krei­

se in Schlesien.
— Walter, Kammersekretär, in Gumbinnen. 3 Expl.
— v. Walther und Cronegk, Obristwachtmeister im 

Infanterie Regt. v. Larisch, in Berlin.
— v. Wangenheim, Hauptmann im Regt. S. Maj. 

des Königs, in Potsdam.
— Wassermann, Kreisrichter, in Plock.
— Wassersleben, Krieges- und Domänen-Rath, in 

Bialystock.
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Herr Daron v. Wechmar, im Steinauischen Kreise, 
in Schlesien.

_ Weck, General-Postamts - Assessor, in Berlin.
_ Gebete, Kammerresèrcndarius, in Warschau.
— Wedeking, Kommissionsrach, in Söst.
— v. Wedell, Major, zu Althoff in Ostpreußen.
— Weeser, Feld-Magazin.Rendant, in Lenczie.
— Weiß, Kriegsrach, in Königsberg in Preußen.
— Weiß, Salarien -Kassen - Kontrolleàr, in Bialystock.

— v. Werdeck, Geh. Kriegs-Natl), in Potsdam.
— Werdemann, Kriegs- und Dom. Rath, in Plock.
— Werner, Kammersekretär, in Warschau.
— Werse, Kreis-Gerichts-Aktuarius', zu Tykoczin.
— Graf von Wersewih, in Stolpe.
— Dr. Wester, Hofrath, in Rawicz.
— Weyde, Steuereinnehmer, in Kosel.
— Weygel, Kämmerer, in Landsberg a. d. W.
— v. Weyrach, Major im Regmt. Sr. Majest. bei 

Königs, in Potsdam.
—von Weyrach, Hauptmann, zu Fäsekow, in 

Schmed. Pommern.
—Wiemer, Kreisgerichtö-Protokollführer, in Kall­

wary.
— Wicsiger, Krieges- und Dom. Nath, in Berlin.
— Carl Ludw. Wilde, Stadt- Mauermeister, in 

Landsberg a. d. W.
— Wihelmy, Sekretär, in Burgstall.
— Wilkens, Geheimer Kriegs-Rath, in Berlin.
— v. Winning, Lieutenant im Regt. Sr. Maj. des 

Könige, in Potsdam.
— Witte, Landrentmeister, in Bromberg.
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Herr Witte, Bürgermeister, in Rummelsburg.
— Woldermann, Geheimer Kammergerichts-Nath, in 

Berlin.
— Wollenhaupt, Justitiarius, in Rawicz.
— Worzewski, Depositen-Kassen-Rendant, in Ma­

rienwerder. 2 Expl.
— Wrucklewoki, Justizrath und Justizbürgermeister, 

in Schwetz.
— Wutstrack, Kammersekretär, in Bialystock.
— Zablocki, Kreiskalkulator, in Gnesen.
— Zander, Stadt- », Packhofe,Inspektor, in Elbing.
— v. Zanthier, Oberforstmeister, in Warschau.
— Constantin v. Zawadski, in Knorgd.
— v. Zawadski, Rittmeister im Husaren Rgt. Schim­

melpfennig v. d. Oye, in Gleiwitz.
— v. Zawadski, Lieutenant und Adjutant im Regt. 

Garde, in Potsdam.
— Fried, v. Zeis, Kais. Ruß, Obristlieut., in Bielsk.
— Zenker, Negierungerarh, in Bialystock.
— Zenke, Kämmerer, in Stolpe.
— v. Ziegenhorn, Regierungspräsident in Bialystock.
— v. Ziegler, Obristwachtmeister im Regt. Towarczys, 

in Branök.
— Ziegler, Kammerreferendarius, in Posen.
— Zierlein, Kammersekretàr, in Berlin.
— Zimmermann, Hauptmann u. Postmeister, in In­

sterburg., 2 Expl.
— Zimmermann, Kammer-Registrator, in M arien 

werder.
— Zur-Hellen, Kriegs- und Dom.-Rath, in Plock.

Vor



Demnach bei Seiner Königlichen Maje­

stät von Preußen, Unserm Allergnadigsten 

Herrn, der Buchhändler Friedrich Maurer 

allhier, allerunterthanigst gebeten hat, ihm 

über den Verlag eines Buchs unter dem 

Titel:

Geographie und Statistik von 

West- und Süd-Preußen :c., 

oder der von Polen unter Frie­
drich dem Großen, und seit­

dem acquirirten Provinzen, und 
Städte, nebst einer kurzen Ge­

schichte des Königreichs Polen' 



bis zu dessen Zertheilung, und 

eine Charte von West- und Süd­

preußen :c.

ein Privilegium exclufiuum für sich, 

und seine Erben dergestalt zu ertheilen, daß 

außer ihm, mid seinen Erben wahrend 

der Dauer seines Privilegii dieses Buch 

weder ganz, noch zum Theil, noch Aus­

zugsweise, oder unter einem andern Titel 
verfaßt, in Seiner Königl. Majestät Staa­
ten nachgedruckt oder eingeführt werde; Als 

privilegiren und begnadigen Höchstdieselben 

gedachten Buchhändler Friedrich Mau­

rer Hiemit, und Kraft dieses dergestalt und 

also, daß wenn er zuvor das gedachte 

Buch der Behörde zur Censur vorgelegt 

und die Erlaubniß zum Druck desselben er­

halten Haben wird, außer ihm, und sei­
nen Erben innerhalb der nächsten Dreißig 

Jahre, sich niemand in Höchstdero König­

reich, Churfürstenthum, und sämtlichen übri­

gen Landen, und Provinzen, unterstehen 

soll, vorbenanntes Buch ganz oder 



zum Theil, oder auch nur Auszugs­

weise, oder unter einem andern Ti­

tel verfaßt, nachzudrucken, noch weniger 
die etwann außerhalb Landes nachgedruckten 

Exemplaria in Dero Staaten einzufüh­

ren, und daselbst heimlich oder öffentlich 

zu verkaufen, bei Confiscation aller 

zu findenden Exemplare, und einer bei 

jedem Contraventions - Fall zu erlegenden 

Geld-Strafe von Dreihundert Thaler, 

wovon die Hälfte dem Königl. Fisco, und 

die andere Hälfte dem Impetranten gezahlt 
werden sott.

Höchstgedachte Seine Königl. Maje, 

stät wollen auch den Buchhändler Frie- 

drich Maurer, und dessen Erben, die be­

nannten Dreißig Jahre über, hiebei aller- 
gnadigst schützen, handhaben, und erhalten. 

Jedoch ist er und seine Erben, bei Verlust 
des Privilegii, schuldig, sothanes Buch 

nicht nur um einen billigen Preis zu ver­

kaufen, sondern auch davon, und von je- 

der neuen Auflage desselben. Drei Exem- 



plare a'n das Königs. Lehns-Archiv, und 

eben so viel an die Königl. Bibliothek al- 

Hier auf seine Kosten abzuliefern. Urkund­

lich unter dem aufgedruckten Königl. Lehns- 

siegel. So gegeben und geschehen Berlin 

den 7ten November 1796.

v. d. Reck.

Privilegium
für den Buchhändler Friedrich 
Maurer allhier uber ein Sud) un » 
1er dem Titel - Geographie und Sta- 
tistik .von West- und Südpreußen, 
oder der von Pohten unter Frler 
drich dem Großen/ und seit» 
dem acquikikten Provinzen/ und 
Städte, nebst einer kurzen Ge, 
schichte des. Kênigreichs Pohle» 
bis zu dessen Zertheilung / und 
einer Charte von West- und Süd- 
preußen. -

_______  

boć' fett (hilft l!^' - ^mtuti



Ein dreizehnjähriger Aufenthalt in West- Süd- 

und Neuostpreußen, meine Dienstverhältnisse 
und einige unternommene Reisen in diesen Provin­
zen, haben mir Gelegenheit gegeben, einige nützli­
che Nachrichten über die Lage und Kultur, die na­
türliche Beschaffenheit, über die Einwohner und die 
ehemalige Verfassung dieser weitlauftigen Länder zu 
sammeln, Nachforschungen anzustellen, Bemer­
kungen darüber zu machen, und sie mit andern Län­
dern zu vergleichen. Dieö waren aber nur Bruch­
stücke ohne Zusammenhang, welche nur dazu dienen 
konnten, bei einer geographisch - statistischen Be­
schreibung dieser Provinzen mit benutzt zu werden. 
Ein solches vollständiges Werk selbst zu schreibev, 
gestatteten mir meine Dienstgeschäfte nicht; die 
Sammlung war noch zu unvollständig, und ich 
fühlte mich auch demselben nicht gewachsen, weil mir 
die dazu erforderliche Geschichrekenntniß abging, 
und ich weder Zeit gewinnen konnte, die polnische 
und lithauische Geschichte zu studiren, noch die 
dazu nöthigen Hülfsquellen zu benutzen, da die Lite­
ratur in diesem Reiche noch wenig Fortschritte ge­
macht hat, und die Archive den Wenigsten offen ste-
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Hen, vorzüglich aber mir nach meinen Verhältnissen 
verschlossen waren, und ich sie daher nicht benutzen 
konnte.

Wer ein Land in allen seinen Verhältnissen be­
schreiben, und diese anschaulich darstellen will, muß 
bis auf seine politische Entstehung hinaufgehen, um 
einen gewissen Punkt zu haben, von dem er anhebt; 
die Veränderungen, welche damit sowol von innen 
als von außen vorgefallen; die Verhältnisse, worin 
es von Zeit zu Zeit mit andern benachbarten Ländern 
gestanden; den Wachschmn und das Abnehmen; 
nebst den Forschritten in der Kultur zeigen; die vor-' 
züglich wirkenden Ursachen aussen, und deutlich 

zeigen, wie es auf die letzte Stuffe gekommen; wie 
es beschaffen war, als es die letzte Hauptverände­
rung erlitt, und wodurch es entweder seine Utiäbl 
Hängigkeit errungen hat, oder aus einem selbststän­
digen Reiche.in ein Nebenland umgeformt wvtven 
ist. Wenn dies .alles vorausgeschickt, und Mit 
Scharfsinn bearbeitet worden, dann ist es nicht 
allein befriedigend angenehm, Länderbeschreibungen 
zu lesen, weil man sich gern in die Vorzeit zurück 
denkt, und die Entstehung der Dinge wissen will, 
damit- man Vergleichungen anstellen kann; sondern 
es hat auch mannichfaltigen Nutzen, weil man den 
Charakter der Nation daraus zu abstrahiren im Stan­
de ist, welches oftmals auf die Zweckmäßigkeit der zu 
erlassenden landesherrlichen Verordnungen Einfluß 
Hat,' und die Landesadministration darf dann nicht 
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alles mederreißen, sondern nur fort bauen und ver­

bessern.
Die Provinzen, welche ich zu beschreiben mir 

vorgesetzt habe, waren Theile des ehemahligen gro­
ßen und mächtigen, jetzt erloschenen Pohlnisch- 
Lithauischen Reichs, und ihre Geschichte hängt 
mit der Geschichte dieses Staats so zusammen, und 
ist so damit verwebt, daß sie nicht davon getrennt, 
ja ohne diese nicht einmal verstanden werden kann. 
Zu meiner eigenen Belehrung las ich daher so viele 
polnische Geschichtschreiber und Bücher, welche von 
Diesem Reich in einzelnen Perioden handeln, als ich 
.an Orten, wo die Lektüre mit vielen Schwierigkeiten 
verknüpft ist, erhalten konnte, verglich sie mit ein-' 
.ander, so weit es die Zeit erlauben wollte, und ent­
warf daraus einen Versuch zum Entwurf der polni­
sch-lithauischen Geschichte. Hiemit war ich bis 

zum Anfänge dieses Jahrhunderts gekommen, ohne 
Die Absicht zu haben, dies von mir für unvollständig 
gehaltene Werk öffentlich bekannt zu machen, als der 
Verleger mich aufforderte, und ersuchte, das von ihm 
schon in den Jahren 1795 und 1796 angekündigte 
Werk, betitelt: Geographie und Statistik von 
West-Süd- und Neuostpreußen rc. zu schrei­
ben. Ich nahm diese Aufforderung an, ungeachtet 
es mir, um ihr vollkommen zu genügen, noch an 
vielen Materialien fehlte. ·

Jener Entwurf der polnischen Geschichte 
hätte Hiebei zum Grund gelegt werden könuen, und
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nur bis zum Jahre 1796 fortgesetzt werden dürfen; 
allein er war für dies Werk, welchem nur eine kurze 
Geschichte von Polen und Lithauen vorange­
schickt werden sollte, zu weitläufig, und nicht dazu 
geeignet, weil das Werk zu stark geworden seyn wür­
de, womit manchem Leser nicht gedient gewesen wäre. 
Ich mußte daher hieraus einen Abriß der Geschichte 
von Polen und Lithauen machen, welcher weit 
kürzer und mehr zusammen geschoben ist, doch aber, 
wie ich glaube, das Wesentliche enthält; diese Um­
arbeitung kostete indessen viel Zeit, und hat die Her­
ausgabe des gedachten Werks etwas verzögert.

Das Ganze soll aus zwei Bänden bestehen, 
und da über West- und Südpreußen schon 
manches, über Neuostpreußen aber noch nichts, 
wenigstens noch nichts Vollständiges, geschrieben 
worden ist, mithin dem Publikum damit gedient seyn 
wird, auch diese Provinz bald kennen zu lernen, be­
sonders da es eine Grenzprovinz ist, und manches 
Interessante darbietet: so habe ich Neuostpreu­
ßen zum Gegenstände des ersten Bandes gewählt. 
Wenn indessen der Abriß der Geschichte von Po­
len und Lithauen, einen großen Theil des ersten 
Bandes eingenommen haben würde, wenn er ganz 
vorangesetzt worden wäre, und die Beschreibung 
von Neu^stpreußen in Rücksicht der Geogra­
phie und Statistik bei ihrer Reichhaltigkeit entweder 
unvollständig hätte auefallen, oder der Band zu 
stark werden müssen: so ist mit der dritten Periode,



Vor^rinnerung.

welche mit dem Jahr 1572 schließt, abgebrochen 
worden, und soll das übrige bis zur Erlöschung des 
Königreichs Polen, dem zweiten Bande Vorbehal­
ten werden, in welchem auf diesen Abriß der Ge. 
schichte, der ihm, wie ich mir schmeichle, mit dem 
ersten gleiches Interesse geben soll, die Beschreibung 
der merkwürdigen Zergliederungen dieses Reichs 
von 1772 und 1795, und der in ihren Folgen noch 
wichtigern gänzlichen Auflösung desselben von 
1795 folgen: alsdann aber die Geographie und 
Statistik von SÜd- und Westpreußen den 
Beschluß machen wird.

Wenn man nur die merkwürdigsten Begeben­
heiten eines großen Reichs, das seine Unabhängig­
keit und Selbstständigkeit über 1000 Jahre behaup­
tet Hat, aushebt; dessen Steigen, Fallen und Ver­
schwinden, mit möglichster Kürze erzählt: so wächst 
seine Geschichte bald unwillkürlich zu einem Buche 
heran, und dies mag dann auchs die anscheinende 
Weitläuftigkeit dieses Abrisses entschuldigen. Des­
sen ungeachtet wird aber der zweite Band nicht viel 
stärker werden, als dieser erste, weil in diesem schon 
vieles im Allgemeinen gesagt worden ist, welches auch 

j dortAnwendung findet, und also nicht wiederholt wer-
[ den darf. Bei dem Entwürfe der Geschichte sind die 
- Gewährsmänner darum nicht angeführt worden, weil 
c es keine pragmatisch - kritische Geschichte, womit 
t den wenigsten Lesern gedient seyn würde, sondern 
, nur ein Abriß, eine Uebersicht ist; wenn ich aber ein- 
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mal Zeit gewinne, das größere historische Werk von 
Polen und Lithauen, welches ich angefangen 
habe, zu vollenden, dann werde ich darin auch die 
Quellen anführen, aus welchen ich geschöpft habe.

Dieser erste Band ist in xxxviii. Abschnitte 
eingetheilt, und der Plan befolgt worden, außer der 
vorangeschickten Geschichte von Polen und Li- 
thauen, die Lage, Größe, natürliche Beschaffen­
heit, Volksmenge, Städte, den Adel, die verschie­
denen Klassen der Einwohner, die Staatöverfassung, 
Domainen und Regalien, Produkte der Provinz 
Neuostpreußen, die Landwirthschaft, den Reli- 
gionözustand und das Schulwesen zu zeigen, und 
überhaupt anschaulich zu machen, wie sie^vor dem 
Jahr 1796. beschaffen gewesen; wie sie alsdann or- 
ganisirt worden, und jetzt eingerichtet ist; wie die 
Staatseinkünfte, die Polizei und die Justiz verwal­
tet werden; was etwa noch geschehest könnte, um die 

Verfassung zu vervollkommnen, und was bei einem 
jeden Kreise und Orte etwa zu erinnern ist, lichtvoll 
darzustellen.

Von dem Plocker Departement sind mir eini­
ge Nachrichten attsgeblieben, und um das Werk 
deshalb nicht aufzuhalten, habe ich sie entweder 
übergehen, oder mir mit ältern Nachrichten helfen 
müssen.

Es thut mir leid, daß ich den Flächeninhalt 
und die Volksmenge nicht ganz genau habe bestim­
men können; die Nachrichten durchkreuzen sich de»- 
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gestalt, daß ich hin und wieder nur auf den größten 
Grad von Wahrscheinlichkeit habe bauen können.

Wenn ich den Flächeninhalt von Neuost­
preußen aufgiz ^Meilen bestimme, welchen der 
Hr. Geh. Kriegssekretar Sotzmann auf 778 □ Mei­
len angiebt, so will ich dadurch keinesweges der Rich- 
tigkeit der Karten, der Vermessung und Berechnungen 
desselben bestreiten; doch habe ich die Gründe meines 
Zweifele angegeben, und lasse es dahin gestellt, ob 
eine geographische ^Meile vielleicht größer sey, als 
man sie gewöhnlich rechnet. Ist die Angabe von 778 
LiMeilen ganz richtig: so ist die Bevölkerung größer, 
als man bisher geglaubt hat, denn auf die Art kom­
men nach der letzten Zahlung über 1000 Seelen auf 
die ^Meile ; ob aber diese Zahlung auch ganz richtig 
ist, davon bin ich noch nicht überzeugt: die Bevöl­
kerung ist jedoch eher größer als geringer.

Bei der Revision meinerArbeit habe ich mitUnwillen 
bemerkt, daß diese und jene Materie wiederholt, und 
weiter ausgeführt worden ist, welches nicht hätte ge­
schehen sollen, und daß hin und wieder bessercAusdrücke 
und Beschreibungen hätten gewählt werden können. 
Aus diesen Gründen hätte ich gern das ganze Werk 
umgearbeitet, um gegründetem Tadel vorzubeugen; 
allein bei einem Geschäftsmanne ist die Zeit kostbar, 
und es hätte alsdann der angekündigte Termin nicht 
eingehalten werden können. Die Leser werden mich 
daher, da ich eigentlich nicht Schriftsteller bin, gü­
tigst entschuldigen, und können erwarten, daß eine 
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zweite Auflage dieses ersten Theils, viele Berichcigun- 
gen, die den Besitzern der ersten Ausgabe besonders 
abgedruckt geliefert werden sollen, enthalten wird. 
Was die eigenen Bemerkungen über einzelne Gegen­
stände, und die Verbesserungsvorschläge betrifft, so ge­
hören solche wol eigentlich nicht in ein solches Werk, 
welches zu Discussionen dieser Art nicht geeignet ist; 
allein hiebei liegt so wenig Vorwitz, als Tadelsucht 
zum Grunde, sondern meine Absicht geht blos dahin, 
das gelehrtePublikum auf diese Gegenstände aufmerk­
sam zu machen, und so die öffentliche Stimme dar­
über zu hören, wodurch bisweilen eine Aenderung be­
wirkt wird. Für untrüglich gebe ich die Beurtheilun­
gen und Vorschläge nicht aus; ich kann geirrt und 
die Gegenstände zu einseitig betrachtet haben: des­
halb werde ich auch jede Zurechtweisung mit dem ver­
bindlichsten Danke als Belehrung anerkennen.

Ueber die Tendenz dieses Buchs darf ich nichts 
sagen, aufmerksame Leser werden sie bei jeder einzel­
nen Materie schon errathen, und ich wünsche nur, 
daß eö der Erwartung entsprechen möge. Der Beifall 
des Publikum wird mich ermuntern, auf den zweiten 
Theil, welcher bald nachfolgen soll, desto mehr 
Fleiß zu verwenden.

Bialystock in Neuostpreußen
den Uen December 1799·

Der Verfasser.
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I.
Abriß der Geschichte von Polen und 

Lithauen,

Geschichte dieses großen, vor kurzem erlosche­
nen Reichs, läßt sich, wie jede andere Geschichte, 
in gewisse Perioden abtheilen, welche durch Haupt- 
begebenheiten bestimmt werden. Jeder Periode kann 
man wieder Unterabteilungen geben, je nachdem sich 
in Rücksicht der Ausdehnung, der Macht, der Negie­

rungsform, der innerlichen und äußerlichen Verhält­
nisse, merkliche Veränderungen ereignet haben.

Die erste Periode enthält die Begebenheiten un­
ter den Herzogen und Fürsten dieses weitlauftigen 
Reichs, bis zur Errichtung des Königthums in Polen. 
Die Auszahlung derselben muß sehr mangelhast aus­
fallen, weil es an zuverlüßigen Quellen fehlt. Li­
thauen stand damals mit Polen in keiner Verbin­
dung, und wurde durch besondere Fürsten regiert, 
wovon wegen Mangel an Nachrichten noch weniger 
gesagt werde» kann.

Die zweite Periode begreift die Begebenheiten 
unter den Königen von Polen, aus dem Plastischen

A
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Stamme, unter welchem sich dies Reich durch Erwei­
terung seiner Gränzen dein Großherzogthume Lithauen 
näherte, jedoch mit diesem noch nicht in Verbindung 
stand. Die Religion zog eine Scheidewand zwischen 
beiden Reichen; Polen bekannte sich schon zum Chri- 
stenthume, Lithauen hing aber noch dem heidnischen 
Gottesdienste an; daher die Geschichte beider Reiche in 
dieser Periode; jede besonders abgehandelt werden muß.

Die dritte 'Periode enthalt die Begebenheiten seit 
der Vereinigung beider Reiche unter den Königen von 
Polen und Grosherzoge» von Lithauen des Jagelloi- 
schen Stammes, bis zur Erlöschung seiner manu- 
lichen Linie.

Die vierte Periode begreift die Begebenheiten 
unter den Königen und Großherzogen ans verschiede­
nen Familien, bis zur gänzlichen Auflösung dieses 

Reichs.

HöstnE mchA't -nd snn n^chü^rrtni "; 1 .?' ^-^.,,,^ 
Erste Periode bis 842 der christlichen 

Zeitrechnung.

In ältern Zeiten wurde Polen und Lithauen 
Sarmatien genannt, und hatte». vetsschiedene Völker zu 
Bewohnern,.von. deren Negiernngsverfassung, so wie 
von ihrer Verbindung unter .einander nichts gewisses 
bekannt ist. Man gab Sarmatien- einen sehr weiten, 
und beinahe den nämlichen Umfang, welchen das 
Polnische Reich in seinem größten Flor; und in der 
weitesten Ausdehnung jemals gehabt hat. Es hatte 
sich mit Inbegriff von Schlesien, von der deutschen 
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Gränze bis an Rußland oder . Moskau, wo die Ra, 
xollanen wohnten, und von der Ostsee bis beinahe an 
die Donau erstreckt.

Die Römer, deren Herrschaft auf ihrer höchsten 
Stufe sich bis an die karpatischen Gebirge und bis 
an den Dniester ausdehnte, kannten diese mehr wil­
den, als barbarischen Völker nur in soweit, als sie 
mit ihnen gränzten und wechselseitige Einfalle gegen 
einander wagten, welche Verwüstungen zur Folge 
Hatten. Sie gaben ihnen bald diesen, bald jenen 
Namen, je nachdem sie mit der einen oder andern 
Völkerschaft Handel hatten. Diese Namen veränder­
ten sich von Zeit zu Zeit, weil diese Völker bald 
vorwärts, bald rückwärts gingen, andere ihre Woh­
nungen einnahmen, oder sie mit andern züsammen- 
schmolzen.

Alle diese weitlauftigen Lander wurden bei der 
allgemeinen Völkerwanderung in den kosten Jahrhun­
derten der christlichen Zeitrechnung durch barbarische 
Nationen aus Asien, ungewissen Ursprunges, gleich 
andern Ländern Europens überschwemmt. Ein jeder 
Schwarm dieser wandernden Völkerschaften hatte sei­
nen besondern Namen, welchen die Zeitgenossen den 
Gegenden beilegten, in welchen sie sich niederließen, 
und wodurch die vorigen Benennungen in Vergessen­
heit geriethen. Einige gingen weiter, weil sie vielleicht 
von andern neuen Schwärmen gedrängt wurden, 
oder weil die südlichen und westlichen Länder Eu- 
ropens mehr Rei; für sie hatten, und errichteten be-- 
sondere Königreiche, wie z. B. die Ost- und West- 
Gothen, die Vandalen, Hunnen und dergleichen mehr; 

A 2
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andere verloren sich ganz, wenn sie starke Niederlagen 
erlitten, oder zerstreuet wurden, und was von ihnen 
übrig blieb, gesellte sich zu andern Völkerschaften, und 
nahm deren Namen an. Die vertriebenen Völker 
rückten vorwärts und eroberten andere Länder, wor­
in sich die Deutschen besonders Hervorthaten. Der 
Stoß kam von Morgen, das Meer konnte diesen 
wandernden Völkern keine Schranken setzen, sie zogen 
bis Portugals, und ein Schwarm Vandalen ging aus 
Spanien nach Afrika über' das mittelländische Meer, 
und stiftete dort ein Königreich.

Daß aus Schweden große Völkerschaften ausge­
wandert seyn sollten, wie einige solches von den Gothen 
glauben, ist kaum denkbar, weil dies Reich seinem 
Klima, seiner Lage und Dürftigkeit nach, wohl nie 
überflüßig bevölkert gewesen seyn kann. Vielmehr ist 
es glaublicher, daß die Gothen, wie alle übrigen 
Völkerschwärme jener Zeit, orientalischen Ursprungs 
waren, und etwa ein Zweig derselben, indem er durch 
andere Völkerschaften gedrängt wurde, und vorwärts 
vielleicht zu viel Widerstand fand, nach Schweden 
übersetzte, und seinen Namen dahin übertragen habe.

Die Entstehungsatt dieser Völkerwanderungen 
läßt sich schwer erklären. Es scheint — da die süd­
lich-asiatischen Länder am ersten und stärksten bevöl­
kert waren, auch der Despotismus, vorzüglich unter 
der Alleinherrschaft der Römer, überhand nahin — 
daß die Völker, welche in Persien und den angränzen­
den Ländern wohnten, um der Bedrückung zu entge­
hen, Jahrhunderte hindurch nach der Tartarei ausge­
wandert sind/ und dort eine so übermäßige Bevölke-



Abriß der Gösch. von Polen u. Lithauen. 5 

rung verursacht haben, daß sie endlich nach den 
schwachen, östlichen Ländern Europas, sich einen Ab­
fluß verschaffen mußten. Vielleicht wurde ihre Ein­
bildungskraft durch dieses oder jenes Abentheuer, wie 
bei den Kreuzzügen durch den Mönch Peter von 
Amiens erhitzt, oder es gaben die Kriege, welche 
diese Völker Jahrhunderte lang an ihren Gränzen 
mit den Römern führten, dazu Gelegenheit. Genug, 
eine Völkerschaft machte den Anfang, brach auf, ver­
ließ ihre Wohnsitze, und weil die Gränzen des römi­
schen Gebiets zu stark besetzt waren, warf sie sich auf 
ihre schwächere Nachbarinn nach Westen; ihre Wohn­
sitze wurden von andern Völkern eingenommen, sie 
Mißte- daher umfommen oder vorwärts'; der Stoß 
war geschehen, ein Volk drängte das andere, es galt 
eine Eroberung oder gänzliche Vernichtung, und die 
Völkerwanderung wurde allgemein. Hatten die ersten 
Völker, welche ihre Wohnsitze verließen, sich damals 
gleich auf die Römer gewalzt, so würden sie eben so, 
wie die Cimbrier einige Jahrhunderte vorher, vernich­
tet worden seyn, weil sie Hier stärkern Widerstand an- 
getroffen hätten; da sie sich aber nach der schwächsten 
Seite wandten, so trieben sie die schwachem Völker vor 
sich her, und endlich wurden die Römer von ihnen in der 
Flanke und im Rücken angegriffen, und über den Hau­
fen geworfen. Ungeachtet alle diese Völker Barbaren 
waren, so gab es doch unter ihnen entschlossene, tapfere 
und einsichtsvolle Männer, welche durch den bestän­
digen Krieg, welchen sie an der Gränze mit den Rö- 
Dern geführt hatten, gebildet waren. Viele hatten 
auch schon unter den Römern selbst gedient, und wa- 
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vert· wieder in ihr Vaterland zurückgekehrt, mithin 
fehlte es ihnen nicht an guten Anführern, welche die 
damalige Kriegskunst verstanden, und sich an ihre 
Spitze stellten.

Als es dem ersten ^Schwarm gelang, unb ihm die 
Lander gefielen, welche er durchzog, folgten ihm andere 
Volker nach, verdoppelten ihre Kräfte nach dem Maas 
-es Widerstandes, den. sie auf ihrer Wanderung an- 
trafen, .rissen alles, was ihnen vorkam, mit sich fort, 
verstärkten oder theilten sich wieder, je nachdem es 
ihrer Convenienz gemäß war. Die reichen Länder, 
welche sie vor sich sahen, die nicht zu berechnende Beute, 
und ein milderes Clima, war ein Sporn für diese 
barbarischen Nationen; es entstand ein Drang, eine 
Lüsternheit nach bessern Wohnsitzen, und es bra­
chen auch Völker auf, die von andern nicht ge­
drängt wurden, um ihre physische Lage zu verbes­
sern. Diese Völker glichen den Zugvögeln, welche 
ein Instinkt nach Nahrung treibt, die sich aus ihren 
Zügen vermehren, die Unvermögenden zurücklassen, 
bald diese, bald jene Richtung nehmen, sich tren­
nen und wieder vereinigen, sich aber alle nach ei­
nem mildern Klima sehnen, und,, ungeachtet sie 
hin und wieder starke Niederlagen erleiden, doch mit 
großen Schwärmen in entfernten Landern ankommen.

Man halt es zwar für eine problematische Frage, wo 
die vielen Menschen hergekommen sind, welche auf eine 
unwiderstehliche Art, das damals mächtige römische 
Reich über den Haufen gcwprfcn, ganz Europa ver­
heert, und der ihnen öfters beigebrachten großen Nie­
derlagen ungeachtet, mächtige Reiche gestiftet haben,
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und zweifelt ob die Tartarcy so bevölkert gewesen seyn 
könne, daß alle diese Menschen dort her kommen 
konnten. Allein dies Räthsel ist leicht aufzulösen. 
Man muß nicht bloß die Tartarey, sondern ganz Eu­
ropa, welches an diesen Wanderungen, theils freiwil­
lig, theils gezwungen, Theil genommen hat, in An­
schlag bringen: Vielleicht kam kaum der hundertste 
Theilten einem ausgezogenen Schwarme in dem Lande 
an,-.wo er sich niederließ, und war doch zahlreicher 
als er auszog, weil er sich in den Landern, welche er 
durchwanderte, nicht allein ergänzte, sondern noch ver­
mehrte, und immer seinen ursprünglichen Namen beibe- 
Hieln Wenn man daher liefet, daß die Vandalen in 
Afrika, die Gothen in Spanien u. s m., Königreiche 
gestiftet haben, so kann man nicht annehmen, daß diese 
Stifter jener Reiche lauter Vandalen oder Gothen 
gewesen sind, welche aus dem Innern von Asien ka­
men; es waren auch andere Völker dabei, welche sich 
angeschlossen hatten, und welchen inan diesen Namen 
beilegte. Man nehme nur an, daß in der Tartarey 
eine nomadische Völkerschaft von etwa hunderttaufend 
Seelen, durch diesen oder jenen Umstand veranlaßt 
worden fei, weiter zu ziehen, und sich einen Weg zu 
einem andern Wohnsitze zu bahnen, und die Bewohner 
der zunächst gelegenen Lander zu vertreiben. Diese 
verbanden sich nun, und nahmen ein gleiches mit ih­
ren Nachbaren vor. So war der Stoß da, welchen 
ursprünglich mir hunderttausend Seelen veranlaßten. 
Wenn nun kein mächtiger Widerstand diesen Wande­
rungen gleich anfangs ein Ziel setzet, und der In­
stinkt von einem Volke zum andern übergehet, welches
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auch sogar bei gesitteten Völkern der Fall ist, so 
greifen sie immer weiter um sich. Es ist aber nicht 
die erste Nation, die den Anfang gemacht Hat, welche 
alles überschwemmt, sondern die andern, welche ge­
drängt worden sind. Vielleicht ist die erste Nation, 
in den neu eingenommenen Wohnsitzen, ohne weiter 
zu wandern, ruhig geblieben, und es haben sich nur 
einige unternehmende Köpfe zu den vertriebenen Völkern 
gesellet. Der erste Stoß jener großen Wanderung, 
kann daher nicht von China hergekommen seyn, wel­
ches Reich von jeher das bevölkertste in der ganzen 
Welt gewesen ist.

Wahrscheinlich sind die barbarischen Völker, welche 
das römische Reich über deit Haufen warfen, größ- 
tentheils deutschen Ursprungs gewesen, wenn sie gleich 
andere Namen angenommen haben. Deutschland lag 
den römischen Provinzen am nächsten, und die 
Deutschen wurden durch die Sarmaten, rind diese 
wieder durch orientalische Völker oder Tartarn in 
Bewegung gesetzt. Von Frankreich, England, dem 
obern und untern Italien, ist dies bekannt; denn 
ersteres wurde durch eine deutsche Völkerschaft, die 
Franken, das zweite durch die Sachsen, das dritte 
durch die Longobarden, und das vierte durch die 
Normanner, welche alle deutschen Ursprungs waren, 
unterjochet. Die Gothen, Vandalen, Alanen, Hun­
nen u. s. w., waren auch wohl größtentheils deutsche 
oder sarmatische Völker und hatten nur andere Heer­
führer, behielten aber den ursprünglichen asiatischen 
Namen bei.

Die römische Monarchie war damals, als die 
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Völkerwanderung ihren Anfang nahm, schon aus den Fu­
gen. Es war bloß ein militärisches Gouvernement einge­
führt, welches durch Zwangkraft und nicht durch eine feste 
Eonstitution erhalten wurde. Sie hatte durch innerliche 
Krampfe und verheerende Bürgerkriege über alle Be- 
griffe gelitten, alle öffentlichen Authoritaten Hatten ihre 
Spannkraft verloren, es war alles desorganisirt; die 
Armeen bestanden größtentheils aus Barbaren, bei 
welchen kein Patriotismus denkbar war; sie wurden 
Soldaten, um zu plündern, verkauften die Krone an 
denjenigen, der ihnen das meiste gab, oder die mei­
sten Freiheiteit zugestand, und Nichtswürdige wurden 
auf den Thron erhoben. Die Provinzen waren allen 
Arten von Drangsalen ausgesetzt; Gewalt entschied 
allenthalben, und es war keine Linderung zu hoffen. 
Die Justizpflege war bei den vielen Heilsamen Gescz» 
zen, worauf die Römer stolz seyn konnten, die schlech­
teste, die sich denken laßt; alles seufzte unter dem schreck­
lichsten Druck der Tyrannei. Jeder Tag gebar neue 
Ungerechtigkeit, alles sehnte sich nach Neuerung, gleich 
einem Kranken, der keine Genesung hofft, sondern 
nur eine andere Art vou Schmerz zu haben wünscht, 
und bei diesen krampfhaften Zufällen wurde das Reich 
an allen Enden von barbarischen Schwärmen ange­
fallen. Sie wurden bei Tausenden erschlagen, ver­
stärkten sich aber geschwind wieder, weil ein Volk das 
andere drängte, oder es trat eine andere Nation auf 
den Kampfplatz. Dies dauerte so lange, bis sie end­
lich nach hundert mißlungenen Angriffen, über die 
römische Tapferkeit und Kriegszucht siegten, und dies 
mächtige Reich völlig über den Haufen warfen.
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Es vergingen Jahrhunderte, ehe der gänzliche Um­
sturz vollendet wurde; und nun fingen erst die mäch­
tigsten unter diesen Völkern an, ordentliche Reiche zu 
errichten, wovon das Fränkische die erste Rolle spielte.

Dieser Umsturz von ganz Europa ist in seinem 
Entstehen und seinen Erfolgen gleich sonderbar., und 
giebt viel Stoff zum Nachdenken. Allein es ist nicht 
die einzige Begebenheit dieser Art, welche die Ge­
schichte darbietet; denn Amerika zeigt uns eine ähn­
liche, wenn gleich in ihrer Zusammensetzung und 
in ihrem Erfolge verschiedene Weltbegebenheit. Ware 
dieser Welttheil nicht entdeckt worden, so wäre 
vielleicht schon vor Jahrhunderten eine andere Völ­
kerwanderung nach Osten erfolgt, weil Europa die 
ununterbrochene Bevölkerung durch fo viel Generatio­
nen nicht würde haben fassen können, und die Völker­
wanderung wie Ebbe und Fluth anzusehen ist. Die 
orientalischen Länder aber, welche durch viele Drang­
sale jetzt entvölkert sind, befinden sich jetzt in eben der 
Verfassung, wie das römische Reich vor fünfzehnhun­
dert Jahren und können mehr Menschen ernähren.

Die Kreuzzüge entzogen Europa viele Menschen, 
die neue Welt und der Handel nach beiden Indien 
noch mehr; und dennoch stehet dieser Welttheil noch 
auf einem so hohen Grade von Bevölkerung, daß sich 
einige Länder desselben der allzugroßen Anzahl von 
Menschen entledigen müssen.

Vor der Hand ist Europa zwar noch in der Lage, 
daß eine allgemeine Völkerwanderung kaum denkbar 
ist; allein wenn die Auswanderung nach der neuen 
Welt sich einmal stopft, der große Welthandel ab­
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nimmt, Europa auf diesen Wegen die zu große Men- 
schenmasse nicht mehr verringern kann; wenn der Druck 
unter den Völkern als eine unvermeidliche Folge der 
starken Bevölkerung zunimmt, ganze Nationen unter 
der Last der Abgaben und Staatsbedürfnisse erliegen, 
in Verzweifelung gerathen, ihre Regierungsform ver­
ändern, ohne sie zu bessern; wenn Revolutionen Hinzu­
kommen, Gesetze der Gewalt weichen müssen, und bloß 
despotische Gewalthaber regieren; wenn dann sich in 
Osten Aussichten zu einem bessern Leben zeigen: so 
kann wieder eine Nation, die gedrückt wird, der mäch­
tigern weichen müssen, und wenn Stoß auf Stoß 
folgt, eine Völkerwanderung entstehen, obgleich solche 
noch weit entfernt zu seyn scheint. Der Zug eines 
französischen Heeres nach Aegypten, hat hievon schon 
etwas ähnliches, wenn es gleich nach den, Entwürfe 
nur eine militärische Expedition war.

Gegenwärtig ist ein großer Theil von Europa 
damit beschäftigt, sich andere Staatseinrichtungen zu 
geben. Das Volk reklamirt seine vermeintlichen Rechte, 
welche durch die eingegangenen stillschweigenden Gesell- 
schaftsvertrage größtentheiis aufgeopfert worden sind. 
Alle Köpfe gehen mit Neuerungen schwanger, die hei­
ligsten Rechte werden verletzt, und Verträge mit 
Füßen getreten; alle Bande des gesellschaftlichen Le­
bens werden aufgelöst, inan reißt nieder, woran 
man seit tausend und mehreren Jahren gebauet Hat, 
und es ist kaum zu denken, daß so lange diese 
Neuerungswuth dauert, eine Völkerwanderung entstehn 
werde, da man sich goldene Zeiten verspricht. Allein 
diese Neuerungssucht wird auch ein Ende nehmen, 
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und wenn sie vorüber ist, wird wieder ein anderer 
Trieb in ihre Stelle treten. Wer weiß, welche Fol­
gen diese Neuerungen haben, ob die Völker glückli­
cher seyn werden als sie waren, und was für ein 
Bedürfniß oder Instinkt hieraus entstehen wird. Die 
reichern und dabei schwächer» orientalischen Länder 
bieten deur volkreichen und thätigen Europa ein weites 
Feld dar, um sich auszubreiten, ohne in dem neuen 
Welttheile, diesem Grabe der Europäer, andere Wohn­
sitze suchen zu dürfen. Es sey Volksmenge, Druck, 
Unbehaglichkeit, Habsucht oder mildes Klima: man 
kann die Beweggründe in Voraus nicht bestimmen. 
Die französische Revolution und deren weit um sich 
greifende Folgen konnte der helldenkendste Kopf nicht 
voraussehen; werden die Gemüther erst durch Leiden­
schaften erhitzt, so sind die Wirkungen und Folgen 
unabsehlich.

Doch wir wollen von diesen, bloß in der Mög­
lichkeit beruhenden Explosionen der Völker lieber ein- 
lenken, um uns von den Gegenständen dieses Werks 
nicht zu weit zu entfernen.

Nach der allgemeinen Völkerwanderung, und 
nachdem sich der Trieb, die Wohnsitze zu verändern, 
gelegt hatte, ließen sich in den weitlauftigen Ländern, 
woraus nachher das Königreich Polen und das Groß« 
Herzogthum Lithauen erwachsen ist, viele Völker nie­
der, welche größtentheils slavischen Ursprungs waren. 
Alle diese Länder wurden Sarmatien genannt, dessen 
Grenzen wohl nie bestimmt gewesen seyn mögen. Wo die 
Slaven ursprünglich gewohnt, und wovon sie den Namen 
gehabt haben, ist wieder ein Räthsel. Man kann
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annehmen, daß es ein Schwarm orientalischer Völker 
gewesen sei, welcher sich hier niedergelassen, die alten 
Völker zum Theil vertrieben, zum Theil unterjocht 
habe. Alle diese slavischen oder sarmatischen Völ­
ker standen aber so wenig in einer Verbindung, als 
die verschiedenen Völker, welche Deutschland bewohn­
ten, und beide Reiche waren sich darinn gleich, daß sie 
nicht unter einem Oberhaupt standen, sondern die 
Völker beständig unter einander Krieg führten, sich 
drängten, und ihre Gränzen zu erweitern suchten.

In jener allgemeinen Völkerwanderung und in 
dieser Erweiterung der Gränzen der einen Nation ge­
gen die andere, scheint der Ursprung des europäischen 
Adels, und der Dienstbarkeit oder Sklaverei zu liegen. 
Denn wenn eine Nation die andere vertrieb, so mußten 
die Zurückgebliebenen in die Knechtschaft wandern, 
und den Ueberwindern, als ihren Herren, das Land 
bauen. In den folgenden Zeiten können zwar ans 
Knechten Herren, und umgekehrt, geworden seyn, 
allein die erste Entstehungsart war Eroberung und 
Unterjochung; denn ursprünglich waren bei diesen 
barbarischen Völkern alle Menschen frei, und wähl? 
ten sich ihre Häupter und Anführer.

Der polnische Bauernstand, welcher sich, so wie der 
Adel, unvermischt erhalten hat, scheint auch ein ganz 
anderes Menschengeschlecht zu seyn als jener, und be­
steht wahrscheinlich aus den Ueberresten der ursprüng­
lichen Nation; der Adel aber aus der Nachkommen­
schaft der Eroberer, und ist mithin russischen oder tar- 
tarischen Ursprungs, welches auch die Verwandtschaft 
der Sprache verrath. Jedoch kann es auch seyn, daß
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sich die sarmatischen Völker unter einander überwun- 
den, und in Sklaverei geführt haben.

Die bekanntesten Völker Sarmatiens waren die. 
Wenden, Vandalen, Alanen, Preußen und Lithauer, 
wovon die erstern an den Ufern der Ostfee von Lieft 
land bis Mecklenburg und tief in dem nachherigen 
Polen, an beiden Seiten der Weichsel, und in Deutsch, 
land bis an die Elbe gewohnt haben sollen. Sie wer­
den jedoch in viele Völkerschaften eingetheilt, von wel­
chen man behauptet, daß sie alle slavischen Ursprungs ge­
wesen seien. Die Nauien, Wenden, Vandalen und Ala­
nen, worunter auch sonst die Preußen und Lithauer 
mit verstanden wurden, verloren sich in der Folge, 
und es traten die Namen der einzelnen Völkerschaften 
in deren Stelle, wie ein jedes Land seine bestimmten 
Gränzen und seine Verfassung erhielt. Wie die übri­
gen sarmatischen Völker, welche bis an die karpa­
tischen Gebirge und bis an den Dniester wohnten, ge­
heißen haben, ist ungewiß, und wenn auch die altern 
Schriftsteller einige Namen angeben, so weiß inan 
hoch nicht zu bestimmen, welche Gegenden diese Völ­
ker eigentlich bewohnt haben, weil sie keine bestimmten 
Gränzen hatten, sich bisweilen ausbreiteten, und dann 
wieder zurückgedrangt wurden, und bald diesen, bald 
jenen Namen führten.

Die Geschichte dieser sarmatischen Völker. ist 
daher dunkel, und iuteressirt uns eben so wenig- als 
die der alten Deutschen vor Carl dem Großen.

Jin siebenten Jahrhundert kam der Name Polen 
auf, welcher nur einer Völkerschaft von Sarmatien, 
so wie der Naine Sachsen u. f. w., einer deutschen 
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Völkerschaft, beigelegt wurde. PZoher dieser Name ent­
standen ist, kann uns gleichgültig seyn. Wahrscheinlich 
Hat eine der farmarischen Völkerschaften so geheißen, 
und andere, welche mit dieser in Verbindung traten, 
den Namen mit angenommen; so wie jetzt alles, was 
den preußischen Staatskörper ausmacht, Preußen 
oder das Preußische im weirlauftigsten Verstände, ge­
nannt wird, ungeachtet jede Provin; ihren besondern 
Namen Hat.

Anfänglich scheint Polen blos die Länder, welche 
zwischen dem Riesengebirge und der Weichsel liegen, 
bis an die Netze, wo Pommern anfangt, mithin 
Schlesien, Groß- und Klein-Polen im eigentlichen 
Verstände, in sich begriffen zu haben. Denn wenn 
gleich Pommern, welches damals sich bis an die 
Weichsel erstreckte, auch von ftavifchen Völkern be­
wohnt wurde, so war dies doch eine besondere Völ­
kerschaft, welche mit den Polen in keiner nähern Ver­
bindung stand, wie ehemals in Deutschland die Sachsen, 
Franken und Allenrannen. Es kann auch seyn, daß 
Polen dainals seine Gränzen noch weiter ausgedehnt 
Haben mag, und daß die Lausitz, die Neumark und 
Mähren, oder ein Theil dieser Provinzen, dazu ge­
hört haben; über die Weichsel aber erstreckten sie sich 
nicht, und Masovien, Eujavien, Lublin und Gallizien 
wurden nicht mit dazu gerechnet, sondern erst nach 
und nach, damit verbunden.

Nach der ehemaligen polnischen Eintheilung wurde 
jenes alte Polen bestanden haben, aus Schlesien, 
Krakau, Sendomirien, Siratz, Lenzic, Nava, Posen, 
Gnesen, Kalisch und allenfalls einen Theil von Ma- 
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fovien mW Cujavien, welches ein nicht unbeträchtli­
ches Land von mehr als 2000 Quadratmeilen darstellt.

Allein alle diese Provinzen standen nicht unter E^ 
nem Beherrscher, sondern sie wurden durch viele kleine 
Herzoge oder Palatini, welche sie Woywoden nann­
ten, regiert. Diese standen unter sich in Verbindung 
und hatten einen Heerführer, welcher gleichsam ihr ober­
ster Herzog war. Der Name Woywode scheint von dem 
polnischen Worte Wayna, welches Krieg, und Wady, 
welches einen Heerführer bedeutet, entsprungen zu seyn, 
und hat daher mit dem deutschen Worte Herzog ei^ 
nerlei Ursprung. Einer von diesen Woywoden, wel­
chen die Geschichte Graco oder Gracho nennt, brachte 
die Herrschaft von Polen an sich, die jedoch nur 
prekär war, und bauete Krakau, welches in der Folge 
eine Königsstadt wurde. Er brachte aber dies Reich 
nicht ans seine Nachkommen, sondern die Polen wähl­
ten sich ihre Herzoge bis zum Jahre 842, da ein ge­
wisser Piastus zur Regierung gelangte.

Von den Woywoden oder Herzogen findet man 
in der Geschichte nichts Merkwürdiges ausgezeichnet. 
Man weiß nicht, ob immer nur einer allein, oder 
ob mehrere zugleich regiert; was für Regierungs­
form das Reich überhaupt gehabt, und welche 
Lander unter ihrer Herrschaft gestanden haben. In 
Deutschland ist dies der nämliche Fall, denn vor 
Carl dem Großen, beruhet die deutsche Geschichte auf 
ungewissen Hypothesen.

Zweite
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Zweite Periode von 842 der christlichen Zeitrech­

nung bis 1386, in welchem Zeiträume der pia- 
stische Stamm in Polen regiert Hat.

Piast gelangte zur Regierung bon· Polen als 
Herzog im Jahr 84?. Er ist nicht sowohl -merkwür­
dig, weil er, wie die Geschichte sagt, ein Bauer oder 
Bürger aus Kruswiz am Gopploer See in Cujavren 
gewesen, und auf eine seltsame Art zum Herzog er­
wählt worden war; sondern weil er einen Herrscher- 
stamm stiftete, welcher unter dem Namen des plasti­
schen Stammes bekannt ist, und aus welchem unun­
terbrochen, durch einen Zeitraum von Zoo Jahren 
27 Herzoge und Könige mit abwechselndem Glück über 
Polen herrschten. Die männlichen Nachkommen 
Piasts. erloschen im Jahre 157ο, und nur in weibli­
cher Linie dauerte er noch fort.

Auch die Regierungsform von Polen änderte sich 
mit Piast, indem er dies Reich auf seine Nachkom­
men vererbte, und es aus einem Wahlreiche, in ein 
Erbreich verwandelte. Ob zwischen ihm und den wäh­
lenden Wopwoden oder Magnaten ein Vertrag oder 
Gahlkapitulation geschloffen, und darinn die Erbfolge 
festgesetzt worden; imgleichen ob bloß die damaligen 
Woywoden und Fürsten, oder der ganze Adel gewählt 
haben, davon schweigt die Geschichte. Wahrscheinlich 
wurden die Polen damals von auswärtigen Feinden, 
besonders von den russischen Fürsten in dem jetzigen 
Gallizien, welche sich früher gebildet Hatten und 
mächtig waren, gedrängt. Die Woywoden sahen ein,

! Td- B
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daß sie ^einzeln keinen Widerstand würden leisten kön­
nen, daß 'sie mit vereinigten Kräften sich würden 
widersetzen müssen, und wählten sich, wie sie gewohnt 
waren, einen Anführer oder Herzog, in der Person 
des Piast, welcher ihrer Erwartung entsprach, und 
wider die russischen Fürsten glückliche Kriege führte. 
Ob Piast, wie die Legende sagt, von geringem Stande, 
oder von herzoglichem Geblüte gewesen, oder sich 

wenigstens durch Thaten ausgezeichnet habe, bleibt ein 
Räthsel. Vielleicht herrschte unter den Wopwoden 
und Großen in Polen eine Eifersucht, einer gönnte 
dem andern diese Wa.dc nicht, und sie verfielen dar­
auf einen dritten zu wählen; der Aberglaube kam mit 
ins Spiel, und die Wahl fiel auf diesen Piast.

Vorhin ist bemerkt worden, daß Polen in der 
vorigen Periode bloß die Länder von den Riesengebir­
gen bis an die Weichsel und Netze in sich gefaßt 
habe, daß aber Masovien und Cujavien, welche an bei­
den Seiten der Weichsel lagen, einer besondern Völker­
schaft gehörten, und ihre eignen Fürsten hatten. Es 
scheint aber, daß bei dieser Wahl Masovien und Cu­
javien, welche vielleicht von gleicher Gefahr bedroht 
wurden, niit den Polen sich vereinigt, und gemein­
schaftlich einen Beherrscher gewählt haben; denn Krus- 
wiz lag in Cujavien, und hier versammelte man sich, 
um einen obersten Herzog zu wählen. Die Wahl 
fiel auch nicht auf einen eigentlichen Polen, sondern 
auf einen Cujavier, wenn gleich andere behaupten, 
Piast sei aus Gnesell, mithin aus Großpolen gewe­
sen. .Ob damals Masovien sich schon auf der rechten 
Seite der Weichsel am Dug und Narev herauf bis 
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an Podlachien und Volhynien erstreckt habe, und ob 
auch die Woywodschaft Lublin mit zugezogen worden, 
hierüber laßt sich nichts Gewisses sagen. Dergleichen 
Granzländer waren unter benachbarten Völkern im­
mer streitig, und sie können vielleicht erst in der 
Folge von den russischen Fürsten erobert, und zu Po­
len geschlagen worden seyn.

Da von einigen Herrschern Polens aus dem 
piastischen Stamme, welche sich durch rühmliche Tha­
ten..in der Geschichte verewiget haben, manches ge­
meldet werden wird, so folgt hier eine chronologische 
Tabelle derselben.
842, Piastus hat regiert , , . 29 Jahre. 
861, Ziemovitus , . .. ._Zi__  
892, Leseus IV. ..____... 21__  
915, Ziemomyslaus . . 51 — 
964^ Miecislaus I. erster christlicher

Herzog . . .. .. 55 —
999, Boleslaus I. erster König von 

Polen- . . , . 26 —
1025, Niecislaus II. . 9 — 
1041, Casimir I. . - - . 17 — 
1059, Boleslaus II. letzter König . 22 — 
1082/ Wladislaus I. Hermaryius, ^er# 

jv^ . . . . . 20 —
1105, Boleslaus III, Crivoustus . 36 — 
1140, Wladislaus II. Sputator . 6 — 
"46, Boleslaus IV. Crispus . . 27 — 
1 *74, Miecislaus III. Senex . ■ 4 — 
1178, Casimir II. piator . - . 16 — 
"95 / Lescus albus > . . . 4 — 

B 2
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1199, Miecislaus III. Senex, von neuein. 
1202, Miecislaus II. Senex, zum drittenurale. 
1205, Wladislaus Lasconogus hat re­

giert .. . . . 5 Jahre. 
1206, Lescus albus . . . 20 — 
1227, Boleslaus V. pudicus · 5'5 — 
1279, Lescus niger . .. 10 — 
1295/ Primislansiwhm wieder den kö­

niglichen Titel an -7 . 1· τ­
ι296, Wladislaus Locticus, König . 4 — 
1300,Wenceslaus, König von Böh-1 

men . . . .5 — 
1505, Wla-dislaus Locticns, voir neuem 

König . - . . . . 23 — 
1335, Ca simir H. magnus $ der letzte 

aus dem Piastischen Stamme, 
männlicher Linie . r . 37 —

Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, daß Boleslaus I. 
dessen Vater die christliche Religion angenommen Hat­
te/ sich den königlichen Titel im Anfang des roten Jahr­
hunderts zuerst zugeeignet, Boleslaus II. aber, wel­
cher bis 1062 regiert Hat, der letzte König gewesen ist, 
und seine Nachfolger sich wieder Herzoge genannt ha­
ben, bis Primislans, welcher 1295 zur Regierung 
kam, den königlichen Titel wieder angonommen und 
ihn auf seine Nachfolger, bis zu deren Erlöfchung, 
Übertragen hat.

Zu der Erhebung Boleslaus zuin König gab 
eine Reise des Kaisers Otto III. zum Grabe des heili­
gen Adelbert nach Fischhausen in Preußen Gelegenheit. 
Denn als der Kaiser auf dieser Reise nach Gnesen
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kain, und von Boleslaus prächtig empfangen wurde, 
erhob er ihn aus Dankbarkeit zum Könige von Po­
len. Damals herrschte die Meinung, daß nur der 
römische Kaiser, Könige machen könne; aber auch 
der Pabst maßte sich dies Recht, oder wenigstens das 
Bestätigungsrecht an, lind da dieser dem Vater des Bo­
leslaus, dem Miecislaus, schon den königlichen 
Titel beigelegt hatte, wurde der Sohn allgemein als 
König anerkannt. Die königliche Würde ging aber 
mit dem vierten Könige Boleslaus ll. wieder aus; 
denn wie dieser den Stanislaus Szczeponovius 
am Altar getödtet hatte, und ohne Erben starb, ge- 
trauete sich sein Bruder Wladislaus 1. mit dem 
Beinamen £ermannus, welcher ihm in der Regie­
rung folgte, nicht, den königlichen Titel anzunehmen, 
um nicht mit dem römischen Hofe und dem Kaifer zu 
zerfallen. Er nannte sich bloß. Erbe und Fürst des 
Königreichs Polen, und feine Nachfolger nannten sich 
Herzoge. Es giebt zwar verschiedene Meinungen 
über die Art, wie die Herzoge von Polen die könig­
liche Wurde erlangt, und wie, lange sie solche behaup­
tet haben; allein die Untersuchung derselben liegt au­
ßer unserm Zwecke, und gehört zur kritischen Geschichte 
von Polen. ·

Ferner sind die alten Geschichtschreiber, und 
zwar die deutschen, mit bett polnischen uneinig, ob 
Polen jemals den deutschen Kaisern unterworfen ge­
wesen sei oder nicht? Diesen Streit können wir gleich­
falls unentschieden, lassen, obgleich die polnischen Ge­
schichtschreiber hierin mehr Glauben, als die deutschen, 
zu verdienen scheinen: weil die Kaiser niemals über
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die Oder vorgedrungen sind; da -sie indeß die slavischen 
Völker, welche sich in Böhmen, Lausitz-, Branden- 
burg und Pommern ausgebreitet hatten, nach und 
nach unterjochten, so mögen diese viellcichömit den Po­
len verwechselt würden -seyn. Vielleicht können auch Ge- 
sandschaften, welche die Herzoge und Könige von Po­
len an die römischen Kaiser aus AciMiNg oder aus 
Furcht sendeten, Gelegenheit gegeben htkben, hieraus 
eine· Unterwürfigkeit zu folgern. Es ist auch nicht 
zu laugnen, daß die Herzoge und Könige von Polen 
mit ihren Nachbaren, den Böhmen, Brandenbur­
gern und Pommern, viel Kriege- geführt haben, in 
welche sich die deutschen Kaiser gemischt haben mö- 
gen/L und kann es wohl sehn, daß bisweilen der 
Friede durch Geschenke, die man Tribut nannte, hat 
erkauft werden müssen. Es kann aber daraus noch 
keine Unterwürfigkeit hergeleitett werden, weil man 
sonst auch annehmen müßte, daß jetzt ein großer Theil 
von Deutschland und Italien, dem französischen Reiche 
unterworfen sei.

In dieser Periode des piastischen Stammes 
wurde die Erbfolge' in Polen eingefährt, welche die 
Nation ihren Beherrschern nicht streitig machte, und 
ihnen sogar gestattete, das Reich unter mehrere Kin­
der zu theilen. So theilte Boleslaus Crivoustus 
ftlne Lander unter seine Söhne, dergestalt, daß der 
älteste, Wladislaus, Krakau, Sieraez, Lenczic und 
Schlesien nebst der Verwaltung des ganzen Reichs; 
Boleslaus, Masovien, Cujavien, Culm und Dobr­
zyń; Miecislaus, Gnesen,. Posen, Kalisch und ei­
nen Theil von Pommeru; Heinrich, Sendomirien mW 
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Lublin erhielten; Casimir aber mit einer Apanage in 
Geld abgefunden wurde. Ans dieser Gewohnheit ent­
sprangen die vielen Herzoge in Polen. Es finden sich 
auch mehrere Beispiele, daß die.Regenten bei Lebzei­
ten sich Nachfolger. Ernannt haben; aber nirgends 
findet man eine Spur von Wahlrecht, bis der pia- 
stische Stamm erlosch.

Das Sonderbarste in dieser alten Verfassung 
Polens, und worin sie ganz von der deutschen Ver­
fassung abwich,! besteht darin: daß, obgleich die her­
zogliche Würde erblich wurde, und das Reich aus so 
vielen Provinzen zusammengesetzt war, sich doch leine 
erblichen Unterherzoge, oder Wopwoden bildeten, son­
dern diese entweder von der Nation gewählt, oder 
von dem obersten Herzoge gesetzt wurden. Es scheint 
hieraus, zu folgen, daß vor Piast in Polen keine 
Würde erblich gewesen sei, und die vorhergehenden 
Herzoge von der Nation in jeder Provinz gewählt 
worden sind. Auch ist es wahrscheinlich, daß nicht 
bloß die Wonwoden, sondern der ganze Adel gewählt 
habe, welches auch mit der jedoch sehr fabelhaften 
und unzuverlässigen Geschichte übereinstimmt.

In Deutschland war es anders; denn hier gab es 
eher erbliche Herzoge und Fürsten, als erbliche Köni­
ge, und Carl der Große konnte jene nicht völlig 
vertilgen, mußte ihnen ihre erbliche Würde lassen, 
und begnügte sich nur damit, sie unterwürfig zu ma­
chen. Als der Carolingische Kaiserstamm in Deutsch­
land erlosch, wählten diese erblichen Herzoge und 
Fürsten in Deutschland, Könige aus ihrer Mitte, 

und in der Folge gab die Lehnsverfassung, welche zu 
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einem Systeme anwuchs/ allen Europäischen Ländern 
eine ganz andere Gestalt. Nur in Polen fand diese 
Lehnsverfassung keinen Eingang, weil nur die herzog­
liche Würde. erblich wurde, die Satrapen, Woywoden 
und -übrigen Slaatsbebienten aber ihre Aemter nicht 
auf ihre Kinder vererben konnten. Dies war auch 
der Hauptgrund, warum die Herzoge und Könige in 
Polen aus dein plastischen Stamme, ihre Macht er­
weitern konnten. Die Woywoden waren bloß Staats- 
bediente, welche von den Herrschern nach Willkühr 
ein und abgesetzt wurden.

Unstreitig war' Polen damals weit besser einge­
richtet, als alle übrigen europäischen Reiche; denn der 
Beherrscher war durch nichts eingeschränkt, und von 
Befehdungen .der .Herzoge, Grafen, Fürsten und .Rit­
ter, wodurch alle andere Länder zerfleischt wurden, 
wußte man nichts. Als aber die christliche Religion 
in Polen eingeführt und Bischöfe eingesetzt wurden, 
maßten sich diese viel Authorität an; die Woywoden 
sprachen ein Wort mit, und die königliche Gewalt 
wurde immer mehr eingeschränkt, so daß endlich nach 
Abgang des plastischen Stammes ein Wahlreich dar­
aus erwuchs. Hätten die Könige indessen das Erst- 
geburtsrecht eingeführt und das Reich nicht getheilt, 
so würde es nie so weit gekommen seyn. Denn 
durch die Theilung schwächten sie sich, und nach 
Maaßgabe dessen, wuchs die Gewalt der Bischöfe und 
weltlichen Staatsbedienten. Um diese in Schranken 
zu halten, mußten die Könige den Adel erheben, und 
endlich wurde dieser so mächtig, daß er sich das 
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Wahlrecht anmaßte, und ihm solches durch Funda­
mentalgesetze zugesichert werden mußte.

Von den vier ersten Regenten, findet man nichts 
Merkwürdiges ausgezeichnet. Miecislaus l. nahm 
die christliche Religion an, und sein Sohn Boles­
laus wurde, wie schon gesagt, vom Kaiser Otto HL 
Könige erhoben, welches in der zweiten Hälfte des 
zehnten Jahrhunderts geschahe, und wegen der Folgen, 
weil die christliche Religion auf die Staatsverfassung 
einen bedeutenden Einfluß bekam, als eine zweite 
Epoche angefehn werden kann. Casimir!, war Mönch 
in einem französischen Kloster, und wurde zur Krone 
berufen, weil sein Vorgänger keine Kinder hinter­
ließ. Der Pabst dispensirte ihn unter der Bedin­
gung: daß die Polen den Petersgroschen bezahlen, 
und sich, nach Sitte der Mönche, die Köpfe schceren 
lassen sollten; indem es eine heidnische Gewohnheit 
sei, mit langen Haaren zu gehen. Ein polnischer 
Schriftsteller, Sarnicius, aber sagt, daß dies nicht 
eher allgemein befolgt fei, bis in einer blutigen 
Schlacht, welche die buccowinifche Niederlage genannt 
wird, viele Polen mit langen Haaren an den Bäu­
men hangen geblieben; welches sie dann bewogen ha­
be, das Haupthaar kurz abzufcheeren.

Die Höfe haben seit Jahrhunderten in der Mode 
den Ton angegeben, und man bestrebte sich, die Hof- 
sitten nachzuahmen. Da nun der König Ca simir I. 
Mönch gewesen war, und sich das Haar hatte schee­
ren lassen, so ist es am wahrscheinlichsten, daß die 
Schmeichelei, und das Bestreben sich ihm gefällig zu 
machen, die einzigen Ursachen sind, daß unter seiner 
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Regierung diese Mode unter den Polen herrschend 
wurde. Es würde der Mühe nicht lohnen, diesen an 
sich unbedeutenden Umstand anjuführen, wenn sich 
diese Sitte nicht bis auf den heutigen Tag bei den 
meisten Polen, welche eine Anhänglichkeit an ihre 
Verfassung zeigen wollen, erhalten hätte, und wenn 
nicht die polnische Nation die einzige in Europa 
wäre, welche sich dadurch von andern Nationen 
auszeichnet.

Boleslaus wird als ein großer Held geschildert, 
und von ihm gesagt, daß er 47 Schlachten geliefert, 
und jedesmal gesiegt habe, bis er endlich von. den 
Russen in Gallizien überwunden worden, und für 
Grani gestorben seyn- sols Er hatte vier Söhne, wo­
von der älteste, Wladislaus ll. von seinen jüngern 
Brüdern vertrieben wurde, und sich in den Schutz 
des römischen Kaisers begab; hierüber entstand ein 
langwieriger Krieg, welcher dadurch seine Endschaft, er­
reichte, daß die Brüder ihm das Herzogthum Schlesien 
abtraten, wodurch diese Provinz auf ewige Zeiten von 
Polen abgerissen wurde. Hier stiftete Wladislaus 
eine besondere herzogliche Linie des plastischen Stammes, 
und es entstanden auch Hier^ durch Theilung des Lan­
des unter mehrere Kinder, viele kleine Herzogthümer, 
deren Regenten sich nicht durch eigne Kräfte erhalten 
konnten, und daher Lehnsvasallen der Könige von 
Döhmen wurden. Als nun der plastische Stamm, 
männlicher Linie, erlosch, karn ganz Schlesien an die 
Krone Böhmen, als ein erledigtes Lehn. Indessen 
sind doch einige Distrikte davon abgerissen, und wie­
der mit Polen verbunden worden. Gegenwärtig be-
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sitzt das königl. preußische Haus beinahe. alles, was die 
Könige von Polen aus dem piastischen Stamme be­

sessen haben.

Diese Theilung, wodurch Schlesien von Polen 
getrennt worden, ist wieder als eine wichtige Epoche 
in der polnischen Geschichte zu betrachten. Auch wur­
den in dieser Periode das Herzogthum Masovien, Cu- 
javien, das Ländchen Dobrzyn und Plock von Polen 
getrennt, und erhielten wieder eigne Herzoge, wie sie 
bereits vor Piast gehabt hatten. Diese neue Tren­
nung geschah im elften Jahrhundert, als das polni­
sche Reich gerade in mehrere Theile zerfallen war. 
Ein gewisser Maslaus oder Masos soll dazu Ge­
legenheit gegeben haben, inden, er sich zum Herrn von 
Masovien aufwarf. Von ihm soll, nach einigen, 
der Name Masovien selbst, entstanden seyn, welchen 
andere hingegen von den Massageten herleiten wollen.

Casimir I. überwand jenen Usurpator in einer 
Schlacht, ließ ihn kreuzigen, unb machte Masovien 
wieder zu einer polnischen Provin;. Es blieb auch 
unter polnischer Herrschaft bis zuin Jahre 1220, da 
Lescus albus auf dein fendomirlschen Reichstage fei­
nem Bruder Conrad, Masovien und Cujavien nebst 
Dobrzyn, wozu auch das jetzige Plockische und ein 
Theil vom Culmischen gehörte, abtrat. Dieser herzog­
lich -piastische Stamm war noch nicht ausgegangen, 
als die königlich-plastische Linie im Jahre 1370 mit 
Casimir dein Großen erlosch, und hatte daher in Po­
len succediren sollen, wurde aber übergangen, und die 
Succession ging durch die Intriguen Casimirs des
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Großen auf die weibliche Linie, und durch diese auf 
die Jagellonen über.

Der Herzog Conrad von Masovien hatte bestän­
dige Kriege mit den heidnischen Preußen, welche ihn 
veranlaßten, die deutschen Ritter zu Hülfe zu rufen, 
und ihnen ganz Preußen, wenn sie es erobern wür­
den, abzutreten. Er hatte an Preußen zwar keine ge­
gründeten Ansprüche, denn Preußen ward durch eine 
besondere farmatische Völkerschaft bewohnt, welche 
mit den Polen und Mafoviern in keiner Verbindung 
stand; weil es aber ein heidnischer Staat war, der 

Ian seine Länder gränzte, so glaubte er, nach damaliger 
Denkungsart, auf dessen. Eroberung das nächste Recht 
zu haben.

Ob nun gleich Masovien am Ende dieser Pe­
riode, seine besondern Herzoge hatte, wurde es doch 
als eine polnische Provinz angesehen, und stand unter 
der Oberherrschaft der Könige.

An die Neumark, welche auch von slavischen 
Völkern, wie die ganze Mark Brandenburg, bewohnt 
wurde, gränzte Polen wie jetzt; einige unbedeutende 
Ortschaften, welche bald zu Polen bald zur Neumark 
gerechnet wurden, ausgenommen. Die Warthe scheint 
ungefähr die Gränze gewesen zu seyn. Pommern 
hat auch nie zu Polen gehört, wenn gleich dessen Be­
wohner slavischen oder wendischen Ursprungs waren, 

I und es im weitlauftigsten Verstände mit zu Sarmatien 
gehörte.

Wie Polen sich im neunten Jahrhundert zu 
einem besondern Staat formirte, bildete sich auch das 
Herzogthum Pommern, welches alle Länder an der
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Ostsee zwischen der'Oder und der Weichsel in sich 
begriff. Die Netze, welche gegen Polen die Gränze 
bildete, muß in ganz entfernten Zeiten aus vielen 
Seen bestanden haben, welche mit der Weichsel und 
der Oder in Verbindung gestanden, und zwar so, daß 
inan aus der Ostsee die Weichsel herauf bis nach 
Bromberg, dann die Brahe herauf durch Landseen, 
welche mit deut Gopplosee in Verbindung standen, in 
die Netze, aus dieser in die Warthe, und mittelst dieser 
in die Oder und so wieder in die Ostsee mit großen 
Schiffen fahren konnte. Pommern war daher gleich­
sam eine Insel. Dies scheinen die vielen Brüche, 
welche ehemals Seen gewesen sind, das weite Bette und 
die hohen Ufer der Weichsel und der Netze wahr­
scheinlich zu machen. Auch leitet hierauf eine Ent­
deckung, welche man vor einigen zwanzig Jahren bei 
Bromberg machte, als der Canal angelegt wurde. 
Hier sind nämlich Brüche zwischen der Brahe und 
Netze, welche bei dein Flusse eine entgegengesetzte Rich­
tung nehmen; indem der erste nach Osten läuft, und 
sich in die Weichsel ergießt, der letzte aber seinen Lauf 
nach Westen nimmt, und sich in der Neumark mit 
der Warthe vereinigt, alsdann aber in die Oder 
fließt. In diesem Bruche, welcher sich über drei 
Meilen lang von Bromberg nach Nakel ziehet, 
wurde zehn bis zwölf Fuß tief unter dem Moorgrunde 
ein versunkenes großes Fahrzeug, welches einem 
Oderkahne an Größe gleichkam, nebst zwei Ankern 
gefunden, welches sich unter dem Moorgrunde gut 
erhalten hatte.

Die Versinkung dieses Fahrzeuges muß vor Vie­
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len Hundert Jahren geschehen seyn; die Geschichte 
reicht nicht so weit, um zu wissen, in welchem Jahr­
hunderte dieses Bruch ein See gewesen, und mit so 
großen Fahrzeugen hat beschisst werden können: es 
muß daher in das graue Alterthum hinaufgehen. 
Nimmt man nun an, daß dies Bruch ein schiffbarer 
See gewesen, so muß der Gopplosee, die Weichsel, 
Brahe und Netze mit einander in Verbindung gestan­
den haben, und die Communikation der Weichsel mit 
der Oder laßt sich leicht erklären, und alsdann war 
Pommern von Polen durch ein großes Wasser, wel­
ches hin und wieder einige Meilen breit war, ge­
trennt. Bei der allgemeinen Völkerwanderung muß 
sich ein besonderer Stamm der sarmatischen Nation 
dieser Insel bemächtigt haben, welcher sich anfangs 
Wenden, in der Folge aber Pommern nannte. Es 
hatte seinen eigenen mächtigen Herzog, mit welchem 
die Herzoge und Könige von Polen viele blutige 
Kriege führten.

Ziemovitus, der Sohn des Herzogs Piast, be­
kriegte schon die Pommern im neunten Jahrhundert, 
konnte sie aber nicht völlig bezwingen, und sie wur­
den von polnischer Herrschaft wieder befreiet. Die 
Pommern traten spater zur christlichen Religion über 
als die Polen, welches den letztern nach damaliger 
Denkungsart Gelegenheit gab, sie wiederholentlich mit 
Krieg zu überziehen, um sie zu bekehren. Boles­
laus I. trat mitdem Kaiser Otto HL wider die heid­
nischen Pommern in ein Bündniß, und unterwarf sich 
beinahe das ganze Land. Die Herrschaft der Polen 
muß aber nicht von Dauer gewesen seyn: denn man
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liefet noch immer von pommerschen Herzogen, und sein 
Sohn Miecislaus ging wieder gegen sie zu Felde, 
konnte sie aber nicht bezwingen.

Unter Boleslaus Crivoustus regierte ein Her­
zog, Namens Swantibor, in Pommern, von welchem 
alle pommerschen Herzoge abstammen. Dieser wurde 
von seinen eignen Leuten gefangen gesetzt, und um seine 
Freiheit zu erlangen, unterwarf er sich mit seinen 
Ländern dem Herzoge von Polen, Boleslaus Cri­
voustus, wovon die nachherigen Könige von Polen 
ihre Airsprüche auf Pommern hergeleitet haben.

Der Herzog Swantibor starb im raten Jahr­
hunderte, und theilte ganz Pommern unter seine vier 
Söhne. In der Folge entstanden zwei Linien der 
Herzoge von Pommern; die erste, welche den westli­
chen Theil von Colberg bis Stettin besaß, wurde bald 
verdeutscht, und Kaiser Friedrich I. erklärte 1182 
die pommerschen Herzoge für deutsche Reichsfürsten, 
mithin wurden sie dadurch von Polen ganz abgerissen. 
Die andere Linie, welche den östlichen Theil von Pom­
mern bis an die Weichsel besaß, und wovon die Herzoge 
von Polen behaupteten, daß zwischen ihnen einc Lehnsver- 
bindlichkeit obwalte, wurden solange von den Polen ge­
ängstigt, bis sie sich völlig unterwerfen mußten. Da sich 
Swantepolcus, der Sohn des Swantibor, em­
pörte, wurde er zu lebenswieriger Gefangnißstrafe ver- 
urtheilt, und das östliche Pommern eingezogen, wozu 
der Herzog von Polen Boleslaus Crivoustus auch 
noch einen Theil vom westlichen Pommern eroberte. Er 
nahm Stettin ein, und führte den Herzog von Ratibor 
mit sich, nach Polen, gab ihm aber nachher seine Toch-



3* Abriß der Gesch. von Polen u. Lithauen.

ter zur Ehe, welches den Erfolg hatte, daß der Her, 
zog seine Lander wieder erhielt, und die Pommern zur 
christlichen Religion übertraten. Als Swantepolk 
in der Gefangenschaft starb, fielen seine Lander unter 
der Lehnsherrschaft von Polen auf seinen Bruder Bo- 
gislaus, welcher sie auf seine Nachkommen vererbte.

Im Anfänge des dreizehnten Jahrhunderts, unter 
der Regierung des Herzogs von Polen Lesens albus, 
wurde Swantepolk der Zweite, gegen Erlegung ei­
nes Tributs von ιοόο Mark Silbers, Herzog von Porn- 
mern. Er erhielt mehr Gewalt als seine Vorgänger 
besessen hatten, indem ihm auch die beiden Woywo- 
den von Danzig und Schwez, welche die Herzoge von 
Polen zur Ausübung ihrer Oberherrschaft über Pom­
mern angesetzt hatten, untergeordnet wurden. Dieser 
Swantepolk war ein Urenkel von Bogislaus, 
eines Bruders des in der Gefangenschaft gestorbenen 
Swentepolk des Ersten, wenn gleich einige polnische 
Geschichtschreiber ihn für einen gebornen Polen ans­
geben wollen, um dadurch die Ansprüche der Herzoge 

von Westpommern zu vereiteln.
Swantepolk zerfiel mit dem Herzoge von Po­

len Lescus albus, erschlug ihn, und machte sich von 
polnischer Oberherrschaft frech Die Art und Weise, 
wie diese Revolution zu Stande gebracht worden, 
wird auf verschiedene Art erzählt; darum aber kom- 
men alle Geschichtschreiber überein , dass er den Les­
cus albus erschlagen, und Pommern von der polni­
schen Abhängigkeit befreit habe.

Die innern Unruhen, welche nach dem Tode des Her­
zogs Lescus albus entstanden, beförderten Swan- 

tepolks
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Wpolks Plane, und hatten die Folge, daß Masovien, 
:Cujavien und Dobrzyń, wie wir schon vorher ev- 
-wahnt haben, dem Herzoge Conrad abgetreten wur­
den, wodurch Polen sehr geschwächt, und von den 
cheidnischen Preußen gedrängt ward. Dies gab die 
Veranlassung, daß der Herzog Conrad den deutschen 
.Ritterorden gegen die Preußen zu Hülfe rief. Da 
dieser Orden die Eroberung von ganz Preußen in 
fünfzig Jahren vollendet hatte, suchte er sich immer- 
mehr auszubreiten, und bahnte sich den Weg zu Ost- 
Pommern, welches auf der linken Seite der Weichsel 
:lag, und verband auch dies mit Preußen.

Swantepolk der Große Hatte drei Bruder, den 
Wratislaus, Samborius und Ratiborius, 
welche in den deutschen Orden traten, und diesem ihre 
Besitzungen und Ansprüche auf Pommern vennachten. 
Hierdurch widerlegt sich schon die Behauptung der pol­
nischen Geschichtschreiber, daß Swantepolk ein pol­
nischer Edelmann gewesen sei; denn wäre dies der Fall, 
und hatten die Herzoge von Polen ihm, ohne durch 
Erbfolge ein Recht an das Herzogthum Pommern 
zu haben, zum Herzog über diefe Provinz gemacht, 
so hätten seine Brüder keinen Anspruch darauf be­
gründen können. Es ist daher keinem Zweifel unter­
worfen, daß er und seine Brüder, wenn sie auch 
keine Urenkel des Herzogs Bogislaus, eines Bru­
ders Swantepolks des Ersten gewesen sind, sie doch 
unstreitig Abkömmlinge der ersten Herzoge von Pom­
mern, und Seitenverwandte der westpommerschen 
Herzoge gewesen seyn müssen. Durch das Vermacht­
niß dieser drei Brüder, hatte der Orden schon An- 

CL Th.
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spräche auf einen Theil des Herzogthums Ponnnern. 
Swantepolk der Große hinterließ vier Söhne: 
Mestwin, Wratislaus, Samborius und Nati- 
borius. Die beiden letztem traten gleichfalls in den 
Orden, und schenkten ihm ihre Erbtheile aus der väterli­
chen Verlassenschaft. Die ersten beiden führten unter 
sich langwierige Kriege, und theilten sich endlich so, 
daß Wratislaus Danzig mit der umliegenden Ge­
gend, Mestwin aber das übrige Pommern erhielt.

Allein durch diese Theilung wurden die Streitig­
keiten nicht gehoben. Wratislaus, welcher von sei­
nen Brudern gedrängt wurde, rief den Markgrafen von 
Brandenburg zu Hülfe, und übergab ihm Danzig mit 
den: Schlosse. Allein Mestwin besiegte den Mark­
grafen von Brandenburg: und da Wratislaus nun 
von aller Hülfe entblößt war, floh er zu den Kreuz- 
Herren, und schenkte dem Orden sein ganzes Erbtheil, 
welcher daher dreifache Ansprüche auf Ponnnern 
hatte. Mestwin traute dem Orden nicht, und übergab 
Danzig, welches sein Bruder erobert hatte, dem Bo­
leslaus V. mit dem Beinamen pudicus, Herzog von 
Polen, als ein Pfand, setzte sich aber, nach dem Tode 
desselben, wieder in den Besitz der Stadt.

Dieser Herzog hatte keine Kinder, und war int 
Begriff, das Herzogthum Ponnnern, welches nachher 
Pommerellen genannt wurde, seinen Vettern, den 
Herzogen von Westpommern, zu übergeben. Allein die 
Pommern, welchen die Deutschen zuwider waren, un­
terwarfen sich dem Primislaus, Könige von Polen- 
weicher hierauf den Titel, Herzog von Pommern an­
nahm, uiw sich das ganze Land unterwarf.
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Die Könige von Polen (denn Primislaus hatte 
wieder den königlichen Titel angenommen) besaßen 
aber sommern. nicht lange ; denn unter dem Könige 
Wladislaus Locticus versuchten die Markgrafen 
von!Brandenburg, wovon Westpommern zu Lehn ging, 
und denen der Rückfall dieser Provinz vom Kaiser war 
zugesichert worden, selbige, als zum Herzogthum Pom­
mern gehörig, zu erobern, und ruckten mit einem Heere 
in dieselbe ein. Sie unterwarfen /ich auch das ganze 
Land, bis auf das Schloß zu Danzig, welches sie 
nicht einnehmen konnten. Ein gewisser Boguosus, 
den Wladislaus zum Befehlshaber in Danzig er­
nannt hatte, wollte dies Schloß seinem Könige erhalten, 
und da er von ihm den verlangten Beistand nicht bekam, 
so vermochte er denselben, den deutschen Orden zu Hülfe 
zu rufen, um das Schloß vertheidigen zu helfen. Dies 
war für den Orden eine erwünschte Gelegenheit, seine 
Ansprüche auf ganz Pommerellen geltend zu machen. 
Die Ritter besetzten das Schloß, vertrieben die Bran­
denburger aus der Stadt, und eroberten beinahe die 
ganze Provinz.

Nun sahe erst der König von Polen ein, daß er 
einen großen Fehler begangen hatte, indem er den 
Orden durch den Boguosus zu Hülfe rufen ließ, 
machte ihm hierüber bittere Vorwürfe, war aber zu 
schwach, die Ritter wieder zu vertreiben, welche sich 
fürchterlich gemacht hatten. Der Orden ließ sich 
hierauf mit den Markgrafen von Brandenburg in 
Traktate ein, und zahlte ihnen eine große Summe Gel­
des, wofür diese alle gemachte Eroberungen Zurück­
gaben, und ihren Ansprüchen auf Pommern entsagten.

Ca
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Dieser Traktat mit den Markgrafen von Brandenburg 
wurde iZngeschlossen, wahrend der Regierung Wla­
dislaus Locticus Königs von Polen. Alles dieses 
gehört zur pommerschen und kreuzherrlichen Geschichte, 
ist aber vortrefflich durch eine Staatsschrift des ver­
ewigten Ministers von Herzberg, betitelt: Expose des 
droits de sa Majeste le Roi de Prusse sur le Du­

ché de Pommerellie et sur plusieurs autres districts 

du Roiaume de Pologne, avec pieces justificatives 
1772 auseinandergesetzt, und gezeigt' worden, daß die 
Könige von Polen diese pommerschen Länder bloß 
durch Uebermacht ufutpirt, und den Herzogen von 
Pommern, stettinischer Linie, als nächsten Lehnsagna- 
ten, entrissen haben, mithin auch der deutsche Orden kei­
nen gegründeten Anspruch daran gehabt habe: weil die 
Herzoge von Pommerellen zum Nachtheile ihrer Agna­
ten rechtsgültiger Weise nicht darüber disponiren kön­
nen. Hier ist es genug, gezeigt zu haben, daß Polen 
am Ende dieser Periode des plastischen Königsstammes, 
Pommern Weder ganz, noch zum Theil besaß, sondern 
die Netze die Gränze machte, welche die Natur schon 
angewiesen hatte.

Gegen Morgen gränzte Polen mit Lithauen und 
mit den russischen Provinzen. Lithauen war in den 
ältesten Zeiten ein besonderes Reich, und wurde nur 
int weitlanstigsten Verstände mit zu Sarmatien ge­
rechnet, weil es eine besondere Völkerschaft enthielt. 
Es bestand aus dem eigentlichen Lithauen, Samogi- 
tien und Curland, auch vielleicht aus Lieffand. Aus 
der Geschichte ist von dieser Nation wenig bekannt, 
weil sie zu weit entfernt war; indessen wird sie wohl
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mit allen übrigen europäischen Ländern gleiches Schick­
sal gehabt haben, nämlich daß sie von orientali­
schen oder russischen Völkern überschwemmt, und in 
Dienstbarkeit gesetzt worden ist. Die Lithauer kamen 
unter die Herrschaft der russischen Fürsten, unter wel­
cher sie bis jum dreizehnten Jahrhundert blieben, 
welches uns auf die Geschichte der Russen führt.

Wladimir, Herzog von Moskau oder Rußland, 
welcher in der zweiten Hälfte des zehnten Jahrhun­
derts lebte, unterwarf sich Lithauen und alle Lander, 
welche in der Folge Weiß- Schwarz - und Roth- 
Rußland genannt wurden. Auch besaßen die Könige, 
oder vielmehr Herzoge von Polen einiges im heutigen 
Ostgallizien. In diesen Ländern wohnten damals 
auch sarmatische Völkerschaften, deren Nainen unbe­
kannt sind, und welche sich wahrscheinlich noch nicht 
zu ordentlichen Staaten formirt hatten, mithin ge­
ringen Widerstand leisten konnten. Wladimir war 
ein Eroberer, führte glückliche Kriege mit den orien­
talischen Kaisern, und nahm ihnen einige Provinzen 
weg. Es laßt sich indeß der Umfang des Staats, 
den er errichtete, nicht bestimmen. Seine Residenz 
war Kiow. Er nahm nachher die Schwester des mor- 
genländifchen Kaisers zur Gemahlinn, trat zur christ­
lichen Religion über, und gab dem Kaiser die erober­
ten Provinzen wieder zurück. Noch bei seinen Lebzeiten 
theilte er seine weitläuftigen Lander unter zwölf Söh­
ne, die er hinterließ; in dieser Theilung War Kiow, 
die jetzige Ukraine, Nowogrod, Polock, Wlodimir, 
Smolensk und ganz Volhynien begriffen. Es scheint, 
daß Wladimir das jetzige Rußland, oder Moskau,
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noch nicht besessen habe, denn es wird desselben nicht 
erwähnt.

Die zwölf Söhne geriethen unter einander we­
gen der Theilung der Lander in Krieg, an welchen 
die damaligen Herzoge von Polen mit abwechselndem 
Glücke Theil nahmen. Diese Kriege dauerten unter 
den Nachfolgern der russischen Fürsten fort, und die 
Herzoge von Polen, als nächste Nachbarn, wurden 
mit hinein gezogen, weil sie sich mit den russischen 
Fürstinnen verheiratheten, und Interesse mit ins 
Spiel kam. Diese unaufhörlichen, oft blutigen Kriege 
scheinen die Ursach gewesen zu seyn, daß die polm- 
schen Herzoge und Könige ihre Macht selten nach an­
dern Seiten, zum Beispiel nach Schlesien, oder mit 
Nachdruck nach Pommern und Preußen gewandt, und 
sich nicht in die deutschen Kriege gemischt haben. Ob die 
Länder zwischen den karpathischen Gebürgen und der 
Weichsel auch mit zu Wladimirs Besitzungen ge­
hört haben, ist nicht mit Gewißheit zu bestimmen. Da 
dies die äußerste Provinz der russischen Fürsten war, 
scheint sie ein Zankapfel zwischen den Polen und Rus­
sen gewesen zu seyn; indessen bildete sich hier in der 
Folge eine russische- welche das Königreich Halicien ge­
nannt wurde, und einen russischen Fürsten zum Beherr­
scher Hatte. Die Herzoge und nachherigen Könige 
von Polen, führten mit demselben viele Kriege, welche 
für die Polen so glücklich ausfielen, daß sie eine Art 
Oberherrschaft ausübten, und die Könige von Hali- 
cien ein- und absetzten.

Als die Linie der russischen Fürsten von Hali­
cien ausstarb, fiel dies Königreich, das jetzt Rallis
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zlen genennt wird, an die Herzoge von Masovien, als 
die nächsten Erben weiblicher Seite; diese konnten sich 
aber dabei nicht erhalten, und traten ihr Erbrecht dem 
Könige von Polen, Casimir dem Großen, ab, wel­
cher auch Ansprüche daran machte, und ihnen dafür das 
Dugische gab. Casimir verwandelte hierauf Halicien 
in eine polnische Provinz, dehnte seine Gränzen bis an 
dle karpathischen Gebärge aus, und seitdem sind diese 
Länder, bis" zur Theilung 1772, beständig bei Polen, 
geblieben. Man findet nicht, daß sich die übrigen russi- 
schen Fürsten,, welche ihre Länder sehr getheilt hatten, 
und von den Tartarn gedrängt wurden, sich dieser Er­
werbung widersetzten. Auch geht hieraus hervor, daß 
die Könige von Polen damals ihre Herrschaft schon bis 
an den Bug ausgedehnt hatten, und das Lublin- und 
Chelmische mit zu Polen gehört haben müsse: weil 
sonst Casimir der Große den Herzogen von Masovien 
das Bugsche nicht hatte abtreten können. Zu der 
nämlichen Zeit, wie dies in Halicien vorging, säum­
ten auch die Lithauer nicht, sich von denr Joche der 
russischen Fürsten, welche sich durch immerwährende 
Landertheilungen geschwächt, hatten, und den Tartaren 
zinsbar geworden waren, zu befreien, und von dieser 
Zeit an, erregen die Lithauer erst Aufmerksamkeit in 
der Geschichte

Der erste Herzog von Lithauen, Namens Erd- 
wil, von dessen Ursprünge man nichts weiß, bekriegte 
die durch die Tartarn schon geschwächten russischen Für­
sten mit.dem besten Erfolge. Er eroberte Nowogrod 
und alle Länder, welche zwischen der Wilic und der 
Przipez liegen, und machte sich auch Podlachien, wel-



40 Abriß der Gesch. von Polen u. Lithauen.

ches damals Jatwingien oder Subsylvanien genannt 
wurde, unterwürfig. Sein Sohn Mingaiio fügte 
Polock, und dessen:Sohn Sigismundus ganz Seve- 
rien Hinzu. Ringoldus, ein Nachkomme des Sigis- 
mundüs, dessen Lander aus denk eigentlichen Lithauen, 
Samogitien, Curland, Podlachien, Nowogród, Mazy- 
nien, Pinsk, Severien und Czernichovien bestanden, 
nannte sich, in Beziehung seiner weitlauftigen Staa­
ten, Großherzog von Lithauen, welchen Titel sein 
Nachfolger beibehalten. Der Großherzog Mengan- 
dus wurde von den Schwert-Rittern in. Liefland ge#. 
drangt, nahm die christliche Religion an, und trat 
Podlachien, Samogitien und Curland, welches feine 
Söhne deut Orden gesehenst hatten, demselben ab. 
Der Orden bewirkte es dagegen bei dem Pabste, daß 
er zum Könige von Lithauen gekrönt wurde. Als 
er diesen Zweck erreicht hatte, nahm er. die heidnische 
Religion wieder an, und eroberte jene dem Orden 
abgetretenen Lander wieder. Jedoch wurde ihm Pod- 
lachien von dem Herzoge Boleslaus pudicus von 
Polen wieder entrissen, und in eine polnische Provinz 
verwandelt. Im Anfänge des vierzehnten Jahrhun­
derts, unter der Regierung des Großherzogs Gedis 
minus, griffen die Russen wider Lithauen zu den 
Waffen, und überzogen Nowogrod. Der Großherzog 
schlug sie aber, mahm Wlodimir ein, und eroberte 
ganz Nolhyttien und Severien. Er hinterließ mehrere 
Söhne, und theilte seine Staaten unter selbige, wel- 
ches zu vielen innerlichen Kriegen Anlaß gab. Die 
Tartarn besaßen damals Podolien, und fielen in Volhy- 
nien ein, welches sie verwüsteten; Olgerdus, einer 
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von den lithauischen Herzogen, führte indeß siegreiche 
Kriege gegen sie, und unterwarf sich, nebst Kiow, ganz 
Podolien, welche er zu einer lithauischen Provinz machte.

Indessen Hatte Demetrius, Fürst von Moskau,- 
das tartarische Joch abgeworfen, und beschloß nun 
alles wieder zu erobern, was ehedem zu Rußland ge­
hört Hatte. Er schickte Gesandten an den Großher­
zog von Lithauen, und forderte den Tribut von ihm, 
welchen die Lithauer in den altern Zeiten an die rus­
sischen Fürsten Hatten erlegen müssen. Der Großher- 
zog behielt aber die Gesandten zurück, ging mit seiner 
Armee vor Moskau, und erzwang einen Frieden von 
den Russen, nach welchem die lithauische Gränze bis 
an die Flüsse Mosaik und Ugra erweitert wurde.

So wie sich aber die Lithauer gegen Rußland 
ausdehnten, so erweiterten auch die Polen, unter Ca­
simir dem Großen, ihre Herrschaft gegen die Lithauer. 
Dieser große König nahm den Lithauern ganz Volhy- 
nien, Podolien, Braclaw und Belz weg, gab ihnen 
aber Volhynie» unter der Bedingung wieder zurück, 
daß sie den König von Polen als ihren Oberherrn 
erkennen mußten, und dadurch geriethen die Herzoge 
von Lithauen in eine Abhängigkeit von Polen, welches 
um so leichter war, da das Land nicht, wie Polen, 
einen einzigen Herzog, sondern deren mehrere hatte, 
von welchen nur einer den Titel des Großherzogs 
führte, und die andern gleichsam wie seine Vasallen 
anzusehen waren. Eine Genealogie dieser Herzoge ist 
schwer zusammen zu bringen.

Dieser kurze Abriß der Geschichte von Polen und 
Lithauen bis zum Jahre 157ο, wo Casimir der Große 
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starb, und mit ihm der piastische Königsstamm, au­
ßer der Nachkommenschaft des Herzogs Conrad von 
Masovien, erlosch, wird zu einer kurzen Uebersicht hin­
reichend seyn.

Als Casimir der Große, 1570 ohne männliche 
Erben starb, hätten die Herzoge von Masovien und 
Cujavien, welche auch Piastiden und die nächsten 
Vettern waren, oder wenn man diese Linie hatte Vor­
beigehen wollen, die Herzoge in Schlesien, ihm in der 
Regierung von Polen folgen follen, weil man noch 
kein Beispiel hatte, daß die Krone auf die weibliche 
Linie gefallen war. Der König Casimir ging indessen 
diese Verwandten vorbei, und beförderte feiner Schwe­
ster Sohn, den König Ludwig, zur Krone Polen., 
Die erforderliche Einwilligung der Magnaten, Woy- 
woden und Bischöfe, suchte er schon bei Lebzeiten zu 
erhalten, und legte dadurch den Grund zu einem 
Wahlreiche, da vorhin Polen unstreitig ein Erbkönig­
reich gewesen war. Man findet nicht, daß sich die 
Herzoge von Masovien, oder die von Schlesien, bei 
Lebzeiten des Königs gemeldet, oder irgend einen Ver­
such gemacht hatten, die Krone zu erhalten. Wahr­
scheinlich waren sie zu schwach, es durchzusetzen, oder 
hatten nicht Entschlossenheit genug dazu; denn Casimir 
der Große war zu mächtig, und wurde allgemeine ge­
fürchtet. Daß die Magnaten, Woywyden und Bischöfe 
vor diesem Zeipunkte bei den Thronveranderungen et­
was sollten zu sagen gehabt haben, findet sich nicht; es 
war vielmehr freier Wille des Königs, daß er sie 
zusammen berief, weil er dadurch den König Ludwig 
aus dem Throne befestigen wollte.
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Nach dein Tode Casimirs griff Ziemovitus, 
Herzog von Masovien, die Polen feindlich an, und 
nahm einige feste Schlösser weg, konnte aber nichts 
ausrichten, weil die Polen der König Ludwig von 
Ungarn, welchen sie gleichsam mit gewählt hatten, 
thätig unterstützte. Dieser König führte in der 
Folge viele glückliche. Kriege, unterwarf sich die Mol­
dau, Wallachey, Siebenbürgen, Servien, Bosnien, 
Slavonien und Dalmatien; kam aber wenig nach 
Polen, und die Großen hatten Gelegenheit, sich in 
der sich angemaßten Gewalt zu befestigen. Ludwig 
regierte bis 1586, und hinterließ keine Söhne, sondern 
zwei Töchter, wovon die älteste, Maria, mit des Kai­
sers Carl IV Sohn, Sigsmund vermählt, die jüng­
ste aber noch unverheirathet war. Anfänglich sollte die 
älteste Tochter und deren Gemahl, Sigsmund, Kö­
nig von Böhmen succediren, man zog aber die jüng­
ste Prinzessinn vor, und bestimmte sie zur Thronerbinn. 
Sie wurde mit Wladislaus Jagello, Großherzog 
von Lithauen vermahlt, welcher, nachdem er die christli- 
che Religion angenommen hatte, den Thron im Jahre 
1586 bestieg, und beide Reiche mit einander vereinigte. 
Er mußte aber schwören, daß er das Reich nicht 
als ein durch Erbgang auf ihn gekommenes, jvndern 
als ein durch freie Wahl der polnischen Nation ihm 
angetragenes und verliehenes Königreich regieren 
wolle, und diesen Eid haben auch seine Nachfolger 
mit einiger Modification ablegen müssen. .

Wäre die Regierung bei. dem plastischen Manns- 
stamme geblieben, so würde keine Capitulation statt 
gefunden haben; denn die vorigen Könige von Polen 
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.fuccebirten als Erben, und machten sich zd nichts ver­
bindlich. Die Nachfolger aus dem jage (leisten 

-Stamme nannten sich zwar auch Erben, (heredes) 
allein dies war bloß von den Ländern zu verstehen, 
welche sie erblich besaßen, nämlich Lithauen und pol- 
nisch Preußen, welches sie nachher eroberten. In Po­
len selbst succedirten sie aus freier Wahl der Nation, 
nach den pactis conuentis; und es entstand in der 
Folge-uber. den Titel: Erbe, ein heftiger Streit. Dem 
König Heinrich Valesius wurde es in den pac­
tis conuentis ausdrücklich vorgeschrieben, daß er sich 
des Ausdrucks: Erbe, nicht bedienen solle, und er 
mußte sich dessen enthalten.

Diese Negierungsveränderung von 1586 ist die 
wichtigste Epoche in der polnischen Geschichte, denn 
durch sie wurde der Grund zur völligen Auflösung 
dieses großen und mächtigen Reichs gelegt, welches 
über vierhundert Jahre nachher erst erfolgte. Der Kö­
nig Ludwig war zwar auch schon gewählt, aber nicht 
durch die Großen der Nation, sondern durch den Kö­
nig Casimir den Großen, welcher ihn zu seinem Nach­
folger bestimmte, und eben dadurch den größten Grad 
der willkuhrlichen Gewalt ausübte: indem er seine 
eigene Töchter und seine Stammvettern,' die Herzoge 
von Masovien, von der Erbfolge ausschloß, und nur 
den Beitritt der Magnaten und Bischöfe zu dieser Er­
nennung bewirkte, um ihm die Krone (destomehr zu 
versichern. Die Absicht des Königs war gewiß nichts 
weniger, als aus Polen ein Wahlreich zu machen; er 
Hatte nur eine außerordentliche Vorliebe für seinen 
Neffen, den König Ludwig von Ungarn, welcher so
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tapfer wie er selbst war, und tvollte verhüten, daß^ 
die Krone nicht auf einen Unwürdigen kommen sollte. 
Bei der nachherigen Wahl des Großherzegs von Li­
thauen wählten die Magnaten und Bischöfe aus eige­
ner Macht, und schlossen mit ihm pacta conuenta, 
wodurch ausdrücklich festgesetzt wurde, daß Polen in 
der Folge ein Wahlreich seyn sollte; diese ersten 
pacta conuenta sind daher die Grundlage des ganzen 
polnischen Staatsrechts. Durch welche Personen da­
mals die Wahl eigentlich geschahe, ist nicht ganz 
deutlich zu ersehen; es scheint aber, daß diejenigen, 
welche dem Könige Casimir bei Ernennung eines' 
Thronfolgers beigetreten waren, deren Nachfolger im 
Amte, und mehrere Große, welche sich diesen ange­
schlossen, die Wahl dirigirt und die pacta conuenta 
geschlossen haben. Gesetzlich war es noch nicht be­
stimmt, welches die eigentlichen Wahlberechtigten 
wären; eben so, wie in Deutschland vor der goldnen 
Bulle noch nicht bestimmt war, welche fürstlichen 
Häuser einen König und Kaiser zu wählen berechn 
tigt waren. Die ganze Nation nahm an dieser Wahl 
keinen Theil; die Hauptpersonen waren unstreitig' 
die Bischöfe, die höchsten Staatsbeamten, Woy- 
woden und die angesehensten Magnaten. In der 
Folge erstritt sich auch der Adel das Wahlrecht, und 
wählte die Könige, entweder durch Repräsentanten, 
welche Landboten genannt wurden, oder in Masse, 
indem alles was Adel hieß, zusammenzog, bei welchen 
Wahlen es denn sehr tumultuarisch herging.

Uebrigens ist die Regierung Casimirs des Gro­
ßen in dieser Periode auch deswegen merkwürdig,
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weil er dem Adel die ausgedehntesten Privilegien er­
theilte, viele Städte anlegte, und Fremde, besonders 
Deutsche, nach Polen zog. Auch den Städten in 
königlichen Gütern ertheilte er große Privilegien; die 
Bauern nahm er in Schutz, und sicherte ihnen ihr 
Eigenthum; Handel, Gewerbe und allerlei Art von 

' Industrie beförderte er, und machte, so viel er konnte, 

seine Unterthanen glücklich. Sein Andenken hat sich 
daher in Polen bis auf den heutigen Tag erhalten,, 
und man redet noch von ihm mit Enthusiasmus. In 
der That war auch Polen unter seiner Regierung 
weit cultivirter als Deutschland, welches durch Be­
fehdungen und innere Kriege zerrissen wurde, wovon 
man in Polen nichts wußte, weil der König unum­
schränkt regierte. Jil Deutschland verbreitete das un­
selige Lehnssystem, dieser Auswuchs von Verfassung, 
damals unabsehliches Elend, das seiner Kultur im 
Wege stand.

Unter dem Könige Ludwig war Polen schon 
nicht mehr so glücklich, weil er zu eingeschränkt war, 
sich die meiste Zeit in Ungarn aufhielt und auswär­
tige Kriege führte; während es in Polen, wo sich der 
Freiheitschwindel zeigte und Wurzel faßte, überall 
bunt zuging.

Dritte
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Dritte Periode von 1386 bis 1573, in welchem 
Zeitraume der jagelloische Königösiamm in Po­

len regierte.

Zur Uebersicht dieser Periode von 187 Jahren, 
dient nachstehende chronologische Tabelle von den 
Königen ans dem jagelloischen Stamme:

1586,-Wladislaus I. Jagello bis 1434, Jahre. 
Hat regiert ............  48 

1434, Wladislaus n. bis 1444 - . - . 10 
1444, Casimir IV. bis 1492.... 48 
1492, Johannes Albertus bis 1501 ..9 
1501, Alexander bis 1507 ......6 
1507, Sigismundus 1. bis 1548. .. . 41
1548, Sigismundus Augustus bis 1573 25

Wladislaus Jagello, Großherzog von Lithau­
en, vermählte sich mit des verstorbenen Königs Lud­
wig jüngsten Tochter, Hedwig, welcher die Krone 
Polen zugesichert war. Er wurde dadurch König von 
Polen, vereinigte das Reich mit dem Großherjogthume 
Lithauen, wobei er versprach, mit seinem ganzen 
Lande zur christlichen Religion überzugehen.

Die Prinzessinn Hedwig war schon früher an 
den Herzog Wilhelm von Oestreich versprochen, und 
es war ein Labium .von 200,000 Gulden bestimmt, 
wenn diese Heirath rückgängig werden möchte. Al­
lein, ungeachtet der Herzog Wilhelm schon nach Kra­
kau gegangen war, um die Heirath zu vollziehen, wur­
de ihm doch Jagello, welcher in der Tauss den Na­
men Wladislaus annahm, vorgezogen; und Wil-
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Helm konnte es mit diesem mächtigen Mitwerber um 
so weniger aufnehmen, als die Magnaten die Verbin­
dung beider Reiche für sehr vortheilhaft ansahen, und 
die Bischöfe es von Seiten der Religion als eine 
Schickung des Himmels betrachteten, weil dadurch 
eine zahlreiche Nation bekehrt wurde. Η

Bei der Thronbesteigung mußte Wladislaus 
Jagello versprechen, daß er Lithauen mit allen dazu 
gehörigen Provinzen dem Königreiche Polen einverlei- 
hen wolle, und dies mit ejnem Eide bekräftigen. Auch 
die lithauischen und russischen Fürsten, deren Ober­
landesherr er war, mußten schwören, daß sie mit 
allen ihren Besitzungen in der Folge unter polnischein 
Schutze stehen wollten, und daß Lithauen nie wieder 
von Polen getrennt werden solle. Dies Dundniß 
oder dieser Vertrag, wurde in dein Jahre 1401 und 
1414 feierlich erneuert, und der lithauische Adel er­
hielt mit dem polnischen gleiche Rechte, welche sich 
auf die Privilegien Casimirs des Großen gründeten.

Allein diefe freundschaftliche Verbindung waf 
nicht von langer Dauer; denn als die Polen Volhy- 
nien, Podolien und mehrere andre russische Provinzen, 
dem Königreiche Polen einverleiben, und polnische 
Woywodschaften daraus machen wollten, entstanden 
hierüber heftige Streitigkeiten, welche so weit gingen, 
daß die Lithauer, wider Wissen und Willen der Polen, 
sich bisweilen einen Großherzog wählten, und den 
polnischen Reichstagen selten und nur durch Abgeord­
nete beiwohnten.

Auf die eroberten russischen Provinzen machten 
beide Nationen, aus verschiedenen, theils entgegenge­

setzten
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setzten Gründen Anspruch. Diese Streitigkeiten dam 
erten fort, bis zum Jahre 1566, da eine Union zwi­
schen beiden Nationen unter der Bedingung zu 
Stande kam:

Daß die Lithauer allein sich nie einen Großherzog 
wählen, sondern nach der Bestimmung des Erz­
bischofs zu Gnesen als Interrex, sich gemein­
schaftlich mit den Polen zu einer Wahl versam­
meln sollten; daß dabei zwischen den Polen und 
Lithauern kein Unterschied statt finden, und der­
jenige, welcher zum Könige von Polen gewählt 
werde, auch zugleich Großherzog von Lithauen fet 
Der Wahlort solle an der Grenze beider Reiche 
bestimmt, die Reichsversammlung aber abwech­
selnd in Polen und in Lithauen gehalten werden.

Dieser Unionsvertrag ward jedoch erst auf dem 
Reichstage zu Lublin 1569 völlig abgeschlossen, wobei 
die Lithauer ihren Ansprüche auf Podlachien, Dolhy- 
»icn und Kiow feierlich entsagten. Das Unionsinstru- 
ment findet sich in Vol. Const. Regn. Poloniae An­
drea Petricowie ad annum 1569, auch bei dem Ja. 
nugavius Lib. VII. Const. P. I. und bei dem Theo­
dor Zawadzki P. VI. Constit. und ist eins Volt den 
polnischen und lithauischen Fundamentalgesetzen. In­
dem sich Polen während dieser Periode aus einem 
Erbkönigreiche in ein Wahlreich umbildete, erhielt 
rs fast eine republikanische Form. Denn da diese 
Wahlen durch Zusammenkunft der Magnaten und des 
Adels geschahen, so wurde dadurch der Grund zu den 
Comitiis oder Reichstagen gelegt, welche oft und vor­
züglich bei Regierungsveranderungen gehalten wur- 

r. LH. D
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den, und um so mehr Ansehen erhielten, als die Herzo­
ge durch öftere Theilungen sich schwächten, und beinahe 
eine jede Provinz ^ihreü besonders Herzog hatte, wie 
die Lithauer. Selbst während der Regierung des pia- 
stischen Stammes, kamen die Herzoge mit ihren Bi­
schöfen und Großen zusammen, um den neuen Regen­
ten zu wählen, der jedoch immer der nächste Erbe war. 
Es war dies also mehr eine bloße Formalität, als ei­

gentliche Wahl der Nation.
Indessen erhielt die Verfassung, daß in den Pro­

vinzen Comitia und wenn das allgeineine Interesse 
ins Spiel kam, allgemeine Reichstage gehalten wur­
den, immer mehr Festigkeit, so wie die Bischöfe mehr 
Gewalt erlangten. Auch wird bemerkt, daß Groß- und 
Kleinpolen besondere Provinzen ausmachten, welche 
bei gewissen Gelegenheiten unter sich zufammentra- 
ten. Masovien hingegen seit dem Anfänge des drei­
zehnten Jahrhunderts seine besondern Herzöge hatte- 
von Groß- und Kleinpolen beinahe ganzgetrennt war, 
und mit jenen Provinzen nicht in Verbindung stand.

Welche Personen die kleinen und großen Reichs­
tage bezogen, läßt sich nicht genau ausmitteln; sie be­
standen aus den Magnaten, den Bischöfen und dem ge- 
santmten Adel: es scheint aber kein festes Reprafen- 
tatioitsspstem geherrfcht zu haben. Sie wurden zu­
sammen berufen, und die, welche erschienen, berath­
schlagten sich und concludirten untereinander; auf die- 
jettigen aber, welche nicht erfchienen, wurde nicht 
geachtet. Wollte der Herzog oder der König einen 
Reichstag haben, so berief er die Nation zusammen; 
sollte aber ein Herzog oder ein König gewählt, oder
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bestätigt werden, so that es der erste unter den Magna­
ten, und in der Folge einer der Bischöfe, zuletzt aber 
der Erzbischof von Gnesen.

Der ganze Grund dieser Umwandlung Polens in 
ein Wahlreich, laßt sich, wie schon erzählt ist, auf die 
Handlung Casimirs des Großen zurückführen, indem 
er zu Gunsten Ludwigs von Ungarn, den plastischen 
Stamm von der Regierung ausschloß. Die Wahl der 
jüngsten Tochter Ludwigs zur Königinn, und die 
Verheirathung derselben mit Wladislaus Jagello, 
ist bereits erzählt. Unter den Bedingungen, welche der 
neue König eingehen mußte, war auch der Uebertritt 
zum christlichen Glauben, lind es scheint ihm. Ernst 
damit gewesen zu seyn; denn er gab sich alle Mühe, 
seine Unterthanen zu bewegen, die christliche Religion 
gleichfalls anzunehmen. Es glückte ihm auch so, daß 
in kurzer Zeit alle seine weitläufigen Staaten sich 
zum Christenthume bekannten. Er war nicht bloß ihr 
Beherrscher, sondern auch ihr Apostel, wozu seine Ge­
mahlinn, die Königinn Hedwig, eine eifrige Chri­
stinn, viel beitrug.

Nach dein Testamente' dieser seiner Gemahlinn, 
stiftete er auch die Universität Krakau, und berief da­
zu Gelehrte von Prag. Unter den übrigen Bedingun­
gen, welche Jagello eingegangen war, befanden sich 
indeß einige, die zu Unruhen Veranlassung gaben; z.B. 
die beständige Unterwürfigkeit der Herzoge von Lithauen 
unter die Könige von Polen, und die Eroberung aller 
Sauber, worauf Polen Ansprüche machte. Dies be­
wog die Herzoge von Lithauen, des Königs Brüder 
und Vettern, welche den Unionstraktat mit beschwo-

D 2
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ren und sich dem Könige unterworfen hatten, sich gegen 
ihn zu empören, und zu versuchen, sich wieder unab­
hängig zu machen. Es entstand ein innerlicher Krieg, 
und der deutsche Orden, welcher durch die Verpflich­
tung des Königs, Pommern und das Culmische wie­
der an dir Krone Polen zu bringen, und durch: die 
Vereinigung Polens mit Lithauen, aufgebracht war, 
stand den Herzogen bei. Da die Lithauer sich erst 
kürzlich vom Heidenthume zur christlichen Religion be­
kehrt hatten, wurde hieraus ein Religionskrieg, und 
alles strömte zu, um dem Orden und den Lithauern ge­
gen den König Wladislaus beizustehen. Der König, 
welcher den vereinigten Kräften der Herzoge und des 
Ordens nicht gewachfen war, schloß mit Witold, 
dem mächtigsten der lithauischen Herzoge, einen Sepa­
ratfrieden, und machte ihn zum Oberregenten von ganz 
Lithauen, jedoch unter, Lehnsverbindlichkeit. Dieser 
kriegerische Herzog suchte sich auf Kosten seiner schwa- 
chern Nachbarn zu vergrößern, unterwarf sich Podolien 
Servien, Nowogrod, Pleskow nebst andern Landern, 
und dehnte seine Herrschaft aus, vom baltischen bis 
ans schwarze Meer. Unter ihm, ob er gleich ein 
Vasall von Polen blieb, glanzte Lithauen in Ansehung 
seiner Ausdehnung am meisten, und der König von 
Polen mußte alles geschehen, und die Vereinigung Li­
thauens init Polen, der Zeit überlassen.

Indessen beschäftigte sich der König, feiner einge­
gangenen Verbindlichkeit getreu, damit, die von Po­
len abgerissenen Provinzen wieder an das Reich zu 
bringen, und nahm dem Herzoge von Glogau das 
Ländchen Wiclun wieder ab, welches Ludwig an ihn
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Hatte abtreteir müssen. Der gedrängte Herzog über­
gab dem deutschen Orden das Dobrzynsche, welches 
er nicht retten konnte, und der König mußte es ge­
schehen lassen. Die Schwester der Königinn Hedwig, 
die Königinn Maria von Ungarn, starb 1595 ohne 
Leibeserben, und beinahe wäre auch dies Reich mit 
Polen vereinigt worden, weil die Königinn Hedwig 
die nächste Erbinn ihrer Schwester war. Wladis­
laus machte auch in ihrem Rainen Anspruch auf 
Ungarn, verglich sich aber mit dem Könige Sigis­
mund, dem Gemahl der Königinn Maria, und ent­
sagte der Krone Ungarn.
JDer Herzog Witold von Lithauen, ließ sich 
übereilt mit dem großen Weltbezwinger Tamerlan 
oder Timurlenk, in einen Kriegs ein, welcher un­
glücklich für ihn ausfiel. Dieser berüchtigte Eroberer, 
kam mit einem unzählbaren Schwann Tartarn aus 
dem Orient, und vertrieb die Regenten der Völker, die 
er besiegte. Ein tartarischer Fürst an der Wolga, des­
sen Besitzungen er erobert hatte, siehe zu Witold, 
und bat diesen um Hülfe, welche er auch erhielt. Un­
ter dem Vorwande: Rußland gegen die Einfalle und 
Eroberungssucht des Tamerlan zu schützen, bot 
Witold alle seine Kräfte auf, ungeachtet Wladis-- 
laus es ihm widerrieth. Er brachte ein großes Heer 
von Lithauern und Polen zusammen, welche seiner 
Fahne folgten; auch der Herzog von Moskau, dessen 
Schwiegersohn er war, wurde mit in diesen Krieg ge­
zogen, weil die Gefahr für alle gleich groß und nahe 
war. Der Herzog eroberte alles, wo er hinkam, und 
ging bis Azow, wo er den Tartarn eine große Rie-
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Verlage beibrachte, viele gefangen nahm, und sie nach 
Lithauen führte, wo sich ihre Nachkommenschaft zum 
Theil noch findet, und ihre Religion und Gebrauche 
beibehalten hat. Tamerlan war inzwischen, der ihm 
ain schwarzen Meere beigebrachten Niederlage unge­
achtet, wieder vorgerückt, und der Herzog, welcher sich 
gern mit ihm messen wollte, suchte ihn das folgende 
Jahr in der Ukraine auf, traf ihn, ließ sich in eine 
Schlacht mit ihm ein, und wurde besiegt. Die Nie­
derlage war allgemein, viele Brüder und Bruders­
söhne des Herzogs, fast alle Herzoge von Lithauen 
und Rußland, auch viel polnische Magnaten blieben 
auf dem Platze, oder wurden gefangen; Witold selbst 
rettete sich durch die Flucht. Die Tartaren über­
schwemmten nun Serbien, Kiow und Volhynie», nebst 
allen russischen Provinzen, welche Witold erobert 
hatte, und verwüsteten sie. Nach dem Tode Tamer- 
lans sielen diese Provinzen indeß wieder an ihre vo­
rigen Herren zurück. Die Erscheinung und die Siege 
Tamerlans waren ein politisches Meteor, es hatte 
aber die Folge, daß die lithauischen Herzoge größten- 

theils aufgerieben wurden, welches die Vereinigung 
Lithauens mit Polen erleichterte.

Im Jahre 1599 starb die Gemahlinn des Kö­
nigs Wladislaus, die Königinn Hedwig, und da 
er nur durch sie Ansprüche auf Polen hatte, war er 
un Begriffe, die Krone niederzulegen. Die Polen aber 
erklärten sich, daß sie ihn als König behalten wollten 
und keinen andern verlangten. Um sich indessen auf 
dem Throne zu befestigen, heirathete Wladislaus die 
Tochter des Grafen Cilly, eine Enkelinn des ver-
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storbenen Königs Casimir des Großen, dessen An­
denken die Polen Hochschatzten.

Durch einen Traktat mit dem deutschen Orden, 
brachte der' König das Dobrzynsche wieder an Polen, 
trat ihm jedoch dagegen Samogitien ab. Dies konn­
ten die Ritter aber nicht behaupten, denn die Samo- 
gitier empörten sich und Witold eroberte es wieder. 
Dieser unvermuthete Angriff brachte die Ritter in Har- 
nisch, sie griffen aufs neue das Dobrzynsche an, wo 
sie wenig Widerstand fanden, und es in kurzer Zeit weg­
nahmen. Der König von Polen ward dadurch erbit­
tert, und dachte im Ernste daran, den Orden zu be­
kriegen. Er.versammelte ein ansehnliches Heer und 
war Willens in Preußen einzurücken, belagerte Brom­
berg, welches sich ergab, und wollte weiter gehen, als 
sich der König von Böhmen ins Mittel schlug, und 
auch der König von Ungarn sich des Ordens an­
nahm. Dessenungeachtet verband sich Wladislaus 
mit Wietold und dem Herzog von Masovien gegen 
die Ritter, brachte eine große Armee auf die Beine, 
und drang in Preußen ein, nahm Gilgenburg weg, 
und zwischen Tanneberg und Grünewald, kam es im 
Jahre . IMM' zu einer entscheidenden Schlacht. Die 
Ritter hatten, wie die Geschichtschreiber sagen, eine 
Armee von 140,000 Mann, und wurden durch ihren 
Großmeister von Jnngingen angeführt. Sie er­
litten eine große Niederlage, 50,000 Mann nebst dem 
Großmeister und den meisten Rittern blieben auf dem 
Platze, und 14,00ο wurden gefangen. Vielleicht ist 
die Anzahl, sowohl der Starke der Arinee als der 
Gebliebenen, übertrieben; die Geschichte meldet es aber
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so, und wenigstens ist die gänzliche Niederlage außer 
Zweifel. Der König verfolgte seinen Sieg; Elbingen, 
Graudenz, Thorn, Danzig, Königsberg, Holland, Bran­
denburg, Osterode und viele andere Städte unterwar­
fen sich ihm, und es blieb den Rittern weiter nichts 
übrig, als Marienburg, in welches sich Heinrich von 
Plauen mit 5000 Mann geworfen hatte, und es tap­
fer vertheidigte. Der König belagerte diese Stadt, 
und sie war beinahe aufs äußerste gebracht, als die 
Belagerung plötzlich aufgehoben wurde, die Ritter Ver­
stärkung erhielten und der König wieder ganz Preu­
ßen räumen mußte. Der Orden wurde durch die lief- 
ländischen Ritter unterstützt, auch machte der König 
von Ungarn den Polen eine Diversion im Rücken; 
aus Deutschland und Böhmen erhielten die Ritter eben­
falls einige Hülfe: dennoch wurden sie aufs neue zwi­
schen Coronowo und Tuchel im jetzigen Westpreußen 
geschlagen, und ließen 8000 Mann auf dem Platze.

An Menschen und Geld völlig entkräftet, nahmen 
sie ihre Zuflucht zu Negociationen, und suchten den 
Herzog Witold von dem Könige abjuziehen, welches 
ihnen auch glückte, indem der Herzog einen Frieden 
vermittelte, nach welchem der Orden Pommern, das 
Culmische und Michalowsche wieder zurück erhielt, dem 
Könige von Polen 200,000 Gulden zahlte, Dobrzyn 
bei Polen, und Samogitien solange der König und der 
Herzog Witold leben würde, bei Lithauen bleiben, 
nach ihrem Tode aber wieder an den Orden zurück- 
fallen solle.

So endigte sich dieser Krieg, welcher dem Orden 
den gänzlichen Untergang drohte, und diesen Ausgang



Abriß der Gesch. von Polen ». Lithauen. 57 

auch gewiß gehabt haben würde, wenn der König die 
Belagerung von Marienburg noch einige Tage fortge­
setzt hatte. Allein es scheint, daß den» Herzoge Wi­
told mit der gänzlichen Vernichtung des Ordens nicht 
gedient gewesen wäre, weil er die Uebermacht des Kö­
nigs von Polen fürchtete, und deßwegen vermittelte er 

den Frieden, in welchem der statua quo hergestellt 
wurde. Indessen waren die Ritter durch diesen un­
glücklichen Krieg, und die erhaltenen harten Niederla­
gen dermaßen entkräftet, und ihre Finanzen so er­
schöpft, daß sie sich nicht wieder erholen konnten. Ihre 
Unterthanen wurden noch harter wie zuvor gedrückt, 
welches wenige Jahre nachher eine Empörung, dann 
einen neuen Krieg mit Polen, und den Verlust Pom­
merns und des Culmischen zur Folge hatte.

Die übrige Lebenszeit beschäftigte sich Wladis­
laus größtentheils mit innern Angelegenheiten, welche 
hauptsächlich die beschworene Vereinigung seiner Erb­
länder, des Großherzogthums Lithauens und der da­
von abhängigen Provinzen mit dem Königreich Po­
len zum Vorwurf hatten. Wenn es gleich in Lithauen 
noch verschiedene Herzoge aus seiner Familie gab, wel­
che dem Unionstraktat, wie vorhin bemerkt worden, 
beigetreten waren, so waren sie doch gezwungen, den 
Herzog Witold für ihren obersten Herzog zu erken­
nen, und der König nebst der polnischen Nation, be­
trachteten ihn auch als den obersten Herzog mit Vor­
behalt der von beiden Nationen eingegangenen Union. 
Der König menagirte den Witold als einen mächti­
gen und kriegerischen Fürsten. * Dieser ging indeß in 
seinen Anmaßungen immer weiter, wollte von Polen 
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ganz unabhängig sein, und endlich gar König von Li­
thauen werden, worin er von den Königen von Un­
garn und Böhmen sowohl, als von dem deutschen Or­
den, welcher die Vereinigung beider Reiche als für 
ihn verderblich ansahe, unterstützt wurde. Der König 
vereitelte diesen Entwurf, so nachdrücklich er auch be­
trieben wurde, mit vieler Klugheit, mußte jedoch 
Witold als Großherzog von Lithauen anerkennen, 
und ihm das ganze Großherzogthum, sammt allen da­
von abhängigen Provinzen zu Lehn verleihen. Diese 
Lehnsverbindlichkeit war dem Witold zuwider, und er 
ging noch immer damit um, sich zum Könige von.Li­
thauen zu machen. Wladislaus berief indessen die 
Stande zusammen und ließ von ihnen die Union von 
neuem beschwören, und sich versprechen, daß nach dem 
Absterben des Witold das Großherzogthum Lithau­
en, mit der Krone Polen vereinigt werden solle. Um 
die Großen dahin zu vermögen, ertheilte er ihnen 
alle die Privilegien, welche der polnische Adel hat­
te. Endlich starb Witold in einem Alter von 
achtzig Jahren ohne männliche Leibeserben, mithin 
trat der Fall ein, daß Lithauen mit Polen hätte verei­
nigt werden müssen. Allein es trat ein andrer Präten­
dent auf, nämlich der Herzog Swidrigello, wel­
cher auch von der herzoglichen Linie war, und ein beson­
deres Herzogthum in Lithauen besaß. Dieser bemächtig­
te sich der meisten lithauischen Provinzen, und nahm 
sogar den König und alle welche ihn begleitet Hatten, 
um den Großherzog Witold zur Erde zu bestatten, 
gefangen. Selbst der Pabst nahm sich des Königs 
cur, und schickte ein Ermahnungsschreiben an den Kai- 
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ser, welcher in den Verdacht geriech, daß er den Swi- 
drigello aufgehetzt habe. Die Polen aber ergriffen 
die Waffen, um ihren König zu befreien, wodurch 
Swidrigello gezwungen ward, ihn loszulassen, 
Nun aber entstand ein blutiger Krieg, weil .die Ge- 
sinnungen der Lithauer getheilt waren, und einige es 
mit dem Könige, andere mit dem Großherzoge hielten. 
Swidrigello wurde wegen feiner Grausamkeit ge^ 
hasset, wegen seiner Macht aber gefürchtet; aber doch 
am Ende vertrieben. Statt feiner wurde wieder ein 
gewisser Staradupski, welcher ebenfalls aus der 
herzoglichen Familie war, vom Könige zum Großher-. 
zoge von Lithauen eingesetzt. Dieser erklärte sich für 
einen Vasallen des Königs, und willigte darein daß 
dieser den Titel, Großherzog von Lithauen, beibehielt; 
versprach alle Streitigkeiten beider Nationen nach sei­
nen Kräften beizulegen, den Polen in allen ihren Krie­
gen auf seine Kosten beizustehen, und nie wider sie 
Bündnisse zu schließen, weder mit Swidrigello, noch 
mit dem Orden, und dem Könige Wladislaus als 
Erben von Lithauen zu erkennen. Er willigte auch 
darein, daß Lithauen, wenn er ohne Leibeserben ster­
ben möchte, an die Krone Polen zurückfallen solle. 
Ein Jahr darauf 14.54 starb der König Wladis­
laus mit Hinterlassung zweier Söhne, wovon der äl­
teste erst vierzehn Jahre alt war.

Die Regierung dieses Königs ist in vieler Hin­
sicht sowohl für das Königreich Polen und Großherzog- 
thum Lithauen, als auch für andere europäische Staa­
ten. äußerst merkwürdig; denn wenn er gleich das 
Reich, welches er regierte, durch bedeutende Provinzen. 
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nicht vergrößerte, wie seine Vorfahren in beiden Rei­
chen, so gab er demselben doch eine ganz andere Ge­
stalt, und legte auf einer Seite den Grund zur Ver­
größerung und Macht, auf der andern zu einer ein­
geschränkten Monarchie, welche an elne Republik gränz­
te; ferner trat er mit der ganzen lithauischen Nation 
zum Christenthume über, welches nach damaliger Den­
kungsart die Politik anderer christlichen Staaten gegen 
die polnische und lithauifche Nation änderte. Die Hei­
den wurden wie Völker angesehen, welche zu vertil­
gen ein verdienstliches Werk war, und mit welchen 
man beständig Krieg führen mußte, wenn man ein 
Christ seyn wollte. Sobald aber eine Nation zum 
Christenthume übertrat, hörte derDann auf, man schloß 
Bündnisse mit ihr, und unterstützte sie wider ihre 
Feinde. Dies hatte großen Einfluß auf die Kriege, 
welche die Polen und Lithauer wider den deutschen 
Orden, wider die Türken und Tartarn führten, denn 
sie waren nun in den Schoß der Kirche ausgenommen.

Auch verband er das Großherzogthum Lithauen 
mit dem Königreiche Polen dergestalt, daß beide eilt 
Oberhaupt hatten, und ein gemeinschaftliches Inter­
esse in Beziehung auf andere Völker unter ihnen statt 
fand. Um diese Verbindung zn gründen, opferte er 
seine Erblander auf, und gab den Lithauern, welche 
bisher despotifch waren regiert worden, eben die aus­
gedehnten Privilegien, welche die Polen besonders von 
Casimir dem Großen erhalten Hatten. Die lithaui­
sche Nation war zwar undankbar, und suchte verschie­
dene Generationen hindurch, dies Bündniß zu tren­
nen, allein durch die Kriege, worin sie mit den R»s-



Abriß der Gesch. von Polen ». Lithauen. 6 ι 

sen und Jartarn verwickelt wurden, welche oft nach- 
theilig für sie ausfielen, wurden sie bewogen, sich 
immer fester an Polen anzuschließen, bis endlich die 
Union völlig zu Stande kam. Wladislaus war 
der Schöpfer dieser Union, welche nie völlig wieder 
aufgehoben wurde.

Durch die Wahlkapitulation, pacta conuenta, und 
andere Verträge, welche er mit der polnischen Nation 
schloß, formte er die Regierungsverfassung um, denn 
statt daß Polen unter dem plastischen Stamme 
eine erbliche Monarchie und wenig eingeschränkt war, 
wurde es ein Wahlkönigreich, und seine Nachkommen 
folgten ihm nur aus freier Wahl der Nation in der 
Regierung. Es war ihm mehr darum zu thun, das 
Christenthum in seinen Staaten zu befestigen, als die 
Krone bei seinem Hause zu erhalten. Denn die Union, 
welche er zwischen beiden Reichen zu Stande brachte, 
war ein Nationalvertrag, ohne Rücksicht auf die Erb­
folge des jagelloischen Stammes, welcher bei je­
der Regierungsveranderung Gefahr lief, verstoßen zu 
werden. Er handelte hierbei ganz uneigennützig, und 
wollte sogar die Krone niederlegen, als seine Gemah­
linn Hedwig starb, durch welche er sie erhalten Hatte.

Die hohe Geistlichkeit erhielt unter ihm ein ent­
scheidendes Gewicht in der Nationalversammlung, bei 
dem Wahlgeschaft, und an der Regierung des König­
reichs, wobei sie sich auch erhalten Hat.

Er führte ferner einen glücklichen Krieg wider den 
deutschen Orden, und schlug die Ritter bei Tanneberg 
aufs Haupt, von welcher Niederlage sie sich nicht wie­
der erholen konnten, siegte auch an mehrern Orten 
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über sie, wüßte aber seine Siege nicht za benutzen, 
denn etwas mehr Beharrlichkeit von seiner Seite hatte 
die völlige Vertilgung des Ordens, und die Verbin­
dung Preußens mit Polen, zur Folge gehabt. Er wur­
de zwar hierin durch den Abfall des Großherzogs 
Witold gehindert, allein der Orden war schon der­
maßen geschwächt, daß ev es allein mit ihm hätte auf­
nehmen können. Dessen ungeachtet aber legte er durch 
seine Siege den Grund zur Eroberung von polnisch 
Preußen, welche von seinem Sohne vollendet wurde. 
Ob man ihm gleich persönliche Tapferkeit und militä­
risches Talent nicht absprechen kann, so unterhandelte 
er doch lieber mit- seinen Feinden gütlich, als daß er 
Krieg mit ihnen führte, welches er vorzüglich gegen 
den Orden, den Großherzog Witold von Lithauen, 
dessen Nachfolger, .den König von Böhmen, den Kö­
nig von Ugant' und gegen seine eigene Unterthanen be­
wies. So lange er noch Hoffnung hatte, etwas in Gü­
te, wenn es auch mit Aufopferung geschehen mußte, 
zu erhalten, griff er nicht zu den Waffen. In Anse­
hung des Charakters glich der König sehr seinem Zeit­
genossen, dem Kaiser Sigismund. Ueberhaupt Hat­
te die Verfassung von Polen und Lithauen damals 
viel ähnliches mit der deutschen, und bei allen ihren 
Fehlern noch Vorzüge vor dieser, wo das Lehnssystem 
herrschend war, und die Fürsten sich schon die Lan­
deshoheit erkämpft hatten.

Podolien, welches Casimir der Große unter sei­
ne Herrschaft gebracht hatte, und woran die Lithauer 
Ansprüche machten, weil sie es vor den Einfalle der 
Tartarn besessen, war ein beständiger Zankapfel zwis
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schen beiden Nationen, ungeachtet sie mit einander ver­
bunden waren, und dies hatte beinahe eine Trennung 

veranlaßt.
Uebrigens behielt Polen und Lithauen, bis ans 

Ende dieses Königs, die nämlichen Gränzen, welche es 
unter dem Könige Ludwig und den Herzogen von 
Lithauen gehabt hatte.

Nach dem Tode Wladislaus Jagello wurde 
fein ältester Sohn Wladislaus II. zum Könige ge­
wählt. Da er aber erst vierzehn Jahre alt wa^ 
wurde^er unter Vormundschaft gesetzt, und so blieb 

die Krone bei dem jagelloischen Stamme bis 1575z 
wo der Mannsstamm mit Sigismundus Augu­
stus erlosch, jedoch nicht erblich, sondern aus freier 
Wahl der Nation, und nachdem der Thronfolger die 
pacta conuenta beschworen hatte.

Bei dieser Wahl ist merkwürdig, daß die russi­
schen Provinzen, welche mit Polen verbunden waren, 
Nämlich Halicien, Podolien und die übrigen, um das 
Repräsentationsrecht baten, und solches auch erhielten. 
Seit dieser Zeit haben sie auch immer die Reichstage 
Mit beschickt, und an der gesetzgebenden Gewalt so 
wohl als an den Königswahlen Theil genommen, wel­
ches daher kam, weil in diesen Provinzen polnische 
Woywoden angesetzt wurden. Swidrigello ver­
suchte während der Minderjährigkeit des Königs Un­
ruhen in Lithauen zu erregen, wiegelte diese Nation aus, 
und wurde von den Böhmen, Schlesiern, Lieslandern, 
Russen und Tartarn unterstützt, war auch wirklich 
schon bei Wilna vorgerückt. Der Herzog Stara-
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bupski, welcher die Polen zur Hülfe rief, sammelte 
eine große Armee, die er seinem Sohne Michael, 
einem Hoffnungsvollen Prinzen anvertraute. Dieser 
schlug den Swidrigello aufs Haupt, zerstreute seine 
Heere, und nahm gegen vierzig Große, größtenteils 
Herzoge von Lithauen, auch selbst des Staradupski 
Bruder gefangen, welche er seinen Vater zusandte, 
der so grausam war, sie alle niederhauen zu lassen, und 
seines eignen Bruders nicht zu schonen. Hierdurch 
wurde die herzoglich- lithauische Linie beinahe ganz 
ansgerottet, und ganz Lithauen mußte sich dem Her­
zoge Staradupski unterwerfen. Dies beförderte 
von neuem die völlige Vereinigung Lithauens mit dem 
Königreiche Polen. Swidrigello entfloh, ließ sein 
erbliches Herzogthum im Stiche, welches Staradups­
ki einzog, und zu dessen Besitz Swidrigello nie wie 
der gelangte. Er wandte sich zwar in der Folge an den 
König, bat um Gnade und Wiedereinsetzung in sein 
Herzogthum, weshalb der König sich auch für ihn bei 
dem Herzoge Staradupski verwendete. Dieser war 
aber so unversöhnlich, daß er dem Könige antwortete, 
Swidrigello verdiene nicht, daß ihm das Leben ge­
schenkt werde; er war durch diese Verwendung so 
aufgebracht, daß er in Begriff stand, mit Polen zu 
brechen, und sich unabhängig zu machen. 'Die Zwi­
stigkeiten wurden indeß ausgeglichen, er leistete von 
neuem den Eid der Treue, bestätigte den vorigen Trak­
tat, und versprach, daß Lithauen nach seinem Tode, 
ohne Rücksicht auf seinen Sohn, an Polen zurückfal- 
len solle. Sein Sohn Michael sollte damit zufrie­
den seyn, was man für gut finden werde, ihm zuflie­

ßen 
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ßen zu lassen, welche Verzichtleistung ihn jedoch in 
Ler Folge gereuete.

Als Wladislaus H. sein achtzehntes Jahr zu­
ruckgelegt hatte, ward er auf dem Reichstage zu Betrikau 
für großjährig erklärt, schwur den Treu-Eid und über­
nahm selbst die Regierung. Er hatte wahrend seiner 
Minderjährigkeit viel herrliche Regententugenden blik- 
ken lassen, und besaß daher das ganze Vertrauen der 
Nation.

Die Handel, welche der König mit den Böhmen 
und Ungarn wegen der Thronfolge in diefen beiden Rei­
chen hatte, sind zu weitlauftig, hier zu erzählen, und 
gehören in die Gefchichte diefer beiden Reiche, beiläufig 
aber auch in die ausführliche Gefchichte von Polen, 
daher wir sie Hier übergehen, weil sie auf Polen selbst 
keinen Einfluß hatten, welches dadurch weder gewann 
noch verlor.

Der Herzog Staradupski von Lithauen, wurde 
um diese Zeit, wegen seines grausamen Charakters er­
mordet, und wenn gleich einige Große seinen Sohn 
Michael wieder die Negierung übertragen wollten, so 
vereitelte dies der König doch dadurch, daß er seinen 
Bruder Casimir hinsandte, und ihn zum Gouverneur 
von Lithauen machte. Casimir mißbrauchte indeß die 
Gute seines Bruders, erweiterte seine Gewalt, und wur­
de von den Lithauern unterstützt, welche durchaus nicht 
von Polen abhängig seyn wollten.

Der König überließ, auf den Rath der politisiert 
Magnaten, Lithauen seinem Schicksale, setzte seine 
Ansprüche auf Ungarn durch, eroberte dies Reich in kur­
zer Frist, und ließ sich zum Könige von Ungarn krönen.

1. £6. E
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Dieß verwickelte ihn mit dem Kaiser Friedrich in 
einen Krieg; der Friede wurde jedoch durch einen Der- 
gleich hergestellt, vermöge dessen die Kaiserinn Eli­
sabeth, Mutter des jungen Ladislaus, dem Könige 
die ganze Souveränität mit allen Ehren und Rechten 
zugestayd, bis ihr Sohn Ladislaus das Alter erreicht 
haben würde, die Regierung zu übernehmen. Ferner 
versprach sie ihm ihre älteste Tochter zur Ehe, mit ei­
nem Brautschatz von 200,000 Dukaten, die auf Schle­
sien versichert werden sollten. Um ihn aber wegen der 
Kriegskosten zu entschädigen, machte sie sich verbind­
lich, die Grafschaft Zips ihm abzutreten, und die Un­
garn allen Ansprüchen auf Rußland und die Wallachei 
entsagen zu lassen. Im Falle aber Ladislaus vor 
erlangter Großjährigkeit etwa ohne Erben sterben möch­
te, solle Wladislaus, und kein anderer, in Un­
garn succediren. *

Die Ungarn, welche das Ende dieses Krieges 
wünschten, dessen Last sie allein trugen, baten den Kö­
nig, diesen Vergleich anzunehmen; nur Corvin, der 
mächtigste Herzog in Ungarn, welchen der König am 
meisten begünstigt hatte, war darin zuwider und be­
hauptete, es stehe nicht in Wladislaus Macht, der 
Krone zu entsagen, und sie dem Ladislaus zu 
überlassen. Endlich schlug man eine persönliche Zusam­
menkunft des Königs mit der Kaiserinn Elisabeth 
vor, wozu diese geneigt war, und wovon man sich viel 
versprach. Sie kamen wirklich zusammen. Die Kaise­
rinn erkannte das Verdienst des Königs, trat ihm die Re­
gierung ab, und der Friede wurde unter der Bedingung 
geschlossen, daß Wladislaus ihre älteste Tochter Hei-
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rathen, und Ladislaus aus den Händen des Kaisers 
Friedrich, welcher sich nach dem Tode des Kaisers 
Albrecht seiner und des Herzogthums Oestreich be­
mächtigt hatte, befreien, und alle seine Kräfte anwen­
den folle, um Ladislaus in Besitz seines Herzogthums 
zu setzen. Da der Friede zu Stande gebracht war, und 
die Kaiserinn im Begriff stand, nach Ofen zu reisen, um 
den Friedensfeierlichkeiten beizuwohnen, starb sie un- 
vermuthet, und nahm den Trost mit ins Grab, dem 
Königreiche Ungarn den Frieden geschenkt zu haben.

Von diesem Vertrage schreiben sich die Ansprüche 
des Königreichs Polen auf die Grafschaft Zips Her, 
welche seitdem bis 1772 dabei geblieben ist.

Die Türken, welche damals die ganze Christenheit 
bedroheten, eroberten indessen eine Provinz nach der an­
dern, und belagerten Belgrad. Dies bewog den Kö­
nig, ihnen den Krieg anzukundigen, um ihrer Erobe­
rungssucht Schranken zu setzen. Er war auch so glück­
lich, sie aus den eroberten Provinzen wieder zu vertrei­
ben und einen Frieden zu schließen, nach welchem sie alle 
Eroberungen zurückgaben, und nur bloß Bulgarien be­
hielten. Dieser Friede sollte zehn Jahre dauern, und 
der König konnte seine Siege nicht weiter verfolgen, 
weil Polen selbst von den Tartarn bedroht wurde. Der 
Pabst und die geistlichen Machte waren aber damit nicht 
zufrieden; sie verlangten, daß die Türken ganz aus Eu­
ropa vertrieben werden sollten, versprachen nachdrück­
liche Hülfe, und brachten es dahin, daß der König 
den Frieden brach, von neuem in Bulgarien einrückte, 
die Türken aufsuchte, den Sultan Ammurat bei Varna 
am schwarzen Meere mit einem Heere von hundert tau-

E 2
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send Mann antraf, ihn mit weit schwachern Kräften 
angriff, von ihm aber aufs Haupt geschlagen wurde, 
und sein ruhmvolles Leben in einem Alter von 24 Jah­
ren im Schlachtgewühl einbüßte.

Dies geschahe 1444, zehn Jahre nach dem Tode 
seines Vaters, und mit ihm gingen alle seine großen 
Eroberungen verloren; Ungarn erhielt seine eigenen Re­
genten wieder, und Polen wurde in seine vorigen Grän­
zen eingeschränkt.

Die Geschichte sagt von diesem Könige: er war 
groß, wohl gebaut, schön gebildet, und hatte ein edles 
majestätisches Ansehen. Begabt mit hervorragenden 
kriegerischen Talenten, fehlte ihm weiter nichts als Er­
fahrung, um der erste Feldherr seines Zeitalters zu seyn. 
Bescheiden und zurückhaltend, ernsthaft und strenge ge­
gen sich selbst, flohe er alle Zerstreuungen und Vergnü­
gungen. Stets beschäftiget ohne es zu scheinen, und 
unermüdet liebte er die Arbeit aus angeborner Neigung. 
Weit umfassend und muthig in seinen Unternehmungen, 
prächtig in seiner Lebensart, freigebig bis zur Ver­
schwendung, sinnreich in seinen Gunstbezeugungen, ver­
traut und herablassend, war er ein Feind von eitler Ehre 
und Schmeichelei. Er verband mit dein Verdienste eines 
Helden, die liebenswürdigsten Eigenschaften, und kein 
Laster befleckte den Glanz so vieler Tugenden. Man 
kann hinzusetzen: Er war ein unvollendeter Held, besaß 
viel Regententugenden, und ließ viel Hoffnung blicken, 
Völker glücklich zu regieren, wenn das Schicksal ihm 
ein höheres Alter bestimmt gehabt hätte.

Die Negierung dieses Königs ist kurz, indem er 
nur sechs Jahre allein regiert hat, aber interessant. Er
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regierte zu einer Zeit, wo Polen durch ihn einen großen 
Zuwachs erhielt und das »nächtigste Reich in Europa 
hätte werden können; allein er hatte viel Unglück, be­
sonders im Heirathen. Die Krone von Böhmen und 
Schlesien wurde ihm durch freie Wahl der Stande an­
getragen; und da Sigismund so wenig als Al­
brecht männliche Nachkommen hinterließ, die weibliche 
Erbfolge damals noch sehr zweifelhaft war, die Döhmen 
auch gegen das regierende Luxemburgische und Oesirei- 
chische Haus, in Rücksicht der Religionsgrundsatze, Ab­
neigung hegten, schien die Hoffnung gegründet zu sey», 
daß er Böhmen mit Polen vereinigen würde. Um den 
Anspruch an diese Krone noch niehr zu begründen, 
wollte er schon vorher die präsumtive Erbinn dieses Kö­
nigreichs heirathen; allein, ungeachtet er der erste Prinz 
in Europa war, der qualificirt zu seyn schien, sich um 
die Thronerbinn zu bewerben, so wurde sie ihm doch 
vom Großvater, dem Kaiser Sigismund, aus Stolz 
verweigert, und er mußte auch das durch die Wahl der 
Stande auf ihn gekommene Recht aufgeben.

Die ungarische Krone wollte Wladislaus mit per­
sönlicher Aufopferung durch eine Heirath mit der ver- 
wittweten Kaiserinn Elisabeth, welche weit älter als 
er war und wenig körperliche Reize hatte, erwerben; doch 
auch dies wurde vereitelt. Durch die Wahl der Stande 
wurde er zum Könige von Ungarn bestimmt, setzte 
auch die Wahl durch, und eroberte das ganze Königreich, 
konnte aber die ruhige Regierllng nur mit Einschrän­
kung erhalten, und hatte solche bloß seiner Tapferkeit zu 
danken. Die Kaiserinn Elisabeth, welche sich an 
fangs selbst unt ihn bewarb, trat zurück, als sie einen
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Sohn gebar, und suchte diesem die Krone zu erhal­
ten. Er behielt nach dem hieraus eingegangenen Ver­
gleiche zwar noch Hoffnung die Krone Ungarn zu erlan­
gen, wenn der junge Ladislaus ohne Leibeserben ster­
ben sollte, weil ihm dessen Schwester zugesichert war) 
allein das Schicksal wollte es nicht, er wurde zu einem 
Kriege wider die Türken verleitet, mußte den feierlichst 
beschwornen Frieden, gegen seine Denkungsart, brechen, 
und starb als Held unter großen Hoffnungen.

Es schien, als würde er von ganz Europa benei­
det, weil er so viel Tugenden befaß, wodurch andere 
Fürsten verdunkelt wurden, und er hatte auch wirklich 
der größte Mann seiner Zeit werden können, da er 
die Liebe seiner Völker sich erworben hatte. In Rück­
sicht Polens ist seine Regierung nicht so sehr merkwür­
dig, denn alle seine Erwerbungen und Ansprüche waren 
persönlich, und verschwanden mit seinem Tode. Das 
Reich selbst war gar nicht vergrößert, und die Form 
hatte sich nicht geändert; nur sein Bruder Casi­
mir, welcher so viel Laster in sich vereinigte, als der 
König Tugenden besaß, hatte sich bemüht, Lithauen 
von Polen zu trennen; die alten Traktaten bestanden 
aber noch immer, mithin war das Reich noch fortdau­
ernd in der nämlichen Verfassung, als bei dem Antritte 
seiner Regierung.

Die gänzliche Niederlage der Christen bei Varna, 
und der hier erfolgte Tod des Königs Wladislaus, 
auf welchen die ganze Christenheit bei der allgemeinen 
Törken-Gefahr ihr Vertrauen setzte, stürzte ganz Europa, 
und besonders die zunachstbelegenen Reiche, Polen und 
Ungarn, in die größte Betrübniß. Zum Glück für Un-
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garn hatte sich Huniades, dieser grbße Held und das 
Schrecken der Türken, durch die Flucht gerettet, war in 
sein Vaterland zurückgekehrt, und traf Vertheidigungs­
anstalten. Von den Polen, welche bei dem Heere ge­
fochten hatten, entkamen nur wenige; diese waren weit 

von ihrem Vaterlande entfernt und zerstreut, mithin 
fehlte es an Augenzeugen, welche diese Niederlage be­
schreiben und von dem Schicksale ihres geliebten Kö­
nigs Auskunft geben konnten. Alles war in banger Er- 
Wartung, und man wollte sich gar nicht überzeugen, daß 
der König, auf welchen die ganze Christenheit ihr Ver­
trauen setzte, todt sei, bis endlich die Nachricht einlief, 
baß die Ungarn, bei einer Versammlung in Pest, den 
Sohn ihres vorigen Königs Albrecht, den jungen 
Ladislaus zum Könige erwählt, und eine Gesand- 
schaft nach Wien abgeordnet hätten, um ihn von dem 
Kaiser Friedrich abzufordern.

Polen mußte daher auch darauf denken, sich einen 
neuen Herrn zu geben, und es wurde ein Reichstag 
nach Sieradz ausgeschrieben, wo Casimir, Großherzog 
von Lithauen, des unglücklichen Wladislaus II. Bru­
der, zum Könige erwählt wurde. Nicht Liebe, Achtung 
oder Verlangen, den Thron bei dem jagelloischen 
Hanse zu erhalten, leiteten diese Wahl; sondern dieNa- 
tion wollte dadurch nur Lithauen mit Polen wieder ver­
einigen, welches Casimir seit einigen Jahren davon 
getrennt hatte. Die Lithauer suchten diese Wiederver­
einigung zu verhüten, und vermochten Casimir dahin, 
daß er die Krone unter dem Vorwande ablehnte: man 
sei von dem Tode seines Bruders noch nicht überzeugt. 
Als man aber in ihn drang, sie anzunehmen, so erklärte
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er, daß er mit seinem Herzogthume zufrieden sei, und 
weiter keinen Stolz besitze, als den, die Liebe seines 
Volkes zu verdienen; jedoch fügte er hinzu: daß er ein 
Feind jedes Fürsten seyn werde, welchen sie ohne 
seine Zustimmung zum Könige wählen würden. Diese 
stolze Antwort bestimmte den Erzbischof von Gnesen, 
sein Augenmerk auf Friedrich, Markgrafen von Bran­
denburg, zu richten, welchen man für den weisesten Für­
sten seiner Zeit hielt, und von welchem man hoste, er 
werde den Glanz von Polen erhöhen, den deutschen Or­
den in Respekt erhalten, und den Großherzog Casimir 
wieder zur Abhängigkeit von der Krone Polen bewegen, 
welche zu tragen er auf eine so stolze Art von sich ab­
gelehnt Hatte. Dies fand aber bei den übrigen Großen 
Widerspruch; man sahe jetzt ein, daß es unrecht gewe­
sen war, die Herzoge von Masovien als Abkömmlinge 
Piasts, von der Krone zu verdrängen, und man wählte, 
um dies wieder gut zu mache», den Herzog Boles­
laus von Masovien zum König. Als Casimir sahe, 
daß es Ernst werden wolle, bewarb er sich wieder um die 
Krone, und es wurden viele Unterhandlungen gepflogen. 
Er versprach alles, in der Absicht nichts zu halten, wurde 
zum Könige gewählt, unterschrieb die pacta conuenta, 
und wurde in Krakau gekrönt. Seine Regierung war 
ein beständiger Streit zwischen beiden Nationen, wel­
chen der König geflissentlich zu unterhalten suchte, doch 
blieb es im Allgemeinen bei der Union.

Die unglückliche Schlacht bei Varna hatte für Po­
len weiter keine Übeln Folgen gehabt, als den Ver­
lust eines hoffnungsvollen Königs. Die Türken be­
gnügten sich damit, sich in Europa festzusetzen, und ihre 
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Hauptabsicht ging dahin, das schon äußerst geschwächte 
orientalische Kaiserthum, vollends übern Haufen zu wer­
fen. Der Sultan Ainurat war gestorben, und hatte 
seinen Sohn Muhamed II. zum Nachfolger erhalten. 
Dieser vollendete, was sein Mater angefangen hatte, 
eroberte Constantinopel nach einer langwierigen, hart­
näckigen Belagerung im Jahre 1455, und wählte diese 
Stadt zu seiner Residenz. Alle christlichen Mächte seufz­
ten über den Verlust diefer Vormauer, welche bisher 
den Fortschritten der Ungläubigen Widerstand geleistet 
hatte; am meisten aber Polen und Ungarn, welches letz­
tere im Geist schon vorher zu sehen schien, wie viel 
Blut es ihn in der Folge kosten würde, diesem allge­
meinen Feinde der Christenheit Widerstand zu leisten. 
Der Pabst gab sich viel Mühe, alle christlichen Mächte 
wider die Türken zu bewaffnen, allein es war unter ih­
nen keine Einigkeit, und seine Bemühungen waren 
vergebens.

Polen war zu sehr in sich getheilt, und wurde von 
einem schwachen Könige regiert: es nahm daher keinen 
Theil an den Kriegen niit den Türken, dagegen aber 
fand sich von selbst eine Gelegenheit, Polens Gränzen 
gegen Preußen bis an die Ostsee zu erweitern.

Die preußische Nation liebte und achtete die deut­
schen Ritter nicht mehr, vielmehr hatte sie die größten 
Ursachen, den Orden zu hassen. Ihrer Privilegien be­
raubt, und gedrückt mit unerschwinglichen Abgaben, 
mußten die Preußen alle Arten von Ungerechtigkeit 
erdulden. Ihre Klagen dienten nur dazu, ihr Unglück 
zu vermehren, und oft mußten sie die Thränen, welche 
ihnen abgepreßt wurden, mit Blut büßen. Das Ueber- 
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maß der Unterdrückung machte eine Empörung noth­
wendig, sie faßten daher den Entschluß, sich der polni­
schen Oberherrschaft zu unterwerfen. Dies Vorhaben 
wurde nicht eher kund, als bis sie des Erfolgs der klugen 
-Anordnungen, die sie gemacht hatten, versichert waren.

Auf das erste Zeichen, griffen sie zu den Waffen, 
und indem sie die Ritter überrumpelten, oder ihnen Wi­
derstand leisteten, ohne sie zu fürchten, bemächtigten sie 
sich aller Festungen des Landes, außer Marienburg, der 
gewöhnlichen Residenz des Großineisters, welche man 
nicht ohne regelmäßige Belagerung wegnehmen konnte. 
Die Deputirten waren schon ernannt, um Casimir zu 
bitten, sie anzunehmen, nicht als Vasallen sondern als 
Unterthanen der Krone. Als diese Botschaft inr Senat 
vorgelesen wurde, setzten sie die Hauptbewegungsgründe 
ihrer Empörung auseinander, indem sie sagten: „Wir 
haben eben so viel unumschränkte Beherrscher als Or­
densritter; die geringsten unter ihnen, die Comman­
deurs vorzüglich, maßen sich das Recht an, Unrecht zu 
thun. Die Güter und das Leben der Edelleute hangen 

nur von dem Willen und dein Eigensinne dieser Tyran­
nen ab. Ihre Befehle werden ohne Anstand und ohne 
Widerrede vollzogen; sie sind selbst die Henker der Un­
glücklichen, welche sie auf die Liste gefetzt haben. Ab­
gehärtet in Lastern, erröthen sie vor keinem Verbrechen, 
und halten es für Herzhaftigkeit und Muth, sie zu bege­
hen. Die strengste weibliche Tugend findet keinen 
Schutz gegen ihre viehischen Triebe. Sie verbreiten 
Schrecken in allen Familien, Diejenigen, welche sie 
durch ihre Ausschweifungen entehrt haben, bestecken sie 
vollends noch durch Niederträchtigkeiten, und alsdann
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fordern sie noch die größte Achtung für ihren Charak­
ter, wenn sie alle Sittlichkeit ihres Standes verläug- 
net haben."

Diese Schandthaten der Ritter waren dem Senat 
Hinlänglich bekannt, und die Republik Polen hatte die 
Preußen schon lange aufgefordert, ihre Ketten zu zerbre­
chen, wenn sie sich schmeicheln durste, daß diese es mit 
dem erforderlichen Nachdrucke thun würden. Man 
säumte daher nicht, dies Anerbieten anzunehmen, und 
schickte Gesandten nach Thorn, um im Namen des Königs 
und der Republik, den Eid der Treue von der Ritterschaft 
leisten zu lassen. Damit diese aber in ihrem Vorhaben 
bestärkt werde, erließ nian dem Adel schon im voraus 
alle Abgaben, weil die Bedrückung ein Hauptbewe­
gungsgrund seiner Empörung war.

Fast zu gleicher Zeit berief Casimir einen Reichs­
tag nach Drzesz, und befahl, daß die Lithauer sich 
marschfertig halten sollten; traf auch die Verfügung,"daß 
keine Liefländer durchgelassen werden durften, wenn sie 
etwa den Rittern zu Hülfe kommen wollten; er selbst 
aber begab sich nach Thorn, wo er niit aufrichtigem Ju­
bel empfangen wurde. Den nämlichen Beifall fand er 
in alleit übrigen Städten wo er hinkam, besonders in 
Elbing, wo ihn die Bischöfe von Culm, Pomesamien und 
Samland mit Ungeduld erwarteten. Die Beweise ihrer 
vorhabenden Regierungsveränderung waren nicht zwei­
deutig; sie entsagten allen ihren Verbindungen mit den 
Rittern, und viele Ritter, welche Theil daran nahmen, 
legten sogar ihre Ordenskleider ab. Wodurch Casi­
mir die Preußen am meisten gewann, war, daß er al­
len Städten, welche es verlangten, Privilegien ertheilte.
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Die deutschen Fürsten erfuhren mit tiefem Schmer­
ze die mißliche Lage der Ritter. Sie waren eben in Re^ 
gensburg versammelt, und schickten Gesandten an Casi- 
mir, durch welche sie zu erkennen gaben, wie sie sich 
schmeichelten, daß er sich die Empörung eines rebelli­
schen Volks nicht zu Nutze machen, sich vielmehr an die 
übrigen christlichen Machte anschließen, die Türken be­
kriegen, und ihnen ihre neuerlichen Eroberungen wieder 
abzunehmen, helfen werde. Die Vorstellungen, welche 
man dem Könige machte, waren lebhaft, und mit Dro­
hungen begleitet; man wollte sich das Ansehen geben, 
als wenn ganz Deutschland sich bewaffne, und den Po­
len glaubend machen, dass die Zurüstungen nicht so­
wohl auf die Türken, als auf sie gemünzt waren. Ca­
simir wäre dadurch auch leicht geschreckt worden, 
allein mit der Republik Polen verhielt es sich nicht 
so: sie war standhaft, und wußte wohl, wie viel 
Zeit dazu erfordert werde, Deutschland zu einem 
solchen Unternehmen zu rüsten, und wie leicht es ihnen 
fallen werde, den Rittern alle ihre Besitzungen abzu­
nehmen, bevor sie .Hülfe erhielten.

Die aufrührerischen Preußen hatten schon Marien­
burg angegriffen, und ihr Muth gab dem der Ritter 
nichts nach. Verblendet durch ihr bisheriges Glück, 
achteten sie auf die Ritter nicht, welche alles anwand­
ten um Truppen zu werben. Böhmen und Schlesien 
schien am geschicktesten zu seyn, ihnen Hülfe zu leisten, 
und entschlossen das äußerste zu wagen, hatten die Rit­
ter kaum eine Armee bei einander, als sie losbrachen und 
nach Choynicza vorrâckten. Casimir, welcher mit der 
Belagerung von Marienburg beschäftigt war, erschrak
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hierüber, ließ sie aber marschiren und beorderte eine in 
seinen Staaten zusammen geraffte Armee, ihm zu Hülfe 
zu eilen, allein diese wurde von den Rittern aufs Haupt 
geschlagen, und zerstreut. Casimir war bei dieser 
Schlacht selbst zugegen, und focht wie ein Soldat, aber 
nicht wie ein Feldherr. Die Polen hingegen, welche be- 
schlossen, daß der Krieg fortgesetzt werden solle, weil 
ihn die Ritter nicht lange würden aushalten können, 
sammelten eine neue Arinee. Alles beeiferte sich, den 
Krieg mit Nachdruck zu führen; Weltliche und Geistli­
che, ja selbst der König, bestimmten die Hälfte ihrer 
Einkünfte zu diesem Feldzuge, und dies diente den Po­
len dazu, nicht Marienburg zu bezwingen, sondern zu 
erkaufen. Die Truppen, welche in dieser Stadt lagen 
und von den Rittern nicht besoldet werden konnten, em­
pörten sich, vertrieben die Ritter und boten die Festung 
den Polen für 4,76000 Gulden, welche sie an Sold zu 
fordern hatten, an; diese bedachten sich nicht lange, 
schlossen den Kauf wegen der Hauptstadt und Festung 
aller Besitzungen des Ordens, und diesem blieb daher 
von seiner Souveränität nichts übrig. Man ließ die 
Ritter mit ihrem Großmeister Ludwig von Erlich­
hausen über die Gränze von Preußen bringen, von 

-wo sie sich an alle deutsche Höfe verbreiteten, um Hülfe 
zu suchen. Sie fanden auch Unterstützung, und der 

« Kriegwurde mitder größten Erbitterung von beiden Sei­
ten fortgefetzt, bis endlich nach abwechselndem Glücke 
und Unglücke, der Friede mit dem Orden im Jahre 1466 
nach einem zwölfjährigen höchst verderblichen Kriege zu 
Thorn geschlossen ward, nach welchem der Orden 
ganz Pomnierellen, das Culmische und Michalowsche
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Gebiet, nebst den Städten Danzig, Elbing, Marienburg, 
Thorn, und alles was nachher unter dem Namen pol­
nisch Preußen begriffen wurde, auf ewig mit aller 
Souveränität au die Republik Polen abtreten mußte, und 
nur die andere Halste von Preußen, welche in der Folge 
Ostpreußen genannt wurde, unter Lehnsverbindlichkeit 
behielt, wobei festgesetzt wurde, daß ein jeder neuer- 
wahlter Großmeister persönlich nach Polen kommen, 
und hier dem Könige und dem Senat den Huldigungs­

eid leisten solle.
So endigte sich dieser für beide Nationen so ver­

derbliche Krieg, welcher schon unter Wladislaus 
Jagello seinen Anfang genommen, und seitdem er er­
neuert worden, 12 Jahre ununterbrochen mit der größ­
ten Erbitterung fortgesetzt wurde, zum größten Nachtheil 
des deutschen Ordens. Mit den Polen würde dieser 
wohl fertig geworden sepu, allein er hatte mit seinen 
eigenen Unterthanen, welche frei seyn wollten, zu käm­
pfen, und diese wurden vondenPolen unterstützt. Preu­
ßen war damals einer von den blühendsten Staaten in 

Europa, und man muß dem deutschen Orden das Ver­
dienst lassen, daß er der Schöpfer dieses Staats lind 
dessen Wohlstandes war. Allein dieser Wohlstand auf der 
einen, und der Geiz, die Herrschfucht, Ungerechtigkeit 
und Sittenlosigkeit der Ritter auf der andern Seite, er­
zeugten den Bürgerkrieg, welcher zuletzt nicht mehr zur 
Vertheidigung und Erhaltung, sondern zum Verderben 
desjenigen, was man nicht mehr erhalten konnte, von 
Seiten der Ritter geführt wurde. Von 21000 Dörfern, 
welche Preußen enthielt, blieben nicht mehr als 5015 
übrig, die nicht verbrannt waren, und in der alten Cata-



Abriß der Gesch. von Polen u. Lithauen. 79 

fter findet man noch viele Dörfer, die nicht mehr vorhan­
den sind, und wovon man nicht einmalweiß, wo sie gele­
gen haben. Mehr als 500,000 Menschen waren in den 
Schlachten umgekommen, und wie viel Einwohner wa­
ren nicht dem Geize und der Grausamkeit der Soldaten, 
sie mochten Freunde oder Feinde seyn, aufgeopfert!

Polen erhielt durch diesen blutigen Krieg weiter 
nichts, als was es schon vor 180 Jahren besessen Hatte; 
allein es schwächte dadurch nicht bloß denOrden, welcher 
sein gefährlichster Feind war, sondern machte ihn sogar 
von sich abhängig, und wurde Meister von der Weich­
sel, bis an die Mündung des baltischen Meeres. Von 
allen Kriegen, die Polen je geführt hat, ist dies der 
merkwürdigste, wegen seiner Folgen. Das Reich Hatte 
nun keinen Feind mehr im Rücken, denn vermöge der 
Lehnsverbindlichkeit mußte der Orden den Polen in der 
Folge beistehen. Diese konnten den Lithauern ihre Ueber- 
macht fühlen lassen, welches auch zur völligen Vereini­
gung beider Reiche das meiste beitrug. Wenn Polen in 
einen auswärtigen Krieg verwickelt wurde, konnte es 
seine ganze Macht zusammen nehmen, und es würde 
ein fürchterlich großes Reich geworden seyn, dafern es 
eine andere Staatsverfassung gehabt hätte; denn dem 
Flächeninhalte und der Volksmenge nach, kam ihm da­
mals kein Reich in Europa gleich.

Wer hätte aber glauben sollen, daß nach dreihundert 
Jahren das kleine Lehnsherzogthum Preußen, welches 
nicht viel größer als das Herzogthum Masovien, durch 
Veränderung seiner innern Verfassung und auswärti­
gen Verhältnisse zu einem unabhängigen Königreiche er­
hoben, beinahe das ganze damalige Polen, mit Aus-
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schluß der eroberten russischen Provinzen, verschlingen, 
dieses sogar seinen Namen verlieren, und eine Provinz 
des Königsreichs Preußen werden würde? Hatten die 
Polen dies damals ahnen können, so wäre es ihnen 
leicht gewesen, Ostpreußen eben so Wie Pommerellen in 
eine Provinz zu verwandeln, und dann würde diesem Um­
sturz wahrscheinlich vorgebeugt worden seyn, wenn gleich 
der Keiln der Auflösung dieses großen Reichs in seiner 
eignen Staatsverfassung lag, und es alsdann vielleicht 
ganz ein Raub von Rußland würde geworden seyn. Der 
Fehler lag wohl darin, daß Polen in Ansehung der in­
nern Verbesserung seiner Staatsversassung mit den eu­
ropäischen Reichen nicht gleichen Schritt hielt, welches 
auch den Untergang des so mächtigen ottomanschen 
Reichs über kurz oder lang nach sich ziehen muß.

Da die Verbindung Pommerellens, oder polnisch 
Preußen, und die Lehnsverbindung Ostpreußens mit dem 
Königreiche und der Republik Polen, eine der wichtig­
sten Epochen der polnischen Geschichte darstellt, so Haben 
wir uns biebei langer aufgehalten, als es der Auszug 
diefer Geschichte erlaubt, wir werden uns aber da­
gegen bei den minder wichtigen Begebenheiten desto 
kürzer fassen.

Casimir hatte die Schwester des Königs Ladis­
laus, die Prinzessinn Elisabeth, geheirathet, und da 
Ladislaus im achtzehnten Jahre seines Alters, ohne 
Kinder starb, so Hatte Ca simir den gerechtesten Anspruch 
auf die Königreiche Ungarn und Böhmen; er war aber 
zu sehr mit dem deutschen Orden beschäftigt, als daß er 
diese seine Ansprüche, Namens seiner Gemahlinn, Hatte 
geltend machen können. Es warfen sich in beiden Rei­

chen
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chen glückliche Usurpatoren auf, und die Erbfolge ging 
verloren; in Ungarn regierte Mathias, und in Böh- 
inen Podiebrad.

Nachdem im Jahre 1466 der Friede mit dem deut­
schen Orden geschlossen war, veranlaßten die verabschie­
deten Truppen, welche ihren Sold zum Theil noch zu 
fordern hatten, dessen Rückstand sich auf 270,000 Du- 
taten belief, einen Reichstag, auf welchem die erforder­
lichen Staatsbedürfnisse bewilligt werden sollten. Die­
ser Reichstag ist um deßwillen merkwürdig, weil er der 
erste war, auf welchem Landboten erschienen. Denn 
vorhin bestand die Reichstagsversammlung nur aus der 
höchsten Geistlichkeit, den Erzbischöfen und Bischö­
fen, und aus den höchsten Staatsbeamten, den Woywo- 
den, Castellanen und einigen Starosten, nebst den Hof- 
beamten, unter Vorsitz des Königs, oder wenn dieser 
nicht erschien oder todt war, des Erzbischofs und Mar­
schalls. Der Adel wurde zwar zusammen berufen, es 
wurde aber wenig auf ihn reflektirt. Da aber hier von 
der ganzen Nation Geld bewilligt werden sollte, und 
viele der Senatoren dazu nicht geneigt waren, so wurde 
beschlossen, daß der gesammte Adel durch Deputirte 
aus allen Woywodschaften zusammen berufen werden 
solle, um über die Staatsbedürfnisse in pleno zu be­
rathschlagen. Es wurden daher aus jeder Woywod­
schaft zwei Deputirte gewählt, welche man Nuntios tet- 
restres, oder Landboten, nannte, und dieser erste Reichs­
tag in der Art, hatte die besten Folgen. Von dieser Zeit 
an wurden, zu jedem Reichstage in jeder Woywodschaft 
auf den Landtagen oder kleinen Reichstagen, Landboten 
gewählt, ohne welche kein gültiger Reichstag gehalten

1. £6. §
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werden konnte, und diese Landboten hatten den entschei­
dendsten Einfluß auf die Berathfehlagungen, da ihnen 
baćliberum veto in der Folge zugestanden werden muß­
te, und sie nun wie römische Tribunen zu betrachten wa­
ren. Die königliche Würde und Anthoritat litt dadurch 
einen gewaltigen Stoß, denn die Geistlichkeit und Se­
natoren waren von dem Könige abhängig, weil er alle 
hohe Staatsämter vergab: mithin konnte die hohe 
Geistlichkeit und der Senat, der wie das Oberparlament 
in England anzusehen war, von einem klugen Könige 
geleitet werden; die Landboten aber waren ganz unab­
hängig, hatten nur das Wohl des Adels, welchen 
sie repräsentirten, vor Augen, und widersprachen immer 
dem Könige, wenn er Anträge machen ließ, die gegen 
ihr Interesse liefen, daher denn in der Folge die Reichs­
tage so stürmisch ausfielen, daß es zum Sprich­
wort wurde: es gehet her, wie auf einem polnischen 
Reichstage.

Das Uebelsie hierbei war dieses, daß man die exe­
cutive Gewalt von der gesetzgebenden nicht trennte, 
und festsetzte, daß, wenn auch nur ein Landbote ohne 
den geringsten Grund widersprach, oder sich entfernte 
und protestiere, nichts beschlossen werden konnte, und 
der Reichstag unverrichteter Sache auseinander gehen 
mußte. Dies große Palladiuin des polnischen Adels, 
welches er sich ertrotzt hatte, und das im Grunde ein 
wahrer Unsinn in jeder Staatsverfassung ist, nannten 
sie das liberum veto.

Die auswärtigen Verhältnisse des Königreichs Po­
len und Großherzogthums Lithauen betreffend, war 
von Seiten des Königreichs Ungarn und Böhmen nichts
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zu fürchten; vielmehr hatte Casimir gegründete An­
sprüche auf beide Kronen, und würde solche auch viel­
leicht durchgesetzt haben, wenn die polnische Nation ihn 
unterstützt hatte. Der deutsche Orden war beinahe zu 
Grunde gerichtet, mithin auch von dieser Seite nichts 
mehr zu fürchten. Dagegen aber bildeten sich gegen 
Osten zwei mächtige. Reiche, welche dem polnischen 
Staate den Untergang droheten. Das eine war das tar- 
tarische, und das andere das russische Reich. Ein dritter 
Feind waren die Türken, welche sich in Europa immer 
mehr ausbreiteten, ihre Macht aber größtenteils nach 
Ungarn, Griechenland und die südlichen Länder wand­
ten, und von Polen noch ziemlich weit entfernt waren.

Die Tartarn hatten sich, nach dem Zuge des großen 
Weltbezwingers Tamerlan, am schwarzen Meere fest­
gesetzt, die muhametanische Religion angenommen, und 
sich über ganz Rußland ausgebreitet. Sie thaten auch 
häufige Einfälle in die polnischen Provinzen, welche den 
russischen Fürsten waren abgenommen worden, in Bra- 
claw, Podolien, Kiow, Severien und Volhymen, wel­
che Länder sie vorhin schon einmal überschwemmt hatten.

Rußland war von den Tartarn überschwemmt, und 
ihnen tributbar geworden. Iwan Dasilius, Herzog 
von Moskau, ein Fürst von hervorstechenden Talenten, 
wurde Schöpfer der russischen, oder wie man sie damals 
von der Hauptstadt und der Hauptprovinz nannte, der 
moskovitischen Nation, indem er das Joch der Tartarn 
abwarf, seine ererbten Staaten gleichsam eroberte, und 
aus seinen neuen verthierten Unterthanen Menschen, 
aus diesen aber Soldaten machte. Wenn man zwischen 
Iwan Basilius und Peter dem Großen ein Gleich-

F 2
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Niß zieht, so erscheinen sie beide als große Manner, 
Basilius aber beinahe noch größer als Peter, weil 
jener erst einen Staat gründen wußte, welchen dieser 
nur bildete.

Als Jwau Basilius sich von dem Joche der 
Tartarn befreiet hatte, beschloß er sein Reich zu ver­
größern, nahm die damals reiche Stadt Nowogród, 
die Hauptstadt von Severien, und das ganze Herzog- 
thum weg, aus welchem bei seiner Ankunft alles 
flüchtete.

Casimir, welcher seine Schwache fühlte, schloß 
einen Traktat mit Basilius, wodurch er ihm alles 
ließ, was er erobert hatte. So unzufrieden auch seine 
Lithauer mit diesem Traktate waren, so sehr trug er 
doch zu der Vereinigung mit Polen bei, weil die Li­
thauer jetzt sahen, daß sie ihren Feinden von dieser 
Seite allein nicht gewachsen waren, und ein Raub der­
selben werden müßten, wenn sie sich nicht fest an Po­
len schließen würden.

Die Ansprüche, welche die russischen Beherrscher 
an Severien und alle übrigen Provinzen, welche die Li­
thauer in Polen den russischen Prinzen abgenommen hat­
ten, machten, waren gerecht, und der Kampf wegen die­
ser weitlauftigen Länder dauerte mit abwechselndem 
Glücke über Zoo Jahre, bis er sich endlich zu unsern 
Zeiten, mit der gänzlichen Auflösung des polnisch-lithau- 
schen Reichs endigte.

Von Iwan Basilius Zeiten an, haben die Po­
len und Lithauer beständig mit den Russen, Tartarn 
und Türken kämpfen müssen, bis es der ersten Nation 
glückte, die Tartarn ganz zu vertilgen, die Türken der-
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gestalt zu schwächen, daß sie ihnen nicht mehr gefährlich 
werben konnten, und Polen ganz Übern Haufen zu 

werfen.
Die einzelnen Kriege, welche die Polen mit den Rus­

sen und Tartarn geführt haben, bestehen in Räubereien, 

Verheerungen, Niederlagen, Eroberungen von ganzen 
Provinzen, Verlust derselben, Friedensschlüssen und 
Grausamkeiten aller Art, welche wir mit Stillschweigen 
übergehen können. Casimir starb im Jahre 1492 
nach einer 48jährigen Negierung. Von der Regierung 
des Königs Alexander ist dies zu bemerken, daß, als 
er gewählt werden sollte, sich auch lithauische Depu- 
tirte von freien Stücken einfanden, und dahin antrugen, 
daß man bei dieser Gelegenheit die letzte Hand an das 
große Werk der Union legen möchte. Die lithauische 
Nation war durch die vielen verheerenden Einfälle der 
Tartarn, Türken und Russen so mürbe gemacht wor­
den, daß sie die Nothwendigkeit einer Vereinigung bei­
der Reiche selbst fühlte, welche zu vereiteln sie sich sonst 
so viel Mühe gegeben hatte. Alexander wurde daher 
zum Könige gewählt, unb die Vereinigung beider Reiche 
ungefähr auf die nämliche Art beschlossen, wie sie nach­
her völlig zu Stande gebracht worden ist. Ntan kam 
nämlich dahin überein, daß die Polen und Lithauer von 
nun an ein Volk, und einem Könige unterworfen seyn 
sollten; daß dieferKönig jedesmal in Polen gewählt und 
die Großen von Lithauen und ihre Landboten, bei der 
Wahl mit zugezogen werden folltcn; daß beide Na­
tionen nur einen Senat, einerlei Gerechtsame, einerlei 
Staatsinteresse und einerlei Münze haben sollten; daß 
alles, sowol Gewinnst als Verlust, Gutes und Nach-
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theiliges gemeinschaftlich sei, eine jede Nation aber ihre 
Form beibehalte» solle, welche Herkoinmens wäre.

Der deutsche Orden war, durch den 1466 mit Po­
len geschlossenen Frieden, in eine Lehnsverbindlichkeit ge­
treten, der Großmeister war Vasall des Königs und der 
Republik Polen. Diese Verbindlichkeit war dem Orden, 
und vorzüglich dem Großmeister unerträglich, allein sie 
waren zu ohnmächtig, sich davon zu entledigen. Sie 
weigerten aber, die Huldigung zu leisten, und darüber 
kam es zum Bruche mit dem Königreiche Polen. Die 
Könige waren zu sehr von den Russen, Tartarn und 
Türken gedrängt worden, als daß sie den Großmeister 
zur Huldigung hätten zwingen können. Der König 
Sigisinund, einer der größten Könige von Polen, setz­
te sich aber gegen jene Feinde auf einen gefürchteten Fuß, 
und hielt sie von der Gränze ab. Zu eben der Zeit war 
Friedrich, Herzog von Sachsen, welcher mit den 
größten deutschen Fürstenhäusern durch Dlutssreund- 
schaft verbunden war, zum Großmeister gewählt worden. 
Stolz und Verbindung mit dem Kaiser, verleiteten ihn 
dazu, nicht allein die Huldigung zu verweigern, sondern 
auch, die durch den Friedensschluß von 1466 an Polen 
abgetretenen Länder, zurückzufordern, worin er vom Kai­
ser unterstützt wurde, welcher die Absicht hatte, den Kö­
nig mit dem Orden zu entzweien, damit er sich nicht.in die 
böhmischen und ungarischen Händel mischen solle. Der 
Herzog Friedrich schickte daher den Bischof von Pom­
mern an den König Sigismund und an den Senat, 
und ließ ihnen kund thun, daß sie ihm Pommerellen 
und den Theil, von Preußen, welchen sie dem Orden ab­
genommen hatten, wieder abtreten sollten, wobei ex ver-
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langte, daß die Republik ihn und alle seine Nachkom­
men in der Regierung, von den Verbindlichkeiten befreien 
sollte, welche dem Orden auferlegt worden war, und vor­
züglich davon, daß sie in allen Kriegen, welche die Re­
publik führe, eine gewisse Anzahl Hülsstruppen stellen 
mußten. Endlich verlangte er auch, daß die Polen auf 
immer dem Recht entsagen sollten, in den Orden aufge- 
nommen zu werden, welches dieser in dein Friedens­
schlüsse hatte bewilligen müssen. Diese Forderungen 
wurden aber vom Könige und der Republik Polen ver­
worfen, bis auf den letzten Artikel, welchen sich die Po­
len gefallen ließen, weil sie glaubten, daß der Orden es 
für eine Ehre schätzen mässe, wenn Polen in denselben 
treten, seinetwegen aber die Polen es für eine Auszeich­
nung ansehen könnten, wenn sie in den Orden ausge­
nommen würden.

So arrogant und traktatswidrig die Forderung des 
Ordens auch war, so wurde sie doch vom Kaiser un­
terstützt, weil der Großmeister ein deutscher Reichsstand 
und aus einem der größten deutschen fürstlichen Hauser ge­
bürtig, dem Kaiser auch, wie gesagt, damit gebient war, 
den König in einen Krieg mit dem Orden, und wenn es 
möglich wäre auch mit den Russen, zu verwickeln. Die 
Drohungen von beiden Seiten kündigten einen blutigen 
Krieg an, aufeinmal aber änderte sich die Lage der Dinge, 
indem der Großmeister Herzog Friedrich von Sachsen 
starb, und statt seiner der Markgraf Albrecht von 
Brandenburg, des Königs Schwester - Sohn, zum 
Großmeister gewählt wurde, welcher einen ganz an­
dern Plan hatte, als fein Vorgänger. Luthers Leh­
re hatte sich schon damals sehr verbreitet; Albrech-
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ten waren die Ordensgelübde sowohl, als die Abhan- 
gigkeit von den Rittern, denen er mehr als sie ihm un­
tergeordnet war, gleich unerträglich. Die neue Lehre, 
wenn er sie annahm und in Preußen einführte, gab 
ihm Gelegenheit, sich von beiden zu entledigen. Er 
strebte darnach, unabhängiger Herr von Preußen zu wer­
den, und dies Herzogthum aufseine Nachkommen zu brin­
gen; dies war denn auch die Triebfeder, daß er die Refor­
mation in Preußen begünstigte, um auf die Art diesem 
Lande eine andere Form zu geben, und seinen Zweck zu 
erreichen. Er hatte dieserhalb selbst mit Luther gespro­
chen, als er an den Ort seiner Bestimmung abgehen 
wollte, und dieser hatte ihm gerathen, seinen Ordensha­
bit abzulegen, die Reformation einzuführen, und sich 
zum weltlichen Herrn von Preußen machen. Bevor er 
diesen Schritt that, wollte er erst die Staaten, welche 
er unter seine Herrschaft zu bringen gedachte, auf Ko­
sten der Republik vergrößern. Er fiel zu dem Ende mit 
einer Armee in das Herzogthum Samogirien ein, wur­
de aber durch den Woyivoden Radzivil, welcher in Eile 
einige Truppen zusammenzog, wieder daraus vertrieben.

Der Kaiser, welcher sich mittlerweile mit dem Kö­
nige Sigismund geeiniget hatte, widerrieth dem Groß­
meister, feindselig gegen Polen zu handeln, und ermahn­
te ihn vielmehr- die Freundschaft des Königs zu verdie­
nen; allein Albrecht hatte seinen eignen Plan, wel­
chen er verfolgte. Dessenungeachtet wandte er sich an 
den Kaiser, allein ohne Erfolg, und erhielt nur von ei­
nigen deutschen Fürsten Truppen, wie man ehemals bei 
den Römern feile Fechter zu verkaufen pflegte, und 
dennoch dachte Albrecht nichts weniger, als polnisch 
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Preußen wieder zu erobern, und mit seinem neu zu 
gründenden Staate zu verbinden. Seine Zurüstungen 
schreckten Sigismund nicht, welcher gelernt hatte, seine 
Feinde nicht zu fürchten, sie aber auch nicht gering zu 
schätzen. Er hielt sich für stark genug, ihnen zu wider­
stehen und sie zu besiegen, denn er hatte eine der ersten 
Pflanzschulen, worin die erfahrensten Feldherren gezo­
gen waren. In weniger als zwei Monaten bemächtigte 
er sich beinahe ganz Preußens, außer Königsberg und dem 
Samländischen. Dies brachte Albrecht auf friedliche 
Gesinnungen; er ging nach Thorn, wo sich Sigismund 
damals aufhielt, unterwarf sich demselben, und dieser war 
so großmüthig, ihm zu verzeihen, und ihm das eroberte 
Preußen, unter der Bedingung wieder zurück zu geben, 
daß er seine Verbindlichkeiten nach dem Friedensschlüsse 
von 1466 erfüllen, und als Vasall der Republik huldigen 
solle. Albrecht hatte diesen Traktat schon unterschrie­
ben, und sich verpflichtet, bis zur Vollziehung desselben 
in Thorn zu bleiben. Allein die Dänen hatten ihm mit­
lerweile 4000 Mann Hülfstruppen zugesandt, welche zu 
Memel gelandet waren, und Königsberg entsetzten; auch 
waren einige deutsche Hülfstruppen im Anmärsche, wel­
ches Albrecht gewahr wurde, und sich daher weigerte/ 
den Traktat zu vollziehen. Großmüthig ließ Sigis­
mund die Thore von Thorn öffnen, und Albrecht 
ungehindert herausgehen, obgleich er ihn in seiner 
Gewalt hatte. Der Krieg begann nun von neuem, 
und wurde mit abtoed)felnbem@h1tfe geführt. Es kam 
ein Waffenstillstand auf vier Jahre zu Stande, nach 
welchem sich beide Theile die genrachten Eroberungen zu- 
rückgaben. Dem Anscheine nach, schonte Sigis- 
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mund seinen Neffen, und wollte ihn nicht ganz zu 
Grunde richten, weil er ein deutscher Reichsfürst war, 
und erchas gute Vernehmen mit dem Kaiser zu erhalten 
wünschte, auch den Ungarn gegen die Türken zu-Hülfe 
eilen mußte.

Mittlerweile hatte sich die Reformation in allen Rei- 
chen, besonders in Preußen, verbreitet, ungeachtet Si­
gismund ihren Fortschritten durch scharfe Verordnungen 
vorzubeugen bemühet gewesen war. Danzig hatte sich 
ganz reformirt, und die Religion seiner Väter abgeschwo­
ren, seine Obrigkeiten abgesetzt, neue angeordnet, dieKir- 
chen entweihet, die Priester vertrieben, und die Kloster 
geplündert. Die Bürgerschaft meldete dies dem Könige, 
und suchte ihr Verfahren zu rechtfertigen, machte sich 
aber keine Hoffnung, Verzeihung ju erhalten, und 
suchte nur einen Vorwand, sich dem Großmeister zu un­
terwerfen, welcher auch schon die Religion geändert 
hatte, und diese Empörung gern sahe.

Der König fürchtete Danzig zu verlieren, wenn er 
sich merken lassen würde, es zu strafen und, der Refor­
mation Einhalt thun zu wollen; er verstellte sich daher, 
und suchte nur die weitern Fortschritte der Reformation 
zu. Hemmen.

Der Waffenstillstand, welchen der König mit Al­
brecht geschlossen hatte, ging zu Ende, und der Ehr­
geiz dieses Prinzen war damals um so lebhafter, als 
die vierjährige Ruhe, deren er genossen, ihn in den Stand 
gesetzt hatte, etwas mit mehrerem Erfolge zu unterneh­
men. Albrecht, ein unternehmender Herr, befand sich 
an der Spitze des Ordens, welchem er eine andere Gestalt 
gegeben Hatte. Er hatte die Rechte der Ritter aufgehoben, 
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ihre Güter weggenommen, die Authoritat des Pabstes 
und die Macht des Kaisers verachtet, seine eigene Ehre 
aufs Spiel gesetzt, und endlich seine Gelübde gebrochen, 
und die Religion abgeschworen, welche zu vertheidigen, 
er als Großmeister schuldig war.

Es waren nicht mehr die alten Ritter, welche bloß 
gegen die Feinde der Christenheit, Heiden und Ketzer zu 
streiten gelobt hatten. Sie waren dem Beispiele ihres 
Großmeisters gefolgt, hatten auch ihre alte Religion ab­
geschworen, und waren zu einer neuen übergetreten. Sie 
hatten daher mit Albrecht gleiches Interesse, und es 
war von ihnen alles zu fürchten. Aunt Glücke für Po­
len war Albrecht in seiner neuen Würde, als weltli­
cher Herr von Preußen, noch nicht genug befestigt, und 
fürchtete, daß die Republik Polen diese Lander, entweder 
aus Eigennutz oder aus Neligionseifer, ihm wieder ab- 
nehmen werde. Um seine Erwerbung nicht ganz zu ver­
lieren, schlug er also eine Theilung vor, welche sich Si­
gismund gleich gefallen ließ.

In dem Frieden, welcher hierauf zu Stande kam, 
ward ausgemacht, daß alle Städte, Schlösser und Län­
der von Preußen, welche durch den, zwischen dem Könige 
Casimir dem Vierten und dem Großmeister von Er­
lichhausen geschlossenen Traktat, dem Orden gelassen 
wurden, dem Herzog Albrecht zugehören, und auf 
seine Kinder, und in deren Ermangelung auf seine Brü­
der und Vettern, vererbt werden sollten; daß aber, 
wenn seine und seiner Erben Nachkommenschaft erlö­
schen möchte, diese Lander wieder an die Krone Polen 
zurückfallen, und die Herzoge wieder dem Könige und 
der Republik Polen als Lehnsvasallen huldigen, ihre 
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Länder auch ohne Bewilligung des Reichstages nicht 
verkaufen, verpfänden und veräußern sollten. Ferner 
wurde bestimmt: daß die Appellationen von den Ge­
richtshöfen der Herzoge, an den höchsten Gerichtshof 
des Königreichs gehen, der Herzog in allen öffentli­
chen Neichsverfammlungen Sitz und Stimme haben, 
und den ersten Platz nach dem Könige einehmen solle.

Durch diese Friedensartikel und mehrere andere, 
welche anzuführen, zu weitläuftig seyn würden, wurde 
dem Kriege ein Ende gemacht, welcher das Königreich 
und Preußen so viel Jahre hindurch beunruhigte.

Bei dem Uebergewicht, welches Sigismund 
über den Herzog Albrecht hatte, scheint es, daß er einen 
Vortheilhafteren Frieden hätte erzwingen können, allein 
Großmuth und Uneigennützigkeit waren Hauptzüge 
seines Charakters. Soviel Gelegenheit er auch hatte, 
seine .Herrschaft zu erweitern, so machte er doch nie Ge­
brauch davon. Es kann aber auch seyn, daß die nahe 
Blutsfreundschaft, worin er mit Albrecht stand, und 
die Furcht, daß er unter Begünstigung der Reformation, 

ganz polnisch Preußen zu verlieren, Gefahr lief, wenn er 
den Krieg fortgesetzt hatte, den Entschluß zur Reife 
brachte, den Frieden auf die vorangezeigte Art zu schlie­
ßen. So viel ist gewiß, daß Albrecht und seine Nach­
kommen, soweit es sich damals voraus sehen ließ, dem 
Königreiche Polen nie so gefährlich werden konnten, als 
ihm der deutsche Orden gewesen war, welcher sich bestän­
dig aus Deutschland verstärkte, und von neuem das 
Haupt emporhob, wenn man glaubte, er sei seiner Ver­
nichtung nahe. Albrecht war sich jetzt selbst überlas­
sen, und konnte nie auf mächtigen Beistand ausDeutsch-
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land rechnen, da die deutschen Fürsten aufhörten, ein 
Interesse dabei zu haben, sich für ihn zu verwenden. 
Der König verband diesen Fürsten dem Anscheine nach, 

auf ewig niit der Krone Polen; seine Erhaltung hing 
von diesen, Reiche ab, weil es ihn, sich selbst überlassen, 
leicht verschlingen konnte. Preußen war wie ein Trabant 
eines großen Planeten anzusehen. Auf der andern Seite 
war die völlige Eroberung Preußens mißlich, weil das 
Beispiel in Deutschland den König lehrte, was die Re­
formation vermochte; und im Grunde verlor er gar 
nichts, da Polen alles behielt, was der Orden unter 
dem Großmeister Erlichhausen abgetreten Hatte, und 
polnisch Preußen, der Reformation ungeachtet, zu schwach 
war, sich von Polen loszureißen. Polen hatte jetzt kei­
nen Feind mehr im Rücken, und konnte feinen gefähr­
lichsten Gegner, den Russen, Tartarn und Türken, 
welche immer mächtiger wurden, nachdrücklichern Wi­
derstand leisten.

Von Seiten des Herzogs aber war der Vortheil 
einleuchtend. Er erhielt ein Herzogthum erblich, wel­
ches er vorhin nur auf lebenslang mit Einschränkung 
besaß, und trat in eine ehrenvolle Verbindung mit ei­
nem großen Königreiche, wodurch er seine Herrschaft 
in Preußen befestigte, und an fein Haus brachte.

So entfernt diese Erwerbung auch ist, so hat sie 
doch den Grund zu der Größe gelegt, welche das bran­
denburgische Haus in der Folge erlangt hat, und der 
Erfolg hat gelehrt, daß der Vortheil allein auf des Her­
zogs und seiner Nachkommen Seite gewesen war.

Der Pabst mißbilligte diesen Frieden, weil dadurch 
der ganze Orden zernichtet, und die Reformation in
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Preußen vollendet wurde. Der König mußte eine Ee- 
sandtschaft nach Rom schicken, um sich zu rechtfertigen, 
weil er in den Verdacht gerieth, daß er selbst keine gute 
Gesinnung gegen die alte Religion hege. Allein sein Be­
nehmen gegen seine Unterthanen, welche die lutherische 
Lehre angenommen hatten, zeigte das Gegentheil. Er 
erließ eine Verordnung, wodurch er alle diejenigen, 
welche in Wittenberg studiren und die lutherische Reli­
gion annehmen wurden, für unfähig erklärte, irgend 
eine Bedienung in Polen zu bekleiden; ja er verbannte 
sie sogar aus dem Königreiche, und befahl dem Groß- 
marschall der Krone, gegen die neuen Sektirer, welche 
unter dem Vorwande, die Kirche zu reformiren, durch 
gefährlichen Zwiespalt und Mißbrauch, Trennung ver­
ursachen würden, mitder äußersten Strenge zu verfahren.

Den Danzigern, welche sich empört hatten, ließ er 
nur so lange Zeit, als er sie fürchten durfte. Kaum aber 
war der Friede mit Albrecht geschlossen, als er die 
Empörung untersuchen, vierzehn Personen enthaupten 
ließ, und die übrigen schuldig befundenen mit der Ver- 
weisung bestrafte. Die alte Religion wurde wieder ein- 
geführt, und die Kirchen, welche man den Katholiken 
genommen hatte, ihnen wieder eingeraumt^ Allein diese 
Strenge, statt den Freiheitssinn der Danziger zu unter­
drücken, vermehrte denselben vielmehr, und die Refor- 
niation behielt die Oberhand.

Von dieser Zeit an nahmen die Religionsstreitigkei­
ten und Verfolgungen in Polen ihren Anfang, und dau­
erten beinahe 200 Jahre hindurch, verbreiteten unab- 
sehliches Elend über dies Reich, und trugen viel dazu bei, 
daß es endlich ganz aufgelöfet Wurde. Sigismund
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widmete seine übrige Zeit bloß dem Wohl seiner Unter­
thanen, und kannte keinen größern Ruhm als die un­
terdrückte Unschuld zu unterstützen. Was in Religions­
sachen geschahe, war der Denkungsart des Zeitalters 
unter den Regenten angemessen, mithin kann man ihm 
dies nicht so sehr zur Last legen. Er starb 154s in sei­
nen! Zysten Jahre, und die Geschichte zählt ihn mit un- 
te r die weisesten und besten Könige.

Seine Regierung war nicht glanzend, sie hatte es 
aber werden können, wenn er den deutschen Orden ganz 
vertilgt, Preußen in eine Provinz verwandelt, und seine 
Herrschaft bis an das baltische Meer ausgedehnt hätte, 
welches ihm, durch seine Uebermacht möglich zu ma­
chen, ein Leichtes gewesen wäre. Auch hatte er können 
seine gerechten Ansprüche aus die Königreiche Ungarn 
und Böhmen nebst Schlesien geltend machen, welches er 
nach der damaligen Lage vermocht haben wurde, da er 
der nächste Thronerbe war, und die Ungarn sowohl als 
die Böhmen sich lieber seiner Herrschaft unterworfen 
haben würden, als den Fürsten, welche diese Königreiche 
usurpirten. Endlich hätte er sich der Eroberungssucht 
des Zaars Basilius mit mehrerem Nachdrucke wider­
setzen, und die drei Provinzen, Severien, Pleskow und 
Smolensk, wieder an sein Reich bringen können, wel­
ches ihn bei seiner ansehnlichen Macht nicht unmöglich 
gewesen wäre.

Allein Ehrgeiz, Eroberungs- und Landersucht lag 
nicht in seinem Charakter; er war mäßig im Glücke, und 
gar nicht eigennützig, welches vorzüglich aus der freiwil­
ligen Entsagung der ungarischen und böhmischen Krone 
herv-rgeht. Das Glück seiner Unterthanen lag ihm
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mehr am Herzen, als die Ausdehnung seiner Gewalt; 
er that nicht die geringsten Eingriffe in die Rechte und 
Privilegien der Nation, suchte die Polen und Lithauer 
aufs genaueste mit einander zu verbinden, und sie vor­
züglich glücklich und mächtig zu machen. Von ihm sind 
viele weise Gesetze vorhanden, und er bereitete den 
Schritt vor, die Leibeigenschaft aufzuheben, welchen feine 
Nachfolger, in Ansehung der königlichen Bauern, gewis­
sermaßen ausführten. Den Städten ertheilte er viel 
Privilegien, und sie wurden unter seiner Regierung blü­
hend, ohne daß der Adel in seinen Privilegien ge­
krankt ward.

Wie sehr sich Sigismund die Liebe und das 
Vertrauen seiner Völker zu erwerben gewußt hatte, ge­
het auch daraus hervor, daß auf seinen Vorschlag, da 
er alt und kraftlos ward, sein Sohn, Sigismund 
August, noch bei seinen Lebzeiten einmüthig zum Könige 
erwählt und gekrönt wurde, welches gegen die Grund­
gesetze war, und wovon die polnische Geschichte kein an­
deres Beispiel aufweiset. Er hielt bei diefer Gelegenheit 
in öffentlicher Staatsversammlung an seinen Sohn und 
Thronfolger sine Rede, worin fein Herz sprach, und 
woraus man auf seinen Charakter schließen kann. Hier­
in sagte er unter andern: „Du wirst, ich bin davon 
„überzeugt, den Beifall der Nation erhalten, wenn du 
„dir nicht anmaßest, die Völker als ein unum- 
„schrankter Herr regieret: zu wollen, welche, vermöge 
„ihrer Freiheit, über deine Führung zu urtheilen und 
„über deine Tugenden zu richten, das Recht haben. Du 
„kannst nur über sie herrfchen durch Weisheit deiner 
„Rathschläge, und kannst ihnen nur befehlen, vermöge

■ „Autho-
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„Authoritat der Gesetze, die sie sich selbst gegeben ha- 
„ben, ja, wenn ich es sagen darf, du kannst sie nur re» 
„gieren, indem du ihnen gehorchest. Nur allein wenn 
„du ihre Freiheiten und Privilegien schützest, wirst du 
„dir über sie eine Gewalt erwerben. Sei herablassend 
„gegen sie, ohne dich zu erniedrigen; schmeichle ihrem 
„Ehrgefühl, ohne dich verächtlich zu machen; suche ihr 
„Zutrauen dir zu erwerben, und sie werden dir alle 
„ihre Rechte anvertrauen.

Aus diefer Rede sieht man, daß er die Denkungsart 
LerNarionen, welche er regierte, studiert Hatte; daherdenn 
auch unter keiner Regierung so ruhige Reichstage gehal­
ten wurden, als unter diesem Könige, und keiner seiner 
Vorfahren und Nachfolger weniger Widerspruch gefun­
den Hat. Sigismunds töbtlicher Hintritt, ungeach­
tet er ein sehr hohes Alter erreicht hatte, wurde allge­
mein bedauert, auch selbst von denen, welchen er nicht 

> hold genug war. Die Polen bemühten sich in die Web­
te, die Weisheit seiner Regierung zu erheben; und es ist 
wahr, daß keiner von ihren Königen die Kunst besser 
als dieser Monarch verstanden hat, ihnen eine weise Ae- 
mulatjyn einzuflößen, (dieum so mehr zur Pflicht anreizet, 
als sie solche erleichtert,) sich ein Zutrauen zu erwerben, 
welches den Erfolg sichert, und einen edlen Stolz zu erwek- 
ken, Ler sich selbst im Unglück und in widrigen Zufällen 
Hebt. Sigismund Hatte die Nation, wenn man eS 
sagen darf, biegsamer als ihre Gesetze, und furchtbarer 
Lurch feinen Muth gemacht, als durch seine Macht.
Er schätzte das Talent und belohnte das Verdienst. Er 
gab fast dem ganzen Reiche einen andern Charakter; die 
öffentlichen Gebäude wurden prachtvoller, die Festungen

r. LH. G
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regelmäßiger und stärker, die öffentlichen Schulen be^ 
rühmter und häufiger besucht, die Häuser der Großen 
bequemer eingerichtet, das Land besser. bebauet, und die 
Sitten gesellschaftlicher. Die Wissenschaften - und Kün­
ste, das Verdienst, ja die Religion selbst, und bi^ 
Staatsverfassung wurden gereinigter. Es ist.daher kein 
Wunder, daß er bei diesem Geschmacke an nützlichen 
Dingen, keinen Gefallen am Kriege fand, und dennoch 
war Polen damals die Schule der größten Feldherren.

Er liebte die lateinische Sprache und redete sie mit 
solcher Fertigkeit und Feinheit, wie feine Muttersprache. 
Bei seiner Anwesenheit in.Wien, wo' er den Kaiser be­
suchte, redete er daher bloß Latein, ungeachtet ihm die 
deutsche Sprache, da er lange Zeit Statthalter in 
Schlesien gewesen, eben so geläufig war als die polnische.

Seine körperliche Starke war so groß, daß er für 
den Herkules seiner Zeit gehalten wurde. Er zerbrach 
mit den Händen, ohne große Anstrengung, das härteste 
Metall. Eine weise Mäßigkeit und oft wiederholte Lei­
besübungen, erhielten bei ihm bis in sein spätestes Alter 
diese bewundernswürdige Stärke, und er litt nie - an 
einer Krankheit so wenig, als selbst in seinem hohen Al­
ter an einer Hinfälligkeit.

EinFeind von falscher Größe, verachtete er allen un­
nützen Pomp, und übertrieb sogar das Einfache in sei­
ner Kleidung, beim Gastmal, und überall in seiner Le­
bensart. Als die Schweden ihren König, den grausa-- 
tuen Christian II. vertrieben hatten, verlangten sie 
Sigismund zum Könige, und nach dem Tode seines 
Neffen, des Königs Ludwig, trugen ihm die Ungarn 
und Böhmen auch ihre Krone an. Er ließ sich aber 
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nicht darauf ein, sondern^ lehnte sie ab. Er fürchtete 
sein Reich in Krieg zu verwickeln; im Grunde aber fahr 
er diese Reiche bloß als eine eitle Vergrößerung seiner 
Macht an, und bloß als ein Piédestal einer Statue, wo­
durch diese nicht mehr Werth erhalt, als sie in sich hat

Ein Fürst, welcher sich so sehr durch Tugenden 
auszeichnete, mußte sich die Achtung der ganzen Welt 
erwerben. Der Kaiser Maximilian hatte ihn kaum 
persönlich kennen gelernt, als er gleich seine Bündnisse 
mit den Feinden der Republik Polen aufhob, und 
Carl V. nahm die Gesinnungen seines Großvaters am 
Umsonst bemühte Man sich, ihn zu bewegen, sich gegen 
Sigismund zu erklären.

Die Päbste gaben ihm bei verschiedenen Gelegenhei­
ten Merkmale der größten Hochachtung.

Der türkische Kaiser Selim, so wild und unbän­
dig er - auch war, Hatte Furcht und Achtung für ihn, 
und Sokim an sein Nachfolger, fürchtete ihn so sehr, daß 

er einen ewigen Frieden mit ihm schloß, welches sonst 
bei den Türken nicht Gebrauch war, und wie er sich dis 
Tartarei und die Wallachei zinsbar gemacht hatte, un­
tersagte er alle Einfälle in Polen aufs nachdrücklichste.

Mit dem Nachfolger dieses Königs, dessen Sohn, 
Sigismund August, waren die Polen anfänglich 
gar nicht zufrieden, weil er, ohne Jemand um Rath 
zu fragen, bloß aus Liebe eine junge Wittwe, die Für­
stinn Radzivil, geheirathet hatte, selbige mit nach 
Krakau brachte, und sie hier krönen lassen wollte. Die 
Mutter des Königs, die verwittwete Königinn Bonna, 
seine Schwester, das ganze königliche Haus, der ganze 
Senat, alle Großen und die Landboten waren dagegen,

G 2
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und verlangten, daß er sie verstoßen, und eine Prinzess» 
sinn aus einem großen Hause heirathen sosie: weil sie ei 
für erniedrigend hielten, daß eine Unterthaninn, noch 
dazu eine Wittwe, auf den Thron erhoben werden sollte. 
Es wurden sehr heftige Reden gegen den König gehal­
ten, man drohete ihm mit der Thronentsetzung, oder 
wollte, daß er unter Vormundschaft gesetzt werden solle. 
Der König aber blieb unbeweglich, und erklärte, daß ey 
lieber der Krone entsagen und nach Lithauen zurückkeh- 
ren, als seine Gemahlinn verstoßen wolle. Wie man 
ihn auf keine Weise bewegen konnte, sich in den Willen 
der Nation zu fügen, suchte man aus den pactis con- 
uentis die Bedingungen hervor, unter welchen er jun» 
Könige gewählt worden war; man hob die Punkte aus, 
daß er sich verbindlich gemacht habe, alleProvinzen wie­
der an das Reich zu bringen, welche davon abgerissen 
worden, und wollte ihn nicht eher als König anerkennen, 
bis er diese Bedingung erfüllet haben würde, unterdessen 
aber ihn unter Vormundschaft setzen. Eigentlich beabsich­
tigte man, daß er freiwillig der Krone entsagen solle; denn 

im Grunde war diese Nichtanerkennung widersinnig, weil 
er die abgerissenen Provinzen nicht anders als durch Aus­
übung der ganzen königlichen Gewalt wieder erobern 
konnte. Gegen diesen Antrag lehnte sich ein gewisser Tar­
nowski auf, zeigte das Widersprechende desselben, und 
machte bemerklich, daß es gefährlich sei, den König zu 
zwingen einen Krieg anzufangen, mit dem Zusätze, daß 
dasjenige, was man vom Könige verlange, nur von Zeit- 
umständen abhange, wovon er nicht Herr.sei u. s. w.

Die Rede des Tarnowski gefiel dem Könige; er 
schöpfte wieder Muth, da er sahe, daß der Antrag Wi-
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derspntch fand. Eine edle Entschlossenheit allein, konn­
te die Frechheit seiner Unterthanen entwaffnen. Sie zu 
fürchten, oder ihnen zu schmeicheln, wäre der unrechte 
Weg gewesen: ihnen Trotz zu bieten, war das einzige 
Mittel, sie zum Schweigen zu bringen.

Ungeachtet der Bemühungen des Woywoden von 
Krakau, Peter Kmitha, welcher die weisen Bemer­
kungendes Tarnowski durch eine feurige Rede zu ent­
kräften suchte, trat der-König auf, und erklärte ohne 
alle Umschweife und in gebieterischem Lone, daß er den 
Unordnungen, welche im Staate auszubrechen im Be­
griff wären, Einhalt thun, und sein Amt nach aller ge­
setzlichen Strenge verwalten wolle, und fügte Hinzu: 
Vergeblich mache man sich Hoffnung, daß er auf dem 
Throne einschlafen werde, oder daß er ein müßiger Zu­
schauer der Republik seyn sollte, wenn ihre Grundfeste er­
schüttert würde. Er werde bis an sein Ende die Herrschaft 
behaupten, welche ihm übertragen worden sei, da er diese 
eben so gut von der Vorsehung, als durch die Wahl 
der Nation überkommen habe. Gott, welcher ihn zum 
Regenten erkoren, habe ihm Pflichten auferlegt, welche er 
nicht anders erfüllen könne, als wenn er sich weigere, 
den Vorurtheilen seiner Völker Gehör zu geben. Mit 
einem Worte, er wolle regieren, und seinen Völkern 
lehren, ihm als ihrem Oberhaupte zu gehorchen, wenn sie, 
(die Versammlung) als untergeordnete Glieder sich nicht 
bequemen wollte, ihm beizustehen, den Ruhm zu er­
werben und das Gute auszuführen, das er sich vorge­

nommen habe.
Mit diesen Worten ließ er durch den Herold die 

Eröffnung des Tribunals ankündigen, wo die Könige
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damals selbst die Justiz pflegten. Der Senar und die 
Landboten zitterten vor Grimm. und einige .äußerten ihn 
laut, der König aber erstickte diese, letzten Funken ihres 
Unwillens durch Blicke voll Zorns..

Der Tag der Sitzung kam heran, und der König 
begab sich in selbige, begleitet von dem Senat und den 
Landboten. Peter Kmitha trug den Marschall­
stab vor ihm her, vermöge seines Amts. Nachdem 
sich alles gesetzt, und er dem Gebrauche nach) 'Still­
schweigen geboten hatte, wandte er sich an den König 
und sagte mit anscheinender Ehrfurcht: es möge ihm 
erlaubt seyn, dem Gericht nicht beizuwohnen, welches 
nicht anders, als 'ohne Erfolg und' ohne Nachdruck seyn 
könne, weil es von der Republik nicht genehmigt wor­
den. Er legte hierauf feinest Stab nieder, empfahl sich 
dem Könige und entfernte sich' aus der Versammlung. 
Die übrigen des Senats und' die Landboten folgten die­
sem Beispiele/ reiseten von Petrikau ab, ohne das Ende 
des Reichstags abzuwarten, und es blieb bloß der Bi­
schof von Krakau, und der Großfeldherr Tarnowski, 
beim Könige, mit welchen dieser die Geschäfte fortfetzte.

Um den zu befürchtenden Aufruhr im Reiche vorzu- 
Keugen, welchen die zurückkommenden Landboten erregen 
konnten, exließ der König ein scharfes Universale, wor­
in er sein Verfahren zu rechtfertigen suchte. -Dies 
machte aber.wenig Eindruck,, und diente nur dazu, die 
Verfchwornen noch mehr zu erbittern. Die Nation 
mußte durch ein Mißgeschick gedemüthigt werden,, um 
zu erkennen, wiesnachtheilig - der - Zwiespalt für sie fei, 
und indem sie einsehen lernte Haß.sie sich nicht selbst re-
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gieren konnte, mußte sie das Bedürfniß fühlen, sich wie­
der mit ihrem Oberhaupte zu vereinigen.

: Die Tartan: gaben ihm diefe nützliche Lehre. Die 
Gränze war nicht gedeckt, und sie fielen in die russischen 
Provinzen ein, wo sie unerhörte Grausamkeiten verüb­
ten. Tarnowski raffte fo viele Truppen zusammen, 
als er konnte, ging ihnen entgegen, traf sie bei Tarnopol 
in Podolien, und schlug sie gegen alle Erwartung der­
gestalt, daß, wenn er sie nicht ganz aufrieb, ihnen doch 
die Lust verging, weiter vorzudringen.

Die Klagen über den König wurden indeß immer 
lauter, und er wurde für die Quelle alles Unglücks an­
gesehen, welches dem Reiche widerfuhr. Es wurde ein 
neuer Reichstag angekündigt, den der König fo lange 
zu hintertreiben suchte, als es ihm möglich war. Er be­
nahm sich indeß auf demselben mit vieler Klugheit, und 
sann auf Mittel, die Vorwürfe, welche man ihm zu ma­
chen gedachte, auf einmal in der Geburt zu ersticken. Er 
stellte sich, als wenn er den Eifer des Primas, welchem 
die ganze Nationalversammlung beipflichtete, völlig billi­
ge, nahm aber das Wort und sagte: der Staat würde nie 
zu seinem vorigen Glanze wieder gelangen, wenn er und 
seine Unterthanen sich nicht gemeinschaftlich bemühen 
würden, die alten Gesetze wieder herzustellen. Unter 
mehrern dieser Gesetze, an deren Erneuerung viel gelegen 
sei, erwähnte er auch derjenigen, welche verböten, daß 
einer nicht zugleich mehrere Würden bekleiden, und zu 
gleicher Zeit mehrere Staatsgüter oder Starosteien be­
sitzen solle. - Die Starosteien sind die Domänen des 
Reichs. Der König stellte daher dem Reichstage vor, daß 
sehr viele verdienstvolle Edelleute ihr Leben in Dürftig-
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seit und Müßiggang zubrachten, die Großen der Nation 
aber, zum Theil eitle Köpfe, welche mehr gefährlich als 
nützlich waren, alle Staatsgüter, Bedienungen und 
Würden an sich rissen, und sich ihres Uebergewichts 
nur bedienten, um die übrigen Unterthanen durch ihre 
Verschwendung und ihren Stolz zu verdunkeln, und sich 
alle Privilegien und Freiheiten allein anzumaßen.

Diefe Rede machte auf die Gemüther allen Ein­
druck, welchen der König sich davon versprach. Die 
Mitglieder des Senats waren diejenigen, welche alle 
Würden, Bedienungen und Starosteien an sich gerissen 
Hatten, und welche damit gemeint waren; die Landboten 
besaßen von allen diesen nichts. Der Reichstag wurde 
daher gleich in zwei entgegengesetzte Parteien getheilt; die­
jenigen, welche wohl am allerwenigsten daraufAnspruch 
machen konnten, bildeten sich ein, daß ihnen bisher Un­
recht geschehen sei, und sie eben so gut als die Großen 
dergleichen Würden, Bedienungen und Starosteien ver­
langen könnten, das Interesse mischte sich in die Sache: 
die Gegenparthei verlangte laut, daß das Gesetz wieder 
Hergestellt werden solle, und vergaß über diesen Streit 
alle Vorwürfe, welche man dem Könige zu machen im 
Begriff stand.

Der König sahe bald mit Vergnügen, daß sich 
eine Faktion bildete, welche ihm ergeben und bereit war, 
sich gegen diejenigen zu erheben, von denen sie glaubte, 
daß sie es mit der Wohlfahrt des Reichs nicht gut mein­
ten. Die Großen fingen an zu murren, die Kleinen 
aber begannen zu drohen, der König erndtete Lob­
sprüche ein, und man fluchte auf die Vervielfältigung 
der Würden in einer Person. Mehr bedurfte es nicht, 
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um die Großen der Nation nachgiebig zu machen; sie 
suchten die Gunst des Königs wieder zu erlangen, 
übertrugen ihm alle Gewalt, welche sie ihm entziehen 
Wollten, erboten sich der Königinn zu huldigen, und ver­
langten selbst, daß man ihre Krönung nicht langer ver­
schieben solle.

Dieser glückliche Erfolg einer der Staatsklugheiten 
des Königs diente dazu, seinen Charakter zu entwickeln. 
Man sahe hieraus seine Geschicklichkeit, Leidenschaften 
in Hiße zu bringen oder zu beruhigen, und so die Völker 
zu leiten und nach seinem Gefallen zu benutzen, indem 
er, bei der erforderlichen Festigkeit in seinen Entwürfen, 
alle Uebereilung vermied. Das Zutrauen, welches ihm 
die Hülfsquelle seines Geistes gewahrte, erschien hier­
auf in vollem Lichte, da er, indem er sich der Landleute 
bedient hatte, um sich die Großen des Reichs zu unter­
werfen, sie doch wieder zu dem Entschlusse brachte, auf 
die Vertheilung der Würden und Starosteien nicht mehr 
zu dringen. Die Großen erhielt er aber noch immer in 
Furcht, daß die Landboten, wenn er sie nicht zurückhal­
ten werde, ihr Verlangen erneuern könnten.

Kaum war der Reichstag zu Ende, als der König 
den Tag zur Krönung der Königinn ankündigen ließ. 
Diese ging auch wirklich in Anwesenheit aller Großen 
des Reichs vor sich, und die Feierlichkeiten wurden voll­
zogen. Nur bloß der Woywode und Kastellan von Po­
sen, machte den übrigen des Senats Vorwürfe, daß sie 
nachgegeben hätten, welches aber keinen Eindruck machte. 
Die verwittwete Königinn Bonna war die erste, welche 
bei der regierenden Königinn erschien, und, ihres stolzen 
Charakters ungeachtet, sich ihrer Freundschaft empfahl.
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Die ganze Nation schätzte jezt die Königinn als des Thro­
nes würdig, und erkannte ihre Verdienste. Von Natur 
sittsam.und wohlthätig, betrug sie sich: nur dann als 
Königinn, wenn sie Gnadenbezeugungen erwies, und 
der Dank, den sie dafür, einerndtete, war dus einzige 
Vergnügen, welches sie dabei zum Zwecke Hatte.

So lebhaff die Freude des Königs war, welche er 
über diesen glücklichen Ausgang der Sache empfand, so 
kurz<war ihre Dauer, indem die Königinn sechs' Monate 
nack ihrer Krönung starb, vom Könige und von der 
Nation .bedauert,. welche sich Vorwürfe darüber machte, 
daß sie sich ihrer Erhebung so lange und so nachdrücklich 
widersetzt, und ihr so vielen Verdrussverursacht hatte.

Unter diesem Könige nahmen auch die liefländischen 
und kurländischen Handel ihren Anfang, welche so viele 
blutige Kriege veranlaßt haben, und deren Ursprung zu 
erzählen wir hier Veranlassung finden. ''

Iwan Basilius, Zaar von Moskau, welcher 
das Joch der Tartarn von Kasan und Astrakan abges 
worfen hatte, nahm sich, stolz auf sein Kriegsglück, vor, 
Liefland zu erobern, welches sich unterwürfig zu machen, 
seine Vorgänger im Reich vergeblich bemühet hatten. 
Ein Vertrag, welchen die Ritter vor 50 Jahren mit den 
Herzogen von Moskau geschlossen hatten, war eben ab­
gelaufen, und die Lifländer hatten sich wahrend dieser 
Zeit nicht in den Stand gesetzt, der moskowitischen 
Uebermacht aus eigenen Kräften Widerstand zu leisten. 
Die Reformation aber war in Liefland so wie in Preu­
ßen zu Stande gekommen, und der Großmeister war un­
umschränkter Herr dieses Landes geworden, jedoch ohne 
diese Würde erblich zu bekleiden. Er. allein war befugt



Abriß der Gesch. von Polen u. Lithauen. 107 

den Adel zusammen zu berufen; der damalige Großmei­
ster, Heinrich von Galen, aber war ein sehr alter 
Herr, und die Bischöfe von Riga und Derpt entschlof- 
sen sich daher bei der drohenden Gefahr, die Stände 
von Liefland zufamnren zu berufen. Man befchloß so­
gleich, eine Gesandtschaft an Basilius zu schicken, 
um die Feindseligkeiten einzustellen; dieses wurde auch 
vom. Basilius bewilliget, jedoch unter der Bedin­
gung, daß die Liefländer einen so hohen Tribut bezah­
len sollten, als wenn die ganze Provinz ihm abgetre­
ten sei. Die Lieflander suchten daher auswärtige Hülfe, 
und wandten sich an den König Gustav I. von Schwe­
den, der durch seine Tapferkeit den väterlichen Thron 
bestiegen, und fein Vaterland von den Bedrückungen der 
Dänen neuerdings befreiet hatte. Dieser König schickte 
eine Flotte in See, die bei Whburg, der Hauptstadt 
des finnischen Kareliens, landete; alle Truppen, welche 
sie ausfetzte, hatten Befehl in Ingermanland einzudrin­
gen und mit der Eroberung von Noteburg den Anfang 
zu machen. Allein diefe Expedition fiel unglücklich aus; 
denn die Liefländer, welche versprochen hatten, zu 
gleicher Zeit losbrechen zu wollen, verhielten sich ruhig 
und ließen sich mit Basilius in Unterhandlungen ein. 
Dieser konnte daher seine ganze Macht gegen die Schwe­
den wenden, und sie wieder wertreiben.

Indessen brachen in Liefland innere Unruhen zwi­
schen dem Erzbischof von Niga und den Ordensrittern 
aus. Der Erzbifchof, ein Neffe des Königs von Polen, 
war unglücklich, gerieth in Gefangenschaft und wurde 
äußerst hart gehalten, welches Gelegenheit gab, daß sich 
der König für ihn verwandte, und auf die Art in die
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lithauischen Händel verwickelt wurde. Die Ritter woss- 
ten, der Drohung des Königs ungeachtet, sich nicht zum 
Ziele legen; es ward daher auf einem zu Warschau 
gehaltenen Reichstage beschlossen, den Rittern iden 
Krieg anzukündigen: hieran nahm auch der Her- 
zog von Preußen Theil. ES wurde eine Armee von 
ιοο,οοο Mann auf die Beine gebracht, welche mit ei» 
nem großen Zuge Geschütz versehen war, um die festen 
Platze zu zwingen, und der König wollte diese Armee 

selbst anführen.
Fürstenberg war, nach dem Tobe des Großmei- 

sters von Galen, Herr von Liefland geworden. Ser Sä# 
nig eroberte ganz Liefland in kurzer Zeit, und der Frieds 
kam dahin zu Stande, daß sich Fürstenberg mit al­
len seinen Landern der polnischen Oberherrschaft unter­
werfen und versprechen mußte: die Waffen wider den 
Zaar von Rußland zu führen, wenn dieser entweder 
Liefland oder Lithauen feindlich angreifen möchte; daß 
er kein Bündniß mit den Russen ohne Einwilligung der 
Polen eingehen, den Erzbischof von Riga in alle seine 
Rechte wieder einsetzen, ihn völlig entschädigen, den 
Herzog von Mecklenburg als Coadjutor anerkennen, und 
die Verordnung von Wolmar, welche alle Ausländer 
von Würden und Bedienungen in Liefland ausschloß, 
aufheben solle. Dieser glorreiche Feld^g, wodurch ganz 
Liefland mit der Krone Polen verbunden wurde, ver­
mehrte des Königs Macht, und er erwarb sich dadurch 
einen großen Ruhm.

Der König sandte hierauf eine Gefandschaft an den 
Zaar, ließ ihm von dieser Begebenheit Nachricht erthei­
len und kund thun: daß, da Liefland eine Lehnsprovinz
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von Polen geworden sei, er solche gegen alle feind- 
liche Anfälle schätzen werde. Der Zaar fürchtete aber 
diese Drohungen nicht, sondern ging mit einem Heere 
Von 130,000 Mann nach Liefland, welches von polni­
schen Truppen ganz entblößt war, nahm den Bischof 
mit der ganzen Geistlichkeit und den Großmeister Für­
stenberg gefangen, ließ sie nach Moskau führen und 
wüthete aufs grausamste, besonders gegen die Deutschen 
in dieser Provinz, die er verstümmeln ließ; und auf 
diese Art verwüstete er ganz Liefland.

Der König konnte die Polen nicht bewegen, dem be­
drängten Lande zu Hülfe zu kommen, weil die Republik 
sich mit dem Zaar nicht in einen Krieg verwickeln wollte. 
Die Lieflander blieben sich daher selbst überlassen und 
suchten anfänglich bei dem Könige von Dänemark, und 
endlich bei dem Könige von Schweben, Erich, welcher 
seinem Vater Gustav in der Regierung gefolgt war, 
Hülfe; doch auch dies lief fruchtlos ab. Der Groß­
meister von Kettler ging hierauf selbst zum Könige 
von Polen, um die traktatmäßige Hülfe nachzusuchen; 
allein so gern der König solche auch bewilliget hätte, so 
waren die Polen doch nicht zu bewegen. Der König 
ging daher nach Wikna, berief einen Reichstag, welcher 
sehr zahlreich besucht wurde, und hier kam mit dem an­
wesenden Großmeister ein neuer Traktat zu Stande, wo­
durch er sich und ganz Liefland der Krone Polen von 
neuem unterwarf, und sich verbindlich machte, einige 
feste Plätze abzutreten, welche der König mit Truppen 
besetzen sollte; dieser aber versprach sie wieder zurück zu 
geben, sobald der Friede mit dem Zaar erfolgt seyn 
würde. Der Fürst Radjivil wurde nun mit einem 
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Truppencorps hingesandt. Dieser fand aber nicht die 
geringsten Vertheidigungsmittel, lauter offene verfallene 
Städte, einige von Russen, andere von Schweden, und 
wieder andere von Dänen besetzt, das Land aber überall 
verwüstet.'

In den Traktaten, welche der König mit den Lief- 
landern geschlossen hatte, war Liefland anfänglich für 
eine Lehnsprovinz von Polen, in den leztern aber bloß 
von Lithauen, erklärt worden; jezt aber wurde mit dem 
Großmeister von Kettler ein neuer Tauscheontract 
abgeschlossen, nach welchem Liefland ganz und gar an 
die Krone Polen und Lithauen abgetreten wurde, eine 
Provinz des ganzen Königreichs ausmachen, der Groß­
meister aber dagegen Kurland und Semgallen Haben 
sollte. Hierbei setzte man fest, daß Kettler Kurland 
und Semgallen als ein Herzogthum besitzen, der Krone 

Polen aber, als Lehnsvasall auf ewige Zeiten mit feinen 
Nachfolgern die Huldigung leisten solle. Man bestiiumte 
hierbei alles genau, was eigenthümlich an die Republik 
Polen gehören solle; nämlich Esthland, die Länder des 
Bischofs von Derpt^die Stadt Riga, und alles was 
jenseits der Düna gelegen und dem Großmeister ge­
hört Hatte.

Der König machte sich dagegen verbindlich: die Ge­
nehmigung des deutschen Reichs zu bewirken, welchem 
Liefland vormals unterworfen gewesen war, die luthe­
rische Religion zu schützen, den Lieflandern ihre eigenen 
Obrigkeiten zn lassen, und die Erlaubniß, von den 
Rechtssprüchen der Obrigkeiten an die Reichstage des 
Königreichs appelliren zu dürfen. Dieser Traktat 
ward zu Riga unterzeichnet; der von Kettler entsagte 
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aufs feierlichste allen Rechten der Souveraineté, welche 
er und seine Vorfahren im Großmeisterthum bisherige-, 
habt hatten, gab sein Ordenskreuz, das Siegel des Or­
dens, die Schlussel der Stadt und des Schlosses in die 
Hände des Fürsten Radzivil, commandirenden pol­
nischen Generals, und nachdem er gleich wieder im 
Namen des Königs als erblicher Herzog von Kurland 
und Semgallen ausgerufen war, nahm er von dem Adel 
dieses neuen Herzogthums die Huldigung ein.

Durch diese Erwerbung zweier Herzogthümer wurde 
der König, wie man doch hatte glauben sollen, nicht 
mächtiger, und zog sich die Feindschaft sowohl der Schwe­
den als der Russen zu, welche beide noch Plätze davon 
inne hatten. Mit Schweden brach es am ersten los. 
Des Königs von Schweden Bruder, Johann, Herzog 
von Finnland, hatte kurz vorher die Prinzessinn Catha­
rina, Schwester des Königs von Polen- geheirathet, 
und diesem 120,000 Thaler geliehen, wofür ihm einige 
Platze in Liefland zur Sicherheit dieses Darlehns einge­
räumt waren; hierdurch wurde seine Macht, die ohnehin 
schon durch die Verbindung mit dem jagelloischen 
Hause, dem Könige von Schweden fürchterlich'schien, 
noch mehr vergrößert. Der König Erich von Schweden, 
ein mißtrauischer und Herrschsüchüger Fürst, gab daher 
seinem Gouverneur von Reval, welches er noch besetzt 
Hielt, Befehl, alle Platze, die der König von Polen 
seinem Schwager, dem .Herzog Johann, zur Sicher­
heit des Anlehns eingeräumt Hatte, wegzunehmen, wel­
ches auch zum Theil geschahe. Zu gleicher Zeit aber be­
lagerte er auch selbst Abo, die Hauptstadt von Finnland, 
zwang seinen Bruder sich zu ergeben, und nachdem er 
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ihn hatte in Fesseln legen lassen, bemächtigte er sich al­
ler seiner Lander.

Diesen, die Polen betroffenen Unglücksfallen folg­
ten noch andere. Der Herzog von Mecklenburg, 
den der König von Polen aus der Gewalt des Großmei­
sters von Fürstenberg befreiet, und, gegen den Wil­
len der Lieflander, züm Erzbischof von Riga, dem äußer­
sten Ziele das er erringen konnte, gemacht hatte, wurde 
nicht so bald gewahr, daß die Schweden in Licsiand den 
Meister spielten, als er sich nach Stockholm begab, um 
die Prinzessinn Elisabeth, Schwester des Königs Erich, 
sich bewarb und diesen bat, ihn zum weltlichen Herrn 
des Erzbisthumes Riga und der dainit verbundenen Lail- 
der, die er im Besitze hatte, zu erklären. Der König ge- 
wahrte seine Bitte, und der Herzog befreiete sich dadurch 
von der Lehnsverbindlichkeit gegen die Republik Polen, 
welcher er doch seine erzbischöfliche Würde allein zu dan­
ken hatte. Dies war aber das Unglück nicht allein; denn 
der Zaar war mit einem Heere von 200,000 Mann auf­
gebrochen, um Esthland wieder zu erobern, wandte sich 
aber auf einmal gegen Lithauen, und nahin die feste Stadt 
Polock nebst der ganzen Provinz weg.

Mittlerweile war der Erzbischof von Riga, ein 
treuer Bundesgenosse des Königs, gestorben, und der 
Herzog von Meklenburg als Coadjutor, war herüber ge­
kommen, die zum Erzstift gehörigen Lander in Besitz zu 
nehmen; er war aber bei den Lieflandern sowohl als bei 
den Schweden verhaßt, und der König von Polen, wel­
cher den Herzog von Kurland zum Generalgouverneur 
von ganz Liefland gemacht hatte, ließ ihn durch diesen 
gefangen nehmen und nach Rawa bringen, wo er fünf

Jahre
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Jahre lang in enger Gefangenschaft gehalten wurde. 
Diese Gefangenschaft hielt die Liestander zurück, welche 
-er Herzog, zum Besten des Königs von Schweden, in 
Aufstand zu bringen sich bemühet hatte. Auf Beseht 
des Königs wurden alle Güter des Erzbischofs eingezo­
gen und das Erzbisthum Niga, mit Zustimmung der 
Domherren, wovon ein jeder nahm was ihm beliebte, 
in ein Herzogthum verwandelt, welches die Russen so-: 
wol als die Schweden von neuem reizte, der Gewalt 
des Königs von Polen Schranken zu fetzen.

■ Der Zaar ging mit einer fürchterlichen Armee, 
welche er in drei Corps vertheilte, gegen den König zu 
Felde, wurde jedoch an drei verschiedenen Orten geschla­
gen und konnte nichts ausrichten. Den Schweden, 
welche zu gleicher Zeit losgebrochen waren, ging es 
nicht besser: beide baten um Frieden, und es kam ein 
Waffenstillstand zu Stande, nach welchem Liestaud bei 
Polen verblieb, außer einigen Platzen an der Küste, 
welche die Schweden in Besitz behielten. Es war also 
vorläufig Liestaud und Kurland. mit dem Königreiche 
Polen und Großherzogthum Lithauen verbunden, die 
Kriege wegen dieser Erwerbung aber dauerten über hun­
dert Jahre fort.

Der König Hatte sich von seiner Gemahlinn, ei­
ner kaiserlichen Prinzessinn, scheiden lassen, und sie 
bereits zurückgesandt, ohne hierzu die Einwilligung 
des päbsilicheu Stuhls erhalten zu haben, und durf­
te auch wegen seines herannahenden Alters nicht 
hoffen, eheliche Leibeserben zu bekommen, welche

r. rh. H
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ihm in der Regierung hätten folgen können; ergab sich da­
her alle ersinnliche Mühe, die Verbindung zwischen Po» 
len und Lithauen, welche so oft geschlossen und wieder 
unkraftig gemacht war, und wovon er befürchtete, daß 

sie nach seinem Tode wieder aufgehoben werden wurde, 
unauflöslich zu machen. Es wurde hierüber lange 
Zeit unterhandelt, und sie kam endlich von neuem dahin 
zu Stande, daß beide Reiche bei der Königswahl gleiche 
Rechte haben, und keiner zum Großherzog von Lithauen 
solle erklärt werden können, als der gemeinschaftlich zu 
wählenden König. Um diese Union noch mehr zu befe­
stigen, entsagte Sigismund August für sich und 
seine etwa noch zu erzielenden Kinder dem Rechte, wel­
ches feine Vorfahren auf Lithauen gehabt Hatten, und 
willigte darein, daß es nicht mehr als ein Erbtheil seiner 
Familie angesehen werden solle.

Auf die Art erfüllte der König die Versprechungen 
seines Urgroßvaters, Wladislaus Iagello, bei der 
nahe bevorstehenden Erlöschung seines Stammes; Ver­
sprechungen, welche von feinem Großvater Cafimir IV. 
seinem Oheim Albert und Alexander, und seinem 
Vater, Sigismund dem Ersten, so oft vergeblich wie­
derholt und bestätigt waren. Dies ist die letzte Unions­
akte zwifchen Polen und Lithauen, welche bis zur völli­
gen Vernichtung des Reichs bestanden hat, und welche, 
bei einem andern Verfahren der Nation, dem Reiche am 
ersten eine Festigkeit hatte geben können. Vielleicht war 
dies eben der Grund, welcher sich nicht voraussehen 
ließ, daß die Polen und Lithauer sich zu sehr auf ihre 
Kräfte stützten, ihre Freiheiten und Privilegien zu sehr
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ausdehnten, die königliche Gewalt zu sehr einschränkten, 
und dadurch den Untergang des Reichs beförderten.

Je größer und mächtiger ein Staat werden will, 
desto genauer muß die Verbindung der Glieder unter 
einander seyn. Der König suchte noch zuletzt seinem 
Volke den Frieden zu geben, und schickte eine Gesandt­
schaft nach Moskau; er konnte ihn aber nicht zu Stan­
de bringen, und schloß nur einen Waffenstillstand auf 
drei Jahre. Er hielt sich damals in Warschau auf, 
wohin er einen Reichstag berufen hatte, welchen er 
Krankheitshalber nicht abhalten konnte, ließ sich nach 
Kniczin in Podlachien bringen, wurde immer schwächer, 
und endigte hier sein Leben im Jahre 1572, nachdem er 
25 Jahre ziemlich glücklich regiert hatte, und mit ihm 
ging der jagelloische Königsstamm männlicher Linie 
aus, welcher Polen und Lithauen 186 Jahre be­
herrscht Hatte.

Bei der vorigen Negierungsgeschichte des Königs 
Sigismund, ist noch ein bedeutender Zuwachs des Kö­
nigreichs und der Republik Polen übersehen wordeir, 
welcher hier nachgeholt wird.

Es ist oben bemerkt worden, das Lescus albus 
aus dem plastischen Stamme, im Jahre 1220, seinem 
Bruder Conrad, Masovien und Cujavien nebst Dobr­
zyń, Plock und Culm abtrat. Dieser.Herzog Conrad von 
Masovien stiftete eine besondere Linie des plastischen 
Königsstammes, welche nach der durch Casimir 
dem Großen erfolgten Erlöschung der königlichen Linie, in 
der Regierung hatte folgen sollen. Durch die Anord­
nung des großen Casimirs, welcher seiner Schwester

H 2
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Sohn, den König Ludwig von Ungarn zum Nach- 
folger ernannte, wurde aber die herzoglich-masovische 
Linie übergangen, und nach dem Tode des Königs Lud­
wig, welcher keine Söhne hinterließ, durch den Groß­
herzog Wladislaus Jagello vollends von der 
Thronfolge verdrängt. Die Herzoge von Masovien 
mußten eine subalternen Rolle spielen, wie in der Folge 
die Herzöge von Preußen und Kurland, und der Rückfall 
dieses Herzogthums an Polen, wenn die herzogliche Linie 
ausgehen würde, war durch Traktaten festgesetzt. Im 
Jahre 1495 unter der Regierung des Königs Johann 
Albert, starb Johannes oder Janucsius, Her­
zog von Masovien und Plock, ohne Kinder zu hinterlas­
sen; es wurde daher Plock als ein erledigtes Reichslehn 
eingezogen, Masovien aber erhielt des Janucsius 
Bruder, Conrad, unter gewissen Bedingungen. Wie 
dieser 1503 auch mit Tode abging, verblieb es seinen 
Kindern unter eben den Verbindlichkeiten, unter welchen 
es Conrad besessen hatte, nämlich, daß es erst alsdann, 
wenn der Mannsstamm erlöschen würde, an Polen zu- 
rückfallen solle. Dieser Fall trug sich zu, unter der Re­
gierung des Königs Sigismund I., da denn auch 
Masovien zurückfiel und Polen einverleibt wurde.

Podlachien, welches anfänglich auch zu Masovien 
gehört hatte, in der Folge aber von den Lithauern da­
von abgerissen und von Casimir Jagello zu Polen 
geschlagen war, ging im Jahre 1567 unter dem letzten 
Könige aus dem jagelloischen Stamme, Sigis- 
niunb August, völlig an Polen über und wurde diesem 
Reiche einverleibt. Polen und Lithauen hatte daher bei 
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Erlöschung des jagelloischen Königsstammes keine 
Herzoge in sich, wohl aber den Herzog von Preußen 
und den Herzog von Kurland und Semgallen zu Lehns- 
Vasallen.

Sigismund August hatte viel natürliche Anla­
ge, Herzensgute und Rechtschaffenheit; er war aber in 
der Erziehung vernachlässigt, indem er bis in sein sieb­
zehntes Jahr unter der Aufsicht und Leitung einer 
herrschsüchtigen und bigotten Mutter, der Königinn 
Vonna, geblieben war, und die weisen Lehren, welche 
ihm sein Vater, dieser weise Fürst gab, nicht viel Ein­
druck auf ihn gemacht hatten. Er folgte daher in seiner 
Jugend bloß seinen Leidenschaften, welche heftig waren 
und ihn beinahe ganz unglücklich gemacht hatten, wovon 
seine übereilte Heirath mit der verwittwete» Fürstinn 
Radzivil ein Beispiel ist. Allein sein Talent verließ 
ihn nicht; er sann auf Mittel,'die wider ihn empörte 

Nation durch ihr eignes Interesse zu entzweien, und sich 
zum Schiedsrichter aufzuwerfen, welches ihm glückte, 
und wodurch er sich auf einmal die Liebe seiner Unter­
thanen wieder erwarb. Im Grunde handelte er gegen 
seine Gemahlinn rechtschaffen und edel, daß er seinen 
Worten getreu blieb; allein nicht so weltklug, als ein 
andrer Monarch an seiner Stelle gehandelt haben wür­
de: denn er setzte seine Krone aufs Spiel, statt daß ein 
andrer seine rechtmäßige Gemahlinn verstoßen hätte, 
um den Thron zu behaupten, dessen die Königinn so 
würdig war. Die Wendung, welche er dieser Angele­
genheit gab, war ein Staatsmeisterstück ; er erschien hier 
als ein großer Menscl>enkenner, der das Interesse seiner 
Unterthanen zu seinem Vortheil zu nutzen wußte, und 
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dies mit einer Entschlossenheit, die nur wenige Menschen 
in einer so bedenklichen Lage haben.

Bei der Reformation, welche sich wahrend seiner 
Regierung durch ganz Polen und Lithauen verbreitete, 
und so sehr überhand nahm, daß schon sehr viel Bischöfe 
zu der neuen, Lehre ubergetreten waren und geheirathet 
hatten, sich auch schon viel Große dazu bekannten, benahm 
er sich aber so weise, indem er es weder mit der einen 
noch mit der andern Parthei hielt, sondern bloß den 
Ausbruch der Feindseligkeiten gu verhüten suchte. Oft 
schien es, daß er sich mehr auf die Seite der neuen Lehre 
lenke; allein diese Parthei war doch noch nicht stark ge­
nug, um das Uebergewicht über diejenigen zu behaup­
ten, welche der alten Lehre zugethan waren. .Hatte 
Carl V. in Deutschland eben die Klugheit bewiesen, so 
würde die Reformation für ihn nicht die nachtheiligen 
Folgen gehabt haben. In Polen, wo mehr Freiheit un­
ter dem Adel herrschte, als in andern europäischen Län­
dern, wo bloß der -Hof den Ton angab, wäre es bedenk­
lich gewesen, wenn der König zu der neuen Lehre über- 
getreten wäre; denn bei dein wankelmüthigen Charakter 
der Nation, hatte er Gefahr gelaufen, Krone und 
Scepter zu verlieren. Gewaltsame Maaßregeln konnte 
er gar nicht nehmen; welches sich bei dem Vorfall in 
Danzig zeigte, wo der Bürger- und Religionskrieg in 
volle Flammen ausgebrochen wäre, wenn der König 
nicht bei Zeiten nachgegeben hatte. Seiner Klugheit 
allein Hatte es Polen und Lithauen zu danken, daß der 
Religions- und Bürgerkrieg in diesem Reiche nicht eben 
so ausbrach und wütete, als in Deutschland und in 
andern europäischen Reichen.
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Der Herzog von Preußen wußte den König bei sei­
ner Lehnsverbindlichkeir zu erhalten, und das deutsche 
Reich von den preußischen Angelegenheiten zu entfernen.

Mit dem Pabst, welcher den Religionskrieg auch 
gern in Polen angefacht hatte, stand er immer in gutem 
Vernehmen, um an ihm einen Rückhalt zu haben.

In Unterhandlungen bewies der König mehr Starke 
als im Felde, er griff nicht leicht zu den Waffen; wenn 
er aber eine Sache überlegt hatte, führte er sie rasch 
aus, und auf die Art brachte er Liefland und Kurland 
an die Krone Polen. Wenn er gleich die erste Provinz 
nicht völlig unter seine Bothmäßigkeit bringen konnte, 
so wurde sie doch als eine Provinz mit der Republik 
und Krone Polen verbunden, und Kurland trat in 
Lehnsverbindlichkeit wie Preußen, wodurch das Reich 
zwei mächtige Lehnsvasallen erhielt.

Gegen Rußland, als eine aufkeimende Macht, war 
er nicht fo glücklich, und verlor an felbiges weitläuftige 
Länder. Er vermied auf alle Weife den Zaar zu rei- 
zen, und verfolgte nicht einmal die großen Siege, welche 
er über ihn erfocht. Severien, Smolensk und Witespk, 
waren größtentheils verloren; indeß waren sie durch 
einen Friedensschluß noch nicht abgetreten, und nach 
dem Waffenstillstände blieb ein jeder im Besitze dieser Län­
der, so weit er sie besetzt hatte. Es laßt sich daher nicht 
bestimmen, wie weit die Gränzen eines jeden Reichs 
gingen; jedoch waren die wichtigen Städte Smolensk 
und Nowogrod in den Händen der Russen, so sie schon 
zu Sigismunds Zeiten weggenommen Hatten.

Von den Tartarn und Türken hatten die Polen un- 
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ter dieser Regierung, einige Streifzüge ausgenommen, 
ziemlich Ruhe; dagegen aber war die Moldau und Wal­
lachei ganz abgerissen, und hatte sich unter den Schutz 
des türkischen Kaisers begeben. Diese beiden Provin­
zen haben die Polen auch nie ruhig besessen. Die Für­
sten derselben waren bald dieser bald jener Macht zinsbar.

In die ungarischen Händel ließ sich der König gar 
nicht ein.

Ueberhaupt war August kein Freund von Erobe­
rungen; die von Liefland und Kurland war zufällig, in­
dem er sich des Erzbischofs von Riga annahm, und diese 
Provinz sich dem polnischen Reiche freiwillig unterwarf, 
weil sie den Russen und Schweden nicht widerstehen 
könnte, und ein Raub deö einen oder des andern Hatte 

werden müssen.
In dem Innern des Reichs erwarb sich dieser Kö­

nig viel Ruhm, indem er weise Gesetze gab, besonders 
in Lithauen, wo er mehr Gewalt hatte, als in Polen. 
Er gab für alle Stände ein Generalprivilegium, worin 
alle Rechte und Verbindlichkeiten des Bürger- und 
Bauerstandes aufs genaueste festgesetzt wurden, welches 
unter dent Namen Ustawa oder die Hufeneinrichtung be­
kannt ist, und in welcher viel Weisheit herrscht. Die 
königlichen Städte kamen dadurch in Aufnahme, und 
die Bauern wurden freie Leute, weil alle ihre Pflichten 
auf etwas Gewisses festgesetzt wurden. Die Domä­
nen sollten nach diesem Privilegio vermessen, und die 
Dienste und Abgaben von den Bauernhöfen, nach vor­
gängiger Vermessung, bestimmt werden, welches auch 
in der Folge geschahe.

Das Reich kam unter diesem Könige in Flor, und
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würde noch blühender geworden seyn, wenn die Pest 
nicht große Verwüstung darin angerichtet hätte.

Der Ausdehnung der Volksmenge nach, war 
das polnische Reich damals das größte in Europa; 
denn das östreichische Haus, welches Ungarn, Böhmen' 
nebst Schlesien, Spanien, die Niederlande und den 
größten Theil von Italien an sich gebracht hatte, war 
schon in zwei Linien zerfallen; und wenn gleich die spa­
nische Monarchie reicher und mächtiger war, als Polen, 
so kam sie ihr doch, die großen Provinzen des neuen 
Welttheils bei Seite gesetzt, in der Ausdehnung und 
Rundung nicht gleich.

(Die Fortsetzung folgt im rweiten Bande.)

II.
Uebergattg.

^er vorhergehende Abriß der Geschichte von Polen und 

Lithauen hätte, wie bereits in der Vorrede ausführlicher 
erwähnt worden ist, der Ankündigung gemäß, voll­
ständig vorangeschickt werden sollen; allein er würde, 
ungeachtet alles Bestrebens ihn in gedrängter Kürze zu 
liefern, doch einen zu großen Theil dieses ersten Bandes 
angefüllt haben, womit den Lesern, die von der ge­
genwärtigen Beschaffenheit der ehemaligen polni­
schen Provinzen unterrichtet seyn wollen, vielleicht nicht 
gedient gewesen wäre. Dies hat den Verfasser veran-
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laßt, am Ende der dritten Periode abzubrechen, und das 
übrige bis zur gänzlichen Erlöschung des Königreichs 
Polen, dem zweiten Bande vorzubehalten.

So sollte auch der Ankündigung gemäß, erst 
West- und Süd-, zuletzt aber Neu-Ostpreußen ab- 
gehandelt werden, welches der Zeitfolge der Erwer­
bung dieser Provinzen angemessen gewesen wäre; al­
lein einestheils ist über die beiden ersten Provinzen schon 
vieles, über die letzte aber beinahe noch gar nichts Zu­
sammenhängendes geschrieben, mithin hat Neuost­
preußen wenigstens den Stempel der Neuheit, wenn 
es auch an sich kein vorzüglicheres Interesse hat; und 
anderntheils fehlten dem Verfasser von West- und 
Südprenßen noch einige Nachrichten, welche er je­
doch bald zu erhalten hofft. Der Werth dieses Werks, 
wenn es einen hat, wird nicht darunter leiden, wenn 
erst Neu-Ostpreußen, und alsdann Süd- und 
Westpreußen beschrieben werden: da alle drei Pro­
vinzen jetzt Theile eines Staatskörpers sind, und es 
nicht mehr darauf ankommt, ob die eine früher oder 

später demselben einverleibt worden.
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1 II
Neu-Ostpreuße n.

Diese Provinz, welche zum Theil durch den, zwischen 

Sr. Majestät dem König von Preußen rc. an einer, und 
Sr. Majestät dem König und der Republik Polen an 
der andern Seite, am 25sten Sept. 1795 zu Grodno ge­
schlossenen Traktat an die preußische Monarchie abgetre­
ten, zum Theil aber nach der gänzlichen Auflösung des 
Königreichs und der Republik Polen, in Gemäßheit der 
Deklaration und des Traktats vom 2337^·^ der beiden 
Kaiserhöfe und des königlichen-preußischen Hofes, dem 
preußischen Staatskörper einverleibt werden, bestand 
ehemals in dem Lande Dobrzyń, zum Herzogthum 
Cujavien gehörig, an der rechten Seite der Weich­
sel, der ganzen Woywodschaft und Bisthume Plock, 
dem größten Theil des Herzogthums Mafovien, näm­
lich: den Landschaften Zakroczyn, Ciechanow, 
Rozan, Nurr, Lomza und Wizna, dem größten 
Theile der Woywodfchaft Troki im Großherzogthume 
Lithauen, und einem kleinen Theile der Woywodfchaft 
Samogitien, so auf der linken Seite des Niemen 
oder Memel-Stroms liegt.

Die Eranzen dieser Provinz sind nach Abend, die 
Weichsel; nach Mittag, der Bug, welcher bei Za­
kroczyn in die Weichsel fallt; nach Osten, die Woy­
wodschaft Nowogrodek im Großherzogthume Li­
thauen, und der Niemen oder Memel-Strom, 
so ehemals die Woywodschaft Troki durchschnitt, auch 
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einen kleinen Theil von Samogitien trennt; und nach 
Mitternacht, Ostpreußen und preußisch Lithauen. 

Die drei benannten schiffbaren Flüsse sind die natürlichen 
Gränzen, so diese Provinz von Sudpreußen und den 
römisch-kaiserlichen und russisch-kaiserlichen Staaten 
trennen. Von Niemierow am Bug, welcher drei 
Meilen von Brzesc Litewskie liegt, bis unterhalb 
Grodno an die Lofosna, eine Strecke von 50 Mei­
len , ist mit Rußland eine Landesgranze festgesetzt, 
und an den meisten Stellen durch einen aufgewor­
fenen Graben oder Landwehr bezeichnet, und darüber 
ein Gränzreceß ausgenommen worden. Diese Gränze 
läuft nicht gerade, sondern nach verschiedenen Richtun­
gen, es sind einige Güter sogar durchschnitten; indeß 
hat man heilig auf die alte Landesgränze zwischen Pod- 
lachien und Nowogródek bis auf einige Abweichun­
gen Rncksiclst genommen. Bei Niemierow bis 
Kleszcziel aber, und noch weiter herab, sind viele Dör­
fer von der Woywodschaft Podlachien abgerissen, und 
unter kaiserlich-russische Domination gekommen. Die 
Gränzen dieser Provinz mit Westpreußen, Ostpreu­
ßen und preußisch Lithauen, sind noch die ehemali­
gen Landesgränzen zwischen Preußen^ Polen und 
polnisch Lithauen, und die eintretenden Gränzstreitig­
keiten sind unerheblich.

Alle diese aus sechs Theilen zusammengesetzte, je­

doch vorhin unter einer Oberherrschaft gestandene Länder, 
haben im Jahre 1786 die Benennung Nenostpreußen 
erhalten, und sind in eine Provinz zufammengeschmob- 
zen. DasLand Dobrzyn und die Woywodschaft Plock, 
wurden schon im Jahre 1793 an Preußen abgetreten 
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und zu Südpreußen gerechnet, sind aber jetzt davon 
abgenommen und zu Neuostpreußen gelegt, so daß 
die Weichsel die Gränze zwischen diesen beiden Provinz 
zen macht. Der Figur nach gleicht Neuostpreußen ei­
nem Halbzirkel,. und bildet einen Gürtel um Westpreu­
ßen, Ostpreußen und preußisch Lithauen, welcher 
von der äußersten Spitze an der Drewenz, ohnweit 
Thorn, in krummer Linie überBialystock bis Johans 
nisburg an Memel, gegen 80 deutsche Meilen Lange 
enthalt, n-ovon Dialystock gerade in der Mitte liegt. 
Die Breite ist sehr verschieden, im Plockschen undMa- 
sovien kann sie ohngefahr 12 bis 14, in Podlachieu 
r6 bis 18, und mLjthauen 10 bis 12 Meilen betragen.

------ --------------------------------------—.........—:-------- ;-----------

IV.

Flächeninhalt.
Den Flächeninhalt dieser Provinz kann der Verfasser 

nicht ganz zuverlässig bestimmen, weil, so viel ihm be­
kannt ist, weder die Hauptflache derselben bisher astro­
nomisch ausgenommen, noch die Provinzen selbst ge­
nau vermessen worden sind. Es haben zwar seit 
1796 einige geschickte Jngenieurofficiers daran ge­
arbeitet, und eine geometrisch-militärische Karte aus­
genommen, dem Verfasser ist aber nicht bekannt, ob und 
wie weit die Vermessung und Aufnahme beendigt wor­
den, und welchen Grad von Zuverlaßigkeit die Karte 
Hat. Sie ist bisher noch nicht gestochen gewesen, und 
er hat sie nicht gesehen; sie soll aber wenigstens topirt 
bei der biachstockischen Kriegs- und Domanenkammer 
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liegen. Ob dies die nämliche Karte ist, welche der ge­
heime Kriegs-Secretar, Herr Sotzmann herausge­
geben, und mit einem Handbuche versehen hat, weiß 
der Verfasser eben so wenig, denn er besitzt zwar das 
Handbuch, hat aber die Karte noch nicht gesehen. In 
dem Handbuche wird Seite 3 gesagt:

Da diese Karte so sehr von den bisher erschie­
nenen Karten von der ehemaligen Republik Polen, 
deren Werth oder Unwerth weiterhin auf das ge­
naueste geprüft werden soll, abweicht, besonders der 
nördliche Theil von Neuostpreußen, welcher zwi­
schen der Memel und der Gränze von Osipreu- 
ßen liegt, und diese Abweichung bei manchem den 
Verdacht erregen könnte, als sei hiebei ein Irrthum 
vorgegangen: so halte ich es für meine Schuldig­
keit, die Hülfsmittel bekannt zu machen, auf wel­
che sich mein Entwurf gründet. Bekanntlich wer­
den zu einer richtigen Karte astronomische Bcobach- 
tungen oder Bestimmungen der wahren Lage der 
Oerter und trigonometrische Vermessungen erfor­
dert, und der Eklektiker ist nie im Stande, ohne 
solche, eine brauchbare Karte zu entwerfen. Je 
mehr bestimmte Langen und Breiten von Oertern 
er in sein Netz niederlegen kann, desto richtiger 
wird seine Karte. Die hiebei gebrauchten geogra­
phischen Langen und Breiten oder Polhöhen, wo­
von die mit einem Sterne bezeichneten in den Jah­
ren 1796 und 1797 nach einer in Ostpreußen 
vorgenommenen trigonometrischen Ausmessung be­
stimmt worden, sind folgende: wobei der erste Me­
ridian von Ferro als der Westlichsten der kanari-
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schm Inseln angenommen worden, welche nach 
den neuesten Beobachtungen 20° 50' vom Meridian 
der pariser Sternwarte liegt, zur Erleichterung der 
Rechnung aber genau um 20° von Paris westlich 
gesetzt ist, so daß gedachter Meridian mitten über 
diese Insel weggehet und zugleich derMeridian von 
Ferro heißen kann.

und Seite 5.
Außer diesem liegt vorzüglich bei der Provinz 

Neuost preußen, und zwar bei dem Theile berfeU 
den, welcher zwischen der Memel, dem Omulef, 
der Narew und dem Bug liegt, eine wirkliche 
Vermessung zum Grunde; sowie denn auch die Grän­
ze zwischen dem russischen und östreichischen Gebiete 
nördlich von Polongen an, bis südlich bei Gor­
zów an der Weich sel, nach speciellen Aufnahmen, 
aufdas genaueste, und so vollständig als es die Grö­
ße des Maaßstabes nur immer hat erlauben wollen, 
eingetragen worden ist.

Den westlichen Theil dieserProvinz, vom Omu­
lef bis zur Weichsel, oder das jetzige plocksche 
Kammerdepartement, habe ich nach einer, durch 
einen gewissen Plebanins Tarchomiński, auf 
vier großen Jmperialbogen verfertigten Zeichnung, 
die ein Sachkundiger an Ort und Stelle geprüft, 
und sie mir als richtig empfohlen und mitgetheilt 
Hat, eingetragen.

Das Resultat hiervon wird Seite 78 angegeben, 
wo es Heißt:

Neuostpreußen. DieseProvinz ziehet sich bo­
genförmig um die ost-und westpreußische Provinz, 
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von der Memel biszum Ausflusse der Drewenjin 
die Weich sel herum, und ist, außer dem Stück Land, 

... welches zwischen Nur und Grodeck südlich liegt, 
mehrentheils von gleicher Breite. Ihre größte Aus, 
dehnung von Süden nach Norden, oder von Nie- 
mirow bis zur Stadt Poniemony an der Me, 
mel, ist 40 Meilen; von Osten nach Westen, oder von 
der Gränze bei der Stadt Narew, bis zum Dorfe 
Sloterh, beim Ausstusse der Drewenz in die 
Weichsel, 44 Meilen ; nordöstlich von Plock an der 
Weichsel bis zum Dorfe Kossa, ohnweit Kauen 
an der Memel, 54 Meilen; die Breite zwischen 
11 und 12 Meilen, außer in nordwestlicher Rich­
tung vom Niemirow bisKolno, welche 21 Mei­
len ist. An Luadratmeilen hat sie 778, und zwar: 

das bialhstockische Kammerdepartement 452 
das plockische Kammerdepartement . . 526

vSumma von Neuostpreußen 778 ^Meil.

Aus diesen Angaben wird es wahrscheinlich, daß 
die vorhin erwähnte militärische Karte mit benutzet wor­
den; und der Verfasser kann gegen , diese Bestimmung 
des Flachenmaaßes nichts einwenden: weil er, wie 
vorhin gesagt, theils jene Karte nicht selbst gesehen hat, 
es ihm auch theils.an Hülfsmitteln fehlen würde, ein 
anderes erweisliches Flachenmaaß herauszubringen. 
Allein ihm dünkt doch, daß das bialhstockische Departe- 
ment größer seyn müßte. Das plockische Departement 
kommt mit seinem Ueberschlage, so sich auf die Entfer­
nung der einen Gränze von der andern gründet, um 
wenige ^Meilen überein; hat aber das bialhstockische

• Depar-
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Departement nur >452 IHMeilcn, so muß das Plo k- 
kische auch weniger als 326 □teilen enthalten.

Der Verfasser legt die kleine Generalkarte von O ft-, 
West-, Sud- und Neuostpreußen, dem Granztrak- 
tat von 1797 gemäß entworfen, nach den jetzigen acht 
Kammerdepartements abgetheilt und mit den neuange# 
legten Postkoursen versehen, von Sotzmann 1797 zum 
Grunde, und bemerkt hiebei, daß er den letzten Som­
mer das ganze bialystockische Departement von einem 
Ende zum andern bereiset, die meisten Städte berührt, 
und sich, die Karte in der Hand, an jedem Orte die Ent­
fernung von Gränze zu Gränze angeben lassen, auch die 
Entfernung von Ort zu Ort sorgfältig notirt habe. In 
der zu diesem Werke gehörigen Karte, welche nach den 
neuesten Vermessungen gegenwärtig von dem Hrn. Ge­
heimen Kriegsfekretar Sotzmann ausgearbeitet wird, 
und die eben deshalb erst mit dem zweiten Bande gelie­
fert werden kann, soll, nach dessen Versicherung, die 
möglichste Genauigkeit und Richtigkeit anzutreffen seyn, 
welches die Brauchbarkeit derselben um so mehr erhöhen, 
und wornach sich manches Hier Gesagte berichtigen las­
sen wird.

In Ansehung der Figur der Provinz fand der Verfas­
ser obenerwähnte Karte, einige Fehler abgerechnet, ziem­
lich richtig. Von einem Fehler aber hat er sich überzeugt, 
nämlich am Ende derProvinz in Samogitien, wo sie 
in Betreff des Laufs des Memel-Stroms unrichtig ge­
zeichnet ist, welches sie mit mehrern andern Karten ge­
mein hat. Er reifete nämlich an einem Heitern Som- 
mertage von Johannesburg, der äußersten Grünze von 
Neuostpreußen, nach Kauen, welches 12 Teilen von 

r. Th. I
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dort entfernt ist. Der Weg läuft in gerader Richtung 
unter dem hohen Ufer oder Gebirge am Memel-Strom, 
weg, vom Abend nach Morgen. Des Vormittags hatte 
er die Sonne beständig im Gesicht und des Nachmittags 
im Rücken, und fuhr so ununterbrochen in einerlei 
Nichfung, daß er den Strom hinab, beinahe bis Jo- 
Hannisburg sehen konnte. Wie er eine Meile Hinter 
Sapieczysken, 11 Meilen von Johannesburg, 
kani, wandte sich erst der Flußrechts nach Kaue» herauf, 
und der Weg lief von Mitternacht nach Mittag, indem 
die Sonne, statt im Rücken, zur rechten Seite stand. Auf 
der Karte ist die Krümmung des Flusses schon bei Wil­
ki und Mekitten gezeichnet, welche Orte drei bis vier 
Meilen tiefer am Flusse herabliegen; er muß aber, bis 
eine Meile unterhalb Kauen, in gerader Richtung, wie 
vorhin von Johannesburg bis Mekitten, gezeichnet 
werden, und sich erst eine Meile unterhalb Kauen 
rechts drehen, wodurch die Provinz noch einen Flächen­
inhalt von drei bis vier ^Meilen gewinnt, und Kauen 
ganz anders zu liegen kommt, indem hier der Fluß 
nicht von Morgen nach Abend, sondern von Mittag 
nach Mitternacht lauft, und sich erst eine Meile unter­
halb Kauen von Morgen nach Abend beugt. Dieser 
Fehler scheint dadurch veranlaßt zu seyn, daß bei Me­
kitten ein Weg Landeinwärts nach Kauen läuft, der 
Verfasser aber verfolgte den Weg am Flusse herauf, bis 
eine Meile hinter Sapieczysken, wo er erst die 
Krümmung des Flusses gewahr wurde.

Bei andern Krümmlingen des Flusses, die auf der 
Karte gezeichnet werden, wie z. B. oberhalb Kauen bei 
Poniemon, scheint solche auch zu stark angegeben zu 
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seyn: indem man bei der Stadt Poniemon den Fluß 
verlaßt, solchen aber gleich wieder antrifft, wenn man 
nach Prenn fahrt.

Wenn man das Flachenmaaß dieser Provinz, nach 
ihrer Lage jener Karte und mitZuhülfenehmung anderer 
Karten, wahrscheinlich bestimmen will, so muß man sie 
in zwei Theile theilen, und von Raygrod nach Nurr 
am Bug eine gerade Linie ziehen, da sie denn in zwei 
beinahe gleiche Theile zerfallt, wovon der östliche Theil 
etwas größer als der westliche ist.

Der westliche Theil vom Ausflüsse der Drewenz 
in die Weichsel bis Wayna, wo jene Linie etwa 
durch laufen würde, dürfte gegen 50 Meilen Lange ha­
ben, wenn man den spitzen Winkel bei Thorn nicht mit­
rechnet, und ihn der Breite zuschlagt; die Breite aber 
betragt im Durchschnitt 14 Meilen, mithin dieser Theil 
ungefähr 420 ^Meilen. Auf 14 Meilen kann man die 
Breite im Durchschnitte rechnen, weil sie ungleich breiter 
als der östliche Theil ist, und der Winkel von Dobrzyn 
an der Weichsel bis Dobrzyn an der Drewenz gar 
nicht mitgerechnet wird, und doch 50 Meilen Lange 
bleiben, mithin dieser Winkel zur Ausgleichung der 
Breite übrigbleibt. Der östliche Theil hingegen von 
Drohycin bis Poniemon bei Wieki hat 48 Meilen 
Lange, und wenn man den obern.Theil von Ciechano­
wiec bis Bocki, welcher einen spitzen Winkel formirt, 
und von Drohycin bis Bocki 6 Meilen Lange und 
nur 5 Meilen Breite hat, auf die Hälfte reducirt und 
nur 5 Meilen Lange basât annimmt, so bleibt die Lan­
ge bis Poniemon doch noch 45 Meilen. Die Breite 
kann man im-Durchschnitte wenigstens auf 11 Meilen

I 2
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annehmen, mithin halt dieser Theil zum mindesten 
495 □Steilen, und die ganze Provinz 915 □Stellen. 
Hierbei wird bemerkt,'daß der östliche Theil dieser Pro­
vinz nicht bloß das bialpstockische Departement dar­
stellt, sondern dies weit hinter Wizna bis eine Meile 
von Ostrolenka, bis beinahe' an den Omulew und auf 
der linken Seite des Narews bis nahe vor Ostrow 
gehet, mithin die gelbe Linie auf der Karte, welche die 
Gränze der Departements bezeichnen soll, unrichtig an­
gegeben ist, wodurch dem bialystockischen Departe­
ment wenigstens 70 □Steilen, nämlich der ganze 
L 0mzaische und der halbe Goniondzische Kreis zu­
wachsen, und dem plockischen Departement ab­
gehn, folglich ersteres Departement 565 und letzteres 
550 □ Steilen haben würde.

Diese Berechnung des Flachenmaaßes stimmt nicht 
mit der des Herrn Geheimen Kriegssecretârs, S 0 tzmann 
überein, denn es kommen dabei 137 □Stellen mehr 
heraus. Der Verfasser will aber keinesweges die Be­
rechnung des Herrn Sotzmann bestreiten, da sich 
solche auf Vermessungen gründet; er hat bloß die Beob­
achtungen angeführt, welche bei ihm den Zweifel erregt 
haben, ob der Flächeninhalt auch richtig angegeben 
worden sei. Schneidet man die Provinz vorgeschlagener- 
maßen durch, und rechnet nur für den östlichen Theil 
40 Meilen Länge und 11 Meilen Breite, wie Herr 
Sotzmann thut, so kommen für diesen Theil 440 0St. 
heraus; und rechnet man den westlichen Theil 
auf 50 Meilen Länge und 14 Meilen Dreite, 
so hat man ................................................... 420 IHM. 

mithin für die ganze Provinz doch ·........ . 860 □St.



Flächeninhalt. 133

die Lange und die Breite kann man füglich nicht gering 
ger rechnen. Ob aber eine jede fUMeile gerade eine 
geographische sHMeile ist, wovon jede Seite 23,661 
rheinländische Fuß hält: dies ist eine andere Frage, wel­
che nur durch eine trigonometrische Vermessung ausge^ 
mittelt werden kann. Der Verfasser wünscht indessen, 
daß die Lange und die Breite des östlichen und westli­
chen Theils dieser Provinz, nach den vorliegenden Dalis 
noch einmal ausgemessen, und der Flachenraum darnach 
bestimmt werden möge, welches leicht zu bewirken stün­
de, da beide Theile, einige Winkel ausgenommen, ziem­
lich reguläre Figuren darstellen. Das meiste Bedenken, 
welches dent Verfasser dabei aufgestoßen ist, wenn man 
das bialystockische Departement nur zu 452 ^Meilen 
annimmt, ist dieses: daß alsdann von der ausgemittel­
ten Volksmenge von 512,785 Seelen auf die f^Meile 
1154-1 Seelen kommen würde, welches dem Grade der 
Bevölkerung nicht angemessen zu seyn scheint, da man 
in den Städten nur etwas über 5 und auf dem platten 
Lande noch keine volle 6 Seelen, im Ganzen aber nur 
51 Seelen auf eine Feuerstelle, als Bevölkerung anneh­
men kann, und hiernach die Bevölkerung höchstens auf 
1000 Seelen für die füMeile würde angenommen wer­
den können, welches mit dem vom Verfasser angenom­
menen Flächeninhalte mehr übereinstimmen würde.



134 Bevölkerung.

Von der Bevölkerung.

Wie man durch den revolutionären Reichstag von 

1789, welchen man auch den Regenerationsreichstag 
nennen könnte, der Krone und Republik Polen eure 
andere Constitution geben wollte, und alles beschäftigt 
war, die Kräfte des Reichs zu erforschen und abzumes- 
sen: wurde auch der Flächeninhalt einer jeden Woiwod­
schaft, da es an einer wirklichen Vermessung fehlte, 
durch Sachverständige nach den besten Landkarten und 
Hecieller Verniessung einzelner Provinzen berechnet. 
Hierauf beruhet alles, was man von dem Flächenin­
halte der polnischen und lithauischen Provinzen 
weiß, bis aus diejenigen, welche schon früher unter preu­
ßischen Scepter gerathen, und individuell vermessen 
worden sind.

In diesem nämlichen Jahre wurde auch zum Be­
huf der Anfertigung der Rauchfangsregister, die Zahl 
der Feuerstellen und die Volksmenge von jeder Provinz 
ausgenommen, und daraus Tarife gemacht. Bis dahin 
war von den adlichen Feuerstellen gar kein Rauchfangs­
geld gegeben worden; weil aber die Staatsbedürfnisse 
sich vermehrten, und ein ansehnliches Kriegesheer ge­
halten werden sollte, so wollte man auch von allen 
Feuerstellen ohne Unterschied eine gewisse Gewerbsteuer, 
nach bestimmten Prozenten des Werths dieser Grund­
stücke, erheben, und es wurden daher in alle Provinzen 
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Commissaricu gesandt, welche die Zahl der Feuerstellen 
und deren Werth, so wie die Scelenzahl, ausmitteln 
müßten. Da null der Werth der Feuerstellen nicht al­
lenthalben gleich ausfallen konnte, so waren auch die 
Rauchfangsgelder verschieden, und diese wurden von je- 
dein Orte zusammengerechnet, und von den ganzen Com­
munen erhoben, woraus denn die Verfassung erwachsen 
ist, welche noch jetzt statt findet, daß die Rauchfangs­
gelder nicht gleich find, weil der angegebene Werth dif- 
ferirt, und bei der Aufnahme nicht überall gewissenhaft 
verfahren seyn mag, wie bei Ausmittelung der Offiara 
solches auch der Fall gewesen.

Durch diese Operation wurde nun ausgemittelt, daß 
1) die Woywodschaft Plock und das Land Dobr­

zyń hatten: 87 ^Meilen, 14 Städte, 1095 Dör­
fer, 15,564 Feuerstellen, 55,768 Seelen.

2 ) Masovien mit seinen Districten: 585 OMei- 
len, 68 Städte, 5688 Dörfer, 69,129 Feuerstellen, 
402,368 Seelen.

3) Podlachien auf beiden Seiten des Bugs: 
214 ^Meilen, 54 Städte, 1703 Dörfer, 46088 
Feuerstellen, 226,392 Seelen.

4) Trocky mit seinen Districten: 675 ^Meilen, 
109 Städte, 70,030 Feuerstellen, 327,018 Seelen.

5) Das Herzogthum Samogitien: 402 sHMei- 
len, 71 Städte, ----Dörfer, 43,5r 8 Feuerstellen, 
238,200 Seelen.

In Lithauen sind die Dörfer nicht angegeben, weil 
es hier viel einzelne Etablissements giebt. Und so wur­
de mit allen Provinzen verfahren.

Da aus einigen Provinzen die Tabellen noch fehl- 
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ten, und man doch einen Etat machen wollte, so über­
schlug man solche ungefähr, und nahm 6 Seelen auf den 
Nauchfang an. Dies war zu viel, denn in diesen 5Pro- 
vinzen betragen die Feuersiellen 242,517, und die See­
len 1,197746, mithin kommen noch keine 5 Seelen auf 
die Feuersielle; allein man machte den Durchschnitt int 
Ganzen, und dann kann er vielleicht richtig seyn.

Hiernach kann dieVolksmenge in Neuostpreußen 
nicht bestimmt werden, weil es nicht aus ganzen Woy­
wodschaften, sondern ans abgerissenen Theilen jener 
Provinzen bestehet, die Ausmittelung auch an sich nicht 
ganz richtig seyn mag..

Gleich nach der Occupation im Jahre 1796 war 
man daher bemühet, unter zu Grundelegung der pol­
nischen Nauchfangsregisier, die Feuerstellen in jedem 
Kreise, nach Kirchspielen, Dörfern und einzelnen Woh­
nungen in den durchschnittenen Kirchspielen durch Po- 
lizeikommissarien auszumitteln, und die Volksmenge zu 
bestimmen. Es fanden sich im plockischen Departe­
ment 48,975, und im bialystockischen Departement 
85,274^ mithin überhaupt in der ganzen Provinz 
152,249 Feuerstellen. Wenn man nun nach denen in 
polnischen Zeiten geschehenen Ausmittelungen, eine 
Feuerstelle auf 5 Seelen rechnet, so betrug die Volks­
menge 661,245 Seelen. In dem folgenden Jahre 1797 
wurde eine neue Aufnahme der Feuerstellen im bialy­
stockischen Departement veranstaltet, und es wurden 
dadurch statt 85,274 Feuerstellen, 95,022 ausgemittelt, 
und hiernach würde die Volksmenge, zu 5 Seelen auf 
eine Feuersielle gerechnet, allein von diesem Departe­
ment 475,11ο Seelen betragen.
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Diese Aufnahme muß auch nicht ganz richtig gewe­
sen seyn. Vielleicht sind darunter wüste Baustellen mit 
begriffen gewesen. Bei Gelegenheit der Cantoncinrich- 
lung Hat man die Feuerstellen sowol als die Volksmenge 
von neuem speciell aufnehmen lassen, und es hat sich ge­
funden, daß im ganzen bialystockischen Departement 
vorhanden sind:

Feuerstellen und Seelen. 
1) in 56 königlichen Städten 8967 50412"
2) in 30 adlichen Städten 4512 27855
5) in 53 königlichen Aemtern 57271 228708
4) in 2637 adlichen Ortschaften 58361 205812

mithin überhaupt 88911 512785

Dies betragt auf die Feuerstelle beinahe 6 Seeleit 
im Durchschnitte.

Wie viel hiervon auf jeden Kreis und auf jede 
Stadt trifft, wird in denen befondern Abschnitten ge­
zeigt werden.

Aus dem plockischen Departement kann der Ver­
fasser diese specielle Liste von der Bevölkerung nicht lie­
fern, denn so viel Mühe er sich auch gegeben, sie zu er­
halten, so ist sie doch bis dahin nicht eingegangen. Wir 
müssen uns daher vor der Hand mit dem behelfen, was 
wir wissen, und das bestehet darin: Nach der Auf­
nahme von 1796 fanden sich in diefem Departenient 
48,975 Feuerstellen, und diese waren etwas zuverlaßi- 
ger, als die im bialystockischen Departement, weil 
dies Departement schon seit 1795 organisirt worden, 
wenigstens die Hälfte desselben, rind man voraussetzen 
kann, daß die Feuerstellen richtig ausgemittelt waren.
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Nimmt man nun 6 Seelen auf die Feuerstelle an, wel­
ches hier geschehen kann, da das Plockifche etwas 
cultivirter ist, und auch noch wohl mehr Feuerstellen 
ausgemittelt seyn werden, so betragt hier die Volks­
menge 293,950 Seelen, mithin in der ganzen Provinz 
806,755 Seelen.

Vi.
Von den Städten.

Diese sind überall vernachlässigt, und in dem kläglich­

sten Zustande.
Ihren Privilegien nach, könnten sie blühend seyn, 

und es scheint auch, daß viele davon, vor hundert und 
mehreren Jahren, in ziemlichem Stande gewesen seyn 
müssen. Allein es treffen vielUmstande zusammen, wel­
che ihren Verfall bewirkt haben können.

a) ist es ein Fehler, daß die meisten Städte nicht 
auf Industrie, sondern auf Ackerbau angelegt sind. 
Die Bürger haben zu viel Ländereien zu cultiviren, 
und werden dadurch vom bürgerlichen Gewerbe ab­
gezogen. Es giebt hier Städte, welche hundert 
und mehrere Hufen an Acker, Wiefen und Wal­
dung haben, worauf fchon viele Dörfer, angelegt 
sind, welche wie Vorstädte betrachtet werden, und 
städtische Rechte genießen. Man findet allgemein, 
daß in Ackerstädten keine Jndüstrie herrscht, dies 
hat daher den Erfolg gehabt, daß in den meisten 
Städten, die Juden, welche keinen Ackerbau trei- 
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ben, sich aller bürgerlichen Nahrung bemächtigt 
haben, und daß viele Bürger aus den Städten auf 
die Vorstädte oder Stadtdörfer gezogen, und mit- 
hin Bauern geworden sind. Die meisten Städte Ha­
ben das Privilegium der Brennerei und Brauerei; 
man findet aber selten einen christlichen Bürger, der 
dies Gewerbe treibt: es ist, nebst dem Schank, ein 
Erbtheil der Juden geworden. Handlung wird von 
Christen beinahe gar nicht getrieben, und man findet 
unter ihnen nur wenige Professionisten, wogegen 
aber von den Juden alle mögliche Arten von Hand­
werken getrieben werden, die nicht viel körperliche 
Anstrengung erforden. Nur ein Beifpiel hiervon. 
Goniond; war, nach den vorhandenen Nachrich­
ten, vor 150 bis 200 Jahren, eine blähende Stadt 
von mehr als 600 Bürgerhäusern, und hatte das Pri­
vilegium, daß kein Jude darin wohnen dnrfte. 
Pest, Krieg, und andere Landplagen, veranlaßte 
die Bürger, hinaus auf das Stadtgebiet zu ziehen, 
welches sehr weitlauftig ist, und woraus elf volk­
reiche Dörfer erwachsen sind, welche wie Vorstädte 
betrachtet seyn wollen, und städtische Gerechtigkeit 
pratendiren. Die Häuser in der Stadt waren viel­
leicht verbrannt und wurden nicht wieder aufge- 
bauet, oder sie wurden nicht reparirt, weil sie ledig 
standen. Juden fanden sich ein, welche sie zwar 
nicht eigenthümlich acquiriren konnten, sie aber 
mietheten, und sich des Ueberrests der bürgerlichen 
Nahrung bemächtigten; sie belaufen sich jetzt schon 
Über 50 Familien, und die ganze Stadt besteht 
nur aus 91,0 Hausern und 1373 Einwohnern, wel- 
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che sämmtlich ein kümmerliches Leben führen. Hät­
te die Stadt nicht soviel Grund und Boden be­
sessen, und es hätte sie auch das Unglück betrof­
fen, daß sie durch Pest oder Krieg wäre ruinirt 
worden, so würden die übriggebliebenen Bürger 
nicht weggezogen seyn, und sich längst wieder er­
holt haben, wie in andern Städten Deutsch­
lands; denn an Volksmenge im Stadtgebiete fehlt 
es nicht.

b) istin polnischen Zeiten nicht dafür gesorgt worden, daß 
bürgerliche Nahrung nur in den Städten getrieben 
werde; sie hat sich daher auf das platte Land gezo­
gen, besonders die Brennereien, Brauereien und 
Schenken, wodurch die Städte ihre Nahrung ver­
loren haben, und diese ist auch wieder den Juden 
in die Hände gefallen, denn beinahe alle Krüge auf 
dem Lande sind mit Juden besetzt, welche brennen, 
brauen und schenken.

c) ist diese Provinz am Ende des vorigen und An­
fangs des jetzigen Jahrhunderts, theils durch die 
Schwedenkriege, theils durch die Pest, welche in den 
Jahren 1709, 1710 und 1711 hier wüthete und 
große Verwüstungen anrichtete, theils aber durch 
die nachher geherrschten innerlichen Unruhen, sehr 
entvölkert worden. Besonders aber hat dies die 
Städte betroffen, welche zum Theil eingeäschert 
wurden, und noch in Ruinen liegen. Wie sich die 
Menschen wieder sammelten und vermehrten, bega­
ben sie sich aufs Land, wo sie leichter Nahrung fan­
den, und die Städte konnten sich nicht wieder erho-
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fett, sondern kamen immer mehr in Verfall; an Un­
terstützung war nicht zu gedenken.

d) standen die adlichen Mediatstädte zu sehr unter dem 
Druck der Grundherrschaften, welche die ertheilten 
Privilegien nicht hielten, immer neue Lasten auf­
legten, und die Bürger sogar dienstbar machten, 
weil sie behaupteten, daß ein Privilegium nicht lan­
ger gelte, als der Privilegiengeber lebe, und sie die 
Privilegien daher immer nur mit Einschränkungen 
bestätigten.

e) waren in Polen keine Gewerbe und Innungen, wel­
ches den Juden Gelegenheit gab, alle bürgerliche 
Nahrung an sich zu ziehen, und endlich

f) war es mit der Justizpflege sehr schlecht beschaffen; 
welches alles ihren Verfall zur unvermeidlichen 
Folge gehabt Hat.

In Polen und Lithauen sind die Städte weit 
spater entstanden, als in Deutschland; denn der Kö­
nig Casimir der Große und letzte aus den piastischen 
Stamme, welcher in der ersten Hälfte des vierzehnten 
Jahrhunderts herrschte, zog viele Fremde, besonders 
Deutsche nach Polen, und bauete viel Städte, wel­
che er durch Privilegien begünstigte. Dies geschahe in 
Deutschland schon im Anfänge des zehnten Jahrhun­
derts, vom König Heinrich den ersten, mithin vierhun­
dert Jahre früher. So wenig man aber behaupten kann, 
daß in Deutschland vor dem zehnten Jahrhunderte 
noch gar keine Städte gewesen waren, sondern das Ge­
gentheil vielmehr aus der Geschichte hervorgeht, indein 
die Römer schon über 1000 Jahre vorher in denen Ge­
genden, welche sie in römische Provinzen verwandelt
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Hatten, vorzüglich am Rhein und an der Donau, an­
sehnliche und feste Städte angelegt hatten: eben so wenig 
laßt sich das vonPolen behaupten; denn an den Gren- 
zen waren gewiß schon weit früher Städte erbauet, und 
Krakau scheint die erste von allen gewesen zu seyn. Es 
gilt jenes von Entstehung der Städte in Deutschland 
sowohl als in Polen, daher eigentlich nur von deni In­
nern des Landes. Bei den Römern entstanden die 
Städte aus ihren festen Lagern, wo sie oft viele Jahre 
standen und sich anbaueten, und dies geschah vorzüglich 
an den Flüssen, Bergen und Grenzen, wo sie eine mili­
tärische Position fanden, daher denn auch in der Folge 
daraus Festungen erwuchsen. In den christlichen Län­
dern entstanden sie durch eine andere Veranlassung. Wie 
die christliche Religion sich in den heidnischen Län­
dern verbreitete, wurden hin und wieder Kirchen und 
Klöster erbauet, bei welchen sich das Volk versammelte, 
um seine Andacht zu verrichten. Weil sie dabei zugleich 
verpflegt werden mußten, baueten sich die Menschen bei 
den Kirchen und Klöstern an, wo sie Nahrung fanden, 
und auf die Art entstanden Städte. Wer gern auf seinen 
Gütern eine Stadt haben wollte, durfte nur eine Kirche 
bauen oder ein Kloster stiften, sich ein wunderthätiges 
Bild oder Reliquien anschaffen, so war er des Erfolgs 
gewiß. Die Kirchen und Klöster sind daher in Polen 
gemeinhin die Grundlage der Städte, und von ihrem 
Alter kann man am sichersten auf das der letztern 
schließen.

So wie die Befehdungen und Räubereien von den 
festen Burgen und Schlössern in den mittlern Zeitalter 
in den meisten europäischen Reichen zunahmen: so Wur­
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den auch die Städte immer mehr befestiget, und kamen 
in Flor. In Polen aber gab es gar keine befestigten 
Städte, wie in Deutschland und andern Landern, 
auch wenig feste Schlösser auf den Bergen und im Lande, 
woraus der Schluß zu ziehen ist, daß in Polen andere 
Sitten als in Deutfchland und in den übrigen euro­
päischen Landern geherrscht haben müssen. Auch sind 
die Städte in Polen von den Städten anderer Län­
der in ihrer Bauart sehr verschieden; sie sind -überall 
offen, Haben weder Wall noch Graben, weder Mauern 
noch feste Schlösser. Ursprünglich hatten die Beherr­
scher von Polen und Litthauen nur allein dasRecht, 
Städte anzulegen, und die Königlichen sind daher die 
ältesten. In der Folge aber ertheilten jene auch dem 
Adel das Recht, welches dieser durch nachgesuchte Privi­
legien noch mehr ausdehnte, um dadurch größern Ver­
kehr in seine Guter zu bringen. Die Stiftung der Kir­
chen und Klöster ward bei dem Adel auch bald als eine 

Finanz-Operation angefehen, weil die Menschen theils 
aus religiösen Absichten, theils aber der Sicherheit we­
gen, sich gern den Kirchen und Klöstern näherten, und 
dies begünstigte der Adel, um mehr Menschen in seine 
Güter zu ziehen, Gewerbe darin zu verbreiten, und die 
Einkünfte dadurch zu vermehren. Durch alle diese zu­
sammen treffenden Umstände vermehrten sich die Städte 
so, daß man in der Regel alle zwei Meilen eine Stadt 
antraf, und auf 4 bis 5 □ Meilen eine Stadt rech­
nen kann.

Die Städte müssen vor diesem weit größer und blü­
hender gewesen seyn als jetzt, welches aus dem großen 
Umfange derselben, und den vielen wüsten Bauplätzen zu 
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entnehmen ist, und wovon man auch hin und wieder in 
den städtischen Archiven Spuren antrifft. Es giebt Stabi­
le, welche jetzt nur aus zwei bis dreihundert elenden 
Hütten bestehen, in altern Zeiten aber 5 bis 600 Hauser 
gehabt haben, und wo man noch ties unter der Erde die 
besten Fundamente, Keller und Pflaster findet, deren 
jetzige Häuser aber auf den Schutt erbauet sind, wie 
z.B.Lomza, Wyzna, Naygrod, Goniondz, Dro- 
Hycin, Mielnik und mehrere andere.

Folgende Tabelle enthält die Städte in Neuost­
preußen nach Qualität, Feuerstellen und Seelenzahl, 
wobei bemerkt wird, daß die geistlichen Städte, da sie 
in Domainen verwandelt werden, mit unter die könig­
lichen aufgeführt sind, und baß nur die wirklich existi- 
renden bewohnten Hauser, nicht aber die wüsten Bau­
stellen, in Anschlag gebracht worden sind.

1. im Bialystokschen Departement.

1. Marienpolscher Kreis.

2. Kal-

Nr. Königliche Städte. Adliche Städte.

Königliche Adliche Summa.

Vo
lk

s­
m

en
ge

.

Fe
ue

r-"
 

H
el

le
n.

1

Vo
lk

s-
1 

m
en

ge
.̂

IS
ei

le
re

i 
st

el
le

n.
 |

Vo
lk

s,
 I 

m
en

ge
. J

I Marienpol. 159 1178 — — 159 1178
2 Jobannesburg 

oder Sadargen. 48 215 48 215
Ludwinowen. 131 312 — — ‘ 131 312

4 Neustadt. 231 2320 — 231 2320
5 Pilwiszken. 67 333 — — — 67 333
6 Prenn. 204 1224 — — 204 1224
7 Lapiezysiken 3» 107 — — 32 107
8 Balwierrisken. — — 107 920 107 920

9 Poniemon. —· — 57 480 57 480
I0 • Szahy. — — 65 574 65 574
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Nr. Königliche Stätte.

. Kalwarysche Kreis.

H I m
enge. 

Feuer- 
stellen.

Summa 
*

Adliche Städte.

Kön^ 

as

£
ssottii 

xJ m
nrge

ns -s
el

1I Kalmary. 440 2705 — — — 440 -705
12 Ludom. 84 425 — — 84 42 y
13 Olittą. 33 219 --- -------- 33 2*9
14 Simnv. 10; 703 — — 103 703
15 Wilkowiszken. 314 1804 — —. 314 1804
16 Wirballen. 245 1650 — — 24v 1630
17 Wystitten. 187 1579 --- — 187 '579
18 — — JO 269 50 269

5. WigrYsch e Kreis.

19 68 304 — __ 68 304
20 Jeleniewo. 49 346 49 346
2 I Krasnopol. 10; V33 I0J i33
22 Liszkom. 43 249 •— — 43 249
=3 Losdzeye. 217 V37 1 — »— - ' 7 '557
«4 Metellen. 66 2971 66 297
25 Philipp0wo. 120 795 --- -------- 120 795
s6 Przerosl. 230 1166 --- -------- 250 1616
27 Punsk. 59 Î83 — — 59 f 83
58 Serrey. 215 1094 — — 215 1094
=9 Seyno. 96 5'6 . ■ — 96 J16
30 Suwalken. 214 1184 — --- 214 1184
3 1 Szczedra. 46 2'9 — 46 119
32 Wizayn.en. 20) 946 — — 20 J 946

Bakałarzewo. — — 67 40 J 67 40J
34 Leypubnen. --- - — — - 42 -33 42 233
33 Mirosław. — — 48 220 48 220
36 - Wiey0;icye. — — 8J JI8 8J 518

4. D 0 lir br 0 w a sch c Kreis.

3 7 Dombrowa. 123 737 — .— 12; 737
38 Koryerin. 52 2y2 --- -------- ! 52 -52
39 Kuźnica. 37 4-7' --- -------- VJ 427
40 Lipsk. 256 94?^ --- -------- 236 945
41 Nowidm0r. 96 555- --- -------- 96 555
42 Suchowollaod.

Chadorowka. 218 959? --- · -------- 218 959
43 Dolinka. ·— — 45 22s 45 22s
44 Raszken. — — 165 766! 16; 776
45 Sidra. — 137 J°7i 137 507
46 S0pockin. — 96 439] 96 439
47 Stadin. — 55 272I 5 5

1
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5. Bialysiockische Kreis.

Nr- Königliche Srädie. Adliche Städte.

KSniglichet Ad, ich. Stimm«
- -----^-------. H

euer- 
stellen.

s^olfdr 
m

enre.

sG
olkS. 

fm
enge.

m
enge.

48 Bialystock. — — 459 3370 459 3370
49 Janom. 186 691 — — 186 691
so Änyszin. •e ^1U 1699 —- — 318 1699
$1 Odelsk. • · 172 601 — . — 172 601
53 Sokolko. • · 22) IC91 ■ — - — 225 1091
$3 W aszilkow. •e 184 891 — — 184 891
54 Clzorocz. — — 122 579 122 579
55 Gr0edek. < — - — 66 388 66 388
56 «e 2asian0Wke., — — 81 622 81 623
57 • Zadiudviv. — — 197 1409 297 1409

58

6 

Bielsk.

Bielkskiscl e K 

820

reis.

1733 320 1733
59 KleSzel. 276 1088 — — 276 1088
60 Narew. 95 4-5 — - — 95 4-5
6t Boczki. 523 1462 —- — 22Z 1462
Lr * * Orla. 241 I486 —' — 241 i486

63

7* 

Drohycin.

Drohycinis ch e

173

Krei 

884

s.

173 884
64 Mielnik.

Ciechanowiec.
141 822 ■ — — 141 812

65 — — 340 2631 340 2631
66 Si«ni iatyce. — — 3'9 2734 319 2734
67 Wysokie 9)1ei' 

wieki. — — 134 864 134 864

68

8.Suracziscii) e j

133

Ircis 

709

•

11,5 709
69 Brańsk.

iTykvczin.
114 1026 i — — i 1'4 1026

70 — — i 372 i2783I372 2783

7

9

Gonionpj.è

G0ni0ndzi sch e

210

Kreis.

«3731 — 210 '373
73 August0wo. 304 1987 i — — 304 1987
75 Radziłom. 85 433 1 — — 85 43f
74 Raysrod. • e »95 889 1 — — 195 889

911

7
7
7
7
7
8

8
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91t. Königliche Städte. Adliche Städte.

Köni Niche 

52

Adl

fC
iK

iu
 sa

 
w

«œ
j " Du

-rs
tu

rm
 f 

g 
K

Zi
oD

 ̂»

75 W 011 so gj. 167 7?ι — — 167 731
76 W Y511 «· • ♦ 197 1098 — — >97 1098
77 Grajewo. — — 23 218 23 21g
78 Jedwabny. — ' — 5- 481 52 481
79 • e Ofsowiec. · —· — 38 212 38 212
80 • · Siejucjin. ' — — 261 1849 261 1849

10. Lomzaische Kreis.

> 81 komża. 194 1166 .. .... 194
82 Kolno. . · 1 7 > 943 ■---- — 171
83 Nowogród. 189 966 — . — 189
84 Zani dr0w.

Smlodvw
81 564 — »-- 1 81

85
98 705 98oder Sniad0w.

î 86 • ♦ Slaw!sjken. — — 173 1312 »93

1166
94s
966
564

705 
1212

3° 1 9361 ;5314OÏ 3854p5jl5l ‘3>15 j 79°7S86[ 56

4 
2 
r 
ł

l

Es sind also in diesem Departement 86 Städte, wo­
von 56 Königlich und Zo-Adlich sind, welche 13,215 

Feuerstellen und 79,075 Seelen enthalten, mithin kom­
men beinahe 6 Seelen auf eine Feuerstelle.

IL Im Plockischen Departement.

9
6
3

3

5
9

Aus diesen! Departement kann von den Städten 
eine so genaue Liste nach Feuerstellen und Menschen­
zahl noch nicht geliefert werden, da der Verfasser solche, 
aller angewandten Bemühung ungeachtet, bis jetzt nicht 
erhalten hat; er muß sich also begnügen, bloß die be­
reits von andern Schriftstellern gelieferte Angabe vor­
läufig hier mitzutheilen.
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ii. Ostrolenkasche Kreis.

Nr. Köni-liche Städte.
H ^Ä

olkt-I 
.M

enre. 
e

iR
suchi 

. «l 
fanât,

AdNche1 Somma

Adliche Städte.

R
auch« 

sänge.

Volks 
m

enge.

R
auch- 
fânje.

D
olkS-I 

m
enge.

87 O strolenka. 2781 000j — ■ — 1 278 Ιoco
88 Brok. ■ — III 220 III 220
89 Cyst«wo. — — 67 150 67 ISO
90

Nurr.

2cndrrejowo 
oder 

Andrziejewo.
6? 161

^96 220 96
63

220| 
161

U
Ostrow. 10; 223 — 103 233

9ZiM»liniec. 55 110 55 110

94 Pułtusk.

2. Pultuskisc')eK 

342

reis. 

I2CO 342 J
95 Maków. 152 644 - — — 152 644
96 Nasielsk. 93 160 — — 92 160
97 Nowemiasto. 47 130 — — 47 130
98 Roza». b5 384 ■ — — 65 384
99 Sierock. 57 256 — — 57 256

IDO '— — 77 200 77 200

ΙΟΙ

5. Przacznizi Γche

167

Krci 

721

s.

157 5-r
102 Ciechanów. 132 433 — 1)2 433
103 Cbvriellen. 108 30c J ■ — 108 300
104 Janowo.

Nieeborr.
159 54° » — 159 540

ΙΟ? — ' — * 34 100 34 100

ιοί Mlawa.

14, Mlawaiscl eK 

157

reis.

71 z 157 713
107 Diezn». — — 8 149 362 Z 149 360!
ιο8 Drobin. — · — ι 103 36c 1102 3 60
10$ Kuczdrock. — — !37 IOc 5 37 100
Ι1C Radzanowo. — ;54 13c 3 54 130
Ι 1 Sierps. JJ? 40c 1 — — S 138 40>
1 Ii Srrenêk. - — — 177 15° S 77 ISO
ιι; Zuronim. — — 15- 22cI52 220
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*5. Wpszogrodische Kreis.

Nr. Königliche Städte. Adliche Städte.

Königliche j Aduchę Summa!R
auch- 
f-nze.

Volks­
m

enge.

R
auch 
länge.

s 8? 
SS

R
auch, 
länge.

Volks- 
m

enge.

114 Wyszogród. 195 1013 - 195 1013
1-5 Bielsk. — — — 45 45 202
116 Bodzanowo. — — 40 ICO 42 ICO
117 Czerwińsk. 77 290 — — 77 290
118 Plock. • * e 421 15-00 — — 42t 1500
119 Plonsk. 108 Γόοι — 108 601
120 Raciadz. — - — 190 62 190
121 Such0cxd». 42 199 — — 42 199
122 Zakroezim. 69 292 1 — — 69 292

16. Lipnosche Kreis.

1 16 1 1? 1 341= 1127431«93 13372 14^3 1 '6,-5

123 Lipno. 88
61

488 
ICO

' — — 88
61

488
100124 Bobrownik.

0
125 Dobrzyń au der ».

4 Weichsel.
Dobrzyń an der

162 830 — • — - 162 830
0 126
0 Drewenz. — — 4; 150 43 1 50

8 4 127
.... K iϊ0l. — — 64 200 64 200

6 128 Rypin.
Skonipe.

72 230 > — — 72 2$0
DO 129 — — 0 y Z20 85 520

Nach vorstehender Liste waren in diesem Departe- 
21 ment43 Städte, nämlich 26 königliche und 17 adliche, wel-
33 che 4603 Rauchfänge und 16115 Seelen enthielten.
00 ' ‘
40 
00 · --------------------------------■ : 1

13
60
60 
00
30 
0.1 
JO 
co

VII.

Von den D 0Mai11 err.

§ie ehemaligen Staatsgüter in Polen und Lithauem 

bestanden theils in Starosteien, theils in königlichen Ta- 
felgütern. Die ersten wurden ursprünglich vom König 
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allein, ohne Concurren; des Reichstages, nach Verdienst, 
aufLebenslang an Personen adlicher Herkunft, gegen eine 
Abgabe von 25 Procent des Ertrags, verliehen, welche 
Abgabe in den Schatz floß, und Quarte genannt ward. 
Um diese auszumitteln, schätzte man die Güter bei jeder 
Desitzveränderung nach deniErtrage ab, roeld)eé Lustra­
tio hieß. In der Folge aber wurden sie periodisch lustrirt, 
doch waren die Quarten deni Ertrage selten angemessen. 
Die Könige von Polen hatten in Rücksicht der Verge­
bung der Starosieien, freie Hand, wenn sie nur an pol­
nische Edelleute kamen, die sich um den Staat auf eine 
gewisse Weise verdient gemacht hatten; jedoch durften sie 
solche nach den Fundamentalgesetzen nicht erblich ver­
leihen, oder veräußern, und eigentlich durfte keiner mehr 
als Eine Starosici besitzen. Dies war eins der größten 
Prärogative der Könige. Sollte eine Starostei aber 
dessen ungeachtet erblich verliehen werden, so konnte 
dies nicht anders als mit Genehmigung des Reichstags 
geschehen, und dann ward sie in ein bonum terrestre 
(d. h. adliches Gut) verwandelt, welches bei einigen 
außerordentlichen Fällen unter mehreren, z. B. bei der 
Starostei Tykoczin geschehen ist, die dem von Czar­
necki erblick) verliehen ward. Die Könige mißbrauchten 
aber die ihnen eingeräumte Gewalt, indem sie nicht al­
lein den großen Familien mehrere Starosteien, sondern 
solche auch jure communicativo beiden Eheleuten auf 
vier Augen verliehen, oder gar survivancen auf die 
Söhne ertheilten, welches gleichfalls verboten war. 
Hierüber wurden auf den Reichstagen beständige Kla­
gen geführt, und doch unterblieb es nicht. Auch maß­
ten sich die Könige an, einige Staatsgüter'in Emphy- 
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teasin oder jit Lehn zu geben, und diese hießen als­
dann hiernach Lehngäter. Tafelgüter gabs in Po­

len nicht.
In Lithauen waren die Großherzoge unum­

schränkte Herren aller Ländereien, und die ablichen Gü­
ter entstanden bloß durch Schenkungen. Sie haben viel 
ähnliches mit den deutschen Lehen: denn der Adel hatte 
weiter keine Verpflichtung, als daß er den Großherzo- 
gen im Kriege folgen und beistehen mußte; dafür befaß er 
aber auch die Güter erblich. Viele von diesen Gütern ver­
liehen die Großherzoge, eben so wie die Könige von P 04 
len, nur auf Lebenslang, und hieraus sind die Staro- 
sieien in Lithauen erwachsen. Was sie nicht verschenk­
ten oder verliehen, blieb ihr Privateigenthum, und Hier­
aus sind in der Folge die Tafelgüter entstanden, welche 
nach der Vereinigung mit Polen als Staatsgüter für 
unveräußerlich erklärt wurden. Diefe bestanden größ- 
tentheils aus Wäldern, und lagen vorzüglich in dem 
eigentlichen Lithauen und Samogitien, und wur­
den in der Folge urbar gemacht und angebauet.

Unter der Regierung des letzt verstorbenen Königs 
Stanislaus Augustus, ging mit den Domainen eine 
große Veränderung vor, indem festgesetzt ward:

1) Daß alle Besitzer der Starosteien solche 50 Jahre 
lang von der Verleihung an besitzen, diese aber nach 
Ablauf dieses Zeitraums an den Staat zurückfallen 
sollten, und der König sie nicht ohne Zustimmung 
des Reichstags verleihen dürfte.

a) Daß diejenigen, welche sie besaßen, zeitlebens itt de­
ren Besitz verbleiben, dagegen aber
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5) statt einer Quarte oder 25 Procent, zwei Quarten 
oder 50 Procent bezahlen, und

4) alle Starosteien abgeschätzt oder lustrirt, und Hier­
nach die doppelten Quarten bestimmt werden;

5) die Expectanten aber, oder diejenigen, welchen eine 
survivance ertheilt worden, 21 Quarte oder 62s 
Procent nach der Lustration bezahlen sollten.

Auch ward wegen der emphyteutischen oder Lehn­
guter das nöthige festgesetzt, und die Tafelgüter noch­
mals für unveräußerlich erklärt. In diesem Zustande 
waren die Domainen, als diese Provinz im Jahr 1796 
Preußisch wurde. Für das erste Jahr, welches schon 
angefangen war, wurden sie den Inhabern Pachtweise 
überlasten, je nachdem mit einem jeden besonders con- 
trahirt werden konnte. Jm folgenden Jahre aber ward 
der Ertrag untersucht, sämmtliche Starosteien wurden 
eingezogen, und auf 5 Jahre, bis 1800, entweder an die 
Inhaber, oder an andere verpachtet, je nachdem sie zur 
Pachtung qualifizirt waren, und man über die Pacht- 
summen einig werden konnte.

Zugleich wurden sämmtliche geistliche Guter einge- 
zogen, in Domainen verwandelt, den Starosteien oder 
Tafelgutern, welchen sie zunächst gelegen waren, zugelegt, 
und nach dem ausgemittelten Ertrage verpachtet, wodurch 
die Domainen einen großen Zuwachs erhielten. Don 
1800 an werden dieDomainen,n:itJubegriffder geistlichen 
Güter, wie in den alteuLanden behandelt; es sind daraus 
53 Domaineuamter formirt, und diese werden nach au- 
zufertigenden Anschlägen, vorerst auf 6Jahre verpachtet 
werden. An den Anschlägen wird jetzt gearbeitet, und 
sämmtliche Domainen werden zu dem Ende vermessen.
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Die Domaînenamter' welche Hieraus erwachsen, 
die Anzahl lier Vorwerke, Dörfer, Etablessements, Ort­
schaften^ Feuerstellen und die Volksmenge, außer den 
dazu gehörigen Städten, find aus folgender Tabelle zu 
ersehen......

1 !od ; ? hł P’ :

I. im Bialystockschen Departement.

1. MarieupLlfche.Kreis.

51. XU Dor- 
wer- 

sei
Dör! 
*et/r

Lm- 
lettie 
Em­

basser 
menof

Sum- 
nia 
Str .

Ort. 
schüft 
ter.

Meiler-' 
stillen.

Volks­
menge. Anmerkung.

I
2 
;
4
5 
6
7 
8
9 

IO

Antonowo1 
Boczkenikele. 
CI) lebiszken. 
Dobrowolla. 
Kwircryszken. 
Klbullen. 
LeSnistwo. 
Posayczen. 
Trenn.
Zyplen.

6
^2

4
4

4
2
3

"-1o.5 
15 

^9
=4
92
88 

176
ii, 
26

-5;

*
i? *^^

”

149 
- 5 
5«
42

111
94

195
16
3s 

163,.

> 5608 70973

DieZnol berOrt« 
toasten betaust 
fiel) »waraufsW 
tiieuon werde» je­
doch 64ti® einen« 
fle, liésense Vor- 

und bleiben also 
nur iss Orrschas- 

ren.

2. Kalwarysche Kreis.

11 Bartniken. 8 21 I 30
12 Kalwary. 8 6 7 — 77
13 Karkit.enen. 4 13 — 17
14 Krolowkrjeslo 9 =3 — 32
ii Krakov0l. • 3 12 I 16
16 Lenkeliczken. 1 ',7 — 8

dito 42 Vor17 Ludwinowen. 3 2 5 2 40 > 7837 27944
18 Igllszken. 5 94 4 103
19 SniSjken. 6 24 3 33
20 Rudawken. 12 37 5 53
21 Udei». 4 19 — 23
22 Wilkowiszken. 6 113 — 129
23 Wystilten. 9 27 I 3 7
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S· Wigryschen Kreist.

N. Namen »es Amts. Wor- 
Wer, 
ke.

Dör­
fer.

Ein, 
pine 
Etn, 

bliffe- 
ments.

Sum­
in 2 

Per 
Orte 
schas- 
fttr.

Feuer­
stellen.

Volks, 
menge. Anmerkung.

24
25
26

Cząstko n0 w. 
Kadaryszken.
Kukoiv 0.

6
16

6

30
98
45

5
1
9

41
1-5
60

27
28

Maczkom.
Sejny.

8
6

39
72

4
4

51
82

590» 46280 dito 34.

29 Serrey. 
;oiWigry.

4.

Ii 
9 

D 0

59
73 

m b

2
3

r 0 w

76
85

a sch i

I
J 

Kre s.
31
32
33
34
37
36

Chodorvwken. 
Dubnjca. 
Grodzisk. 
Kalinjen. 
Labno.
Nowawolla.

4
7

9
8
7

3i
23
41
2 ; 
39 
26 es

 - 1 
1 1 - 40

30
44
34
48
39

1

^ 4620 2515;

5. Biali)stockische Kreis.
37
38

Fasty. 
Janowo.

9
8

19
46

4
2

3 2
56

39
30

Knyszin. 
Sloykow.
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10. komżaische Kreis.

». Namm te» Amts.
Mor- 
Wer- 

ke.
Dir- 

«er.
Ein, 
reine 
Eta­

blisses 
menti

Sum­
ma 
der 
Ori- 

scl> as- 
ten.

Neuer, 
stellen.

Dolkê- 
menze. Anmerkunz.

5- Loin,a. II 2 6 1 38 1
dite 18.52 Nowogrod. 2 45 4 49 > 2909 16647

5? Klein-Plock. 5 46 7 58 J

362(1409 240 2811 1 37271 228708

Es sind also in den Domaine» 562 Vorwerke, 
5409 Dörfer, 240 einzelne Etablissements, und über-. 
Haupt 2811 Ortschaften, welche 37271 Feuersiellen und 
628708 Seelen enthalten; mithin kommen über 6 See­
len auf eine Feuersielle, und alfo etwas mehr als in den 
Städten.

II. im Plockischen Departement.

Hier gehen dem Verfasser wieder die zuverlässigen 
Nachrichten ab, und behalt er sich vor, solche beim zwei­
ten Bande in einen, Nachtrage zu liefern.

VIII.
Von den Regalien.

Die Regalien bestanden in polnischen Zeiten:

1 ) aus der Besteuerung des Adels;
2 ) aus der Besteuerung der Geistlichkeit;
. 5) aus der Besteuerung der Städte und des platten 

Landes im Allgemeinen;
4 ) aus der Kopfsteuer der Juden;
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6) aus dem Forstregal in den königlichen und Staats-- 
Waldungen;

6) aus den Zöllen und Brückengeldern;
7) aus der Accise oder den Abgaben von den Waarenr
8) aus dem Stempel von Papier und Karten.

ad 1.Bestand die Besteuerung des Adels darin, daß 
er den zehnten Theil der reinen Einkünfte von sei­
nen Gütern an den Schatz bezahlen mußte. Vor 
diesem war der Adel ganz frei von allen Abgaben; 
als sich aber das Reich regeneriern wollte, und die 
Staatsbedürfnisse zunahmen, besteuerte er sich selbst! 
durch den Reichstag, und übernahm es den zehnteir 
Groschen von seinen Revenücn in den Schatz zuches 
zahlen, welche Abgabe, weil fie freiwillig war, die 
Ossiara genannt ward. Um diese auszumitteln, 
wurden Commissarien in alle Provinzen gesendet, 
welche die üblichen Güter lustriren, ober sie nach 
dem Ertrage abschatzen mußten; dies geschahe aber 
nur auf die Art, daß die Edelleute auf Ehre, Pflicht 
und Gewissen, ihre Einkünfte von den Gütern an­

zeigen mußten, aus welchen Angaben die Tarifs 
gemacht wurden. Es ist daher wohl zu erachten, 
daß diese Angaben unzuverlässig sind, und einige 
Guter hoch, andere geringe lustrirt wurden, mithin 
kein ordentliches Cataster zum Grunde liegt. Um 
indessen die Weitlaustigkeit und die Kosten der Ver­
messung und Abschätzung zu vermeiden, hat man 
in preußischen Zeiten die Ossiara so wie sie einge­
richtet war, beibehalten, und sie nur von 1o bis 
auf 24 Prozent erhöhet. Dies ist eigentlich die 
Abgabe, welche man in andern Provinzen dieCon- 
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tribution nennt, und die bloß von adlichen Gütern 
entrichtet wird. Diese Abgabe scheint hoch zu seyn, 
weil dadurch beinahe der vierte Groschen erhoben 
wird. Wenn man aber bedenkt, daß keine ordent­
liche Vermessung der steuerbaren Grundstücke und 
keine Abschätzung zum Grunde liegt, daß es bloß 
auf der Angabe des Adels beruht, wie viel Ein­
künfte er damals von den Gütern gehabt hat, und 
daß seitdem alles so merklich im Preise gestiegen 
ist: so; wird diese Abgabe nicht so drückend, und 
man kann bei weitem keine 24 Prozent annehmen. 
Der kleine Adel, welcher kein Stück Land von zehn 
Scheffel Warschauer Maaß Aussaat besitzt, ist von 
dieser Abgabe befreiet geblieben, und giebt auch 
noch jetzt keine Offiara, sondern bloß Rauchfangs­
geld. Die Offiara des Adels im bialystocki- 
schen Kammerdepartement ist unbedeutend, denn 
sie belauft sich noch nicht auf 80,000 Thaler, und 
wird durch die Kreiskassen erhoben.

ad 2. Die Geistlichkeit wär in Polen und Li­
thauen ursprünglich ebenfalls frei von Abgaben; 
in der Folge übernahmen sie aber ein subsidium 
chantatinum von 600,000 Gulden jährlich, welk 
ches sie unter sich aufbrachte. Als jedoch unter der 
Regierung des letzten Königs, der Adel durch die 
Offiara besteuert ward, mußte sie auch eine Abgabe 
von respect. 20 und ^Prozent übernehmen, so daß 
der, welcher über 2000 Gulden Einkünfte Hatte, 20, 
und der, welcher unter 2000 Gulden Einkünfte 
Hatte, io Prozent bezahlen mußte. Mit der Aus­
mittelung ward eben so verfahren, wie bei dem Adel. 



158 Regalien.

Diese Abgabe fallt jetzt ganz weg, weil summte 
liche geistliche Güter eingezogen, und in Staatsgü­
ter verwandelt worden sind, wogegen die Geistlich­
keit von den eingezogenen Gütern 50 Prozent Com- 
petenz erhalt, die sich für die geringere Geistlichkeit, 
deren Güter keine 2000 Gulden eintragen, höher 
beläuft.

ad 5. Die Städte und das platte Land wurden in pol­
nischen Zeiten durch das Nauchsangsgeld besteuert. 
Anfänglich waren die adlichen Güter davon be­
freiet, und es ward nur in den königlichen und 
geistlichen Gütern, ein geringes Rauchfangsgeld 
von 6 Groschen bezahlt. Als aber unter der letzten 
Regierung, der Adel und die Geistlichkeit besteuert 
wurden, führte man das Nauchsangsgeld allgeinein 
ein, 'und zwar dergestalt, daß man alle Besitzungen 
zu Kapital abschätzte, und die Rauchfangsgelder 
zu Prozenten bestimmte. Die Nauchfangsgelder 
sind daher nicht gleich, sie wurden zusammen ge­
rechnet und von ganzen Gemeinden, oder von der 
Grundherrschaft bezahlt, welche sie wieder einzog. 
Diese Abgabe ist in preußischen Zeiten verdoppelt 
worden, und dadurch hin und wieder drückend, 
besonders für die Armuth.

ad 4. Die Kopfsteuer der Juden ward nach Haus­
vätern oder Familien erhoben, und ist in preußi­
schen Zeiten auch verdoppelt worden. In polni­
schen Zeiten betrug sie überhaupt beinahe eine Mil­

lion Gulden.
ad 5. Das Forstregal gehört mit zu den Domainen. 

Die Forsten werden durch Forstamter verwaltet, 
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und die Einkünfte fließen in die Forstkasse, aus die­
ser aber in die Domainen oder Landesrevenüenkasse. 

ad 6. Die Jolle werben -von den Zoll- und Consuin- 
tionssteuer-Directionen erhoben, die Brücken - und 
Fuhrgelder in den königlichen Gütern aber gehören 
zu den Domainen und werden mit verpachtet.

ad 7. Accise war in polnischen Zeiten gar nicht: al­
lein dafür war eine Tranksteuer von Bier, Brannt­
wein und Meth in allen Städten, unter dem Na­
men Czopowe eingeführt; auch waren die Häute 
für ein Regal erklärt, und es sollte für jede Haut 
oder jedes Stück Dich, welches geschlachtet wurde, 
etwas gewisses bezahlt werden. Dies ward aber 
wieder aufgehoben, und dieser Abgabe eine Fleisch- 
steuer substituirt.

In preußischen Zeiten ist die volle Accise noch 
nicht eingeführt worden, fondera es wird nur jene 
Czopowe vom Brodkorne, Getränke und die 
Schlachtsteuer, durch die Zoll- und Consumtions- 
steuer-Directionen erhoben.

Indessen mußten die Bürger in den königlichen 
Städten an die Starosten, und in den adlichen 
an die Grundherrschaft schon in polnischen Zeiten, 
von dem Getränke sowohl als auch vom Fleisch, 
eine gewisse Abgabe vom Garnie; und von, Pfunde 
bezahlen, welche noch geblieben ist; mithin mäs­
sen die Bürger doppelte Steuer geben.

ad 8. Zahlte man in Polen den Stempel vom Papier 
in Stempelfähigen Sachen, von Spielkarten, von 
Handelsbächern der Juden, vom Siegel der Privile­
gien u. s. W. Diese Abgabe ward ebenfalls beide« 
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Halten, und das königl. preußische Stempeledikt 
erhielt auch in dieser Provinz, in seinem ganzen Um­
fange Gesetzeskraft. Vom Salzregal wußte man 
in Polen nichts, und man bezahlte nur für das 
Salz, welches eingeführt ward, den gewöhnlichen 
Zoll, wie von andern Waaren. Jetzt ist es wie in 
andern Provinzen, ein königliches Monopol, wel­
ches durch die Sechandlungssocietat betrieben wird.

Das Münzregal exercirte der König, für seine 
Rechnung Namens der Republik, welche es ihm 
übertragen Hatte. Jetzt übt es der König, wie in 
allen übrigen Provinzen, aus. In Neuost- 
preußen ist übrigens keine Münzstadt.

Das Postregal wurde zu polnischen Zeiten 
, Lurch die Republik ausgeübt, indessen waren nur 

wenige Hauptkurse angelegt. Jetzt ist das Post­
wesen, eben so wie in allen übrigen. königl. preußi­
schen Provinzen, regulirt worden.

Das Jus armorum stand in altern Zeiten so­
wohl jedem Edelmanne, als auch der Geistlichkeit 
in ihren Gütern zu, und wenn der König und die 
Republik eine Armee errichten und Truppen aushe- 
ben lassen wollten: so durfte es nur in den königli­
chen oder Staatsgütern geschehen, in welchen jene 
auch in Garnison liegen mußten. Unter der Re­
gierung des letzten Königs erst, ward eine stehende 
Armee bewilligt, die Haustruppen, welche der 
Adel sonst hielt, wurden abgeschafft, und die Re- 
krutirung ward allgemein; auch wurden die adli- 
chen und geistlichen Städte mit Garnisonen belegt.

Seitdem diese Provinz preußisch geworden, ist 
das
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bas ganze Militarwesen auf den nämlichen Fuß ge­
setzt worden, wie in den alten Staaten. Es ha­
ben gewisse Regimenter und Bataillone ihre Gar­
nisonen, andere ihre Cantons darin; der Servis 
ist allgemein eingeführt, und es wird zwischen kö­
niglichen und adlichen Gütern kein Unterschied ge­
stattet. Der Adel sieht auch gern, wenn seine 
Städte Garnison erhalten, weil es mehr Nahrung 
bringt und der Servis gewonnen wird.

Das Bergwerks- und Hütten-Regal, die Müh­
lengerechtigkeit, die hohe und niedere Gerichtsbarkeit, 
die hohe und niedere Jagd, Fischerei auf Seen und 
Flüssen, Schiffarth und Flösserei, gehörten zu pol­
nischen Zeiten unter diejenigen Regalien, welche 
einem jeden adlichen Gute ohne besondere Verlei­
hung anklebten, „und in Ansehung des Rechts selbst, 
ist auch hierin noch keine Aenderung getroffen wor­
den, wenn gleich man es in einigen Städten mo- 
dificirt Hat.

IX.
Vom Adel.

Ä8ie der Adel in Polen und Lithauen überhaupt 

sehr zahlreich ist, so ist er es in Neuostpreußen, be­
sonders im bialystockischen Kammerdepartement 
noch weit mehr, als in andern Provinzen, indem hier, 
außer etwa 500 Herrschaften und Gütern, 1129 ad« 
liche Dörfer vorhanden sind, in welchen nur kleine Edel- 

i. Tb. L 



ι<5» Adel.

lente, oder wie man fle hier nennt, Schlachschützen, 
wohnen. Ein jedes dieser Dörfer kann »ran im Durch­
schnitt wenigstens auf 22 Familien rechnen; denn wenn 
gleichin manchem Dorfe bis 100 adliche Besitzungen sind, 
so giebt es doch emestheils auch viel Dörfer, wonur 5 bis 
10 Edelleute wohnen: weil ein Edelmann oft in mehre­
ren Dörfern Gutsantheile besitzt, welche nicht bebauet 
sind, oder doch nur wie Pertinentien größerer Güter be­
nutzt werden. Die Zahl der adlichen Familien belauft 
sich daher im bialystockischen Departement gegen 
25000, und wenn man nur 6 Seelen eins eine Familie 
rechnet, so kommen 150,000 Personen adlicher Herkunft 
heraus. Von diesen haben viele gar keine Besitzungen, 
und wohnen nur zur Miethe, oder stehen bei andern 
größern Edelleuten in Diensten.

Diese Angabe scheint zwar groß zu seyn, allein sie ist 
nicht übertrieben, denn es ist im sechsten Abschnitt ge­
zeigt worden, baß sich überhaupt in diesem Departement 
2637 adliche Ortschaften finden, welche 58561 Feuer- 
stellen und 205812 Seelen enthalten. Diese bestehen 
entweder aus Adel oder aus adlichen Bauern, und es 
kommt etwa 5s Person auf jede Feuerstelle. Wenn 
man daher alle Dörfer gleich rechnen wollte, so würden 
in 1129 adlichen Dörfern zu 14s Feuerstelle gerechnet, 
16360 Feuerstellen, und in den übrigen 1508 Dörfern 
zu 14s Feuerstelle gerechnet, etwa 22000 Feuerstellen 
herauskommen, mithin der Adel, die Feuerstelle zu 
5! Person gerechnet, sich nur auf 90000 und der 
Bauernstand über 115000 belaufen. Allein dies ist dar­
um nicht anzunehmen, weil die adlichen Dörfer weit 
größer sind, als die adlichen Bauerndörfer, unb es 
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sich bei Regulirung des Hypothekenwesens gefunden Hat, 
daß der possessionirte Adel sich wenigstens auf 25000 Fa­
milien beläuft, die Familien auch immer zahlreicher, 
als die des Bauernstandes sind.

Im plockischen Kammerdepartement ist der Adel 
nicht so zahlreich, weil es eigentlich nur in zwei Kreisen, 
dem Ostrolenkischen und Pultuskischen, hingegen 
im Dobrzynschen oder Lipnoischen Kreise bloß 
hin und wieder, kleinen Adelgiebt. Man kann daher in 
diesem Departement nur gegen 4000 adliche Familien 
rechnen, mithin wurde sich hier der Adel etwa auf 
24000 und in der ganzen Provinz zwischen 170 bis 
180,000 Seelen belaufen.

Es ist merkwürdig, daß es in Polen und Li­
thauen Provinzen giebt, wo man vom kleinen Adel nichts 
weiß, und alles ans großem oder mittelmäßigem Adel be­
steht, von welchem die Familien wie in andern Ländern, 
eins oder mehrere Dörfer allein besitzen, und sie nicht 
getheilt haben; in andern Provinzen hingegen, wohin 
vorzüglich das Herzogthum Masovien, die Woiwod­
schaft Podlachien, und ein Theil der Woiwodschaft 
Lublin gehören, der Adel sich beinahe bis ins unend­
liche vermehrt, und seine ohnehin kleinen Besitzungen 
dergestalt zertheilt hat, daß die Familien auch mit der 
größten Einschränkung nicht davon leben können.

Die Entstehung dieses kleinen Adels ist in Dunkel 
gehüllt, und die polnische Geschichte, giebt davon nur 
den Aufschluß, daß er schon vor einigen Hundert Jahren 
so zahlreich war, daß, wenn er sich bei Königswahlen 
auf eine Selte neigte, er gewöhnlich den Ausschlag gab, 
und daß die großen Magnaten, wenn sie Einfluß auf 

Ls
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die Wahl haben wollten, den zahlreichen masovischen 
Adel, durch Austheilung von Lebensmitteln, Branntwein 
und Geld, auf ihre Seite zu ziehen sich bemühten. 
Auch wird in der Geschichte erwähnt, daß das Herzoge 
thum Mafovien bei dem allgemeinen Aufsitz des Adels 
40,000 bewaffnete Edelleute habe ins Feld stellen kön­
nen. Dies war auch leicht möglich, wenn von jeder 
Familie nur einer zu Felde zog; denn das Herzogthum 
Mafovien hat gegen 400 ^Meilen, und beinahe eine 
halbe Million Menschen.

Wenn man wegen der Entstehung des kleinen Adels 
in Mafovien und Podlachien eine wahrscheinliche 
Vermuthung wagen wollte, so wäre es folgende: Die 
Herzogthümer Mafovien und Podlachien waren 
Granzprovinzen gegen das heidnische Preußen, und wur­
den von den Preußen Jahrhunderte lang beständig ge­
drängt, so, daß sie endlich den deutschen Orden gegen 
diesen Feind zu Hülfe rufen mußten. Der Adel konnte 
sich daher nach dieser Seite nicht ausbreiten, und viel­
leicht gaben sie ihre Unterthanen frei, um sich dadurch 
wider Angriffe zu verstärken, weil nur der Adel allein 
Krieg führen konnte, und zu Felde ziehen mußte. 
Wahrscheinlich wird dieß darum, weil es hier sehr viel 
adliche Dörfer giebt, wo gar keine Unterthanen sind, 
und diese doch ursprünglich die unterjochte Nation aus­
machen, welche durch ganz Polen und Lithauen zer­
streut war. Auch kann es seyn, daß diese beständigen 
Kriege zur Zerstückelung der adlichen Güter Anlaß gege­
ben haben, weil alles zu Felde gehen mußte, und man 
dem unbegäterten Adel nicht anders lohnen konnte, als 
durch Ländereien. Dieß gab Veranlassung, daß auch 
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die Staatsgüter sogar angegriffen, und dem Adel einge- 
raumt werden mußten, wie in Deutschland, wo bei den 
Befehdungen alles zu Lehn weggegeben ward, um nur 
viel Hülfe zu haben. Dies scheint auch der Grund zu 
seyn, daß es in Masovien verhältnißmäßig nicht so 
viel Starosteien giebt, als in andern Provinzen. Diese 
Verfassung und die Noth dauerte auch noch fort, als die 
deutschen Ritter die heidnischen Preußen schon überwun­
den hatten; denn nun traten die Ritter an ihre Stelle, 
wurden aus Freunden, Feinde, und behandelten Ma­
sovien wie vorhin die Preußen.

Auf der andern Seite ward diese Provinz im An­
fänge des dreizehnten Jahrhunderts von Polen getrennt, 
und Hatte ihre eigenen Herzoge bis in die Mitte des 
fünfzehnten Jahrhunderts. Sie nahm daher an der Ero­
berung der russischen Provinzen, welche die Polen und 
Lithauer machten, keinen Theil, und der Adel konnte 
sich nach dieser Seite eben wenig ausbreiten, wogegen 
die Polen und Lithauer einen weitern Spielraum 
hatten, immer nach den russischen Provinzen, wie nach 
Colonien hinströmten, und sich dort ansässig machten, 
mithin keine Urfach hatten, ihre Güter zu theilen.

Mit den Lithauern waren die Herzoge von Ma­
sovien und die Polen, vor der Vereinigung beider Rei­
che, wegen des Herzogthums Podlachien, welches da­
mals Subsylvanien oder Podlafien genannt 
ward, weil es unter den lithauischen Wäldern auf 
der linken Seite der Memel lag, beständig in Krieg 
befangen. Es wohnten hier die Jadwingi, eine freie 
unabhängige Nation, welche ausgerottet wurde; bei er­
folgtem Frieden ward das Land, welches sie inne Hatten, 
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durch gefangene Polen, welche der Großherzog von 
Lithauen freigab, bevölkert. Bei diesen trat nun aber 
der Umstand ein, wie bei den Masoviern: sie mußten 
beständig mit den Preußen und Lithauern Krieg 
fuhren; beide Provinzen waren daher von allen Seiten 
mit Feinden umgeben, hatten kein Débouche für 
den jungen Adel, und mußten sich vermehren. 
Die Theilung der ahlichen Güter unter die Söhne, 
scheint daher auch hiervon eine unmittelbare Folge ge­
wesen zu seyn. Noch kommt hinzu, daß die Töchter in 
Polen und Lithauen in keinem andern Falle, als bloß 
in dem, wenn keine Söhne vorhanden waren, in den 
Immobilien succedlren konnten; dagegen aber hatten die 
Söhne alle gleiche Rechte, unb konnten auf Naturalthei- 
lung antragen, weil das Ersigeburtsrecht nie eingeführt 
worden ist, und die Theilung der Güter unter mehrere 
Miterben so wenig, als'überhaupt die Zergliederung, 
gesetzlich untersagt war.

Da es auch endlich dem polnischen Adel beständig 
am Gelde mangelte, so konnten die Töchter so wenig als 
die Gläubiger baar abgefuuden werden, sondern sie er­
hielten einen Theil der Güter, wo nicht eigenthümlich, 
doch Pfandweise, woraus in der Folge ein Eigen­
thum erwuchs.

In vielen Dörfern sind noch Spuren vorhanden, 
daß alle gegenwärtige Besitzer von einer communi 
stipite abstammen, weil sie alle einen Namen führen, 
und sich nur durch Vornamen von einander unterscheiden.

Diese so schädliche Zergliederung hat bis auf die 
gegenwärtige Zeit zugenommen, und die Antheile sind
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dadurch so klein geworden-, daß die Besitzer davon nur 
auf die kümmerlichste Art leben können.

In Lithauen war dieß sonst nicht der Fall; in 
diesem Jahrhunderte fing man aber auch damit an und 
es giebt einige Dörfer, welche vor Lo'Jahren noch einem 
allein gehörten, dessen Kinder und Kiltdeskinder sich jedoch' 
darein theilten, so daß schon aus einem Dorfe 10, 15 
bis 20 Gutsantheile erwachsen sind. Jndessesi giebt es 
in Lithauen nur etwa 12 bis 15 Dörfer dieses Art.

Uebrigens exertirten diese Schlachschützen in ihren 
Eutsantheilen eben die Regalien/ wie die großen 
Edelleute in ganzen Gütern" und Herrschaften; sie waren' 
wahlfähig, besuchten die Comitien und die Reichstage, 
konnten zu den höchsten Ehrenämtern gelangen, und 
Was noch mehr, sie waren von der Krone selbst nichtans- 
geschlossen. Sie dienten nie andern Edelleuten- als frei­
willig, hatten exemtionem fori und die ausgedehnte» 
sten Privilegien, dursten auM) zu den Landeskosten nichts 
beitragen, wurden nicht mit'zurOsfiara gezogen, als man 
diefe eittführte, ausgenommen wenn sie über 1o Korfe; 
Aussaat hatten, welches bei den wenigsten der Fall ist. 
Im freiwilligen Dienst der großen Edelleute als Oeko- 
nomen, Gubernatoren, Administratoren und Commissa- 
rien, erwarben sie sich Vermögen, heirateten alsdann 
reich, weil ihnen in Ansehung ihrer Geburt kein Vor­
wurf gemacht werden konnte, und stifteten große Fami­
lien. Die auf den Gntsantheilen zurückbleibeu, sind 
unglücklicher als die Bauern: sie müssen ih^en Acker 
selbst bestellen und können kein Gesinde halten. Sie ge­
hen größtentheils barfuß, um nicht Bastschuhe zu tragen 
und sich dadurch den Bauern gleich zu setzen. Dieser Stolz
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beherrscht sie bei der bittersten Armuth; aber eben des­
halb treiben sie auch um alles in der Welt willen kein 
Handwerk. Durch ein Edikt vonr Agsten Junii 1798 
ist die Vertheilung der adlichen Güter untersagt worden, 
und soll dieselbe nicht anders statt finden, als wenn 
die Gutsantheile die Größe von 5 Hufen Magdeburgisch 
behalten. Wenn daher ein Gut 10 Hufen hat, kann 
îs nur in zwei Theile getheilt werden, hat es weniger, 
so findet /eine Theilung statt. Auch alsdann, wenn die 
Theilung von der Land/spolizei nachgegeben wird, soll 
diese erst untersuchen., Mie sie an; besten zu bewirken sei, 
und sie dirigiren. Um aber die vielen kleinen Gutsan­
theile immer mehr zu vereinigen, ist denjenigen Antheilen, 
mit welchen sie im Gemenge liegen, und Hiernachst den 
Übrigen Mtheilon des Dorfes, ein Vorzugsrecht bei der 
Veräußerung beigelegt worden, und Edelleuten, welche 
außer dem Dorfe wohnen, wird der Ankauf solcher 
Gutsantheile gar nicht gestattet. kleberhaupt soll das 
Zufammenbringen mehrerer kleinerer Gutsantheile auf 
alle Weise begünstigtuw befördert werden. Dies Edikt 

hat bei den Eingebornen viel Beifall.gefunden, und 
wenn erst mehr Geld in Umlauf kommt, fo wird das 
Zerstückeln der adlichen Güter und größern Gutsantheile, 
von selbst aufhören: .weil alsdann die abgehenden Kin­
der mit Geld abgefunden, die Schulden auf die Güter 
versichert, und die Gläubiger befriedigt, oder die Güter 
ad «Κείμαι exdivisionis verkauft werden können, wo 
sie denn schon zusammenschmelzen werden.

Der großen Menge adlicher Dörfer und Gutsan­
theile ungeachtet, giebt es doch noch, besonders im 
bialz-stockischen Kammerdepartement, viele ansehn-
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liche Herrschaften, und beträchtliche adliche Güter von 
vielen hundert Hufen, wie folgende Tabelle zeigt.^

1. im Marieupolschen Kreise.

AnarKl^, 
ner 

Werlo.
Lhaler.

Namen der Herrschaft oder
? des Gurs.- Namen deZEiaenthümerS.

Ja
dl

 der 
O

'rr
ic

ha
fte

n.

rBloqosiawientwo 
undKidullen.

.j
v. Karp.

'1G

33 • 9^000
2 Ba!wierzYSzki. ». Liszkiewij. 32 68502
Z Freyda. Stadtcoinmune zu

Kauen. 34 500000
4Nieder-Gilgodisz-

v. Keudel.ken. 61 225·00a
5 Doniemon. v. Tiszkiewiz^ if Ι00QO0
6 Promieer. v. Butler- 1 7 s7000
7 Sodoll S jken. v. Wie; niewski. ·' 9 40Cßö
8 Swiatoszin. -

1 : , 1 v. Renno. 16 ' 20000

L. im Kalwaryfchen Kreise.

9 Olwit. v. Wissogierd. 4 90000
1o KirsnaO ikrow. v. Karenga. 14 50220
Ił bajeziory. v. Zabiello. 6 6701)0
12 Sjlk niewen. v. Teredec;. 4 ;* 406100
15 Semenolisjken. », Nersis. 4 ' 60000
14 Urdomin, ». Tufjiliowlî. ;io • $0000 .

15

|5. im Wigryschein Kreise.
!. 1 i
.,i?2m>-

Holuy A. v. Wolnier. 21 22000
16 Holuy V. ». Meie p. ,8 45222
17 Bakalar)ewv. v. Chlewinski. 11 7 67000
18 Hanscbeu- v Grabowski. 14 , 3· oqo
19 SwentyIêri0ry. Fürst Radjiwil... '32' 666000’
20 2usiinian0w0. v. Lis;kiewir. 15 '27000
21 K rasuikruda. ». Eilemont. 12 45280
22 Leypuburn. v. Kluczewski. L7 52202
SJ Wysokidwor oder 

Wieycjieye. ». Zyniew. 19 58000

4· im Dombrowaschen Kreise.
24Pala. iv-Diiekonski. | iy| 60000
25 Ovwspude und M a-

I surki. Iv. Pac. | 22] 333000
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N

26 
27
28

-s 
SC 
31 
3»

34 
35
36 
37
38

40 
41

42

43
44 
45
46
47
48
49 
JO 
5'1 
5a 
63

NaMe der Herrschaft oder 
des Guts.

KraSniborvderSta- 
bin.

Sidrą.

i-e.

Nam« des Eigentifimeti.

V. Pac.
v. Jundjil.

v, Brzostowski.
v. Potocki.
v. Wallowiz.
v. Downarowij.
v. Jelinski.

Anaegedv
neu

aM
 

ts
ch Werth.

WZ Thaler.
8 100000

16 100000

16 100000
23 200000
10 100000

9 30000
— — $0000

5. 'im Bialystockschen Kreise.

und Lykocti».

asionowka.
urocz«.

». Potocki.
Fürst Radziwil.

— Radziwil. ■
— Radziwil.

v. Kucinski.
Gräfin Ossolińska.

6. im Bielskschen Kreise

lu b0w.
und Dv-

V. Potocki.
v. Wengierski.

v. Karwacki.
Fürst Radziwil-

69 1333000
17 133000

50000
5î $000C0
1o 68000
14 33000

16 116000
3 3 3000

— 7;000
17 116000

7. im Drohycinschen Kreise.

Gräfin Jablonow Ska 
v. Urbanski.
v. Kucinski.
Graf Ossolinski. · 
Fürst Czartoriszki. 
v. Ciecerski.
Graf Starzenski.
- Ossoliński.

Fürstin Jablonowska. 
Gräfin O ssolinska.
v. Wengierska.

19 167000
13 67000
It 50000
4 55000
3 67000

1,1 50000
14 6:500
36 167000
19 400000
— 30000

7 70x0
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8. im Suraczschen Kreise.

N. Marne der Herrlchafl oder 
dr« ®ut5.

Name 6e8 €iatntiümrt5.

Za
dl

 del 
O

rrs
ch

af
t» Nnaegebe» 

nee 
Werih.
Tkaler.

^Kowaiêwciycjna. v. Orsetti. 6 I 20000
ssSîiwno. v. Stanictewski. 6 8;502
56 Strad1a. Gras Dtarzenski. 5 67002
57 L0petew0. v. Bartachowski. ; 40000

58

9. im Go 
Srerucrin, Glinki 

Lawcki Ossowiec.

niondzschen Kreise

Gras Lonctinski. 2^0200
59 Orientielowv. v. Taduam. 47000
60 Grabow. v. Heybowiez. 50000
61 Jedwabno. 

Juriet.
D. Rembilinski. -- — $0000

62 v. Kramkowski. * — 50022

6;

10. im Lomzaschen Kreise.
Menrenin. I®raf Opacki. ; 55000

64 Stawiczke». v. Kramkowski. 50000

Der Werth dieser 64 Herrschaften ist auf 7 Millio­
nen 589500 Thaler angegeben, und von den minder 
wichtigen Gütern, deren Zahl sich über 400 belauft, be­
trägt der Werth über 4 Millionen; die Gutsantheile 
aber können, wenn man nur jedes Dorf auf 1500 Tha­
ler anschlagt, gegen 2 Millionen Werth seyn; die ganze 
Masse der adlichen Güter betragt daher gegen 14 Millio­
nen Thaler. — Dieser Werth muß noch überdies an­
sehnlich steigen, wenn erst das Land besser kultivirt ist, 
und die Güter bei einer zu errichtenden Kreditkasse abge- 

schatzt werden.
Ehedem hielten sich in Neuostpreußen, beson­

ders in Lithauen, wenig Adliche auf, weil es zu weit 
entlegen war. Sie hatten ihre Güter verpachtet, in 
Pfandbefitz gegeben, oder ließen sie. administriren. Da 
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aber die Sujets mixtes ihre Güter in zweien Domina- 
tionen verkaufen und sich erklären mässen, wo sie in der 
Folge wohnen, und welches Regenten Unterthanen sie 
werden wollen, so ist zu erwarten, daß die Güter von 
den Herrschaften selbst werden bewohnt, oder an andere 
anwesende Besitzer werden verkauft werden, zumal der 
Aufenthalt in Warschau keinen Reiz mehr für sie hat. 
Dadurch wird diese Provinz sehr gewinnen, weil die Ein­
künfte, welche sonst in der Hauptstadt oder in fremden 
Ländern verzehrt wurden, nun im Lande bleiben und 
die Cirkulation, so wie die bessere Kultur der Guter, be­

fördert werden.
Von dem Adel im Plockischen Kammerdeparte­

ment ist der Verfasser nicht so genau unterrichtet, und 
kann davon die Tabelle gegenwärtig noch nicht liefern.

Es giebt darin einige, aber nicht so viele und so 
große Herrschaften, mehrentheils Mitteladel, von wel­
chem einJudividuum eines oder mehr Dörfer, und ein 
Einkommen von 1000 bis 2000 Thaler hat, welches das 
glücklichste Verhältniß ist. Der kleine Adel ist auch 
nicht so zahlreich, und überhaupt kann man ungefähr 
ein Drittel des hiesigen Adels in Ansehung des Werths 
der Güter und etwas darüber annehmen, weil es im 
plockischen Kammerdepartement nicht so viel Domai­
ne» giebt, wenn gleich die geistlichen Güter in Donrai- 
nen verwandelt werden.
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X.

Von den verschiedenen Klassen der Ein­
wohner.

Der Abel ist in dieser Provinz, wie wir aus dem vori- 

gen Abschnitte gesehen haben, sehr zahlreich, und man 
kannte in Polen und Lithauen keinen Unterschied zwi­
schen dem höhern und niedern Adel in Ansehung der 
Prärogativen, wie in andern Landern. Der geringste 
Edelmann konnte, wie schon gesagt, zu den höchsten 
weltlichen und geistlichen Würden des Staats gelangen, 
wenn es gleich, ohne Vermögen oder Protektion etwas 
schwerer hielt; der Adel hatte gleiche Gerechtsame, und 
der geringere entschied oft durch Stimmenmehrheit bei 
Königs-Wahlen. In Lithauen war es etwas anders, 
weil sich hier noch Familien befanden, welche von den al­
ten lithauscheu Herzogen und Fürsten abstammten; al­
lein diese hatten darum nichtmehr Privilegien alsder an­
dere Adel: denn dort kannte man nur in alten Zeiten die 
höchste und die untergeordnete Gewalt. Da diese Fa­
milien aber begütert, reich und mächtig waren, so Hat­
ten sie den in ihrer Nachbarschaft wohnenden kleinen 
Adel gewöhnlich in ihrem Gefolge; sie hielten ihn frei, 
und suchten dadurch aufden Reichstags-Versammlungen, 
Stimmenmehrheit zu erhalten. Außer jenen Abkötum- 
lingen der alten lithauischen Herzoge und russi­
schen Fürsten, welche jedoch die letzte Zeit sehr gesunken 
waren, gab es in Polen und Lithauen, weder Frei­
herrn, Grafen, Fürsten noch Herzoge, und erst seit den 



174 Verschiedene Klassen der Einwohner.

letzten zweihundert Jahren suchten sich die großen tfnb 
reichen Familien von dem ärmern Adel dadurch zu unter­
scheiden, daß sie sich zu deutschen Reichsfürsien ma­
chen ließen, weil in Polen keine Standeserhöhung 
möglich war. Hierzu gaben Gesandschaften und andere 
Verhältnisse die Gelegenheit an die Hand. Indessen satt# 
den die Polen und Lithauer, wenn solches auch von 
keinem wesentlichen Nutzen war, Geschmack daran, sich 
Grafen neunen zu lassen, und dieser Titel wurde in dem 
letzten Jahrhunderte sehr gemißbraucht; denn wenn ein 
Edelmann einige Dörfer oder eine Herrschaft besaß, so 
ließ er sich gleich Graf neunen, und zuletzt ward ihm so­
gar auch im Kanzeleistyl das Prädikat Hrabia beigelegt. 
Seit der Theilung Polens von 1772 ließen sich viel 
Magnaten, welche auch in kaiserlichen Staaten Güter 
besaßen, in den gallizischen Grasenstand erheben, 
wurden in Polen aber nicht anerkannt.

Die zweite Klasse der Einwohner, besteht in Geist­
lichen, welche eigentlich gar keinen besondern Stand 

ausmachen sollten: weil sie nur wie Staatsoffizianten 
anzusehen sind, wenn sie gleich der Kirche dienen. Allein 
in Deutschland, so wie in andern europäischen 
Staaten, hat man gewöhnlich die Einwohner eines Lan­
des in drei Stande, den Nahr- Lehr- und Wehrstand 
eingetheilt, und dies fand auch in Polen statt. Der 
Lehrstand war sehr zahlreich und mächtig geworden; an 
seiner Spitze standen die Erzbischöfe und Bischöfe, wel­
che mit zum Reichstage gingen, und die Königswehlen 
hauptsächlich leiteten und entschieden. Dieser Einfluß 
kann nur bei Wahlkönigreichen in dem Maaße, wie in
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Polen und in Deutschland, wo die Bischöfe sogar 
Landeshoheit haben, statt finden. Denn wenn uns gleich 
die Geschichte lehrt, daß die Geistlichen von jeher bei den 
regierenden Herren aller Lander viel Einfluß gehabt ha­
ben: so war dies doch nicht konstitutionsmäßig, sondern 
es hatten sich die Prälaten, da sie gewöhnlich mehr als 
die Layen ausgebildet waren, bei den Regenten unent­

behrlich gemacht, und usurpirten daher eine Gewalt, 
welche ihnen verfassungsmäßig nicht zukam. In Po­
len hatte die Geistlichkeit verfassungsmäßig Theil an der 
Wahl, und an der gesetzgebenden sowohl als an der 
vollziehenden Gewalt. Sie besteht hier, wie in allen 
katholischen Ländern, theils aus Welt- theils aus Klo­
stergeistlichen, welche letztere auch größtentheils das Lehr­
amt besorgen. Die herrschende Religion war die Ka­
tholische; im bialystockischen Kammerdepartement 
aber giebt es auch viele Griechen, sowohl unirte als 
disunirte. Ganz Neuostpreußen besteht aus mehr 
als 400 katholischen Kirchspielen, welche die griechischen 
Kirchen mit unter sich begreifen; daher sind die Kirch­
spiele im bialy stockscheu Kammerdepartemenfl, wo 
viele Griechen wohnen, weit größer als im Plockisehen. 
Hiernach kann man daher die katholische Weltgeistlich­
keit ungefähr berechnen. Indessen hält sich ein jeder 
Probst mehrere Kommendarien, und es Herrscht Hier 
noch, gegen die kanonischen Satzungen, die übele Ge­
wohnheit, daß ein Probst mehrere Probsteien besitzt, 
welches nun aber nicht mehr gestattet wird.

Die Kloster - Geistlichkeit ist hier so übertrie­
ben zahlreich nicht, als in andern Ländern; es sind 
nämlich überhaupt nur 55 katholische Klöster in der 
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ganzen Provinz, wovon in dem XVI. Abschnitte nähere 
Nachweisung erfolgen wird.

Die Griechen zerfallen in unirte und disunirte. 
Die unirten Griechen haben 67 Kirchen und 5 Klöster, 
die disunirten aber nur 3 Kirchen und eben so viel 
Klöster.

Die Reformirten waren nach der Reformation 
stark; diese Religionsparthei ist aber sehr zusammenge­
schmolzen, und hat nur 5 Kirchen.

Lutheraner giebt es zwar jetzt sehr viel, weil die 
meisten Deutschen, welche eingewandert sind, sich zu 
dieser Religion bekennen, sie haben aber nur eine Kirche.

Zur mahomedanischen Religion bekennen sich bloß 
die Tartarn; diese sind aber nicht zahlreich, haben auch 
keine ordentliche Moscheen, sondern nur 2 Bethauser.

Die Judenfchaft dagegen ist sehr zahlreich, und be­
trägt ungefähr den neunten Theil sämmtlicher Einwoh­
ner. Sie hat über 100 Synagogen.

DieFilipponen formiren bloß eine griechifche, Sekte, 
welche mit den Mennonisten viel ähnliches hat; sie wer­
den auch Russen genannt, und haben weder Geistliche 
noch Kirchen, sondern verrichten ihren Gottesdienst 
in Privathäusern, unter Leitung eines Weitesten, wel­
chen sie unter sich Wahlen.

Die drit'te Klasse der Einwohner begreift den Bür» 
g erstand, zu welchem auch die Juden gerechnet werden 
können, da selbige alle bürgerliche Rechte genießen, au­
ßer in den Städten, welche das Privilegium haben, 
daß keine Juden darin wohnen dürfen.

Die Zahl der Städte im bialpstockischen Kam­
merdepartemen beläuft sich auf 86, die Feuerstellen auf 

■ *3215,
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15215, und die Volksmenge auf 79,075 Seelen, im 
plockifchen Kammerdepartement aber auf 44 Städte; 
die Feuerstellen und die Seelenzahl kann der Verfasser 
für jetzt nicht angeben.

Der Bauernstand macht die vierte Classe aus, 
welche zahlreich ist, und in verschiedene Unterabtheilun­
gen zerfällt:

a) die Freischützen, Lohnmänner, Wybwangen, Bo­
jaren, Müller, Zinsbauern oder Hochzinser, Filip- 
ponen, Hollander, Colonisten rc., sind freie Leu­
te und können über ihre Besitzungen disponiren; 
viele davon aber nur mit Consens der Grund- 
Herrschaft. Andere haben gar kein Grundeigen­
thum, sondern können nur mit ihrem errunge­
nen Vermögen verziehen. In welchem Verhält­
nisse sie, in Ansehung der Gebäude und des Inven­
tariums, mit der Grundherrschaft stehen, muß in 
jedem individuellen Falle beurtheilt werden. Zum 
Theil gründet es sich auf einen contractum colo­
narium tacitum, weil sie selten Auffahrtsbriefe 
Haben. Einige von diesen Landleuten thun gar 
keine, andere aber nur bestimmte Dienste, welche 
radikal auf ihren Besitzungen haften. In Li­
thauen giebt es viel dergleichen freie Zinsbauern, 
welche nur eine Geld- oder Naturalprastation ent­
richten, und einige unbedeutende Dienste thun. 
Wenn ihnen dies nicht langer ansteht, können sie 
mit ihren Habseligkeiten wegziehen, und ihre Hau­
ser mit Einwilligung der Erundherrschaften verkau­
fen, oder sie dieser für die Taxe überlassen.

r. LH. M
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b) Die Schaarwerksbauern der königlichen Dörfer, 
deren Dienste und Prästanda auf etwas Gewisses be­
stimmt und welche nicht leibeigen sind. Sie müs­
sen sich ihre Gebäude selbst bauen und unterhalten, 
bekommen aber dazu aus den königlichen Forsten 
das nöthige Bauholz. Das Inventarium ist ihr 
eigen, und man sollte, nach diesem Verhältniß zu 
urtheilen, glauben, daß sie willkührlich verziehen 
könnten. Allein dies geschieht nicht, weil ein sol­
cher Bauer sein Erbe nicht leicht verlaßt, und nach 
der Verfassung ist es zweifelhaft, ob sie glebae ad. 
scripti siird, oder ob sie ihre Besitzungen cum onere 
verkaufen können, und der Consens nicht verwei­
gert werben darf. Ueber diefe Befugniß kann man 
nicht eher urtheilen, als bis es in vorkommenden 
Fällen untersucht und entschieden worden.

c) Die eigentlichen Schaarwerksbauern der üblichen 
Güter, welche sonst leibeigen im wahren Verstände 
des Worts waren, weil sie als glebae adscripti 
nicht verziehen unbvindicirt werden konnten, nichts 
Eignes besaßen, keine bestimmte Dienste verrichte­
ten, mit ihren Herren nicht zu Recht gehen konnten, 
und diese sich anmaßten, sie mit oder auch ohne 
Hof nach Willkühr zu veräußern, welches eine Folge 
davon war, daß sie nicht facultatem standi in ju­
dicio hatten. Diefe Verfassung ist auch durch aus­
drückliche polnische allgemeine Landesgesetze nichtauf- 
gehoben worden. Der Grundherr gab seinen Bauern 
so viel Land als er für gut fand, bauete und bes­
serte ihre Häuser, gab und ergänzte ihr Juventa- 
rimn, nahm ihnen das Vieh und die Erzeugnisse, 
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wenn er es für gnt hielt, versetzte sie nach Will« 
kühr auf andere Güter, veräußerte sie und übte 
die Criminal- und Civil-Gerichtsbarkeit über sie 
aus. Durch eine neuere in preußischen Zeiten er­
gangene allgemeine Verordnung ist diese persönli­
che Sklaverei aber aufgehoben, und die Bauern 
genießen ebenfalls des Schutzes der Gesetze. Des­
sen ungeachtet aber bleibt es doch zweifelhaft, wie 
weit die Macht der Gutsherrn über ihre Bauern 
in Ansehung der Hülfe und der davon zu leistenden 
Prästanda geht. Soviel ist gewiß, daß der Hof 
mit den dazu gehörigen Aeckern, Wiesen und übrigen 
Pertinenzien, den Gebäuden und dem Inventarium 
ein Eigenthum des Grundherrn sind; denn er hat 
den Bauern die Höfe verliehen, die Gebäude aus 
seinen Mitteln bauen lassen, das Besatzinventa- 
rium gegeben, und es von Zeit zu Zeit ergänzt: 
mithin sollte man glauben, daß er auch das Recht 
hätte, wenn die Bauern auch persönlich frei sind, 
thuen Bedingungen zu machen, unter welchen sie 
die Höfe cultiviren müssen, solche zu vergrößern 
oder zu verkleinern, die Prästanda zu vermehren 
oder zu vermindern, oder zu verändern, wie er es 
für seine Güter zuträglich findet, wenn er sie nur 
nicht ganz einzichet und Familien entgehen läßt, 
welches durch ausdrückliche Landesgesetze verboten 
ist. Allein dem Bauer steht doch ein jus usufruc­
tuarium zu, welches ihm nicht ohne legale Ursache 
genommen werden kann, und er ist seit undenkli­
chen Zeiten im Besitz, den Hof gegen die darauf haf­
tende Prästanda zu nützen. Es scheint hieraus Her-

M 2
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vor zu gehen, daß der Grundherr ihn vorn Hofe 
weder ganz entsetzen, noch solche Veränderungen 
damit vornehmen kann, wodurch ihm sein vsus. 
fructus geschmälert wird. Daß sich die Bauern 
eine jede noch so nachtheilige Veränderung in pol­
nischen Zeiten haben gefallen lassen müssen, war 
eine Folge davon, daß sie Nicht facultatem standi 
in judicio hatten; da sie aber jetzt unter dem 
Schutze der Gesetze leben, so scheint es auch Rech­
tens zu seyn, daß sie ihren Anspruch auf das ihnen 
jusiehende jus usu fructuarium, gegen ihre Grund- 
herrschaft geltend machen und einer jeden, ihnen 
nachtheiligen Veränderung, fowol in Rücksicht der 
Substanz als der Prästanda, mit Effekt widerspre­
chen können. Durch Gesetze sind die Rechte und 
Befugnisse der Grundherrschaften und der Unter­
thanen, fo wie die Verbindlichkeiten der letzter» 
noch nicht hinlänglich bestimmt, mithin erfordert 
dies noch ein allgemeines Landesgesetz.
Das Schicksal dieser Menschen ist aber, so viel 

auch darüber geschrieen wird, einzelne Excesse Harter 
und tyrannischer Grundherrschaften abgerechnet, bei 
weitem nicht so drückend grausam, als man denken 
'möchte; denn ihr Interesse ist mit dem der Grund- 
herrschaften so verwebt, baß diese nicht grausam, ja 
nicht unbillig gegen sie seyn können, ohne in ihrem eige­
nen Eingeweide zu wüten. Es ist eine Art von patriar­
chalischer Verfassung. Ohne diese Lastthiere liegt ihre 
ganze Landwirthschaft, und sie müssen sie daher zu er­
halten suchen, wenn sie nicht die Rückwirkung empfin­
den wollen. Nehnien sie ihnen das Vieh, so können sie
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nicht dienen; wird es übertrieben und fällt, so stürzt es 
dem Herrn ; nehmen sie ihnen ihre Erzeugnisse ab, so müssen 
sie ihnen Saat- und Brodkorn wicdergeben; lassen fie 
die Gebäude verfallen, so mässen sie von neuem bauen, 
und wenn sie den Bauer über seine Kräfte angreifen, 
daß er erkrankt, seine Gesundheit einbußt oder gar 
stirbt, so verlieren sie die Prästanda und allen Nutzen, 
welchen sie zu erwarten haben, wenn jener im Wohlstand 
erhalten wird. Ueberlassen sie ihn mit den Diensten an 
andere, so kann er dem Herrn nicht mehr dienen, seinen 
eigenen Acker nicht bewirthschaften, hat nichts zu leben, 
und der herrschaftliche Hof muß mit zu Grunde gehen. 
Das eigne Interesse erfordert es also, wie gesagt, den 
Bauer gesund, bei Kräften und Vermögen zu erhalten, 
damit er im Stande bleibt, seinen eignen Acker sowohl, 
als den herrschaftlichen zu bewirthschaften. Dies Ver­
hältniß zwischen Herrn und Unterthan, hat denn auch 
die Verfassung ohne ein ausdrückliches Landesgesetz er­
zeugt, so daß die meisten Grundherren, wenn sie selbst 
nicht liederliche Wirthe find, den Bauern weder Vieh 
noch Getreide nehmen, auch nicht mehr Dienste von ihnen 
fordern, als sie leisten können, ohne ihren eignen Acker 
zu vernachlaßigen. Diese Dienste sind nach dem Be­
darf der Vorwerke, die sie zu cultiviren schuldig sind, 
auf gewisse Tage in der Woche festgesetzt, und wenn 
der Bauer Uttglucksfalle hat, z. B. daß ihm fein Vieh 
stürzt oder Mißwachs eintritt, so giebt der Herr das 
benöthigte Zugvieh, Saat- und Brodkorn, um ihn im 
Stande zu erhalten.

Man findet auch gar kein Beispiel mehr, daß ein 
Gutsherr seine Bauern auf andere Gäter versetzt oder
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gar verkauft, weil darunter die Cultur seines eignen 
Guts um so mehr leiden würde, da eher zu wenig, als 
zu viel Bauern bei einem Gute find.

Nur als Jurisdictionarien hatten die Edelleute sonst 
zu viel Gewalt über ihre Bauern, weil ihnen in ältern 
Zeiten das jus vitae et necis zustand, und sie oftmals 
dies Bestrafungsrecht mißbrauchten. Allein ersteres 
ward ihnen sammt der Ausübung der Criminal-Gerichts- 
barkeit schon in polnischen Zeiten genommen, und letzte­
res war sehr eingeschränkt. Da sie jetzt die Criminal- 
und Civil-Jurisdiction gar nicht mehr selbst, sondern 
durch Justitiarien exerciren lassen niüssen, und Kreisge­
richte angeordnet worden sind: so fällt auch diese Be- 
forglichkeit ganz weg, und es steht den Grundherrschaf- 
ten bloß der Dienstzwang, und hiebei eine mäßige Züch­
tigung zu; alle Gewaltthätigkeiten außer dem Dienst 
werden aber nachdrücklich geahndet.

Dank sei es dem aufgeklärten Zeitalter, baß man 
auch von Excessen dieser Art wenig mehr hört; und 
diese Klasse von Unterthanen ist auch nicht so sehr zahl­
reich, Weil es in Neuostpreußen verhaltnißmäßig 
nicht so viel große Vorwerke giebt, und da wo die 
Bauern zum Dienen nicht gebraucht werden können, sie 
schon auf Zinsen, oder erträgliche Dienstleistungen ge­
setzt sind.

Wenn sich noch etwas verbessern ließe, ohne die Leib­
eigenschaft und den Dienstzwäng ganz abzuschaffen, — 
welches gegenwärtig noch nicht rathsam zu seyn scheint, 
weil die Grundherrschaften und die Landeskultur zu sehr 
darunter leiden würden, — so wäre es dieses: daß die 
Dienste in ein besseres Verhältniß mit den Bauerbesitzun- 
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gen und den Vorwerken gesetzt, und die langen Fuhren 
auf 10, co bis 50 Meilen abgeschafft würden, so daß 
der Bauer gewisse Tage frei behielte, um seinen eignen 
Acker gehörig bewirthschaften zu können. Denn hierin 
scheint hin und wieder noch ein Mißverhältniß obzuwal- 
ten, da einige Bauern die Woche 5, andere 4, 5, 6 bis 
7 Tage zu dienen gehalten sind, und nicht einmal den 
Sonntag frei haben, an welchem sie für die Herrschaft 
zu Markte fahren müssen.

Um dieses drückende Verhältniß zu heben, und den 
Bauern auch einige frohe Stunden zu verschaffen, wür­
de gesetzlich bestimmt werden müssen, wie viel Tage in 
der Woche, wie viel Stunden des Tages, und mit 
welchem Angespann die Dauern zu dienen schuldig seyn 
sollen; auch würden die Vorwerke, bei welchen zu 
wenig Bauern find, entweder kleiner gen,acht, und 
mehr Bauern angesetzt, oder der Grundherrschaft zur 
Pflicht gemacht werden müssen, den Acker, welchen die 
Bauern nach jener Dienstpflicht nicht bestellen können, 
durch eignes Angespann und eigne Dienstboten bewirth­
schaften zu lassen.

XI.
Natürliche Beschaffenheit der Provinz, Flüsse, 

Seen, Gebirge, Waldungen, Grund­
boden und Fruchtbarkeit.

An großen und schiffbaren Flüssen, mithin anGelegen- 

Heiten zum Absatz der Erzeugnisse, fehlt es dieser Pro­
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Vinz nicht, und da sie überall schmal ist, so kann man 
ohne beschwerliche Landfuhren, bald an die großen 
Flüsse gelangen. Die Weichsel, der Dug und die 
Memel oder Niemen begränzen diese Provinz von 
drei Seiten, und sind schiffbar; der Narew aber, wel­
cher auch schiffbar ist, theilt Podlachien und Maso- 
vien der Länge nach in zwei Theile, und ergießt sich 
bei Sieradz in den Bug, welches nicht weit vom 
Ausflüsse in die Weichsel liegt. Mithin haben die Be­
wohner nur wenige Meilen zu fahren, um an einen die­
ser Flüsse zu kommen, und mit den Waaren, welche zu 
Wasser eingehen, hat es die nämliche Bewandniß. Die 
Weichsel ist bis Krakau hinauf und bis Danzig 
hinab, schiffbar, und können sich die zunächst belegeneu 
Gegenden dieser Provinz, das Dobrzynische, Plocki- 
sche und ein Theil des Herzogthums Masovien dieses 

-Flusses unmittelbar bedienen; auch ergießt sich die 
Drewenz bei Slotery, welche auf eine Distanz schiff­
bar ist, in diesen Fluß. Die äußerste Entfernung von 
der ostpreußischen Gränze bis an die Weichsel, be­
tragt nur i4 Meilen, und wenn die kleinen Flüsse, wel­
che sich in die Weichsel ergießen, auch nicht schiffbar 
sind, so sind sie doch wenigstens flößbar, und kann dar­
auf Holz verflößt werden. Der Bug, welcher sich bei 
Zakroczin in die Weichsel ergießt, ist bis an das 
äußerste Ende der Provinz bei Niomirow und noch 
weiter, über B rzesz im Russi schen, schiffbar, und kann 
zur Versendung innländischer Produkte, besonders des 
Getreides und Holzes, auch zur Schiffarth ins Russi­
sche bis Brzesz und noch weiter hinauf, benutzt wer­
den, wie denn auch auf diesem Flusse viel Getreide aus
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Volhynie», den Bug entlang, nach Danzig versandt
wird. Dieses Flusses bedienen sich die Gegenden, wel- 

» che längs dem Bug bis Niemirow liegen. Indessen 
Hat er ein flaches Bette, und wenn ein trocknes Früh­
jahr eintritt, ist er im Sommer,nicht immer schiffbar, 
wohl aber bleibt er flößbar. Dagegen aber kann man 
sich des Narews, welcher nur etwa 5 bis6Meilen da­
von entlegen ist, und ein tiefes Bette hat, zur Schiffahrt 
bei jeder Jahreszeit bedienen.

Der Narew kommt bei Narew aus Rußland, 
durchfließt mit gekrümmtem LaufPodlachien, und der 
Lange nach Masovien, bis zum Einfluß in den Bug, 
unweirSieradz, einige Meilen von derWeichsel; er ist 
fast zu jeder Jahreszeit schiffbar und flößbar, indem die 
Oder- und Salzkahne jederzeit wenigstens bis Tykoczyn 
gehen. Es ist zweifelhaft, ob der Bug den Narew 
oder der Narew den Bug aufnimmt, und welcher 
Fluß sich eigentlich in die Weichsel ergießt; denn einige, 
auch selbst diejenigen, welche in der Nahe wohnen, sa­
gen, der Bug fließe in die Weich sel, andere aber, der 
Narew nehme den Bug auf, und ergieße sich in die 
Weichsel. Der Bug ist unstreitig bedeutender als der 
Narew, weil er bis tief in Rußland schiffbar ist; der 
Narew aber ist bei seinem Ausfluß starker und schiffba­
rer, und wo sich beide Flüsse vereinigen, treffen sie so 
zusammen, daß man den Hauptfluß von dem Nebenflüsse 
nicht unterscheiden kann; die Anwohner des rechten Ufers 
pflegen ihn den Narew, die des linken aber den Bug 
zu nennen. Wo sich diefer Fluß in die Weichsel er­
gießt, behält er wohl eine halbe Meile weit sein Wasser 
unvermischt mit der Weichsel; denn er hat weißes, heb- 
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les und klares, die Weichsel aber trübes, gelbes und 
leimiges Wasser, und wenn man bei Zakroczin über­
setzt, findet man auf der einen Seite links des Flusses, 
Weichsel- und rechts desselben Bug- oder Narew- 
Wasser, so daß es in der Mitte der Weichsel wie ab, 
geschnitten ist. Auch zeigt sich hier das jenseitige User in 
dem klaren Wasser, wie eine lange regelmäßige Straße 
von Giebelhäusern; denn es sind auf dem rechten Ufer, 
wohl eine Meile lang, lauter reguläre mit Strauch be­
wachsene Hügel, welche wie Giebelhäuser aussehen, und 
eine angenehme Ansicht gewahren.

Der Narew fließt, wie gesagt, der Länge nach 
durch einen großen Theil der Provinz bis an die russi­
sche Grenze, und ist bis an die ostpreußische Grenze 
5,6 bis 7 Meilen, bis an den Bug aber 4 bis 5 Mei­
len, minder oder mehr entfernt, mithin ist er zur Schif­
fahrt sehr geeignet. In diesen Fluß ergießt sich die Su- 
prosl, welche auch von der russischen Grenze, weiter 
nach Grodno zu herkommt, und unweit Tykoczyn 
in bett Karety fällt. Dieser kleine Fluß ist auch flößbar, 
und da er aus einer waldreichen Gegend kommt, so wird 
viel Holz darauf verflößt. Sonst ist er auch schiffbar ge­
wesen, denn die Güter, welche an der Suprosl liegen, 
haben zum Theil in Tykoczyn Speicher, wo sie ihr Ge­
treide aufschütteten, und hier größere Gefäße damit be­
frachteten. Jetzt aber wird keine Schiffahrt mehr darauf 
getrieben, weil der Fluß zu sehr verwachsen und ver­
sumpft ist. Es kann auch nur höchstens 4 bis 5 Mei- 
ΙΜΙ Schiffahrt darauf getrieben werden, welche jetzt 
durch Mühlen verhindert wird.

Unterhalb Tykoczyn, etwa eine halbe Meile von
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Wizna, ergießt sich der Bober oder Biebrza in den 
Narew; jener kommt ausLithauen, und soll ehedessen 
bis Lipsk schiffbar gewesen seyn, ist jetzt aber auch sehr 
verwachsen und versumpft. Indessen gehen die Oder- und 
Salzkahne noch bis Goniondj, welches 7 Meilen von 
Narew entlegen ist, und es kann bis Lipsk daraufgeflößt 
werden, welches auch häufig geschieht, weil hier eine wald­
reiche Gegend ist. DicserFluß hat ein flaches Bette, wenig 
Gefälle, tritt bei starkem Wasser wohl eine halbe Meile 
breit mis, und bildet ein stehendes Wasser, welches we- 
nigAbfluß hat. Von demNarew bis Goniondz ist er 
ohne Fähre nicht zu passiren, und hat ein großes 
Bruch an beiden Seiten, welches zu mehr als 1oOMei- 
len vermessen worden ist. Es wäre daher zu wünschen, 
daß dieser Fluß aufgeräumt, ihm Abfluß verschafft, und 
das Bruch abgetrocknet werden könnte, woraus die schön­
sten Aecker und Wiesen hervorgehen, und einige tausend 
Familien, wie im Netz- und Warthabruch ihren Unter­
halt finden würden; denn der Boden ist von gleicher 
Güte. Man sagt auch, daß hiezu schon beträchtliche 
Summen ausgesetzt sind; allein dein Anscheine nach, 
muß erst der Narew aufgeräumt, und dadurch Abfluß 
verschafft werden. Geschieht dies, so wird wenigstens 
der obere Theil des Boberbruchs von selbst abtrocknen, 
und die daran gelegenen Güter werden dadurch außeror­
dentlich gewinnen.

In den Bober ergießt sich die Netta, welche von 
Augustowo kommt, und zu Zeiten schiffbar, für bestän­
dig aber flößbar i^^,' und ebenfalls einer Ausräumung 
bedürfte, um die Kommunikation bis Augustowo zu 
jeder Jahrszeit zu bewirken.
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Weiter hinab kommt die Lpck aus dem Lykenfee, 
und ergießt sich in den Bober. Wenn dieser Fluß gleich 
nicht schiffbar ist, so ist er doch! ebenfalls flößbar, und 
vielleicht könnte er auch bis Ly^ zu kleinen Gefäßen 
schiffbar gemacht werden.

Aus dem Johannesburger und Spirdings- 
See kommt die Pyssa, Ultd ergießt sich, Nowogrod 
gegenüber, in den Narew. Dieser Fluß wird jetzt auf­
geräumt, und sind dazu beträchtliche Summen bewil­
ligt, um die Kommunikation mit Ostpreußen dadurch 
zu befördern, welches vorzüglich wegen der bei Johan­
nesburg anzulegenden Eisenhämmer nothwendig ist.

Noch weiter hinab, kommt derOmulew von Wil­
lenberg aus Ostpreußen, und ergießt sich beiO siro- 
lenka in den Narew. Dieser Fluß ist flößbar, und 
könnte auch durch Aufräumung schiffbar gemacht wer­
den; indessen dürfte es wenig Vortheil bringen, da in 
dieser Gegend nicht viel Schiffahrtgetrieben werden kann.

Mit den übrigen kleinen Flüssen, welche aus Preu­
ßen kommen, und sich in den Narew, Bug und die 
Weichsel ergießen, verhalt es sich eben so, und kann 
zum wenigsten auf den meisten Holz geflößt werden, wel­
ches in diesen Gegenden ein großer Handelsartikel ist. 
So entfernt diese Provinz auch von Berlin-ist, so steht 
sie doch nicht allein mit dieser Hauptstadt des Preußi­
schen Staats, sondern auch mit den meisten Provinzen 
desselben, mitW est- und Südpreußen, der Neumark, 
Schlesien,Pommern,derChurmark,Magdeburg, 
ja sogar mit Hamburg, durch Schiffahrt in Verbindung: 
indem man den Bug und Narew hinab, in die Weich­
sel, auf diesen Flußhinauf gegenWarschaujubisKra- 
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kau, und hinab bis Danzig, auch durch die Brahe 
und den Bromberger Kanal in die Netze, aus dieser 
in die Warthe und Oder, alsdann die Oder hinauf 
nach Schle si en, und hinab nach Pommern und Stet- 
tiu, auch mittelst des Kanals nach Berlin, durch die 
Spree und Havel aber nach Magdeburg und auf 
der Elbe hinauf nach Sachsen, hinab bis nach Ham­
burg auf einerlei Schiffen und Gefäßen ohne umzula­
den, fahren kann; da die Oderkahne bis in das innerste 
der Provinz gehen. Freilich ist diese Schiffahrt langwie­
rig, beschwerlich und kostbar, und kann daher nicht im 
Großen getrieben werden; es kommen aber doch schon 
viel Oderkähne von Berlin, Stettin, Breslau, 
Danzig und andern Orten an, welche Salz, Krieges- 
Ledürfnisse, Weine von Stettin u. s. w. zuführen. Die 
Handlung nach Danzig aber ist wegen des Getreides, 
welches in großer Menge aus dieser Provinz, und auch 
aus dem Russischen, den Bug hinunter, ausgeführt 
wird, und wegen des beträchtlichen Holzhandels, sehr 
lebhaft. Lithauen treibt seinen Handel auf der Memel, 
und hat auch verschiedene kleine Flüsse, welche, wo nicht 
schiffbar, doch flößbar sind, z. B. dieLoso.sna, die Han- 
scha, die S cheschuppa, auch viele Seen, welche mit 
der Memel in Verbindung stehen. Dieser Fluß ist aber 
mit großen Gefäßen nur bis Kauen schiffbar, von hier 
bis Grodno gehen nur kleine Gefäße, und die Schif­
fahrt ist, wegen der vielen Untiefen und Klippen, unsicher, 
welches jedoch gehoben werden könnte, wenn dieser Fluß 
nicht zweien Herren gehörte. Der Holzhandel geht indes­
sen doch stark, weil jetzt aus Rußland kein Holz aus­
geführt werden darf. Ueberhaupt wird jetzt auf diesem 
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Flusse russischer Seits gar kein Handel getrieben, und 
man sieht auf der rechten Seite desselben nicht einmal 
Holzstösse gehen.

Die Fischerei auf diesen Flüssen ist nicht beträcht­
lich, wenigstens wird sie nicht sehr betrieben.

Die Seen bestehen aus kleinen Landseen, deren es 
in Lithauen, besonders im Wigryschen Kreise viele 
giebt, welche größtentheils durch kleine Flusse zusammen- 

»Hangen, und wovon einige fischreich sind; die Fischerei 
kann aber nur des Winters, unter dem Eise, betrieben 
werden, weil sie zu tief sind. Auf einigen, welche mit 
größern Flüssen in Verbindung stehen, wird auch Schif­
fahrt getrieben.

Gebirge im eigentlichen Verstände,' giebt es in die­
ser Provinz gar nicht, vielmehr ist es ein flaches, hin 
und wieder nur hügeliges Land; die größten Anhöhe» 
sind an ber Weichsel, und unten an derMemel, auch 
am Bug, weil an allen dreien Flüssen, an dieser Seite 
das hohe Ufer ist. Unten in Lithauen, an der Me­
mel, giebt es beträchtliche Berge, weil dieser Fluß tief 
fließt, auf den Bergen ober dem hohen Ufer aber sind 

Ebenen.
Waldungen giebt es überall, große Forsten aber 

nicht viel, außer im Ostrolenkaschen und Pultus- 
kischen Kreise und in Lithauen. Die Wälder sind zwar 
hin und wieder stark angegriffen,sie enthalten aber doch noch 
ansehnliche Quantitäten vortrefflichen Holzes, welches 
zum Schiffbau sehr gesucht wird, und wenn die Wälder 
geschont werden, kann es der Provinz an Holz zum eige­
nen Bedarf nicht allein nicht fehlen, sondern es kann selbst 
ein bedeutender Handelsartikel bleiben. Das Nadelholz 



Natürliche Beschaffenheit der Provinz. 191

ist von vorzüglicher Qualität, und hat einen vortrefflichen 
Wachsthum, Laubholj aber ist selten; indessen giebt es 
hin und wieder auch Eichenwälder, nur Buchen findet 
man gar nicht. Noch jetzt werden aus einigen königs. 
undPrivat-Waldungen beträchtliche Quantitäten Schiffs- 
bauholz, den Narew, Bug. die Weichsel und Me­
mel hinab, zu hohen Preisen ausgeführt, und es ist, 
nebst dem Getreide, der beträchtlichste Handelsartikel die­
ser Provinz. Besonders hat Lithauen noch Ueberfluß 
an Holz, und es könnten hier, da der Boden sehr frucht­
bar ist, noch einnral soviel Menschen wohnen und Nah­
rung finden, wenn nur das Gesträuch weggefchafft, und 
die Brücher aufgeräumt würden; diesem muß aber die 
Aufräumung und Schiffbarmachung der Flüsse voraus- 
gehen: weil alsdann das Wasser zurücktritt, und die 
Brücher, als der tauglichste Boden zum Ackerbau, von 
selbst abtrocknen.

Daß eine Provinz, deren Länge sich gegen 80, und 
die Breite zwischen 10 bis 18 Meilen ausdehnt, nicht 
gleiche Güte des Bodens und gleiche Fruchtbarkeit ha­
ben könne, ist leicht zu erachten. Das Dobrzyufche, 
an der Drewenz, und das Plockifche, an der 
Weichsel gelegen, sind größtentheils fruchtbar, und am 
meisten kultivirt, wenn es gleich in ersterem auch viel 
Sand giebt. Auch sind diese Kreise schon verdeutfcht, 
da sie nahe an Westpreußen liegen, und schon im 
Jahr 1793 Preußisch geworden sind, welches auf die 
Landeskultur einen merklichen Einfluß Hat. Der Acker 
ist gut, und bringt alle Arten von Getreide befonders 
Weizen, reichlich hervor. Es fehlt auch nicht an Wiesen, 
Weiden und Holz zum nöthigen Bedarf. Ueberdies aber 
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Haben die Einwohner den Vortheil, daß sie auf der 
Weichsel ihr Getreide und ihre übrigen Erzeugnisse leicht 
und mit wenigen Kosten verschiffen und absetzen können.

Masovien, besonders der Pultuskische und 
OstrolenkascheKreis, sind nicht so ergiebig; sie haben 
viel Sand, besonders zwischen dem Narew und Bug, 
oder das Land Nurr: dagegen aber viel Wald, beson­
ders in den geistlichen Gütern bei Wyczkow und in der 
Ostrolenkasehen Heide. Der Ciechanow sche Kreis 
giebt dem Plockischen in der Fruchtbarkeit wenig 
nach, und wird hier auch viel Weizen gewonnen. Der 
Halbe Mlawasche Kreis ist von gleicher Beschaffenheit 
und Gute.

Der Lomzaische Kreis ist auf der linken Seite 
des Narews sehr sandig, auf der rechten aber steinig, 
hat einen Mittelboden, aber viel Holz, und die Einwoh­
ner nähren sich gut.

Die Woywodschaft Podlachien ist hügelig, und 
hat größtentheils einen- leichten, sandigen Boden, ist 
aber dessen ungeachtet an Getreide, wovon es auch viel 
ausführt, und unter diesem besonders an Roggen sehr 
ergiebig. Im Drohycinschen Kreise giebt es einige 
beträchtliche adliche Wälder; der Sieradzische Kreis 
aber hat lauter Sand. Der Bielskische Kreis hat 
einen guten Kornboden, aber gar keinen großen Wald. 
Der Bialystockische Kreis ist vermischt, hat viel 
Wald, aber auch guten Kornboden, ist sehr kultivirt 
und bevölkert. Der Dombrowasche Kreis ist zur 
Hälfte gut kultivirt, zur Hälfte aber besteht er aus 
Wald. Der danebenliegende Goniondzische Kreis 
hat einen Mittelboden und. viel Wiesewachs, ist auch 

ziem-
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ziemlich bevölkert, und die Einwohner stehen gut. Der 
Wigrysche Kreis besteht zum Theil aus Wald, und 
zum Theil aus sehr kultivirtem Lande, derBoden ist aber 
größtentheils sandig. Dessen ungeachtet aber ist er stark 
bevölkert, nndhatdie meisten Stadte, welche jedoch in den 
kläglichsten Zustande sind. Der Kalvarysche Kreis hat 
den besten Boden in der Provinz, besonders der Theil, wel­
cher sich von Altlithauen herabzieht, bei Wistitten 
Wirballen und Wilkowiszken, und ist so bebauet, 
daß man immer 12 bis 15 Dörfer zahlen kann. Holz 
ist hier sehr wenig, denn dadurch, daß alles urbar ge­
macht ist, liegt so zu sagen keine FurcheLand unbebauet. 
Die Fruchtbarkeit geht hier über alle Begriffe, gewöhn­
lich erntet man das zwölfte bis vierzehnte Korn. Es ist 
lauter Weizenacker, und wird etwa die Hälfte Roggen 
ausgesäet. Die Bevölkerung ist so groß, daß inan in 
der Hälfte des Kreises beinahe 1500 Seelen auf die 
IHMcile rechnen kann, welches in einem Lande, wo 
keine Jndüstrie herrscht, und alles vom Ackerbau lebt, 
viel ist. Der ganze Kreis ist eine unabsehbare Ebene, 
und der Landmann ist da so wohlhabend, daß esBauern 
giebt, welche einige tausend Thaler baares Geld liegen 
haben. Der Marienpolsche Kreis giebt in der Frucht­
barkeit dem Kalvaryschen nichts nach, ist aber noch 
nicht so kultivirt: denn es giebt darin noch viel Waldun­
gen von vermischtem Holze, wild verwachsene Dickichte 
und Gesträuch, daher denn auch die Bevölkerung nur 
halb so groß als im Kalva raschen Kreise ist; indessen 
lagen in diesem Bezirke die großen Starostcien, Geor­
genburg, Wielun undPrenn, nebst einigen geistlichen 
Besitzungen, woraus 10 große schöne einträgliche Aem- 
l.TH.N
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ter gemacht worden sind. Es ist dort ein so vortrefflicher' 
Boden, daß wenn das Gesträuch auch auf den Anhöhen 
ausgeradet wird, gleich Weizen darauf gedauet werden 
kann, und man hin und wieder nicht einmal düngen darf. 
Außer allen Arten von Getreide wird hier viel Flachs 
gebauet, und dieser sowohl als Leinsaamen häufig aus, 
geführt; verhältnißmäßig jedoch wenig gesponnener 
Flachs, obgleich versichert wird, daß hin und wieder 
sehr feines Garn gesponnen werde. Da aber hier noch 
zu wenig Menschen sind, und der Ackerbau hinreichende 
Nahrung giebt, so wird die Judüstrie sehr vernachlässigte

Von Johannesburg bis Kauen ist eine vor­
treffliche Niederung mit schönem Wiesewachs, mitunter 
auch Acker. Die Memel fließt an dem jenseitigen Ufer 
heraus, und bildet die Niederung von dieser Seite, wel-i 
che jedoch selten Ueberschweiumungen ausgesetzt ist. Auf 
den Anhöhen giebt es auch gute Wiesen, und die Pfer­
dezucht wird gewiß dereinst hier Fortschritte machen. 
Es könnten in diesem Kreise noch einmal so viel Men­
schen wohnen, und die Güter noch einmal so viel eintra­
gen, wenn mehr Jndüstrie herrschte. Zu Marva, 
Kauen gegenüber, wurden dem Verfasser Roggeuhal- 
me von 8 Fuß 5 Zoll vorgezeigt, welche Achren von 
einer Viertel Elle Lange hatten, der Acker war nicht ge­
düngt, allein bei dem häufigen Regen, hatten sich Weizen 
und Roggen gelagert, und man versprach sich keine reiche 
Erndte.

Der Bauernstand ist hier fehr wohlhabend, weil die 
meisten Bauern wenig oder gar nicht dienen, sondern 
Hochziftser sind.

In der Nachbarschaft von Kauen und Prenn 
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sind die Wälder voll Linden, und es werden viele Wald- 
bienen gehalten. Der Honig ist ganz weiß, unter dem 
Namen Lippij bekannt, und wird das Garnie; zu 
einem bis drei Dukaten, je nachdem er gut geräth, ver­
kauft, auch viel in den Apotheken verbraucht.

NH.
Produkte der Provinz, Getreidearten, Feld- 

und Gartenbau, auch Viehzucht.

^)n vielen Gegenden dieser Provinz wird Weizen ge- 
bauet, in der einen mehr, in der andern weniger, je 
nachdem die Gute des Bodens es gestattet. Er wird 
größtentheils auf dem Narew, Bug und der Weich- 
sel nach Danzig, auf der Mewel aber nachKönigs- 
berg und Memel, oder nach den Städten Ostpreu­
ßens verfahren; jedoch nimmt jetzt die einlandische Eon- 
sumtion mehr zu, und die Ausfuhr ab. Bei dieser Ge­
treideart ist in nassen Jahren weniger Mißwachs zu 
fürchten, als bei Roggen: dessenungeachtet hält es der 
Landmann doch für zuverlässiger, Roggen zu bauen. Man 
pflegt sich bei der Aussaat, außer der Güte des Bodens, 
nach dem Verhältniß des Preises, in welchem der Wei­

zen mit dem Roggen steht, zu richten. So lange der 
gegenwärtige Krieg dauert, hat der Weizen verhalt- 
nißmaßig höher im Preise gestanden als der.Roggen. 
Gewöhnlich aber ist das Verhältniß so beschaffen, daß 
es eben so vortheilhaft ist,' Roggen als Weizen zu bauen, 

N 2
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denn wenn gleich der Weizen ein Korn höher als der 
Roggen zum Ertrag gebracht zu werden pflegt, und auch 
ungleich teurer ist: so muß doch dazu auch das beste 
Land genommen, und solches starker gedüngt werden. 
Dieß Verhältniß würde sich indeß merklich andern, wenn 
nian zum Roggen gutes Land bestimmte, und es eben 
so stark düngte, als den Weizenacker. In den meisten 
Gegenden veranschlagt man den Weizen gewöhnlich zum 
Aten bis 6ten, und den Roggen zum 4ten bis Zten Korn. 
Es giebt aber Gegenden, z. B. in Lithauen und Sa- 
mogitien, wo man das 8 te bis'rote Korn an Roggen 
veranschlagt: doch giebt es auch Jahre, wo er dort das 
I2te bis a4te Körn bringt; dies ist aber nur von einzel­
nen Gütern und Aemtern zu verstehen, wo die Frucht­
barkeit außerordentlich ist. In Podlachien ist ein 
Mittelboden: es wird aber viel Roggen und wenig Wei­
zen gewonnen. Im Plockschen giebt es Gegenden, wo 
auch das 8te bis 9te Korn an Weizen und Roggen ge­
wonnen wird. Diese beiden Getreidearten werden jähr­
lich in großen Quantitäten ausgeführt; Gerste und 

Hafer aber, werden nicht mehr gebauet, als etwa im 
Lande verbraucht wird, und diese Getreidearten, sind bei 
späten Frühlingsfrösten, kalter Witterung und dürrem 
Sommer, dem Mißwachse mehr ausgesetzt, als das 
Wintergetreide, daher denn auch die Gerste hier immer 
in sehr hohem Preise steht.. Der Hafer hingegen ist wohl­
feil, weil er häufiger alö Gerste gebauet wird.

Erbsen werden nur zuin innern Bedarf, und wenig 
zur Ausfuhr, gebauet, und ein gleiches gilt von den Lin­
sen; Bohnen und Wicken kennt man beinahe gar nicht, 
Buchweizen oder Grücken wirb nur in Sandgegenden 
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gesaet. Leinsaamen säet man häufig in dem untern Li­
thauen und Samogilien, jedoch mehr um des Saa- 
mens als des Flachses willen, weil hier der Leinsaamen 
ein beträchtlicher Handelsartikel ist. Flachs wird nicht 
eben viel verarbeitet, sondern häufig nach Königs­
berg und Memel ausgeführt, wohin auch etwas Hanf 
geht. Es scheint vortheilhafter zu seyn, statt Lcinsaa- 
men, Rüben und Rappsaamen zu bauen, welche einen 
fetten Boden erfordern, woran es hier nicht fehlt; allein 
es ist nicht üblich.

Der Gartenbau ist noch in den meisten Gegenden 
der Provinz in seiner Kindheit, ungeachtet er mehr lohnen 
würde, als in vielen andern Landern, denn es gedei­
hen hier fast alle Gartengewächse, reifen zur Vollkom­
menheit, und sind von vortrefflichem Geschmack, beson­
ders in dem mit Sand vermischten Boden.

Die Bürger und Bauern bauen nur grobes Garten­
gewächs zum eigenen Bedarf, Kartoffeln, Wrucken, Rü­
ben und Steckbohnen. Obsibaume trifft man in ihren 
Garten selten an: daher haben die Wohnungen, beson­
ders auf dem platten Lande, ein trauriges Ansehn; denn 
die elenden Hütten haben keinen Obstgarten, und nicht 
einmal einen Baum in der Nahe, worunter Menschen 
und Vieh in Schatten treten können, stehen wie verwei­
set, und nran glaubt kaum, daß Menschen darin woh­
nen. Höchstens haben die Bauern im Felde einige wilde 
Aepfel-und Birnbäume stehen. Auf einigen adlichen und 
auch königlichen Gütern sind hin und wieder Obstgarten 
mit dem besten Erfolge angelegt, besonders in Podla- 
chien, und in der Nahe von Bialystock undBielsk, 
woraus jetzt viel Geld gelöst wird. Der Bauer lebt hier 
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bloß für heute; der Nutzen von der Pflanzung eines 
Obstbaunies ist ihm zu weit aussehend, und darum ge­
reichen ihm jene Beispiele auch nicht zur Ermunterung. 
Es würde gut seyn, wenn ans den königlichen Vorwer­
ken Baumschulen angelegt wurden, wo ein jeder, jun­
ge Baume für ein Billiges kaufen könnte, auch Prämien 
müßten ausgeboten, und die Bauern gezwungen werden, 
jährlich eine gewisse Anzahl Obstbaume zu pflanzen, und 
ihren Wachsthum zu befördern. In den wenigen herr­
schaftlichen Gärten, welche man hier antrifft, und wo­
von einige sehr gut eingerichtet sind, werden allerlei Ar­
ten von Gartengewächs und das vortrefflichsteObstgezo­
gen, ungleichen gerathen die feinen Gartengewächse und 
Kräuter, Dluinen- Sgvoyrr- und Wiersigkohl, Spargel, 
Melonen, Harbusen, alle Arten von Wurzeln, ohne viel 
Wartung sehr gut, und die seinen Ballmfrüchte, franzö­
sisches Obst, Kirschen, Pflaumen, Pstrschen, Abricosen, 
Weintrauben rc. kommen nicht allein zur Reife, sondern 
zur Vollkommenheit, und sind besonders schmackhaft. 
Dem Klima ist es daher nicht beizumessen, daß der Gar­
tenbau hier nicht besser betrieben wird, und es ist bloße 
Vernachlässigung.

Im Dobrzynscheu und Plockschen ist matt mit 
dem Gartenbau schon viel weiter gekommen, als in den 
übrigen Kreisen der Provinz; denn hier ist bei jedem Gut 
ein Obstgarten, wenn sich auch der Bauer noch nicht 
darauf legt.

Eben so könnte der Hopfenbau hier mit vielem 
Nutzen getrieben werden; denn ans den wenigen Hopfen­
garten, welche man antrifft, zu urtheilen, geräth er sehr 
gut, und scheint auch in älteren Zeiten hier häufiger ge-
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kauet zu sepu, weil man noch hin und wieder vernach- 
läßigte Hopfengarten findet. In der Gegend von Na­
rew und Kleszel an der russischen Grenze herab, legt 
man sich noch stark auf den Hopfenbau, und es Werden 
dadurch jährlich einige tausend Thaler gewonnen. Auch 
in Lithauen wird er noch hin und wieder gebauet, und 
man trifft Dörfer an, wo ein jeder Bauer eine» kleinen 
Hopfengarten ueben dem Hanse hat, welches auch in der 
Stadt Narew der Fall ist. In den ältern Zeiten soll 
auch hier viel Hopfen gebauet, und solcher ein Handels­
artikel gewesen seyn. Jetzt wird aus dem russischen 
Lithauen und Polhynien, wo er gut geräth, Ho> 
pfen in großer Menge nach Königsberg verfahren. 
Durch Prämien und Ermunterungen ließe sich der Ho­
pfenbau vielleicht wieder in Aufnahme bringen.

Die Gattung von Pferden, welche hier fallt, ist 
sehr gut und überaus dauerhaft, weil es wenig Niede­
rung giebt, und sie auf hohem Boden gezogen werden. 
Die Bauerpferde aber sind so klein wie Esel, welches 
nicht in der Race liegt, sondern weil sie schon im zweiten 
Jahre zur Arbeit gebraucht werden, verkrüppeln und sel­
ten hartes Futter erhalten; dessen ungeachtet aber sind 
sie außerordentlich dauerhaft, und werden sehr alt. Sie 
gehen selten im Schritt, laufen beständig Trott, und es 
ist ganz gewöhnlich, mit diesen kleinen Pferden, deren 
Kräften, Wagen und Geschirr angemessen seyn müssen, 
bei dem kläglichsten Futter, des Tages zehn Meilen zu 
machen. Der Verfasser ist oft daniit, da er ein leichtes 
Fuhrwerk hatte, in einem Futter, fünf Meilen in sechs 
Stunden gefahren, und man fahrt bis Warschau, 
welches doch beinahe 30 Meilen von hier entfernt ist,
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gewöhnlich in dreien Tagen. Die Bauerwagen sind 
nicht mit Eisen beschlagen, und, die Rader ausgenom­
men, gewöhnlich von den Bauern selbst verfertigt; sie 
werden nicht geschmiert, und das Geschirr ist nicht von 
Leder, sondern von geflochtenem Hanf und Bast, welches 
alles ihnen eine Leichtigkeit giebt, die den Kräften dieser 
kleinen Thiere angelnessen ist. Der Bauer braucht sie 
die meiste Zeit nur einspännig, und ladet auf 5 Fuhren 
mehr, als der deutsche Bauer auf einen schwerfälligen 
Wagen mit Eisen beschlagen, hinter vier Pferden; auch 
verrichtet er die Arbeit ungleich geschwinder. Ueberhaupt 
ist der hiesige Dauer mit seinem Vieh, nicht an schwere 
Arbeit gewöhnt, er arbeitet aber rasch. Daß die Race 
von Pferden gut ist, und veredelt werden könnte, ist au­
genscheinlich, weil die Pferde der Edelleute, welche sie 
selbst ziehen, und nicht so früh zur Arbeit gebrauchen, 
von mehr als mittelmäßiger Größe sind, und eben die 
Natur, wie die Bauerpferde haben.

Es würbe daher von großem Nutzen seyn, wenn 
verordnet werden könnte, daß der Bauer die Fohlen 
nicht vor zurückgelegtem dritten Jahre zur Arbeit brau­
chen dürfte. Diese Verordnung dürfte aber an sich wohl 
nicht viel helfen, wenn nicht Prämien ausgesetzt und 
bekannt genlacht würde, daß der, welcher ein Pferd von 
^Jahren, das noch nicht gezogen habe und nicht zur Ar­
beit gebraucht worden sep, von einer zu bestimmenden 
Größe, gesund und fehlerfrei liefern werde, dafür 12 
bis 15 Dukaten, wenn er es verkaufen wolle, erhalten 
solle, und daß die Pferde für diesen Preis zu jeder Zeit, 
gegen baare Bezahlung, an das nachsteAmt abgeliefert 
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werden könnten, von wo sie alsdann zur Remonte ab­
geführt werden müßten.

Durch diese Ermunterung würde der Zweck eher 
erreicht werden, als durch Strafgesetze, und man könnte 
auf die Art jährlich in dieser Provinz auf5 bis 6000 gute 
brauchbare Pferde für die leichte Kavallerie rechnen. 
Uni gute Beschäler bei der Hand zu haben, könnte den 
Beamten zur Pachtbedingung gemacht werden, daß sie 
auf jeden» Vorwerke wenigstens Einen Halten müßten, 
zu dessen Unterhalt ihnen bestimmte Velegungsgebühren 
zugesichert werden könnten.

Diese Art, die Pferdezucht zu befördern, scheint 
wirksamer und weniger kostbar zu seyn, als die Anle­
gung großer Stutereien, und es werden im Mecklenbur­
gischen durch dieses Mittel die meisten Pferde gewonnen; 
jeder Bauer verkauft jährlich wenigstens ein zugezoge­
nes Pferd. In England, Spanien und in andern 
Ländern, weiß man auch nichts von großen Stutereien; 
ein jeder Landmann legt sich auf Pferdezucht, sucht die 
Race zu veredeln, und es fehlt nie an Pferden.

Die Landgesiâte sind sehr kostbare Institute und 
gewähren den Nutzen nicht, den man sich davon ver­
sprochen hat; denn die Erfahrung hat gelehrt, daß die 
Beschäler für die kleinen Bauerstuten zu groß sind, da 
sie die meiste Zeit auf dem Stalle stehen, ungesund wer­
den, häufig sterben, und ungeheure Summen zu unter­
halten kosten. Man wende diesen Fonds dazu an, Prä­
mien auszubieten, zu bezahlen, den Bauern die Pferde 
abzukaufen, wie in andern Ländern gefchieht, und die 
Race nach und nach zu verbessern: so wird der Zweck, 
wie in England, weit eher erreicht werden.
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Esel werden hier sehr wenig gehalten, und Maul- 
thiere findet man gar nicht; auch ist diese Bastartart, 
die uran vorzüglich in bergigen Landern antrifft, hier 
entbehrlich.

Der Ackerbau wird fast durchgehends mit Ochsen 
betrieben, welche innlandisch sind, und unter die mehr 
als mittelmäßige Klasse gehören. Die Hornviehzucht ist 
zwar beträchtlich, aber nicht so Nutzen bringend, als sie 
seyn könnte. Wo 20 milchgebende Kühe gehalten werden 
könnten, findet man kaum 1 o Stück, und diese sind so 
schlecht, daß sie nicht der Mühe lohnen: welches daraus 
abzunehmen ist, daß man hier gewöhnlich eine Milch­
kuh nur 1o Gulden oder 1 Thlr. 16 Gr. zum Ertrage 
bringt, und daß noch Butter aus Preußen zugekauft 
werden muß, da es doch hier mehr Wiesewachs giebt, 
als in dem benachbarten O stpreußen. Die Gattung der 
Kühe ist ziemlich groß und ansehnlich: sie scheint aber 
ganz entartet zu seyn, welches in der Behandlung sei­
nen Grund haben muß; denn die Kühe geben nicht an­
ders Milch, als wenn sie das Kalb bei sich haben, da­
her laßt man ihnen die Kalber bisweilen 5 bis 4 Mo­
nate. Wenn eins geschlachtet wird, welches gewiß 
nicht unter die Delikatessen gehört, weil man nicht 
weiß, ob es Kalb- oder Rindfleisch ist: so saugen die 
übrigen Kalber die Kuh, welche ihr Kalb verloren hat, 
und man theilt mit ihnen die Milch. Werden die Käl­
ber aber weggenommen, dann hören die Kühe gewöhn­
lich auf, Milch zu geben. Es giebt eine Kuh daher sel­
ten über 5 bis 4 Monate Milch, und die meiste wird 
den Kälbern zu Theil. Große Melkereien sind Hier 
nicht, und daher bringen die Kühe wenig Nutzen. Weint 
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man eine andere Ordnung entführte, die Kalber gleich 
von den Kühen nähme, und diejenigen, welche nicht ge­
schlachtet werden sollen, auffutterte, so würden sich die 
Kühe daran gewöhnen, zumal wenn es gleich das erste 
Mahl geschähe, und sie würden eben so viel und eben so 
lange Milch geben, als in andern Ländern: mithin 
würde eine Kuh wenigstens 6 Thaler einbringen, wel­
ches das wenigste ist, was sie tragen muß.

Man hat den Versuch gemacht, Hier Niederungs- 
Kühe, eine Art Friesischer, zu halten, und es ist vor­
trefflich gelungen, wo man sie gehörig behandelt hat. 
Freilich müssen diese Schrot haben, und zwar täglich 
eine Metze; dagegen aber geben sie auch viermal so viel 
Milch, drei viertel Jahre hindurch, und der Gewinnst 
hiervon ist leicht zu berechnen. Eine hiesige Kuh giebt 
höchstens 3 bis 4 Monate täglich 3 bis 4 Quart, 
eine Niederungskuh aber wenigstens 9 Monate täglich 
12 bis 14 Quart Milch und kostet dagegen, außer Gras 
und Heu, an hartem Futter, jährlich etwa 12 Thaler. In­
dessen scheint es doch vortheilhafter zu seyn, innlandisches 
Vieh zu halten, wenn nur eine andere Ordnung damit 
eingeführt, und jener Mißbrauch abgeschafft wird: weil 
einestheils ein großes Kapital darin steckt, indem eine 
Niederungskuh 40 bis 50 Thaler, eine hiesige aber nur 
1o bis 12 Thaler kostet, anderntheils aber das Harte 
Futter erspart, der Viehstand größer und mehr Dünger 
gewonnen wird. Die Schafzucht wird hier, zum 
Nachtheil des Ackers, noch sehr vernachlässigt. Es wer­
den wenig Schafe gehalten, ungeachtet es in den mei­
sten Gütern an Winterfutterung und Schafweide, beson­
ders in den Wäldern, nicht fehlt, und es gesunde Hü­
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tung ist. Die Gattung ist ziemlich groß, und uran hört 
wenig vom Schafsterben; die Wolle ist aber schlecht, 
und es mußte die Race veredelt werden.

Schweinezucht ist beträchtlich, ob aber dabei nicht auch 
noch Verbesserungen angebracht werden können, um sie 
noch nützlicher zu machen, bleibt dahin gestellt. Es 
werden keine Schweine ausgeführt. Die Nace der Hiesi­
gen Schweine ist größtentheils ungarischen Ursprungs, 
sie sind lang und groß, und geben den westphalischen' 
nichts nach. Daß diese aber den Vorzug vor jenen und 
andern behaupten, liegt theils darin, baß sie nicht viel 
über ein Jahr alt werden, man sie gleich stark füttert, 
den Wachsthum befördert, und sie früh auf den Mast­
stall bringt, anderntheils aber, daß man in Westphalen 
das Einsalzen und Rauchern besser versteht. Federvieh 
wird hier in sehr großer Menge gehalten, besonders, 
verhaltnißmaßig gegen andere Länder, viel welsche 
Hüner, und diese sind so wie alles Federvieh, überaus 
schmackhaft und wohlfeil.

Bienen werden hier nur in den Wäldern gehalten, 
dadurch aber eine beträchtliche Menge Honig und Wachs 
gewonnen. Des Lippize Honigs, welcher bei Kauen 
in den Lindenwäldern gewonnen wird, ist schon vorhin 
erwähnt worden.

An Wild ist in dieser Provinz kein Mangel, unge- 
achtet es nicht geschont wird. Hafen und Nebhuner 
giebt es allenthalben: Hirsche, Rehe und Schweine aber 
nur in den großen Wäldern. Elenthiere findet man 
nur in den lithauischen Waldern, es ist aber nur Streif- 
wild aus Ostpreußen, und hathier keinen Stand. Ehe­
dem gab eS auch in den lithauischen Wäldern viel Auer-
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Ochsen, seitdem aber die Walder ausgehauen worden 
sind, und mehr Menschen darin wohnen, trifft man sie 
nicht mehr an, außer wenn einer aus Volhynien Über­
tritt, wo sie noch in großer Menge sind. Man behaup­
tet, daß diese Thierart ein gewisses Kraut liebt, welches 
ehedem in den lithauischen Wäldern häufig wuchs, jetzt 
aber nicht mehr angetroffen wird. Wahrscheinlicher 
aber ist es, daß diese Thiere, welche unter die ganz 
wilden gehören und menschenscheu sind, sich nach und 
nach weggezogen haben, so wie die großen Waldungen 
ausgehauen wurden, und die Menschen sich vermehrten, 
wie dies and) der Fall mit den Elenthieren ist, welche 
sich von Zeit zu Zeit vermindert haben, so daß man sie 
in Deutschland gar nicht mehr antrifft. Unter dem 
wilden Geflügel zeichnen sich besonders die Auer- Birk- und 
Haselhühner aus, welche hier häufig und wohlfeil sind. 
An Schnepfen aller Art und an Krammetsvögeln ist 
auch kein Mangel; Lerchen aber werden nicht gefangen.

An schädlichen wilden Thieren, Wölfen und Füch­
sen, ist hier ein Ueberfluß; Bären und Luchse giebt es 
zwar hin und wieder auch, sie sind aber selten und Hal­
ten sich nur sparsam in Dickichten auf.

Raubvögel aller Art giebt es hier wie in Deutsch­
land; auch eine Art kleiner Adler, diese jedoch selten.

Da diese Provinz von großen Flüssen umgranzt, 
von vielen kleinen aber durchschnitten wird, und Li­
thauen viel Seen Hat, welche mit großen Flüssen in 
Verbindung stehen: so fehlt es nicht an Fischen aller 
Art. Der gemeinste Fisch ist der Hecht und Brüße, 
wovon die ersten bis 20 und mehrere Pfund schwer
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sind. In den großen Flüssen werden duch Lachse und 
Welse gefangen, in den Seen und Teichen aber giebt 
es vortreffliche Karpfen, Karauschen, Darfe, Marä­
nen und andere schmackhafte Fischarten..

XIII.

Voll der Landwirthschaft' im Allgemeinen.

Die Landwirthschaft im Allgemeinen ist in dieser Pro­

vinz, wie überhaupt in dem ehemaligen Polen und Li­
thauen, noch vieler Verbesserungen fähig.

Die Gebäude sind nicht so eingerichtet, daß sie dem 
Menschen und dem Vieh zur Bequemlichkeit und zur 
Pflege, dem Herrn aber zur Uebersicht des Ganzen ge­
reichen, sondern sie sind höchstens nur Behältnisse, um 
sich gegen die Strenge der Witterung einigermaßen zu 
sichern. Einen Plan bei Anlegung der Wirthschaftsge- 
l'äude, Bequemlichkeit für die Menschen, Reinlichkeit 
und Pflege fürs Vieh, Sicherstellung und Erhaltung 
der Erzeugnisse, mit Rücksicht auf die Uebersicht des gan­
zen Haushaltungswefens, vermißt man überall. Einige 
wenige gute Landsitze oder Herrschaften, wo inan massive 
Gebäude und Schlösser antrifft, ausgenommen', sind 
die herrschaftlichen Häuser eben so wie die Bauern-Han- 
ser von Holz, meistentheils in Schurzwerk, d. H. Doh­
len auf Balken gelegt, erbauet, haben Dächer mit 
Stroh und Schindeln belegt, an beiden Seiten eine
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> Stube und Kammer, und in der Mitte eine Küche; such 
t ist diese wohl gar in einiger Entfernung vom Hause, in 
,einem besondern Gebäude angebracht, welches das 

liebel mit sich führt, daß die Hausfrau die Küche und 
Dorrathskammer nicht übersetzen, und letztere nicht in 
Beschluß halten kann, das Esten aber über den Hof ge­
tragen werden muß, kalt auf die Tafel kommt, und an­
dern Unfällen, besonders des Winters, unterworfen ist. 
Der Verfasser will von den vornehmen Herrschaften, wo 
es ordentlich und reinlich in der Küche hergeht, nichts 
sagen, sondern sich bloß auf den Mittelstand cinschran- 
ken. Hier ist Reinlichkeit in der Küche gar nicht zu er-

- warten; wenn man neugierig ist, eine solche Küche, 
; und wie darin ohne alle Aufsicht von Seiten der Herr­

schaft, und besonders der Hausfrau oder deren Unterge- 
, ordnete, vom Koche gewirthschastet wird: so verschwin­

det die Eßlust auf geraume Zeit.

, Die Frau vom Hause hält es für entehrend, sich 
um die Küche zu bekümmern, wenn sie auch nur die 

. Gattinn eines Pächters ist. Die wohlerzogenen Frauen 
vom Stande glauben, daß es dem Geiste und dein Kör­
perreiz nachtheilig seyn würde, wenn sie in die Küche 
gehen wollten, und die nicht wohlerzogenen Frauen fol- 
geir diesem Beispiele, aus Sitte, Stolz und Vorurtheil. 
Es ist ihnen daher anstößig und sie rümpfen die Naft, 
wenn sie sehen, daß die deutschen Frauen sich um die 
Küche und das Hauswesen bekümmern, und urtheilen 
von ihnen, daß sie nicht Frauen, sondern Haushalte- 
rinnen der Männer feien. Wenn man auch nicht ein­
mal die Reinlichkeit in Anschlag bringen will, welche
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jedoch bei jedem gebildeten Menschen Rücksicht verdient, 
so ist auch dieser Mangel an Aufsicht ein großer Fehler 
in der Wirthschaft, wovon man allgemein behaupten 
kann, daß er in allen polnischenHaushaltungen, sie mö­
gen groß oder klein seyn, statt findet. Der Herr und die 
Frau wissen nie, was sie vorrathig haben; alles ist Ver­
untreuungen ausgesetzt, und sie müssen sich bloß auf ihren 
Koch verlassen. Dieser kann ein Pfund Butter, Speck, 
Mehl und Zucker verbrauchen, wo er mit der Hälfte 
auskommen könnte; er steht unter keiner Controlle, und 
es leben viel müßige Menschen aus der herrschaftlichen 
Küche. Die goldene Regel: zu geben und zu nehmen 
wissen, findet keine Anwendung, und die Leute, welche 
Zutritt zu der Küche haben, leben gewöhnlich besser als 
die Herrschaft selbst.,

Es wäre zu wünschen, daß die polnischen Frauen, 
wes Standes sie auch sind, das Vorurtheil ablegen 
möchten, daß Aufsicht in der Haushaltung und Küche 
ihrem Geschlecht und Stande zur Unehre gereiche. Denn 
wenn gleich ein Mann von Geburt und Erziehung, sei­
ner Frau nicht zumuthen darf, daß sie selbst Heraus- 
gebe oder koche: so ist es doch gewiß für sie eben so we­
nig entehrend, daß sie bisweilen in ihre Vorrathskam- 
mer geht, Herausgiebt oder Herausgeben laßt, und in 
der Küche nachsieht, ob Ordnung und Reinlichkeit 
herrscht, als man es deur Manne zum Vorwurfe machen 
wird, wenn er in den Pferde- Kuh- und Schafstall, 
oder in die Scheune geht, und sich überzeugt, daß seine 
Befehle befolgt werden. Ordnung und Aufsicht ist in 
allen Zweigen der Haushaltung nothwendig, und voin

Mann
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Mann ist nicht zu verlangen, daß er sich ums Detail 
und um dieKüche bekümmere: dies ist das Departement 
der Frau, und wenn sie es nicht selbst thut, so muß sie 
es doch Leuten übertragen, auf welche sie sich verlassen 
kann, und muß das Ganze kontrolliren. Dies ist auch 
vorzüglich auf dem Lande bei der Spinnerei nothwendig, 
mit welcher sich der Mann unmöglich befassen kann, und 
welches doch ein wichtiger Artikel in der Haushaltung 
ist, um alle müßige Hände zu beschäftigen. Es ist in 
der That unbegreiflich, womit die polnischen Frauen 
auf dem Lande ihre Zeit hinbringen; und hieraus laßt 
es sich erklären, daß ein Pole, welcher 4000 Thaler 
Einkünfte hat, oder doch haben könnte, bei weitem 
nicht so bequem, gut und anständig lebt, als ein Deut­
scher von der Hälfte solches Einkommens.

Mit hem Keller verhält es sich beinahe eben so, als 
mit der Küche; denn dieser ist selten unter dem Hause, 
oder unter der besonders angelegten Küche, sondern die 
meiste Zeit in einiger Entfernung auf dem Hofe, oder 
im Garten, so daß im Winter oft die höchstnöthige 
Verbindung mit der Küche unterbrochen wird, wel­
ches viel Unbequemes mit sich führt und die Aufsicht 
erschwert.

Die Dienerschaft ist selten in dem herrschaftlichen 
Hause untergebracht, wohnt in besondern Nebengebäu­
den oder Officinen, und ist nur des Tages um die Herr­
schaft, oder muß sich erbärmlich auf dem Hausflur behel­
fen, auch hier bisweilen auf der Streu schlafen, wel­
ches Mitleid erregt. Diese Einrichtung ist fehlerhaft, 
und es würde unendlich viel Nutzen gewähren, wenn 
Küche, Keller und Bedientenwohnung in dem Herr- 

OLH. 1.
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schaftlichen Hause, oder doch unmittelbar daran wäre, 
welches ohne Feuersgefahr leicht zu bewirken stände- 
Diese vorhin bemerkte herrschaftliche Wohnung nebst 
Küche und Keller, ja auch die Wohnung der Hausoffi- 
cianten, des Rentmeisters, Oekonoms, Gubernators, 
und wie diese Leute sonst heißen, liegt gewöhnlich 
in großer Entfernung von den Stallen, Scheunen, 
Speichern, Brenn- und Brauhäusern, so daß unmög­
lich eine genaue Aufsicht, von den darüber gesetzten Offi- 
cianten gehalten, und daß dies geschehe, vom Herrn 
beobachtet werden kann. Denn wenn sich auch der 
Herr selbst die Mühe nicht geben will, täglich in die 
Ställe, Scheunen, Speicher, Brau- und Brennhäuser 
zu gehen, und den Betrieb der Wirthschaft in Augen­
schein zu nehmen: so müssen es doch wenigstens die 
Officianten thun, die dazu gesetzt sind, und Veruntreu­
ungen und Vernachlässigungen, so viel möglich, verhü­
tet werden, welches unmöglich geschehen kann, wenn 
dergleichen Gebäude zerstreut liegen.

In Ansehung der Ställe, Scheunen, Speicher, 
Brau- und Brennhauser, ist es sehr gut, wenn sie kei­
nen andern Ausgang haben, als nach den, Hofe, so daß 
der Herr aus dem herrschaftlichen Hause wenigstens 
alles übersehen kann, was vorgenommen wird. Die 
Massiven Gebäude kann man sehr zusammen schieben, 
die hölzernen aber müssen weiter auseinander stehen, so 
daß, wenn in dem einen Feuer ausbricht, die andern 
nicht leicht davon ergriffen werden können. Der Plan 
bleibt illimer der nämliche. Man baut zum Beispiel, 
wie bei Schlössern zu geschehen pflegt, das Wohngebäu­
de au das Ende des zum Landsitze bestimmten Platzes, 
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und an beiden Seiten in gehöriger Entfernung die 
Wirthschaftsgebäude; am Ende aber verschließt man 
den Hof mit einem Thor, und erlaubt keine andern 
Ausgange, als durch dieses. Um aber Feuersgefahr 
abzuwenden, bauet man die Gebäude nicht aneinander, 
sondern in einiger Entfernung, und verbindet sie mit ho­
hen Mauern, in welche man Thüren anbringt, deren 
uran sich bei Feuersgefahr und andern ungewöhnlichen 
Fällen bedienen kann.

Auf die Arc sind alle hannöverische Amtshäuser an­
gelegt, und können zum Muster dienen. Man hat noch 
kein Beispiel, daß ein Amt, welches so angelegt worden, 
ganz abgebrannt ist. Oben steht das herrschaftliche, 
oder Amtsbaus mit Küche, Keller und dem benöthigten 
Gelaß für das Gesinde; zur Seite vorwärts rechts, das 
Gebäude für die Haushaltungsofficianten; an der lin­
ken Seite aber befinden sich die Gebäude für die Schrei­
berei, Gerichtshalterei und für Fremde, oder wenn man 
will, eines von diesen Gebäuden für die Küche und Kel­
lerei, weil sie nicht weit vom Wohnhause entfernt sind, 
und durch verdeckte Gänge mit dem Wohnhause verbun­
den werden können, welches hin und wieder der Fall ist. 
Gewöhnlich sind diese beiden Gebäude, weiche man in 
Polen Officinen nennen würde, bloß durch Mauern 
mit dem Hauptgebäude, in einer Entfernung von etwa 
20 Fuß, verbunden, und man geht durch angebrachte 
Pforten in die, hinter den Wohngebäuden dieser Häuser 
belegenen Gärten. Wo diese Gebäude zu Ende sind, 
ist eine Abtheilung des Hofraums durch eine niedrige, 
etwa 5 Fuß hohe Mauer, oder durch ein Gitterwerk ge­
macht, durch welches man aus dem Hauptgebäude auf

O2
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einen geräumigen Hof geht, reitet und fahrt, und als­
dann folgen die Haushaltungsgebäude; an der einen 
Seite die Pferde-, Kuh-, Schaf-, Schweine- und Fc- 
derviehställe, an der andern aber die Speicher und 
Scheunen. Diefe sämmtlich einzeln errichteten Ge­
bäude, müssen durch Mauern miteinander verbunden, 
und diese, wegen entstehender Feuersgefahr, mit so ge- 
räumigen Thüren versehen seyn, daß man bequem mit 
Spritzen hindurch fahren kann. Das Ganze wird durch 
ein Thor verschlossen. Von diesem Thore fuhrt ein 
breiter gepflasterter Weg, in gerader Richtung bis vor 
das herrschaftliche Haus, welcher mit einem Gitterwerk 
eingefaßt ist, und hinter diesen sind die Misipfüle an den 
Scheunen, oder der Platz, wo die Ackergerathschaften 
stehen, und der mit einem Obdach versehen ist: wenn 
inan diesen, so wie den Kutschen und andern Wagen 
und Schlitten, nicht besondere Remisen widmen will, 
welche allenfalls in den Scheunen angebracht werden 
können. Von dem breiten gepflasterten Wege, gehen 
wieder seitwärts breite gepflasterte Wege durch das 
Gitterwerk, zu jedem der vorbenannten Gebäude.

Alle diese Gebäude haben ihre Oeffnungen nur nach 
dein Hofe zu, um Veruntreuungen vorzubeugen, so daß, 
wenn das Thor verschlossen worden, nichts weggebracht 
werden kann.

Die Brunnen müssen auf dem Hofplatze, und zwar 
einer in der Nähe der Küche, und der andere, wenn 
man kein fließendes Wasser hat, vor den Ställen seyn; 
die Schwemme für die Pferde, und zum Tränken des 
übrigen Viehes, ist vor dem Thore.

Die Brau- und Brennhäuser, worin am ersten
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Feuer, auskommen kann, müssen in einiger Entfernung 
von diesen Gebäuden, an einem fließenden Wasser, Teich 
oder Brunnen angelegt werden, jedoch so, daß sie nicht 
zu weit von den Gebäuden der Haushaltungsofficianten 
entlegen sind, damit sie unter beständiger Aufsicht ge­
halten werden können. Für alle übrige erforderliche 
Gebäude und den Holzhof, findet sich nach dieser Grund­
zeichnung leicht ein schicklicher Platz Hinter den Ställen 
und Scheuen, ohne den Plan zu verändern.

Bei den Scheunen, wo es nöthig ist, während der 
Erndte durchzufahren, muß nach deren Beendigung, das 
Hinterthor verschlossen, und eine Oeffnung gehalten wer­
den, um das Getreide zu reinigen, welche von den Ver­
waltern und Scheunenvögten unter sorgfältigem Be­
schluß gehalten werden muß.

Die Maststalle bei den Brauereien und Brennereien 
müssen in der Nahe der Brau - und Brennhauser ange­
legt werden.

Eine solche Einrichtung hat den Nutzen, daß der 
Herr des Guts oder der Beamte, seine Haushaltsgebäu­
de, Speicher, Scheunen, Stalle, seinen ganzen Vieh- 
stand, Brenn - und Brauhaus, mithin seine ganze Oeko- 
nomie, wenn er will, täglich in einer Stunde visitiren 
kann, und nicht Gefahr lauft, daß ihm etwas verun­
treuet oder vernachlässiget wird, da er alles übersehen 
kann, und doch nicht aus dem Hause zu gehen nöthig 
hat. Hier zu Lande liegen alle diese Gebäude zerstreuet 
aus einander, und der herrschaftliche Hof bisweilen 
mehr als eine Viertelstunde von den Haushaltsgebäuden.

Im Ganzen find die Stallungen selbst auch fehlerhaft, 
und nur die Pferdeställe erträglich gebauet; denn diese 
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sind dech wenigstens gepflastert oder gebohlt, mithin 
reinlich und warm:· die Kuhställe aber haben weder 
Raufen noch Krippen. Das Hornvieh wird nicht ange­
bunden, sondern nur in die Stalle getrieben ; tiefe sind 
nicht dicht, so daß der Wind allenthalben durchstreicht; 
sie sind nicht mit Stroh oder Heu belegt, mithin steht 
das Dich nicht warm, Heu und Stroh wird ihm in den 
Stall vorgeworfen, es tritt dies aber unter die Füße, 
daher ein solcher Koth in den Stallen ist, daß er dem 
Vieh über die Knie geht, und es sich nicht legen 
kann. Mit den übrigen Stallungen hat es gliche Be- 
wandniß. Der Landwirth pflegt zu sagen: Wärme ist 
für das Vieh das halbe Futter; hierauf wird aber gar 
nicht gesehen.........................

Der Speicher ist gewöhnlich das beste Gebäude, 
welches man antrifft. Er ist trocken, hat mehrere 
Schüttungen und vieles Gelaß, so daß der ganze Kör­
nerertrag und alles was für den Haushalt gewonnen 
wird, als Hanf, Flachs) Spinnewerk, Hopfen, But­
ter, Käse, Speck und alle andere Bedürfnisse des Haus- 
weftns, darin sicher aufbewahrt und erhalten werden 
können. Diese Einrichtung hat einen Vorzug vor derje­
nigen, alles auf dem Boden oder in Kammern des 
Hauptgebäudes aufzubewahren, weil es viel Raum er­
fordert, das Wohnhaus beschwert, dadurch demsel­
ben schädlich ist, und das Ungeziefer herein zieht.

Die Scheunen sind äußerst fehlerhaft gebanet, sie 
liegen so weit von dem Hauptgebäude, daß sie ohne alle 
Aufsicht sind, und wer nur immer will, hinein kriechen 
kann. Au den Seiten sind sie mit Brettern verschlagen, 
welche leicht- weggerissen oder weggeschoben werden kön­
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Nen, oder sie sind mit Strauchwerk ausgeflochten, durch 
welches ein Mensch ohne große Gewalt einsteigen kann; 
mithin sind sie beständig Veruntreuungen ausgesetzt. 
Es hat diese Bauart zwar den Nutzen, daß der Wind 
durchstreichen, und das Getreide, wenn es feucht oder 
nag: eingeerndtet wird, nachtrocknen, und nicht, wie 
zu massiven Scheunen bisweilen geschieht, verfaulen 
oder dumpfig werden kann. Dies ließe sich aber auch 
auf andere Weise, durch wohl verwahrte Oessnungen 
und Luftlöcher bewirken, ohne die Scheunen unsicher zu 
machen und Diebereien auszusetzen.

Beim Dreschen und Reinigen des Getreides, ließen 
sich auch noch wohl einige Verbesserungen anbringen, 
denn die Tennen sind zu klein, und es dreschen auf jeder 
Tenne ein, zwei bis drei Menschen, welche Verhältniß» 
mäßig nicht so viel ausrichten, als mehrere auf einer 
großen Tenne.

Der Verfasser trägt Bedenken hier weiter ins De­
tail zu gehen, um Weitschweifigkeit zu vermeiden.

Die Brau - und Brennhäufer sind unzweckmäßig 
gebauet, Bier und Branntwein sind schlecht, und man 
findet große Oekonomien, wo sie unzureichend sind, und 
wo noch zugekauft werden muß. Die innere Einrichtung, 
so wie die Gefchirre, taugen nichts; die Brenner sind un­
erfahrne Leute, größtentheils Juden, und das Getränk 
ist beinahe nicht zu genießen. Dieser Haushaltungs­
zweig verdient um so mehr eine Verbesserung, als bei 
reichen wohlfeilen Jahren, das Getreide hier nicht abzu- 
setzen ist, mithin durch Brauerei und Brennerei zu Gel­
de gemacht werden muß, daher denn hier die Propina- 
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tion, wie cs genannt wird', der einträglichste Haus­
haltsartikel ist.

Gegen die vorhin bemerkte Einrichtung der Haus- 
Haltsgobaude, laßt sich nicht einwenden, daß solche nur 
bei großen Oekonomien anwendbar waren: denn eS 
kann dies sowohl im Kleinen als im Großen geschehen; 
die Gebäude können sowohl massiv als von Hol; gebauet 
werden, nur muß lezteres mit Rücksicht auf Feuersge­
fahr geschehen, und da das Bauen in ßchurzwerk viel 
Holz kostet, so wäre zu wünschen, daß dies untersagt, 
und das Bauen in Fachwerk, wobei viel Holz erspart 
wird, cingeführt würde.

Die Mühlen sind auch in schlechtem Stande. Es 
giebt Güter von mehr als tausend Seelen, auf denen 
entweder gar keine Mühlen, oder diese doch so unzurei­
chend sind, daß die Einwohner einige Meilen weit fah­
ren müssen, um ihr Getreide vermahlen zu lassen, oder eS 
wohl gar auf Handmühlen mahlen müssen. Wenn man 
die Unkosten berechnet, welche eine Mühle zu bauen und 
zu unterhalten erfordert, so kommt selten etwas dabei her­
aus, wenn das Mühlenwerk nicht im Großen angelegt 
wird, und hinreichende Mahlgenossen vorhanden sind. 
Allein darum bleibt doch eine Mühle in jedem einiger­
maßen beträchtlichen Gute nothwendig, weil die Herr­
schaft doch wenigstens freies Gemahl hat, der Willkühr 
fremder Müller nicht ausgesetzt ist, und nicht so viel 
versäumt wird, als wenn die Einsassen mit ihrem Ge­
treide einige Meilen weiter fahren, oder auf Handmühlen 
mahlen müssen. An Wasser fehlt es an den wenigsten 
Orten, und wo dies mangelt, können Wind - oder Roß­
mühlen angelegt werden, um diesem Bedürfnisse abzu- 
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helfen; das Getreide gehet alsdann nicht aus dem Gute. 
Eine der ersten Regeln in der Haushaltungskunst ist 
diese: nicht bloß die Erzeugnisse zu vermehren, sondern 
auch die Ausgaben so viel als möglich zu vermindern.

Die Schäfereien in dieser Provinz sind zu schwach, 
und könnten beträchtlich erweitert werden: denn.es fehlt 
des Sommers nicht an gesunder Weide, und an Win- 
terfutterung ist in den meisten Gütern Ueberfluß. Au­
ßer der Wolle, welche dadurch gewonnen wird, wäre 
der Dünger, für den Acker ein unschätzbarer Gewinn. 
Hürdeschlag findet man hier in sehr wenigen Gegenden, 
weil keine große Heerden gehalten werden.

Der Ackerbau, als die vorzüglichste Beschäftigung 
des Landmannes, wird zwar ziemlich gut betrieben, der 
Bauer ackert untadelhaft, und es sind gewöhnlich ergie­
bige Erndten zu hoffen; es herrschen aber dabei nocl- 
viele Vorurtheile und üble Gewohnheiten. Z. B. die 
schmalen Beete oder Sagens, Gewende und wie man sie 
sonst nennt. Der Acker wird nämlich in lauter schmale 
Beete von sechs bis acht Furchen gepflügt, und hat et­
wa hundert Fuß Lange, welches ein Gewende genannt 
wird. In den vielen Furchen bleibt das Wasser stehen, 
das Getreide verwintert, und es wächst nichts darin als 
Unkraut, welches auf einer großen Feldmark, wo viele 
tausend dergleichen Furchen sind, ein großer Verlust ist. 
Wenn man die Felder in eins pflügte, und nur durch 
Querfurchen das Winterwasser von der Höhe nach der 
Niederung abzuleiten suchte, so würde dadurch viel ge­
wonnen werden. Allein der Landmann läßt sich von 

dieser Sitte nicht abbringen.
Ferner bleibt der Hiesige Landmann bei dem Her­
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kommen, ohne Versuche zu machen, ob nicht diese oder 
jene ausländische Getreideart, dieses oder jenes Kraut 
und Gewächs hier gut fortkommen, und ihm mehr Nutzen 
bringen wurde, als der bisherige Getreidebau. Wo vor 
Hundert Jahren Weizen oder Roggen gesäet worden ist, 
geschiehtrs noch, und so mit allen Getreidearten. Es 
giebt hier hin und wieder, und besonders in Lithauen, 
Gegenden, wo sehr fetter Boden ist, und wo Rüb- 
oder Rappsaat, Taback, Farbekrauter rc. mit dem besten 
Erfolge gebauet werden könnten; allein es macht keiner 
damit den Anfang, welches sich allenfalls noch damit 
entschuldigen läßt, daß es bis jezt doch an dem nöthigen 
Absätze fehlen würde.

Dagegen hat diese.Provinz vor andern, besonders 
deutschen Ländern, dies voraus, daß es in derselben 
gar keine Gemeinheiten und Servituten giebt: mithin 
nicht so viele Hindernisse als in andern Ländern eintre­
ten, die Landwirthschaft zu verbessern. Ein jedes Da- 
minium hat in seinen Begrenzungen unbeschrankte Be­
nutzung, und sehr selten.Hat ein anderes die Mithutung, 
höchstens nur in den Wäldern und Brüchern. Das Herr­
schaftliche und Bauerviehwird zwar gewöhnlich auf der 
Brache durch einander gehütet; allein dies hangt von 
der Willkür des Herrn ab- weil der Bauer hier kein 
Eigenthümer ist, und her Herr ihm seinen Acker anwei- 
sen kann, wo er will. ,

Der Acker wird hier, wie in den meisten Landern, 
in drei Felder eingetheilt, die Brache aber wird gar nicht 
besäet; Erbsen, Linsen, Flachs rc. werden auf dem 
Sommerfelde bestellt.

Die meisten herrschaftlichen Vorwerke werden 
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durch Dienst - oder Scharwerksbauern bewirthschaftet, 
und es darf auf den wenigsten Gütern, Zugvieh gehalten 
werden: mithin ist die Landwirthschaft sehr einfach. Da 
aber bei dieser Art von Kultur kein großer Viehstanh 
gehalten wird, kommt auch wenig Dünger in den Acker.

Man hat auch die Gewohnheit, daß man den, längs 
Jahre genutzten Acker, 31t Holzwuchs liegen läßt, und 
Wälder zu Ackerland aufbricht. Wurde der Viehstand, 
und besonders die Schafzucht vermehrt, so würde al- 
les eine andere Gestalt gewinnen. Es ist noch ein Pro­
blem, ob es besser sei, ein Vorwerk mit Dienst ? oder 
mit eigenem Gespann bearbeiten zu lassen. Ersteres ist 
unstreitig bequem, allein der Herr verliert auch viel Ak- 
ker; lezteres gewährt aber mehr Dünger, und man 
erndtet mehr. Hält man kein Zugvieh, so muß man 
wenigstens viel Milchkühe und Mastvieh halten, um 
Dünger zu gewinnen. :Was das Verhältniß der Bau­
ern betrifft, so ist dies schon in dem Abschnitte von den 
Volksklaffen hinlänglich auseinander gesetzt worden.

Die Dienstleistungen derselben auf einmal abzu­
schaffen, ist so wenig zu rathen als möglich zu machen, 
ohne auf viele Jahre in der Landwirthschaft zurück za 
kommen; denn die mehrsten Vorwerke würden ohne 
Dienste, wenig oder gar nichts einbringen, viele Fanri- 
lien dadurch verarmen; und dem Bauer nicht einmal 
damit gedient sein. Die Aufhebung des Dienstzwanges 
ist nicht durchaus nothwendig, um den Bauer glücklich 
zu machen: wenigstens ist diese Provinz noch nicht 
reif dazu.

Wenn die Dienstbarkeit des Bauers ganz aufhören 
sollte, so würde er, da er bisher nichts eigenes gehabt, die 
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Grundstücke, wovon er bisher gelebt hat, ansdre Gründ- 
hcrrsclMft zurück geben müssen: Der Herr, wäre als­
dann in Verlegenheit, weil er keine Menschen hatte, um 
seinen Acker zu bauen; der Bauer aber in noch größerer 
Noth, weil es ihm an Mitteln fehlen wurde, sich und 
die Deinigen zu ernähren. Aus diesem wechselseitigen 
Bedürfnisse erwüchse dann eine andere, Verfassung, wel­
che der bisherigen beinahe gleich käme.. Der Grundherr 
würde dem Pauer die Hand bieten, und ihn entweder 
als Knecht'm Dienst nehmen, oder ihm wieder^-gegen 
gewisse:zu.Ieisteude Dienste und Abgaben, einen Bauer­
hof eint «inten, welchen er als Pachter kultivirte, wo­
mit beiden geholfen war^ Der Bauer würde sich dies 
gefallen lassen müssen, um wieder zu Brod zu kommen, 
weil er nichts weiter als arbeiten gelernt hat, -und als­
dann träte er doch wieder in den vorigen DieußzWang, 
indem der Grundherr ihm nicht anders, als gegen die 
benörhigten Dienste, den Hof überlassen würde. Ge­
setzt aber auch, daß der Herr ihm den Hof dienstfvi, ge­
gen gewisse Abgaben überlassen wollte: so würde der 
Bauer solche doch in den wenigsten Gegenden aufbrin­
gen können. Man frage auch den armseligsten Schar- 
werksbauer, ob er lieber Knecht, werden, oder den Hof 
von feinem Herrn gegen Naturalien oder eine Summe 
Geldes pachten, oder Scharwerker bleiben wolle: so 
wird er gewiß allgemein das leztere wählen.

Die Landwirthschaft erfordert viele Hände, und es 
sind für Geld nicht immer Arbeiter in Menge zu haben; 
mithin würde die Landwirthschaft und die Landeskultur 
darunter leiden, wenn man den Dienstzwang auf einmal 
abschaffen wollte; der nachlässige Wirth würde mäßig 
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gehen, das, was er abzugeben hat, schuldig bleiben, 
und der Herr müßte zu Grunde gehen. Ein anderes 
wäre es, wenn man die Verwerte aufheben, und die 
Ländei-eien unter die Bauern, gegen einen gewissen Zins, 
verteilen könnte, welche Hochzinser genannt wer­
ben, und die man in dem untersten Lithauen, besonders 
in Samogitien, häufig antrisst. Allein dies ist auch 
in einem Lande, wo die Produkte noch nicht überall zu 
Gelde gemacht werden können, und wo noch so wenig 
Industrie herrscht, nicht ausführbar, und es streitet mit 
dem Begriffe von Eigenthum, und mit der Gerechtig­
keit, den Herrschaften ihre Güter zu nehmen, und sie 
bon Bauern einzuräumen, oder das Eigenthum wider 
Willen der Grundherrschaft in Erbzinsgut verwandeln 
zu wollen; denn die Güter würden nie so viel einbrin- 
gen, als die Vorwerke. Die Hochzinser müssen schon 
mehr Ländereien haben, als die Scharwerksbauern. Der 
Vortheil der Verbesserung ist allein auf Seiten der 
Bauern; der Grundherr hat dagegen wenig Aussicht 
seine Einkünfte zu vermehren, man müßte denn die Zin» 
sen in Naturalien setzen, und allenfalls bei Veräuße­
rungen dergleichen Bauerngüter, für die Grundherr­
schaft Laudemiengelder einführen.

Ueberhaupt ist es mehr zu rathen, hierbei stufen­
weise, als gewaltsam zu Werke zu gehen, weil die Fol­
gen von einer solchen Veränderung zum voraus nicht 
genau berechnet werden köimen. Was in dem einen 
Lande gut ist, kann in dem andern schädlich oder nicht 
ausführbar sein: mithin läßt sich hier nichts allgemei­
nes bestimmen.

Daß das Leibeigenthum und die persönliche Skla- 
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verei, als der Würde des Menschen zuwider, abgeschafft 
wird, ist heilsam und gut, der Dienstzwang aber ist da­
von keine unmittelbare Folge; denn es giebt viele Men­
schen, welche, so lange sie gewisse Grundstücke besitzen 
wollen, dienen müssen, ohne persönlich Sklaven zu 
sein. Diese Dienstpflicht aber jezt schon abzuschaffen, 
ist, wie schon gesagt, bedenklich und nicht ausführbar, 
wenn man nicht den Staat in einzelnen Theilen verän­
dern will.

Nach gegenwärtiger Verfassung, lebt der Bauer nur 
für heute; hat er etwas übrig, so vertrinkt er es, um 
sich zu betäuben, weil er in dem Gedanken steht, der 
Herr werde es ihm doch wegnehmen; brennt ihm das 
Haus ab, so ist er dabei gleichgültig, weil der Guts­
herr es wieder aufbauen muß, und sieht es sogar gern, 
weil er nicht viel verlieren kann, und doch ein neues 
Haus bekommt; ist es baufällig, so läuft er zum Herrn 
und bittet sich Holz aus, welches ihm nicht versagt wer­
den kann; fallt ihm ein Stück Vieh, so muß es der 
Herr wieder anschaffen, wenn er Dienste von ihm ha­
ben will; und da der Dauer kein Interesse dabei hat, 
treibt er es unmenschlich ab. Diese Gleichgültigkeit ge­
gen alles anscheinende Unglück, welches den Bauern wi­
derfahren kann, würde sich in Erbwerbsfleiß umschaffen 
lassen, wenn das Leibeigenthum aufgehoben, und er 
zum Herrn seiner Besitzungen und des zu erwerbenden 
Vermögens gemacht würde.

Die Wohnungen der hiesigen Bauern sind in der 
kläglichsten Verfassung; sie gewahren kaum Obdach ge­
gen Kälte und Nässe, sind beständig der Fruersgefahr 
ausgesetzt, und Bequemlichkeit sucht man darin verge-
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bens. Dies ist auch eine Wirkung des Sklavensinnes, 
und der Bauer würde eben so gut in Höhlen oder unter 
der Erde wohnen, wenn der Herr es haben wollte, als 
in seiner elenden Hütte. Diesen Hang zur Unterwürfig­
keit und Resignation findet man auch noch bei denjeni­
gen Bauern, welche nicht unterthänig, sondern frei und 
wohlhabend sind, von ihren Glücksgütern aber keinen ver­
nünftigen Gebrauch,zu machen wissen. In Lithauen, 
wo es sehr bemittelte Bauern giebt, sind ihre Häuser 
so niedrig, daß uran kaum aufrecht, darin stehen kann; 
sie haben keine Schornsteine, und der Rauch geht durch 
die Stube und das ganze Haus; von Fenstern ist gar 
nicht die Rede, sondern man findet statt ihrer nur klei­
ne, in die hölzernen Wände eingeschnittene Löcher, wel­
che mit einem Schieber zugemacht werden, und nicht 
dazu dienen, Licht in die Stube zu bringen, sondern 
den Rauch heraus zu lassen, wenn er, was oft geschieht, 
überhand nimmt. In der Regel ist das ganze Haus 
eine Rauchkammer und ein schmutziges Loch, wo Men­
schen und Vieh durch einander liegen; dies ist aber nicht 
eine Folge der Arniuth, wie nian vermuthen sollte, son­
dern Landessitte, und der bemittelte Bauer lebt eben so 
als der dürftige. Luxus unter diesen Bauernstand ein- 
zuführen, wäre wahre Wohlthat.
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XIV.
Von Waldungen, Forsten und Holznutzung.

Die Waldungen in dieser Provinz, besonders in den 

lithauischen Kreisen und im Plockschen, welche 
dem Domkapitel gehört haben, sind ansehnlich, einige 
davon aber sind stark angegriffen. Durch Schonung 
und gute Aufsicht sind sie jedoch weit eher herzustellen, 
als in anderen Provinzen, weil hier die so schädlichen 
Holzberechtigungen nicht so häufig sind, und selten Hü­
tungsgerechtigkeiten statt finden: mithin ein jedes Do­
minium, wenn es will, zweckmäßige Schonungen und 
Anordnungen inachen kann, ohne daß ihm widerspro­
chen wird. Hieraus entstehen in vielen andern Ländern 
die verderblichsten Prozesse, die darum hier selten zu be­
fürchten sind, weil der Herr des Guts die unumschränk­
te Nutzung desselben hat, und sie nicht niit seinen 
Nachbaren theilt, seine Einsassen aber sich seine Dispo­
sition gefallen lassen müssen, wenn sie nicht ausdrück­
liche Privilegien haben, welche sie zum Widersprüche 
berechtigen.

Die Holzarten sind verschieden; es giebt hier Na­
del - und Laubholz, und unter dem ersteren eine vortreff­
liche Art Fichten oder Kiefern, die sich zum Schiffbaue 
schickt, und häufig zu Masten, Schiffsbauholz, Plan­
ken, Brettern rc. ausgesuhrt wird. Auch finden sich 
mit unter Tannen, welche aber zum Vauholze nicht 
so tauglich sind. Von Laubholz hat man Eichen, 
Eschen, Ellern, Birken, Ahorn, Linden ». s w., jedoch 

ist
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ist das Laubholz, besonders Eichen, seltener als das 
Nadelholz, und Buchen trifft man gar nicht an, wenig­
stens nicht in großen Wäldern.

Dor diesem ward auf die Forsten gar nicht geach­
tet, weil Ueberfluß an Hol; war, niemand es kaufte, 
und es auch in den Seestädten zu Schiffsbauholz nicht 
abgesetzt werden konnte, da der Preis wenigstens die 
Transportkosten nicht lohnte. 'Man brannte daher ganze 
Wälder ab, um das Land urbar zu machen, und wenn 
sich Coloniste» fanden, wies man ihnen große Reviere 
zum abbrennen und ausraden an, und bestimmte erst 
nachher den Canon von den urbargemachten Aeckern. 
Hieraus ist die schädliche Gewohnheit, des Ringelns der 
Baume, wodurch sie erst zum abtrocknen gebracht wer­
den, und des Abbrennens der Walder entstanden, wel­
ches sogar von Hirten und andern Leuten, die ihr Vieh 
darin weideten, geschahe, um ftische Weide zu erhalten. 
Jetzt, wo in allen Ländern Holzmangel kinzutreten 
ansangt, das Hol; zu einem Handelsartikel geworden 
ist, und sehr theuer bezahlt wird, hat man dessen Werth 
erst kennen gelernt, und nun ist das Ringeln der Baume 
und das Feueranlegen in Wäldern, bei schwerer Strafe 
verboten; man hört daher schon jetzt von dergleichen 
Unfug so viel nicht mehr, als in vorigen Zeiten.

Wenn man die ausgebrannten Forsten gleich ganz 
Niederschlagen ließe, das Holz wegschaffte, den Grund 
umpflügte, besäete und schonte: so würde der Schaden 
nicht so groß seyn. Allein man laßt das verkrüppelte 
Ho!; stehen, welches den Aufschlag hindert, und es 
wächst in solchen Revieren, wenn sie auch noch so sehr 
geschont werden, nie tüchtiges Holz in die Höhe. Aus 

1. Th. P
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den, selbstunmerklich, angebrannten Stämmen wird nie 
ein ordentlicher Baum, und schlüge man auch jene nie­
der, so wird doch kein schöner junger Aufschlag zum 
Vorschein kommen, weil der Saamen verbrannt ist, 
und nur hin und wieder etwas aufsprießt, welches bald 
auch durch Strauchholz überzogen wird. Das Revier 
muß daher gereinigt, gepflügt oder gehackt und besäe: 
werden, wenn ordentliches Gehölz daraus werden soll. 
In den großen adlichen Herrschaften giebt es hin und 
wieder noch vortreffliche Wälder, welche gut geschont 
sind, und ein ansehnliches jährliches Einkommen ge­
währen, wenn sie forsimäßig behandelt werden. Der 
Absatz des Holzes fehlt jetzt nicht, und wird auch in 
der Folge nicht mangeln, da es fast in allen For­
sten mit leichter Muhe an flößbare Ströme gebracht 
werden kann, woran, wie gesagt, diese Provinz keinen 
Mangel hat. In der Regel kann man annehmen, daß 
jede große Herrschaft eine ansehnliche Forst hat.

Die königlichen Forsten sind im bialystockischen 
Kammerdepürtement, nach landräthlichen Kreisen, in 
iG Forstamter eingetheilt, und diese sind folgende:

i.I NI MarieNPolscheN Kreise.
i ) das Forstamt Gryczkabude.
2). . Prenn.

2. Im Kalwaryschen Kreise.
5) das Forstamt Buchto.

5· 3,m W igryschen Kreise
4) das Forstamt Boksze.
5) . - Pomorze.
6) . . Serrey.
7) · . Szczebra.
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4. Im D ombrow aischen Kreise.
8) das Forstamt Nowinka.
9) . . Perstum.

5. I in Dialy stockschen Kreise.
1o) das Forstamt Knyczin.
11) . . . Pokolka.

6. Im Bielsk sN- en Kreise.
12) das Forstamt Lada.

7. I in Drohycinschen Kreise. 
Keins.

8. Im Suraczschen Kreise. 
Keins.

9. Im Goniondzschen Kreise.
13) das Forstamt Raygrod.

ro. I in Lomzaschen Kreise.
14) das Forstamt Lomza.
15) . . Kupieszken.

Dom Plockschen Departement ist der Verfasser bis 
jetzt so genau nicht unterrichtet; es sind aber in den Be­
sitzungen des Bischofs und des Domkapitels große schöne 
Walder, unter andern bei Wyc;kow, welche noch gar 
nicht angegriffen sind, und woraus gegenwärtig schoir 
eine große Menge Schiffbauholz genommen wer­
den kann.

Pô
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XV.
Von der ehemaligen Landesverfassung.

Diese war hier, so wie durch ganz Polen und Li­

thauen, sehr einfach, und bei weitem nicht so verwik- 
kelt als in Deutschland, weil man hier keine Landesho­
heit der Bischöfe, Fürsten und Grafen, und keine Lehns- 
verfassung kannte.

Der Adel hatte in seinen Gütern eine unumschränkte 
Gewalt, bis solche in neuern Zeiten in einigen Stücken 
eingeschränkt ward. Seine Unterthanen lebten nicht 
unter dem Schutze der Gesetze, sondern der Gutsherr 
Hatte über sie ein plenum imperium, und konnte über 
seine Handlungen, sie mochten noch so grausam seyn, 
nicht zur Verantwortung gezogen werben. Die Unter­
thanen glichen den römischen Sklaven. In neuern 
Zeiten verlor der Adel das jus yitae et necis, und die 
Criminalgerichtsbarkeit ward anfangs den großen 
Städten, zuletzt aber den Landgerichten beigelegt. Als 
eine Folge dieser Einschränkung konnte nun auch ein 
Edelmann zur Verantwortung gezogen werden, wenn 
er vorsätzlich einen seiner Unterthanen entleibte, oder le­
bensgefährlich mißhandelte, und der Gut'sherr eines 

Bauers, welcher von einem andern Edelmanne getödtet 
oder lebensgefährlich gemißhandelt war, Hatte das Recht, 
gegen diesen, criminaliter zu klagen. Der Thäter ward 
in beiden Fallen zur Thurm - oder dem Befinden nach auch 
zur Todesstrafe verurtheilt. Weil aber in Polen und 
Lithauen nicht der inquisitorische, sondern der accusa- 
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torische Prozeß statt fand, und der Ankläger Caution 
bestellen mußte: so kam es selten zur Sprache, es sey 
denn, daß ein andrer Edelmann, welcher mit dem 
Todtschlager in Feindschaft lebte, aus Rache ihn ver­
klagte. Die Unterthanen selbst konnten nicht als An­
kläger austreten, weil sie nicht facultatem standi in ju­
dicio Hatten. Indessen nahmen doch, seitdem dem Adel 
das jus vitae et necis genommen war, die voir ihm vor­
dem verübten Gewaltthätigkeiten ab: es sey nun aus 
Furcht vor der Strafe, oder aus einein Gefühl von 
Menschlichkeit, und weil die Cultur mehr Fort­
schritte machte.

In Civilsacheu war der Grundherr Jurisdictiona- 
rius über seine Unterthanen, und verwaltete die Justiz 
selbst, wenn er auf seinen Gütern war, oder durch seine 
Commissarien, Gubernatoren und Oekonomen in seiner 
Abwesenheit. Wenn die Güter aber im Pfandbesitz oder 
verpachtet waren, so administrirte der Pfandbesitzer oder 
Pachter die Justiz. Schriftlich ward nichts verhandelt, 
sondern der Kantschuh entschied alle Streitigkeiten, und 
Hierin fand keine weitere Berufung statt, auch selbst 
dann nicht, wenn der Gutsherr Klager war, oder ein 
Interesse dabei hatte. In neuern Zeiten ward in großen 
Gütern, wenn ein Streit zwischen freien Menschen ob­
waltete, auch wol ein schriftliches Decret abgesaßt, wo­
von an das Assessorialgericht appellirt werden konnte, 
welches aber sehr selten geschahe. Auf dem platten 
Lande gab es in den adlichen Gütern wenig freie Men­
schen; die Colonisten und Holländer selbst, welche sich 
in diesen niederließen, mußten sich dieser Ordnung der 
Dinge unterwerfen, weil sie gewöhnlich nicht das Ver­
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mögen Hatten, bei dem Assessorialgerichte Prozesse zu füh­
ren, und wenn sie es sich unterstanden, ihr Untergang 
gewiß war.

Die adlichen Städte hatten gewöhnlich, vermöge 
ihrer Pr vilegien, ihre eigne Justizpflege, die sie durch 
Schöppenstühle in den großen, und durch Wopts oder 
Eerichrsschulzen in den kleinen Städten, verwalten lie- 
g™. Von den Decreten konnten die Bürger und Juden, 
oder wer sonst gegen sie klagte, an das Assessorialgericht 
appelliren, und es ward alsdann gemeinhin ein Commis- 
sarius ernannt, welcher die Sache untersuchte und ent­
schied. Dies war aber mit so vielen Kostens verknüpft, 
daß es selten einer wagte, von einem Decret zu appelli- 
ren. Außer jenen Gerichten verwaltete aber auch der 
Grundherr selbst bisweilen die Justiz in der Stadt, 
durch den Kantschuh, und wenn solches gleich als ein 
Exceß anzusehen war, so wagte es doch so wenig der 
Bürger als der Magistrat, das Recht den» Gutsherrn 
streitig zu machen. In den kleinen adlichen Städten, 
welchen die Justizpflege nicht ausdrücklich verliehen war, 
fand man gar keine Schöppenstühle und keine Woyt- 
oder Schnlzengerichte, sondern die Grundherren oder 
deren Stellvertreter verwalteten hier die Justiz eben so, 
wie über die Unterthanen des platten Landes; die Bür­
ger wurden daher auch nach und nach zu Frohn- und 
Hofdiensten herangezogen, so daß sie von Unterthanen 
wenig unterschieden waren.

Den Städten, welche ordentliche Privilegien ha­
ben, ist darin gewöhnlich das magdeburgische oder cul- 
mische Recht, welches hieraus genommen worden, ver­
liehen, nach welchen alle Streitigkeiten der Bürger un-
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ter sich entschieden werden sollen; inan findet daher auch 
in allen dergleichen Städten das magdeburgische Recht 
mit altdeutschen Lettern abgedruckt, welches sie wie ihr 
Palladium ansahen, ungeachtet die Bürger nichts dar­
aus verstanden, sondern dessen Anwendung ihren Ge­
richtspersonen überließen. Die Wopts verstanden es 
bisweilen selbst nicht, oder wollten es nicht verstehen, 
und erkannten nach Willkühr, woraus ein jus consue, 
tudinarium erwuchs, das lit vielen Stücken von 
dem magdeburgischen oder culmischen Rechte, welches 
den Städten verliehen worden, abwich.

Außer der Appellation an das Assessorialgericht, 
hatten die Bürger auch noch den Rekurs an die Grund­
herrschaft, welche die Decrete der Weltgerichte und 
Schêppenstuhle bestätigte, erläuterte und abanderte, und 
wenn dies geschehen war, wagte man es selten, an das 
Assessorialgericht zu gehen. Dadurch ward das Recht 
noch ungewisser, und gewöhnlich brachte in beträchtli­
chen Sachen, eine Parthei die Grundherrschaft auf 
ihre Seite.

Wenn die Städte in corpore mit ihren Grund- 
herrschaften in Streit geriethen, konnten sie solche, aus 
ihren Privilegien, bei dem Referendariats- oder Assesso­
rialgericht belangen; dies geschah aber selten, weil 
die Grundherrschaften zu viel Gelegenheit hatten, sie zu 
drücken,und in solchen Fallen sich weigerten, die Pri­
vilegien zu bestätigen, welches bei jeder Besitzverände­
rung geschehen mußte.

Die Juden unter sich hatten ihre besondere Kohals- 
gerichte, um welche sich weiter niemand als die Grund- 
herrschaft bekümmerte, weil ihnen eigentlich keine Ju­
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risdiction verliehen war, und sie unter sich ein eignes 
Ritualrecht hatten, welches andere nicht verstanden. 
Wenn aber ein solcher Streit bis an die Grundherr­
schaft gelangte, so entschied diese, wie es ihr gut dünkte. 
Den Recurs an die Grundherr-schaft nahm indessen sel­
ten ein Jude, weil der Kohal, der Rabbiner und die 
Aeltesten ihn sonst in den Bann thaten, welches ihn 
ganz unglücklich machte, und weil die Nitualgesetze der 
Juden auch mit ihren Dogmen zu sehr verwebt sind.

Hatte ein Christ mit einem Juden zu thun, so 
mußte dieser von der Grundherrschaft Recht nehmen; 
und da die Juden an Opfer gewöhnt sind, so nahmen 
die Grundherrschaften sich ihrer gegen ftemde An­
sprüche gern an.

Die Instanzen waren nicht bestimmt genug ge­
ordnet: sie halten keinen gewissen Zug, und die höhern 
Instanzen waren für dergleichen arme Leute zu kostbar, 
daher waren sie gewöhnlich einer willkuhrlichen Justiz­
pflege überlassen.

Polizeifachen, wohin denn auch die Rekrutenaushe- 
bung und die Erhebung der öffentlichen vom Reichstag 
ausgeschriebenen Gefälle gehörten, ressortirten allein 
von -der Grundherrschaft. In den letzten Zeiten der 
Republik aber wurden die commissiones boni ordinis 
angeordnet, welche Polizeibehörden, wie unsre Krieges­
und Domainenkammern, waren, und ihre Gewalt sehr 
ausbreiteten, indem sie nicht nur alles, was aufLandes- 
polizei Beziehung hat, sondern auch viele Justizsachen 
vor sich zogen, da die Gränzen der Polizei von denen 
der Justiz schwer zu bestimmen sind. Hierdurch ward 
die Gewalt der Grundherrschaften sehr eingeschränkt, 
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und die Grundherrschaften würden vielleicht mit der 
Zeit die niedere Gerichtsbarkeit ganz verloren haben, 
wenn diese Commissionen langer Bestand gehabt hatten.

Uebrigens übten die Grundherrschaften in ihren 
Gütern vormals alle Regalien und Landeshoheitssa- 
chen im weitesten Verstände aus, welches aber in neuern 
Zeiten merklich eingeschränkt ward, wo sich die polnische 
Verfassung der deutschen mehr und mehr näherte.

In den geistlichen Gütern und Städten Herrschte 
die nämliche Verfassung, weil sie jura bonorum terre­
strium hatten; indessen muß man der Geistlichkeit die 
Gerechtigkeit wiederfahren lassen, daß es hier besser zu- 
ging als in den adlichen Gütern, und man nicht soviel 
von Excessen und Ungerechtigkeiten hörte.

In den königlichen Gütern war es aber anders: 
denn die Starosten stellten die Grundherrschaften vor, 
hatten jedoch nicht so viel Gewalt über die Unterthanen 
und Bürger, als der Adel; denn die Bauern, wenn sie 
gleich Scharwerksdienste leisten mußten, waren des Leib- 
eigenthums entlassen, und Hatten facultatem standi in 
judicio. Ein einzelner Bauer wagte es freilich selten, 
den Starosien zu verklagen, desto häufiger aber waren 
die Klagen ganzer Stadt- und Dorfscommunen oder gan­
zer Starosteien wider die Starosten; und da die Bauern 
schon hin und wieder wohlhabend waren, erwuchsen 
hieraus langwierige und hartnäckige Prozesse. Die 
Bauern brachten unter sich viel Geld zusammen, wähl­
ten sich Deputirte, und schickten diese nach Warschau 
oder Wilna; es wurden Commissarien ernannt, welche 
die Bedrückungen in loco untersuchen mußten, und oft 
kamen die Starosten schlecht weg.
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In den königlichen großen Städten war die Justiz 
regelmäßiger organisirt; hin und wieder waren Schöp- 
penstühle errichtet, oder ordentliche, aus mehrern Mit­
gliedern bestehende Woptgericht; die actus voluntariae 
jurisdictionis wurden in die Stadtbücher, wie bei den 
Grod- und Landgerichten in die Gród- und Landgerichts- 
bûcher der Kanzleien eingetragen, und die Starosten 
wagten es nicht leicht, sich in die städtische Justizpflege 
zu mischen, weil die Magistrate sich gleich an das As- 
sessorialgericht wendeten, wo die Starosten selten Recht 
behielten. Mit den Juden verhielt es sich eben so, wie 
in den adlichen Städten. Don den Juden wird be­
merkt, daß sie in den meisten Städten mit den Bürgern 
gleiche Rechte hatten, indem sie eigne Häuser bewohn­
ten, und alle bürgerliche Nahrung treiben konnten. 
Ihre Justizpflege aber hatten sie für sich, und so wie die 
christlichen Bürger ein Stadtbuch, so führten sie auch ein 
Kohalsbuch, in welches alle Verhandlungen eingeschrie­
ben wurden. Viele königliche Städte Hatten ausdrück­
liche Privilegien, daß keine Juden darin eigenthüm­
lich Häuser bewohnen durften.

Die Jurisdiction über den gesummten Adel ward 
in den letzten Jahren der Republik, seit 1795, in erster 
Instanz bloß durch die Landgerichte verwaltet. In ältern 
Zeiten hatten die Grodgerichte in den meisten Sa­
chen mit den Landgerichten concurrentem jurisdictio­
nem, wenn gleich ursprünglich den Grodgerichten nur 
gewisse bestimmte Sachen zugelegt waren; denn da 
diese perennirten, die Landgerichte aber nur zu gewissen 
Zeiten zusammen kamen, und Cadenzeit hielten, so 
klagte man lieber bei den Erod- als bei den Landgerich- 
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ten und zuletzt warb die Concurrenz in allen Sachen allge­
mein. Die Grodgerichte waren eigentlich königliche Ge­
richte; denn der Starost des Powiats oder Distrikts, war 
der Richter, und verwaltete die Justiz selbst, oder er hielt 
sich einen Unterrichter, und diesem war ein Notarius 
und ein Regent untergeordnet. Die Justiz bei den 
Grodgerichten ward zweckmäßiger verwaltet, als die 
bei den Landgerichten: einestheils weil jene beständig 
fortdauerten, mithin man immer Gehör fand, und nicht 
auf die Cadenzen warten durfte; anderntheils aber, 
weil die Richter immer im Officio blieben und mehr 
Rechtskenntniß erlangten: die Landrichter dagegen von 
Zeit zu Zeit erwählt wurden, und die Wahl bisweilen 
aufMänner fiel, die nicht hinlängliche Rechtskenntniß be­
saßen, auch nur zu gewissen Zeiten zusammenkanien, mit­
hin die Sachen nicht genug gefördert wurden, und nicht 
lange genug in officio blieben, um sich zu Richtern bilden 
zu können.

Indessen waren die Klagen über die Grodgerichte, 
wegen der Prapotenz der Starosten, doch eben so allge­
mein, als über die Landgerichte. Vor denr Jahre 1795 
schmolzen die Landgerichte daher mit den Grodgerichten 
zusammen, und es wurden keine Landrichter mehr ge­
wählt, weshalb denn auch in Großpolen, als es im 
Jahre 1795 occupirt ward, keine Landgerichte mehr be­
standen. Allein auf dem Grodnoer Reichstage von 
1795 wurden wieder alle Grodgerichte aufgehoben, bloß 
Landgerichte eingeführt, und eine ganz neue Gerichtsord­
nung entworfen, daher denn bei der Besitznahme von 
Neuostpreußen im Jahre 1796, keine Grodgerichte, 
sondern bloß Landgerichte angetroffen wurden, und die 

t
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Grodkanzleien mit den Landgerichtskanzleien zusammen- 
gebracht waren, worin sich die Verfassung von Neu­
ostpreußen von der sudpreußischen unterschied.

Der Gang der Instanzen bestand darin, daß die 
Appellationen in den polnischen Provinzen, an das Tri­
bunal zu Peterkau oder Lublin, wo abwechselnd 
Cadenzen gehalten wurden, und in Lithauen, an das 
Tribunal zu Wilna erwuchs. Diese Tribunale bestan­
den aus 2 Präsidenten, 2 Marschällen, und 24 Assesso­
ren, welche letztere die erstern beim Anfänge der Caden- 
zen wählten; sie selbst aber wurden von dem Adel in 
Colnitien erwählt. Ihre Tribunäle formirten die höch­
ste Instanz in den für sie erwachsenden Rechtssachen, 
und ihre Erkenntnisse waren Endurtheile; es ward aber 
selten definitiv erkannt, und die meisten <5ad>en wurden, 
so wie es auch beim Neichskammergericht zu Wezlar 
geschieht, entweder an die judicia primae instantiae, 
wovon sie erwachsen waren, oder zur Condescension 
cum facultate decidendi verwiesen. In Lithauen 
konnte man gleich beim Tribunal klagen, und wenn eine 
definitive Sentenz erfolgte, fand kein weiteres Rechts­
mittel statt; jedoch war dies nicht in allen Sachen zu­
lässig, sondern nur in solchen, welche dazu geeignet wa­
ren. Fand sich jemand durch ein Erkenntniß des Tri­
bunals gravirt, so konnte er zwar nicht davon appelli- 
ren oder revidiren, er manifestirte sich aber dagegen, 
und ließ die Sache bei der neuen Cadenz noch einmal ein# 
schreiben: alsdann kam sie wieder zum Vortrag, und 
das Urtheil ward bestätigt oder abgeändert; im ersten 
Falle war es judicat. Die Condescensionsrichter, de­
ren gewöhnlich in einer Sache mehrere ernannt wurden, 
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Waren Commissarien des Tribunals, und es wurden 
dazu eheiualige Richter, Camerarii oder andere Nechtsvcr- 
ständige ernannt, welche sich ad fundum begaben, hier ihre 
jurisdictionem delegatam fundirten, dieSache untersuch­
ten, und salvis remediis erkannten. Die meiste Zeit aber 
ward aufCondescension erkannt, ohne die Commissarien zu 
ernennen, und alsdann wählten sich die Partheien die Con- 
descensionsrichter selbst, und diese verfuhren eben so, 
als die namentlich ernannten Commissarien. Den Par- 
iheien stand alsdann wieder frei, an das Tribunal zu 
appelliren, und auf die Weise konnte eine Sache mehr­
mals an solches erwachsen, und in wichtigen verwickel­
ten Sachen kam selten ein Endurtheil heraus. Biswei­
len wurden auch Sachen zur Condefcension verwiesen, 
so daß die Partheien sich die Richter selbst wählen konn­
ten, und diese die Macht hatten, citra appellationem 
zu erkennen, welches jedoch voraussetzte, daß die Rich­
ter von beiden Seiten einig waren. War dies der 
Fall nicht, so konnte die Sache per modum querelae 
wieder an daö Tribunal gebracht werden, wo denn an­
dere Condeftensionsrichter erwählt wurden, oder die 
Sache an ein Landgericht verwiesen ward. Ueberhaupt 
war die Iustizpflege so beschaffen, daß es Hieß: beati 
possidentes, denn die Uebermächtigen hatten so viel 
Auswege, daß sie die Prozesse verewigen konnten.

Von den Assefforialgerichten fand die Berufung an 
die Tribunäle nicht statt, sondern diese entschieden für 
sich in den an sie erwachsenden Sachen definitive, ver­
fuhren aber beinahe auf die nämliche Art.

Die Verfahrungsart, sowol bei den judiciis primae 
instantiae, als bei den hohem Instanzen, war für die 
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Partheien äußerst kostbar, weil sie nicht wußten, wenn 
ihre Sache vorkommmen werde, und sie sich an dem 
Orte des Gerichts so lange, australien mußten, bis die 
Nummer aufgerufen ward, und erschienen sie alsdann 
nicht, so erfolgte ein Contumacial-Erkenntniß, welches 
ein Condemnat hieß, wodurch sie zwar den Prozeß 
nicht verloren, aber in große Strafen genommen wur­
den, welche zur Hälfte der Gegenparthei, zur Hälfte 
aber dem Gerichte zukamen. Drei dergleichen Con­
demnate, in rebus facti nur zwei, und in klaren Schuld- 
forderungssachen Ein Condemnat, Hatten die Wirkung 
eines Judicats, und es fand davon kein weiteres Rechts­
mittel statt.

Man konnte zwar ungefähr berechnen, wenn die 
Sache vorkommen werde, wenn man die Nummer des 
Registers nachsehen ließ; allein dies war doch nicht zu- 
verlaßig, weil in einem Tage viel nicht verwickelte Sa­
chen oder Condemnaten, am andern Tage aber nur we­
nige oder gar nur eine abgemacht werden konnte, und 
wenn man mit allen Nummern bei der Cadenz nicht fer­
tig ward, die übrigen zur folgenden Cadenz verwiesen 
wurden. Die weiten Reisen der Partheien nach den 
Orten, Wh die Tribunale ihren Sitz halten; der lange 
Aufenthalt daselbst; die Bezahlung der Advocaten; die 
Strafen, auf welche erkannt ward, und der Aufwand, 
welchen die Partheien in wichtigen Sachen machen muß­
ten, verursachten so ungeheure Kosten, daß sie oft das 
objectum li'is übersteigen.

Eine andere Art Prozesse zu schlichten, waren die in 
Polen sehr üblichen Compromissen. Hier wählten sich 
die Partheien selbst ihre Richter, und einen Obmann.
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Der Richter, welchen eine Parthei gewählt hatte, sprach 
dieser gewöhnlich das objectum liis zu; der Obmann 
aber gab den Ausschlag, und alsdann ward ein Com- 
promissorial-Decret oder ein Laudum abgefaßt. Ge­
wöhnlich enthielten die Compromisse dje Clausel: citra 
appellationem; da die Schiedsrichter aber an gewisse 
Förmlichkeiten gebunden waren, so fand sich leicht ein 
Grund im Compromissoeial-Decret zu impugnieen, und 
nun ward die Sache noch weitlâuftjger, als wenn sie 
von deni ordinären Richter wäre abgeurtheilt worden, 
weil man erst Jahre lang über die Förmlichkeiten stritt, 
und wenn das Compromissorial-Decret endlich über den 
Haufen geworfen ward, der Prozeß selbst erst seinen 
Anfang nahrn. Indessen wurden doch oft viel wichtige 
und verwickelte Sachen durch Compromissorial-Decrete 
abgeniacht.

Eben so stand es den Partheien frei, wenn sie Ge­
schäfte vornahmen, sich ein Forum zu bestimmen, wo 
der Prozeß entfehieden werden sollte, wenn Streit entste­
hen werde, und prorogirten sie dadurch im voraus ju­
risdictionem. So wählten sie z. B. gern das Assesso- 
rialgericht, die Kron --Schatzkommission u. s. ^., weil 
diese in dem Rufe einer promten und unpartheiischen 
Justizpstege standen; alsdann mußten sie die Instanzen 
dieses sich selbst gewählten Gerichts durchgehen, und 
konnten exceptionem fori nicht opponiren. Ganz wd> 
tige Sachen wurden auch bisweilen an den Reichstag 
gebracht und hier entschieden, oder von diesem an ein 
besonderes Gericht oder zur Condescension verwiesen.

Ausländer hatten ihr Forum unter der Kron- 

Schatzkommission.
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Dies war so ungefähr der Rechtsgang in polni­
schen Zeiten. Als im Jahre 1795 die Woywodschaft 
Sieradz, in welcher Peterkau liegt, unter königl. 
preuß. Landeshoheit kam, hatte das Tribunal bloß in 
Lublin gehalten werden sollen; auch war es im Werke, 
dem Tribunale eine andere Einrichtung zu geben: allein 
es brach im folgenden Jahre die Insurrection aus, und 
nun ward das Tribunal ganz desorganisirt. Den Land­
gerichten und übrigen judiciis primae instantiae ging 
es beinahe eben so. Die Provinzen, welche jetzt Neuosi- 
preußen ausmachen, waren größtentheils mit preußi­
schen Truppen besetzt; in Lithauen trat der besondere 
Fall ein, daß alle Landgerichte und Kanzleien auf der rech­
ten SeitedesNieinen-Stroms waren, mithin auch auf 
der linken Seite ein völliger Stillstand in gerichtlichen Ge­
schäften herrschte. Dies veranlaßte den Adel, unter Mit­
wirkung des königl. preuß. Militargouvernements in Li­
thauen, eine interimistische Justizcommission durch 
Wahl der Mitglieder zu errichten, vor welchem der 
Adel Recht nahm, und eine besondere Kanzlei anzuord­
nen, welche vorher nicht epistirte.

Dieses Commissionsgericht, oder die Justizcommis­
sion, bestand ποφ.1796, da die Provinz organisirt ward, 
und man behielt sie bis im Herbst 1798 bei, wo sie denn 
als überflüßig dissolvirt ward.

An Podlachien und Masovien wurden die 
Landgerichte wahrend der Unruhen wieder, so viel mög­
lich, hergestellt; weil es aber an einem Tribunal fehlte, 
so ward unter Mitwirkung des königl. preuß. Milirar- 
gouvernements, zu Nowemiasto unweit Pultusk 

ein
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ein interimistisches Tribunal errichtet, wozu die Mitglie­
der aus allen Kreisen erwählt wurden, und welches in 
appellatorio entschied. Das Tribunal ward aber gleich 
dissolvirt, als im Junius 1796 zu Bialystock für ganz 
Neuostpreußen eine Haupt -Justizcommission, Be­
hufs der Organisirung der ganzen Provinz niedergefetzt 
ward, und diese den Betrieb aller rechtlichen Angelegen­
heiten übernahm. So war die Justizpflege dieser Pro­
vinz beschaffen, da sie unter königl. preuß. Landeshoheit 
kam, und es war ein Glück, daß das Militargouver- 
nementz ins Mittel trat, und eine interimistische Justiz- 
pflege anordnete, weil sonst viel Gewaltthätigkeiten vor­
gefallen seyn würden.

Die Landespolizei war in noch weit schlechterm Zu­
stande, denn in Polen kannte man gar keine Ober-Lan- 
despolizei. Die allgemeinen Gesetze, welche dieserhalb 
gegeben wurden, waren ohne Wirkung, weil ein jeder 
Edelmann in seinen Gütern oberster Polizeidirector war, 
und unter keiner Aufsicht stand, mithin die Landes-Poli- 
zeigesetze nur in so fern handhabte, als sie ihm Vortheil- 
hast waren. Der Fehler lag darin, daß bei Abfassung 
der Polizeigesetze kein Ober-Landes-Pollizoicollegium 
errichtet, und diefem die Leitung der Geschäfte übertra­
gen ward.

Es wurden zwar in den letzten Jahren der Repu­
blik, die Commissionen der guten Ordnung er­
richtet, welche bis zum Jahre 1796 fortbauerten; allein 
diese standen nicht unter gehöriger Aufsicht, und die 
Gränzen ihrer Amtsverrichtungen waren nicht genau 
bestimmt, auch fehlte es noch an Alles erschöpfenden Po- 
lizeigefetzen. Hieraus erwuchsen viele Unordnungen, 

i. Tl). Q
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und aus diesen, wiederholte Klagen, indem die Ord 
nungsconnuissionen die ihnen verliehene öffentliche 
Autorität mißbrauchten, und Eingriffe in die Justitz 
pflege und in das Privateigenthum sich erlaubten. B^ 
so dewandten Umstanden war gar keine eigentliche Zweck 
mastige Landespolizei, und diejenige, welche angeordn« 
war, erschöpfte nicht, alle ihre untergeordneten Zweige, 
weiches hier auszuführen zu weitlauftig seyn würde.

Die Erhebung der öffentlichen Gefalle und Landes, 
revenuen, so wie deren Verwendung und Verwaltung, 
war in Polen sehr einfach; denn jene bestanden:

i) in den Rauchfangsgeldern von dem platten 
Lande und aus den Städten. Die Rauchfänge 
waren in dem ganzen Umfange der Republik aus­
gemittelt, und die Rauchfangsgelder nach den an- 
gefertigten Tarifs von Exactorenoder Receptoren 
erhoben, und unmittelbar, an den Schatz in War­
schau abgeliesert, mithin machte dies wenig Um? 
stände. a

2) in dem zehnten Groschen' oder der Offiara, 
die von öen adlichen Gütern erhoben ward, und 
nun bi» 24 vom Hundert erhöht worden ist. Um 
diese vom Reichstage beschlossene Abgabe auszumit- 
telu, waren in allen Woywodschaften Commisfio- 
neu niedergesetzt gewesen^ welche die Gutseigen- 
thünier über ihre Einkünfte an Eidesstatt vernom­
men hatten, wobei festgesetzt.war, daß die kleinen 
adlichen Güter, welche nicht 10 Scheffel War­
schauer Maaß Aussaat haben, der Offiara nicht 
unterworfen seyn sollten. Daß bei dieser Ausmit- 
telung nichtchberall gewissenhaft Verfahren worden, 
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ist leicht zu erachten. Bei einigen Gütern ist die 
Offiara hoch nach dem wahren Ertrage, bei an­
dern mittelmäßig, und bei vielen ganz gering be­
stimmt. Ein ordentliches Cataster liegt nicht zunt 
Grunde. Aus diesen Ausmittelungen waren Ta­
rifs gefertiget, nach welchen die Offiara durch 
Exactoren- welche den Contributionseinnehmern 
gleichen, vierteljährig erhoben, und unmittelbar 
an die Schatzkammer in Warschau abgeliefert ward. 
Die Erhebung dieser Landesabgabz' war wieder sehr 
einfach, und.erforderte kein großes Personale.

3) in den Quartgeldern der Starosteien oder 
Staatsgüter. Ursprünglich wurden die Sta- 
rofreien oder Staatsgüter von den Königen 
von Polen an Personen ablid^er Herkunft, die sich 
um den Staat verdient gemacht hatten, gegen eine 
Abgabe des vierten Groschen ober einer Quarte 
des ganzen reinen Ertrags, jedoch nur auf Zeitle­
bens und so, daß keiner mehr als eine Starostei 
besitzen konnte, verliehen.! Dies,war das größte 
Prärogativ, welches die Könige von Polen hatten, 
weil sie sich dadurch unter dem Adel eine große 
Partei machen konnten, welches auch von klugen 
Regenten geschahe^ Die Einkünfte wurden durch 

·,:. . Anschläge, welche sehr geringe ausfielen, bei jeder 
Besitzveränderung ausgemittelt. Allein die Könige 
misbrauchten diese ihre Gewalt, verliehen den Fami­
lien, welche ihnen zugethan waren, die besten und 

'i auch mehrere .Starosteien, und nicht blos auf Zeit- 
... lebens, sondern auch jure communicativo auf 

beide Ehegatten, oder wie es,hieß, auf vier Au- 
Q 2
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gen, hernach wol gar auf Sohne, mithin auf 6 
oder 8 Augen; bestätigten die 'Abtretung'der Sta- 
rosteten von einer Familie auf die andere, und 
begünstigten ihre Günstlinge auf mancherlei Art, 
auch durch Ezpectanzen. Dies war alles gegen die 
Meichsgesetze. Auf den Reichstagen ward dagegen 
von denjenigen, welche gar keine oder schlechte 
Starosteien hatten, sehr geeifert; allein dic^wur- 
den dadurch beruhigt, daß man ihnen erledigte Sta­
rosteien gab, oder Expectanzen ertheilte. Der Adel, 
und zwar die großen Familien, war selbst dabei 
interessirt, und es blieb beim Alten; zuletzt waren 
die Starosteien ganz erblich geworden, da man 
schon ansieng, sie auf 50 Jahre zu vergeben.

Als die Nation erwachte und einsahe, daß der 
Staat viel Bedürfnisse hatte, wenn er sich gegen 
seine mächtigen Nachbaren in Verfassung setzen 
wollte, und daher die adlichen Güter mit der Offia- 
ra belegt werden sollten; so kam auch die Reihe an 
die Starostà, und es ward beschlossen, daß sie 
statt einer, zwei Quarten, mithin 50 Procent 
geben, und die dernialigen Besitzer sie 50 Jahre 
lang seit der letzten Verleihung besitzen, alsdann 
aber die Starosteien wieder cm den Etaat zurück­
fallen sollten. Die Expectanten hingegen, welche 
die Starosteien noch nicht im Bä hatten, wur­
den auf 2 i Quarte oder 62-5 Procent ^rt, und 
von einigen besondern Staatsgütern, welche emphy- 
teutisch verliehen, mrd stets von den Starosteien 
unterschieben gewesen waren, sollten 5i Quarte 
oder 8" äProcent gegeben werden. Um diese Quar- 



Ehemalige Landesverfassung. 245

ten auszumitteln, wurden alle Starosteien und 
Staatsgüter von neuem lustrirt, oder Nutzungs- 
Anschläge davon gemacht, aus diesen aber die Ta­
rifs gefertigt. Diese Abgabe konnten die Stars- 
steien und Inhaber der Staatsgüter unmittelbar 
an die Schatzkammer in Warschau, oder an die 
Exactoren bezahlen; mithin war deren Erhebung 
mit gar keinen Umstanden verknüpft, und erfor­
derte kein Personale.

4) in der Abgabe von den geistlichen Gütern. 
Das zweite Majestätsrecht, das die Könige von 
Polen ausübten, und welches eben so bedeutend, 
wo nicht noch bedeutender war, bestand in der 
Verleihung der hohen geistlichen Pfrün­
den, Beneficien und Dignitäten, wodurch 
sie sich die ganze Geistlichkeit verbindlich machen 
konnten. Man sollte glauben, daß die Könige von 
Pole.n, da ihnen die executive Gewalt nur unter 
geringen Einschränkungen Zustand, durch diese beiden 
Majestätsrechte in den Stand waren gesetzt wor­
den, beinahe unumschränkt zu regieren; allein 
dies war der Fall nicht. Die Starosteien und geist­
lichen Pfründen wurden ertrotzt, und wenn man 
sie hatte, gab man dem Könige kein gutes Wort, 
weil er, obgleich er sie verliehen hatte, sie doch nicht 
wieder nehmen konnte, und man die Zukunft nicht 
fürchtete, da die Krone nicht erblich war. Man 
hat daher viele Beispiele, daß diejenigen Großen, 
welche ein König am meisten begünstigt hatte, seine 

ärgsten Feinde wurden.
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Ursprünglich gab die Geistlichkeit von ihren Be­
sitzungen nichts, in der Folge aber, da sich die 
Staatsausgaben vermehrten, übernahm sie ein 
sublidium charitativnm, und zwar Polen von 
600,000 und Lithauen von 100,000 Gulden. 
Als aber der Adel und die Starosten auf die vorhin 
bemerkte Art herangezogen wurden, mußte die 
Geistlichkeit, außer dem subsidio charîtativo, noch 
resp. 20 vom .hundert von den großen, und 1o vom 
Hundert von den kleinen geistlichen Besitzungen, 
nach gewissen Grundsätzen, übernehmen. Dies 
ward auch durch Lustrationen ausgemittelt; es wur­
den Tarifs darnach gemacht, und die Gelder ent­
weder unmittelbar an die Schatzkammer oder an 
die EPactoren -bezahlt. Da dies einmal ein fixum 
war, so verursachte die Erhebung dieser Gefälle 
auch keine besondere Kosten.

5) in der Tranksteuer in den Städten, oder 
Czopowe, welches eine Art von Accise war, die 
durch Pachter erhoben und zum Schatz abgeliefert 

ward.

6) in dcr Kopfsteuer von den Juden, welche 
die Judenschaften unter sich repartirt^n und auf­
brachten, alsdann aber unmittelbar an den Schatz 
abliefern mußten, wobei gar keine Erhebungskosten 
vorfielen.

7) in der Abgabe von 400,000 Gulden, wel­
ch e die Stadt Warschau jährlich geben, und un- 
mittelbar an den Schatz abliefern mußte. Außer 
diesen gewöhnlichen Staatseinkünften fanden 
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auch noch folgende außerordentliche Abgaben 
statt.

8) Zölle von Waaren, Salz und Wein,
9) Stempelpapier, Spielkarten, Calender, Dächer 

der Juden und Siegel der Privilegien,
so) von Taback,
11) Von der Lotterie,
12) Abgaben der Städte Danzig und Thorn,
15) von der Warschauer Drücke,
14) von dem Bisthuin Crakau, nach Abzug von 

ιόό;000 Gulden für den Dischof,
45) aus den Ländereien Ostrog,
16) Zinsen von ausstehenden Kapitalien in Gallicien, 
17) Abgaben von den Hauten oder vorn Fleisch, und 

andere außerordentliche Einkünfte, welche auch 
durch eigens hiezu bestellte Officianten erhoben 
wurden.

Die ordentlichen Abgaben ad 1 bis 7 betrugen im 
Jahr 1790 etwa 25 
und die außerordentlichen v. 8 bis >7 etwa 12

mithin überhaupt 37 Millionen 
Gulden, wovon 19 Millionen alte, und die übrigen 18 
Millionen neue Auflagen waren.

Das Militär ward zuletzt auf einen regelmäßigen 
Fuß gesetzt, und ganz vom Staat unterhalten; anstatt 
in altern Zeiten ein jeder Magnat sich seine Haus­
truppen hielt, diese im Fall der Noth zusammeustießen, 
und eine königle oder republikanische Armee organi- 

sirt ward.
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Eine Cantonscinrichtung war noch nicht getroffen, 
denn es konnten blos in den königlichen Gütern Rekru­

ten ausgehoben werden.

Während der Insurrection mußte aber auch die 
Geistlichkeit und der Adel Mannschaften stellen; und 
hatte sich die Republik erhalten, so würde man das 
Kriegswesen auf einen ganz andern Fuß gesetzt haben, 
da man zum Theil schon für die Fonds gesorgt Hatte, 
und Polen den Vorzug vor allen Europäischen Län­
dern hatte, daß es nicht mit Landesschulden beschwert 
war, mithin keine Zinsen bezahlen durfte, welche an­
dere Reiche drücken.

In den Provinzen, welche jetzt das Dialpstock- 
sche Departement ausmachen, lag blos in Bialhsiock 
ein Infanterieregiment, welches aus schönen Leuten be­
standen Haben soll, und in Lithauen lag ein Theil des 
Tartarpulks.

Aus dieser kurzen Darstellung werden die Leser er­
sehen, daß es dem Königreiche und der Republik Polen 
nicht an innerer Kraft, sondern blos an einer guten 
Staatscinrichtung, welche dem Zeitalter angeniessen tvar, 
fehlte, und daß sie gegen andere Europäische Staaten 
um 100 Jahre zurückgeblieben sei. Dies fühlten auch 
mehrere einsichtsvolle Männer, und machten deshalb 
zweckmäßige Vorschläge, welche aber zum Theil bei der 
in dein gefetzgebenden Körper herrschenden Uneinigkeit, 
verworfen wurden, zum Theil aber nicht in Ausübung 
gebracht werden konnten, weil es an hinlänglichen Fonds 
fehlte, und die Großen nicht genug aufopftrn wollten.
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Was übrigens hierüber noch gesagt werden könnte, 
gehört in das polnische Staatsrecht, auch erlaubt es 
der Raum nicht, es hier vorzutragen.

XVI.
Kirchliche Verfassung, Religionszustand 

und Geistlichkeit.

Die herrschende Religion in Polen und Lithauen 

war die katholische; denn wenn es gleich nach der Re­
formation in Deutschland im sechzehnten und An­
fangs des siebzehnten Jahrhunderts das Anfehn gewann, 
daß ganz Polen und Lithauen, Luthers und 
Calvins Lehre annehmen werde, indem viele der 
größten Familien dazu übergetreten waren, nnd auch 
schon viel Bifchöfe die neuen Lehren angenommen Hat­
ten: so erhielt doch die katholische Religion auf einmal 
wieder das Uebergewicht, und die Dissidenten, unter 
welchen Namen man alle Nichtkatholiken verstand, wur­
den verfolgt. Hieraus erwuchsen viele verwüstende in­
nerliche Kriege, welche d'en benachbarten Machten Ge­

legenheit gaben, sich in die Staatsangelegenheiten Po­
lens zu mischen, und wodurch der erste Grund zum 
Untergänge dieses Reichs gelegt ward. Es gehört nicht 
hierher, von diesen schon mehrmals erzählten Streitigkei­
ten zu sprechen, und ich werde daher nur den Zustand 
der Religion und der kirchlichen Verfassung, wie er vor 
dem Jahr 1796 beschaffen war, näher entwickeln.
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1) . in Ansehung der katholischen, als der Herr­

schenden Religion.

Ganz Polen und Lithauen war, wie alle ka- 
tholischen Länder, in gewisse Diocesen oder bischöfliche 
Distrikte eingetheilt, In den Provinzen, woraus jetzt 
Neuostpreußen besteht, concurrirten 4 Diocesen; 
denn das Dobrzynsche, als zu Cujavien gehörig, 
stand unter dem Bischöfe von Cujavien zu Wracla- 
wek. Das Plockissche, der Theil von Mafovien, 
der auf der Seite des Bug liegt, bildete die Diöces des 
Bischàv-n. Plock, und dazu gehörte auch der nörd­

liche Theil von Padlachien, ungefähr bis alt den 
Narew. Der südliche Theil dieser Woywodschaft gehör­
te zum Bisthum Luck und dessen Diöces, und ganz 
Lithauen, nebst dem kleinen Theil von Samogitien 
diesseits der Memel, zum Bisthum Wilna und 
dessen Diöces. Da aber die Diocesanrechte der auswär­
tigen Bischöfe, und aste Verbindung mit denselben auf­
gehoben wurden, so ist das Dobrzynsche und der 
Theil von Podlachien, welcher zur Luckschen Diö- 
ces gehörte, mit der Plockschen Diöces vereinigt 
worden, und in Lithauen soll ein besonderes Bisthum 
angelegt werden, welches wahrscheinlich nach Wigry 
kommen wird. Ob ganz Podlachien bei Plock 
bleiben, oder diesem neuen Bisthum einverleibt werden 
wird, ist noch nicht bestimmt, und vielleicht dürften 
hierin noch einige Aenderungen vorgehen. Vor der 
Hand kann inan annehmen, daß nur ein Bischof in 
ganz Neuostpreußen existirt, welchem Lithauen 
aber nicht unterworfen ist: indem die geistliche Gerichts­
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barkeit von dem, zum Bischof designirten v. Karpa- 
Wiz, vor der Hand verwaltet wird.

Das Domkapitel zu Plock besteht: aus dem Di- 
fchofe, Graf Onuphrius von Szembek, welcher je­
doch zu Pultusk wohnt, dem Weihbischose oder Suf- 
fragan, Graf von Narzytnski, 8 Prälaten, nämlich 
dem Probst, dem Archidiakonus, dem Scholastitus, 
deni Cantor oder Primiserius, dem Custos, dem Cancel­
larius, dein Officialis generalis, dem Coadjutor des 
Suffragans und dem Coadjutor des Archidiakonus; fer­
ner einem Coadjutor - Prälat. 22 Canonicis und 7 
Coadjutoren.

Zu Pultusk ist ein Collegiatstift. Dies besteht 
aus einem Abte, welches der Bischof von Pultusk, 
Graf Szembek ist, der auch Hier wohnt, 5 Prälaten, 
nämlich dem Probst, dem Archidiakonus, deni Deca­
nus, 1o Canonicis und 3 Coadjutoren.

Ferner hat das Donikapitel die weltliche Com­
mendatur und Austral-Aebte zu Czerwinsk und 
Pultusk, und 4 Officialen, einen zu Plock, einen 
zu Pultusk, einen zu Lomza, und einen in dem 
neuen Distrikt von Podlachien unter sich, welcher zu 
Wariewo wohnt. Eigentlich sind die Diocesen von 
Luck und Wilna noch vacant, weil es noch nicht 
völlig entschieden ist, wie es damit werden soll.

Der Bischof von Pultusk verwaltet mit seinem 
Consistorio, und den ihm untergeordneten Officialen, die 
ihm nach der Constitution für die katholische Geist­
lichkeit belassene geistliche Gerichtsbarkeit, in den ihm 
angewiesenen Distrikten. : *
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Die reguläre oder Klostergeisilichkeit besteht aus 

folgende» Klöstern;

a) Mannsklöster.
i) Dominicaner ; n ι) Chorocz.

2) Klimowka.
5) Krasnibor.
4) Lyczkowo.
5) Plock.
6) Rosanystok.

7) Seine.
8) Wirballen.

lr) Franziskaner flrictioris observantiae.
9) Boćki.

io) Drohycin.
11) Dobrzin a. d. Weichsel.
12) Stawischken.

5) Franziskaner 112 inoris observantiae.
15) Wyszogród. 4

4) Augustiner.
14) Ciechanow.
15) Czerwińsk.

sind eigentlich Canonici regulares Lateranenses.

5) Benedictiner.
16) Pultusk.

sind eigentlich Canonici regulares Lateranenses.

6) Bernhardiner.
1 7) Tykoczin.
18) Ostrolenka.
19) Ratowo.
4υ) Skampe.
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21) zu Przaczniz.
22) - Strzegocjin.

7)'Camaldulenser.
23) - Wigry.

8) Capuziner.
24) - Lonrza.
25) - Fakroczin.

9) Karmeliter.
26) - Bielsk.
27) - Wansocz.
28) - Gryczkabuda.
29) - Neustadt.
50) - Plonsk.
31) - Trut0w0.
52) - Obory.

10) Reformate».
53) - Plock.
§4) - Żuromin.
55) * Pułtusk.
56) - Zarembo.

11) Marianer.
57) * Marienpol oder 

Starapol.
58) - Miroslaw.

12) Mifsionarieu.

39) - Siemiatyce.
40) - Tykoczin.
41) # Mlawa.

13) Piaren.
42), - Drohycin.
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43) zu Lomza.
44) - Szczuczin.

b) Frauenklöster. . /
14) Barm herzige Schwestern.

45) - VialyssoL.
4«) - Szczuczin.
47) - Plock.
48) - Pułtusk.
49) - Ciechanowiec.

15) Benedictinerinuen.
50) - Drohycin.
51) - Lomza.
54) - Sierps.

16) Ve.rnhardinerinaren.
53) - Praczniz.

17) Norbertinerinnen.
> . 5^ - Plock.

Mithin stich überhaupt 54'Klöster in der ganzen Pro­
vinz. -.)

Die Klöster haßen ihre Klosterzucht behalten, und 
sind von den Bischöfen unabhängig; ein -jeder Orden 
aber hat sinnen Provincial. Allein diesen Klöstern sind 
ihre unbeweglichen Besitzungen außer den Klostermauern 
abgeuommen worden, und sie ziehen aus den königlichen 
Kassen, nach Abzug der Administrationsfosten, Zo Pro­
cent vom Ertrage als Kompetenz.

Die irreguläre oder Weltgeistlichkeit besteht aus den 
Pröbsten, Commendarien und Vicarien, und es belau­
fen sich die katholischen Kirchspiele in der ganzen Pro­
vinz ans über 500. .
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Auch diesen sind die größern Besitzungen abgenonr- 
men, und in Domainen verwandelt worden; dagegen 
erhalten sie aus den königlichen Kassen, nach Abzug der 
Adniinistrationskosten, resp. 50 Procent, Wenn sie fiber 
2000 fl. tragen, und 80 Procent, wenn sie weniger tra­
gen, zur Kompetenz.

2) in Ansehung der unirten Griechen.

Diese sind mit der katholischen Kirche verbunden, 
und erkennen den Pabst als geistliches Oberhaupt an, 
haben aber aus der griechischen Kirche noch viele Lehr­
sätze beibehalten. Diese zahlreiche Religionspartei fin­
det sich.Nür größtentheils im Dialystokischen De­
partement; sie haben aber nur zwei Basilianenklö- 
ster zu Suprosl, und diese zwei Filialklöster zu 
Kujnica und zu Drohpciu.

Die Entstehungsart dieses Ordens ist folgende: 
Im dritten Jahrhundert lebte in Griechenland eine große 
Anzahl Christen als Einsiedler in den Wäldern, welche 
größtentheils eine ausschweifende Lebensart führten. 
Dies bewog den unter ihnen lebenden Basilius, die 
sämtlichen griechischen Einsiedler in geschlossene Gesell­
schaften zu.sammeln, und uirter Beihülfe der christlichen 
Obern und begüterten Lapen, förmliche Klöster zu bil­
den. BaIIlius ward in der Folge, wegen seines au­
ßerordentlichen Talents, Erzbischof von Casarien, 
und schrub dem von ihin gestifteten und nach ihm be­
nannten Orden besondere Verhaltungsregeln vor. Diese 
sind nebst seinen übrigen Werken iin Jahr 1518 in grie­
chischer Sprache, mit einer lateinischen Uebersetzung, in 
zuwi Banden in. Folio gedruckt.
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Der Zweck des Ordens war nach dein Willen des 
!Stifters, daß sämmtliche Mitglieder die Welt verleug­

nen und sich blos den Andachtsübungen widmen sollten; 
durch mehrere Synodalbeschlüsse iß ihnen nachher auch 
dix Seelsorge auferlegt worden.

Bis zu dem im iZtcn Jahrhunderte gehaltenen Kon­
zilium zu Florenz, handelten sämtliche Basilianenklö- 
ster ganz nach einerlei Regeln und Grundsätzen; um die­
se Zeit aber theilten sie sich in zwei Parteien:

a ) die unirten griechischen Basilianer, welche mit 
den römischkatholischen ein völlig übereinstimmen- 
des Glaubensbekenntnis haben, und unter andern 
glauben, daß der heilige Geist auch vom Sohn 

ΐ ausgehe,
b) die disunirten griechischen Basilianer, welche von 

diesem Lehrsätze darin abweichen, daß der heilige 
Geist von dem Vater durch den Sohn ausgehe, 
und welche auch die geistliche Oberherrschaft des 

■ Pabstes nicht anerkennen, sondern lediglich unter 
dem Erzbischof in der Synode zu Petersburg ste­

hen wollen.
In den Regeln des Heiligen Basilius sind eigent­

lich keine besondere Vota vorgeschrieben, die Basilianer 
aber haben in der Folge von den Römischkatholischen 
Ordensgcistlichen auch das Votum castitatis, pauper# 
tatis und obedientiae angenommen.

Das Kloster zn Suprosl warchedessen ansehnlich, 
und hatte viel Güter und ausstehende Kapitalien Sei­
ne Einkünfte mögen sich wohl gegen 100,000 Gulden 
belaufen haben, wovon sich 20 bis 30 Geistliche mit ih­
ren Leuten nährten; jetzt sind die Güter aber eingezogen 

t und
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und in Domainen verwandelt, und das Kloster erhielt, 
wie alle übrigen Klöster, aus den königlichen Kassen ei­
ne Kompetenz.

Da die Zahl der unirten Griechen hier sehr groß ist, 
so soll zu Suprosl ein unirt griechisches Bisthum er­
richtet, und der Abt zum Bischof promovirt werden..

Kuznica und Drohycin sind unbedeutende 
Klöster.

Die unirt griechische Weltgeistlichkeit hat 67 Pfarr­
kirchen, welche aber keine Kirchspiele bilden.

Die Unwissenheit unter der griechischen Geistlichkeit 
ist größer als unter der katholischen, denn es giebt Viele 
darunter, welche nicht einmal die lateinische Sprache und 
von der griechischen auch nicht viel verstehen.

5 ) In Ansehung der disunirten Griechen.

Diese gehören eigentlich zu der altgriechischen Kir­
che, welche den Pabst nicht für das sichtbare Haupt der 
ganzen Christenheit anerkennt, deren Glaube in eini­
gen, und die Kirchengebrauche in vielen Stücken von 
dem katholischen Kultus abweichen. Diese disunirten 
Griechen in Polen und Lithauen, standen sonst unter 
dem Erzbischöfe oder Archimandrite» zu Sluck in der 
Woywodschaft Minsk, welcher über sie das Dioecefan- 
recht ausübte. Diese Verbindung ist jetztganz aufgehoben, 
und sie haben noch kein geistliches Oberhaupt. Die Zahl 
dieser Altgriechen ist nicht groß, und um diese wenigen 
ein Bisthum zu errichten, würde zu kostbar sein; sie 
werden daher einem Senior unterworfen werden müssen. 
Eine genatte Beschreibung dieser Neligionspartei, was 
sie glauben, und worin sie sich von den unirten Grie,

1. LH. R
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chen und Katholiken, in Glaubenssachen, in ihren Ge­
bräuchen und ihrer kirchlichen Verfassung unterscheiden, 
gehört nicht hicher.

Die disunirten Griechen wohnen vorzüglich in Pod- 
lachien und Lithauen an der jetzigen russischen Grenze, 
und haben nur 3 Kirchen und eben so viel Klöster, zu 
Zabludow, Bielsk und Drohycin. Die Klöster 
gehören zu dem Orden des Heiligen Nicolaus; das 
zu Zabludow besteht aus einem Jarmen oder Superior 
und 5 Mönchen, das zu Bielsk aus einem Jhamen 
und 2 Mönchen, und das zu Drohycin aus einem Jha­
men und i Mönch; welche auch die heiligen Gebrauche 
in ihren Gemeinden verwalten. Die disunirten Griechen 
unterscheiden sich auch in deut Stücke von den Ka-' 
tholiken, daß bei ihnen die Priesterche erlaubt ist, jedoch 
darf der Priester, wenn er Wittwer wird, nicht wieder 
heirachen, sondern muß im ehelosen Stande bleiben.

4) In Ansehung der Lutheraner.

Diese Religionspartei, welche in polnischen Zeiten 
sehr schwach war, und nur eine Kirche zu Sudowken 
bei Wirballen in Lithauen hatte, vermehrt sich jetzt 
durch die vielen königl. Ossicianten und durch die 
vielen einwandernden Deutschen von Tage zu Tage, 
so daß an einigen Orten schon große Gemeinden daraus 
gebildet werden könnten: daher es denn nothwendig wer­
den wird, besonders an den Orten, wo die Landeskolle­
gien ihren Sitz haben, Kirchen zu bauen und zu fun- 
diren, besonders aber, weil es den andern Neligions- 
verwandten anstößig sein muß, daß die Lutheraner kei­
nen öffentlichen Gottesdienst halten, und sie vielleicht
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gar auf den Gedanken gerathen, daß jene keine Reli­
gion haben. Bis hiehin haben die Feldprediger die kirch­
lichen Geschäfte verwaltet, sind herum gereist, und ha­
ben bald in dieser, bald in jener Stadt, Gottesdienstund 
Kommunion in Privathäusern gehalten. Die zunächst 
an Preußen und Lithauen wohnende Lutheraner aber, 
haben den Gottesdienst in den Ostpreußischen und Li­
thauischen Kirchen besucht, und sich bisweilen einen 
Geistlichen konunen lassen. Die Lutherische Geistlichkeit 
steht in Religionssachen unter dein Oberkonsistorium za 
Berlin.

5) In Ansehung der Reformirten.

Die Lehren dieser Religionspartei hatten, nach der 
Reformation, in Lithauen viel Eingang gefunden; meh­
rere große Familien hatten sich dazu bekannt, und Kir­
chen gestiftet: als aber diese es ihrer politischen Konve- 
nienz gemäßer fanden, wieder zur katholischen Religion 
überjugehen, so schmolzen die Gemeinden sehr zusam- 
men, und es sind nur noch 5 reformirte Kirchen, und 
zwar in Litthauen, vorhanden, deren einezu Serrey, 
.die zweite zu Sidra und die dritte zu Zabludow sich 
befindet. Die Gemeindeil sind zwar schwach: indessen 
vermehren sie sich auch von Zeit zu Zeit, da unter den 
Officianten und einwandernden Deutschen auch einige 
Reformirte sind.

Die reformirte Geistlichkeit stand sonst unter einer 
zu Wilna errichteten Synode, Hatte Superintendenten- 
und das ganze Kirchenvermogen floß in die Synodal- 
kasse, aus welcher die gesanimte Geistlichkeit salarirt 
Ward. Diese Verbindung mit der Synode zu Wilna

R a
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ist, sowol in Ansehung der eigentlichen Religionssachen 
als auch des Vermögens, ganz aufgehoben, und die re­
formirre Geistlichkeit dem Oberkonsijkorium in Berlin 
unterworfen worden.

6) In Ansehung der Mahomedaner.

Der mÄhomedanischen Religion sind blos die Tar- 
tarn zugethan, welche etwa vor 500 Jahren in großer 
Menge eingewandert sind, und sich in Lithauen niedergelas­

sen haben. Da sie eine kriegerische Nation waren, die von 
Polen beständig zum Kriegsdienst gebraucht ward, und 
der Republik Polen auch oft vorn· friche Dienste leistete: 
so ist sie sehr zusammen geschmolzen, und in Neuost­
preuße» mögen ungefähr 80 Familien wohnen, welche 
sämtlich zum Adel gezahlt werden. Eie erhielten vor 
diesem, wegen ihrer geleisteten Dienste, vom Könige, 
auf Lebenszeit zu ihrem Unterhalte königl. Guter, 
gleichsam zu Lehn, und diese Verbindung hatte eine gro­
ße Anhänglichkeit an der Republik zur Folge. Im Jahr 
1786 aber wurden den Inhabern diese Güter, von 
dem Könige und der Republik Polen, zu üblichen erbli­
chen Rechten verliehen, und nun ist zwischen diesen und 
den adlichen Gütern kein Unterschied mehr; sie haben 
mit dem Adel gleiche Rechte. Indessen sind schon ver­
schiedene Tartargüter in andere Hände gerathen, und 
die Tartarn vermindern sich von Zeit zu Zeit. Die ma- 
Honiedanische Religion haben sie unverändert beibehal- 
ten; sie besitzen zwei Moscheen oder Bethauser, die sie 
Meczet nennen, eine zu Winsknupie und die ande­
re zu Bohoniki, und haben an jedem Orte einen Jman 
oder Geistlichen, welcher die Gebete und die gottesdienst-
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lichen Handlungen verrichtet. Ihre Religionsgebrauche 
zu beschreibe», gehört nicht hicher. Vor diesen, standen 
sie mit einander in Verbindung: diese ist aber nun auf­
gehoben, und es ist ihnen noch keine gewisse Form gege­
ben worden; sie leben übrigens ungehindert nach ihren 
Religionsgrundsatzen und Gebrauchen.

7) In Ansehung der Juden.

Diese sind in der ganzen Provinz zerstreut, haben, 
wie mehrmals gesagt, über 160 Synagogen und sind, 
nächst den Katholiken, die zahlreichste Religionspartei; 

wenigstens kommt sie der griechischen der Zahl nach gleich. 
Die polnischen Juden hangen mehr an ihren Gebräuchen, 
als die Juden in andern Landern, welche sich den Chri­
sten schon mehr genähert haben. Sie tragen alle lange 
Bärte, gehen schwarz gekleidet, und verleugnen ihren 
Ursprung nicht, indem sie alle deutsch sprechen. Eine 
jede Synagoge hat ihren Rabbiner, welcher ein Schrift- 
gelehrter fein muß, jedoch mehr einen Richter als einen 
Geistlichen vorstellt. In der Versammlung und bei ih­
ren Religionsgcbrâuchen find sie alle gleich, und sie haben 
eigentlich gar keine Geistlichen, wenn man nicht den 
Vorleser, Schulmeister und Synagogendie- 
ner oder Klepper dafür halten will. Die Beschnei­
dung wird nicht von dem Rabbiner verrichtet, sondern 
kann durch jeden andern geschehen. Der Rabbiner ver­
waltet eigentlich unter ihnen die Jurisdictionem volun­
tariam und contentiosam:, wofür er gewisse Gebühren 
erhält, und sich von diesen bei großen Gemeinden vor­
trefflich stand, so daß die Grundherrschaften die Stelle 
eines Rabbiners zu einigen hundert Ducaten verkauften, 
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und sich noch alle Jahr eine bestimmte Abgabe von ihm 
bezahlen ließen, wogegen er die Juden schinden konnte, 
wie er wollte. Durch das General-Juden-Reglement 
ist den Rabbinern die Gerichtsbarkeit genommen, und 
den Kreisgerichten beigelegt worden, und nun haben sie 
wenig zu thun. Die kleinen Gemeinden halten sie daher 
schon für entbehrlich; in den großen aber treiben die Rab­
biner ihr Wesen noch unter der Hand fort, und die Ju­
den, welche noch fest an ihren Gebräuchen Hangen, un­
terwerfen sich ihren Urtheilssprüchen, welches jedoch mit 
der Zeit wohl auch aufhöre« wird. Das General-Jn- 
den-Reglement, hat den Judengemeinden überhaupt eine 
ganz andere Form gegeben; sie müssen statt der ehemali­
gen Kachals-Glieder, Aeltesten oder-Vorsteher wählen, 
welche ihre Repräsentanten sind; in ihrer Religion aber 
werden sie nicht gestört.

8) Von den Filipponen.

Dies sind blos Seltner, welche sich von der alt­
griechischen Religion getrennt, und vielahnlichesmit den 
Mennoniften haben. In ihren Religionsgrundsatzen 
kommen sie mit den disunirten Griechen überech, haben 
aber -re besondern Gebrauche, und glauben, daß sie die 
Lehre Jesu in ihrer völligen Reinigkeit befolgen. Be­
sonders kommen sie darin mit den Mennoniften über­
ein, daß sie keinen Eid schwören, den Krieg verabscheuen 
und keine Geistlichen halten. Sie haben blos einen 
Aeltesten, welchen sie wählen, wenn der abgehende nicht 
einen andern ernannt hat. Dieser Aelteste ist gleichsam 
der Depositarius ihrer Neligjonsgebränche; sie haben 
keine Kirchen sondern blos ein Privathaus, in welchem
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sie zusammen kommen, ii; r Gebet verrichten, und dort 
kann ein jeder unter ihnen austreten, und eine erbauli­
che Rede halten, welches sie einer höheren Eingebung 
zuschrcibcu. Diese Seite war vor vielen Jahrhunder­
ten in Rußland sehr stark, ward aber von der herrschen­
den Kirche unterdrückt, verfolgt, und beinahe ausgerot- 
tet. Bei diesen Verfolgungen wanderten viele aus, von 
denen sich auch einige in Lithauen niederließen, daher sie 
denn auch wol Russen genannt werden. Sie haben mit 
keiner andern Religionspartei, selbst nicht mit den disunir- 
ten Griechen Gemeinschaft, verheirathen sich unter 
einander, und haben sich dermaßen vermehrt, daß sie 
beinahe auf 1000 Familien heran gewachsen sein sollen. 
Am häufigsten findet man sie im Wigryschen Kreise. 
Durch ihr Aeußeres unterscheiden sie sich von andern 
Einsassen darin, daß sie lange Barte und lange Röcke, 
wie Mantel tragen, welche gewöhnlich weiß sind, und 
daß sie mit andern wenig sprechen. Sonst sind sie 
ruhige und fleißige Menschen, und wohlhabender als an­
dere Baneru, weil sie sehr einfach leben, und keinen 
Branntwein trinken. Man niacht ihnen den Vorwurf, 
daß sie einen Hang zur Dieberei haben sollen, welches 
mit der Einschränkung, daß sie sich häufig kleine Ent­
wendungen zu Schulden kommen lassen, wol seine Nich­
tigkeit hat; große und gewaltsanie Diebstahle begehen 
sie aber nicht. Ungeachtet die katholische Religion dir 
herrschende ist: so scheint, doch die Anhänglichkeit an 
selbiger hier nicht so groß zu sein, als in andern katho­
lischen und vermischten Landern. Man hat hier die Ns- 
ligion immer wie eine Mode betrachtet, woraus eine 
Gleichgültigkeit dagegen erwachsen ist. Der gebildet»
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Pole und Lithauer, besonders die letzte Generation der- 
selben, einige Kopfhanger und Betschwestern, die ihre 
Jugendsünden bereuen, ausgenommen, neigt mehr zum 
Deismus und Unglauben, als zum Aberglauben Hin, 
und bindet sich nicht sehr an die Gesetze der Kirche. Die 
Pfaffen halten dies gern zu gute, wenn nur fleißig ge­
opfert wird, welches auch nicht unterbleibt, da es einmal 
Sitte ist. Der gemeine Mann hingegen lebt in der 
größten Unwissenheit, und ist sehr abergläubisch; blos 
durch guten Schulunterricht würde seiner Ueberzeugung 
eine andere Richtung gegeben worden können. Diese 
Unwissenheit herrscht nicht allein bei den Katholiken, 
sondern auch in einein noch höhern Grade bci den Grie­
chen und allen übrigen Religionsverwandten.

Daß unter den höhern Ständen eine solche Gleich­
gültigkeit gegen die Religion herrschend geworden ist, 
liegt wol mit darin: daß in Polen alle mögliche Arten 
von Religionen geduldet wurden, die Edelleute in allen 
Provinzen Gäter.zu haben sich bemühten, beständig nin- 
her reisten und die Verschiedenheit der Religionen ken­
nen lernten: viele auch auswärtige Reisen nach 
Frankreich, Italien, den Niederlanden und England 
unternahmen, hier die Denkungsart anderer Völker in 
Neligionssachen zu beobachten Gelegenheit hatten, und 
auf diese Art ihre Begriffe verwirrten:

Der Verfasser will indessen nicht behaupten, daß die 
Irréligion in Polen ganz allgemein sei; denn er kennt 
einige verehrungswürdige Personen von Stande und 
Bildung, welche warme Religionsverehrer sind, und 
zum Beispiel aufgestellt werden könnten.
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XVII.
Vom Schul - und Erziehungswesen.

Das Schul, und Erziehungswesen ist, als Gegen­

stand der Landespolizei betrachtet, die wichtigste Ange­
legenheit in jedem Staaie; denn wenn dieses zweckmäßig 
eingerichtet ist, so werden dadurch gute und nützliche 
Staatsbürger gebildet, welche nach Grundsätzen Han­
deln: ohne Schulen aber sinken die kultivirtesten Staaten 
in Barbarei zurück. Dies hat man in Landern wo die 
Kultur einige Fortschritte gemacht hatte, von jeher ein-- 
gesehen; allein man hat es aus einem falschen Gesichts­
punkte betrachtet, indem man das Erziehungswesen als 
einen Theil der Religion angesehen, und eS blos dem 
geistlichen Stande, ohne bestimmte Vorschriften, überlas­
sen hat. In allen Religionen ist das Erziehungswesen 
nach der Religion gemodelt worden, und die Generatio­
nen haben sich viele Jahrhunderte hindurch, in der Den­
kungsart gleich bleiben müssen, bis erst eine Reforma­
tion in der Religion vor sich ging.

In den; inittlern Zeitalter kannte man, was die 
Ausbildung der Menschen betrift, nur zwei Stande: 
Geistliche und Laien; der erstere Stand bildete die Gei- 
stes-und der andere die körperlichen Kräfte ans. Zu 
diesem Stande gehörten auch die ganz ungebildeten 
Menschen. Wer seinen Verstand ausbilden wollte, 
mußte sich in ein Kloster begeben, und Hier Unterricht 
suchen; außer den Klöstern war keine Bildung zu hoffen. 
Da aber die Geistlichkeit auch, außer durch die Religion, 
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noch einen weltlichen Einfluß auf die Menschen haben 
wollte, um auch über ihre körperlichen Kräfte zu herr­
schen, so wurden außer der Theologie, die scholastische 
Philofphie, die kanonischen Rechte, die Arzneikunde, 
die Mathematik, Politik, Sprachen, und nach dem Ve- 
dürfniß des Zeitalters, schöne Künste und Wissenschaf­
ten, theatralische Vorstellungen, Dichtkunst, Musik, 
Mahlen, Zeichnen rc. in den Klosterschulen von einigen 
Ordensgeistlichen gelehrt. Das Studium der Theologie 
aber war die Hauptsache, und erst alsdann, wenn der 
Verstand der Zöglinge hierdurch gefesselt war, ging man 
zu den andern Wissenschaften über. Alle Gelehrte, wo-, 
ran das Mittelalter verhältnismäßig keinen Mangel hat, 

waren daher im Grunde Theologen, und es klebte ihnen 
die von Jugend auf eingeflößte Bigotterie, falsche 
Theologie, Aberglaube, Vorurtheil, Pfafferei und 
Mönchrrei, dermaßen an, daß die übrigen Wissenschaf­
ten, worauf sie sich gelegt hatten, nur wie ein äußerer 
Anstrich anzusehen waren.

Wie schwer es hält, Grundsätze, die einem Menschen 

in der Jugend eingepragt und mit seinem ganzen mo­
ralischen Wesen verwebt sind, mit Erfolg zu bekämpfen, 
und man mögte sagen, den Charakter umzuformen, lehrt 
die tägliche Erfahrung. Jene Erziehungsmethode herrsch­
te nicht blos in dem geistlichen sondern auch in dem Laien- 
Staudez und da es wenig gebildete Laien gab, so muß- 
te man den Geistlichen die höchsten Bedienungen gnira- 
gen, und man sahe sie sogar oft das Ruder der Staa­
ten führen. Die Fürsten genossen eben die Erziehung, 
und man war sorgfältig bemüht, ihrem Verstände keine 
andere Richtung zu geben. Hieraus es laßt sich erklären, 
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wie die Gesetzgebung und die Justizpflege so fehlerhaft wa­
ren, daß in den Gesetzen nicht das Wohl der Gefellschaft 
und der einzelnen Glieder des Staats,beabsichtigt war, 
sondern daß ihr Zweck dahin ging, ihnen den Weg zu ei­
ner künftigen, eingebildeten Glückseligkeit nach dem To­
de zu zeigen, wodurch die Geistlichen sich zu Richtern 
und Magistratsperfourn und gleichsam zu Fiskälen der 
göttlichen Majestät machten. Gottesverleugnung, Got­
teslästerung und Ketzerei, Verbindung mit unsauber» 
Geistern, Abgötterei, Hexerei u. d. gl. wurden von ih^ 
neu mit Feuer und Schwert verfolgt. Daher kam es 
auch, daß Aerzte da an Besessenheit und übernatürliche 
Heilmittel glaubten, wo man jetzt nur natürliche Krank­
heiten entdeckt; daß die Mathematik nur als ein Beför­
derungsmittel der Theologie angesehen ward, und so­
bald Jemand so kühn war, ein Mathematiker oder 
Astronom ohne Theologie sein zu wollen, er für einen 
Hexenmeister ausgeschrieen ward, und mit dem Leben 
dafür büßen mußte; daß Politik blos den Zweck hatte, 
Aberglauben und religiöse Meinungen unter die Völker zn 
verbreiten, um dadurch über viele zu herrschen: Spra­
chen aber blos als Verbreitungsmittcl abergläubischer 
Meinungen aygesehen wurden, und endlich, daß so vie­
le Religionskriege entstanden, wodurch Millionen Men­
schen erwürgt worden sind. Dies alles waren unaus­
bleibliche Folgen der mönchischen Erziehung, welche sich 
über alle christliche Lander verbreitet hatte. Bey der an- 
genonunenen Lehrart konnte der Verstand des Men­
schen nicht aufkommen; denn jene Grundsätze waren 
auch, selbst bei den Gelehrten so tief eingewurzelt, daß 
sie ohne vorgefaßte Meinung von keiner Sache urtheilen 
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konnten: die wenigen aber, welche die Irrthümer und das 
Blendwerk einsahen, wurden verfolgt, und Märtirer 
der gesunden Vernunft, oder sie mußten ihre sogenann­
ten Irrlehren wiederrufen, welches ein Triumph des 
Aberglaubens war.

Nachdem durch den Verkehr der europäischen Na­
tionen unter sich, und durch deren Handel nach entfern­
ten Welttheilen, Kenntnisse und Wissenschaften sich un­
ter den Laien verbreitet hatten, und die Menschen im 
Ganzen klüger und aufgeklärter oder doch wenigstens 
Vorurtheilsfreier wurden, sahen die Geistlichen wol ein, 
daß die bisherige Lehrart keinen Bestand haben würde, 
verbreiteten nun selbst mehr Licht, und halfen so die Her- 
nach erfolgte Reformation befördern. Inzwischen war 
der Jesuitenorden, welcher sich, durch Wissenschaften aller 
Art, vor den übrigen Mönchsorden auszeichnete, und 
die klügsten Menschen in sein Interesse zu ziehen wußte, 
gestiftet worden, hatte sich in kurzer Zeit so ausgebrei- 
tet, und Schatte auf Schatze gehäuft, daß er alle übri-- 
gc Orden verdunkelte. Durch die von ihm eingeführte 
neue Lehrart, welche dein Geist des Zeitalters angemes- 
feuer war, bemächtigte er sich beinahe ausschließlich 
des Erziehungswesens in den katholisch gebliebenen 
Ländern. Er suchte zwar nicht die Aufklärung im All­
gemeinen zu befördern, sondern verlangte von andern 
unbedingten Gehorsam gegen Pabst und Kirche in Glau- 
benssachen, klarte aber sich selbst auf, und richtete sich 
ganz nach dem Geiste des Zeitalters und nach dein Gra­
de der Kultur im Allgemeinen, wodurch er bewunderns­
würdige Fortschritte machte, die in der Folge seinen 
Einfluß in beinahe alle Kabinette, und seine Herrschaft
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an allen Höfen mächtig beförderte. Er bildete, so za 
sagen, eine allgemeine Republik in allen katholischen 
Landern, einen status in statu, und inan sahe Jesuiten 
am Nuder der Staaten, welche init der äußersten Wuth 
gegen einander Krieg führten, im Herzen aber einerlei 
Gesinnung hegten, und alle nach einem Plane arbeiteten. 
Die Hauptmaxime dieses Ordens war: wer über 
Menschen herrschen will, muß sich eine Su- 
periorität von Klugheit zu verschaffen su­
chen; die Mittel, welche erwählt, sind gleich­
gültig, wenn sie nur zum Ziele führen. Daß 
die Jesuiten zur Erreichung ihrer Zwecke immer die 
sichersten Mittel wählten, und jene selten verfehlten, 
wird augenscheinlich, wenn man bedenkt, daß sie in der 
Regel die klügsten Menschen waren, und durch den Un­
terricht, welchen sie der Jugend ertheilten, der Den­
kungsart der Menschen eine beliebige Richtung geben 
konnten. Sie nahmen diese Mittel bisweilen aus dec 
Religion, dann wieder aus der Politik, aus denk Privat­
interesse und aus den Leidenschaften der Menschen. In 
Ansehung der Gelehrsamkeit wetteiferten die Jesuiten 
mit den protestantischen Gelehrten, welche auf Universi­
täten gebildet waren, und übertrafen diese gewöhnlich 
in Rücksicht der Feinheit und Politik. Endlich wurde 
dieser Orden, aus Uebereilung oder Privathaß des Pabsts 
Ganganelli, durch ungestüme Anträgeeiniger katholi­
schen Höfe, und vorzüglich durch den Neid der andern 
Orden, gestürzt, und in der ganzen katholischen Chri­
stenheit sowol, als in den protestantischen Landern, wo 
er sich noch erhalten hatte, vernichtet; blos in Rußland 
ward er noch beibehalten, weil man ihn hier in Nuck- 
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ficht des Erziehungswesens, und besonders in Weiß-Ruß­
land, für unentbehrlich hielt. Der Haß der andern geist­
lichen Orden, besonders der Dominicaner, die sich auch 
mit der Erziehung abgaben, ging so weit, baß sie sich 
nicht bloß mit der Vertilgung des Jesuitenordens be­
gnügten, sondern auch die Sécularisation seiner uner­
meßlichen Reichthümer bewirkten, damit ihm auch 
kein Funken von Hoffnung zur Wiederherstellung bleiben 
solle, welches den Regenten eine erwünschte Gelegenheit 
darbot, sich zu bereichern.

Die Republik Polen, an deren Spitze sich da­
mals, als dies große Ereigniß eintrat, der letztverstor- 
bene König Stanislaus Augustus befand, wel­
cher als König keine glanzende Rolle spielte, weil er 
während seiner vieljährigen Regierung immer ein Ball 
war, womit die in Factionen getheilte Nation ihr Spiel 
trieb, bestimmte die Reichthümer des Jesuitenordens 
weit zweckmäßiger, als in vielen andern Ländern gesche­
hen ist, und zeigte dadurch, daß es in diesem Reiche 
nicht an Hellen Köpfen fehlte, und die Nation sich gern 
heben wollte. Er entwarf selbst den Plan, vermöge 
dessen die Jesuitengüter nicht in Domainen verwandelt, 
sondern lediglich zur Erziehung der Jugend verwendet 
werden sollten. Diesen Plan legte er der Reichsver- 
sammlung vor, und er ward einmüthig genehmigt. Es 
wurde diesem zu Folge eine Commission, unter Vorfist 
des Königs, und unter der Benennung Edukalionscomis- 
sion, niedergesetzt, welche alles nach dein genehmigten 
Entwurf realisiren sollte. Diese Commission errichtete 
hierauf eine allgemeine Kasse, unter dein Namen Eduka- 
tionsfonds, ließ das Mobiliarvermögen der Jesuiten in 
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Beschlag nehmen, abschätzen und öffentlich verkaufen, 
zog die Kapitalien ein, oder brachte sie sicher unter, ließ 
von den Gütern Anschläge machen, und verlieh sie Edel? 
leuten, welche sich deshalb meldeten, zu erblichen Rech­
ten, gegen Sicherstellung des ausgemittelten Werths 
und dessen Verzinsung zu 5 vom Hundert.

Der Edukationsfonds belief sich aus viele Millionen 
polnische Gülden, und es hätte damit schon etwas aus­
gerichtet werden können: allein das Erziehungs- und 
Schulwesen in Polen und Lithauen blieb fehlerhaft 
und unvollständig; es wurden hin und wieder höhere 
Schulen angelegt, die Erziehung aber ward wieder den 
Piaren-Mönchen anvertraut, und so schaffte man eine 
Klostererziehung ab, und führte eity ähnliche wieder ein. 
Die Piaren-Lehrer wurden gering salariat, an Stadt 
und Landschulen aber ward gar nicht gedacht.

Mit Entwerfung der Pläne, wie das Erziehungs- 
Wesen eingerichtet werden sollte, mit Einziehung des Je­
suitenvermögens, und mit Errichtung einiger Schulen, 
vergingen über 6 Jahre, bis die innern Ilnruhen aus- 
brachen, wo die Nation sich ganz umformen wollte: den 
Kampf mit innern und äußern Feinden aber nicht beste­
hen konnte, und im Jahr 1795 eine große Amputation 
erlitt, die ihre gänzliche Auflösung im Jahre 1795 zur 
Folge hatte. Zum Glück für die Nation war der Edu­
kationsfonds nicht angegriffen, welches der Erfolg gewe­
sen wäre, wenn der Kampf länger gedauert hätte; durch 
die zwischen Preußen, Rußland und Oesterreich geschlos­
sene Konvention erhielt jeder dieser Höfe von jenem Fonds 
dasjenige Vermögen des ehemaligen Jesuitenordens, 
welches in den ihm zu Theil gewordenen Provinzen bele- 
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gen war und ausstand; mithin kann davon noch jetzt ein 
zweckmäßiger Gebrauch gemacht werden. Preußischer 
Seits ward beschlossen, den Edukationsfonds zu dem 
beabsichtigten Zwecke beizubehalten, und die Einkünfte zur 
Verbesserung des Schulwesens zu verwenden. Man 
zog daher die Kapitalien ein, oder suchte sie sicher zu 
stellen, setzte sich mit Sudpreußen auseinander, und 
jetzt wird daran gearbeitet, einen Erziehungsplan zu 
entwerfen. Der jährliche Vortheil von den Jefuitengü- 
tern und Kapitalien betrug im vorigen Jahre, so weit 
es ausgemittelt war, im Dialystockschen Departement 
10,291 Rthlr. und im Plockischen 5279 Thaler, und es 
wurden davon 5 Piaren - Schulen zu Drohycin, 
Szczuczin, Lomza, Pultusk und Plock unter­
halten, der Ueberschuß aber ward zum Kapital ge­
schlagen.

Die Piaren sind unstreitig jetzt die besten Lehrer 
in den katholischen Ländern. Sie sind blos auf den Un­
terricht der Jugend fundirt, und es herrscht bei ihnen 
eine ziemlich gute Lehrmethode; auch haben sie gute 
Lehrbücher eingeführt. Die Jugend wird durch sie im 
Lesen, Schreiben, Rechnen, in Sprachen, in der Ver­
nunftlehre und den mathematischen Wissenschaften un­
terrichtet; Religion soll nicht der .Hauptzweck des Unter­
richts seyn, denn sie wollen eigentlich nicht Geistliche, 
sondern Laien bilden. Dessen ungeachtet bleiben sie 
aber doch, was sie sind, Mönche, die nach gewissen 
Regeln leben, und ihrem Gelübde unterworfen sind, 
und es treten manche Bedenklichkeiten ein, ihnen den 
Unterricht der Jugend anzuvertrauen. Wer sieht uns 
dafür, daß diese Mönche, welche vermöge ihres Gelüb­

des
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des unter geistlichen Obern stehen, durch diese nicht ge­
heime Instructionen erhalten, welche Grundsätze sie bei: 
Jugend bei bringen sollen? In der katholischen Religion 
ist die Erziehung der Jugend mit dieser so verwebt, daß 
sick eins von dem andern nicht trennen läßt. Es giebt 
würdige Männer unter den Piaren; allein wenn das 
Gewissen, welches durch Religionsgbundsatze gefesselt 
ist, spricht, so muß die Vernunft schweigen; der Staat 
kann das Erziehungswesen nicht leiten, so lange es in 
den Händen der Mönche ist, und die Lehrer, außer ihrer 
Lehrpflicht, noch andere Pflichten haben.

In dieser weitläuftigen Provinz von 8 bis 900 
□ Meilen und von 8 bis 900,000 Seelen sind nur 5 
dergleichen Schulanstalten, wie vorhin bemerkt worden, 
in welchen 6 bis 700 Lehrlinge Unterricht genießen; in 
ganz Lithauen, einer Provinz von mehr als 500 
□ Meilen, ist keine einzige öffentliche Schule; die Lehrer 
in jenen Klöstern werden schlecht besoldet, und die Ach­
tern mässen ihre Kinder außer dem Hause unterhalten, 
wozu es den meisten an Vermögen fehlt, und dann sind 
es immer blos höhere Schulen für den Adel und allen­
falls für den vermögenden Dürgerstand; für die Kinder 
des gewöhnlichen Bürgers, des Bauers und des gemei­
nen Mannes, fehlt es noch ganz an Unterricht. Hier 
müßte jedoch unstreitig der Anfang gemacht werden; 
denn die bemittelten Leute können ihren Kindern schon 
eher Privatunterricht geben lassen, oder sie auf auswärtige 
Schulen schicken, wenn es gleich gut wäre, daß auch 
alsdann für höhere Schulen in der Provinz mit gesorgt 
würde.

I Tb. S
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Der Plan, wie das Erziehungs - und Schulwesen 
eingerichtet werden soll, ist noch nicht völlig ausgearbei- 
tet; indessen scheint es, daß die Schulen der Piaren 
bleiben, erweitert und verbessert werden sollen. Nach 
des Verfassers Meinung müßte dieseni Plan ein weit 
größerer Umfang, gegeben werden, so daß er das ge- 
sammte Schulwesen umfaßte, weil er sonst doch immer 
nur ein Stückwerk bleibt.

Alle Geistliche und Mönche, mithin auch die Pia­
ren müßten von dem Unterricht der Jugend ganz aus­
geschlossen, und den Piaren eine andere Bestimmung 
gegeben werden. Es müßte ein Schulseminarium ange­
legt, eine ganz neue Lehrmethode eingeführt, zweckmä­
ßige Lehrbücher angefertigt, ein Reglement entworfen, 
wie und was auf den niedern Schulen gelehrt werden 
solle, und auf diese Art eine Lehranstalt errichtet wer­
den, um erst gute Lehrer zu ziehen, deren Köpfe von 
Pfafferei und Möncherei gerciniget waren. Die Lehr­
methode und Lehrbücher müßten so beschaffen seyn, daß 
die Religion ganz von dem Unterrichte der Jugend ge­
trennt, bis zu reifern Jahren ausgesetzt, und blos auf 
Moral eingeschränkt würde, so daß keine Neligionspar- 
tei Mistrauen darin setzen könnte, und kein Bedenken 
fände, an der Erziehungsanstalt Theil zu nehmen, und 
ihren Kindern darin Unterricht geben zu lassen. Auf die 
Art würden viele schädliche Religionsvorurtheile ausge­
rottet werden; die Religionsspaltungen würden aufhö- 
ren; Christen, Mahomedaner und Sectirer würden sich 
zu einerlei Zweck, ihre Kinder zu guten und nützlichen 
Staatsbürgern bilden zu lassen, vereinigen; die künftige 
Generation würde sich in der Denkart einander nähern; 
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es wurde ein Nationalcharakter und ein Gemeingeist ge­
bildet werden, und eine Nationalerziehung daraus er­
wachsen. Selbst Juden würden kein Bedenken finden, 
ihren Kindern eine solche Bildung geben zu lassen, wo­
durch sie gute und brauchbare Bürger würden, wenn sie 
sich versichert halten könnten, daß ihre Kinder den 
Verführungen und Proselytenmachereien nicht mehr aus­
gesetzt wären.

Man hat vor diesem so viel von Religionsvereini­
gung gesprochen und geschrieben; keine Partei aber woll­
te von ihren Grundsätzen im geringsten abweichen, und 
so war an keine Ausführung dieses Entwurfs zu denken. 
Nach des Verfassers Ueberzeugung würden alle Parteien 
bald zusammenschmelzen, wenn man die Religion als 
eine Wissenschaft für erwachsene und gebildete Menschen 
betrachtete, und die Kinder nicht mit metaphysischen, ihnen 
ganz unverständlichen Begriffen quälte, und dadurch 
dann ihre Köpfe verdrehete. Der Staat aber würde den 
Nutzen haben, daß bei allen seinen Bürgern einerlei 
moralische Erziehung statt fände, welche eine Gemein­
schaft und eine Vorliebe für die Verfassung bewirken 
würde.

Religionsunterricht könnte ein Jeder seinen Kin­
dern bei reifern Jahren, in besonders hiezu geeigneten 
Instituten, geben lassen. Religion muß eine Herzensan­
gelegenheit seyn, und sie setzt, wenn sie vernünftig seyn 
soll, Aufklärung und Bildung des Verstandes voraus, 
wenn nicht das Herz mit dem Verstande davon laufen 
soll.

Der Leser wird hieraus abnehmen, daß des Ver­
fassers Idee keineswegs dahin geht, die Religion und 

S a
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den Unterricht in derselben ganz zu verbannen, sondern 
blos von dem Unterrichte der Jugend zu trennen, und 
bis zu reifern Jahren zu verschieben.

Hiernachst müßte ein jedes Departement in gewisse 
Gemeinden getheilt, und in jeder eine Echulanstalt an­
gelegt werden. Dies setzt zwar einen großen Fonds vor­
aus, wenn alles auf öffentliche Kosten eingerichtet wer­
den soll; allein ein Schullehrer auf dem Lande bedarf 
so viel nicht, als einer in der Stadt. Eine jede Ge­
meinde könnte ihm leicht einen Platz zum Hause und 
Garten, einige Morgen Land und etwas Wiesewachs 
aus der Gemeinheit ausmitteln, damit er eine oder ein 
Paar Kühe, Schweine und Federvieh halten könnte, 
und es würde der Gemeinde nicht schwer fallen, eine 
Wohnung und ein Schulhaus aufgemeinschaftliche Kosten 
zu erbauen und zu unterhalten; wo aber die Gemeinde 
hiezu nicht im Stande wäre, da müßte die Grundherr­
schaft zutreten, und endlich müßte ein bestininites Schul­
geld für jedes Kind, welches Unterricht genösse, bis zu 
gewissen Jahren, es möchte zur Schule gehen oder nicht, 
gegeben, das Schulgeld aber für Kinder armer Aeltern 
aus einem in jeder Gemeinde zu errichtenden Armenfonds 
genommen werden, damit diese nicht, aus Unvermögen 
das Schulgeld aufzubringen, veranlaßt würden, ihre 
Kinder gar nicht zur Schule zu schicken.

Dies alles würde aber noch nicht zureichen, einen 
Mann zu ernähren, der sich lediglich dem Lehramt wid­
men soll, ohne von Nahrungssorgen geplagt zu werden, 
von welchen er nicht gedrückt werden muß. Ein jeder 
Lehrer müßte daher außer jenen Beneficien wenigstens 
50 Thaler Tractament jährlich zu beziehen haben, wo-
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von er auf dem Lande reichlich fertig werden könnte, 
ohne den Unterricht zu vernachlässigen, uni sich auf eine 
andere Art seinen Lebensunterhalt zu verschaffen. In 
den Städten müßte den Lehrern etwas mehr Tracta- 
ment ausgesetzt werden. Man rechne. daher diese Pro­
vinz auf 150,0^0 Feuerstellen oder Familien, und mache 
aus 100 Familien eine Gemeinde, die einen Schullehrer 
haben müßte: so würden überhaupt 1500 Schullehrer 
erfordert werden, und diese dein Etaate, ungefähr zu 50 
Thaler, 65000 Thaler kosten. Das anzulegende Semi­
narium schlage man jährlich auf 15000 Thaler an, so 
würden jährlich 80,000 Thaler nöthig seyn, um das 
Schulwesen im Gange zu erhalten. Man nehme aber 
an, daß in jeder Stadt, deren wir in dieser Provinz 
etwa 130 haben, einem jeden Schullehrer start 50 Thas 
Ur 75 Thaler gegeben werden müßten, so würde dies den 
Aufwand »och Hin 3250 Thaler erhöhen; in jedem Be­
tracht aber würden 90,000 Thaler hinreichend seyn, 
welches wirklich gar kein Gegenstand für eine Einrich­
tung ist, die so vielen Nutzen gewähren würde. Hie­
zu würde der Edukationsfonds jährlich gegen 15000 Tha- 
ler hergeben können, mithin würden noch 75000 Thaler 
erfordert werden, welche vielleicht durch Aufhebung ei­
niger Klöster, durch Reducirung des Domcapitels zu 
Plock und des Kollegiatstifts zu Pultusk und durch 
die geistlichen Besitzungen und Kapitalien, auswärtiger 
Kirchenklöster und Stiftungen, die nach der Peters­
burger Konvention cingezogen werden, größtentheils 
herbeigeschafft werden könnten: das Fehlende aber wür­
de der Staat zuschießen müssen-
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Auf die bisherigen Piaren- oder Hähern Schulen 
Hat der Verfasser hierbei keine Rücksicht genommen, und 
glaubt, daß diese füglich mit denr Schulfeminarium ver­
bunden werden könnten, wenn noch einige Lehrer, wel­
che in hohem Wissenschaften Unterricht geben, dabei an­
gesetzt würden. Vielleicht ließen sich auch in den grö­
ßern Städten noch wol dergleichen Lehrer bei den Stadt­
schulen anordnen, und hiezu ein Fonds sich ausmitteln.

An Subjecten zu dergleichen Schullehrern würde 
es in dieser Provinz nicht fehlen, da hier der kleine Adel 
so zahlreich ist, und sich diesen Lehrämtern gern widmen 
wurde, da er bürgerliches Gewerbe und Handwerke zu 
treiben sich schämt.

Dies sind ungefähr die Grundlinien des Plans; 
allein es ist voraus zu sehen, daß er nur in frommen 
Wünschen besteht, indem wol schwerlich darauf Rück­
sicht genommen werden wird.

XVIII.
Von Organisation der Provinz im 

Allgemeinen.

Eine Provinz, welche in sich gut eingerichtet ist, nur 

ihren Herrscher wechselt, und blos mit den Staaten, 
womit sie verbunden werden soll, in Uebereinstimmung 
gesetzt werden darf, zu organisiren, ist leicht: weil keine 
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Hauptveränderungen vorgehen, die öffentlichen Autori­
täten bleiben, und nur eins und das andre inodificirt Zu 
werden braucht. Allein eine Provinz, bereit Einrich­
tung gar nichts taugt, deren Verfassung auf das gegen­
wärtige Zeitalter nicht paßt, wo alle öffeinliche Au­
toritäten aufgehoben oder doch gelähmt worden, wo al­
les wie ein Chaos durch einander liegt, wo die Grund­
sätze zu schwankend sind, als daß darauf ein Gebäude 
aufgeführt werden könnte, gleicht einem alten, ganz bau­
fälligen Hause, welches einzusiurzen droht, wenn man 
es rührt, um es auszubessern. Hier ist eine ganz neue 
Radicaleinrichtung nothwendig, und dergleichen Orga­
nisation ist ein schweresllnternehmen, zumal wenn man 
die Sprache der Nation nicht- genau kennt, und ihre 
Vorarbeitungen wenig oder gar nicht benutzen kann.

Hier muß man erst die, einer solchen Provinz von 
der Natur verliehenen Kräfte zu erforschen suchen, den 
Charakter-bor Nation studiren, sich von dem Verhält­
niß der ^Einwohner gegen den vorigen Staat sowohl, als 
der Glieder unter sich, zu unterrichten bemüht seyn, und 
sich einen Plan machen, wobei man mit unendlichen 
und nicht vorauszusehenden Schwierigkeiten zu kämpfen 

hat.
So viel ist gewiß, daß, wenn man Alles niederreißt, 

und von Grund auf neu bauet, es hiebei an guten Ma- 
ferialien nicht fehlen laßt, und geschickte Baubediente 
hat, das Gebäude dauerhafter und schöner wird, als 
wenn man an einer alten untauglichen Verfassung blos 
flickt und bessert; allein die Generation, welche sich die­
ser Radicalkur unterwerfen muß, leidet mehr, als jene, 
wv man nur modificirt und bessert.
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In dieser Lage war Penost preußen, als es unter 
Königs. Preußischen Scepter kam. Die Justitzverfas- 
sung war kläglich; die Staatseinkünfte wurden schlecht 
verwaltet; die Landwirthschaft ward -fehlerhaft betrie­
ben ; Industrie, Handel und Wandel lagen darnieder, und 
Landospolizei war gar nicht vorhanden.)

Um ein neues Gebäude ans diesem Chaos aufzu­
führen, wurden im Jahr 1796- zwey Haupecommissio- 
nen, eine für die Iustitz, und die andere für die Landes- 
poîizci und um die Domainen nebst dem Steuerwesen 
in Ordnung zu bringen, niedergesetzt. Beide Conkmissio- 
nen handelten zwar eine jede für sich, jedoch nach einem 
gemeinschaftlichen Plane, und zu einerlei Zweck, da die 
Jusichpfisge und Landespolizei so sehr ineinander greifen.

Die Hauptjustitzcommission erhielt, durch eine vor­
läufige Instruction zur Verwaltung des Justitzwesens 
in den Provinzen am Bug und Nfemen, .de dato 
Berlin den Ziten März 1796, eine Anweisung, wie sie 
zu verfahren habe, und ward im Junius-desselben Jahrs 
in Thätigkeit gesetzt. Asts dieser Commisstou, welche 
aus einem.Präsidenten, einem Direct.yr..und 8 Rathen 
und. Assessoren nebst Yen benorhigten Snbalterlten. be­
stand, sollten, nach beendigter Organisation, die Landes- 
JustiHcollegia oder Regierungen gebildet werden, wel­
ches auch nachher im Junius 1797 erfolgte. .5.,

Diese Commission verfügte, wie eine jede andere 
Regierung, Naniens des Königs, und hatte Hen Auf­
trag, theils-die Iustitz zu verwalten, theils aber die nö­
thigen Data, zur vollständigen Einrichtung des Iustitz- 
Wesens,. nach der Einrichtung der alten Provinzen zu 
sammeln, und alles nach und nach anzuordnen, welches mit
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möglichster Schonung der Individuen geschah. Zugleich 
wurden auch 4 Kreis-Jusiitzcommissionen, eine zu Wil- 
kowiczken für Lithauen, eine zu Szczuczin für 
Podlachien, eine zu Lomza und eine zu Pnltusk, 
beide für Masovien, angeordnet; weil diese aber nicht 
hinlänglich waren, so ward noch eine für Lithauen 
zu Seine, und in der Folge eine für Podlachien zu 
Braust, angelegt. Die Criminaljustitz sollte anfang, 
lich durch diese mit verwaltet werden; sie konnte aber 
die Arbeit nicht bestreiten, und es wurden daher in Bia- 
lystock und Pultusk gleich, und in der Folge auch zu 
Seine, Inquisitoriate errichtet, wodurch die Grundlage 
zu vernünftigen Einrichtung desIustitzwesens gelegt ward.

Das wahrend der Revolution für Masovien 
und Podlachien zu N^wemiasto unweit Pultusk 
angelegte Tribunal ward gleich aufgehoben, und jede 
dabei rechtshängige Sache kam an die Haupt-Justitz- 
commission zu Bialhstock; da aber die Provinz viel 
zu weitlauftig war, um alle Justitzsachen unmittelbar 
vor die Haupt-Justitzcommission, oder mittelbar vor die 
Krejs-Justitzkommission zu ziehen, weil die ganze Pro­
vinz Neuostpreußen von der Weichsel bis an 
den Niemen, mit Ausschluß dreier Kreise im Do- 
brzynschen und Plockschen, die schon im Jahr 
1795. Preußisch geworden waren und damals noch zu 
Südpreußen gehörten, unter der Haupt-Jusiitzcouimission 
zu Bialhstock stand; so ward es nothwendig, die pol­
nischen Gerichte einstweilen beizubehalten, und in so fern 
sie außer Activitat gesetzt waren, sie wieder herzustellen 
und von neuem einzurichten. Um dies in eine gehörige 
Form zu bringen, und den Geschäftsgang zu bestimmen,
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wurden die ehemaligen Landgerichte, als Judicia primai 
instantias des Adels, ganz aufgehoben, und 4 polnische 
Commissionsgerichte, nach Form der ehemaligen Land­
gerichte, in Masovien zu Pultusk und Lomza, 
und in Podlachien zu Szczuczin und Bransk 
organifirt; Hiezu wurden die ehemaligen, vom Adel gewähl­
ten Richter genommen, ihnen ein Präses aus ihrer Mitte 
vorgesetzt, eine Ordination entworfen, worin diejenigen 
Sachen welche an diese Gerichte erwachsen sollten, in 
Gemäßheit der Instruktion vom 31. Marz 1796 bestimmt 
waren, und der modus procedendi vorgeschrieben 
ward, welcher nach der ehemaligen polnischen Prozeß­
ordnung, besonders nach der Constitution von 1793, 
modificirt war.'

In Lithauen, wo alle Gerichtshöfe aufdem rechten 
Ufer des Niemen lagen, mithin ein völliges Gerichtsstill­
stand eingetreten war, hatte der Adel schon/ unter dem 
Schutz des Preußischen Militärs, in Wilkowiszken 
ein dergleichen Commissionsgericht während der Jnsurrek- 
tion errichtet, welches beibehalten, unb nach der entwor­
fenen Ordination, als das fünfte Commissionsgericht, 
von neuem organisirt ward.

Bei diesen Coinmissionsgerichten wurde alles in la­
teinischer Sprache betrieben, und die Appellationen er­
wuchsen an die Haupt-Iustitzconunission, unter deren 
Aussicht sie auch als Untergerichte standen. Dies Hatte 
den Vortheil, daß sich die Geschäfte mehr vertheilten, 
und die Nation sich an die preußische Verfassung nach 
und nach gewöhnte. , Beide Zwecke wurden erreicht; 
denn es stand dem Klager frei, entweder bei den polni­
schen Commissionsgerichlen zu klagen, oder sich unmit^ 
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teibat an die Haupt-Fustitzcommission ^ wenden ; mithin 
hatten die Gerichtssassen electionem fori, bloß dieje­
nigen Sachen ausgenommen, welche Ausschlußweise 
nur vor die Haupr-Justitzcommisson gehörten. Es zeigte' 
sich aber bald daß die Gerichtssassen zu dem preußischen 
Gerichtshöfe mehr Zutrauen hatten, als zu den polni­
schen Commissionsgerichten; denn die meisten und wich­
tigsten Sachen, erwuchsen an die Hauptjustitzcommission, 
welche, schon ein halbes Jahr nach ihrer Entstehung, 
kaum mit der Arbeit fertig werden konnte, und ihr Per­
sonale verstärken mußte. Der Schritt, die polnischen Ge­
richte ganz aufzuheben, ward dadurch erleichtert, und 
es war voraus zu sehen, daß, sobald sie entbehrlich sein 
würden, ihre Auflösung bei der Nation kein Misver- 
gnugen erregen würde.

In polnischen Zeiten wurden alle actus voluntarias 
jurisdictionis von den Kanzleien der Poviate oder 
Districte besorgt, und es waren deren in Masovien und 
Podlachien 20, in Lithauen aber gar keine, weil alle 
Kanzeleien auf der rechten Seite der Memel ins Nußi­
sche Gebiet gefallen wären. Hatte die Haupt-Justitzcom- 
mission gleich die ganje Jurisdictionem voluntariam Über­
nehmen wollen : so würde sie die Arbeit nicht haben bestrei­
ten können. Auch war dies um deswillen nicht mög­
lich , weil das Hypothekenwesen noch nicht regulirt war, 
und wenn man einen Contrakt wegen eines unbewegli­
chen Guts Hatte aufnehmen wollen, jedesmal erst zuvor 
der titulus poflesGonis auf den Verkäufer, hatte berich­
tiget werden müssen. Noch eine andere Schwierigkeit 
trat hiebei ein, daß nämlich alle actus extrajudiciales 
c-hedem von den Kanzleien in die Grod-oder Landgerichts- 
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bâcher eingetragen werben -.mußten, aus welchen ein 
deutscher Jusiizbedienter sich.nicht leicht finden kann, da 
Liese Bücher theils in lateinischer, theils in polnischer 
Sprache geschrieben sind, auf einige hundert Jahre zu­
rückgehen, und wenn inan sie an einen OrtHatte zusam­
men bringen wollen, hiezu ein sehr großes Gebäude er­
forderlich gewesen wäre; auch hätten viele Officiante» 
angesetzet werden muffen, um sie erst in Ordnung zu 
bringen und in jeder Sache daraus Extrakte nehmen 
zu können. Es war daher nothwendig, die Kanzleien 
vor der Hand noch fortdauern zu lassen, und sie nur 
unter Aussicht zu nehmen, welches auf die Art ge­
schah, daß in Wilkowiczken, Worsocz oder 
Szczuczin Lomza, Drausk und Pultusk, wo: 
Commissionsgerichte und Kreis-Justitzcommissionen iva- 
ren, Hauptkanzeleien angelegt wurden, vor welchen, 
mit Ausschluß der übrigen noch subsistirenden Kanze- 
leien, alle Actus perpetuitatis, d. h. Contracte üben 
Immobilien, vollzogen,.und zur Approbation der Haupt- 
Justizcommission cingesendet werden mußten. Die übri­
gen Kanzeleien durften sich aber nur mit minder wichtigen 
Sachen, z. B. mit Aufnahme der Contracte und Trans­
actionen über Mobilien, mit Ausfertigung der Posecus 
oder Citationen für die Commissionsgerichte, der alten 
Verfassung gemäß, mit Ertheilung der Extracte aus 
den Grob-und Landgerichtsbüchern rc. befassen.

Um die Kanzeleien unter Controlle zu setzen, wur­
de ein Reglement entworfen, und sie mußten nur perio­
disch von allen bei ihnen vorfallenden Geschäften berich­
ten, damit die Haupt-Jusiitzcommission von ihrem Wir­
kungskreise naher unterrichtet werde. Diese Kanzleien
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werden in der Folge, wenn erst das Hhpothekenwesen 
begulirt ist, wobei von denen in den Grod-und Landge- 
ritiftsbüchern befindlichen Documenten vorzüglich Ge­
brauch gemacht wird, größtentheils entbehrlich werden; 
die Geschäfte der Archiviste» werden abnehmen, und 
die Kanzleien können alsdann, wo nicht ganz aufgeho­
ben, doch nach und nach zusammen gezogen werden; 
ohne daß es Unzufriedenheit zur Folge hat. Vor der 
Hand müssen sie bleiben wo sie sind, weil noch immer 
Extracte daraus ertheilt werden, und die Gerichtsfassen 
zu weit würden reisen müssen, wenn die Kanzleien 
sschon jetzt zusammen gebracht würden. Nach Verlauf 
weniger Jahre wird selten der Fall eintreten, daß Je­
mand zu einer Kanzlei seine Zuflucht nehmen muß, weil 
die dominia rerum durch die Hypothekenregulirung in 
Gewißheit gesetzt werden.

Die Untergerichte über die Bürger bestanden in 
den Städten, in Magistraten und denen davon abhän­
gigen Schöppenstuhlen oder Woptgerichten. Ein Woyt 
war die Justitzperson des Magistrats, gewöhnlich ein 
vereideter Notarius, welchen: die Justitzpflege anver- 
traut war, und welcher auch die Actus voluntarias jn. 
ri dictionis besorgte, mithin die Stadtbücher führte, 
und einen Pissar; oder Schreiber unter sich Hatte; die 
Städtischen Kanzleien, welche eben so, als die Grod^und 
Landgerichts-Kanzleien eingerichtet waren, wurden von 
diesen beiden Personen verwaltet.

Die Justitzpflege in den geistlichen und weltlichen 
Patrimonial ; Gerichten verwalteten die Grundherren, 
oder deren Stellvertreter, die Administratoren, Guber­
natoren, Oekonomen oder die Psandbesitzer. Dies ge­
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schah alles mündlich; selten fielen schriftliche Derhand- 
lungen vor. In den königlichen Gütern ward die Ju- 
filtz durch die Starosten, oder deren Stellvertreter ver­
waltet.

Diese Gerichte blieben vor der Hand wie sie waren; 
indessen konnte ein jeher sich in Rechtssachen an die 
Kreis - Justitzcommissionen oder unmittelbar an die 
Haupt - Justitzcommisfion wenden, von welcher auch in 
Untergerichtssachen, da die Untergerichte noch nicht orga- 
nisirt waren, die Justitz administrirt ward. Vorzüglich 
wurden alle einkommenden Beschwerden dieser Unter­
gerichte, untersucht, die Unterthanen gegen die Gewalt­
thätigkeiten der Gerichtsherren in Schutz genommen, 
und die Prozesse «ait Vorbeigehung der Jurisdictinoa- 
rien, gleich in erster Instanz eingeleitet und Calvis re­
mediis entschieden. Hiedurch ward die Haupt-Justitz- 
commission in den Stand gesetzt, einen Plan zur An­
ordnung der Untergerichte zu machen, und diese in affo- 
eiivte Kreisgerichte zusammen zu ziehen.

Die Juden hatten sich bisher durch ihre Rab­
biner, Aeltesten, und Kachalsgerichte, eine Justitzstege 
angemaßt, welche sich nicht auf Gesetze oder Privile­
gien gründete, und hiebei waren viel Ungerechtigkeiten, 
theils aus Unwissenheit, theils auch aus Vorsatz vorge­
fallen. Diese Justitzpflege, ward eingeschränkt, und so 
oft sich ein Jude beschwerte, die Sache von der Haupt- 
Justitzcommission zur Cognition gezogen. In der Folge 
aber sind alle Judensachen in Gemäßheit des General- 
Juden-Reglements vom 17. April 1797, der Gerichts­
barkeit der Kreisgerichte unterworfen worden.
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Die in polnischen Zeiten erwachsenen Ordnungscom- 
missionen, welche sich auch in gewissen Sachen eine Jet- 
stitzpflege angemaßt hatten, und immer weiter um sich 
griffen, wurden von der Kammercominission gleich aus- 
gehoben, mithin hörte dieser Jurisdictionszweig, wel­
cher wie ein Auswuchs zu betrachten war, ganz auf.

Endlich hatten auch die geistlichen Gerichte ihre 
Jurisdiction weit ausgedehnt; es wurde daher dieser 
Gerichtsstand, und die Sachen welche davon ressortiren 
sollten, so wie der Geschäftsgang und der Zug der In­
stanzen genau untersucht, und den Eingriffen der geist­
lichen Gerichte Schranken gesetzt. Durch die Constitu­
tion wegen Verfassung der geistlichen Gerichte in Süd­
preußen vom Listen August 1796, welche auch in 
Neuostpreußen vimlegis erhalten hat, sind in derFolge 
die Grenzen dieser Jurisdiction genau bestimmt worden.

Wegen aller dieser Gegenstände ward nach und 
nach, theils einseitig von der Regierungscommission, 
theils gemeinschaftlich mit der Kammercominission an 
die höheren Behörden berichtet, damit allgemeine und 
besondere Verordnungen erlassen und alles durch allge­
meine Gesetze bestimmt werden konnte.

Von Seiten der niedergefetzten Krieges - und Do- 
mainenkammer-Commission, ward im Finanz- und Po­
lizeifach eben so verfahren; die Grundlinien der Organi­
sation wurden burd) allgemeine öffentliche Verordnungen 
und besondre Anweisungen des Provincial-Finanzdepar- 
tements vorgezeichnet. Das Kollegium bestand aus 
einem Präsidenten, einem Director, einem Oberforst- 
meister, 14 Räthen und Assessoren, nebst den nöthigen 
Subalternen, und es wurde nur eine Generalkasse, un# 
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ter dem Namen der Landesrevenüen-Casse, ange­
legt. In den Domainen und geistlichen Gütern wurden 
Amtsadministrationen, und zu Besorgung der Polizeihund 
Iudagirung Behufs der Organisation, Polizeidirectoria 
nebst Unterpolizei-Behörden angeordnet, welche sich vor­
züglich mit Ausmittelungen beschäftigten, und von 
dem Befund berichten mußten.

Die Wälder wurden durch Forstbediente unter Auf­
sicht genommen und administrirt.

Es wurde auch eine Zoll-und Konsirmtions-Stener- 
Direction, welche wie in andern Provinzen mit der 
Kammercommisswn nicht in Verbindung stand, durch 
das General-Accise-und Zolldepartement in Szczuczin 
errichtet; als Untcrbehörden derselben, wurden Zoll- 
und Consumions - Steuerämter, und Administra­
tionen, Grenzinspectoren und Grenzjager angesetzt, ein 
Theil der Provinz aber, in Zoll-und Accisesachen, der 
Zoll-und Konsumtions-Steuer-Direction zu Warschau 
untergeordnet.

Für die öffentliche Sicherheit sorgte das in der 

Provinz vertheilte Militär einstweilen, unter Mitwir­
kung der beiden Landeskollegien. Um die Communica­

tion zu befördern, würden gleich Postämter und Post- 
wartereien vom General-Postdepartement angelegt, so 
daß Briefe, Packetc, Gelder und Effecten nach allen 
Orten der Provinz mit Sicherheit versendet werden 
konnten.

Die Kammercommiffivn beschäftigte sich vorzüglich 
damit, die königlichen Tafel- und alle dem Staate zuge- 
Hörigen Güter, Starosteien und geistliche Güter auszu- 
mitteln, den Inhabern abzunehmen, sie vorläufig an 

. frfpset
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diese gegen hinlängliche Sicherheit, in deren Ermange­
lung aber, an andere zu verpachten, und die Landes­
revenuen sicher zu stellen, die Ansprüche aber, welche 
von Privatpersonen daran gemacht wurden, zu erfor­
schen. Die geistlichen Güter wurden nach bestimmten 
Vorschriften eingezogen, zu den Staatsgütern geschla­
gen, verpachtet, die Revenüen sicher gestellt, die Kom­
petenzen nach den festgesetzten Grundsätzen bestimmt, 
und alles zur Einrichtung der Domainen-Aemter, wie 
in den alten Provinzen, vorbereitet.

Die Polizei-Directoria mußten die Polizei verwal­
ten, und alle Nachrichten sammeln, um der Provinz, 
so weit es möglich war, eine, den alten Provinzen ange- 
mtssene Einrichtung zu geben.

Die größte Schwierigkeit bestand in der Sprache, 
daß nämlich sich die wenigsten verständigen konnten, 
und alles erst übersetzt werden mußte, bevor Gebrauch 
davon gemacht werden konnte, und darin, daß die 
Staatsarchive nach Petersburg abgeführt waren, mit­
hin es oft an zuverlässigen Quellen fehlte.

Als nun alles auf die Art vorbereitet war, erfolgte 
im Sommer 1797 die völlige Einrichtung, und es wur­
den die Hiezu nothwendigen Gesetze gegeben, welche hin 
und wieder von denen der alten Provinzen abweichen.

1. Tl). 1



apo Departementseintheilung und Ressort.

XIX.
Von der Departementseintheilung unb vom 

Ressort.

Durch den Tractat von 1795, welcher zu Grodno war 

geschlossen worden, hatte die Republik Polen, unter 
andern auch die Landschaft Dobrzpn und das Bis- 
thum oder die Woywodschast Plock, welche auf dem 
rechten Ufer der Weichsel liegen, an Preußen abgetre­
ten, und diese Landschaften waren unter der allgemeinen 
Benennung von Sudpreuße η mit begriffen. Anfänglich 
gehörten sie mit zu dem Peterkauischen Kammer- 
und Regierungs-Departement, und waren in drei Land- 
räthliche Kreise eingetheilt; im Jahr 1795 aber ward 
ein besonderes Kammer-Departement, unter der Benen­
nung Plockisches Departement errichtet, welche diese 
auf der rechten Seite der Weichsel belegenen, vorhin 
erwähnten beiden Landschaften, und auf der linken Seite 
der Weichsel das Herzogthum Cujavien oder Jno- 
wraclaw, in so fern es nicht schon zum Netzdistricte ge­
hörte, und unter dem Namen Brzecz-Cujavien be­
kannt ist, nebst der Hälfte der Woywodschast Lenczic 
und das Ländchen Gombin, zur Woywodschast Ra­
wa gehörig, in sich faßte. Die Kammer nahm ihren 
Sitz zu Plock, die Regierung aber vor der Hand zu 
Thorn, mithin außer dem Departement, indem diese 
Stadt zu Westpreußen gehört: weil beide Collegia 
in Plock nicht untergebracht werden konnten, und erst 
gebauet werden sollte. Als im Jahr 1796 auch War- 
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fchau, mit dem größten Theile des Herzogrhums Ma- 
sovien und dem übrigen Theile von Rawa, den Kö- 
nigl. Preußischen Staaten einverleibt ward, und in 
Warschau, als der Hauptstadt Polens, Landescol- 
legia errichtet werden mußten: so wurde die Kammer 
von Plock und die Regierung von Thorn, nach War­
schau verlegt, und es blieben vor der Hand an diesen 
Orten nur Deputationen. Das Warschauer Kam­
mer-Departement wäre nun zu groß geworden, wenn 
es den Theil des Herzogthums Masovien, der an der 
linken Seite der Weichsel liegt, die ganze Woywod, 
schast Rawa, deren Hasste von dem Peterkauer- 
jetzt Kalischer Kammer - Departement abgesondert 
ward, die ganze Woywodschaft Lenczic, womit es 
eben die Bewandnis hatte, das Herzogthum Drzecz- 
Cujavien, und auch die Landschaften, welche auf der 
rechten Seite der Weichsel liegen, nämlich die Woy­
wodschaft Plock und die Landschaft Dobrzyn halte 
behalten sollen. Es wurden daher noch aus mehreren 
Gründen diese beiden letzten Landschaften von Süd­
preußen getrennt, und zu Neuosipreußen geschla­
gen, und man setzte nunmehr fest: daß alles, was auf 
der rechten Seite der Weichsel und des Bugs liege, 
eine besondere Provinz darstellen, und solche Neuost- 
preußen genannt werden solle. Auch ward bei die­
ser Gelegenheit Brzecz-Cujavien dein Posenschen 
Departement zugelegt, und dadurch das Posensche, 
Kalischer und Warschauische Departement, dem 
Flächeninhalt und der Bevölkerung nach, etwas naher 
gebracht.

Die Warschauer Kammer trat auch gleich das 
L 2
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Plocksche und Dobrzynsche an Neuosipreußen 
ab; weil diese Länder aber schon mehr organisât todten, 
so blieb in Plock eine Kammer -Deputation, wovon 
der Präsident in Bialystock zugleich Chef war, und 
das Kastenwesen von ganz Neuosipreußen ward mit ein­
ander in Verbindung gesetzt. Die Regiernngs-Depu­
tation in Thorn blieb aber noch eine Deputation der 
Regierung in -Warschau bis im Junius 1797, da die 
Departementseintheilung von Neu0si preußen erfolgte, 
und diese Provin; mit Sudpreußen, auch in Rück­
sicht des Jusiitzwesens, außer Verbindung gesetzt wurde.

Neuostpreußen war nun wieder für eilt Departe­
ment zu groß, und es ward daher festgesetzt, daß in dieser 
Provinz zwei Regierungen, und zwei Kriegs- unb Dor 
mainenkammern errichtet werden sollten: und zwar die 
eine vor der Hand zu Bialystock, bis ein anderer 
schicklicher Ort werde ausgemittelt seyn, die andre aber 
zu Plock, wo gebauet werden sollte. Die Kammer- 
Deputation zu Plock behielt and) hier ihren Sitz, ward 
jedoch im Herbst 1798 zu einer Kriegs- und Doutainen- 
kammer erhoben, und mit der zu Bialystock völlig 
auseinander gesetzt; die Regierung hingegen, welche 
schon im Junius 1797 dazu erhoben war, blieb vor 
der Hand in Thorn, wird aber nun auch bald nach 
Plock verlegt werden. In Bialystock blieben beide 
Landescollegia, welche im Junius 1797 nach Auflösung 
der Commissionen dazu erhoben waren, und es ist noch 
nicht bestimmt, wo sie ihren künftigen Sitz haben, 
oder ob sie daselbst bleiben sollen.

Beide Kammer-Departements wurden in 16, der 
Volksmenge nach so viel möglich gleiche, landrathliche 
Kreise eingetheilt, wovon das Bialysiockifche fol-
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gende 10 Kreiss, Marienpol, Kalwara, Wigry, 
Dombrowa, Bialystock, Bielsk, Drohycin, 
Eurac;, Goniondz und fontja, das Plocksche 
aber die 6 übrigen Kreiss, Oftrolenka, Pultusk, 
Przaszniz, Mlawa, Wyszogrod und Lipno 

erhielt.
Eine völlig gleiche Theilung der beiden Departe­

ments nach Flächeninhalt und Kreissn war sogleich 
nicht zu bewirken; höchstens hätte der Lomzaifche 
Kreis und ein Theil des Goniondzifchen, der zu Ma- 
sovien gehört, zum Plockschen Depattement ge­
schlagen werden können, da denn das Bialystocksche 
blos Lithauen, mit einem kleinen Theile von Sa- 
mogitien und Podlachien, behalten Hatte. Allein 
der Lomzaische und jener Theil des Goniondzischen 
Kreises liegen zu nahe an Bialystock, und zu weit 
von Plock entfernt, obgleich auch andere Gründe ein­
getreten seyn können, weshalb man es für gut gefunden 
hat, diese Kreise dem Bialystockischen Departement 
zuzuleacn. Ware Pultusk oder Mlawa zum Sitz 
der Landescollegieu des Plockschen Departements ge­
wählt worden, so hatte ganz Masovien füglich zu die­
sem Departement geschlagen werden können, da jene 
Orte in der Mitte liegen. Es ward aber Plock, wegen 
seiner vortheilhaften Lage an einem großen schiffbaren 
Flusse, dazu bestimmt, zumal hier schon viel gebauet war, 
und dies scheint wol dieFolge gehabt zu haben, daß das 
Departement viel kleiner, als das Bialystocksche, zu- 

geschnitten wurde.
Die Gränze beider Departements macht auf der 

rechten Seile des Narews ungefähr der Omulew- 
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fluß, welcher aus Ostpreußen kommt, und sich, 
Ostrolenka gegen über, in den Narew ergießt, je­
doch ist dieser Fluß nicht jur Grenze angenommmen 
worden, denn am Narew geht das Plockische De­
partement weiter hinauf nach Nowogrod zu, und 
am Omulew hinauf, gehören auch verschiedene Ort­
schaften auf der linken Seite dieses Flusses zum Plock- 
schen Departement, und ist das Kirchspiel Mis- 
ziniec und Kodzidlo durschnitten, wozu die 
Starosteien Ostrolenka und Kupiczken Veranlas­
sung gegeben haben. Auf der linken Seite des Narew 
geht die Grenze in krummer Linie hinab nach dem Dug 
bei Nurr, so daß das Poviat Zambrów, welches 
ehedem Masovisch war, zum Bialystockschen De­
partement gehört. Auf der Sotzmannischen Karte 
von 1797, und auch auf der von 1799 ist die gelbe finie, 
welche die Departements-Gränze bezeichnen soll, auf 
beiden Seiten des Narews unrichtig angegeben; denn 
sie geht auf der rechten Seite des Narews, wie schon 
bemerkt worden ist, mehr westlich, und die Kirchspiele 
Kodzidlo und Misziniec gehören größtentheils noch 
nach Bialystock, bis beinahe an den Fluß Omulew; 
auf der linken Seite des Narews aber geht das Bia- 
lystocksche Departement bis nahe vor Ostrow, so 
daß das Kirchspiel Miastkowo und Narew, und das 
Kirchspiel Szumawo zwischen Zambrow und Ost­
row belegen, noch zu diesem Departement gehören. 
Von Wysokie Mazowiecki nach demBug bei Nurr 
Hinunter, ist die Linie richtig gezeichnet.

Diese Departementsvertheilung ist durch ein Kö­
nigliches Patent vom 1.Junius 1797 festgesetzt worden, 
und man hat die Gränzen beider Departements nach
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Kirchspielen von Ort zu Ort, sowohl in Ansehung der 
beiden Kammern, als der beiden Regierungen bestimmt. 
Nach dieser Departementseintheilung hat das Bialy» 
stocksche Departement, nach des Verfassers Dafürhal­
ten, wie im IVten Abschnitt angemerkt worden, etwa 565, 
und das Plocksche 550 □ Meilen, nach derSotzman- 
nischen Ausrechnung aber, ersteres nur 452 und letzteres 
326 □ Meilen, und ersters nach der letzten Ausmittelung 
88 811 Feuerstellen, und 512,785 Seelen, letzteres aber 
nach der ersten 48,975 Feuerstellen, und jede zu 6 See­
len gerechnet, 295,950 Seelen.

Die Kreise sind nach Kirchspielen und Feuerstellen 
eingetheilt, und so viel wie möglich arrondirt worden. 
Nach der letzten Aufnahme hat

Feuerstellen. Seele».
i) der Marienpolsche Kreis 8601 72,115
2) der Kalwarysche Kreis 8927 49,381
3) der Wigrysche Kreis 9916 70,217
4) der Dombrowasche Kreis 8104 44,760.
5) der Bialystocksche Kreis 10,559 55,712
6) der Bielsksche Kreis 8256 36,148
7) der Drohpeinsche Kreis 8564 49,651
8) der Suraczsche Kreis 7910 41,165
9) der Goniondzische Kreis 9027 46,656

10) der Lomzasche Kreis 9047 46,982
11) der Ostrolenkasche Kreis 857.2 51,452
12) der Pultusksche Kreis 8128 48,768
15) der Przacznizsche Kreis 8116 48,696
i^) der Mlawasche Kreis 7650 45,780
15) der Wyszogrodsche Kreis 8447 50,682
16) der Lipnosche Kreis 8082 48,492

16 Landräthliche Kreise 157886 806,655
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Bei dieser Angabe, welche der Verfasser von sonst 
zuverlässiger Hand erhalten, hat er doch selbst Beden­
ken, daß sie richtig sey; denn wenn man die 10 Kreise 
des Bialystockschen Departements zusammenrechnet, 
so kommen, wie gesagt, 88 Zu Feuerstellen und 512,785 
Seelen heraus, welches beinahe 6 Seelen auf die Feuer­
stelle im Durchschnitt ausmacht: nimmt nian jedoch den 
Marienpolschen Krets einzeln, so kommen beinahe 
84 Seele auf die Fcuerstelle, welches nicht wohl mög­
lich ist. Es muß also hier ein Irrthum vorgefallen seyn, 
welcher sich auf die Ausnahme der Kantonslisten oder 
auf deren Zusammentragung gründet.

Bei der ersten Aufnahme der Feucrstellcn in der 
ganzen Provinz, fanden sich im Bialystockschen De­

partement - - 85,274 Feuerstellen, 
und im Plockschen Departement 48,975 - - -

132,249 Feuerstellen.
In einer späterhin im Bialystockschen Depar­

tement veranstalteten Zahlung mittelte man 95,022 
Feuerstellen aus, und zwar:

1) im Marienpolschen Kreise 10268
2) im Kalwaryschen - - 9607
3) im Wigryschen - - - 11483
4) im Dombrowaschen - 8257
5) im Bialystockschen - 11134
6) im Bielskschen - - 8645
7) im Drohycinschen - 9495
8) im Suraczschen - - 7877
9) im Goniondzschen - - 9097

10) im Lomzaschen - - 9*61

Summa 95022 Feuerstellen.
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Damals wurde aber die Seelenzahl nicht speciell 
ausgenommen; warum nun bei der letzten Aufnahme 
nur 88,811 Feuerwellen herauskommen, davon weiß 
der Verfasser den Grund nicht anzugeben.

Ware es im Plockschen Departement bei der 
ersten Zahlung geblieben, nach welcher 48,975 Feuerstel­
len ausgemittelt wurden, und man rechnet 95,022 Feuer- 
stellen fürs Bialpstocksche Departement hinzu, so 
hat mau überhaupt 143,997 Feuerwellen, und zu 6See- 
len auf jede gerechnet, 859,982 Seelen.

So viel Mühe der Verfasser sich auch gegeben bat, 
den wahren Bestand der Feuerwellen und der Volks­
menge in jedenr Departement und in der ganzen Provin; 
auszumitteln, und die dicferhalb obwaltenden Zweifel 
zu heben: so ist es ihm doch nicht geglückt, weil die wie­
derholten Aufnahmen und die vielen angelegten Berech­
nungen diesen Gegenstand immer verworrener machen; 
er verspricht aber mit dem zweiten Theile dieses 
Werks das Resultat seiner weitern Bemühungen zu 
liefern. Vor der Hand kann man mit Gewißheit anneh­
men, daß sich in der ganzen Provinz wenigstens 140,000 
Feuerwellen, und weit über 800,000 Seelen finden, 
wovon 4 auf das Bialpst0cksche und | auf das 
Plocksche Departement gerechnet werden müssen.

Um die Gränzen der Geschäfte zwischen den Neuost- 
preußischen Landescollegien zu bestimmen, und da­
durch den dienstschädlichen Kollisionen vorzubeugen, ward 
ein besonderes Ressortreglement unterm Sten Marz 1797 
abgefaßt, und von Sr. Majestät dem Könige vollzo­
gen. Dies Reglement ist merkwürdig, weil es von dem 
allgemeinen Ressortreglement von 1749/ von dem schlesi- 
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schen, und auch von dem südpreußischen, welches man 
nach dem schlesischen modificirt hat, merklich abweicht: 
indem darin den Regierungen die Justizpflege in dem 
allerweitesten Umfange, die Aufsicht über die Unterge- 
richte, die Criniinaljurisdiction, die Handlungen der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit, die Bearbeitung des Hypo­
thekenwesens, die gestimmten Vormundschaftsangelegen- 
heiten, auch die Polizeisachen, in so fern sie rechtlich er­
örtert und entschieden werden müssen, und alle fiskali­
sche Rechtssachen, so wie alle Dienstvergehungssachen; 
den Kriegs- und Domainenkammern aber alle Kammer- 
Landespolizey-Hoheits-Konsistorial- und Schulsachen, 
überhaupt alles, was sich nicht zur Justizpflege qualifi- 
cirt, beigelegt worden ist: jedoch mit der Maßgabe, daß, 
sobald jemand auch in diesen Sachen, wenn sie nicht zu 
denjenigen gehören, in welchen nach §. 9. kein Prozeß 
zugelassen werden soll, auf rechtliche Erörterung und 
Entscheidung antragt, solches von den Regierungen zur 
Kognition gezogen und entschieden werden muß.

Die Regierungen haben durch dies Ressortregle- 
ment zwei wichtige Zweige ihres Wirkungskreises, näm­
lich die Landeshoheits- und die Konsistorial- und Schul­
sachen, welche von den meisten andern Regierungen in 
den übrigen königlichen Provinzen bearbeitet werden, 
verloren, dagegen aber auch wieder eine weiter ausge­
dehnte Justizpflege erhalten.

Die Ressort-Streitigkeiten, wenn dergleichen erwach­
sen möchten, sollen durch Korrespondenz beider Landes­
kollegien und durch Belehrungen der Vorgesetzten De­
partements, ausgeglichen werden; wenn dies aber nicht 
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zu bewirken ist, dann soll die Jmmediat-Jur-sdictions- 
i Commission ein Conclusum darüber abfassen.

Ain Ende des Reglements heißt es:
Diese Commission soll jedoch, bei Abfassung ihrer 
Entscheidungen ganz allein nach den Vorschriften 
des gegenwärtigen Reglements und nach dem dabei 
zum Gründe liegenden Princip, daß alle eigentliche 
Justizfachen ohne Unterschied der Personen, des 
Gegenstandes oder Geschäfts, vor die Regierun­
gen, und alle übrige Landesangelegenheiten vor die 
Kammern gehören; keineswegs aber nach Vor­
schriften oder Analogien der Ressort-Reglements 
anderer Provinzen sich achten.
Nach diefem Reglement haben die Kriegs- und 

Domainen-Kammern gar keine Justizsachen zu unter­
suchen und zu entscheiden, sondern alles gehört vor die 
Regierungen als Justizcollegien oder vor deren Unter- 
gerichte. Es existirt daher in dieser Provinz weder eine 
Kammer-Justiz-Deputation, noch ein Domainen-Ju- 
stizamt, wie in allen übrigen Preußl. Provinzen; die 
Kriegs- und Domainen - Kammer tritt durch ihre 
fiscalische Stationen, in ihren Rechtsangelegenheiten, 
vor der Regierung blos als Kläger oder Beklagter auf, 
und muß vor selbiger in allen ihren Rechtssachen Recht 

nehmen.
So vortheilhaft diese Einrichtung in mancher Hin­

sicht ist, so dürfte es doch gut seyn, wenn in Landes- 
Hoheits> und geistlichen Sachen, zu deren Bearbeitung 
juristische Kenntnisse erfordert werden, ein vermischtes 
Kollegium von Mitgliedern der Kammer und der Regie- 
rnng, unter Vorsitz ihrer beiden Präsidenten und Direk- 
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toren angeordnet würde, um diese Sachen gemeinschaft- 
lich zu bearbeiten.

In Zoll- und Aceife-Sachen ist diese Provinz auch 
in zwei Departements eingetheilt, welche aber nicht, wie 
die Kammer- und Regierungs-Departements, bestimmt 
sind. Denn der eine Theil dieser Provinz, welcher zwi­
schen dem Narew dem Bug und der Weichsel 
liegt, gehört zu der Zoll- und Kousumtions-Steuer-Di- 
rektion zu Warschau; der übrige Theil aber hat seine 
eigene Direktion, deren Sitz zu Szczuczin ist, und 
von welcher in einen; besondern Abschnitte gehandelt wer­
den wird.

Was die Justizpflege in Accise- und Zoll-Sachen be- 
trift, so ist dieserhalb unterm 6ten Jun. 1795 ein Gene­
ral-Reglement ergangen, welches hier auch Anwendung 
findet. In Rechtssachen, wo die Direktion als Klager 
oder Beklagter auftritt, muß sie vor der Regierung 
Recht nehmen, und wird der Prozeß mit der fiskalische» 
Station der Direktion eingeleitet, welche sie durch ihren 
Justitiarius vertreten lassen kann.

Alle Postsachen stehen unter dem General-Postamt 
oder Departement, und alle in den alten Provinzen er­
gangene General-Verordnungen finden auch Hier An­
wendung. In Justizsachen die vor das General-Post- 
Amt gehören, werden die Justizcollegia requirirt solche 
zu instruiren, oder durch ihre Unterbehörden instruire» 
zu lassen, und das General-Postamt laßt darin erkennen.

Das Militär in dieser Provinz steht hier, wie über­
all, unter den Regiments und Bataillonschefs, unter 
dem kommandirenden General, und unter demOberkrie- 
ges-Collegio. Alle Jlistizsachen, welche dabei vorfallen,
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werden von bon Regimentsgerichten und dem General- 
Auditoriat besorgt; die militärischen Zustizpersonen 
sind indessen jetzt, was ihre Qualification und die ihnen 
anvertraute Justizpflege betrifft, dem Chef der Justiz 
unterworfen. Die Auditeurs werden bei den Justizcol- 
legicn gebildet, müssen sich dem Examen unterwerfen, 
und werden von dem Chef der Justiz bestätigt, an wel­
chen auch alle Justizbeschwerden erwachsen.

Die Weltliche sowol als Kloster-Geistlichkeit steht un­
ter der Krieges-und Domainenkammer, die geistlichen 
Gerichte aber unter der Regierung, wovon in einem be­
sondern Abschnitte gehandelt werden wird.

XX.

Bon den Regierungen.

Äbie die Regierungen und das Justizwesen eingerich-- 

ter werden sollen, ist in dem Patent wegen Einrich­
tung des Justizwesens, in den unter der Benennung der 
Provinz Neuosipreußen begriffenen Distrikten, von 
Lithauen, Podlachien, Masovien, Plock und 
Dobrzyn am rechten Ufer der Weichsel, de dato Ber­
lin, den aasten April 1797, verordnet worden.

Die Regierung in Bialystock besteht aus einem 
Präsidenten, einem Director und 11 Rathen, und einem
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Pupillenrath. Dies Collegium ist in Ansehung der 
Spruchsachen in zwei Senate getheilt, und es hat der 
Präsident im zweiten oder Appellations-Sénat, der Di­
rector aber im ersten Senat den Vorsitz Vor der Hand 
und da noch nicht viel Prozesse in das Appellatorium er­
wachsen, besteht der zweite Senar nur aus drei Rä­
then; in der Folge aber wird er, so wie das ganze Col­
legium, verstärkt werden müssen. Im ersten Senat sitzen 
die übrigen 8 Räthe, und dieser erkennet in erster In­
stanz, in allen Sachen, welche an die Regierung un- 
mittelbar erwachsen, und in Appellationssachen der Un­
tergerichte. In Sachen unter 30 Thaler, wenn vom er­
sten Senat in erster Instanz erkannt worden ist, findet 
seine Appellation statt; in Sachen über 50 Thaler aber, 
kann an den zweiten Senat der Regierung appellirt wer­
den. Wie das Objectum litis berechnet werden müsse, 
ist in der allgemeinen Gerichtsordnung bestimmt wor­
den. Will sich eine Parthei bei dem zweiten Erkennt­
nisse nicht beruhigen, und es findet dagegen nach der all­
gemeinen Gerichtsordnung das remedium revillonis 
statt: so erwachst die Sache, wenn das Objectum litis 
über 200 Thaler betragt, an das Obertribunal in Ber­
lin, wohin die Acten versandt werden müssen; in Sa­
chen von 200 Thaler und darunter bis 100 Thaler aber, 
Hat der Revident die Wahl, ob das dritte Erkenntniß 
von dem Obertribunal in Berlin, oder von dem zwei­
ten Senat der andern Neuostpreußischen Regierung 
abgefaßt werden soll; jedoch muß hierüber erst angefragt 

werden, und alsdann werden die Acten dahin verschickt.
Ist in erster Instanz bei einem Untergerichte er­

kannt, und es findet die Appellation statt, nämlich das 
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Objectum litis beträgt über io Thaler: so wird vom 
ersten Senat der Negierung in zweiter Instanz erkannt. 
Wird von diesem Erkenntniß revidirt, und der Gegen­
stand betragt über 200 Thaler: so hat der Revident die 
Wahl, ob er bei dem zweiten Senat der Regierung oder 
beim Obertribunal erkennen lassen will. Beträgt das 
Objectum litis nur 200 Thaler, oder darunter bis 100 
Thaler: so erkennt der zweite Senat der Regierung in 
dritter Instanz. Unter den Untergerichten werden hier 
blos die Kreisgerichte, da die polnischen Commissionsge­
richte nun aufgehoben sind, verstanden: indem in die­
ser Provinz weder Iustiz-Magisträte, Domainen-Justiz« 
amter, noch Patrimonialgerichte vorhanden, sondern al­
le Untergerichtsjurisdictionen in den Kreisgerichten ver­
einigt worden sind, wovon in einem besondern Ab­
schnitte gehandelt werden wird.

In Criminalsachen, wo nur zwei Instanzen statt fin­
den, wird das Erkenntniß erster Instanz bei dem ersten, 
und in zweiter Instanz beim zweiten Senat abgefaßt, 
und die allgemeinen Gesetze bestimmen, in welchen Fal­
len die Bestätigung dieser Erkenntnisse vom Hofe einger 
holt werden muß, entweder mittelst Einsendung der Ac­
ten, oder ohne dieselben. Ein besonderer Criminalsenat 
ist noch nicht errichtet: weil es an einer hinlänglichen An­
zahl Justizcommissarien, welche zu Criminalrärhen be­
stellt werden können, fehlt, und es muß daher vor der 
Hand der erste Senat noch in allen Criminalsachen er­
ster Instanz erkennen;, die Untersuchungen aber werden 
von den Inquisitoren oder Criminalrichtern, unter Lei­
tung des Kollegiums geführt.
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Die Subalternen des Regierungskollegiums beste- 
Hen aus einer nicht zu bestimmenden Anzahl von Diese; 
rendarien und Auscultatoren; aus einem Protonotarins 
oder Kanzleidirector, welcher zugleich erster Sekretär ist 
und noch zwei andere Sekretäre neben sich hat, einen Archi- 
varius und Jugrossator, aus zwei Registratoren, welche 
'dreiGehülfen haben, aus eiuemKanzleiinspector, vierKanz- 
listen, vier Kopisten, einem polnischen Concipisten und ei­
nem polnischen Schreiber, einem Kalculator, einem De­
posita!-Rendanten , der unter der Direction von zwei 
Kuratoren, welche Mitglieder des Kollegiums sind, ar­
beitet, einem Sportel- und Ealarienkassen-Rendanten, 
welchem ein Kassenkontrolleur, ein Kassenschreiber und 
noch ein Gehülfe zugeordnet ist, drei Translatoren, ei­
nem Botenmeister, vier Boten oder Kanzleidienern, rind 
einem Landreiter. Das ganze Personale der Regierung, 
außer den Referendarien und Auscultatoren, wovon je­
doch die vier ältesten Unterstützung erhalten und als be­
soldete Officiante» angesehen werden können, besteht al­
so aus 50 Personen. Die Geschäfte dieses Kollegiums 

sind:
1 ) Die Bearbeitung der Generalien und sogenannten 

Archivssachen, womit die Vorarbeitungen zur Ge­
setzgebung in Justizsachen, verbunden sind.

2 ) Der Hypothekensachen, wozu eine besondere Com- 
mission niedergesetzt worden ist, deren Arbeiten 
beim Kollegium in eilentialibus zum Vortrag kom­
men, und von welcher Commission in einem beson­
dern Abschnitte gehandelt werden soll.

5 ) Den Pupillensachen von allen Eximirten, die nicht 
vor die Kreisgerichte ressortiren.
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4) Der Instruction der Civilprozesse.
5) Der Aburthelung der Civil-und Criminalprozesse.
6) Die Aufsicht und Verwaltung der Depositen - und 

Salarienkasse.
7) Die Aufsicht über die Untergerichte und deren Vi­

sitationen.

Hoheits-und Consistorial-auch alle übrige geistli­
che Sachen, welche den Clerus betreffen, wurden in dem 
ersten Jahre von 179s von der Haupt-Regierungscom­
mission auch mit bearbeitet, sind aber seitdem in Ge­
mäßheit des Ressortreglements davon getrennt, und den 
Krieges- und Domainenkammern allein beigelegt worden.

Um den Umfang aller dieser Geschäfte und deren 
Fortschritte zu übersehen, dient folgendes zur Nachricht.

Im Jahr 179s Hatte die Haupt-Jusiizcommiffion: 
1870 General - und Archivvortrage

14/594 Civil - Criminal - Liquidations - und Concurs- 
vorträge

163 Pupillenvortrage

16,627 Vorträge überhaupt, und hieraus erwuchsen 
17,421 Expeditionen.

Im Jahr 179? hatte die Regierung:
5469 General - und Archivvorträge

507 Hypothekenvorträge
20,703 Civil - Criminal - und Concursvorträge 

759 Pupillenvorträge

25,258 Vortrage, woraus 25,534 Expeditionen er­
wuchsen.

1. TH. U
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Im Jahr 179^
4395 General - und Archivvorträge
1174 .Hypothekenvortrage

24,753 Civil-Criminal - Liquidations - und Concurs? 
vorträge.

2019 Pupillenvortrage

52,519 Vorträge woraus 26,454 Expeditionen er­
wuchsen.

Mit den Prozessen und Spruchsachen kommt 

es so zu stehen:

Von: 15. Jun. 1796 bisultimo Dec.
1796 haben geschwebt: - iZ22Clvilprocesse 

hievon sind durch Renunciation,
Vergleich und Spruch abgemacht 670 - -

mithin geblieben - -

Vom i. Jan. 1797 bis ultimo Dec.
1797 sind zugekommen -

652

2678

535°
hievon sind abgemacht - - 1854 - -

und sind geblieben -

Vom 1. Jan. 1798 bisultimo Dêc.

1476

1798 sind zugekommen - 2451 - -

- 5907
hievon sind abgemacht - ^ 1948 - -

und sind geblieben - 1959
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Vom i. Jan. 1799 bisultimo Nov. 
1799 nach der neuen Einrichtung 
sind zu gekommen ^ - r74r Civilprocesse 

—---------------- ------------- -
' - 3700 - -

hievon sind abgemacht ; - 1804 * --
— 

und sind geblieben - 1896 Civilprocesse
Pupillensachen sind eingeleitet über­

haupt - - - 406 - -
davon abgemacht / 27 - -

und sind geblieben - 579 Pupillensachen
Concurse sind in allen den Jahren

gewesen - - - ro - -
davon abgemacht - Z - -

mithin geblieben - 7 Concursprocesie
Criminalia haben geschwebt pro

1799 - - - 73* - -
davon sind abgemacht 519 - -

mithin bleiben noch 412 Criminalprocesse 

Zum Spruche sind vorgelegt:
Criminalsachen.

57
151 
180

Civilsachen. 
pro 1796 172
- 1797 623
- 1798 605
- 1799 545 545

Daß in diesem letzten Jabre verhaltnißmaßig mehr 
Criminal-alszCivilsachen zum Spruche vorgelegt worden 
sind, rührt daher daß alle fiskalische Untersuchungssa­
chen, welche sonst unter den Civil-Spruchsachen vorge-

U 2
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Ięgt wurden, in diesem Jahre unter die Criminalsachen 
begriffen sind, und belaufen sich die Spruchsachen in 
diesem Jahre überhaupt aus 890. Die Regierung in 
Thorn.ist überall so eingerichtet, wie die in Bialy- 
stock, und wenn gleich das Plocksche Departement 
um ein Drittel kleiner ist, als jenes so ist doch das Per­
sonale und der Umfang der Geschäfte, für jetzt wenig­
stens, beinahe gleich, welches daher rühren mag, weil 
ungefähr die Hälfte dieses Departements cultivirter, 
wohlhabender und schon seit 1795 organisirt gewesen ist, 
mithin schon mehr Rechtssachen in Gang gebracht sind. 
Es ist aber voraus zu sehen daß in der Folge im Dia- 
lystockschen Departement ungleich mehr Geschäfte vor­
fallen werden, als iin Plockschen und daß daher, 
wenn es so groß bleiben soll, das Personale vermehrt 
werden muß.

Zu den Besoldungen beider Regierungen und der 
untergeordneten Kreis-Justizcommissionen und Inquisi­
toriale, sind aus den königl. Kassen 56000 Thaler aus­
gesetzt worden, wovon die Regierung in Bialystock 
29000 und die in Thorn 27000 Thaler erhalt; es 
werden aber weit größere Summen dazu erfordert, und 
daß fehlende muß daher aus den Gerichtssporteln ge- 
nomulen und herbei geschafft werden.
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XXI.
Von den in Nenostpreußen statt findenden 

Gesetzen.

^3as die Gesetze betrifft, welche in dieser Provinz An- 

wendung finden, so sind solche durch das P. tent:
wegen der Gesetze und Rechte, welche in 
der Provinz Neuöstpreußen gelten und 
beobachtet werden sollen, de dato Ber­
lin, den 30. April 1797,

bestimmt. In diesem Patente heißt es gleich inr Ein­
gänge:

Wir verordnen also zuvörderst, daß in Zukunft, vom 
itcti September d. 3. angerechnet, die in unsern 
übrigen Staaten eingeführten Rechte und Gesetze, 
so wie dieselben in dem Allgemeinen Landrech­
te für die Preuß. Staaten enthalten sind, auch in 
der Provinz Neuostpreußen gelten, und bei allen 
von dieser Zeit an,'eintretenden Fallen, Gegeben­
heiten und rechtlichen Handlungen, so wie bei der 
Entscheidung aller darüber vorkommenden Strei­
tigkeiten und Prozesse, zum Grunde gelegt werden 
sollen.-
Um das Landrecht zur Kenntniß des polnischen 

Publikums zu bringen, ist dasselbe in''dic lateinische 
Sprache übersetzt, und daraus ein Auszug Pi polnischer 
Sprache gefertigt worden, wovon eine hinlängliche 
Anzahl Exemplare zuin Absatz in der Provinz bei ber 

Regierung niedergelegt ist.
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Dagegen aber fehlt es an einen» statutarischen Recht, 
wozu die Data noch gesammelt werden müssen; jedoch ist 
in »jenem Patent verordnet:

i ) Daß in Ansehung der gesetzlichen Erbfolge, oder 
successionis ab intestato, die bisherigen Gesetze noch 
beibehalten werden ihnen, weil in dieser Materie 
viel wesentliche Abweichungen vom Allgemeinen 
Landrecht sowol, als von gemeinen Rechten in die­
ser Provinz statt finden, und soll die gesetzliche 
Erbfolge jn Zukunft noch näher gesetzlich bestimmt 
werden ; dagegen aber ist bei letztwilligen Disposi­
tionen, das Allgemeine Landrecht zur alleinigen 
Richtschnur vorgeschrieben worden. Da inzwischen 
die gesetzliche Erbfolge .in Polen, theils aus aus­
drückliche Gesetze, theils aber auf Herkommen sich 
gründet und in den Provinzen verschieden ^st: so 
muß diese Verschiedenheit jedesmal nachgewiesen 
werden, und wird eure solche behauptete Abwei­
chung von dem gemeinen Rechte unè' deni sich hier­

auf gründenden Allgemeinen Landrechte, wie ein 
Factum angesehen.
An merk. Das abweichendstem der polnischen Suc- 

cessions-Ordnungvon dem gemeinen Rechte, besteht darin: 
a ) Daß Descendenten auch in linea collaterali, sie 

mögen so weit entfernt setzn wie sie wollen, die As- 
cendenten in proximiori gradu ausschließen. So 
suecepirt z. B. wenn einer ohne Kinder verstirbt, 
und Aeltern oder Großaltern, und Brüder, Drü- 
derkinher, und Brüder-Kindeskinder, oder in de­
ren Ermangelung Selswestern, Schwesterkinder 
oder Schwester-Kindeskinder hinterläßt, nicht der 
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Vater oder Großvater, die Mutter oder Großmut­
ter, sondern die Brüder oder deren Descendenten, 
in deren Ermangelung aber die Schwestern und 
deren Descendenten in infinitum,. nach dem ange­
nommen Grundsätze : hereditas non ascendit, 

feil descendit.

b) Daß der Vater den Töchtern zum Brautschatz ge­
ben kann, was er will, ohne Rücksicht auf die le­
gitima; wenn er ihnen aber, oder wenn mehrere 
da sind, einer von ihnen noch keinen Brautschatz 
bestimmt hat, alle Töchter insgesammt nur den 
vierten Theil des väterlichen Nachlasses fordern 
können, und von ^der Succession in immobilibus 
ausgeschlossen sind, folglich sich mit der Ausmitte­
lung des vierten Theils durch eine aufzunehmende 
Taxe, begnügen müssen.

c) Daß Niemand zum Nachtheil der rechtmäßigen 
Erben, über Immobilien letztwillig disponiren kann, 
wodurch ihnen die gesetzliche Erbfolge genommen 
wird.

1) Daß diese Successionsordnung bei allen Erbfällen 
von Vaters Seite, z. B. wenn ein Vatersbruder, 
Groß-Vatersbruder oder deren Kinder, ohne Kin­
der versterben, statt finden, mithin die Güter nie 
durch eine letztwillige Disposition außer der Familie 
gehen können.

e) Daß dagegen die Töchter in bem mütterlichen 
Vermögen, oder was von Mutter wegen herkommt, 
mit den Brüdern, oder deren Kinder jure reptæ. 
sentationia zu gleichen Theilen erben.
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O Daß, wenn gar keine Söhne oder Kinder derse!» 
den vorhanden sind, die Töchter, welche alsdann 
Erbtöchter genannt werden, in immobilibus 
fuccebirrn.

2) In Ansehung der Ehe und der daraus entsorin- 
genden bürgerlichen Rechte und Verbindlichkeiten, 
findet in Fällen, wo die Ehe seit dein i.Septbr. 
1797 geschlossen worden, das Assgemeine Landrecht 
Anwendung; in altern Fallen aber werden die 
hierüber entstehenden Streitigkeiten, nach den vori­
gen Gesetzen entschieden, welche jedoch auch in je­
dem individuellen Falle allegirt und wie facta nach- 
gewiesen werden mässen, wobei jedoch festgesetzt 
ist:

5) In Ansehung der Befugnisse der Ehefrauen, wenn 
sie entweder ohne Zuziehung des Ehemanns mit 
diesem selbst oder auch mit fremden, Verträge 
schließen und andere rechtsgültige Handlungeit vor­
nehmen, diese Gegenstände lediglich nach der Vor­
schrift des Allgemeinen Landrechts beurtheilt wer­
den sollen, die Ehe mag vor oder nach dem 1. 
Sehtbr. 1'797 geschlossen sein, wenn nur die 
Handlung selbst nach diesem Tage vorgefallen ist.

4) Die sogenannten Evictionssummen wegfallen 
sollen. Wenn nämlich in Polen einer Ehefrau ein 
Dos constituirt ward, so mußte er in bonis mun­
dis et liberis inscribirt, d h gerichtlich hypothecirt 
werden, und ein solcher Brautschatz hatte die Ei­
genschaft, daß er nie verloren gehen konnte, und da- 
Hercinc Evictionalfumme gcnanntwnrde. Die 
Frau konnte den Brautschatz nicht ohne den EH«- 
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Mühn, und dieser nicht ohne seine Ehefrau: beide 
aber nicht anders als wenn er gleich wieder in bona 
munda er libera inscribirt ward, erheben ; er war 
unveräußerlich. Geschahe es dessen ungeachtet, 
sv hieicchch die Ehefrau oder deren Erben, es moch­
ten Kinder oder Collateralerben sein, an das Gut 
worauf er inscribirt war, und der Eigenthümer 
mußte noch einmal bezahlen. Unverheirathele 
Frauenspersonen standen immer unter Kuratel, 
verheirathete lob pa-estate mariti. Nur Wittwen, 
welche keine Kinder und das fünfzigste Jahr zurück 
gelegt hatten, konnten tum Consensu amicorum 
ihren Brautschatz erheben. Dies ist aufgehoben, 
und es kann eine Frauensperson, ße mag ledig, 
verheirathet, oder Wittwe sein, sie mag Kinder 
haben oder nicht, wenn sie sich nur nach den Ge­
setzen zur Erhebung gehörig qualificirt, den Braut­
schatz erheben, und ihn nach Gefallen wieder sicher 
belegen, oder verwenden. Der Evictor, oder das 
Gut worauf er haftet, wird durch gültig geleistete 
Zahlung, und gerichtliche Quitung, von allen Ver­
bindlichkeiten befreit; die Schuld wird im Hypo­
thekenbuche gelöfcht und die Verantwortlichkeit hört 
auf. Auch steht jenem frei bic (Summe ad depolitum 
einzuzahlen, wenn die Inhaber der Evictionalsum- 
me sie nicht empfangen wollen, oder sich jum Em­
pfange nicht legitimiren können, und wird die 
Schuld auf den Grund der gerichtlichen Déposition, 
im Hypothekenbuche gelöfcht.
Das Lithauische Recht welches sich auf das statu­

tum lithuanicum gründet, war sonst von bem polni- 
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scheu etwas verschieden: jetzt aber finden in diesem Stück 
einerlei gesetzliche Vorschriften statt.

5) Da es in Polen und Lithauen durchaus ges 
brauchlich war, den Ehefrauen und Ehemännern 
das Lebtagsrecht, jus advitalitium, zu verschreiben, 
und die Kinder nicht eher zun« Genuß ihres Vater- 
lichen oder mütterlichen Vermögens gelangen konn­
ten, als bis der Lebtagsberechrigte todt war, wor­
über die Kinder oft alt wurden, und wenig oder 
gar keine Unterstützung hatten: so ist dies besonde­
re, den Kindern nachtheilige Recht, wodurch ste in 
ihren Pfllchtthcilcn verkürzt oder doch eingeschränkt 
wurden, aufgehoben oder wenigstens restringirt 
worden. Die Lebtagsverschreibungen können seit 
dein i.Septbr. 1797 nicht anders als nach dem 
Allgemeinen Landrecht errichtet werden; diejenigen 
aber welche schon vorher errichtet worden sind, sol­
len nach ihrem vollen Umfange, nach den bisheri­
gen G setzen, aufrecht erhalten werden; welches 
auch alsdann statt finden soll, wenn sie nach dem 
t. Septbr. 1797 errichtet worden, und keine Kinder 
aus der Ehe nachgeblieben sind. Sind Kinder vor­
handen sie mögen aus dieser oder einer frühern" 
Ehe erzeugt sein, so behalt der Lebtagsberechtigte 
den Nießbrauch nach deni ganzen Umfange der bis­
herigen Gesetze und ohne Unterschied, ob er zu einer 
fernern Ehe schreitet oder nicht, nur so lange, bis 
der vorhandene Sohn, oder wenn ihrer mehrere 
sind, der jüngste von ihnen, die Majorennität er­
reicht Hat. Alsdann aber ist den Kindern erlaubt 
darauf anzutragen, daß der Naturalbesitz der Sub-
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stanz des väterlichen und mütterlichen Vernrögens 
ihnen ciugeraumt und der Lebtagöberechtigte mit ei- 
ner bestimmten jährlichen Rente dafür abgefunden 
werde. Diese Rente muß alsdann , in Ermange­
lung' eines gütlichen Abkommens, so bestimmt wer­

den, daß den Kindern der Genuß ihres, nach beut 
Allgemeinen Landrechtzu berechnenden Pfiichttdeils, 
frei bleibe: die jährliche Rente aber muß auf die 

- Girier versichert werden.
6) Ist die persönliche Sklaverei aufgehoben, und alle 

Einwohner sind ohne Unterschied unter den Schutz 
der Gesetze genommen worden.

7) Wegen der geistlichen Zinsen und Zehnten, finden 
auch noch nach dem 1. Septbr. 1797 die bisheri­
gen Gesetze statt.
'Das übrige kann aus diesemiPatent selbst ersehen 

werden.

XXII.
Von den Kreis - Iusti;commissioncn.

Die Unterbehörden der Regierungen bestehen, aus den 

Kreis- Iustizcommissionen, Inquifitoriaten 
und Kreisgerichten. Das' Bialpstocksche De­
partement Hat 5 Kreis-Jusiizcommisfionen, 5 Jnquisi- 
toriate und 2.0 Kreisgerichte; das'Plocksche Departe- 



316 Kreis » JuAizeommissionen.

ment aber 5 Kreis-Justizcommissioncn, 2 Inquisitoriale 
und 12 Kreisgerichte.

Die Kreis - Justizcommissionen sind ihrer 
Bestimmung nach eigentlich nur Deputati perpetui und 
keine Richter (im römischen Sprachgebrauch, Indices pe- 
cisndi) welche den Zweck haben, den Partheien die Iu- 
stizpflege zu erleichtern, wenn der Gegenstand des Rechrs- 
sireics nicht von Bedeutung jft; wenn die Partherrn von 
dem Sitz der Regierung weit entfernt wohnen; wenn 
es auf Localbesichtigung aukommt, oder sonst Umstände 
eintreten, welche es noihwendig oder möglich machen, 
daß die Instruction einer in der Nahe wohnenden In» 
stizperson, delegirt werde. Die Regierungen haben freie 
Hand, welcher Kreiö-Justizcomlnisfi-N sie die Justruc- 
rion einer Sache auftragen wollen, wenn gleich densel­
ben gewisse .landräthliche Kreise angewiesen sind: den» 
sie haben keine Jurisdiction, sondern sind blos Ge­
schäftsträger der Regierungen; die Partheien aber ha­
ben, ohne deshalb Gründe anzugeben das Recht, zu 
fordern, daß ihre Rechtssachen unmittelbar vor der Re­

gierung instruirt werden.
Die gewöhnlichen Geschäfte der Kreis-Justizcom- 

misfionen, bestehen in. Ausnahmen der Klagen von Par­
theien, die sich bei ihnen melden, oder wenn sie dazu 
von de f Regierung Auftrag erhalten ; in Instructionen 
der Civilprocesse bis 50 Thaler, ohne vorgängige An­
frage: über 50 Thaler aber, wenn sie deshalb beauf­
tragt werden; in Einleitung her Vormundschaften, in 
Aufnahme der Handlungen freiwilliger Gerichtsbarkeit, 
Vollziehung der Erkenntnisse, Besorgung der Insinua­
tionen aller, voMden Regierungen erlassenen Verfugun» 
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ten, in Localcommissionen, in Einziehung der Prozeß- 
kosten für die Regierung, und Befolgung aller an sie 
eingehenden Auftrage. Wegen ihrer Obliegenheiten sind 
sie auf die Westpreußische Negierungsinstruction verwie­
sen, in welcher ein besonderer Artikel von Kreis-Justiz- 
«ommissionen Handelt.

In dem vorerwähnten Patent vom 25. April 1797, 
wegen Einrichtung des Justizwesens n Neuostpreu­
ßen, ist ihnen §.15. auch die Befugniß zugetheilt wor­
den, in gewissen bestimmten Sachen, die keinen Verzug 
leiden, zu erkennen, wenn der Klager darauf anträgt, 
wovon aber noch wenig Gebrauch gemacht wird.

Eine jede Kreis-Justizcommission besteht aus einem 
Kreis-Justizrath, einem Assessor, einem Dolmetscher 
welcher zugleich Protokollführer, Sekretär und Regi­
strator ist, einem Kanzlisten, einem Gerichksdiener 
oder Boten und einem Landreiter oder Executor. Die 
Kreis-Justizcommissionen im Bialy stock schen Depar­
tement sind zu Neustadt, Seine, Goniondz, 
Dielsk und Lomza; die des Plockschen Departe­
ments aber zu Ostrolenka, Pultusk, Mlawa 
Plock und Lipno etabjirt worden, und das Persona­
le dieser Kreis- Justizcommissionen beträgt 60 Glieder.

Die Kreise der Kreis-Justizcommissionen des Bia­
lystockschen Departements aber, sind viel zu groß, 
denn eine jede hat über 80 ^Meileki, wenn man den 
Bezirk, welcher unter der Regierung unmittelbar steht, 
etwa auf 165 ^Meilen annimmt, und gegen 8000» 
Menschen, wovon jedoch die nrehresten Gerichtssassen 
der Kreisgerichte sind. Es wird daher nöthig sein, in je» 
dem landrathlichen Kreise, mit der Zeit, eine Kreis-
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Justizcommïssioy anzulegèn, und wenn alsdann ein 
Kreis der Regierung unmittelbar zugelegt wird: so sind 
im Vi^alystock schen Departement noch 4 Kreis^Justiz- 
rommissionen nothwendig. Im Plockschen Departe­
ment, welches 1 kleiner ist, und auch | weniger Meit- 
schen enthalt, findet dies Verhältniß schon statt: denn 
es Hat, 6 landrathliche Kreise, ιυουοπ einer unmittelbar 
vor die Regierung gehört, und 5 Kreis-Justizcommis­
sionen, wogegen das Bialhstocksche Departement, 
auch nur 5 Kreis - Justizcommissionen hat. Mit den 
Instructionen welche ihnen aufgetragen werden, wurden 
sie noch wo! fertig werden, weil die wichtigsten Sachen 
größtentheils uninittelbar vor die Regierung gezogen 
werden; allein die Pupillensachen sind zu häufig, und 
wenn erst die polnischen Kanzleien völlig außer Aktivi­
tät gefetzt werden, dann können sie die actus voluntariae ju­
risdictionis unmöglich bestreiten, da im ganzen Bia- 
ly stock schen Departement über 29000 adliche Besitzun­
gen sind, wovon das Hypothekenwesen regulirt wird, 
und täglich Kontrakte, Schuldverschreibungen, Erbaus­
einandersetzungen, letztwillige Dispositionen u, s w. wer­
den ausgenommen werden müssen, womit gegenwärtig 
noch zurückgehalten wird.
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XXIII.
Von den Inquisitoriaten.

Die Jnquisitoriate sind dazu bestimmt, alle Criminal- 

untersuchungen, ohne Unterschied der Gerichtsbarkeiten, 
vor denen sie eigentlich gehören würden, zu führen, und 
die Acten zum Spruch bei der Regierung oder dein da­
bei zu errichtenden Criminalsenat einzureichen. Die Un­
tersuchungen werden unter Leitung der Regierung ge­
führt, und sind die Kreis-Justizcommissionen bei Exi- 
mirten, und die Kreisgerichte bei Nichtepimirten, an­
gewiesen: von allen Verbrechen die ihnen angezeigt wer­
den, oder sonst zu ihrer Kenntniß gelangen, das erste 
Scrutinium aufzunehmen, das Corpus delicti zu erhe­
ben, die Verbrecher, wenn sie sich zur Einziehung quali- 
ficiren, zu verhaften, die Obduktionen zu veranlassen, 
das Vermögen der Delinquenten' in Beschlag zu neh­
men, auszumitteln, und auf nähere Anweisung zu ver­
silbern, die Gelder an die Jnquisitoriate oder an die Re­
gierung einzufenden, die Delinquenten aber zur For^ 
setzung der Untersuchung an das competente Inquisito­
rial cinn actis -abznliefern, und das alles dergestalt zu 
beschleunigen, daß es höchstens binnen 8 Tagen bewirkt 
werde. Uni die Delinquenten auf diese kurze Zeit auf- 
zudewahren, sollen bei jeder Kreis-Justizeommifsion 
und bei jedem Kreisgerichte, Gefängnisse angelegt wer­
den; die Jnquisitoriate aber haben schon jetzt größere 
Gefängnisse, und es sollen drei Frohnfesien im Bialy- 
Aockschen, und zwei im Plockschen Departement, je- 
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de für5aGefangene, gebauet werden, nämlich eine zu Kal- 
warp, die andere zu Sokalka, die dritte zu Bransk, 
die vierte zu Pultusk und die fünfte zu Plock; indes­
sen dürfte dies wol darin eine Abänderung leiden, daß 
die nach Sokalka bestimmte Frohnfeste, an dem Orte 
wo die Regierung ihren Sitz nehmen wird, würde gt- 
bauet werden müssen. Bis jetzt ist ein Inquisitorial zu 
Seine, eins zu Bialystock, eins zu Bielsk, eins 
zu Pultusk und eins zu Thorn. Die Zahl der Gefan­
genen belauft si chin der ganzen Provinz, Jahr aus Jahr 

ein, etwa gegen 200.
Die ganze Oeconomie der künftigen Frohnfesien, 

wird den Kammern beigelegt werden, und es wird jetzt 
an dem erforderlichen Reglement gearbeitet. Außer je­
nen Frohnfesten, deren Erbauung schon beschlossen und 
wovon der Normalriß angefertigt worden ist, sollen 
auch noch 2 Zucht- Corrections- und Arbeitshäuser für 
einige Hundert Gefangene erbauet werden, in welchen 
die Verurtheilten ihre Strafe abbüßen, und das lose 
Gesindel zur Arbeit angehalten werden soll, welches ein 
dringendes Bedürfniß für diese Provinz ist, da jetzt, 

wenn eine Strafe vollzogen werden soll, der Delinquent 
in eine ostpreußische Festung oder Zuchthausanstalt ab- 
geliefert werden muß, welches viel Unbeqemljchkeit mit 
sich führt, uud viel Kosten verursacht: für das lose Ge­
sindel aber gar noch kein Verwahrungsort ausgemittelt ist.

Bei Capitalverbrechen werden die Verurtheilten 
zwar noch ferner zu den Festungen Friedrichburg 
und Pillau abgeführt werden müssen; bei leichten 
Verbrechen aber, wo entweder aufFestungs- oder Zucht­
hausstrafe, nach den Criminal- Gesetzen, erkannt werden 

muß,
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muß, futili in der Folge immer auf Zuchthausstrafe er­
kannt, uiib solche in der Provinz vollzogen werden. Die 
Frohnfesten und das Zuchthaus stehen als öffentliche 
Landesanstalten unter Aufsicht der Kammern, und es 
wird dainit eine Arbeitsanstalt verbunden werden, wo­
durch die Gefangenen auf eine nützliche Art beschäftigt 
werden, und der Sraat gewinnt dabei, weil die Gefan­
genen wenigstens ihre Kost verdienen können. Das ge­
stammte Personale dieser öffentlichen Anstalten ressortirt 
von den Kammern, das der Inquisitoriate aber von den 
Regierungen.

Ein jedes Jnquisitoriat besteht aus einem Inquisi­
tor publicus, oder Criminalrichter, einem Criminal- 
assessor, einem Protokollführer und Dollmetscher, und 
aus zwei Gefangenwärtern, welche letztere in der Folge, 
wenn die Kammern die öffentlichen Anstalten überneh­
men, von derselben, wie alle übrigen Officianten der 
Frohnfesten und des Zuchthauses, ressortiren werden.

XXIV.
Von den Kreisgerichten.

Mach der Preußischen Staatsverfassung lebt Jeder­

mann unter dem Schutze der Gesetze, und alle Gerichts­
barkeiten sind nach einem Geist der Ordnung, der Un- 
partheilichkeit und der Schnelligkeit in der Justizpflege, 
organisirt. Man hat gesucht, das ganze Justizwesen

1. Tb. X
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unter einen Gesichtspunkt zu bringen, und die ganze 
Justizverfassung hat an ihrer Spitze, was die Admini­
stration detrift, einen Chef der Justiz, dessen Authoritak 
allumfassend ist, und welcher darüber wacht, daß die 
Justiz überall nach den subsistirenden Gesetzen verwaltet 
wird. Dies war in Polen nicht der Fall; es fehlte 
nicht fowol an allgemeinen guten Gefetzen, denn diese 
sind relativ, und daran war kein Mangel, sondern an 
Aufsicht und Zwangskraft, die gesetzlichen Vorschriften 
geltend zu machen. Es fehlte an einem gewissen Punkte, 
wo sich alles concentrirte; es war keine öffentliche Au- 
thoritat vorhanden, welche über die Anwendung der 
Gesetze wachte, wo Justizbeschwerden angebracht wer­
den konnten, und wo Hülfe dagegen zu hoffen war; es 
fehlte an einer Controlle, und man fand gegen willkühr- 
liche Justizverwaltung und gegen richterliche Gewalttha-- 
tigkeiren, keinen andern Schutz, als das Rechtsmittel der 
Appellation, welches theuer erlauft werden mußte, und 
wobei vorzüglich nur über Formalitäten gestritten wurde. 
Was materiell recht oder unrecht ist, darüber können 
die wenigsten Menschen urtheilen, weil dies Rechtskennt­
niß voraussetzt, und wenn erst eine solche Masse von 
Gesetzen vorhanden ist, als in den meisten europäischen 
Ländern: so erfordert es ein vieljähriges und anhalten­
des Studium, sich nur eine mittelmäßige Kenntniß der 
Gesetze zu verschaffen. Sind die Gesetze nun vollends 
unzulänglich oder zweifelhaft, und muß man in den 
meinen Materiell zu ausländischen Gesetzen seine Zu- 
fincht nehmen: so erwächst daraus ein ungewisses und 
willuihrliches Recht, und der Richter hat fast immer in 
materialibus freie Hand, wie er erkennen will. Dies 
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war der Fall in Polen; es gab hier wenige wirkliche 
Juristen und philosophische Rechtsgelehrten: denn die 
Polen gingen nicht auf Universitäten, studirten nicht 
Philosophie, sondern bildeten sich in den Kanzleien und 
an den Gerichtshöfen, wenn sie ihre Schulstudien vol­
lendet hatten. Sie studirten daher bloß die Constirutio- 
nen, welche oft widersprechend waren, und rationem 
legis nicht enthielten; die neuern hoben die altern nicht 
auf, und eine jede Provinz hatte ihre besonderen statuta­
rischen Rechte, mithin nahm man die allgemeinen Con- 
siirutionen nicht überall an.

Die neuern Constitutionen waren den meisten Ein­
wohnern bekannt, und sie suchten sich von den von 1768, 
1775 und 1786, auch von der Grodnoer Constitu­
tion von 1793, Kenntniß zu verschaffen; von den altern 
Gesetzen hingegen wußten sie größtentheilö nichts, und 
sie mußten sich also auf ihre Advocaten und Richter ver­
lassen, welche das erste das beste Gefetz, ohne alle phi­
losophische Beurtheilung, auf den vorliegenden Fall an­
wandten. Ueber diese Anwendung fanden sich selten die 
Parteien gravirt, weil sie nichts davon verstanden, und 
auch in den meisten Ländern mehr auf das fornielle als 
auf das materielle Recht gesehen wird. Ist einer verur-. 
theilt, und die Forni nur beobachtet, so beruhigt er sich 
leicht, weil er das materielle Recht selten zu beurtheilen 
weiß; glaubt er aber, daß in fermalibue gefehlt worden, 
so fangt er gewaltig an zu schreien, und appellirt von 
dem Erkenntniß. Das Formelle der Rechtspflege war 
schwankend, es fehlte an einer bestimmten ausführlichen 
Prozeßordnung, und hieraus entstanden die meisten Ap­
pellationen. Die Unregelmäßigkeit gieng fo weit, baß 
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bisweilen ein Richter in seiner eigenen Sache, oder sein 
Advocat darin erkannte, und es dem Notarius in die 
Feder dictirte; daß die Richter sich beim votiren entzwei­
ten; daß es zu Wortwechseln, ja gar zu Thätlichkeiten 
kam; der größte Schreier seine Meinung durchsetzte, und 
das Erkenntniß dictirte, anderer Mißbrauche nicht zu ge­
denken, welche nothwendig erwachsen mußten, da es 
an einer vollständigen Gerichtsordnung fehlte. Indes­
sen muß man den polnischen Gerichten doch darin Ge­
rechtigkeit wiederfahren lassen, daß dies nicht allgemein 
war; daß das eine Gericht vor dem andern excellirte, 
und hin und wieder sehr vernünftige Decrete abgefaßt 
wurden.

Die Landgerichte hatten blos mit Sachen zu thun, 
wo der Beklagte ein Edelmann war; die Untergerichte 
waren entweder kläglich besetzt, oder es fand gar keine 
Justizpflege statt. In altern Zeiten, wo die Städte 
in Flor waren, hatten die größeren entweder einen 
besondern Schöppenstuhl oder einen Justizmagistrat, wel­
cher ans einen; Richter oder Woyt, einigen Assessoren, 
einem Notarius und einen; Stadtschreiber bestand, und 
wo es vielleicht ordentlich hergegangen seyn mag; denn 
man hatte das Zutrauen zu ihnen, daß man diesen Ge­
richten sogar die Cri:ninal-Gerichtsbarkeit in den umlie­
gende;; Gegenden anvertraute, welche ihnen aber bald 
wieder abgenommen, und den Landgerichten beigelegt 
ward, als man sahe, daß es damit nicht recht fort 
wollte. In den neuern Zeitern hatten die wenigsten 
sStädte einen Schöppenstuhl, oder einen vollständig be- 
etzten Justizmagistrat, fonder;; die Justiz ward in den 
meisten von dem Woyt, mit dem Notarius, oder von 
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jenem allein verwaltet, woraus viele Beschwerden er­
wuchsen.

In den Starosteien und den übrigen königlichen 
und Staatsgütern, verwaltete der Starost oder der Be­
sitzer dieser Güter die. Justiz mündlich, und hielt sich we­
der Acten noch Bücher. Wenn er selbst verklagt ward, 
so Hatte er sein Forum vor den Referendariats- oder 
Assessorial-Grichten zu Warschau oder Wilna, wor­
in geschickte Manner saßen, und keine Bedrückungen er­
laubten; allein die Unterthanen waren größtentheils zu 
arm, um einen solchen Prozeß durchsetzen zu können, 
und mußten daher dulden.

In den geistlichen Gütern hatten die Geistlichen die 
niedere Gerichtsbarkeit, und übten sie durch einen aus 
ihren Mitteln, durch einen Commissarius, Gubernator 
oder Oeconomen aus; hier wurden auch keine Acten oder 
Bücher geführt, sondern es geschah alles mündlich.

In den adlichen Gütern war der Edelmann Erb- 
und Gerichtsherr, verwaltete die Justiz nicht allein über 
seine Unterthanen, sondern auch über alle seine Ein­
saßen, selbst in den Mediat-Städten, wo keine ordent­
liche Gerichte bestellt waren, entweder selbst, "oder durch 
Stellvertreter, Commissaricu, Gubernatoren, Oecono- 
men, Vewalter, Arrendatoren und Pfand-Gläubiger, 
die meiste Zeit mit Hülfe des 'Kaütschuhes; es ward 
nichts schriftliches verhandelt, und an Appellationen 
war nicht zu gedenken, wenn gleich die freien Einsassen 
das Recht hatten, von den Erkenntnissen ihrer Grund­
herrschaften zu appelliren.

Bei den Juden hatte sich, ohne besondere Privile­
gien, eine Art von Gerichtsbarkeit gebildet, welche von 
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den Aeltesten der Gemeinden, den Kohals Mitgliedern 
und dem Rabbiner, welcher wie ein Woyt oder Rich­
ter anzusehen war, verwaltet wurde.

Alle diese Untergerichte waren ohne die geringste 
Aufsicht, und es laßt sich leicht gedenken, welche Un­
ordnungen und Ungerechtigkeiten dabei vorfallen muß­
ten. Eine Radikalkur war daher nothwendig, und diese 
konnte nur auf zweierlei Art bewirkt werden. Entweder 
mußte man diese Verfassung beibehalren, sie zu verbes­
sern suchen, geschickte Richter und Justitiarien anstellen 
und diese unter strenge Aufsicht nehmen, oder man 
mußte sie ganz über den Haufen werfen, und eine ganz 
andere Justizverfassung an ihre Stelle setzen. Das er­
stere konnte nicht anders geschehen, als daß man in den 
Städten ordentliche Justizmagistrate; in den königlichen 
und geistlichen Gütern, welche zusammengeflossen wa­
ren, Gerichte oder Justijämter, wie in den alten Pro­
vinzen; in den adlichen Gütern Patrimonialgerichte oder 
Justitiariate, und bei den Judengemeinden ebenfalls 
Justitiarien anordnete; alle diese Untergerichte mit ge­
prüften Justizpersonen besetzte, und sie der Aufsicht der 
Regierungen unterwerfen mußte. Allein dies war 
theils um deswillen nicht ausführbar, weil es an so vie­
len Justizpersonen, die die Probe halten konnten, fehlte, 
und keine Fonds vorhanden waren, sie zu besolden: Ju- 
stizpersonen aber auf Sporteln anzuweisen, äußerst ge­
fährlich ist, weil hieraus Bedrückungen erwachsen, und 
dies dem Geist der Preußischem Justizverfassung entge­
gen ist, theils auch daruni nicht gut thunlich, weil die 
meisten Städte zu klein sind, und keine Kämmereien ha­
ben, woraus die Justizofficianten besoldet werden könn-
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ten, altch zu sehr in Verfall gerathen sind, um einen 
Justizmagistrat oder wenigstens einen Iustizbürgermei- 
ster, anordnen zu können. Mehrere Städte aber zusam­
men zu nehmen, ist um deßwillen nicht rathsam, weil 
daraus eine fliegende Justiz erwachst, und die Justiz- 
personen ihre Zeit mit Reifen zubringen müßen, welche 
sie weit nützlicher anwenden können, wenn sie einen ge­
wissen Sitz haben. Die Domainen-Justizamter führen 
das Nachtheilige mit sich, daß, da die königlichen Do- 
mainengüter zerstreut liegen, und oft mit Patrimonial- 
Jurisdictionen vermischt find, ihre Districte fehr weit- 
lauftig ausfallen, und die Gerichtsfassen oder die Ossi- 
cianten der Donrainen-Justizamter, zu weit reisen müs­
sen, worans auch eine ambulirende Justiz erwachst. 
Endlich die Domainendes Adels betreffend: so sind solche, 
außer den Herrschaften in großen Gütern, zu klein, um 
ihretwegen besondere Justitiarien halten zu können, wel­
ches den Erfolg hat, daß man diefe nur in den Herrfchaf- 
ten und großen Gütern findet, die kleinen Dominia aber 
gar keine Justizpflege haben, und sich höchstens alle zwei 
oder drei Jahre einen Rechtskundigen kommen lassen, 
welcher alle Streitigkeiten, da er von den Gerichtsherrn 
gelohnt wird, nach seinem Willen entscheiden muß, wel­
ches für die Justizpflege, besonders in den Fällen nach­
theilig ist, wenn die Grundherrschaft gegen ihre Unter­
thanen und Einsassen klagt. Den Judengemeinden be­
sondere Justitiarien zu geben, ist nicht rathsam, da sie 
arm, und auch eigentlich keine Zurisdictionsberechtigt, 
sind, sondern sich solche nur angemaßt haben, die Ver­
vielfältigung der Jurisdictionen auch zu den allgemeinen 
Landplagen gehört.
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Sit Erwägung aller dieser Umstände, ward das 
zweite Mittel gewählt, die ganze bisherige Justizversas- 
sung der Untergerichte über den Haufen geworfen, und 
der Plan gemacht, daß alle Jurisdictionen, vermittelst 
einer gezwungenen Association, vereinigt, und die ge- 
fammte Untergerichts - Justizpflege, durch combinirte 
Kreisgerichte verwaltet werden solle.

Dies war eine glückliche Idee, welche Nachahmung 
vedient, weil die allgemeinen weisen Gesetze wegen Ein­
richtung des Justizwesens, worin sich der Preußische 
Staat vor allen andern auszeichnet, sonst unmöglich 
in ihrem ganzen Umfange in Ausübung gebracht wer­
den können. Es liegt hierin auch gar keine Härte: 
denn die Justizpflege ist unstreitig ein Regal des Staats, 
welches an Privatpersonen nur unter der Bedingung 
verliehen werden kann, sich in dessen Ausübung nach 
den allgemeinen Landesgesetzen zu richten, und wenn 
dies nicht geschieht, der Staat dessen Ausübung selbst 
wieder zu übernehmen berechtigt ist. Dieser Fall trifft 
offenbar ein, weil es unmöglich ist, daß die Jurisdic- 
tionarien die allgemeinen Landesgesetze in .Ausübung 
bringen können, und daher die Ausübung der Justizpfle­
ge dem Staat zurückgeben müssen; wogegen ihnen aber 
das Recht selbst verbleibt, und sie die Kosten dieser Aus- 
Übung durch Rechtsverständige, wenn sie sich nicht auch 
des Rechts selbst begeben wollen, tragen müssen, und 
dafür die Früchte der Jurisdiction zu genießen haben. 
Daß hierin keine Härte liegt, leuchtet auch mit daraus 
hervor, daß der polnische und lithauische Adel 
constitutionsmäßig das Recht gehabt hat, sich die Rich­
ter selbst zu wählen; dies Recht aber, in Gemäßheit der 
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allgemeinen Landesgesetze, hat aufgeben, und sich den 
Landes-Justizcollegien unterwerfen müssen, bei deren 
Justizpflege sich ein jeder besser befindet, als bei den ehe­
maligen gewählten Richtern. Die Patrimonial -Ge­
richtsbarkeit des Adels ist eine Folge des Aristokratis- 
mus des Mittlern Zeitalters, und dem Staat äußerst 
schädlich; es wäre daher zu wünschen, daß in allen Lan- 
dern die Justizpflege, die eigentlich eben so gut, wie das 
jus annorum und das Besteuerungsrecht, unveräußer­
lich seyn sollte, in die Hande des Staats zurückgegeben 
werden möchte, weil es widersinnig ist, daß Jemand in 
seiner eigenen Sache den Richter spielen will: denn die 
Gerichtssassen müssen nicht allein unter sich, und wenn 
sie von Nicht-Gerichtssassen verklagt werden, sondern 
auch alsdann, wenn der Gerichtsherr selbst wider sie als 
Kläger auftritt, vor den Patrimonialgerichten Recht 
nehmen.

Daß die Justiz durch einen geprüften, und von der 
Regierung bestätigten Justitiarius verwaltet wird, än­
dert die Sache wenig, denn dieser ist dadurch, daß er 
von dem Gerichtsherrn gelohnt wird, von ihm abhängig : 
und wenn dieser ihn auch ohne legale Ursache nicht ab­
setzen kann, so hat er es doch in seiner Macht, ihm den 
Dienst so zu verbittern, daß der Justitiarius wohl thun 
muß, was der Gerichtsherr haben will. Es giebt zwar 
mitunter gewissenhafte und redliche Gerichtsherren, wel­
che ihrem Justitiarius keinen Zwang anthun, und nichts 
rechtswidriges von ihm verlangen: allein Vertrauen, 
welches bei der Justizpflege so nothwendig ist, können 
die Gerichtssassen unmöglich zu einem solchen Gerichte 
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Haben, bei welchem der Gerichtsherr einen entscheiden­
den Einfluß hat.

In andern Ländern können vielleicht Verhältnisse 
obwalten, welche es schwierig machen, durchzugreiffen, 
und alle Untergerichte zu vereinigen; allein das jetzige 
Zeitalter erleichtert die Ausführung wohlthätiger Absich­
ten um vieles.

Der König ist hierin auf eine edle Art mit seinem 
Beispiele vorangegangen, indem er sich der Ausübung 
der Justizpflege durch eigne Justitiarien in den königli­
chen und geistlichen Gütern begeben, solche mit der städ­
tischen und adlichen Gerichtsbarkeit verbinden lassen, 
und dergestalt in die Association aller niedern Gerichts­
barkeiten in combmirte Kreisgerichte, gewilliget Hat. In 
dieser Bewilligung ist auch enthalten, daß in jedem 
landräthlichen Kreise zwei Kreisgerichte ungeordnet, 
und die hiezu erforderlichen Kosten gemeinschaftlich von 
allen Jurisdictionarien verhaltnißmaßig aufgebracht, 
eineni jeden Jurisdictionario aber die in seinen Gütern 
vorfallenden Gerichtssporteln, als srnctus jurisdictionis, 
monatlich oder vierteljährig von den Kreisgerichten be­
rechnet und eventualiter von den Proceßführenden Ge­
richtssassen, oder auswärtigen Klagern, wenn sie frei­
willig nicht bezahlen, executivisch eingezogen werden 
sollen.

Die Verordnung, welche dieserwegen ergangen, ist 
in dem Patent wegen Einrichtung des Justizwesens in 
Neuostpreußen vom 25. April 1797. §. 20 bis 25, 
enthalten, unterm aiten bept. 1797. eine Constitution 
publicirt, und durch ein Publicandum vom iten März 
1798. ist die Eintheilung der Kreisgerichte nach land-
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räthlichen Kreisen und nach Kirchspielen festgesetzt wor­
den. Hiernach sind im Bialystockschen Departe­
ment folgende: in dem Lomzaschen landrathlichen 
Kreise eins zu Zambrów, welches aber nach Lomza 
und eins zu Kolno, welches vor der Hand nach Sta- 
wiczken verlegt werden wird; in dem Goniondj- 
schen Kreise eins zu Raygrod und das andere zu 
Wizna; in dem Drohycinschen Kreise eins zu 
Symiatyce und das andere zu Cichanowiec; in 
dem Bielskschen Kreise eins zu Bocki und das an­
dere zu Narew; in dem Suraczschen Kreise eins 
zu Bransk und das andere zu Tykoczin; in dem 
Bialystockschen Kreise eins zu Bialysiock und 
das andere zu Sokolka; in dem Dombrowascheu 
Kreise eins zu Dombrowa und das andere zu No- 
widwor; in dem Wigryschen Kreise eins zu Su- 
walken und das andere zu Wiegczicy; in dem 
Kalwaryschen Kreise eins zu Kalwary und das 
andere zu Wilkowiszken; in dem 'Marienpol- 

schen Kreise eins zu Szaty und das andere zu Prenn; 
im Plockschen Departement aber: im Ostrolenka- 
schen Kreise eins zu Ostrolenka und das andere zu 
Ostrow; im Prasznitzschen Kreise eins zu Prasz- 
nitz und das andere zu Ciechanpw; im Pultusk- 
schen Kreise eins zu Nozau und das andere zu Ma- 
kow; im Mlawaschen Kreise eins zu Mlawa und 
das andere zu Sierps; im Wyszogrodschen Kreise 
eins zu Plock und das andere zu Rations; im Lip­
no schen Kreise eins zu Lip » 0 und das andere zu Rip­
pin; überhaupt also 32 Kreigerichte angelegt worden.
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Ein jedes Kreisgericht hat die in seinem Bezirke 
liegenden Städte und das gesammte platte Land, und 
übt die Gerichtsbarkeit über alle nicht eximirte Per­
sonen aus; vertritt daher die Stelle der Justizmagistrate, 
Justizamter und Patrimonialgerichte; hat blos mit Ju­
stizsachen, und nichts mit Kammer- und Polizeisachen 
zu thun, als wenn letztere rechtlich erörtert werden müs- 
sen, und dadurch zu Justizsachen erwachsen. Auf jedes 
Kreisgericht treffen 4 bis 5000 Feuerstellen, worunter 
jedoch die Eximirten mit begriffen sind.

Ihre gewöhnlichen Geschäfte bestehen, in der Ver­
waltung der Justiz, in Vormundschafts-und Hypothe­
kensachen, in so fern sie zu ihrem Ressort gehören, und die 
Aufnahme des ersten Skrutiniums in Criminalsachen; 
ihre außerordentlichen Geschäfte aber in Aufträgen von 
den Regierungen, von welchen sie allein abhängig sind, 
und unter deren Aufsicht sie stehen. Ein jedes Kreisge­
richt besteht vxr der Hand, aus einem Kreisrichter, ei­
nem Actuarius, einem Dolmetscher welcher zugleich Ex­
pedient und Registrator ist, einem Kanzlisten oder Ge- 
richtsschreiber, einem Landreiter und einem Gerichts- 
dicner oder Boten, mithin airs 6 Personen, und es be­
läuft sich also das ganze Personale von 52 Kreisgerich­
ten , auf 192 Personen. Ein jedes Kreisgericht kostet 
jährlich gegen 1400 Thaler, mithin die Verwaltung der 
niedern Gerichtsbarkeit, in der ganzen Provinz, etwa 
45000 Thaler, weiche gemeinschaftlich von den königl. 
und adlichen Gütern, inclusive der Städte, nach dem 
Steuerfuße,von denJurisdictionarien aufgebracht werden 
niüssen; wogegen diesen wieder die Gerichtssporteln, wel­
che ihnen berechnet werden müssen, zu gute kommen.
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Die Appellationen von diesen associirten Kreisge­
richten, erwachsen, ohne Unterschied, an die Regierun­
gen, und von dem Zug der Instanzen, ist in dem Ab­
schnitte von den Regierungen, gehandelt worden. 
Uebrigens sind die Kreisgerichte init einer besondern In­
struction oder Reglement, und einer Sporteltaxe versehen.

Die Justizeinrichtung in Neuostpreußen ist 
zweckmäßig und einfach, denn es ist nichts außer Justiz- 
pflege gelassen; die Kreisgerichte schließen alle Unterge­
richte in sich, und wenn ihre Kreise zu groß sind, so 
können sie getheilt, mehrere angelegt, oder das Perso­
nale verstärkt werden; welches auch in einigen Kreisen 
bald wird geschehen müssen.

I Das einzige was bei den Kreisgerichten zu vervoll­
ständigen ist, besieht in Unterbehörden, welche gewisse 
Auftrage von denselben befolgen können. Es werden 
aber in den Städten, Gerichtsbeisitzer oder Schöppen 
und auf dein Lande Schulzen oder Dorsgerichte ungeord­
net werden, deren sich die Kreisgerichte, in allen dazu 
geeigneten Fällen, bedienen können.

XXV.
Von den polnischen Commissionsgerichten 

und Kanzleien.

Es ist schon in dem XVIII. Abschnitte bemerkt worden, 

welche Umstände bei der Organisation der Provinz es 
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nothwendig gemacht haben, die polnischen Gerichte und 
Kanzleien, unter einer etwas veränderten Gestalt, und 
bis sie ganz entbehrlich sind, beizubehalten. Es fehlte 
nämlich an einer hinlänglichen Anzahl Iustizperfonen, 
um alle Geschäfte gleich zu übernehmen, und es wäre 
daher eine schädliche Stockung in den Geschäften daraus 
erwachsen; die rechtshängigen Prozesse wären in polni­
scher Sprache und nach polnischem Gebrauch eingeleitet 
worden und es würde viel Feit und Kosten erfordert ha­
ben, sie wieder in den Gang zu bringen, wenn man die 
polnischen Gerichte ganz so gelassen und sie nicht etwas 
umgeformt hätte. Die Nation sollte auch vor und nach, 
auf diese gänzliche Aufhebung der Nationalgerichte vor­
bereitet werden, indem voraus zu sehen war, daß sie 
nach und nach eingehen würden. Die Commissionsge­
richte waren daher zwar eigentlich eine Fortdauer der ehe­
maligen Landgerichte: man mußte ihnen aber gleich den 
Namen nehmen, um der Nation anzudeuten, daß es nur 
eine provisorische Einrichtung sei, welche nicht dauern 
werde, und die Wahl der Richter ganz aufhören müsse.

In Lithauen war in diesem Stück schon vorge­
arbeitet; denn da zufälliger Weise die Länder auf dem 
linken Ufer der Memel während des Jnfurrektionskrie- 
ges unter Preußische: die auf dem rechten Ufer aber un- 
terRußifche Militärgewalt gerathen waren, und alle Ge­
richtshöfe und Kanzleien auf der rechten Seite des Stro­
mes waren, mithin die Einsassen auf der linken Seite 
extra territorium keine gerichtliche Handlungen gülti­
ger Weife vornehmen konnten, /les ihnen wenigstens nicht 
gestattet ward, und hieraus ein völliger Gerichtssiillstand 
erwachsen war: so hatte sich der lithauische Adel auf der 
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linken Seite der Memel zusammen gethan, und unter 
der Mitwirkung und /dem Schutze der Preußischen 
Militargewalt, provisorisch, Richter gewählt, ein 
vorhin nie existirtes Commissionsgericht zu Wilkowisz- 
ken errichtet, und eine, ganz neue Kanzlei zur Bearbei­
tung der Actuum voluntariae jurisdictionis damit ver­
bunden. Dies Gericht ward gleich nach den, im Patent 
vom 51.Marz 1796 angegebenen Grundsätzen eingerichtet 
und bestätigt, jedoch unter der Aufsicht der zu Wilko­
wiszken augeordneten Kreis-Justizcommission gesetzt. 
Es wurden nämlich die besten Richter von der Haupt- 
Justizcommission ausgesucht, ihre Zahl bestimmt und 
eine Ordination entworfen, wonach sie verfahren soll­
ten. Diese Richter waren vorhin von dein Adel gewählt 
und wurden beibehalten; einer der fähigsten aber zu ih­
rem Präsidenten ernannt, und dabei festgesetzt: daß dies 
Gericht, ohne neue Wahl, bis zu seiner völligen Auf­
lösung fortdauxrn solle. Nach polnischer Verfassung 
wurden keine Acten gehalten; die Advocaten und Par­
theien erhielten ihre Schriften, Verhandlungen, Docu- 
uicnte und Zeugenverhöre, nach abgefaßtem Decret, 
zurück, und dies ward in ein Buch geschrieben, aus 
welchem beglaubte Extracte ertheilt wurden. Die Pu­
blication der Erkenntnisse geschahe gleich, wenn diesel­
ben abgefaßt und verlesen wurden; wer nicht damit zu 
frieden war, mußte gleich appelliren, sonst waren sie 
rechtskräftig. Wenn eine Parthei nicht erschien, so ward 
eine Kondemnate oder Kontumatial - Resolution 
abgefaßt, und im gewöhnlichenProzeß d. H. wenn super 
jure gestritten ward, Hatten drei Kondemnate die Wir­
kung eines Decrets oder Urtels; in rebus facti aber 
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waren zwei Kondemnate und in Causis simplicis debiti, 
eins hinreichend. Die Sache war mit jeder Kondemna­
te zu Ende, und wenn einer eine zweite Kondeinnate 
Haben wollte, so mußte er die erste Kondemnate produ- 
ciren und einen neuen Termin eptrahiren; jedes Ver­
fahren stellte einen besondern Prozeß vor.

Diese Verfahrungsart konnte nicht mehr bestehen, 
weil es dem Appellationsrichter an Acten gefehlt Haben 
würde, um das Appellatorium einzu!eiccn. Es ward 
den Richtern daher in der Ordination zur Pflicht ge­
macht, ordentliche Acten anzulegen, zu welchen die 
Klage, deren Beantwortung, die Documente, Zeugen- 
verhöre, Satzschriften der Advocaten, und alle Ver­
handlungen, nebst dem abgefaßten Decrete, gebracht wer­
ben sollten, wodurch mau sich der preußl. Justizverfas­
sung in etwas näherte. Bei schon vorher abgeurthelten 
Sachen, worin gegen das Decret appellirt worden, war 
die Instruction des Appellatorii sehr schwierig, weil es 
an Acten der ersten Instanz fehlte; es mußte daher erst 
jedesmal ein Termin ad comportandum acta primae 
instantiae, angesetzt werden. Wurden die Acten voll­
ständig comportirt, so mußte daraus eine Species facti 
gemacht, und beurtheilt werden, ob in Appellatorio er­
kannt werden könne, oder ob die Sache in erster In­
stanz von neuem instruirt und darin erkannt werden 
müsse. Im ersten Falle ward alsdann die Appellation 
ausgenommen, solche förmlich instruirt, und in zweiter 
Instanz erkannt; im zweiten Fall aber ward das Ver^ 
fahren erster Instanz annulirt, die Sache von neuem 
instruirt, und in erster Instanz faluis remediis, er­
kannt. Wurden die Acten erster Instanz von Appellan­

ten
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ten coniportirt, so ward dem Apellaten ein gleiches auf­
gegeben, und eben so verwahren wie vorhin; wenn der 
Appellat jedoch die Acten nicht comportirte, so ward die 
Instruction des Appellatorii blos auf dasjenige was 
der Appellant beigebracht hatte, gerichtet, und darauf 
in zweiter Instanz: wenn aber Umstande eintraten, wel­
che dies unzulässig machten, in erster Instanz erkannt. 
Comportirte der Appellant die Acten erster Instanz nicht, 
so ward das ergangene Decret für rechtskräftig erklärt, 
und nach diesen Grundsätzen wurden in den Vorladun- 
die Präjudicia bestimmt. Diese alten Sachen sind ge­
genwärtig glücklicher Weise größtenteils zu Ende, weil 
ein Jeder der von einem Erkenntniß hat appelliren wol­
len, solches Hatte anzeigen müssen, und da das Fatale 
justificandi appellationem abgelaufen ist, er nun nicht 
mehr dainit gehört werden kann. Steht am Ende des 
Decrets nicht, daß einer oder der andere Theil appeliirt 
habe, welches die Polen mit dem Wort moyit andeu­
ten : so wird das Erkenntniß für rechtskräftig angesehen, 
und es muß ex judicato geklagt werden, in we chem Pro­
zesse der Gegentheil bann auch, so weit es zulässig ist, 
mit seinen Emrenden gegen das Erkenntniß, in so fern 
eine Nullität daraus erwachsen würde, gehört wird. 
Die weitern Vorschriften, wonach die polnischen Ge­
richte verfahren sollen, sind in den Ordinationen ent­
halten, welche die Stelle einer Gerichtsordnung vertre­
ten. Anfänglich Hing es blos von dem Kläger ab, ob 
er bei diesen polnischen Gerichten, oder bei den Kreis- 
Justizcommissionen oder bei der Haupt- Justizkomnns- 
sion unmittelbar klagen wolle, und nur die Deutschen 
waren eximirt; Criminalsachen aber gehörten gar 

i. Ty. 9
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nicht vor diesen Gerichten. Durch das Patent vom 25. 
Avril 1797. § 17. aber ward dies forum ans diejenigen 
Angelegenheiten und Geschäfte eingeschränkt, welche 
sich vor dein 1. Junius 1796 zugetrageu, wodurch der 
Grund zur gänzlichen Auflösung gelegt wurde. Durch 
eine spätere Verordnung ward auch die Regierung autho- 
risirt, jedes Commissionsgericht zu dissolviren, welches 
keine 10 currente Prozesse mehr habe. Dieser Fall trat 
im Herbst 1798 zu Wilkowiszken ein, denn das dor­
tige Gericht verlor das Zutrauen der- Gerichtssassen; es 
klagte Niemand mehr bei demselben, alles wandte sich 

.an die Kreis - Justizcommissionen zu Neustadt und 
Seine; die Richter hatten nichts mehr zu thun, ihre 
Prozesse waren bis unter die bestimmte Zahl 10, zusam­
men geschmolzen; es ward also dissolvirt, und die 
Kreis-Justizcommission zu Neustadt mußte die fernere 
Instruction der wenigen, noch currentgebliebenen Pro­
zesse, übernehmen. Auch ward die Kanzlei welche da­
mit verbunden war, aufgehoben, und die Bücher wur­
den nach Neuftadt gebracht, welches gar kein Auf­
sehen und Mißvergnügen erregte. Jetzt ist daher in 
ganz Lithauen nur Preußische Justizpflege, wobei sich 
die Gerichtssassen glücklich fühlen, und ihr ehemaliges 
Recht, Richter zu wählen fchon vergessen haben.

Nachdem tut Herbst 1798, die Justizcommission zu 
Wilkowiszken disfolvirt war, so kain auch im Früh­
ling 1799 die Reihe an die übrigen Commissionsgerichte 
zu Bransk, Szczuczin und Lomza, welche auf 
eben den Fuß eingerichtet waren. Es liefen gegen fel- 
bige verschiedene Beschwerden ein, und bei einer dieser- 
halb verfügten Revision, fand sich, daß sie öfters gegen
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die ihnen ertheilte Ordination gesündigt Hatten. Es 
waren nämlich keine Acten angelegt, wodurch die In­
struction der zweiten Instanz erschwert ward; die Ge­
richte Hatten nicht definitiv erkannt, sondern nach wie vor 
blos interloquirt, wodurch die Prozesse verschleppt und 
beinahe verewigt wurden. Sie hatten aus Condescension 
d. h. auf Localcommission erkannt, ohne die Conimissa- 
rien zu ernennen, und die Wahl den Partheien überlas­
sen; mithin wußte man nicht vor welchen Condescen- 
sions- Richtern die Instruction schwebte, und wie weit 
sie gediehen war. In einigen Sachen hatten sie sogar 
den nicht nahmhaft gemachten Eondescensions-Nichtern, 
das Recht zu erkennen beigelegt, welches in pleno hat­
te geschehen sollen; alles dieses war aber anderer Feh­
ler in dcw Justizpflege nicht zu gedenken der Ordination 
zuwider. Die Zahl der Prozesse, welche bei ihnen 
schwebte, belief sich gegen 300, und es ward daher be­
schlossen sie ebenfalls aufzuheben; dies wurde dann auch 
vollstreckt, und man zog alle diese currenten Prozesse 
theils unmittelbar vor die Regierung, theils trug man 
bereu Instru tion der Kreis-Justizcommisfion auf, und 
es ex stiren also jetzt im Bialystock schen Departement 
gar keine polnischen Commisfionsgerichte mehr.

Im Plockschen Departement war nur ein 
Commissionsgericht, zu Pultusk, welches aber auch 
schon dissolvirt worden ist, oder doch nächstens aufge­
hoben werden wird.

Was die polnischen Kanzleien betrifft, so ist schon 
vorhin bemerkt worden, daß an dem Sitz der Commis- 
sionügerichte Hauptkanzleien errichtet waren, welche 
noch fortdauern. Ein jedes Poviat hatte in polnischen 

N 2
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Zeiten seine Kanzlei und sein Archiv; ihre Aufhebung 
ist jetzt aber unbedenklich, und sie können leicht zusam­
men gebracht werden, wenn nur ein hinlängliches Ge­
laß für sie ausgemittelt wird: denn neue Sachen konr- 
men bei ihnen nicht mehr vor, da alle actus voluntariae 
jurisdictionis, von der Regierung unmittelbar, oder 
von den Kreis-Justizconunissionen besorgt werden, nun­
nlehr das Hypothekenwesen regulirt ist, und man zu den 
alten Land-und Grodgerichtsbücher in der Folge selten 
seine Zuflucht nehmen darf. Das Geschäft der Archi- 
visten wird sich daher in Zukunft blos darauf einschran- 
ken, wenn es gefordert wird, Extracte aus den Bü­
chern zu ertheilen. Die Zahl der Bücher von allen 
Kanzleien belauft sich auf viele tausend, und es wird 
ein geräumiges Gebäude dazu erfordert werden, um sie 
aufzubewahren.

XXVI.
Von den Hypotheken - Commissionen.

Uni das Hypotheken-Wesen in dieser Provinz so schleu­

nig als möglich in Ordnung zu bringen, ward ein Pa­
tent wegen dessen Einrichtung in Neno Preußens 
de dato Berlin, den raten April 1797 erlassen, und 
dergestalt allgemein publicirt, daß ein Jeder welcher 
Interesse dabei Hatte, Kenntniß davon erhalten konnte; 
die Regierungen aber wurden wegen Bearbeitung dessel­
ben, auf die Instruction für die Südpreußischen Regie- 
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rangen, wegen Bearbeitung des Hypothekenwesens nach 
deni Parent vom 10. August 1795, de dato Berlin 
den io. Octbr. 1795 und auf die, dieses Gegenstandes 
wegen, vor und nach erlassene übrigen Generalverord- 
nungen, verwiesen. Behufs der erforderlichen Kosten, 
leistete das Finanzdepartement für ganz Nenostpren- 
ßen einen Vorschuß von 50000 Thaler, wovon die 
Bialystocksche Regierung 19000 und die Plocb- 
sche 11000 Thaler erhielt, und welcher Dorfchusi, nach 
beendigtem Geschäft, von den Guthsbesitzern verhältniß- 
mäßig, nach einer zu inachendcn Nepartation, etwa zu 2 
pro Miste von dem angegebenen Werth, wieder aufge- 
bracht und erstattet werden soll.

In Gemäßheit der Jnstruction, ward für das Bia- 
lystocksche Departement in Bialystock eine Hypo­
theken-Commission niedergesetzt, welche aus einem Di­
rigenten, wozu der Director des Regierungs-Collegiums 
ernannt ward, drei Commissarien, drei Protokoll­
führern, und Expedienten drei Translatoren, drei 
Kanzlisten und einem Boten bestand, und mithin belief 
sich das Personale, das in Thätigkeit gesetzt ward, auf 
14 Personen. Außerdem aber wurden noch einige 20 
polnische Commissarien angeordnet, welche sich nach den 
Dörfern, wo kleine Guthsantheile sind, begeben, und 
hier in Loco, zur Erleichterung der Besitzer, das Hypo- 
thekenwefen, in lateinischer Sprache reguliren mußten.

Der Gang den Geschäfte bei dieser Commission war 
folgender: Zuvörderst suchte sie sich ein so viel möglich 
vollständiges Verzeichniß aller in dem Departement be­
findlichen adlichen Herrschaften Güter und Guthsan- 
theile zu verschaffen, welches durch die, bei der Kam- 



Z42 Hypocheken-Commissionen.

mer befindliche Nachrichten nach Kreisen, bewirkt ward, 
und größtentheils aus den Registern der Offiara ober 
den Tarifen, welcher Abgabe der Adel schon in polni­
schen Zeiten unterworfen gewesen war, und bei deren 
Einführung alle adliche Herrschaften Güter und Guths- 
antheile ausgenommen waren; ferner aus den Rauch- 
fangs-Gelder-Tarifen, und aus den, durch die Polizei- 
commlffarien veranstalteren speciellen Ausnahme der ad- 
lichen Güter, beschafft werden mußte. Einem jeden 
Commiffarius wurden drei landrathliche Kreise, und ei­
nem von ihnen noch der vierte zugetheilt. Die Colninis- 
sarien wußten nun die Namen der Herrschaften, Güter 
und Dörfer, und die Namen der Besitzer, setzten der 
Reihe nach Termine zur Vernehmung derselben an, und 
luden zu jedem Termine einige vor, unr den titulum pos- 
sessiomo nachzuweisen, den Werth anzugeben, und sich 
wegen der auf ihren Gütern Haftenden Realforderungen 
und Verbindlichkeiten zu erklären. Die Realpratenden- 
ten welche man nicht wissen konnte, waren durch öffent­
liche Vorladungen aufgefordert worden, ihre Nealfor- 
derungen vor Ablauf des Jahrs 1798 bei Verlust der 
Priorität und des Nealrechts selbst, wenn dje Güter 
verkauft würden, und in die dritte .Hand koinmen möch- 
ten, anzugeben, und die Original-Documenté einzurei­
chen. Wenn diese sich meldeten, wurden sie gleich ver­
nommen, und mußten ihre Forderungen verificiren; 
die Urkunden wurden alsdann dem Besitzer, wenn er 
sie nicht schon bei seiner Vernehmung über den titulum 
possessionis voraus anerkannt Hatte, zur Erklärung 
vorgelegt, ob er sie anerkenne, und in die Eintragung 
willige oder nicht. Wenn es keine Realforderungen wa- 
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ren, würben die Stcbitoren, unter gehöriger Zurechtwei­
sung, damit ab, und an den Personal-Schuldner verwiesen; 
war es eine Realforderung, der Besitzer wollte sie aber nicht 
anerkennen, oder in die Eintragung nicht willigen: so 
ward der Creditor zum Wege Rechtens verwiesen,;, wenn 
die Forderung sich aber sonst zur Eintragung qualisicirte, 
pro salvanda prioritate, eine Protestation eingetragen. 
War der titulus possessionis, nach der Meinung des 
Commissarius, hinlänglich nachgewiesen, und die Ne- 
alforderungen dergestalt anerkannt worden, daß ihrer 
Eintragung nichts im Wege stand: so wurden die Acten, 
welche von jeder Herrschaft, jedem Guth oder Guths- 
antheil, gleich bei der ersten Vorladung angelegt, und 
mit einer Tabelle versehen werden mußten, welche dem 
Hypothekcubuche gleich ist, samt einem Entwurf des 
Eintragungs-Formulars, der Regierung eingereicht, 
wo sie zum Vortrage kamen und die Eintragung in 
die Tabelle approbirt, oder diese oder jene Nachholung 
verfügt ward, da denn die Hypotheken-Commission das 
weitere besorgte. Mit den Realforderungen welche spä­
ter angemeldet wurden, wurde eben so verfahren. Nach 
Ablauf des praclusivischen Jahrs 1798 aber ward, nach 
vorgängiger sorgfältiger Revision und Prüfung, alles 
aus den Tabellen, in die Hypothekenbücher übertragen, 
Hypothekenscheine über die berichtigten Besitztitei, und 
Recognitionsscheine über die eingetragenen Realforde­
rungen, von der Regierung ausgefertigt und den In­
teressenten, gegen Zurückgabe der Attestate über die Aus- 
lieferung der Documente, zugestellt, die Kosten von deni 
Besitzer eingezogen, und damit hatte diese Operation 
ein Ende. Bei Besttzveränderungen, die sich in preu- 
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ßifchen Zeiten zugetragen, und seitdem einaefchrittenen 
Realverbindlichkeiten, geht alles durch das Regierungs- 
Collegium; die Contracte werden durch Deputirte sorg­
fältig ausgenommen, im Collegium geprüft, bestätigt und 
ausgefertigt; die Eintragung an den Jngrossator ver­
fügt, und überall wie in den alten Provinzen, nach der 
Hyrotheken-Ordnung- verfahren. Die Führung der Hy­
potheken-Commission, besorgt der Dirigent, erlaßt die 
Verfügungen, und prüft die Protokolle, bis dieActen die zur 
Approbation an das Collegium eingereicht werden. Die 
Eintragungen in die Tabellen geschehen unter seiner Lei­
tung: aus den Tabellen aber in das Hypothekenbuch, 
unter Aufsicht des Decernenten, und endlich werden die 
Acten mit den Hypothekenbüchern in das Archiv der Re­
gierung abgeliefert.

Sobald minderjährige, es sey als Besitzer oder als 
Creditoren concurriren, wird davon bei dein Pupillen- 
Collegiirm Anzeige gemacht, um die Vormundschaft, 
wenn es noch nicht geschehen wäre, einzuleiten, und den 
Vormund anzuweisen, was er thun soll; für Versäu­
mungen sind die Vormünder, welche allgemein öffent­

lich aufgefordert worden, das Interesse ihrer Pflegbe- 
fohlnen wahrzunehmen, verantwortlich. Nur die Mi­
norennen, welche keine Vormünder haben, und von 
welchen ans den Hypothekenacten nichts hervorgeht, 
laufen Gefahr, Schaden zu leiden, wenn sie Realforde- 
rungen haben, welche nicht angemeldet werden. Dieser 
Fall kann aber nicht leicht eintreten, da beinahe alle 
Vormundschaften eingeleitet sind; und wenn noch einige 
zurückgeblieben seyn sollten, die Minorennen sich an die­
jenigen Personen halten inüssen, welchen es obgelegen 
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hätte, die Vormundschaft anzuzcigen. Um indessen alle 
Vormundschaften zu erfahren, sind die Geistlichen an­
gewiesen worden, sie anzuzeigen.

■ Mit dieser Operation ist man so weit vorgerückt, 
daß die meisten Herrschaften und Güter berichtigt sind, 
und nun schon in die Hypothekenbücher übertragen wer­
den; die Acten, welche die polnischen Commissarien we­
gen der Guthsantheile zusirmmengeschriebcn haben, müs­
sen aber noch nachgesehen, geprüft, die Eintragungs- 
formulare entworfen, vom Collegium approbirt, in die 
Tabellen, und aus dieser in die Hypothekenbücher, über­
tragen, oder was noch nachgeholt werden soll, verfügt 
werden. Dies ist äußerst mühsam, und langweilig, weil 
alles in lateinischer Sprache geschrieben worden ist, die 
Documente entweder lateinisch oder polnisch sind, und 
letztere erst übersetzt werden müssen. Die Zahl dieser 
Acten beläuft sich gegen 26000, mithin ist das Ende die­
ser Commission, da viele Nachholungen geschehen müs­
sen, noch nicht zu berechnen *).

Durch diese Operation ist ausgemittelt worden, daß 
im ganzen Sialp fiodrfd^en Departement ungefähr 
500 adliche Herrschaften und Güter, die aus mehrern 
Pertinenzien, und 1129 adliche Dörfer, welche aus vie­
len adlichen Gutsantheilen bestehen, und wovon man je­
des Dorf eins ins andre gerechnet', auf 25 Guthsan- 
theile anschlagen kann; mithin gegen 29000 adliche Be-

·) Die Sofien, welche die Hypothekenbücher allein verur­
sachen, sind sehr beträchtlich, indem jedes Buch 16 Tha­
ler kostet; und dagegen 400 Bücher nöthig sind, so betra­
gen die Kosten für selbige beinahe 7000 Thäler, der übri­
gen Kosten, die das Ganze erfordert, nicht zu gedenken. 
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sitzungen befindlich sind, wovon aber oft mehrere An­
theile zusammen oder zu großen Herrschaften und Gütern 
gehören, welche daher nur Ein° Folium erhalten: die 
wirclichen passessonirten Besitzer aber sich wenigstens auf 
auf 22000 belaufen.

Der Werth aller adlichen Besitzungen beträgt nach 
der Angabe gegen 14 Millionen Thaler; allein dies ist 
nicht der wahre Werth, denn es ist derselbe entweder 
aus den eingereichten Erwerbsurkunden zu ersehen gewe­
sen, oder die Besitzer haben ihn gutachtlich angegeben. 
Im ersten Falle kann man annehmen, daß sie jetzt, da 
die Preise aller Bedürfnisse so sehr gestiegen sind, un­
gleich mehr werth seyn müssen, als vor 10,20 bis 50 
Jahren, und im letztern Fall haben die Besitzer den 
Werth um deswillen sehr geringe angegeben, weil sie in 
dem Wahne standen, daß die Landesabgaben danach 
bestimmt werden würden, und sie sind größtentheils bei 
der Angabe, wonach in polnischen Zeiten die Olftara 
festgesetzt ward, stehen geblieben. Die wenigsten haben 
den Werth nach dent Ertrage angegeben, und diejeni­
gen, welche dies gethan haben, kennen selbst den Ertrag 
ihrer Guter nicht; indessen ist nicht zu läugnen, daß bei 
einigen Gütern, der Werth auch zu hoch angegeben wor­
den ist, zumal von den vermischten Besitzern (Sujets 
mixtes), welche ihre Güter vor den« 8ten Mart. 1802 ha­
ben verkaufen, oder sich durch Lausch davon haben los 
machen müssen, und daher aus Spekulation ihnen einen 
etwas höbern Werth beigelegt haben mögen. Im Gan­
zen kann man den Werth aller adlichen Besitzungen im 
Bialystock sehen Departement unbedenklich auf 15 
Millionen Thaler annehmen, und wenn sie nach dem 
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Ertrage, oder dauach^was sie bei einer guten Dewirth- 
schaftung einbringen könnten, abgeschabt würden: so 
dürfte wohl eine noch weit größere Suuune Herauokom- 
men. Die königlichen und geistlichen Güter sind den 
eidlichen im Werthe ungefähr gleich, wenn man den ge­
genwärtigen Ertrag zu 5 Procent zu Kapital rechnet; 
nach den Lustrationen, aber sind sie ein fünftheil mehr 
Werth: denn die Offiara von den starosteilichen Gütern 
betrug . . , 63,951 Thlr. 51 Gr. 9s Pf. 
von den Tafelgütern . 27,750 — 48 — 5 — 
von den Lehngütern . 262 — 28 — 25 — 
die Magdeburgischen Zinsen 907 — 44 — 13 — 
und von den geistlichen Gütern 9027 — 70 — 145 —

a: so überhaupt 101879 Thl. 43 Gr. 85 Pf. 

wogegen die Offiara von den adlichen Gütern nur 
78,480 Thlr. 30 Er. 8| Pf. betrug. Allein hiernach 
kann man überhaupt nicht rechnen, weil der Werth bei 
den königlichen und geistlichen Gütern eben so geringe 
als bei den adlichen, und der Ertrag eben so unzuverla- 
ßig angegeben ward.

Die übrigen Güter der Städte und freien Men­
schen des platten Landes, dürften wohl auf 7 der adeli- 
chcn Besitzungen, also auf 5 Millionen Thaler ange­
schlagen werden können; mithin würde das Areal des 
Bialystockschen Departements wenigstens 35 Millio­
nen, und wenn man das Plocksche Departement zu 
^annimmt, das Areal der ganzen Provinz, gegen 47 
Millionen werth seyn. Was in der Folge daraus wer­
den wird, muß die Zeit lehren. Wird das Land, nach 
hergestelltem allgemeinen Frieden, in bessere Kultur ge­
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setzt, wozu viel Anlage vorhanden ist, da die Natur die­
se Provinz nicht stiefmütterlich behandelt hat, und ver­
mehrt sich die Volksmenge: so muß der Werth des 
Areals merklich steigen, denn gegenwärtig tragen die 
Güter bei weitem noch nicht das, was sie tragen 
könnten.

Mit den Hypotheken-Regulirungswesen in Plock- 
schen Departement/ ist im wesentlichen eben so verfah­
ren worden; da aber die Hälfte dieses Departements 
schon im Jahr 1795 occupirt, und mit Regulirung des 
Hypothekenwrsens also zwei Jahre früher angefangen 
ward, hier auch nicht soviel kleiner Adel ist: so wird 
man in diesem Departement damit schon weiter gekom­
men sein.

Anfänglich sollte auch das Hypothekenwesen von 
den königlichen und geistlichen Gütern regulirt werden, 
wenn das Finanzdepartement es verlangen würde; es 
ist aber noch dabei geblieben, auch scheint es von kei- 
nem Nutzen zu seyn

Was das Hypothekenwesen von den bürgerlichen 
und Bauer-Grundstücken betrifft: so liegt dessen Regn­
lirung den Kreisgerichten von Amts wegen ob, und sie 
sind angewiesen, nach eben den Grundsätzen, die in der 
Instruction enthalten sind, zu verfahren; es dürften 
aber noch viele Jahre hingehen, ehe sie damit zu Stan­
de kommen, weil sie hiebei mit vielen Schwierigkeiten 
zu kämpfen haben.
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XXVII.
Von den Kriegs - und Domainen- 

Kammern.

enosipreußen ist, wie schon bemerkt worden, in 
zwei Kammer - und Regierungs-Departements einge- 
theilt, in das Bialpsiocksche und Plocksche, Wo­
von das erste bei weitem das größte ist, indem es 10, 
das letztere aber nur 6 landräthliche Kreise enthält.

Die Kriegs-' und Domainen-Kammer zu Bialy- 
stock, besieht aus einem Präsidenten, zwei Direktoren, 
einem Landjagermeister, welcher zwar auf den Etat 
sicht, aber noch nicht angesetzt ist, einem Oberforstmei- 
sier, zwölf Kriegs- und Domainen-Rathen, einem 
Kriegs- und Domainen- auch Forstrath, einem Dau- 
rath, einem Kanzle!-Director und sechs Sekretären, 
einem Domainen-Registrator nebst drei Assistenten, ei­
nem städtischen und Kreisregistrator nebst zwei Assisten­
ten, einem geistlichen Registrator nebst einem Assisten­
ten und einem ActenHefter; einem Nechnungsrath, sechs 

Kalkulatoren und vier Kalkulatur-Assistenten, vier 
Translatoren und einem polnischen Copisten, zwei Kanj- 
leisekretären, nebst neun Kanzlisten, und drei Copisten; 
einem Haupt-Landesrevenuen-Kassen-Rendanten nebst 
einem Kassirer, einem Kontrolleur, einem Buchhalter 
und einem Kassenschreiber; einem Bau- und Meliora­
tions-Kassen- Rendanten nebst Kontrolleur; einem Pro- 
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Vincial-Fourage - und Hauptservis-Kassen -Rendanten 
nebfi Kontrollenr; einem Kanzlei-Gebühren - Kassen- 
Rendanren nebst Kontrolleur; einem Haupt-Steuipel 
Kassen-Redanten, zwei Kassendienern; einem Kanzlei- 
Inspektor, einem Kammer-Ausreiter, zwei Kanzleidie­
nern, zwei Kammerbolen, und einem Osenheizer.

Die gewöhnlichen Seßionen des Kollegiums, wer­
den dreimal in der Woche, des Montags, Mittwochs 
und Freitags gehalten.

Mit der Kammer ist zugleich die geistliche Deputa- 
tion, die Donnerstags ihre Sitzungen hält, verbunden. 
Sie besorgt die geistlichen und Schulsachen; der zweite 
Kammer-Director hat darin den Vorfiz, und außer ihm 
sind bei selbiger noch drei Rathe von der Kammer und 
zwei Rathe von der Regierung, nebst einem Assessor und 
Fiskal, angesetzt.

Auch ist niit der Kammer das Médicinal- und Sa­
nitäts-Collegium verbunden, bei welchem ein Kriegs- 
und Domainenrarh als Director den Borstz hat, und 
wobei zwei Assessoren der Medicin, zwei Assessoren der 
Chirurgie, zwei Assessoren der Pharmacie und ein Fis­
cal angesetzt sind; die Subalterneugeschafte aber von 
andern Subalternen des Collegiums, welche dafür Zu­
lage erhalten haben, besorgt werden.

Anfänglich war auch ein Generalfiskal mit 1000 
Thaler Gehalt auf den Etat gebracht; dieser Posten ist 
aber eingegangen, und es sollen dafür noch mehre Fis­
kale angeordnet werden; denn vor der Hand ist nur ein 
Kammerfiskal vorhanden.

Außer diesem Personale sind noch von Zeit zu Zeit 
bei den, Collegium Assessoren mir Gehalt, und bei den 
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Subalternen Diatarien, angeordnet, welches von der 
Menge der Geschäfte abhängig ist.

Zur Bearbeitung der rechtlichen Angelegenheiten 
und un, andere Aufträge im Departement zu besorgen, 
besonders aber um Informationes pro fisco aufzuneh- 
men, sind fünf Kammer-Justiz «Commissarien, und in 
Domainensachen einige Kammerräthe, welche Anschläge 
machen, angesetzt. Die Bausachen werden durch Bau­
bediente und die Vermessungen durch Kondukteurs be­
sorgt; das Médicinal- und Sanitäts-Collegium aber, 
Hat Kreisphysikate, Kreischirurgen und Apotheker in 
jedem Kreise unter sich.

Das ganze Personale nebst Schreibmaterialien, 
Wohnungsmiethe rc. kostet gegen 100,000 Thaler.

Die Kriegs- und Domainen-Kammer zu Plock 
besteht aus einem Präsidenten, einem Director, einem 
Oberforstmeister (welcher zugleich im Bialystockschen 
Departement Oberforstmeister ist), einem Forstmeister, 
neun Kriegs- und Domainenrathen, einem Forstra-> 
einem Baurath, einem polnischen Landrath (welcher Po­
sten aber nicht besetzt ist), und einem Kammerassessor, 
welcher jedoch nur auf Diäten steht; die Subalternen 
aber, aus einem Kanzlei-Director, fünf Kammersekretä­
ren und zwei Journalisten oder Kanzleisekretars, zwei 
Registratoren und vier Registratur-Assistenten, fünf 
Kalkulatoren und zwei Kalkülatur - Assistenten , drei 
Translatoren, einem Kanzleisekretär, fünf Kanzlisten 
und zwei Kopisten, einem Landes-Administrations-Kas­
sen-Rendanten, einem Kaffirer oder Kontrolleur, und 
einem Kassenschreiber, einem Kanzlei-Gebühren-Kassen- 
Rendanten, einem Kassendiener, einem Kanzlei-Juspek- 
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tor, einem Kammerausreiter, einem Kanzleidiener, ei­
nem Kammerboten und einem Ofenheizer.

Uebrigens ist die Verfassung im Plockschen De­
partement, eben so wie im Bialpstockschen, nur daß 
weit weniger Perfonale vorhanden, alles mehr zufaut- 
mengeschoben ist, und bei dem Personale große Erspar­
nisse gemacht worden sind. Man kann überhaupt an­
nehmen, daß das Ploeksche Departement etwa | und 
das Bialystocksche ^ der ganzen Provinz sowohl in 
der Einnahme als in der Ausgabe betragt, welches auch 
mir dem Flächeninhalte und der Volksmenge so ziemlich 
übereinstimmt.

Das Ressort der Kriegs- und Domainen-Kammer, 
ist in denl Reglement wegen Vertheilung der Geschäfte 
zwischen den Neuostpreußischen Landeskollegien <is 
dato Berlin den Zlen März 1797. §. 4. bestimmt, und 
begreift in sich:

1) alle Landeshoheits-Sachen im weillanftigsten Um­
fange, wohin auch die Landes-Grenz-.yaldigungs- 
Jncolats - Auswanderungs - Abfahrts - und Ab- 
schoß-Sachen 2c. gehören. Imgleichen die Publi-. 
kation der Edikte und Verordnungen; jedoch mit 
der Maßgabe, daß wenn ein solches Publikandum 
vom Finanz-Departement allein, oder zugleich mit 
gezeichnet und kontrasignirt ist, die Bekanntma­
chung den Kammern ausschließend zukommt, und 
die Regierung dasselbe nur ihren Untergerichten, 
in so fern es zu deren Wissenschaft mit gehört, zu- 
fertigen muß. Wenn dagegen ein dergleichen Pu­
blikandum blos Justizsachen betrifft, und also auch 

nur aus dent Justiz-Departement allein ergangen 
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ist: so geschieht die Publikation desselben ausschlie­
ßend durch die Regierung, und diese kann sich dazu 
nach ihrem Gutfinden auch der Unterbehörden der 
Kammer, durch unmittelbare Verfügung, bedienen.

2) alle Militär-Marsch-Cinquartirungs-Servis-Pro- 
viant-Magazin- und Vorspanns-Angelegenheiten.

5) Die Ausübung und Verwaltung des landesherrli­
chen Besteuerungsrechts und was dem anhängig 
ist, in so fern nicht die Verwaltung einzelner Theile 
der Staatseinkünfte, eigenen Behörden übertragen 
worden, wie z. B. Zoll- und Consumtions-Stcuer, 
welche die vom General-Accise- und Zolldeparte- 
ment ressorlirenden Directionen erheben.

4) Die Ausübung und Verwaltung aller höbern und 
niedern Regalien, ohne Unterschied und Aus­
nahme. ,

5) Die Verwaltung aller Domainen und der den­
selben gleich zu achtenden geistlichen und andern 
Güter.

6) Alle Landespolizei-Sachen im weitlauftigsten Ver­
stände, mithin auch alle Médicinal-Armen-.Hand­
werks- Zunft-Innungs - Fabriken - und Hand­
lungs-Sachen, und überhaupt alle und jede An­
gelegenheit, welche nach allgemeinem Begriff so­
wohl, als nach der besondern Verfassung der übri­
gen Provinzen zum Geschäftskreise der Polizei ge­
rechnet werden müssen.

7) .Die Ausübung des landesherrlichen Rechts der 
Oberaufsicht, wornach alle im Staat vorhandene 
oder zu errichtende öffentliche Anstalten, Gesell­
schaften, Korporationen und Gemeinden; iuson- 

31. Th.
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derheit aber die Städte und deren Kämmereien, inv- 
gleichen des Judenwesens im Lande der Aufsicht und 
Directore» der Kammern lediglich anvertraut sind.

8) alle katholische, griechische und protestantische 
geistliche Kirchen- und Schul-Angelegenheiten.

Wegen eines jeden Zweiges dieser Geschäfte, sind 
in dem Reglement noch nähere Bestimmungen enthal­
ten ; in vem Uten §. aber heißt eS:

Wenn aber wegen der solchergestalt der Verwaltung 
und Aufsicht der Kammern anvertrauten Gegen­
stände und Geschäfte, es seh zwischen dem Fiscus 
und Privatpersonen, oder zwischen Privatpersonen 
unter sich, ein Rechtsstreit entsteht, oder wenn ge- 
genbie von den Kammern in Angelegenheiten ihres 
Ressorts getroffenen Verfügungen, ein Widerspruch 
sich findet, welcher zur Erörterung im Wege Rech­
tens qualificirt ist, oder wenn Jenrand wegen Ueber- 
tretung der in das Kammerressort einschlagenden 
Gesetze und Verfügungen, zur Untersuchung und 
Strafe gezogen werden soll: so gebührt die Instruc­
tion und rechtliche Entscheidung lediglich der Negie­
rung, so wie im fernern Zuge der Instanzen, den 
derselben vorgesetzten Hähern Justizkollegien..

und im 9ten §.
welche Gegenstände und Angelegenheiten zu einer 
förmlichen Erörterung im Wege Rechtens sich qua- 
lificiren, ist durch die allgemeinen Grundsätze unsers 
Staats und unserer Landesverfassung und die darauf 
beruhenden gesetzlichen Vorschriften bestimmt, ver­
möge welcher weder über wirklichen Majestäts-und 
Hoheitsrechte noch gegen allgemeine in Gegenstan­



Kriegs - und Domainen-Kammern. 355

den des Kameralressorts ergehende Verordnungen, 
noch über die Verbindlichkeit zur Entrichtung all- 
gemeiner Anlagen und Abgaben, denen sämtliche 
Einwohner ober alle Mitglieder einer gewissen 
Klasse derselben nach der bestehenden Landesverfas­
sung unterworfen sind, Prozesse, zugelaffen werden 
können. Allgem. Landrecht u. s. W. In allen sol­
chergestalt nicht ausgenommenen Fallen aber soll, 
selbst unser Fiskus, er sey Kläger oder Beklagter, 
ohne weitere Rücksicht des Gegenstandes, oder der 
Art des Geschäfts, bei Unsern Negierungen Recht 
nehmen, und Erkenntniß zu. leiden verbunden seyn.

Wenn man nun zwischen diesem und andern Ressort- 
Règlements dem von 1749, dem Schlesischen und Süd- 
preußischen eine Parallele zieht, so findet man, daß 
das Ressort der Kammern, besonders durch die ihnen 
allein beigelegten Landeshoheits^ und geistliche Sachen, 
sehr erweitert, und die Regierungen blos auf Justizsa­
chen eingeschränkt, Hieriu aber ihnen ein größerer Wir­
kungskreis angewiesen, und den Kammern jede Art von 
Gerichtsbarkeit genommen worden ist. Dies scheint auch 
in dieser Provinz nothwendig zu seyn, weil die landesherr­
lichen Rechte häufig bestritten werden, und es unsäsick- 
lich seyn wurde, wenn die Kammern hierin erkennen 
wollten, da sie als Partheien zu betrachten sind, durch 
ihre fiskalischen Stationen, wie Klager eher Beklagte 
auftreten, und es mehr Zutrauen bei der Nation be­
wirkt, wenn ein jeder sein vermeintliches Recht mit dem 
Fiskus vor dem Landes-Justizkollegium, welches mit 
der Verwaltung der Staatsgüter nichts zu schaffen Hat, 

3 2
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im Wege Rechtens ausmachen kann, welches auch den 
Allgemeinen Landrechte angemessen ist.

Was die Laudeshoheits- und geistlichen Sachen be­
trifft, welche in andern Provinzen theils ganz, theils 
zum Theil den Regierungen beigelegt worden sind, und 
in Rücksicht deren sie eigentlich nur Regierungen ge­
nannt werden können: so sind solche zwar an sich keine 
eigentliche Justizsachen, und gehören in so fern auch 
nicht vor die Gerichtshöfe; daher denn auch in einigen 
Provinzen die Justizkollegien nichts damit zu thunha- 
beu. Es können aber auch Hiebei. Rechtsstreitigkeiten ent­
stehen, welches in dieser Provinz häufig der Fall ist, 
und dann wäre es unschicklich, wenn das Justizkoller 
gium dergleichen Sachen, als zu seinem Ressort gehörig, 
bearbeiten, und auch in diesen Sachen selbst erkennen 
sollte. Es laßt sich daher die Trennung dieser Sachen 
von den Justizcollegien, und daß solche den Kammern 
beigelegt worden sind, zumal bei dem stattfindenden 
Grundsätze, daß die Kammern überall nichts mit Ju- 
stizsachen zu thun haben sollen, als sehr weise rechtfer- 
tig-n, weil nun einem jeden frei steht, in allen Sachen 
ohne Unterschied, wenn nach den Landesgesetzen dar­
über ein Prozeß zulässig ist, sich bei dem Justizkollegium 
zu melden, auf rechtliche ElDlterung und Entscheidung 
über sein vermeintliches Recht zu dringen, und die Kam- 
mern durch ihre fiskalischen Stationen sich darauf ein­
zulassen schuldig sind.

Da aber zur Bearbeitung der Laudeshoheits- und 
geistlichen Sachen, Rechtskennrniß erfordert wird, und 
solche bei Konkurrenz auswärtiger Staaten, oder auch 
in innländischen Sachen, wenn sie auch nicht zum 
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Wege Rechtens verwiesen worden sind, Anwendung fin­
den, und diese zwar auch den Mitgliedern der Kammern 
beiwohnen kann, von den Mitgliedern der Regirnag 
aber schon als nothwendig vorausgesetzt wird: so bleibt 
der Verfasser bei seiner, schon vorhin im Wil·reu Ab­
schnitte geäußerten Meinung, stehen: daß es besser wä­
re, wenn d>e Landeshoheits - und geisiltchen Sachen, 
durch ein besonders aus den Präsidenten und Directo­
ren und einigen Rathen der beiden Landeskollegien ;u- 
samnieugesetztes Kollegium, Deputation oder Ausschuß, 
bearbeitet wurden, damit sich die Mitglieder beider 
Kollegien ihre Kenntnisse in diesen Sachen untthei- 
len konnten, und das Korrespondiren zwischen beiden, 
in Fallen, wo es zweifelhaft ist, ob die Sache vor die 
Kainmer oder vor die Regierung gehöre, vorgebeugt, 
und der Beschluß mehr beschleunigt werde, wodurch auch 
vielen Kollisionen begegnet werden würde.

Die Sachen, womit sich die Kammern hauptsäch­
lich beschäftigen, sind:

1) die Erhebung der Steuern;
2) die Verwaltung der Domainen;
5; die Verwaltung der Regalien, und
4) die Verwaltung der Landespolizei.

Die Steuern, mit deren Erhebung die Kammern 
sich beschäftigen, bestehen:

i) in der Offiara oder in dem inten jetzt 24ten 
Groschen, oder vielmehr in 24 Procent von den 
präsumtiven Einkünften der adlichen Guter, wel­
ches das nämliche ist, was man in den alten Pro­

vinzen unter Contribution versteht. In altern Zei­
ten war der polnische und lithauische Adel 
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von allen Landesabgaben frei. Daß aber, als sich 
das Reich und die Republik Polen, unter der Ne­
gierung des letzten Königs, zur Selbstständigkeit 
erheben, und zur Zeit seiner Regeneration auf 
einen respectablen Fuß fetzen wollte; zu diesem Ende 
auf deni Reichstage eine freiwillige Abgabe von den 
adlichen Gütern, welche wegen der ungezwungenen 
Bewilligung des Adels, Offiara genannt wurde, 
und in dem roten Theil der Revenuen bestehen soll­
te, von dem Adel bewilligt ward; so wie in wel­
cher Art bei Ausmittelung dieser Abgaben nach 
den angenommenen Grundsätzen verfahren wor­
den, ist schon vorhin angezeigt. Wenn man die 
Lustrationen oder die gewissenhaften Angaben der 
Revenuen als ein Cataster ansehen will, so ist es 
sehr fehlerhaft, und es herrscht darin eine Ungleich­
heit, welche Pragravationen begründen würde. 
Diese Abgabe (Offiara) ist vom Königl. Preußi­
schen Gouvernement, wie auch schon erwähnt, bei- 
behalten, und auf 24 Procent erhöht worden; in­
dessen kann man bei seinem Gute annehmen, daß 
sie 24 Procent von den wirklichen Einkünften be­
trägt, zumal da die Preise der Bedürfnisse feit 20 
Jahren gewaltig gestiegen sind, und der Ertrag der 
Güter verhältnißmaßig sich vermehrt Hat.

Wenn malt aber auch 24 Procent von dem wirk­
lichen Ertrage an Contribution oder Offiara erhe­
ben wollte: so würde dies den Untergang der ge­
genwärtigen Besitzer der adlichen Güter unfehlbar 
nach sich ziehen, weil sie noch mehr andere indirecte 
Abgaben und viel Schulden haben; ein neues Ca-
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taffer aber zu machen, um eine Gleichheit in dieser 
Abgabe zu bewirken, setzt eine Vermessung und 
Abschätzung voraus, welches mit allzuviel Kosten 
verknüpft seyn würde, daher cs denn besser ist, daß 
es wenigstens vor der Hand bei dem bisherigen 
Eteuersuße belassen wird. Diese Landesrevenucn 
werden jetzt durch die Kreiskassen erhoben, und an 
die Landesrevenuenkasse periodisch abgeliefert.

Die königlichen, Tafel- starosteilichen und geist­
lichen Güter, wurden auf die nämliche Art wie die 
adlichen lnstrirt, und die Offiara betrug in dem 
Bialtzstockschen Departement

Nthlr. Gr. Pf. 
von den adlichen Gütern — 78,480 30 8i 
von den Tafel-Gütern — 27,750 48 5 
von den starosteilichen Gütern 65,931 51 92 
von den geistlichen Gütern — 9027 70 ι4τ 
von den Lehygütern — — 262 28 2 2 
die Magdeburgifchen Zinsen
(eine besondere Art von Gütern) 907 44 13

überhaupt — — 180,599 r. 733 *7
Aus dem Plockschen Departementist der Betrag 

dem Verfasser noch nicht bekannt; indessen kommt es 
jetzt darauf nicht mehr an, da die Tafel- starosteilichen 
und geistlichen, auch zum Theil die Lehngüter eingezo­
gen find, mithin die Offiara nur von den adlichen Gü­
tern à 24 Procent zu 78,480 Nthlr. 30 ®r.8|^f. erhoben 
wird, und die übrigen Offiaren in die Domainenkasse 
fließen; ob sie aber aus dieser zur Steuerkasse und ob zu 
1ο oder 24 Procent berechnet und abgeben werden, ist 
dem Verfasser ebenfalls noch unbekannt.
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2) in ber Podymne, oder den Nauchfangsgel- 
dern, welcher ein jeder Einfasse, ohne Unterschied 
des Standes unterworfen ist, und die schon in pol­
nischen Zeiten üblich war. Wie diese Abgabe ent­
standen, ist schon vorhin bemerkt worden; sie ist 
ungleich und drückend, da man sie verdoppelt Hat, 
ohne Rücksicht auf die übrigen Abgaben, welche 
diese ober jene Klasse von Menschen bezahlen muß: 
denn die Dominien, Städte und königlichen Güter, 
geben ein gewisses Quantum, welches auf die 
Rauchfänge nach Größe der Besitzungen vertheilt 
ist, und noch ferner hat erhöhet werden müssen, 
wenn Feuerstellen eingegangen sind, uni das auf­
zubringende Quantuni zu erreichen. Es kann da­
her nicht bestimmt werden, wie viel eine jede Feuer- 
stelle giebt; denn dies hangt von der Menge und 
Größe der Feuerstellen, und was sie bisher gege­
ben haben, ab, da kein Ausfall gestattet wird; sie 
ist aber fo hoch herangewachfen, daß die elendeste 
Hütte i Nthlr. und darüber, und die größern 
Feuerstellen bis 5 Rthlr. geben. Uebrigens scheint 
diese Abgabe mehr eine Erwerbs- als eine Grund­
steuer zu seyn: denn sie hat mit dem Ertrage der 
Immobilien gar kein Verhältniß.

Wie hoch sich diese Rauchsangsgelder im Ganzen 
belaufen, hat der Verfasser nicht ausmitteln können; 
sie werden auch durch die Kreiskassen erhoben, und 
periodisch an die Landesreverrüenkasse abgeliefert.

Diefe beiden Landesabgaben, die Offiara und 
die Nauchfangsgelder, stellen den Steuer- 
fusi dar, und sind, besonders die letztere, fehler- 
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hast repartirt, welches seinen Grund in der polni­
schen Anlage Hat, die nur verdoppelt worden ist, 
und welchen Fehler man in Preußischen Feiten 
fortgesetzt hat. Billig sollten beide Abgaben zusam­
men geworfen, und eine ganz neue verhältnismä­
ßige Eintheilung der Grundsteuern gemacht wer­
den; die Nauchfangsgelder müßten mit den Be­
sitzungen in ein billiges Verhältniß gesetzt, und das 
Fehlende durch eine Art von Accise erhoben werden, 
weil sonst manche Feuerstelle wegen der darauf als 
radikal haftenden Last eingehen muß. Auf diesem 
Fuß kann es nicht bleiben, denn in polnischen Zei­
ten, wo ursprünglich nur 4 bis 6 Ggr. Nauchsangs- 
geld gegeben ward, war es für die Armuth erträg­
lich; seine Erhöhung war drückend, und nun es 
verdoppelt worden ist, bleiben Kummer und Elend 
das Loos der Klasse volt Menschen, auf welche es 
vorzüglich fallt, besonders da sie außerdem noch 
andern öffentlichen Lasten unterworfen ist. Hierin 
liegt denn auch mit der Grund, daß die Städte 
nicht in Aufnahme kommen können.

5^ in der Trank-Steuer oder Czopowe, wel­
che in polnischen Zeiten eine Art von Accise war, 
die von jedem Garnie; Bier und Branntwein, 
oder vom Schroot gegeben werden mußte, aus 
welchem man Getränke fabrizirte. Diese Abgabe 
war in polnischen Zeiten verpachtet, und auf dem 
Lande bezahlten die Inhaber der königl. Güter, 
nach den Lustrationen, etwas Gewisses dafür. 
Der Adel hatte in seinen Gütern schon vorher eine 
ähnliche Accise eingeführt, welche jener gleich kam, 
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und sie bisweilen noch überstieg. Vom Fleisch 
ward in altern Zeiten nichts bezahlt, außer in den 
adlichen Städten, wo es hergebracht war, und 
wo dem Adel hierin keine Schranken gefetzt 
waren. Als aber die Haute von der Republik für 
ein Regal erklärt wurden, und nachher statt deren 
eine Fleischaccife eingeführt ward, die unter dem 
Namen Lebergeld bekannt ist, wurde solche auf 
verschiedene Art, mit oder ohne die Czopowe er­
hoben. Weil nun gleich nach der Occupation im 
Jahr 1796 die Erhebung aller Accise und Zollge- 
fälle den vom General-Accise-und Zolldepartement 
ressortirenden Behörden, beigelegt, und eine Consum- 
tionssteuer eingeführt ward, hätte die Tranksteuer 
bei der Kammer gestrichen werden müssen: sie ist 
aber hin und wieder noch beibehalten worden, und 
der Adel läßt sie sich in den Mediatstädten auch be­
zahlen; mithin muß doppelte Steuer voin Ge­
tränke und Schlachtvieh gegeben werden, wodurch 
das Getränke, welches ohnehin schlecht ist, außer­
ordentlich vertheuert wird. Es ist zwar einiger 
Grund hiezu vorhanden, weil schon vor Einfüh­
rung der allgemeinen Czopowe von dem Getränke, 
an dle Inhaber der königl. Güter, so wie an 
den Adel etwas bezahlt werden mußte; allein es 
ist doch jetzt ein Mißverhaltniß in den öffentlichen 
Abgaben, wobei die Städte gegen das platte Land 
nicht bestehen können, und sich die städtische Nah­
rung auf das platte Land ziehen niuß, weil hier 
diese doppelte Abgabe nicht statt findet.
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Es scheint Hierin auch eine Unbilligkeit zu lie­
gen, welche in den königl. Städten dadurch geho­
ben werden könnte, wenn bei der Kammer die Czo­
powe ganz gestrichen, die Konsumtionssteuer nur 
etwas erhöht, und zur Deckung des bei der Kam­
mer dadurch entstehenden Ausfalls, ein verhaltniß- 
maßiges Aversionalguantuni, von den Zoll und Kon- 
sumtions- Steuer- Direktionen, jährlich an die 
Kammern bezahlt würde. Es ist zwar einerlei, 
ob man eine große Abgabe einfach, oder eine halb 
so hohe, doppelt bezahlt; aber es liegt doch eine 
gewisse Art von Harte darin, wenn man ein Be­
dürfniß doppelt versteuern muß. Mit den adlichen 
Städten könnte es eben so gemacht werden, daß 
man die gutsherrliche Steuer ganz abschaffte, und 
dem Adel eine verhaltnißmäßige Bonification aus 
den Konsumtions-Steuerlasten auszahlen ließe: 
denn die adlichen Städte werden noch willkürli­
cher als die königlichen behandelt. Diese Revenüen 
dem Adel ohne alle Bonifikation zu nehmen, geht 
indessen nicht an, ohne ihn zu Grunde zu richten; 
auf der andern Seite aber würde der Debit des 
Getränks auf dem Lande eingeschränkt werden 
müssen, um die Städte dadurch in Aufnahme zu 
bringen.

4) Jn den Schutzgeldern der Juden, welche auch 
in polnischen Zeiten schon erhoben worden, und 
erhöht sind. Hierüber werden keine Klagen ge­
führt, weil die Juden in allen Ländern stark heran- 

gezogen werden, und sie die Kunst verstehen, durch 
den Handel, welchen sie treiben, das Publikum zu 
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besteuern und sich dadurch zu entschädigen. Diese 
Abgabe wird auch durch die Kreiskaffen erhoben, 
und an die Landes-Revenücnkasse abgeliefert.

5) in den Stempelgefallen, welche auch schon in 
polnischen Zeiten eingeführt waren, und durch 
Distributeurs erhoben werden. In Ansehung 
dieser Abgabe ist Neuostpreußen mit den alten Pro- 
vinzen auf völlig gleichen Fuß gesetzt, und es fin­
den die Stempelverordnungen hier in vollem Um­
fange ihre Anwendung.

6) in den Servisgeldern. Diese finden hier eben so, 
wie in den Übrigen Provinzen, statt, nur mit dem 
Unterschiede, daß sie mit auf das platte Land re- 
partirt werden, weil die Städte zu entkräftet sind.

7) in den Fouragelieferungen, vermöge deren 
das Land zur Verpflegung der in der Provinz liegen­
den Kavallerie, Hafer, Heu und Stroh, zu einem ge- 
wissen geringen Preise, in die Eskadronsmagazine 
liefern muß. Hierüber werden bittere Beschwer­
den geführt, weil viel Landeigenthümer nicht so 
viel Fourage haben, als sie selbst brauchen, und 
sie daher theuer einkaufen, auch auf viele Meilen 
weit in die Magazine liefern müssen; die aber, 
welche Fonrage übrig haben, nicht den Werth da­
für erhalten, wofür sie selbige verkaufen könnten. 
Lästig ist es immer; indessen doch der Methode, die 
Fourage durch Entrepreneurs liefern, und einen 
Nachschuß vom Lande erheben zu lassen, wie in ei­
nigen Provinzen geschiehet, vorzuziehen, weil die 
Unterthanen hiebei ersparen, was die E rrewe- 
neurs darauf gewinnen würden. Es wäre jedoch
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zu wünschen, daß diese gehässige Abgabe abge- 
fdiaffr, und die Fourage aus eine andere, minder 
lästige Art Herbeigeschafft werden könnte
Dies sind ungefähr die allgemeinen Stenern, wel­

che statt finden, und von den Krieges- und Oomai- 
nenkammern erhoben Werden.

Die Somainen oder Staatsgüter sind aus 
den ehemaligen Starosteien, Tafel- und einge- 
zogenen geistlichen Gütern, mit Ausschluß der ehe­
maligen Jesuiten - Güter, welche dem Educatious- 
foirds belassen worden, und insofern sie nicht verkauft 
oder gegen Zinsen verlieben sind, von den Kammern 
besonders verwaltet werden, erwachsen.

Sie sind in Domainenämter eingetheilt, welche, 
wie in andern könial Provinzen geschieht, nach Hievon 
zu formirenden Anschlägen periodisch verpachter werden.

Im ersten Jahre vom 1796 bis 1797 jedoch auch 
nur für dieses, wurden diese Güter den Inhabern ohne 
össentliche Licitation, weil dies nicht möglich war, da 
die Ernte Heran rückte, nach besondern, mit einem je­
den getroffenen Accord belassen, und nur ungefähr 1111^ 
tersucht, wieviel sie bisher getragen hatten, und etwa 
tragen könnten; diejenigen Inhaber, weiche Kompetenz- 
berechtigte waren, konnten die Kompetenz an dem 
Pachtquantum kürzen, welches bei den Starosteien und 
geistlichen Gütern statt fand: dagegen aber fielen die 
Taselgüter gleich der Kammer zur völligen Disposition 
anheim. Für die folgenden Jahre bis 1800, wurden 
jedoch durch die Unterbehörden der Kammer, die Amts­
administratoren, Kammerräthe rc., so weit es sich thun 
ließ, Anschläge gemacht, und die Güter auf 5 Jahre 
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verpachtet, nachdem die Kompetenzberechtigten zum 
Theil aus dem Besitz gesetzt waren: Es wurden mit ih­
nen, wenn sie sich dazu qualisicirten; entgegengesetzten 
falls aber, und wenn Bedenklichkeiten obwalteten, mit 
andern Personen, Pachtkontratte, gegen zu bestellende 
Sicherheit, geschlossen, weshalb die Kammern mit In­
structionen versehen waren, wonach sie zu Verfahren 
hatten. Zu dem Ende ward öffentlich bekannt gemacht, 
baß der Naturalbesitz der Kompetenzberechtigten, in An­
sehung der ehemaligen Starosteien und geistlichen Güter, 
mit dem isten Junius 1797 ganz aufhören und ihnen 
die allszumittelnde Kompetenz aus den königl. Kassen, 
nach den festgesetzten Principien, baar bezahlt werden 
solle. Alle bisherigen Inhaber dieser Güter, wenn sie 
beibehalten wurden, waren daher weiter nichts, als 
königliche Pachter.

Die Kompetenzen wurden danach bestimmt, was 
nach Abzug der bisherigen Abgaben an die Republik, und 
der Admiplstrationskosien, welche auf 15 Procent be­
stimmt wurden, voin Ertrage übrig blieb. Anfänglich 
sollten die Kompetenzberechtigten, wie in Südpreu- 
ßen", im Naturalbesitze der Güter verbleiben, und da­
von, nach zu entwerfenden Anschlägen, welche in polni­
schen Zeiten Lustrationen genannt wurden, eben so­
viel wie damals, und noch überdies von dem ihnen 
bleibenden Ueberschusse, 20 Procent bezahlen. Als die 
Güter aber eingezogen wurden, und sie den Natural­
besitz verloren, so wurden ihnen diese 20 Procent erlas­
sen , und sie sollten statt deren gewisse bestimmte Adini- 
nistrationskosten bezahlen, und sich von per Kompetenz 
kürzen lassen. Warum der Satz: daß die Kompetenz-
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berechtigten von ihrer Kompetenz, welche bei den Tonisί. 
Gütern nicht überall gleich ist, gewisse Procente abgeben 
sollen, nicht beibehalten worden ist, und man, statt des- 
sen eine andere Abgabe unter dem Namen Administras 
tionskosten eingeführt hat, ist dem Verfasser nicht 
einleuchtend, da ihn jenes weit einfacher zu seyn scheint; 
indessen müssen doch wol überwiegende Gründe cingetree 
ten sein, welche diese Abänderung herbeigeführt haben.

Die Kompetenz- Berechtigungen sind nicht gleich. 
Von den Tafelgätern, welche der König nur auf Le­
benszeit verleihen konnte, findet gar keine Kompetenz 
statt; von den Starosteien, die in polnischen Zeiten 
verliehen waren, wurden 2 Quarten oder 50 Procent; 
von den expectativen, d. H. von den Starosteien, 
auf welche in polnischen Zeiten Anwartschaften ertheilt 
waren, und welche die Expectanten damals, als die 
doppelte Quarte eingeführt ward, noch nicht in Besitz 
hatten, solch? jedoch späterhin, auch noch in polnischen 
Zeiten, in Besitz besamen, wurden 2à Quarte oder 62^ 
Procent bezahlt. . Erstere wurden prioilegirte Starostei- 
Besitzer, letztere aber Expectanten genannt, wenn sie 
gleich 1796 schon im Besitz waren; wogegen Expectan- 
ten die im Jahr 1796 den wirklichen Besitz noch nicht 
erlangt hatten, auf Kompetenz gar keinen Anspruch ma­
chen konnten. Die eniphyteutischen Besitzer geben 5* 
Quarte oder 87s Procent, und einige Besitzer königli­
cher Güter, sogar 100 Procent; diese Hatten blos den 
Vortheil des Naturalbesitzes, und daß die Güter gerin­
ge lustrirt waren. Sie konnten gar keine Kompetenz 
fordern, und verloren den Naturalbesitz unbedingt.
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Diese Principien sind auch- von dein König!. 
Preußischen Gouvernement beibehalten worden; die 
Kompetenzen ändern sich aber, je nachdem inehr oder 
weniger Ertrag ausgemittelt wird, und nach Maßgabe 
der Adminisiraiionskosten, die davon abgezogen werden, 
in Rücksicht deren cd noch zweifelhaft ist, ob solche von 
dem aauzen Erträge oder von der Kompetenz allein ab­
gezogen werden sotten.

Die Kompetenz-Zahlungen dauern so lange, als 
die Kompetenzberechtigten leben, mithin bei Ehegatten, 
welche die Starosteien jure communicativo besessen ha­
ben , bis zu beider Tode; sie vermindern sich aber von 
Zeit zu Zeit, und nach Verlauf von 20 bis 50 Jahren 
werden wahrscheinlich die meisten Kompetenzen ausge- 
storben und an den Staat zurückgefallen seyn, wie denn 
auch- schon gegenwärtig verschiedene durch den Tod er­
loschen sind.

Von den geistlichen Gütern, welche eingcjogen worden 
sind, wird den milden Stiftungen und Geistlichen auch 
Kompetenz zu 50 Procent gegeben; jedoch ist die Kom­
petenz bei geringern Pfründen der Weltgeistlichen, die kei­
ne 2000 Gulden Einkünfte haben, nur auf 20 Procent 
festgesetzt, und von ganz geringem Einkommen wird gar 
nichts abgezogen.

Die ansehnlichste Konipetenz, wenn man sie mit 
darunter rechnen kann, war die Pension, welche dem letz­
ten Könige von Polen von den beiden Kaiser-Höfen und 
dem Königlich-Preußischen Hofe auf Zeitlebens ausge­
setzt war, und in 200,000 Ducaten jährlich bestand, 
und wovon der Königl. Preußische Hof ^, mithin 
80,000 Dutaten oder 240,000 Thaler übernahm. Diese

Pension
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Pension, welche gedachter König nicht lange genoß, 
ward jedoch nicht bloß von Neuostpreußen sondern 
von Südpreußen mit bezahlt.

Alle Domainen stehen unter unmittelbarer Aussicht 
Ler Kriegs- und Domainen-Kammern, und die An­
schläge davon werden theils durch besondere Kommis­
sarien, theils durch Kammerräthe und durch Mitglieder 
des Collegiums, nach vorgängiger Vermessung, angeser- 
tigt, und sollen von 1800 an, wie in den alten Provin­
zen, verpachtet werden.

Ob die entlegenen königlichen und geistlichen Grund­
stücke, welche nicht füglich zu Domainen-Aemtern ge­
schlagen werden können, werden verpachtet werden, wie 
es zu wünschen ist, weil dadurch noch manche Familie 
erhalten werden würde, welche sonst aus Mangel wird 
auswandern müssen: dies ist noch nicht entschieden, und 
steht zu erwarten.

Das Bialystocksche Departement ist in 55 Do­
mainen-Aemter eingetheilt, wie sich aus nachstehender 
Tabelle ergiebt:

1. Im Marienpolschen Kreise.

N.

e
3
4
5

.7 
8 
9 

10

Namen des Amts.

Zahl 
Μ 

Dor. 
wer 

ke.

Zahl 
Bet 

Sät· 
ser.

Sim 
leine
Era- 

blisse. 
menls

S»m, 
ui 0 
her 

Orr.- 
lehas, 
ten.

Sum­
ma 
der 

ff euer.· 
lieutn.

Volks, 
menge.

Antonows. 
Bocikenikele. 
Chledisiken. 
Dobrowolla. 
KwircryLjkeN. 
Äidullen. 
LsSllistwv. 
P osaycren. 
Trenn. 
Zyplen.

a 
6 
2 
4 
4

4 
a
3

10f
15
39
24
92
88

176
11
26

-55

42
4

17
14
15
4

15
3.
6
9

1. rd.

149 
2s
58
43 
III
94 

>95
16
3s 

165 

A a

> f6o8 y0973
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2. Jin Kalwaryschen Kreise.

m. Nam,n diê Amis.

Zahl 
der 

Dor. 
wer, 

ke.

Żab, 
der 

Der· 
ser.

Eine 
leine 
Erae 

bit stet 
mente

Sum 
ma 
der 
Orti 

schar­
ren.

Sum- 
ni a 
der 

Weuer- 
litllen.

DolkL, 
menge.

I Barlniken. 8 2 I 1 30 1
2 Kaiwary. 8 67 — 7 5
3 KarkIienen. 4 13 — 17
4 KrolowkrzeSlo 9 23 — 31
5 Krakovv I. 3 I2 I 16
6 Senseliessen. I 71 — 8
7 Ludwinowen. 3 25 2 40 ^ 5855 27944
8 Jgiiszken. 5 94 4 Τ03

9 Oni6 sten. 6 24 3 33
IO Rudawken. 12 37 5 52
11 11bria. 4 19 — 23
12 Wilkvwiszken. 6 123 • — 129
13 Wy stiften. 9 »5 I 85

s
3
4 
y

5-
Czastkonow. 
KadaryStkeo.
Kukowo. 
Maczkow. 
Sejny.

Wigryschen Kreise.

61®etret). 
7>Wigry.

4- Im
1
2
3
4
5
6

I 
2
3
4 
S

6
16
6
8
6

!5
9

30
98
4k
39
7-
59

41

9
4
4
2
3

Ü0 
k i 
82 
76 
85

> 5908 45j80

Dombrowaschen
Chodorowken.
Dudniea. 
Grodzisk.
Kalin jen. 
Ladno. 
Nowawolla.

5. Im
Fasty.
Łanowo. 
An» szIli.
Sioykow. 
Svkolka.

2Stollowaej. 
^Kleinicki.

Kreise.
4
7
3
9
8
7

3Γ 
- ?

25
39
26

40
30
44
34
48
39

r 4620 -5-57

Bialy stock schen Kn-se.

14
8

19 
46 
5 l 
45
36

14 
2.

17
15

Vielskscheil Kreise.

33
56
53 ^ 4376 20723 
7;
59 

J

-7> 
214 21

13 64|
26 ^ 45s 1 20974

6. Im

5

’ 1
6 J .

9
8

8
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7. Im Drohycinschen Kreise.

N. Nanien des Ames.

Zälil 
Cet 

Wor> 
Wer­
ke.

3161 
der 

Dêr-

Ein* 
linie 
Ew, 
bu,re­
inen IS

SuMr 
ma 
der 

Orr 
schass 

ten.

Sum, 
ma 
der 

Feuer: 
IteUetî.

Volks­
menge.

I Surabiet. 9 18 I 33 399 2162

8. Im Suraczschen Kreise. 
i!Biiy »oivo. | 5I 27 | —1 521} 
rjSuracj. [ 10 | 571 —| 37)

>=5-9] 6443

9. Im Goniond;schen Kreise.
i|Knpgrob. 
2Aoniondj. 
;!Wijna.

29
29
24 51/ 1706 114108

1 13
3

10. Im Lom; aschen Kreise.
rlLomza. II -6! 1 3 8 1 I
2^Nsmogrod. 2 43 4 49 ^ 2909 1<647
ZlÄlrin-Plock. 5 461 7 58 J 1

| 73 A-mr-r | 362(2409] 240I 2811 | 37271(228708

Aus dem Pl0ckschen Departement kann der 
Verfasser jetzt noch keine so specielle Nachweisung der 
DoMainenamter, als von dem Bialysiockschen, lie­
fern, da das Ganze dieses Departements noch nicht völ­
lig regulirt ist, und ihm mithin die nöthigen Nachrich­
ten noch abgehen; er muß sich daher begnügen, einstwei­
len hier nur die bloßen,Namen der Aemter zu geben.

Biala.
Boryszewo. 
Brańszczyk. 
Brock. 
Ciechoczyn. 
Dobrzyń. 
Golanskowo.

Eumino.
Gonki.
Jasienika.
Mlawa.
M0nk0lin.

' Obrytte. 
Opinnagorra.

A a 2
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Ostrolenka. 
Prszanicz. 
Rembiscie. 
Nozan. 
Siele.

Sierps. 
Szumlyn.' 
Lroin bi». 
Zackroczyn.

Vorstehenden! Namenverzeichnisse gemäß wären 
also in diesem Departement 23 Domainenamter befind­
lich, wovon die vollständige und richtige Angabe nach 
Dörferzahl, Fruerstellen, Volksmenge rc. nachgeliesert 
werden soll, sobald es mit Zuverlässigkeit geschehen 

kann.
Die Regalien bestehen in Forsten, Zöllen und Ac­

cise, Salz-Monopol, Berg- und Hüttenwerken, und 
Posten. Es hatte hiezu auch das Stempelregal mitge- 
rechnet werden können, wovon aber schon geredet wor­
den ist. Ferner in fiskalischen Strafen, Confiscationen, 
Abschoß- und Abfahrtsgeldern. Don Zöllen-und Accise, 
Salz-Monopol, Berg - und Hütten-Werken, und von 
Posten, welche nicht von den Kriegs-und Domainenkam« 
mern verwaltet werden, will ich in besondern Abschnitten 

etwas sagen.

Die Forsten werden hier als Domainen behandelt, 
und das Forstwesen ist eigentlich kein Regal, da es sich 
nicht über alle Forsten ausdehnt, sondern nur die Ver­
waltung der königlichen Forsten, welche Theile 
der Domainen sind, zum Gegenstände hat. Die Kam­
mern verwalten die königlichen Forsten eben so, wie die 
übrigen Domainen; jedoch sind sie von den Domainen- 
amtern getrennt, in Forstamter und Reviere eingetheilt, 
und unter specielle Aufsicht der Forstbedienten gesetzt, 
die von der Kammer reffortiren; die Forstgesalle
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werben zwar besonders berechnet, fließen aber in die 
Haupt-Landes-Revenüen-Kasse , und diese führt davon 
eine Generalrechnung. Die sämmtlichen königlichen For­
sten im Bialystockschen Departement sind in 15 
Forsiamter nach Kreisen eingetheilt; in einigen land- 
rathlichen Kreisen aber giebt es keine Forstämter. Ueber 
jedes Forstamt ist ein Oberförster gesetzt, welcher seine 
Hegemeister, Förster und Waldwärter unter sich hat. 
Die Forstamter sind folgende:

1. Iin MariettPolscheN Kreise.
1) das Forstamt Gryzkabuda.
2) . ». . Prenn.

2. JMKalwaryschen Kreise.
5) das Forsiamt Buchta.

5· JMWigrYscheN Kreise.
4) das Forstamt Boksze.
5) - · . Polnorze..
6) . . Serrey.
7) - . - Szczebra.

4. 3 in D0Mbr0Waschen Kreise.
8) das Forstamt Nowinka.
9) . . Prestum.

5. Jm Bialystockschen Kreise.
10) das Forstamt Knyczin.
11) · . Sokolka.

6. Im DielskschenKreise.
ie) das Forsiamt Lada.

7. I in Dr0HYcinschen Kreise.
Keins.

8. JM Suraczschen Kreise.
Keins.
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9. J m G0ni0ndzsch en Kreise.
1 3) das Forstamt Raygro d.

io. JM L o ni zaschen Kreise.
λ4) das Forstamt Kapieszken.
15) · .. Lomza.

Die Fersten sind beträchtlich; da sie.«Ber noch nicht 
vermessen worden sind, so haben auch noch so wenig 
specielle Forst-Etats als ein General-Etat gemacht werden 
können. Indessen wird bąr Forst-Etat in dieser Provinz 
darum ansehnlicher ausfallen, als in andern königlichen 
Staaten, weil Hierasicht so viele Holzberechtigungen statt 
finden. Das ganze Forstwesen concentrirt sich bei der 
Kammer, wo dlles zum Vortrag kommt und verfügt 

wird.

An der Spitze sämtlicher Forstbedienten steht ein 
Obersorstmeister der ganzen 'Provinz, welcher die For­

sten bereiset, bei beiden Kammern gleich nach 'den Kam- 
merdirectoreu Sitz und Stimme hat, den Sessionen 
aber selten beiwohnen kann; in allen Forstfachen hat 
der Forstrath bei der Kammer den Vortrag. Mit dem 
Forstwesen ist zugleich das Jagdwesen verbunden wel­
ches aber nicht sehr einträglich ist.

Ueber die Privatforsten haben die königlichen Forst- 
bedienten weiter nichts zu sagen, und müssen nur darauf 
sehen, daß die Forstordnung beobachtet wird.

Die fiskalischen Strafen können nur durch die Re­
gierungen festgesetzt werden, deren Einziehung wird 
aber ben Kammern überlassen. Confiskationen finden 
nicht anders als auf rechtskräftige Erkenntnisse der Ju­
stizcollegia statt.
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Abschoß- und Abfahrtsgelder sind in der Regel auf 
to Procent festgesetzt, und wenn kein Widerspruch ob­
waltet, werden sie von der Kammer eingezogen; tritt 
dieser aber ein, so muß die Kammer durch einen fiska­
lischen Bedienten bei der Regierung Klage erheben, und 
Erkenntniß leiden.

Da durch die Petersburger Convention festgesetzt 
worden ist, daß keiner in mehrerer Herren Länder Gü­
ter besitzen, und sich binnen 5 Jahren erklären soll, ob 
er in römisch-oder rußisch-kaiserlichen, oder in königlich 
preußischen Staaten wohnen, und wessen Unterthan er 
seyn will: so müssen sich die Sujets mixtes von ihren 
übrigen Besitzungen, bei Strafe der Confiscation der 
Güter, vor dem 8. Mär; 1802 losmachen; wahrend 
dieser 5 Jahre sind sie aber den Abfahrtsgeldern nicht 
unterworfen, und können daher ihr Vermögen ohne Ab­
zug herausziehen, von baaren Geldern Kapitalien und 
Effekten aber müssen sie den zehnten Groschen zurücklassen.

Von Erbschaften, welche Ausländern binnen diefer 5 
Jahre sowol, als auch in der Folge zufallen, müssen 
sie sich ebenfalls auf die eine oder die andere Art zu ent­
ledigen suchen, weil Sujets mixtes überall nicht geduldet 
werden sollen.

In Ansehung des Kassenwesens unterscheidet sich 
diese Provinz von anderen darin, daß es nicht zwei 
Hauptkassen, eine Donrainen - und eine Kriegskasse, 
sondern in jedem Departement nur eine Landes - Reve- 
nüenkasse giebt, in welche alle Staatseinkünfte fließen; 
eine jede Art derselben wird jedoch besonders berechnet, 
und auf den Etat gebracht, mithin macht solches bei 



z76 Kriegs « und Domainen-Kammern.

den Generalbässen in Berlin keinen Unterscheid, und das 
Kassenwesen in der Provinz wird dadurch vereinfacht.

Den Ertrag sämmtlicher Landesrevenüen anzuge­
ben, erlauben theils die Zeitumstande, theils die Pflich­
ten des Verfassers nicht, auch laßt es sich noch nicht be­
rechnen, da sich die Einnahme und Ausgabe noch jähr­
lich vermehrt, das Bedürfniß dieser Provinz aber so groß 
ist, daß, wenn alles geschehen sollte, waszuihrer Aufnah- 
me billig geschehen müßte, die Ausgaben die Einnahmen 
bei weitem übersteigen würden. Es werden zwar jährlich 
Etats gemacht, nach welchen eine gewisse Summe be- 
stinimt wird, die an Ueberschuß abgeliefert werden muß, 
über welchen noch außerdem jährlich eine ansehnliche 
Summe abgeliefert wird; auch werden von den auf dem 
Ausgabe-Etat stehenden Summen noch viele Ersparnisse 
geiuacht, welche entweder diese Etats verstärken, oder abge- 
liesert werden; allein dies scheintalles noch provisorisch zu 
seyn; denn wenn erst alle nöthigen öffentlichen Gebäude 
erbauet, die Domainenämter ausgebauet, Brüche und 
Flüsse geräumt, Handel und Gewerbe zu Wasser und 
und zu Lande befördert, die Städte in Aufnahme ge­
bracht, und alles, was zum Landes Besten gereicht, 
bewirkt werden soll: so werden hiezu noch ansehnliche 
Summen erfordert, welche den Ertrag der Provinz noch 
eine lange Reihe von Jahren hindurch erschöpfen wer­
den. So viel ist gewiß, daß diese Provinz nicht un­
dankbar seyn wird, weil sie, und besonders das Bia- 
lystocksche Departement, einer jeden andern Provinz 
in Rücksicht der Domainen an die Seite gesetzt werden 
kann, in der Folge aber viele übertreffen wird. Die
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Hauptausgaben, welche aus den Landesrevenüen be­
stritten werden müssen, bestehen:

i) in den Unterhaltungskosten
der beiden Kammerkollegien
und deren Subalternen, 
welche jährlich wenigstens
erfordern — — 150,000 Thaler

2) in den Unterhaltungskosten
der beiden Regierungen und
den Subalternen inclusive
des Beitrags zu den Kreis­
gerichten aus den Königli-
lichen Kassen und den Kri- 
minalkosten, die auch jähr­
lich wenigstens erfordern — 100,00s —

5) die Unterhaltung der Zoll-
und Konsumtions-Steuer-
Directionen Mit ihren Sub­
alternen mag sich wohl be­
laufen auf — — 80,00s —

4) die Unterhaltung des in der
Provinz liegenden Militärs, 
nämlich 54 Eskadrons à 
1Z000, und 16 Compagnien
Füsilier à 10000 Thaler, als 
so viel man wohl annehmen 
kann — — — 670,000 — 

5) die Kompetenzen, welche 
noch gegeben werden mäs­
sen, mit Inbegriff dessen,
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was die Geistlichkeit erhält, 
mag jährlich noch wohl 500,000 — 
betragen ; mithin werden

hiezu allein erfordert — 1,300,000 Thaler 
ohne was die Vermessungen und Veranschlagungen 
der Aemter, die vielen Bauten u. s. w. kosten.

Das meiste was der Staatgegenwärtig durch diese 
Provinz gewinnt, bestehtldarin, daß das ^4bemerk­
te Militär, welches sonst in den alten Provinzen lag, 
und aus den Landeseinkünften erhalten werden 
mußte, jetzt aus dieser Provinz verpflegt wird, 
welches reiner Gewinnst seyn würde, wenn das 
Militär im Ganzen nicht vermehrt wäre.

Die Unterbehörden der Kriegs- und Domainen- 
Kammern bestehen in den landräthlichen Officien 
und Kreiskassen, welche zugleich die Funktion der 
Steuerräthe versehen, in den Aemteradministratio- 
urn, Kammerräthen, Konducteurs rc., in den 
Forstämtern, Polizeimagistraten, und Medicinal- 

__bedienten.
4.) beschäftigen sich die Kammern mit der Landespo­

lizei, und bedienen sich zu dem Behuf der Landra- 
the, Kreisräthe, Beamten und Polizeimagisträte: 
Zur Publication der Verordnungen aber der Geist­
lichkeit.
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XXVIII.
Von den sandräthlichen Officien und 

Kreiskassen.

In andern Preußischen Provinzen giebt es Landräthe, 

welche ursprünglich Kuratoren oder Stellvertreter der 
Einsassen des platten Landes, und Steuerrathe, welche 
ursprüglich Kuratoren oder Stellvertreter und Fürspre­
cher der städtischen Einwohner waren, und beide konnte 
man eigentlich nicht wie Staatsbedienten ansehen. Diese 
Verfassung, welche recht gut zu seyn scheint, weil jene 
doch unter der Leitung der Landesadministration stan­
den, und in einigen Provinzen Sitz und Stimme in den 
Kammerkollegien hatten, hat aber schon lange aufge­
hört, und die Kammern haben die Kuratel über das 
platte Land, und über die Städte selbst übernom­
men. Die Land- und Steuerrathe werden seitdem nur 
wie Delegirte und Unterbehörden der Kammern angese­
hen, in welcher Qualität sie ganz andere zum Theil ent­
gegengesetzte Pflichten haben; indem die Beförderung 
des Staatsintercsse ihre erste Pflicht geworden ist. In- 
'deiseir müssen doch die Landrathe außer diesen Dienst­
pflichten noch für das Wohl des platten Landes und für 
d'e Landespolizei, auch für die verhältnißmäßige Ver- 
theilung der Landesabgaben, die Steuerrathe hingegen 
sie das Wohl und den Flor der Städte, mit welchen 
die Polizei unzertrennlich verbunden ist, wachen; auch 
lbcn die erstem die Aufsicht über die Steuer- und letz-
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tere über die Kämmerei- und andere Kassen der Städte, 
welches alles mit einander vereinbar ist.

In Neu-Ostpreußen sind alle diese Obliegenheiten 
in den landrathlichen Dateien vereinigt; 'sie besorgen die 
Polizei in den Städten und auf deur pîatrcn^Lande-,' ha­

ben die Kreis - Kasse, sowohl als auch die Kämmerei- 
und andere Kassen unter ihrer Aufsicht, sollen alles in 
Ordnung halten, und in Flor bringen. Sie ..sind. die 
Vollzieher der Befehle der Kammern.

Diese Zusammenschiebung mehrerer öffentlichen 
Äuthoritaten mag ihr Gutes haben, in einem Lande, wo 
schon alles eingerichtet ist, und die Provinzen in kleine, 
leicht zu übersehende Kreise eingetheilt sind, wie in Eng­
land, oder andern volkreichen Ländern; ob aber diese 
Vereinigung der Kammer -Unterbehörden, zu welcher 
nur Zeitumstände die Veranlassung gegeben haben 
mögen, Hier gerade von erwünschtem Nutzen seh, muß 
der Verfasser, dem es in diesem Stück an hinlänglicher 
Kenntniß fehlt, unentschieden lassen. In abstracto 
kann er es nicht billigen, in concreto aber dünckt es ihn 
einleuchtend zu seyn, daß dies auf die Dauer nicht so 
bleiben kann; denn eines Theils sind die Kreise viel zu 
groß, und der Geschäfte welche den landrathlichen Offi- 
cien anvertrauet worden, zu viel, indem ein jeder land- 
rathlicher Kreis im Durchschnitte über 50 □ Meilen 
und über 50,000 Einwohner enthalt; einige beinahe den 
doppelten Umfang haben, wie z. B. der Marienpolsche 
Kreis, andere hingegen nur etwa halb oder zwei Drittel 
so groß sind; ein jeder Kreis in Durchschnitte 9 bis 10 
Städte hat, wie die Lithauischen Kreise; a;.derntheils aber 
die Geschäfte welche zusammen gezwängt worden, von 
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so verschiedener Natur sind, daß sie nicht zusammen ge­
nommen werden können, weil entgegengesetztes Interesse 
dabei obwaltet. Das Platte Land muß nach andern 
Grundsätzen als die Städte behandelt werden, sonst 
wird entweder bei den einen oder bei den andern der 
Zweck nicht erreicht. Wenn die Provinzen in viele kleine 
Kreise etwa zu 20 □ Meilen gekheiltwürdcn, und ein jeder 
soicher Kreis hatte alsdann ein eignes Polizei-Directo- 
rinin oder ein landräthliches Officiuin, das mit dem 
steuerrarhlichen verbunden wäre, und es wären meh­
rere Polizei-Unterbehörden angeordnet: so ließe sich diese 
Einrichtung wohl rechtfertigen; allein bei so großen 
Kreisen muß der Zweck verfehlt werden. Das Gouver­
nement scheinr auch hievon überzeugt zu seyn, indem 
es schon dem Kreis-Rath zur Pflicht gemacht hat, vor­
züglich die städtischen Angelegenheiten zu besorgen, zu be­
arbeiten und in Ordnung zu bringen, mithin dieser wie 
ein Steuerrath angesehen werden kann.

Die Städte in dieser Provinz sind verhältnißmä- 
«ßig weit mehr in Verfall, als das platte Land, und es 
wird, wenn sie sich wieder heben, Industrie darin ver­
breitet und sie in Flor gebracht werden sollen, eine 
sorgfältige Behandlung derselben, welche von der des 
platten Landes unabhängig seyn muß, erfordert. Ein 
Beispiel wird dies erläutern. Die Städte sind vorzüg­
lich deshalb in Verfall gerathen, weil die bürgerliche 
Nahrung sich auf das platte Land gezogen hat, und hier 
alles wohlfeiler geliefert werden kann, als in den Städ­
ten, wo die bisherigen Abgaben nicht blos geblieben, 
sondern verdoppelt, und, wenn man die Konsumtions» 
Steuer in Anschlag bringt, vervierfacht sind; dies kann
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auf die Dauer nicht bestehen. Einige Ackerbürger wer­
den sich noch wohl erhalten, die übrigen Bürger aber, welche 
städtische Handthiernng treiben, müssen nach und nach 
zu Grunde gehen, wenn nicht für Nahrung gesorgt 
wird. Die Einnahme auf dem platten Lande, beson­
ders in Rücksicht des Getränkes, welches in den Landkrü- 
gen verschenkt wird, ein Hauptnahrungszweig des Bür- 
ger'standes, hat sich vermehrt, und hievon will man 
nichts zum Besten der Städte aufopfern; vielmehr 
müssen die landrathlichen Officien darauf wachen, daß 
die Landes-Einkünfte nicht verringert werden. Wen­
det man aber die bürgerliche Nahrung den Städten wie­
der zu, so müssen die Einnahmen des platten Landes 
sich freilich vermindern; die Einnahme in den Städten 
wird sich jedoch alsdann durch die Konsumtions-Steuer 
vermehren, und der Staat nichts verlieren. Die 
Vermehrung der Landes- Einkünfte aus den Städten 
fließt nicht in die Kaffen der Krieges- und Domainen- 
Kammern, sondern der Zoll und Konsumtions-Steuer- 
Directionen; mithin sind die landrathlichen Officien des­
halb unbesorgt, und bestreben sich nur blos dahin, daß 
die Kreis-Kassen keinen Ausfall leiden. Nun ist aber 
Niemand, der sich der Städte annimmt, weil es an 
einem Fürsprecher, einem Steuer-Rath fehlt, welcher 
alles genau untersuchen und den Kammern mit Grün­
den unterstützte Vorstellungen machen müsste; dies ist 
aber von dem Kreisrathe, als Mitglied des landrathli- 
chen Officiums und Rendant der Kreis-Kasse, nicht zu 
erwarten. Von den königlichen Städten laßt sich noch 
wohl vermuthen, daß wenn es zur Kenntniß der Kam­
mern gelangt, sie sich ihrer annehmen, und ohne Rück-
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sicht auf Vermehrung oder Verminderung der Landes- 
Einkünfte von, platten Lande, zweckmäßige Verfügungen 
treffen werden; die adlichen Städte aber haben gar kei­
nen Fürsprecher, und ihre Noth kommt nicht zur Spra­
che. Es muß daher einleuchten, daß es gut wäre, 
wenn eine besondere öffentliche Authorität angeordnet 
würde, welche sich der Stabte besonders annähme, und 
dies sind in den alten Provinzen die Steuerrathe.

Das erste was geschehen muß, ist dieses, daß die 
Kämmereien in Ordnung gebracht, das Kämmereiver- 
mögen ausgemittelt, und wo teins vorhanden ifr,· solches 
den Städten aufeine oder die andere Art verschafft werde, 
damit gemeinnützige Anstalten, gutes Straßenpflaster, 
Brunnen, Brücken, Wege, Rath- und Armenhäuser, 
unterhalten oder neu angelegt, auch städtische Officia«- 
ten angesetzt werden können, welchen die Aufsicht über 
die Polizei anzuvertrauen ist. Die wüsten Baustellen 
müssen bebauet, und, um Feuersgefahr zu verhüten, in 
jeder Stadt ganz besonders vorgeschricben werden, wie 
gebauet werden soll. Den schon vorhandenen Häusern 
muß eine solche Einrichtung gegeben werden, daß Feu­
ersgefahr so viel möglich entfernt werde, zu welchem 
Ende eine Feuerordnung entworfen werden müßte. 
Wenn sich zu den wüsten Stellen keine Eigenthümer fin­
den, oder die vorhandenen in einem zu bestimmenden 
Zeiträume nicht bauen: so müssen die Stellen zum Besten 
der Kämmerei öffentlich meistbietend verkauft werden. 
Es müssen alle Arten von Handwerkern in die Städte 
gezogen, und die fehlenden durch Prämien, nicht aber 
durch fortlaufende Privilegien, worunter die übrigen 
Bürger leiden, herbei gezogen werden. Es ist besser,
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einen anziehenden Bürger anfangs, durch Sei# 
Hülfe zu feinem Etablissement, fo daß er sein Gewerbe 
gleich mit Erfolg ansangen kann, thätig zu unterstützen, 
als ihm gewisse Freiheiten zu ertheilen, welche den 
übrigen lästig fallen, und sie eifersüchtig undneidisch ma­
chen. Eine Gleichheit in den Lasten und Verbindlichkei-- 
ten ist durchaus nothwendig, wenn nicht Mißvergnügen 
entstehen soll. Gewisse Gewerbe müssen allein in den 
Städten und nicht auf dem platten Lande getrieben wer­
den, weil die Städte mit dem platten Lande unmöglich 
die Konkurrenz aushalten können.

Die Brauereien und Brennereien in den Städten 
müssen begünstiget werden, so daß sich diese vorzüglich 
städtische Nahrung, mehr von dem platten Lande in 
die Städte ziehe. Die Brauer und Brenner müssen 
unter Aufsicht des Magistrats gesetzt werden, damit 
sie nicht brauen noch brennen können, wie sie wollen, 
sondern gutes Getränk liefern mässen; ein gleiches fin­
det mit den Bäckern und Fleischern statt. Ueberhaupt 
muß ein jedes Gewerbe unter Aufsicht stehen, so daß 
es geleitet werden, und einer dem andern keinen Abbruch 
thun kann. Manufakturen und Fabriken, wodurch 
vorzüglich die rohen Materialien, die das platte Land in 
der Gegend liefert, verarbeitet und veredelt werden, 
müssen angelegt und begünstigt werden, besonders die 
Woll- und Leinwandmanufakturen; denn finden die 
rohen Materialien in den Städten erst Absatz, so wer­
den sich die Erzeugnisse von selbst vermehren. Die­
sen, zur Aufnahme der Städte abzweckenden Anstalten, 
legt die Abhängigkeit der adlichen Mediatstädte von den 
Grundherrschaften, von welchen viele sogar Schaar­

werks-
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Werksdienste leisten müssen, und sich daher, ^uf den 
Ackerbau legen, viele Hindernisse in den Weg, und es 
wäre daher zu wünschen, daß der Unterschied zwischen 
mediat und immédiat, königlichen und adlichen Städten, 
ganz aufgehoben werden könnte. Das wäre aber auf 
die Art möglich zu machen, wenn die Grundherrschaften 
dahin disponirt würden, ihre Städte den: Staate abzu- 
treten, und ihnen die Revenuen, welche sie bisher dar­
aus gezogen haben, und die ausgemittelt werden müß- 
ten, aus den öffentlichen Landes- oder vielmehr Kon- 
sumtions Steuerkassen jährlich bezahlt, diese Revenuen 
aber dagegen in diese Kassen flössen und anders regulirt 
würden. Der Adel würde sich dies gern gefallen lassen 
und der Staatthierbei vor der Hand nichts verlieren; 
in der Folge aber wenn die Städte blühend gemacht 
waren, merklich gewinnen, und es könnten alsdann alle 
Städte nach einem Plane eingerichtet werden.

Wenn dies geschaht, dann würde es vielleicht 
zweckmäßig seyn, eine allgemeine städtische Kasse zu er­
richten, und aus dieser alles zu bezahlen, was den 
G'undherrschaften jährlich zukäme, die Ueberfchüsse 
aber zum Flor der Städte, da wo man es am nöthigsten 
erachtete, zu verwenden. Es könnte nicht schien, diese 
Ueberschüsse müßten von Jahr zu Jahr beträchtlicher 
werden, und man könnte damit große Entwürfe aus­
führen, zumal wenn der Staat einen Etablissements- 
fonds für die Städte Hergeben oder nur auf einige Jahre 
vorschießen wollte. Mit dieser städtischen Kasse könnte 
auch eine Feuer-Societäts- und Armenkasse verbunden 
werden.

Der. Leser wird dem. Verfasser darin beipflichten, 
1. Td. Bb
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baß dies alles keine Operationen sind welche von dem 
landrathlichen Officium oder dem Kreisrath allein vor# 
genommen und bewirkt werden können, sondern es 
müßte eine städtische Retablissements- Commission nie# 
dergesetzt und derselben Steuerräthe untergeordnet wer­
den. Wenn ein Steuerrath io höchstens 15 Städte 
respiciet, und alles thut, was in diesem Fache zu thun 
vorfallt, so hat er Beschäftigung genug und kann die 
Obliegenheiten eines Kreisraths nicht erfüllen.

Den Einwand, welchen einige Statistiker gegen die 
Städte und deren Aufhelfung machen, indem sie be­
haupten: es sey dem Staat gleich viel, ob die Nahrung 
in den Städten oder auf dem platten Lande, ob jene 
oder dieses im Wohlstande wäre, wenn nur das ganze 
Land in Flor gebracht werde, darf der Verfasser wohl 
nicht erst widerlegen, da die Städte in jedem Staate wie 
Triebräder der Industrie und des daraus erwachsenden 
Wohlstandes angesehen werden müssen, und Jndüstrie 
auf dem Lande nie allgemein herrschend werden kann. 
Der Landmann muß produciren und der Städter muß 
verarbeiten; fließt beides in einander, so kann ein allge­
meiner Wohlstand daraus erwachsen, nur muß ein Land 
auch mit Städten nicht zu sehr überladen werden.

Die Vertheidiger der gegenwärtigen Einrichtung 
pflegen zu sagen: es bedürfe keiner Steuerräthe, denn 
die Polizei-Bürgermeister verträten deren Stelle, und 
diese standen unter unmittelbarer Aufsicht der Land- 
und Kreisräthe. Allein eines theils sind die Polizei- 
Bürgermeister vermöge ihrer Qualität nicht fähig diese 
wichtigen städtischen Angelegenheiten zu bearbeiten, 
wozu geschickte und erfahrne Manner erfordert werden, 
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welche man für 100 Thaler Tractament welches ein 
Polizei-Bürgermeister hat, nicht findet, andern theils 
aber sind auch jetzt nur noch erst in den Garnisonstadten 
Polizei - Bürgermeister angeordnet: in den übrigen 
Städten fehlt es jedoch ganz an einer öffentlichen Autho- 
ritat durch welche die Polizei verwaltet werden kann.

Die zweire Obliegenheit der Land- und Kreisrathe, 
besteht darin, daß sie alle Befehle der Kriegs- und 
Domainenkammern auf dem platten Lande befolgen und 
executiren, auch die Polizei verwalten. Vermöge dieser 
Obliegenheit müssen sie fast beständig, wenigstens einer 
von ihnen, umher reisen, denn in den Befehlen und Auf­
trägen der Kammern, heißt es gewöhnlich: Ihr habt 
Euch Angesichts dieses dahin zu verfügen re.

In dieser-Nücksicht sind wieder einige Kreise^viel 
zu weitlauflig, denn die Kreisrathe brauchen mehren- 
theils einen, bisweilen auch wohl zwei Tage zur Hin- 
und eben so viel zur Rückreise, mithin verlauft beinahe 
eine Woche wegen eines einzigen Geschäfts. Wahrend 
ihrer Abwesenheit bleiben dann oft Sachen liegen, die 
eine schleunige Bearbeitung erfordern, und wenn sie 
nach Hause kommen, wartet bisweilen schon ein andrer 
Befehl auf sie, vermöge dessen sie nach einer andern 
Gegend reisen müssen. Entweder mußten also die land- 
räthlichen Kreise kleiner gemacht, oder mehrere Unter­
behörden angeordnet werden, welchen die landrachlichen 
Officien Auftrage machen könnten.

Endlich haben die landrachlichen Officien auch das 
Kassenwesen zu besorgen; die Landrache sind Kuratoren, 
die Kreisrache aber Rendanten der Kreiskassen und 
diese haben einen Unter-Rendanten. Die Einrichtung

Bb2
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mit den Kreiskassen verdient allen Beifall: denn sie ge­
reicht zur Erleichterung der Kontribuenten, indem alle 
Landesrevenuen des Kreises zu diesen Kassen bezahlt 
werden können und müssen, mithin Niemand die Gelder, 
welche er cinzahlen muß (nicht einmal die Beamten und 
Pachter) mit schweren Kosten an die Haufitkasse ablie­
fern darf, auch alle im Kreise vorfallenden Ausgaben auf 
die Kreiskassen angewiesen werben können. Nur scheint 
es nicht zweckmäßig zu seyn, daß die Kreisrathe, welche 
doch eigentlich die städtischen Angelegenheiten besorgen 
sollen und fortwährend reifen mässen, Rendanten der 
Kreiskassen seyn sollen, Kaution bestellen müssen und 
einen Unter-Rendanten haben, da sie sich doch um die 
Kasse nicht bekümmern können. Besser wäre es, wenn 
die Kreisrathe, falls ja keine Steuerrathe ungeordnet 
werden sollen, sich blos mit den städtischen Angelegeln- 
Heiten beschäftigten, und besondere Rendanten angeord­
net wurden, welche selbst Kaution bestellen müßten.

Die landräthlichen Officien bestehen aus einem 
Landrath, einem Kreisrath und Haupt-Rendanten, 
einem Kreiskassen-Rendanten, einem Kreissekretar und 
einem Kreisausreiter oder Executor. Die Schreiber 
müssen sich die Landräthe selbst halten, und bekommen 
dagegen ein erhöhetes Gehalt.
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XXIX.

Von der Romainen -Verwaltung in der 
Provinz.

ie die Donrainen im Allgemeinen verwaltet werden, 
ist schon in dem Abschnitte von den Kriegs- und Do- 
maiuenkammern gesagt worden, und es darf hier 
nur noch nachgeholt werden, wie es in dieser Provinz 
bewirkt wird.

Als die Doniainen zu eigner Verwaltung eingezo­
gen wurden, behielt nian noch größtentheils die polni­
schen Pachter bei; diese »rußten aber unter Aufsicht ge- 
setzt werden, und hieraus erwuchsen Amtsadlninistra- 
tionen, welche jedoch mit Trinitatis 1800 aufhoreg 
werden, weil alsdann die völlige Aeurtexeintheilung er­
folgt, und die Domainen auf den nämlichen Juß wir; 
in den alten Provinzen eingerichtet werden. Da Ferner; 
Anschläge von den Domainen geniacht iverden mußten 
und die Räthe des Kollegiums sich, wegen überhäufter 
Geschäfte, nicht dazu abmüßigen konnten, so wurden 
sachkundige Beamten aus den alten Provinzen als 
Kammerräthe angcordnet, welche die Aufsicht über die 
Amtsadministrationen, nach gewissen ihnen angewiese­
nen Districten, hatten; selbst Anschläge' machten, und 
mehrere Veranschlagungs -Kommiffarien und Feld- 
messer unter sich hatten. In der Folge aber werden 
auch diese Kammerräthe eingehen, die Aemter in gewisse 
Departements vertheilt und die Anschläge von den 
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Krieges- und Domainenräthen selbst, wie in den alten 
Staaten angefertigt werden.

Da endlich der Fiscus theils wegen der Domai- 
nen, theils wegen anderer Gegenstände bei der Regie­
rung viele Prozesse fuhren muß, wo er entweder als 
Kläger oder als Beklagter auftritt, auch in vielen Pro­
zessen, welche Privatpersonen unter sich führen, dem 
einen oder andern assistentia fisci bewilligt wird, und 
in diesen Rechtssachen Informatio pro fisco eingezogen 
werden muß, wozu Rechtskenntniß erfordert wird, wel­
che die landräthlichen Officiante» und übrigen Beamten 
selten besitzen, auch Polizei und andere Untersuchungen 
vorfallen, und Kontracte ausgenommen werden müssen, 
womit die Kreisgerichte nicht belastet werden können: 
so sind bei jedem Kammer-Kollegium und zwar bei dem 
zu Dialystock 5, und bei dem zu Plock 3 Kammer-Ju­
stiz - Commissarien angeordnet, welche in der Provinz 
vertheilt werden, und diese rechtlichen Angelegenheiten, 
nach den ihnen zu machenden Austragen, besorgen 
müssen.

Wegen der Domainen-Forsten ist das Nöthige 
schon in dem Abschnitte von den Krieges - und Domai- 
nenkammern gesagt worden, wohin ich daher den 
Leser verweise.
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XXX.
Von dem Médicinal- und Sanitäts- 

Wesen.

Bei den Krieges . und Donrainenkammern sind zwei 

Collegia medica errichtet, welche Kammer - Medicinal- 
und Sanitats - Deputationen genannt werden, und ans 
einem Director, der Mitglied des Kammer-Kollegiums 
ist, zwei Aerzten, zwei Chirurgen und zwei Apothekern 
bestehen, welche Mitglieder Assessoren genannt werden, 
wie schon vorhin angezeigt worden ist. Von diesem 
Collegium, dem man auch einen Médicinal Fiscal juge- 
ordnet Hat, ressortiren alle Médicinal- und Sanitätssa­
chen im weitesten Umfange, nach der diesem Collegiuin 
ertheilten Instruktion. In jedem landrathlichen Kreise, 
ist ein Kreis-Physicus und ein Kreis-Chirurgus ange­
stellt, wovon aber die in den Kreisen, wo die Kammern 
ihren Sitz haben, angeordneten Kreis-Physiciund Kreis- 
Chirurgen in dem Médicinal- und Sanitäts-Collegium, 
der Regel nach, als Assessoren mit ihren Sitz haben, 
indem keine besondere Assessoren angeordnet sind. Auch 
ist in jedem Kreise ein priviligirter Apotheker: indessen 
können auch mehrere ausübende Aerzte, Chirurgen und 
Apotheker sich ansetzen; sie stehen aber unmittelbar un­
ter der Aufsicht des Physikus des Kreises und mit­
telbar unter dem Collegium,Medicum was die Ausübung 
ihrer Kunst und die hierauf Bezug Habenden Landesge- 
setze betrifft, wohin denn auch die Regiments- Batail­
lons- Eskadrons- und Compagnie- Chirurgen gehören.
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Die Kreis- Phisici müssen promovirt und den Cur­
sus gemacht haben, auch von den Ober-Collegium -Me­
dicum in Berlin geprüft und approbirt seyn. Von den 
Kreis-Chirurgen und Apothekern gilt, mit Ausnahme 
der Promotion das nämliche in so weit es nach dm 
Medicinalgesstzen erforderlich ist.

Die Kreis-Physici und Chirurgen stehen in Gehalt 
und mässen alle in ihrem Amte vorfallenden Geschäfte 
unentgeltlich verrichten; den Apothekern wird die Arznei 
be;ahlr. Alle vorfallenden Obduetionen werden von 
jenen besorgt, und zu den, Ende, muß sich der Kreis- 
Physicus, Kreis -Chirurgus und Apotheker, an dein 
Orte, wo die Frohnfesten erbauet werden, und das Jn- 
guisitoriat seinen Sitz hat, embiiren, weil bei Frohn- 
festen und Inguisitoriaten viel officielle Arbeit vorfallt.

Die meisten Kreis-Physici und Kreis-Chirurgen, 
sind schon vorhanden, und die noch fehlenden werden 
erwartet; auch findet sich in jedem Kreise, wenigstens 
schon ein Apotheker.

Nach- dein Entwürfe, soll auch in jedein Kreise ein 
Civil - Lazareth, wohin unvermögende oder ansteckende 
Kranke gebracht werden können, errichtet werden; vor 
der Hand ist aber nur erst eins in Bialystock angelegt 
worden.
a - .^ .·· ,· ../ <.^
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XXXI.

Vom Bauwesen.

^n einer Provinz wo so viel gebauet werden muß, wä­

re ein Baukollegium keinesweges überflüssig, denn ohne 
dies, wird gewaltig gepfuscht. Gegenwärtig sind nur 
einige Bauinspectoren ungeordnet, welche in der Pro­
vinz vertheilt sind, und diese stehen unmittelbar unter 
den Kriegs - und Domainenkammern, bei welchen, wie 
schon erwähnt, ein Baurath angesetzt worden ist, welcher 
die Bauanschlage revidirt und in Bausachen den Vob- 
trag hat. Die revidirten Anschläge gehen an daö Ober- 
Baudepartement zu Berlin, wo sie noch einmal revi­
dirt und alsdann vom Provinzial-Finanz-Departement 
approbirt werden. Die sämmtlichen Feldmesser und Kon- 
ducteurs stehen ebenfalls unter der Kontrolle des Bau­
raths und der Kriegs- und Domainen-Kammern.

Wenn erst der Ort bestimmt worden ist, wo die 
Landeskollegien'des Bialystockschen Departements 
ihren Sitz Haben sollen, und an diesem Orte gebauet 
werden muß; wenn die Frohnfesten und Arbeitshäuser 
so wie die Gefängnisse für die Kreis-Justizcommissionen 
und Kreis^crichte, auch die Aemter ausgebauet werden 
sollen: dann wird es nöthig seyn eine besondere Bau- 
commission anzuordnen und erfahrne Baubediente da­
bei anzustellen.
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XXXII.

Zoll - tint) Accise - Regal.

Äsn den Regalien sind die Zölle und die Accise nicht 

allein in Hinsicht der Staatseinnahme sondern auch 
weil dadurch die bürgerlichen Gewerbe und der Handel 
geleitet werden können, das vorzüglichste.

Die Zoll- und Accisesachen, sind, so wie in allen 
Königlich-Preußischen Provinzen, also auch in Neu- 
vstpreußen, von den Kammern getrennt, und 
einem besondern Departement des General-Ober-Fi­
nanz-Kriegs-und Domainen - Directoriums zu Berlin 
unterworfen, und werden durch Zoll- und Konsumtions- 
steuer-Directione» und deren Unterbehörden verwaltet. 
Nur darin unterscheidet sich diese Provinz von den übri­
gen, daß, weil an der Grenze der alten Provinzen, ein 
Grenzzoll, von den ausgehenden Waaren gegeben werden 
muß, hier nicht die volle Accise, sondern solche nur, und zwar 
unter dem Namen Konsumtions-Steuer, vom Getränke, 
Fleisch und Brod gegeben wird. Alles übrige was nicht 
jur Lande erzeugt, verarbeitet und konsumirt wird, ist 
dem Grenzzolle unterworfen, der, bis zur Erscheinung ei­
nes eignen Tarifs für Süd - und Neuostpreußen, 
nach dem polnischen und Conventionstarif, erhoben wird. 
In andern Ländern pflegt ein jedes Departement auch 
seine besondere Direction zu haben, in Neuo^preu- 
ßen hätten daher nach diesem Grundsätze zwei Zoll-und 
Konfumtionssteuer-Direktionen angelegt werden sollen,
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unb zwar eine Lin Bialy stockschen und die andere im 
Plockschen Departement; dies ist aber nicht gesche­
hen, sondern für Neuostpreußen nur eine Direction 
in Szczuczin organisirt, und alle Städte auf der 
linken Seite des Narew den Bug entlang bis an den 
Ausfluß in die Weichsel, und diesen Fluß entlang bis an die 
Westpreußische Granze, mithin das ganze Plocksche 
und ein Theil des Bialystockschen Departements, 
der Zoll - und Konsumtionssteuer-Direction zu War­
schau beigelegt worden. Diese Vertheilung hat wahr­
scheinlich Bezug auf die vielen Grenz-Zollämter, in Rück­
sicht deren, die Neuostpreußische Direction einen zu 
großen Umfang würdeerhalten haben; umaber zwei Di­
rektionen anzulegen, wurde die Provinz, wo nicht im 
Umfange, doch im Ertrage zu klein gewesen seyn, und 
es konnte, da die Warschauer Direction auch nicht 
groß war, also füglich eine erspart werden.

Die Direction zu Szczuczin welcheden nördlichen 
und größten Theil der Provinz verwaltet, besteht aus 
einem Director welcher den Character eines Geheimen 
Oder-Accise- und Zollraths hat, und vier Assessoren, 
welche Oder-Accise- und Zollräthe sind; von diesen ist ei­
ner Provinzial-Kassenrendant. Sie hat folgende Subal­
ternen: drei Sekretairs, wovon einer zugleich Transla­
teur ist, einen Ober- und drei Unter-Kalkulatoren, zwei 
Registratoren, einen Journalisten, zwei Kanzlisten, 
einen Formular - Rendanten, einen Brigadier, einen 
Kanzleidiener, und einen Provincial-Kassendiener.

Das ganze Personale, samt der Miethe für das 
Directionshaus, und die übrigen Bedürfnisse kostet et­
wa jährlich 12000 Thaler.
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Dies Departement ist in vier Provinzial-Inspectio- 
neu eingctheilt, wovon die eine zu Wizna, die andere 
zu Bialystock, die dritte zu Suwalken-und die vier­
te zu Wirdallen oder gegenwärtig zu Schirwint ih­
ren Sitz Hat. Eine jede hat ihre Zoll - Konfumtions- 
Steuer- auch Administrations-Aemter unter sich, wel­
che die Provincial - Inspectoren periodisch *)  bereisen 
müssen.

• ) Dotschrifttmäsrg muß jeder Proeincial-Infpector sein De- 
partemciil alle drei Monere ganz bereisen.

Um des Grenzzolls willen haben einige Zollämter 
in Altlithauen und Ostpreußen, verlegt worden 
müssen. Außerdem müssen noch gewisse Zollämter in 
Ostpreußen, 'Zollgefälle von ein - und ausgehenden 
Waaren berechnen, welche in die Hiesige Zollkasse stießen.

Die Adminisirationsamter sind an Orten wo we­
gen deren Unwichtigkeit keine ordentliche Ksusumtions- 
êreueramter haben angelegt werden können, etablirt, 
und die Administratoren ziehen von den vorfallenden 
Gefällen, statt Traktaments, 10 Procent voir der Kon- 
fumtions - Steuereinnahme als Tantieme; das übrige 
aber müssen sie an die Provinzialkasse abliefern.

Diese Einrichtung mit den Zoll- und Konsumtions- 
Etcuerämtern und Administrationen ist aber mancher 
Veränderung unterworfen; denn sie werden oft verlegt/ 
zufannnengezogen, oder ans Administratiousamtern, 
wenn die Einnahme sich vermehrt, und es sich der Mühe 
lohnt, wirkliche Konsumtions-Steucrämler gemacht.

Die S^larirung der Directions - Unterbchördcu 
nimmt einen großen Theil der Einnahme weg:'kenn das 
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Personale betragt über 100 Personen, welche jährlich 
über £0000 Thaler kosten. Es wäre daher die Frage: 
ob es nicht besser sein dürfte, die kleinen Konsumtions- 
Steuerämter zu verpachtend wovon jedoch der Ver­
fasser keine hinlängliche Kenntniß hat, um darüber 
gründlich urtheilen zu können.

Um den vielen Kontraventionen gegen die russische 
Grenze vorzubeugen, ist auch noch ein besonders Grenz- 
Jägercorps errichtet, welches in vier Brigaden oder 
Inspeetionen eingetheilt worden ist, und unter einem Ger 
neral-Jnspector, dessen Stelle aber wieder eingezogen wer­
den.soll, steht. Dieser hat vier Grenz-Inspektoren un­
ter sich, welchen eine gewisse Anzahl roulirender Ober- 
und Gemeiner Jäger untergeordnet ist; das ganze 
Corps ist jedoch von der Zoll-und Konsumtions-Stcuer- 
Direction zu Szczuczin abhängig. Es besteht aus 80 
Mann, größtenteils gedienten Leuten, die in Uniform 
gefetzt worden sind, und beständig die Grenzen sowol, 
als auch das Innere der Provinz beobachten, Koutre- 
bande beschlagen und auch die Salz Kontraventionen zu 
verhüten suchen, wofür die General-Salzadministratiort 
ein jährliches Aversum bezahlt. Dies Corps dient auch 
zugleich zur Sicherheit der Provinz, weil ein jeder Ue- 
bertreter diesen Leuten zuerst in die Hände fällt, visitirt 
wird, und sich durch einen Paß legitimiren muß, oder 
an das landrathliche Officium und so weiter von diesem 
an die Civil - oder Kriminal-Gerichtsbehörde abgelie« 
sert wird. Es kostet dies Corps jährlich gegen 10000 
Thaler und es .werden dabei viel Invaliden versorgt. 
Das ganze Personale der Provincial - Zoll- und Kon- 
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sumtions-Stener-Direction belauft sich, gegen 250 Kö- 
fe, und die Unterhaltung fährlich gegen 50000 Thaler.

Da diese Provinz, eine Grenzprovinz ist, die russi­
sche Grenze von Schmaleuinken längs der Me, 
mel bis Grodno und von hier, bis an den Narew 
wo er aus dem Russischen kommt und noch weiter bis 
Kleszell über 60 Meilen betragt, wenn man die 
Memel mit allen ihren Krümmungen in Anschlag 
bringt, und sowol der Eingang als der Ausgang von 
und nach Ostpreußen controllirt werden muß: so 
macht ihre Lage ein so starkes Personale nothwendig.

Hatte die Direction ganz Neuostpreußen, so 
würde sie eine Grenze von mehr als 200 Meilen haben; 
nun aber wird sie durch die Warschauer Direction, 
den Dug entlang, von den Römisch-Kaiserlichen Staa­
ten abgeschnitten, und darf an dieser Seite, so wie nach 
dem Plockschen Kammerdepartement zu, nicht viel 
Osstcianken halten.

Don der Warschauer Direction soll im zwei­
ten Theile beim Warschauer Departement gehandelt 

werden.
Von Zoll-und Accisesachen hat der Verfasser wie schon 

gesagt keine hinreichende Kenntniß, um beurtheilen zu kön­
nen, ob und in wie fern hiebei mehrere Vereinfachung anzu­
bringen wäre; indessen will verlauten, daß diese Direction 
wenig Ueberschuß habe, und daß es daher schon im 
Werke gewesen sei, sie aufzuheben und ihr Departement 
unter die zunächst gelegenen Directionen zu vertheilen.

Daß diese Direction soviel kostet und so wenig ein, 
bringt, liegt theils in der Lage der Provinz, daß sie ei, 
ne so weitlauftige Grenze gegen Rußland Hat, mithin
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ein größeres Personale erfordert wird, um den Kontras 
ventionen'und Defraudationen vorzubeugen, theils aber 
in dem Verfall der Städte, der geringen Konsumtion 
und dem wenigen Luxus der in der Provinz herrscht, 
zumal da sie durch Krieg und andere Unglucksfalle so 
sehr zurückgekommen ist.

Die Zollgefalle sind aber auch dadurch bisher sehr 
vermindert worden, daß die Kommunication und ber 
Handel mit Rußland ganz gehemmt ist. Würden 
diese wieder eröffnet, und mit Rußland ein Kommerj- 
Tractatgeschlossen, so daß alle oder doch die meisten Artikel 
des Luxus ein und ausgeführt werden könnten: so wür­
de ein lebhaftes Verkehr geführt werden, die Zollgefälle 
würden in beiden Reichen sehr steigen, und der Erfolg 
würde lehren, auf n>eld>er Seite die Handels-Bilanz wäre.

Wenn in der Folge die Städte mehr in Ausnahme 
kommen, welches auch durch den Handel mit bewirkt 
werden wird, wenn die bei den Städten vorhin bemerk­
ten Hinderniße gehoben werden: so wird sich die Kon­
sumtionssteuer schon verniehren; bleiben die Städte aber 
in dem Verhältniß worin sie sich jetzt befinden, so müs­
sen sie noch immer mehr in Verfall gerathen.

Es findet zwar, wie gesagt, in Neuostpreußen 
die volle Konfumtions-Accise nicht statt, wie in andern 
Königlich-Preußischen Staaten; allein die Zölle und der 
Transport aller ausländischen Bedürfnisse, machen diefe 
theurer als in andern Provinzen. Es scheint daher für 
Neuostpreußen Hart zu fein, daß die Zölle aufdenGren- 
jen von Ostpreußen beibehalten worden sind: denn da­
durch werden die eingehenden Waaren sehr vertheuert, 
welche man von Königsberg über 30 Meilen weit, 
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durch Landfuhren kommen lassen muß. Was diese Land- 
fuhren und der innländische Grenzzoll kosten, so viel kost­
barer werden hier die Waaren als in Ostpreußen. 
Mit den Exporten hat es die nämliche Bewandniß: 
denn wenn gleich diese, in den Handels Städten Kö­
nigsberg und Danzig merklich im Preise gestiegen 
sind, so muß dieser Gewinnst doch größtentheils wieder 
auf die Fracht und Zölle verwendet werden, anstatt 
baß andere, näher an den Handels Städten liegende 
Provinzen, wenig Fracht bezahlen dürfen und daher 
durch das Steigen der Preise der Exporten, ansehnlich 
gewinnen.

Es bleibt noch ein Problem, ob durch die Erhö­
hung der Zölle und Accise, die Landesrevenüen werden 
vernichrt werden, wenn nicht zuvor Handel und Wan­
del befördert und dadurch die Konsumtion und die Cir­
culation des baaren Geldes vermehrt wird.

Den Verfasser dünkt, daß ohne Erwerbsmittel zu 
erleichtern und Industrie zu befördern, durch Vermeh­
rung der Abgaben, die Duellen verstopft werden, und 
eine allgemeine Erschlaffung die Folge fein müsse. Die 
Abgaben müssen sich nach der Einnahme richten, wenn 
sie von Dauer sein sollen, und damit gleichen Schritt 
halten; durch die Vermehrung der Abgaben,ohne Beför­
derung des Verkehrs, der Industrie, des Luxus, und 
der Konsumtion, werden aber btt Kontraventionen und 
Defraudationen befördert, weil diese bei hohen Abgaben 
der Mühe lohnen: wer jedoch hierunter zu gewissenhaft 
ist, schränkt seine Konsumtion ein, welches beides hier 
der Fall ist. Diesen Erfolg lehrt uns die Erfahrung in 
England: denn wenn in diesem reichen Lande, eine Ab­

gabe
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gäbe über den Grad des Luxus erhöht wird, bringt sie 
oft nicht soviel ein, als eine geringere Auflage, auf 
eben den Artikel. Hält Jemand, bei einer Abgabe von 
einem Pfund Sterling von einem Pferde oder von ei­
nem Domestiken, zehn Pferde, oder zehn Bedienten, 
und diese Abgabe wird verdoppelt: so halt er davon nur 
die Hälfte, um seine Ausgabe mit der Einnahme ins 
Gleichgewicht zu bringen. Bloß der überreiche Lord oser 
Kaufmann, kehrt sich nicht daran, weil ihn diese er- 
höhete Abgabe nicht drückt.

Es scheint daher eine Grundregel zu seyn, welche 
auf alle Staaren paßt, weil sie aus der Natur der Sa­
che fließt: nie eine neue Abgabe einzuführen, 
oder die alte zu erhöhen, als bis der Er­
werb da ist, von welcher sie bestritten wer­
den kann, weil sonst das Kapital angegriffen wird. 
Daß nach dieser Regel verfahren werde, will der Ver­
fasser keinesweges bezweifeln, da das Steuersystem ge­
wiß reiflich durchdacht worden ist.

Die sämtlichen Einnahmen der Zoll- und Konsum- 
tions-Steuer Direction zu Szczuczin lassen sich nicht 
genau bestimmen; indessen will verlauten, daß sie doch 
zwischen 60 und 70000 Thaler reinen lleberschuß haben 
soll, und die Warschauer Direction dürfte der zu 
Szczuczin blos in dem übrigen Theile von Neuost­
preuße n gleich kommen.

In Ansehung des Verhältnisses der Directiaven 
mit den beiden Landeskollegien finden anch hier die Ver­
ordnungen der alten Provinzen statt; sie sind von diesen 
ganz unabhängig. In Rücksicht des Justizwesens liegt 
auch hier das Reglement vom 6ten Junius 1795 zum

1. Th. Cc
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Grunde, und die Directionen, imgleichen die ihnen un­
tergeordneten Zoll - und Konsumtions - Steuerämter, 
müssen in Streitigkeiten mit Privatpersonen, eben so 
wie die Kammern und deren Unterbehörden, durch ihre 
fiscalischen Stationen als Klager oder Beklagte, von 
den Regierungen Recht nehmen.

XXXIII.
Voin Salz-Regal.

Dies in allen Landern wichtige Regal wird in Neu- 

ostpreußen, wie in den meisten Königl. Preußischen 
Provinzen, als ein Monopol behandelt, und ist 
der Seehandlungs - Societät beigelegt worden, wel- 
che davon gewisse Summen an die General - Salzkasse 
bezahlt, alle Arten von Salz anschafft, und zu bestuum- 
ten Preisen verkaufen läßt. Dies wird durch N ederla- 
gen und Factoreien betrieben, und es findet in dieser 
Provinz wie in einigen andern, besonders den Westpha- 
lischen keine Salzkonscription statt. Das meiste Salz 
welches jetzt hier verkauft wird, ist österreichisches, und 
die Seehandlung hat mit dem kaiserlichen Gouverne­
ment deshalb auf einige Jahre einen Kontrakt ge­
schlossen.

Gegen die Gute des Salzes ist nichts einzuwenden, 
und über Theurung hat man zu klagen keine Ursach, 
wenn es gleich jetzt etwas theurer ist als vor diesem.
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Die Tonne kostet nach Verhältniß der Güte 4 Nthlr. 
12 Ggr. bis 9 Nthlr. und muß ein bestimnites Gewicht 
Halten. Wenn man unmittelbar aus den Faktoreien 
und Niederlagen kauft, so kann eine mittelmäßige 
Haushaltung mit einer Tonne Salz ein ganzes Jahr 
auskommen, mithin kostet das Salz, wenn man von 
der besten Gattung nimmt, das ganze Jahr hindurch 
höchstens 9 Nthlr.

In Nußland ist das Salz immer theurer, weil es 
dort durch Landfuhren von den Seeplätzen herbeigefüyrt 
werden muß, wogegen es hier bis zu den Niederlagen 
zu Wasser ankommt; allein das hiesige Salz ist in Nuß, 
laiid Kontrebande, und der Eingang wird nicht anders 
gestattet, als wenn dortMangelist, welches sich ostzutragt. 
Indessen ist der auswärtige Debit noch schwach, und es 
würde für beide Staaten Vortheilhaft seyn, wenn we, 
gen Einführung des Salzes Vertrage geschlossen wurden.

XXXIV.
Vom Bergwerks - und Huttenregal.

Oo wie ganz Polen und Lithauen an Mineralien 

arm ist, so findet dies auch vorzüglich in Neu^stpreu, 
ßen als einem flachen Lande statt. Es giebt hier weder 
edle noch unedle Metalle, und daß auch wenig Mine­
ralien in der Erde verborgen liegen, ist daraus zu 
schließen, daß nirgends Spuren von mineralischen 
Wassern, Salzquellen und Steinkohlen bekannt sind;

Cc 2
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Soch sind hierüber auch noch keine mineralische Untersn- 
chungen angestellt worden.

In dem Dombrowaschen und Goniondz» 
schen Kreise giebt es indessen Eisenstein und Wiesen­
erz, und hier finden sich noch einige unbedeutende Eisen­
hammer, welche zum Theil noch im Gange find, wor­
aus zu schließen ist, daß das Eisenerz reichhaltig seyn 
muß, weil nian sonst in polnischen Zeiten schwerlich 
Eisenhämmer angelegt haben würde. Wo der Eisenstein 
und das Wiesenerz gefunden werden, und ob beides so häu­
fig ist, daß hohe Ofen angelegt werden könnten, davon 
ist der Verfasser nicht unterrichtet, und kann bloß behaup­
ten, daß es in diesen beiden Kreisen, so wie in dem be­
nachbarten Lithauen und Ostpreußen, besonders 
in der Gegend von Johannesburg, Eisenstein und 
Wiesener; giebt. Das Oberbergwerks- und Hütten- 
Departement läßt es jetzt untersuchen, und die Reich­
haltigkeit des Eisenerzes, wird es alsdann entscheiden, 
ob Elsenhâmnier und Hütten mit Erfolg werden ange­
legt werden können.

Die Art wie ehedessen das Eisen gewonnen ward, 
und auch noch gewonnen wird, ist sehr einfach. Man 
errichtete an einem fließenden Wasser einen Heerd wie 
eine Schmiede-Esse, aufwelchem das Erz, nicht einmal auf 
einen Rost gelegt, mit Holzkohlen vermengt und bedeckt 
ward, diese aber mittelst eines Blasebalgs, welchen das 
Wasser durch ein einziges Nad trieb, in Glut gesetzt 
wurden. Das Eisen welches dadurch in Fluß gerieth, 
ergoß sich von dem Heerde, in eine kleine Grube, und 
ward alsdann auf einem dabei befindlichen Amboß durch 
Hämmer, welche die Mühle trieb, geschmiedet. Diese



Bergwerks - und Hüttenregal. 405 

ganze Anstalt ist so einfach und so wenig kostbar, daß 
es kaum zu begreifen ist, wie auf die Art Eisen hat 
producirt werden können, und dennoch findet man in 
alten Registern daß viele Dorfschaften verpflichtet wa­
ren Eisenstein und Holz für den Eisenhammer auzufah- 
ren, mithin muß die Zubreitung des Eisens vor diesem 
weit starker betrieben worden seyn.

Das Eisen ist hier außerordentlich theuer, indem 
es von Königsberg und Warschau durch Land- 
fuhren herbeigeholt werden muß. Sollte es sich finden, 
daß es hier mit Nutzen gewonnen werden könnte, wozu 
viel Aussicht vorhanden ist, so würde es ein ergiebiger 
Handelsartikel werden: denn an Holz fehlt es in den 
Gegenden nicht, wo sich der Eisenstein findet, und man 
würde viel Absatz in Rußland haben.

Torf würde sich in den Brüchern wo! finden; er 
ist aber vor der Hand noch entbehrlich, und darum 
nicht geachtet.

XXXV.
' Vom Postregal und Postwesen.

Das Postwesen ist in Neuostpreußen dergestalt re- 

gulirt, daß nicht allein Briefe und Pakete an jedem Ort 
in der Provinz durch die Post versendet werden können, 
sondern die Postkurse sind auch mit den Haupt-Postkursen 
anderer Provinzen in Verbindung gesetzt worden. So



4ο6 Postlegal und Postwesen.

geht nämlich zweimal in der Woche eine reitende und 
fahrende Post von Dialpstock über Kniszin, Go- 
ntondj, Ossowicz, Szczuczin, Lpk, Aris, 
Rein und Rastenburg nach Königsberg und 
kommt auch zweimal von da zurück.

Ferner geht alle Woche zweimal eine fahrende Post 
von Dialpstock, über Dukstal, Sokolka, Sidra, 
Dombrowa, Holinka, Kopczewo, Seine, 
Maczkowo, Kalwary, Wilkowiszken, Ma- 
rieupol und Hutta nach Prenn, und über die 
Memel ins Rußifche nach Kauen, Wilna u. s. W. 
hat ihre Nebenpostwärtereien, wodurch beinahe nach 
jeder Stadt in Lithauen Driefe, Pakete und Geld 
verschickt werden, und kommt zweimal zurück. Eine 
Nebenpost geht von Wilkowiszken nach Neustadt 
und fällt hier in die ostpreußische Post, welche nach dem 
nahe dabei liegenden Schirwint geht.

Eine dritte Post geht wöchentlich zweimal über 
Dielsk längs dem Bug über Woyszti, Bielsk, 
Dransk, Ciechanowiec, Gonsiorow, Brock, 
Wyczkow, Zegrze nach Warschau, hat ihre Sei- 
tenpostcn nach den Städten, welche sie auf diesem Wege 
nicht berührt, und kommt auch zweimal an. Eine Ne­
benpost geht von Ciechanowiec über Drohyein 
nach Siemiatyce, und von Bielsk nach Kleszel 
und Boćki.

Eine vierte Post geht über Tpkoczin, Menze- 
rin, Lomza, Miastkowo, Ostrolenka, Rojan 
nach Pultusk, wo sie in die Königsbergische Post 
fällt, welche nach Warschau geht. Dies ist eine rei­
tende und fahrende Post, welche ihre NebewPosiwarte- 
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seien nach den Städten am rechten Ufer des Narew 
Hat. Mir dieserPost kommen die Berliner Briefe, Pa­
kete und Zeitungen an, und es wird Damit alles versendet, 
was nach Süd- und ÄLestpreußen, Schlesien und 
dem übrigen Theile von Deutschland gehen soll. Ber­
lin liegt von Bialystock überWarschau und Posen 
105 Meilen entfernt, und die Briefe sind 6 Tage, Pa­
kete aber mit der fahrenden Post 10 Tage unterweges.

Die weite Entfernung dieser Provinz von Berlin 
und überhaupt von den alten Provinzen macht die Kor­
respondenz sehr kostbar; denn ein einfacher Brief nach 
Berlin kostet 11 Gg. und in der Provinz vertheuern 
die Nebenposten überdies noch den Briefwechsel

Die Postämter sind folgende:
1) Bialystock.
») Bielsk.
5) komża.
4) Pultusk.
5) Plock.
6) Sokolka und
7) Prenn.

XXXVI.
Vom Militär.

Ungeachtet Neuostpreußen eine neu aeguirirte 

Grenzprovinz ist, so hat man sie doch mit Militär nicht 
stark belegt, weil sie keinen einzigen haltbaren Ort hat, 
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denn es liegen hier nur 24 Eskadrons Husaren und Bos­
niaken, 5 Eskadrons Dragoner, der Tartaren-Pulk von 
5 Eskadrons und 4 Bataillons oder 16 Compagnien 
Füsiliers, mithin besteht das ganze Corps, die Eskadron 
und Compagnie zu 150 Mann gerechnet, nur aus 7500 
höchstens aus 8000 Mann, welche unter den Befehlen 
des General - Lieutenant, Freiherrn von Günther 
stehen.

Da indessen Ostpreußen und Warschau mit 
Garnisonen stark belegt sind: fojxmn in wenigen Tagen 
eine ansehnliche Armee zusammenstoßen und mithin 
die Provinz dadurch gedeckt werden.

Das Husaren Regiment von Suter No. 5. von 
1o Eskadrons liegt ganz in Lithauen, und hat seine 
Garnisonen in Wirballen, Neustadt, Wistitten, 
Prenn, Sokolka, Serrey, Przerosi, Wilkow 
wiszken, Suwalken und Kalwary. Der Stab 
liegt in Wirballen.

Das Bosniaken Regiment von Günther No. 9. 
Von iο Eskadrons liegt zum Theil in Lithauen, 
Podlachien und Masovien, und hat seine Garni­
sonen in Tyzkoczin, Ostrolenka, Drohycin, 
Kniszin, Zabludow, Bransk, Bocki, Wycz- 
kow, Ostrow und Lomza. Der Stab liegt jetzt in 
Aabludow, das Hauptquartier des kommandirenden 
Generals aber ist in Tykoczin.

Das Husaren Regiment von Glaser No. 10. 
von 10 Eskadrons liegt theils in Sud- theils in Neu­
ostpreußen, und zwar hier 4 Eskadrons welche ihre 
Garnisonen in Biezun, Lipno, Rippin und Ra- 
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cionz im Ploekschen haben. Der Stab liegt in 
Skiernewice in Südpreußen.

Das Dragoner Regiment von Busch No 1o. von 
5 Eskadrons liegt in Masovien, und hat seine Gar­
nisonen in Przaszniz, Mlawa, Mysziniec, 
Kolno und Szczuczin. Der Stab liegt in Prza- 
szniz.

Der Tartaren-Pulk von Baranowski unter In­
spektion des General-Lieutenants von Günther liegt in 
Podlachien und Lithauen und hat seine Garnisonen 
in Raygrod, Augustowo, Suchowolla, Ja­
nów und Goniondz. Der Stab liegt in Raygrod.

Das Füsilier Bataillon von Wakeni; No 3. 
von der ersten Ostpreußischen Brigade von 4 Com­
pagnien, hat seine Garnison in Bialystock.

Das Füsilier Bataillon von Eike No. 12. von der 
ersten Warschauer Brigade von 4 Compagnien hat 
seine Garnison in Bielsk.

Das Füsilier Bataillon von Ledebur No. 9. 
von der ersten Warschauer Brigade von 4 Compa­
gnien, hat seine Garnison in Pultusk.

Das Füsilier Bataillon von Hinrichs No. 17. 
von der zweiten Warschauer Brigade von 4 Compa­
gnien, Hat seine Garnison in Plock.

Für die Eskadrons sind in den Garnison-Städten 
des Bialystockschen Kammer- Departements Magazin- 
Gebäude nach einen Model von Holz mit einem hohen 
Dache in Form einer ovalen Kuppel erbauet, welche im 
Dache viel Raum giebt; ob diese Kuppeln aber dauer­
haft sind, wird die Erfahrung lehren. Ein jedes dieser 
Gebäude soll gegen 3000 Thaler kosten. Ob im Plock­
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sehen Departement mit den Bau auch schon vorgeschrit- 
ten worden, ist den; Verfasser nicht bekannt; wenn aber 
für alle 54 Eskadrons gebauet werden soll, so erfordert 
es einen Aufwand von mehr als 100,000 Thaler.

Folgende Regimenter haben in Neuostpreußen 
ihre Kantons und zwar in folgenden Kreisen:

1) Das Regiment v. Ruits No. 8. im Ostrolenka- 
Pultusk- und Przacznizschen.

2) Das Regiment V. Hausen No. 11. im Go­
niondz- und Wigryschen.

3) Das Regiment v Strach wij No.44 imkomja- 
einen Theil vom Ostrolenka- Suracz-und 
Bielskschen.

4) Das Regiment v. Reinhard No. 52. im Wi­
gry- Donibrowa- und Marienpolschen.

5) Das Regiment v. Anhalt No. 55. im Lipno- 
.Mlawa- und Plockschen.

6) Das Regiment Courbiere No. 58. im Kalwa- 
ryschen

7) Das Dragoner Regiment v. Busch No. 1o. int 
Bialystock- und Suraczschen Kreise, und

3) Das Bosniaken Regiment v. Günther No. 9. 
den gesammten kleinen Adel in Neu Ost- und 
Südpreußen.

. Den 7 ersten Regimentern sind gewisse Dörfer und 

Feuerstelleu zugelegt worden.
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XXXVII.
Von Fabriken, Manufakturen, Industrie 

und Handel.

In einem Lande wie Neuostpreußen, wo ein guter 

Boden ist, welcher alle Getreidearten reichlich hervor- 
bringt, und wo es selten Mißwachs giebt, wo Wiesen, 
Weiden, Wasser und Holz in Ueberffuß vorhanden; wo 
die Kommunikation mit andern Landern, großen Städ­
ten und selbst mit der See, von der Natur durch kleine 
und große Flusse begünstigt worden ist; wo die noth- 
dürftigsten Lebensmittel mit leichter Mühe erzeugt wer­
den, und wohlfeil sind, indem (die theuern Jahre aus­
genommen) der Berliner Scheffel Roggen gewöhnlich 
nur 12 bis 16 Gg. das Pfund Fleisch 9 bis 12 Pfenni­
ge, ein Huhn 2 bis 3 Gg. und ein Pfund Butter 2 bis 
3 Gg. kostet, mithin die Menschen sich leicht nähren 
können, gedeihen Fabriken und Manufakturen sehr 
leicht. Wenn man aber Industrie befördern will, so 
muß man mit Verinehrung und Veredlung der eignen 
Landesprodukte den Anfang machen, und immer weiter 
fortschreiten. Gegenwärtig liegt hier die Industrie noch 
in der Wiege, die meisten Fabriken- und Manufaktur­
waaren müssen aus andern Provinzen gezogen werden, 
auch selbst diejenigen, wovon die rohen Materialien ein 
hiesiges Erzeugniß sind. Eigentliche Fabriken giebt es 
hier gar nicht; was man in der Art findet, wird hand­
werksmäßig im kleinen betrieben. Von dein Eisen, wel­
ches hier gewonnen wird, ist schon vorhin gesprochen 
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worden: es ist nicht der Mühe werth, und blos an 
Schmiede überlassen; Eifeuwaaren zum Ackerbau und 
andern Bedürfnisse aber sind nie gefertigt worden, son^ 
dern man hat sie immer aus der Fremde gezogen. Viel-- 
leicht verschafft sich diese Provinz mit der Zeit ihr Be­
dürfniß an Eisenwaaren selbst, und überläßt davon an­
dern, wenn erst Eisenhütten und Fabrikat angelegt 
werden.

Kupfer wirb hier nicht gewonnen, man findet aber 
noch hin rind wieder Kupferhammer, unter andern einen 
in den Siemiatycischen Gütern, wo Kupfer und 
Messing verarbeitet worden; allein sie sind in Verfall 
gerathen, und dürften nur wieder in Gang gebracht 

werden.
Glashütten giebt eS im Bialystockschen Dapar- 

tement zwei, eine zu Hutra bei Prenn und die andere 
zu Krasnibor, es wird aber nur grünes und gemei­
nes weißes Elas fadricirt. An Holz aller Art, mithin 
an Asche, ist kein Mangel, und diese Hütten könnten er­
weitert, und mehr vervollkommnet werden; an Absatz in 
und außerhalb Landes, besonders wenn erst die Grenz­
sperrung aufhört, würde es alsdann nicht fehlen, und 
es konnte daraus ein Handelsartikel werden. Orte, 
wo alle Arten irrdenen Geschirres gearbeitet werden, 
giebt es viele, besonders werden ziemlich guteOfen bis zu 
24 Thaler verfertigt, und diese in und außerhalb Lan­
des in Menge abgesetzt.

Ziegeleien sind hier genug, und diese vermehren sich 
noch von Zeit zu Zeit, da jetzt viel gebaut wird. Auch 
fehlt es nicht an gutem Kalk.

Vor diesem ward hier viel Pottasche gebrannt, und 
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diese stark ausgeführt: so wie aber das Holz abgenom- 
men hat, so sind auch die Pottaschbrennereien größten- 
theils eingestellt worden; indessen giebt es Gegenden, 
lvo noch Ueberstuß an Strauch- und Unterholz ist, wel­
ches nicht zu Gelde gemacht werden kann, und die Pott- 
aschbrennereien könnten, unter gehöriger Aufsicht, noch' 
immer fortgesetzt werden, wodurch viel Geld zu gewin­
nen wäre.

Theer-Ofen waren sonst in allen Wäldern, und es 
ward viel Theer ausgeführt; ihre Zahl hat aber auch 
sehr abgenommen, ungeachtet jetzt mehr Holz als sonst 
ausgeführt wird, mithin die Stubben zum Theerschwe- 
len verbraucht werden könnten, welche jetzt verfaulen.

Leder wird zwar verfertigt, und es giebt hier hin 
und wieder Noth - und Weißgerbereien, jedoch nur im 
kleinen; die meisten Haute werden roh ausgeführt, un­
geachtet hier bei deur Ueberstusse der benöthigten Mate­
rialien große Gerbereien mit vielem Vortheile angelegt 
werden könnten. Die Schuster gerben ihr Leder größ- 
tentheils selbst; Sohlleder wird eingeführt.

Woll - Manufakturen giebt es beinahe gar nicht, 
weil, wie schon bemerkt, die Schäfereien vernachlässigt 
werden, und die Wolle nur schlecht ist. Wenn Woll- 
Manufakturen in den Gang kommen sollen, wovon sich 
viel Menschen nähren könnten, dann mußte matt erst 
Die Schäfereien in Aufnahme bringen und die Race der 
Schafe veredeln.

Dies leitet den Verfasser auf die Schafzucht und 
Schäfereien. Ungeachtet des großen Nutzens welcher 
man von Schafen theils durch die Wolle, theils durch 
den Dünger ziehen könnte, wodurch der Ackerbau sehr 
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gewinnen würde, denkt doch niemand auf ihre Verede­
lung und Vermehrung. Man trifft daher hier selten 
Heerden von einigen 100 noch weniger aber von 1000 
und mehrer?? Schafen, wie in andern Landern, an. Je­
der Dauer oder kleiner Guthsbesitzer, hält sich nach 
Maßgabe seines Bedarfs 1o bis 15 Schafe, und laßt 
sie durch.Kuabeu hüten; es werden keine gemeinschaft­
liche Schafer gehalten, welches wohl daher rührt, daß 
es hier wenig Gemein- oder KoppelHütungen giebt. So 
gut dies nun zwar au sich ist, weil die Gemeinheiten 
viel nachtheiliges mit sich führen, so schließt es doch 
-das Zufammentrêiben und Hüten des Viehes nicht aus.

Bei dieser Art von Hütung des Viehes herrscht 
viel Mißbrauch, indem sich dabei viele Menschen geschäft- 
los herumtreiben. Bisweilen liegen hier 1o bis 12 
Knaben an? Feuer und hüten jeder sein Pferd; dort lie­
gen eben so viele, welche Kühe und Ochsen hüten, und 
auf den Feldern in den Waldern und Brücheru, treibt 
sich wieder eine Anzahl Kinder mit den Schafen herum. 
Die Kinder können daher nicht zur Schule gehalten 
werden, und verdienen nichts, welches nicht der Fall 
sein würde, wenn ein jedes Dorf seine Hirlcil hielte. 
Diese Versahrungsart ist auch in der Rücksicht schäd­
lich, weil die Kinder ost nicht wissen wo zu jeder Jahrs- 
zeit ohne Gefahr gehütet werden kann, und wenn einem 
Stück Vieh etwas zustößt, sie sich nicht zu helfen verste­
hen. Der Hirt, wenn er ein erfahrner Mann ist, stellt 
zugleich den Thierarzt vor, und inan kann von ihm mehr 
verlatigen als von Kindern. Es würde daher sehr gut 
seyn, wenn ein jedes Dorf ungehalten würde, sich ge­
meinschaftliche Hirten anzuuehnien, und. danir würde
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auch in jedem Dorfe eine Heerde Schafe gehalten wer­
den können; den Hürde Schlag könnten die Interessen­
ten unter sich theilen. Mit den adlichen Gütern verhalt 
es sich anders, denn diese halten ihre eigenen Hirten; 
der zahlreiche kleine Adel verfährt aber eben so wie die 
Bauern.

Wenn die Schafe auch vermehrt würden, so ge­
schahe doch denl Hornvieh dadurch kein Abbruch, dieje- 
nigen Güter ausgenommen, wo Mangel an Hütung ist. 
Wenigstens könnten auf den großen adlichen Gütern, 
welche viel Wald und Hütung haben, wohl 6 bis 10 
mal soviel Schafe gehalten werden, als man zu Halten 
pflegt. Um Stallfutterung und Futterkräuter - Bau 
einzuführen, dazu ist die Sache noch nicht angethan; 
denn dies setzt ein kultivirtes und volkreiches Land vor­
aus, wo es an Hutung fehlt. Hier sind aber die Güter 
noch zu groß und der Menschen zu wenig; es würden 
also die entfernten Gegenden der Güter gar nicht genutzt 
werden, und Menschen fehlen, die Viehfutterung zu be­
sorgen. Aus eben den Gründen findet auch hier die 
Koppelwirrhschaft nicht statt. Gegenwärtig muß noch 
aus den Gütern der möglichste Nutzen gezogen werden, 
den die Natur darbietet, welches durch Vermehrung des 
Viehstandes überhaupt bewirkt werden kann.

Die Schafe, welche hier gehalten werden, sind nicht 
klein, welches der Erfolg einer guten Weide ist, doch 
sind sie größtentheils schwarz und die Wolle ist grob, 
und wird blos zu Warp (ein grobes Zeug, Halb Wol­
len Halb Hanf, worin» sich hier die gemeinen Leute bei­
derlei Geschlechts gewöhnlich kleiden) verarbeitet. Um 
den Guthsdesitzern den Vortheil klar vor Augen zu le-
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gen, müßte auf den Königlichen Domainen - Gütern, 
wenn auch^nit einiger Aufopferung vorangegangen, und 
Prämien zu Verbesserung der Schafzucht ausgeboten 
werden. Um aber auch den Absatz der Wolle zu sichern, 
müßten in den großen Städten Wollmagazine angelegt, 
und Wollarbeiter durch Begünstigungen herbei gezogen 
werden, damit die Landleute dies Produkt gleicli zu 
Gelde machen, und die verbesserte Wolle theurer verkau­
fen könnten. Vielleicht fanden sich auch Privatumer- 
nehnrer, welche Wollmanufakturen, fürs erste im klei­
nen, anlegten. Die Bürger und Juden würden durch 
Wollkratzen und Spinnen in Thätigkeit gesetzt weiden, 
und dies würde sich bald auf das platte Land ver­
breiten, wo besonders des Winters müßige Hande ge­

nug sind.
Färbereien wären die unmittelbare Folge davon, 

und hiezu würden sich auch bald, unter Begünstigung, 
Unternehmer finden.

Wenn erst die Anstalten für Gefangene im Stande 
siild, könnte ein Unternehmer schon auf eine ansehnliche 
Quantität Garn rechnen, die in den Frohnfesten und 
Arbeitshäusern gesponnen werden wird.

Vor der Hand müßte nur grobes Tuch für den ge­
meinen Mann fabrizirt werden, welches jetzt aus an­
dern Provinzen gezogen wird, und dies würde nicht 
allein in Neuostpreußen, sondern auch in den Rußi- 
schen Provinzen, viel Abgang finden. So wie sich die 
Wolle vermehrte, veredelte, und die Manufakturen sich 
vervollkommneten, würde man schon feinere Tücher lie­
fern können, und bald würden die Fabrikanten das be- 
nöthigte Tuch fürs Militär zu liefern im Stande seyn.

Bis-
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Bisher ist wenig oder gar keine Wolle außer Lan­
des gegangen; es könnte aber ein beträchtlicher Handel 
mit groben Wollen-Zeugen getrieben werden.

Hüte wurden sonst in Polen wenig oder gar nicht 
getragen, man trug Mützen mit Pelzwerk gefüttert und 
verbrämt, und tragt sie auch noch. Da sich aber nun 
so viele Deutsche in die Provinz ziehen, werden auch 
Hüte zum Bedürfniß, und es könnten mit Nutzen einige 
Hutfabriken angelegt werden, wozu es an guten Mate­
rialien nicht fehlt. In Bialystock ist ein Hutmacher 
welcher gute Hute bis zu 4 Thaler das Stück verfertigt, 
allein es wird eine große Menge eingeführt, von deren 
Verfertigung sich viele Menschen ernähren könnten.

An Strumpfwirkern fehlt es anch noch, ungeachtet 
an Wolle zu diefem Behufe kein Mangel ist.

Zwei andere Produkte von deren Verarbeitung sich 
viele Menschen ernähren könnten, sind Hanf und Flachs, 
welche beide in diefer Provinz, besonders in Lithauen, 
sehr gut gerathen, wovon aber nur soviel gebauet wird, 
als ein jeder zu feinem Bedarf nöthig hat, oder 
unverarbeitet, besonders in Lithauen, ausgeführt 
wird. Es wird zwar in den Städten und auf dem 
Lande gefponnen, jedoch nur grobes Garn zu Hemden 
und andern Bedürfnissen des gemeinen Mannes. Haus, 
und feine Leinwand wird aus Preußen und Schlesien 
gezogen; ein neuer Beweis von der wenigen Betrieb­
samkeit der hiesigen Einwohner. Uni den Kunstfleiß in 
diesem Stücke zu reizen, müßten Spinner, Spinnerinnen 
und Weber herbeigezogen werden, und wenn in den 
Städten Woll- und Leinwands - Manufakturen ange­
legt würden, wo die armen Bürger und Bauern ihr

l. LH. Dd
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Garn gleich zu Gelde machen könnten, so würden sie 
sich auf diesen Nahrungszweig, der eine sichere Grund­
lage zur Wohlhabenheit werden könnte, schon legen. 
Leinwand ist hier zwar sehr gut zu Gelde zu machen; 
die geringen Leute haben es aber nicht in Verlag so viel 
zusammen zu spinnen, daß sie ein Stück Leinwand ma­
chen und verkaufen können. Diese Klaffe von Menschen 
muß in den Stand gesetzt werde», daß sie alle Tage 
ihren Verdienst zu Gelde machen kann, sonst arbeitet sie 
gar nicht. In Schlesien, besonders in deir Gebirge», 
wird sehr viel gesponnen; allein die Spinner und Spin­
nerinnen können es nicht so weit bringen, daß sie selbst 
Leinwand oder Schleier fabriziren, denn sie verkaufen 
täglich das Garn, welches sie gesponnen haben, und 
leben von dem, was dieses ihnen einbringt. Es gehen 
daher beständig Garn - Aufkäufer umher, welche baar 
bezahlen, in den Städten aber werden Garnmarkte ge­
halten; auf diesen oder von den Garnaufkäufern kaufen 
die Weber alsdann, und verkaufen ihre Fabrikate wie­
der an die großen Leinwands- und Schleierhändler. 
Um die Circulation des Geldes zu befördern ist dies 
nothwendig, so sehr auch die Garnaufkäuferei als 
schädlich bestritten wird. Das Spinnen ist zwar ein 
geringer Erwerbszweig, weil ein Mensch, mit der äußer­
sten Anstrengung, des Tages kaum 2 Gg. damit verdie­
nen kann; allein es hat das Gute, daß es keine körper­
liche Starke erfordert, mithin die Menfchen auch bei 
schwachen Lebensmitteln dabei ausdanern können. In 
dieser Rücksicht ist diese Beschäftigung recht für die hie­
sige Nation und die Jugend geeignet, daß manche mür- 
ßige Stunde damit ausgefüllt wird, daß beiderlei Ec- 
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schlecht, Kinder und Greife, ja sogar Krüppel dies Ge­
schäft zu treiben in Stande sind, und die Menschen von 
einem wüsten, zügellosen Leben, besonders von dem La­
sier des Trunks welches man in den Schlesischen Ge­
birgen nicht antrisst, abgezogen werden, und sich zur 
Häuslichkeit mehr gewöhnen.

Der Hanf aus welchem grobe und starke Leinwand 
gefertigt wird, gerath hier zwar gut, kann aber ohne ge­
botet zu werden, welches in andern Landern auf Müh­
len geschieht, nicht füglich zum Spinnen präparirt wer­
den, weil er sich dadurch zertheilen muß und feiner 
wird, und es wäre daher gut, wenn hin und wieder 
Bot-Mühlen angelegt, und die Menschen mit den nö­
thigen Handgriffe zu deren Gebrauch, bekannt gemacht 
würden. Ausgesetzte Prämien für diejenigen, welche das 
meiste Garn ablieferten, würden diesen Industriezweig 
und Kunstfleiß sehr befördern.

Papiermühlen xxistiren im Vialpstockschen De­

partement nur drei, nämlich eine bei Prenu, die an­
dere bei Supraśl und die dritte bei Lomza; sie liefern 
aber wenig Papier, weil sie schlecht eingerichtet sind, 
und es an Materialien fehlt; es muß daher das meiste 
Papier aus Preußen und Warschau gezogen werden.

Der Handel welchen Neuostpreußen nach Ost­
preußen, besonders nach Königsberg, führt, ist 
größtentheils passiv, indem von hier die meisten See­
wärts eingehenden Waaren gezogen werden. Indessen 
werden diese Waaren nicht herein geführt, sondern Her- 
eingeholt, wodurch schon etwas erspart wird. Auch 
gehen einige Landesprodukte, als Hopfen, Honig, 
Wachs, Flachs, Hanf, Leinfamen rc. nach Königs-

Dd 2



440 Fabriken, Manufakturen, Industrie 2c,

berg, alle Arten von Getreide und Heu, woran das 
benachbarte Lithauen und Ostpreußen Mangel hat, 

nach diesen Provinzen.
Nach Danzig, Elbing und Meinel ist der 

Handel activ, denn von diesen Orten werden wenig 
Waaren gezogen, desto mehr aber von Frankfurt. 
Die Ausfuhrartikel bestehen in Weihen, Roggen, Lein­
samen, Hopfen, Holz, fetten Ochsen, Häuten, Honig, 
Wachs, Talg, Flachs, Hanf u.sw. Der Getreide­
handel wird auf dem Narew, Bug und der Weich­
sel nach Danzig und Elbing, auf der Memel 
aber nach Königsberg und Memel geführt, und ist 
beträchtlich, weil die Provinz reich an Korn und noch 
zu wenig bevölkert ist; doch laßt sich nicht genau bestim­
men, wie viel ausgeführt wird.

Die Ausfuhr des Leinsamen findet nur aus dem 
untern Theile von Lithauen nach Königsberg statt, 
und Hopfen wird aus den Bielskschen Kreise von 
Narew und Kleszel, auch aus Lithauen dahin 

versandt.
Die Ausfuhr des Schiffbauholzes nach Danzig 

und Memel ist bedeutend und es werden dadurch große 
Summen gewonnen.

Fette Ochsen wurden sonst häufig nach Preußen 
ausgeführt; man kaufte sie in Podolien und in der 
Ukraine das Stück zu 2 bis 5 Ducaten, trieb sie eine 
Zeit lang hier auf die Weide, oder brachte sie auf den 
Maststall, und verkaufte sie alsdann nach Warschau, 
Danzig oder Königberg. Dieser Handel hat abge­
nommen, weil das Vieh in jenen Ländern theurer ge­
worden, und der Handel nach den Rußischen Provinzen 
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jetzt mit vielen Schwierigkeiten verknüpft ist. Wenn 
aber der Viehstand hier vermehrt wird, so kann die 
Ausfuhr des fetten Viehes an Ochsen, Kälbern, Schwei­
nen und Schafen, nach Königsberg, Memel und 
Warschau, wieder bedeutend werden.

Pferde werden noch nicht aus, sondern vielmehr 
eingeführt; es sind aber schon verschiedene kleine Stute­
reien mit dem besten Erfolge angelegt worden, und die 
Pferdezucht kann mit der Zeit auch beträchtlich werden, 
da die hiesigen Pferde sehr dauerhaft sind, und sich für 
die leichte Kavallerie wegen ihrer Behendigkeit sehr 
gut schicken.

Minder erheblich ist die Ausfuhr an Hauten, Ho­
nig, Wachs, Flachs und Hanf: indessen ist dasjenige 
was dafür gewonnen wird, ein reiner Gewinnst.

XXXVIII.
Oertliche Beschreibung der Provinz nach 

landrathlichen Kreisen.

I. Im Bialystockschen Departement.

Das Bialystockfche Departement besteht aus einem 

kleinen Theil von Samogitien, einem großen Theil 
von der Lithauischen Woiwodschaft Troki, dem 
größten Theil von Podlachien, und zwei Masovi- 
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sehen Landschaften. Der Theil von Samogitien und 
Lithaiwn, der auf der linken Seite der Memel liegt, und 
gegen 320 □ Meilen Flächeninhalt hat, war sonst, wie 
ganz Lithauen, ein Privateigenthum der Großherzoge, 
welches ihnen nicht streitig gemacht ward, und worüber 
sie unumschränkt disponiren konnten. Undurchdringli­
che Wälder, aus welchen dieser Districkt größtentheils 
bestand, sicherten ihnen seinen Besitz und daher ruckten 
denn auch selbst die deutschen Ordensritter, welche auf 
der andern Seite der Memel in Samogitien oft­
mals eindrangen, hier nicht weiter vor, ungeachtet 
ihnen keine Hindernisse in den Weg gelegt wurden, als 
jene welche die Natur selbst darbot. Die Großherzoge 
beschäftigten sich in diesen ungeheuren Wäldern biswei­
len mit der Jagd, hatten jedoch keine Einkünfte daraus. 
'Etwa vor 250 bis 300 Jahren fingen die Großherzoge 
an, in diesen Wäldern Klöster zu stiften und Ländereien 
zu verschenken, woraus die geistlichen und adlichen Gü­
ter und Herrschaften erwachsen sind.

Alles was nicht verschenkt ward, blieb ein Eigen- 
thum der Großherzoge, und hieraus sind in der Folge 
in so fern sie noch nicht früher kultivirt worben, die 
Starosicien und die Tafelgüter entstanden.

Diefe große Strecke Landes erhielt also erst sehr 
spät ihre Kultur. Das bestätigt sich durch die Stif­
tungsurkunden der Klöster und durch die Privilegien 
der adlichen Güter. Das älteste Kloster in Lithauen 
ist das zu Seine welches etwa vor 250 Jahren gestiftet 
worden ist, und man sieht aus der Stiftungsurkunde, 
daß es in einem Walde angelegt wurde, welcher einen 
sehr großen Umfang gehabt Hat. Jetzt ist alles in dieser
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Gegend kultivirt. Etwa 80 Jahre spater, vor etwa 
140 Jahren ward das Kloster Wigry welches ein 
Eremiten-Kloster der Kamaldulenser ist, gestiftet, wel­
ches auch die Stiftungsurkunde beweist, und zwar wie 
die Legende sagt, auf folgende Art.

Der König Johann Casimir, der letzte aus 
dem Jagelloischen Stamme, weiblicher Linie, war 
mit der Königin» in dieser Gegend von Lithauen auf 
der Jagd. Die Kônigiun hatte einen Kamaldulenser 
Mönch als Beichtvater bei sich, mit welchem sie sich in 
der Gegend von Wigry wo vielleicht ein Jagdschloß 
gewesen seyn mag, aus Langerweile in ein Kartenspiel 
einließ, und große Summen verlor, die sie am Ende 
aus Geldmangel nicht bezahlen konnte. Der Beichtva­
ter welcher die Verlegenheit, in der sie sich deshalb be­
fand, zu benutzen wußte, und auch wohl nach seinen Or­
densregeln kein Geld hätte nehmen dürfen, bat sich von 
der Königinn die waldige Gegend um Wigry aus, 
um hier eine Einsiedelei anzulegen, wo er sein Leben in 
der Einsamkeit beschließen könne. Die Königinn ver­
sprach ihm dies, und bewirkte es bei ihrem Gemahle, 
daß ein Kloster hier gestiftet wurde. Die Schenkung 
war von großem Umfange und enthielt sehr viele Qua­
drat Meilen, weil man damals Wälder nicht achtete. 
Die folgenden Könige, unzufrieden mit dieser Schen­
kung, durch welche ihre Jagd eingeschränkt wurde, 
brachten es dahin daß das Kloster einen großen Theil 
der Waldung wieder abtrat, wogegen es jedoch andere 
Besitzungen auf dem rechten Ufer der Memel erhielt, 
welche weit einträglicher waren und in der letzten Zeit- 
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Über 10,000 Thaler getragen haben sollen, nun aber 
vom Rußischen Gouvernement eingezogen worden sind.

Ans allen Nachrichten geht so viel Hervor, baß 
vor 200 Jahren noch wenig Menschen in diesem Theile 
von Lithauen gewohnt haben, und daß es erst seit den 
beiden letzten Jahrhunderten kultivirt worden ist. Pod­
ląchien, welches damals, als unter jenem großen Walde 
liegend, Podlaszne oder Subsilvanien genannt 
ward, ungleichen Masobien, sind dagegen schon weit 
früher bevölkert und kultivirt worden.

i) Marienpolscher Kreis.

Dieser Kreis ist bei weitem der größte. Er ent­
halt den ganzen Theil von Samogitien auf der lin­
ken Seite der Memel und einen beträchtlichen Theil 
von Lithauen. Auf der einen Seite wird er durch 
Altlithauen, auf der andern Seire durch den Kal- 
warpschen Kreis und an der dritten und vierten 
Seite durch den Memel-Strom welcher ihn bogenför­
mig umgiebt, begrenzt. Der wahrscheinliche Flächen­
inhalt beträgt über 90 □ Meilen, denn von der alt- 
lithauischen Grenze oder von Schirwint bis an die 
Russische Grenze bei Prenn an der Memel, beträgt 
die Breite allenthalben 11 gute Meilen, und von der 
Scheschuppe, welche diesen Kreis auf die Hälfte von 
dem Kalwarpschen trennt, außer dem Winkel, wel­
chen die Memel von Prenn bis Kauen bildet, und 
welchen man reichlich auf 6 □ Meilen schätzen kann, 
allenthalben 5 gute Meilen; mithin beträgt dieser Theil 
des Kreises 61 Meilen. Von Prenn aber zieht sich 
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dieser Kreis an der Memel herauf bis an den Kal- 
waryschen Kreis, in einer Lange von 5, und einer 
Breite von 7 Meilen, welches 35 Meilen austrägt, mit­
hin würde er 96 oder ganz geringe gerechnet 90 □ Mei­
len enthalten. Der Boden ist theils flach, theils hüge­
lig, durchaus fruchtbar und es wird hier viel Weitzen, 
Roggen, Sommergetreide und Leinsamen gewonnen, 
welches ausgeführt wird; er ist aber kaum halb kulti- 
virt, denn es ist hier viel Holz, sowohl Nadel- als 
Laubholz, und viel dicht verwachsenes Gesträuch, beson­
ders auf den Anhöhen; der Boden ist so ergiebig, daß 
allenthalben wo geradet wird, Weitzenacker entsteht, 
und das 8te, 10te, rate bis i4te Korn gedrahtet werden 
kann. An der Memel sind die schönsten Flußwicsen, 
und auf der Höhe wächst vortreffliches Gras: daher 
die Pferdezucht hier gut gedeihen wird, wenn man das 
Gesträuch ausradet, wozu schon hin und wieder Anstal­
ten getroffen werden. Von Johannesburg oder 
Sodargen an der Memel hart ander Alt-Lithaui­
schen Grenze bis Kauen, welches 12 Meilen entfernt 
ist, wird die Gegend romantisch schön; die Memel hat 
an beiden Seiten ein hohes gebirgiges Ufer, auf wel­
chem starosteiliche und adliche Schlösser liegen, von 
welchen die Aussicht überaus reizend ist, und wo man 
von dieser Seite tief in das gegen über liegende frucht­
bare Samogitien sehen kann. Der Fluß hat ein 
breites Bette von einer Viertel Meile, tritt aber selten 
aus, weil er tief geht, und zieht sich meistentheils an 
dem jenseitigen Ufer herunter, mithin ist die Niederung 
an dieser Seite, die größtentheils in ganz vorzüglich gu­
ten Wiesen besteht. Der Weg lauft auf 1o Meilen lang 
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in gerader Richtung von Morgen nach Abend durch die­
se Niederung, bis oberhalb Sapieczyszken, wo er 
sich links dreht, und von Mittag nach Mitternacht 
lauft.

Der Güte des Bodens ungeachtet, ist dieser Kreis 
nicht stark bevölkert: denn er hat nur 8601 Feuerstellen 
und 72,115 Seclen, da hier sehr viel Menschen nach 
Landessitte in einem Hause wohnen; mithin kann 
man nur 800 Menschen auf die □ Meile rechnen. 
Hievon treffen 5608 Feuerstellen und 50,973 Seelen auf 
die königlichen Aemter, und 1922 Feuerstellen und 
13,379 Seelen auf die adlichen Güter, 848 Feuerstellen 
und 5789 Seelen auf die köiriglichen und 225 Feuersiel- 
len und 1974 Seelen auf die adlichen Städte.

Der Kreis ist also größtentheils königlich; es sind 
darin iο Aemter, welche 30 Vorwerke, 731 Dörfer, 129 
einzelne Etablissements, 5608 Feuersrellen und 50,973 
Seelen enthalten, ohne die Gtàdle. Die adlichen Güter 
und Herrschaften, welche mit den königlichen nicht im 
Verhältniß stehen, sind darum doch nicht unbedeutend, 
denn der Werth davon ist über eine Million angegeben 
worden, woraus man auf den Werth der königlichen 
Güter schließen kann, wovon sie nur | betragen.

Die Landleute sind größtentheils freien Standes 
und sogenannte Hochzinser, worunter es auch hin 
und wieder Deutsche giebt; einige leisten gar keine Dien­
ste, andere aber sind Dienstpflichtig, welches sich nach 
dem Bedürfniß der Vorwerke richtet.

Der Bauern-Stand ist wohlhabend, lebt aber noch 
in seiner Einfalt, ohne allen Luxus in Reinlichkeit und 
Bequemlichkeit der Wohnungen, Kleidung, Essen und 
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Trinken. Die Bauern wissen mit dem Gelde nichts an­
zufangen; sie wohnen in Haufern ohne Fenster und oh­
ne Schornsteine; in den Stuben sind keine Ofen, und 
es wird alfo auf dem darin befindlichen Heerde, fowol 
zum wärmen als zum kochen Feuer angelegt. Um Luft 
in die Stuben, und den Rauch hinaus zu lassen, sind 
gewöhnlich ein oder zwei mit Schiebern versehene Löcher 
von 2 Fuß Lange und einen Fuß Höhe in die hölzerne 
Wand eingefchnitten; an Licht von außen ist aber in die­
ser Wohnung nicht zu denken.

Wenn man ein solches Bauerhaus sieht, so sollte 
man glauben, daß die Bewohner desselben mehr als 
arm waren; allein sie haben zum Theil wirklich nicht 
nur einiges baares Geld, sondern auch Getreide von ei­
nigen Jahren gedörrt in großen Kisten aufbewahrt und 
20 bis 50 Stück Vieh auf dem Stalle. Ist Luxus 
gleich bei armen Leuten schädlich, so würde er doch bei 
dieser Klasse von Menschen mehr eine Wohlthat sein, 
indem dadurch Betriebsamkeit bei ihnen erregt, und 
mehr Geld in Umlauf gebracht werden wurde, welches 
wo es vorhanden ist, ungenützt liegt. Sämtliche Land­
leute, nur wenige, und bić Herrschaften ausgenommen, 
sind Lithauer, sprechen lithauisch und verstehen kein pol­
nisch.

Die Städte dieses Kreises sind folgende: 1) Bal- 
wierczyski, 2) Johannisburg oder Sodargen, 
5) Ludwinowen, 4) Marienpol oder Stara-, 
pol. 5) Neustadt, 6) Pilwiszken, 7) Ponie- 
mon, 8) Prenn, 9) Szaki, 10) Sapieczysz- 
ken, wovon die erste, siebente und neunte adlich, die 
übrigen aber königlich sind.
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Marienpol, ist die Kreisstadt wo das landräth- 
liche Officium sich befindet, Neustadt aber die bedeu­
tendste Stadt des Kreises, wo die Kreis-Justizcommis- 
sion ihren Sitz Hat. Das eine Kreisgericht ist zu Sza­
li und das andere zu Prenn etablirt.

1 ) Balwierzyczki, eine adliche Stadt dem von 
Tiszkiewicz gehörig, liegt an der Memel in ei­
ner fruchtbaren Gegend, ist ein offner Ort, wie 
alle Neuostpreußifche Städte, von 107 Häu­
sern und 820 Einwohnern, theils Juden, theils 
Christen, hat ein adliches Schloß oder wie man 
hier sagt, ein Palatium, das noch in ziemlich gutem 
Stande ist. Uebrigens ist es schlecht gebauet, und 
nicht gepflastert.

2) Johannesburg oder Sodargen, eine kleine 
königliche Stadt, hart an der altlithauischen Grenze 
an der Memel, toon24Käufern und 215 Einwoh­
nern, ist ein schlecht gebaueter erbärmlicher Ort. 
Nicht weit davon liegt das Zollamt Schmale- 
ninken, welches vormals beinahe 30000 Tha­
ler eingebracht haben soll, weil alles, was aus 
Lithauen von Wilna und Kauen nach Kö­
nigsberg und Memel, oder nach Lithauen 
zurück wollte, hier passiren mußte, jetzt soll eS 
kaum | davon eintragen.

5) Ludwinowen, eine königliche Stadt von 131 
Häusern und 312 größtentheils aus Juden beste­
henden Einwohnern, an der Scheschuppe bele­
gen, ist ein schlechter verfallener Ort. In Rück­
sicht der Justizpflege ist er mit dem Kirchspiele, dem 
Kalwaryschen Kreisgerichte zugelegt worden.
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4) Marrenpol, oder Starapol eine königliche 
Stadt von 159 Häusern und 1178 Einwohnern an 
der Scheschuppe, liegt ungefähr in der Mitte 
des Kreises. Hier befindet sich das landrathliche 
Officium, und ein Marianen-Mönchskloster; die 
Lage dieser Stadtist nicht übel, es herrscht aber we­
nig Verkehr darin.

5) Neustadt, eine königliche Stadt von 251 Häu­
sern und 2590 Einwohnern, wovon über f Juden 
sind, welche über 100 eigene Hauser haben, liegt 
an der Scheschuppe und Schirwint, wo er­
stere sich irf letztere ergießt, etwas hoch auf einer 
Erdzunge, indem die Schirwint auf der einen 
Seite vorbei fließt, die Scheschuppe sich aber 
bogenförmig um sie herumzieht, so daß sie von 
drei Seiten mit Wasser umgeben ist, und eine 
Halbinsel bildet. Es ist immer ein nahrhafter Ort 
gewesen, weil Schirwint von dieser Seite bei­
nahe alle seine Bedürfnisse zieht, und hier wo kei­
ne Accise war, immer wohlfeiler eingekauft werden 
konnte.
Schirwint ist nur eine kleine Stadt von 119 

massiven Häusern, und gutem Anfehn, da es einen gro­
ßen regelmäßigen Markt hat, gepflastert ist, und die 
Hauser weiß angeworfen sind. Diese zu Altlithauen 
gehörige Stadt, wird nur durch die Schirwint von 
Neustadt getrennt, und hat jetzt noch weniger 
Verkehr als sonst, so daß beinahe alles, Brod, Bier, 
Branntwein, Salz, Fleisch rc., in Neustadt einge­
kauft zu werden pflegen, womit es durch «ine Fahre in 
Verbindung steht. Schirwint hat volle Accise und 
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giebt Servis, hat aber keine Garnison; Neustadt hin­
gegen, giebt nur Konsumtionsaccise und hat eine Eska­
dron Husaren zur Garnison, mithin gewinnt es den 
Servis welchen Schirwint verliert. Dies Verhält­
niß ist für letzter» Ort verderblich, und die Einwohner 
wünschen daher mit Neustadt verbunden und zu Neu- 
ostpreußen geschlagen zu werden, um gleiche Gerech­
tigkeit zu erhalten, welches auch am Ende wird gesche­
hen müssen, wenn Schirwint nicht ganz zu Gründe 
gehen soll. Es werden wegen Verbindung dieser beiden 

Städten zwar mit den verschiedenen Departements Un­
terhandlungen gepflogen; diese sind Her noch nicht be­
endigt, und also ist auch noch nichts dieserhalb entschie­
den.

Neustadt hat nicht das vortheilhaste Aeußere. 
Es besteht größteutheils aus alten verfallenen Häu­
sern, und es sind nicht einmal alle Straßen und 
der Markt gepflastert; indessen wird aber viel ge- 
bauet, und es sind schon einige massive Hauser 
fertig, auch werden die Straßen nach und nach 
gepflastert. ■

In Neustadt wird viel Verkehr getrieben, und 
besonders führen die Juden einen vortheilhaften 
Handel nach dem rußischen Samogitien mit Ge­
treide, Holz, Hauten, Wachs, Honig, Wolle rc. 
auch mit Produkten der umliegenden Gegend, vor- 

, züglich mit Leinsamen. Bei der jetzigen Grenzsper­
re ist dieser Handel zwar mit Gefahr verknüpft; wie 
beträchtlich er, aber gewesen sein muß, beweist die 
Wohlhabenheit der dortigen Juden, von denen ei­
nige ro bis 50000 Thaler in Vermögen haben.
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Es liegt hier eine Eskadron schwarzer Husaren, 
für welche ein Magazin erbauet worden, auch hat 
diese Stadt ein Karmeliter Mönchskloster mit wel­
chen! die Parochialkirche verbunden ist.

Die Bierbrauerei und Branntweinbrennerei sind, 
so wie der Handel, ganz in den Händen der Ju­
den, und man brauet hier vorzüglich gutes Bier 
welches weit und breit verfahren wird; die christ­
lichen Einweiser leben vom Ackerbau.

Die Abgaben der Stadt sind an einige Juden, 
da diese das meiste dazu beitragen, verpachtet, und 
sie bezahlen dafür 1200 Ducaten; die Accise belauft 
sich jährlich über 5000 ^aler, mithin bringt die 
Stadt jährlich gegen 7000 Thaler auf, und es ge­
winnt das Ansehn, daß sie blühend werden wird, 
wenigstens ist sie die erstein diesem Kreise.

6) Pilwiszken, eine kleine königliche Stadt von 
67 Häusern und 355 Einwohnern, ebenfalls an 
der Scheschuppe belegen, ist ein schlechter Ort.

7) Poniemon, eine adliche Stadt dem Kaufmann 
Frenzel gehörig, von 51 Hansern und 480 Ein­
wohnern größtentheils Juden, liegt in einer sandi­
gen Gegend an der Memel. Es ist ein äußerst elen­
der Ort, von dem nichts vortheilhaftes gesagt wer­
den kann, wenn er gleich am Flusse keine übele La­
ge Hat. Das herrschaftliche Haus oder Schloß, 
befindet sich am Ende der Stadt. Dies Poniemon 
muß mit einem andern gleiches Namens welches 
weiter hinab auch an der Memel liegt, dem v. 
Tiszkiewicz gehört, keine Stadt ist, und ein



43» Oertliche Beschreibung der Provinz re.

schönes, auf dem hohen Ufer der Memel belegenes 
, Schloß hat, nicht verwechselt werden.
L) Prenn, eine königliche Scadt an der Memel 

oberhalb Kauen, von 204 Hausern, und 1224 
Einwohnern, worunter viel Juden sind, muß ehe- 
dessen ein ansehnlicher Ort gewesen seyn, ist abc» 
samt dem starosteilichen Schlosse in Verfall gera­
then; indessen wird hier etwas gebauet, und nach 
der Lage zu urtheilen, kann sich dieser Ort wiedev 
aufnehmen. Hier hat das zweite Kreisgericht sei­

nen Sitz, auch liegt hier eine Eskadron schwarzer 
Husaren für welche ein Magazin erbauet ist.

Hier ist das letzte königliche Postanit für den un­
tern Theil von Lithauen, welches ein Grenz- 
Postamt ist, und die Briese über Kauen nach 
Rußland versendet.
Unweit von Prenn liegt Hutta, wo eine Glas­

hütte ist, und nicht weit von der Stadt eine Papier­
mühle, worauf sich das ganze Fabrikenwefen dieses 
Kreises einschränkt.

9) Sjaki, eine adliche Stadt, dem Amtsrath von 
Keudel auf Nieder-Gilgodiczken gehörig, 5 
Meilen von Neustadt und s Meilen von der 
Memel, in einer waldigen Gegend belegen, hat 
65 Häufer und 574 Einwohner, worunter viel 
Juden sind, die Grundherrschaft bestreitet ihr die 
Stadtgerechtigkeit; sie bleibt daher arm und kann 
nicht in Aufnahme kommen, ungeachtet sie in einer 
fruchtbaren Gegend liegt. Hier ist vor der Hand 
das eine Kreisgericht etablirt worden, weil dieser 
Ort ungefähr in der Mitte des Kreises liegt.

1·)
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10) Sapieczyc;ken, eine kleine königliche Stadt 
von 52 Häusern und 107 Einwohnern an der Me­
mel belegen, ist ein erbärmlicher Ort, und hat 
gar nichts ähnliches mit einer Stadt, auch ist kei- 
Hofnung zu ihrer Aufnahme. Die beiden Markt­
flecken Nieder Gilgodiczken und BlogoSla- 
Wieutwo verdienen keine Erwähnung.

2) Kalwarpscher Kreis.

Dieser Kreis ist bei weitein der kultivirteste, frucht­
barste und volkreichste unter allen Kreisen, wenn er 
gleich in der Auedehnung den andern lithauischen Krei­
sen nachstehen muß. Er hat gar keine Waldungen au­
ßer an der einen Seite bei Olitta an der Memel die 
Buchtasche Forst; mithin an der altlithauischen 
Grenze herauf, Mangel an Holz, ist aber so bebauet, 
daß beinahe Stadt an Stadt und Dorf an Dorf liegt. 
Dies ist indeß nur von dem Theil des Kreises zu ver­
stehen, welcher westlich von Altlithauen liegt, wo 
man beinahe 2000 Seelen auf die □ Meile rechnen 
kann. Er besteht fast durchaus in einer flachen ebenen 
Gegend, und hat wenig Anhöhen, Berge aber gar 
nicht; der Boden ist auch fruchtbarer als der des Ma- 
rienpolschen Kreises, so daß gewöhnlich das rote 
12te Korn, bei guten Jahren auch noch mehr, gewonnen 
wird, vorzüglich zeichnet sich hierin die Gegend um 
Willowiszken aus.

Dieser Kreis mag etwa 45 □ Meilen enthalten; 
es sind darin 8 Städte: 1) Kalwar», 2) Lubow, 
5) Olitta, 4) Elinno, 5) Wilkowiszken, 6) 
Wirballen, 7) MiStitten, 8) Urdamin, wo- 

i. Ee 
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von letztere nur eidlich ist, die übrigen aber königlich sind, 
und 1,456 Feuerstellen und 9,554 Seelen enthalten Da- 
gegen sind in biesem Kreise 15 königliche Aemter, welche 
78 Vorwerke, 498 Dörfer, 17 einzelne Etablissements, 
5,855 Feuerstellen und 27,944 Seelen enthalten. In 
den adlichen Gütern finden sich 1,656 Feuerstellen und 
12,103 Seelen, mithin hat der ganze Kreis 8,9-7 Feur 
erstellen nnd eine Bevölkerung von 49,581 Seelen. 
Daß dieser Kreis mehr Feuerstellen und doch weit weni­
ger Seelen hat, als der Marienpolsche, liegt in der 
Landessitte, nach welcher in diesem letztern mehr Men­
schen in einem Hause beisammen wohnen.

Der Kalwarysche Kreis geht an der altli­
thauischen Grenze von Neustadt über Wilkowis- 
ken, Wirballen und Wistitten herauf, bis nahe 
vor Wyzainen und quer durch bis an die Memel, 
wo er aber schmal zu lauft, weil der Marienpolsche 
Kreis noch über Balwierzyszken geht.

Die königlichen Aemter dieses Kreises sind ansehir- 
lich, und unter diesen ist Wilkowiszken das größte, 
indem es mitden beständigen Gefallen über 56,000 Tha­
ler tragt. Der Werth der adlichen Güter ist wie im 
Marienpolschen, gegen eine Million Thaler ange­
geben.

1) Kalwary, eine königliche Stadt ungefehr in der 
Mitte des Kreises an der Scheschuppe belegen, 
die Haupt - oder Kreisstadt, von sehr großem Um­
fange, weil sie weitlauftig gebauet ist, hat 440 
Hauser und 2,705 Einwohner, größtentheils Ju­
den. Diese Stadt liegt zwar in einer fruchtba­
ren Gegend, hat aber keine vortheilhafte Lage, 
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weil sie größtenteils aufSumps gebauet ist^ und 
kein trinkbares Wasser hat. Sie ist nicht gepfla­
stert, und bei regnigem Wetter sind die Straßen, 
welche bloß mit Strauch und Holz gebessert wer­
den, nicht zu passiren. Man athmer hier nur fau­
le stinkende Dünste, die Hauser drohen beinahe 
sämmtlich dem Einsturz, und es herrscht wegen 
der vielen Juden die darin wohnen, eine solche Un­
reinlichkeit, daß der Geruch schon für einen Durch­
reisenden unerträglich wird. Die jüdischen Ein­
wohner sind größtentheils arm, und die christlichen 
leben vom Ackerbau. Es ist kaum zu enträtseln, 
warum diese große Stadt so in Verfall gerathen 
ist, da sie in einer so fruchtbaren Gegeno liegt; 
es wird wenig, darin gebauet, und es ist noch keine 
Aussicht daß sie sich aufnehmen werde Das land- 
rathliche Officium und ein Kreisgericht haben hier 
ihren Sitz, auch soll das Jnquisitoriat hierher ver, 
legt, und eine Frohnfeste erbauet werden. Es 
liegt hier eine Eskadron schwarzer Husaren, für 
welche ein Magazin erbauet ist.

2) Lubow, eine kleine königliche Stadt von 84 
Häusern und 425 Einwohnern, zwei Meilen von 
Kalwary wovon weiter nichts zu sagen, als daß 
es ein elender Ort ist.

5) Simno, eine königliche Stadt, jetzt aber dem 
Herzoge von Hollstein gehörig, von 105 Häusern 
und 70ZEinwohnern, ist in erbärmlichem Zustan­
de. Simno und Metellen im Wigryschen 
Kreise, waren sonsi Dtarosteien, wurden aber von 

Ee2
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dem letztversiorbenen Könige von Polen im Jahr 
1796 dem Herzoge von Hollstein, welcher da­
mals General in königlich preußischen Diensten 
war, als Donatariengüter geschenkt.

4) Olitta, königlich, ist blos die Vorstadt von der 
auf der andern Seite der Memel im Rußischen 
belegenen Stadt Olitta, hat nur 35 Hauser und 
219 Einwohner, und ist ein überaus geringfügiger 

Ort.
5) Wilkowiczken, eine königliche Stadt von 514 

Häusern und 1804 Einwohnern worunter viel Ju­
den sind. Dieser Ort hat eine vortheilhafle Lage 
in einer überaus fruchtbaren Gegend, jedoch ohne 
Fluß. Es herrscht hier ein ziemliches Verkehr, die 
Straßen werden jetzt gepflastert, und es wird auch 
hin und wieder neu gebauet. Hier hat das zweite 
Kreisgericht seinen Sitz, und es liegt hier eine Es­
kadron schwarzer Husaren, für welche ein Maga­
zin erbauet worden ist.

6) Wirballen, eine königliche Stadt von 245 
Hausern und 1650 Einwohnern nahe an der alt- 
lithauischen Grenze belegen. Dieser Ort scheint 
sich auch etwas aufzunehmen. Es liegt hier eine 
Eskadron schwarzer Husaren, und der Stab des 
von Suterschen Regiments. Die Dominikaner 
haben hier ein Mannskloster.

7) Wistitten, eine königliche Stadt von 287 
Häusern und 1579'Einwohnern, ebenfalls an der 
altlithauischen Grenze. Auch dieser Ort wird sich 
mit der Zeit aUfnehmett ^ es liegt hier eine Eska­
dron Husaren für welche ein Magazin erbauet ist.
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Diese drei letzten Städte sind die Bedeutendsten 
des Kalwaryschen Kreises; überhaupt habe ich be­
merkt, daß die an der altlithauischen Grenze belegenen 
Städte in weit besserm Zustande sind, als die andern 
welche weiter nach der Memel zu, ja sogar an diesem 
Elusse selbst liegen, welches von dem Verkehr Herruhrt, 
das sie mit den alten Provinzen gehabt und noch ha­
ben, wo die Städte mit Accise belegt sind, aus welchem 
Verhältniß ein Schleichhandel erwachsen ist, so wie 
dann auch die Städte in diesen Gegenden einen frucht­
barern Boden Haben.

8) Urdamin, eine adliche Stadt, dem von Tur- 
zinowiz gehörig, von 50 Hausern und 269 Ein­
wohnern, ist von geringer Bedeutung.

5) Wigryscher Kreis.

Dieser Kreis besteht beinahe zur Hälfte aus Wald; 
zieht sich auch an der altlithauischen Grenze von 
Wssjainen Herauf bis Augustowo, zu Podlachien 
gehörig an der Memel, aber unter Serrey Herauf bis 
an den Johanniskrug im Walde, oder bis Kop-- 
c.zewo; in der Breite geht er von der altlithauischeu 
Grenze bis an die Memel, und hier ist Lithauen am 
breitesten, indem Przerosi und Filippowo bis an 
die Memel. 14 bis 15 Meilen entfernt sind. Die Grenze 
zwischen diesem und dem Dombrowaschen Kreise, in 
dem großen Walde, welcher beide trennt, kann nicht 
genau angegeben werden, weil es unbedeutende Orte 
sind, ans welche sie zritrift. Der Boden in diesem Krei­
se, so weit er nicht aus Wald besieht, isi hin und wie­
der sehr gut: an einigen Orten aber, wie bei Suwal- 
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ken grandig und kiesig, und an andern sandig. An 
dem Walde hinauf, von Suwalken über Wigry 
und Seine bis an die Memel, ist die Gegend vornan? 
tisch schön, besonders bei Wigry und Seine; Hügel 
Seen und schönes Hol; wechseln beständig mit einander 
ab, und der Boden ist so ergiebig, daß auf den höchsten 
Anhöhen vortreffliches Getreide wächst. Die Seen sie­
ben größtenteils mit einander in Verbindung, und man 
kann von Wigry, durch viel Seen, zu Wasser bis an 
die Memel fahren Der Flachen-Jnhalt dieses Kl-ei­
ses mit dem dazu gehörigem Walde, betragt gegen 80 
□ Meilen; es sind darin 14 königliche, und nachdem 
Raczki vom Dombrowafchen Kreise getrennt und 
bem Wigryschen beigelegt worden isi, 5 adli- 
che Städte. Die königlichen Städte enthalten 1,755 
Feuersiellen, die erblichen aber, außer Raczki, 242 
Feuersiellen, erstere 9,769 und letztere 1,576 Einwohner, 
-überhaupt 1975 Feuerstellen und 11,145 Seelen. Es 
tsind darin 7 königliche Aemter, welche 66 Vorwerke 
416 Dörfer, 28 einzelne Etablissements, 5,902 Feuer­
stellen und 46,280 Seelen, die adlichen Güter aber 
2,035 Feuerftellen und 12,792 Seelen enthalten; mit­
hin hat der Kreis im Ganzen 9,916 Fenerstellen und 
70,217 Seelen. Der Werth der'adlichen Güter- ist ge- 
gen eine Million und 300,000 Sfyakr angegeben. Die 
größten Walder, woraus noch vieles Schiffs - und an­
deres Bauholz genommen werden kann, und auch ver­
schifft wird, besaß das Kloster Wigry. Sie waren 
am meisten geschont, jetzt sind sie königlich.

Das Kloster Wigry liegt im Walde auf einer In­
sel eines Sees, wozu nur ein Damm führt, auf dem
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Gipfel eines Hügels, der über die höchsten Baume her­
vorragt, und mehr durch Kunst, als von Natur ent­
standen zu sein scheint- Es ist an der einen Seite, mit 
einer kolossalisch hohen Mauer eingefaßt, und besieht 
aus einer schönen jedoch nicht großen Kirche, einem 
schönen Gebäude für fremde Herrschaften, und 16 klei­
nen Eremiten-Wohnungen, blos von einem kleinen Stüb­
chen, und einem Kämmerchen; vor jeder dieser Einsiede­
leien ist ein kleiner Blumen-Garten, und ein Kuchen- 
Gebäude. Die Haushaltungs-Gebäude und ein großer 
schöner Garten, liegen am Fuß des Berges, jedoch 
auch auf dieser Insel. Das Gebäude für die Fremden, 
welches ganz massiv ist, sieht mit der einen Seite, auf 
der kolossalen Mauer, hat viel große schöne Zimmer, 
ist sehr gut eingerichtet, und die Einsamkeit findet hier 
viel Nahrung. Aus diesem Gebäude, welches über die 
Eremitagen hervorragt, und nach der Mauer zu, einen 
Balkon hat, so wie aus den Eremitagen selbst, welche 
auf der Mauer herum stehen, hat man eine freie, doch 
melancholische Aussicht, von mehr als einer Meile weit, 
über den ungeheuer großen schönen Wald, welcher wie 
eine Landschaft zu Füßen liegt. Die Mönche sind Ca- 
maldulenser Einsiedler, und wie dies Kloster nach 
der Legende entstanden seyn soll, ist vorhin bemerkt wor­
den. Es hatte sonst sehr große Vesitzimgen, und Aber 
50,000 Thaler Einkünfte, denn diesseits der Memel 
gehörten ihm über 1,200 Bauern, die Kompetenz ist 
jetzt aber auf 5,000Îl)aler bestimmt, und es steht zu 
befürchten, daß die schönen Gebäude davon nicht wer­
den unterhalten werden können. Indessen soll, dies 
Kloster zum bischöflichen Sitze und zum Domkapitel des
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lithauischen Pisthums bestimmt seyn; kommt dies 

zu Stande, so wird auch ein Fonds zur Unterhaltung 
der Gebäude ausgemittelt werden.

Die Städte dieses Kreises sind folgende: r)Ba- 
-kalarzewo, 2) Berzuiki, 3) Filippowo, 4) Je­
leniewo, 5) Krasnopol, 6) Leypuhn, 7) Lisz- 
kowo, 6) Losds;ey, g) Metellen, 10) Miros­
law, 11) Przerosi, 12) Punsk, 13) Seine, 
14) Serrey, 15) Suwalken, 16) Sczszebra, 
17) Wieyszieye, 18) Wyzaiuen, wovon Su- 
walken die Kreisstadt und der Sitz des landräthsichen 
Osficiums ist. Von diesen Städten sind 14 königlich 
und 4 adlich, nämlich Bakalarzewo, Leypuhn, 
Miroslaw und Wieyszieye. Erstere haben 1,753 
Feuerstellen und 9,76g Einwohner, die eidlichen Städte 
aber 242 Feuerstellen und 1,576 Einwohner; mithin 
sämmtliche Städte 1,975 Feuerstellen und 11,145 Ein-- 
wohner, wie schon bemerkt worden.

t) Bakalarzewo, eine kleine adliche Stadt, dem 
v. Chlewinski gehörig, an der altlithaui- 
schen Grenze, hat 67 Feuerstellen und 405 Ein­
wohner, und ist ein schlecht gebaucter, armer 
Ort.

2) Berzniki, eine königliche Stadt, vor dem Wal­
de gelegen, von 68 Hausern und 504 Einwohnern, 
ist von eben der Beschaffenheit.

Z) Filippowo, eine königliche Stadt, hart an der 
altlithauischen Grenze, von 120 Häusern und 
795 Einwohnern, ist etwas besser, weil sie mit 
den alten Landen in Verkehr steht.
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4) Jeleniewo, eine kleine königliche Stadt von 49 
Hausern und 346 Einwohnern, zwei Meilen von 
Altlithauen belegen, ist ein schlechter Ort.

5) Krasnopol, eine königliche Stadt von 105 
Hausern und 555 Einwohnern, ist erst vor dreißig 
und einigen Jahren von dem v. Thießenhaus 
in einem königlichen Tafelgute, ganz regelmäßig 
und mit einem ungeheuer großen Markte, ange­
legt, und wird von Kolonisten bewohnt, welche 
sich vom Ackerbau nähren: es stehen über noch viel 

>Häuser unbewohnt, Dieser Ort hat keine übele 
Lage, auf einer Anhöhe, und ist sehr weitlauflig.

6) Leppuhn, eine adliche Stadt dem von Kru- 
czewski gehörig, von 42 Häusern und 255 Ein­
wohnern , etwa eine Meile von Memel entlegen, 
ist ein elender Ort.

7) .Lyszkowo, eine königliche Stadt an der Me­
mel, von 45 Hausern und 249 Einwohnern, kann 
kaum für eine Stadt gelten.

8) :L osdszey, eine königliche Stadt von 217 Häu­
sern und 1,557 Einwohnern worunter viel Juden 
sind, hat nichts merkwürdiges.

9) Metellen, eine königliche Stadt, jetzt dem 
Herzoge von Hollstein gehörig, von 66 Hausern 
und 297 Einwohnern, ist ein erbärmlicher Ort.

1ο) Miroslaw, eine, eben so unbedeutende adliche 
Stadt von 48 Häusern und 220 Einwohnern, un­
weit der Memel belegen.

11) Przerosi, eine königliche Stadt von 230 
Häusern und 1,166 Einwohnern, hart an der li­
thauischen Grenze, ist in Ansehung der Häuser,
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j der Volksmenge und des Verkehrs welches daselbst 
getrieben wird, und wozu die Nachbarschaft des 
alten Landes viel beiträgt, ziemlich bedeutend. Hier 
liegt eine Eskadron schwarzer Husaren, für welche 
ein Magazin erbauet ist. Dieser Ort nimmt sich 
auf.

,2) Punsk, eine kleine königliche Stadt von 59 
Häusern und 585 Einwohnern, ist ein schlechter 
Ort.

15) Seine, eine königliche Stadt von 96 Hausern, 
und -516 Einwohnern, liegt an einer Anhöhe am 
Walde in einer guten Gegend, hat ein lachendes An- 
sehn, wozu das hier befindliche schön gebauete Do- 

^ minikanerkloster das meiste beiträgt. Hier wird 
zweimal in, Jahre Ablaß ausgetheilt, bei welcher 
Gelegenheit sich gegen 10,000 Menschen versam­
meln, welche ihre Sünden abbüßen wollen, und 
bisweilen mehr als goEguipagen vor dem Kloster 
halten, wovon das zahlreiche Personale des Klo­
sters hauptsächlich lebt, und welches dem Orte 
Nahrung giebt. Wenn etwas daran gewandt wür­
de, so könnte ein ganz gutes Städtchen daraus 
werden.

14) Serrey, eine königliche Stadt von 215 Häu­
sern und 1,094 Einwohnern, eine Meile von der 
Memel. Diese Stadt nebst der Herrschaft ihres 

! Namens ist schon seit 100 Jahren, vermöge einer 
an den Markgrafen von Brandenburg von 
dessen Gemahlinn Ludowica, einer Fürstinn 
Radziwil, gemachten Schenkung, Preußisch ge­
wesen Gallein sie ist doch noch schlecht gebauet, und 
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kann sich vor andern polnischen Städten ibrer Art 
keines Vorzugs rühmen. Es wohnen viel-Deut­
sche Varin, und vielleicht kommt sie jetzt in.Ausnah- 
me. Hier ist eine, der drei reformieren Kirchen, 
und eine Eskadron schwarzer Husaren in Garnison, 
für welche ein Magazin errichtet worden; sonst 
wird .hier, mit Ausnahme des neben der S^adt lie­
genden Amtshauses, welches jetzt neu aufgeführt 
wird, wenig gebauet.

12) Suwalke», eine königliche Stadt, ehemals 
dem Kloster Wigry gehörig, von 214.pausem 
und 1184 Einwohnern, wo gar keine Juden woh­
nen. Sie liegt etwa drei Meilen von der altli- 
thanischen Grenze, in einer grandigen Gegend, 
ist aber regelmäßig angelegt, Hat geranmige^Stra- 
ßen, und einen sehr großen Markt, wo abermichts 
zu kaufen ist. Es werden hier viele schöne, mas­
sive Häuser gebauet, und des undankbaren Bodens, 
worauf sie liegt, ungeachtet, scheint sie doch in Auf­
nahme zu kommen.. Das landrathliche Officium 
und ein Kreisgerichthaben hier ihren Sitz, auch liegt 
hier eine Eskadron schwarzer Hufaren für welche 
ein Magazin erbauet ist. Diese Stadt ist erst vor 
dreißig bis vierzig Jahren vom Kloster Wigry an­
gelegt worden.

16) Szczebra, eine kleine Stadt in der Szcze- 
braschen Forst belegen, von 46 Häusern und 2,9 
Einwohnern, ist ein schlechter Ort und hat mit ei­
ner Sradt nichts ähnliches.

'17) Wieysziey oder Weiza eine adliche Stadt 
dem von Zyniew gehörig von 85 Hausern und 
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giß' Einwohnern. Die Grundherrschaft bestreitet 
ihr die übliche Qualität und es ist auch ein klägli­
cher Ort. Hier ist ein herrschaftliches massives 
Schloß und das zweite Kreisgericht hat hier feinen 
Sitz. Die Herrschaft dieses Namens welche auch 
Wysoki Dwor genannt wird, gehörte sonst dem 
Fürsten Massalski, welcher neben der Stadt 
auf einer Anhöhe eine sehr große und hohe 
Kirche, nach Art eines Doms, zu erbauen angesan- 
'gen,, aber nicht vollendet hat; denn es steht nur 

erst das.Mauerwerk unter Dach und ihr völliger 
Ausbau könnte noch wol 50,000 Thaler kosten. 
Seit aa Jahren ist nichts daran geschehen, und 
das Mauerwerk beginnt schon einzusturzen. Die 
Herrschaft ist sehr groß und mag wol 5 bis 4 
□ Meilen enthalten; sie hat aber einen schlechten, 
sandigen Boden.

IF) W yzainen eine königliche Stadt von 205 Häu­
sern und 9^6 Einwohnern/nicht weit von der alt­
lithauischen Grenze, ist ein ziemlich nahrhafter 
Ort, wozu die Nachbarschaft des alten Landes viel 
beiträgt.

'" 4) Dombrowascher Kreis.

Dieser Kreis wird durch Podlachien welches sich 
bis Augnstowo hinunter zieht, von Altlithauen 
abgegrenzt, und zwischen Lithauen und Podlachien 
macht die Netta die Grenze. Er lauft an dem 
Goniondzschen Kreise, welcher halb Podlachisch 
und halb Masowisch ist, von der Grenze des Wigry- 
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sehen Kreises bei Raczki hinauf, bis nahe vor Ja- 
sianowke, das zum Dialhstockschen Kreise gehört; 
an der Memel aber hinauf, vom Wigryschen Krei­
se bis Grodno und alsdann an der Landes Grenze hin­
auf, bis nahe vor Odelsk. Ein großer Theil des 
Waldes welcher zwischen diesem und dem Wigryschen 
Kreise liegt, gehört zu diesem Kreise; die Grenzen aber 
können nicht angegeben werden, weil die Orte auf der 
Karte nicht gezeichnet sind. Er geht aber bis nahe 
vor Koszewo, und mag in der Lange etwa 8, und in 
der Breite 6 bis 7 Meilen haben; mithin wird der Flä­
cheninhalt etwa 50 □ Meilen betragen. Es sind darin 
6 königliche Aemter, größtentheils aus Tafelgä- 
lern erwachsen, und 58 Vorwerke, 189 Dörfer, 8 
einzelne Etablissements, 4,620 Feuerstellen und 25,155 
Seelen enthalten. Die adlichen Güter haben 2,206 
Feuerstelleu und 15,525 Seelen. Die Städte sind fol­
gende: 1) Dombrowa, 2) Holinka, 3) Kory- 
sjin, 4) Lipsk, 5) Kuźnica, 6) Nowidwor, 
7) Raczki, 8) Sopaczkin, 9) Sidra, 1ο) Sta- 
bin, uud 11) Suchowolla, wovon 6 königlich, und 
die übrigen 4 adlich sind. Die königlichen Städte ha­
ben 780 Feuersiellen und 5 875 Seelen; die adlichen 
aber 498 Feuersiellen und 2,209 Seelen, mithin Hat der 
Kreis überhaupt 8,104 Feuersiellen und 44,760 Seelen. 
Der Werth der adlichen Güter isi auf eine Million und 
500,000 Thaler angegeben, und es sind darin 5 große 
Herrschaften.^ Der Doden dieses Kreises gehört zu dem 
mittelmäßigen, doch wird viel Roggen darin gebauet. Die 
Hälfte des Kreises hat lleberfluß, die andere Hälfte 
aber, welche 3 bis 4 Meilen vom Walde entlegen ist, 
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Mangel an Holze, wenigstens muß es weit her geholt 
werden.

Goniond; liegt'diesscits des Bober, gehört aber 
zum Goniondzschen Kreise, und es wäre gut, wenn 
es zur Bequemlichkeiten der Einsassen beider Kreise zum 
Dowbrawaschen gelegt würde.
i) Dombrowa, eine königliche Stadt von 125 

Häusern und 737 Einwohnern, in einem Thale be­
legen, ist von dem von Thießenhaus auf könig­
liche Rechnung, in Tafelgätern angelegt. Fast 
alle Hauser gehören dem Könige, sind nach einem 
Model von Holz gebauet, größtentheils aber ver­
fault. Die Einwohner haben wenig Acker, und es 
wäre dieser Ort in dieser Hinsicht zu einer Stadt 
geeignet; allein es herrscht hier noch keine Indu­
strie, auch ist wenig Hofnung, daß sie sich auf- 
nehmen wird. Etwa eine Meile von hier liegt das 
schöne Dominikaner Kloster Rosanystock in einer 
reizenden Gegend.

2) Holinka, eine adliche Stadt dem Grafen v.Jund- 
zill gehörig, von 45 Hausern und 225 Einwoh­
nern , meistentheils Juden, etwa drei Meilen von 
Memel, ist schlecht gebauet und ein erbärmlicher 
Ort. Vor einigen Jahren ist er größtentheils ab­
gebrannt, wird aber jetzt, jedoch nur von Holz, 
wieder aufgebauet.

Z) Koryszin, eine königliche Stadt V0NZ2 Hausern 
und 252 Einwohnern ist in einem schlechten Zu­
stande.

4) Lipsk, eine königliche Stadt von 25G Hausern 
und 945 Einwohnern ist ein großer Weitlauftiger 
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Ort, am Bober belegen, aber schlecht gebauet. 
Die Bürger nähren sich vom Ackerbau; Industrie 
herrscht hier gar nicht. Vor diesem soll der Bober 
bis Hieher schiffbar gewesen seyn. Der v. Thie- 
ßenhaus wollte eine Handelsstadt daraus ma­
chen, und nannte es klein Leipzig, aber seine Be­
mühungen blieben ohne Erfolg.

5) Kuznica eine königliche Stadt von 55 Häusern 
und 427 Einwohnern, ist in keinem bessern Zustan­
de. Hier ist ein Kloster des griechischen Basilia- 
ner Ordens, eine Filia des Kloster Supraśl, und 
die letzte Preuß. Poststation von Grodno, wovon 
sie Z Meilen entfernt ist.

6) Nowidwor, eine königliche Stadt von 96 
Haufern und 555 Einwohnern, ist ein schlechter 
Ort, aber dennoch der Sitz des einen Kreisgerichts.

7) Raczki, eine übliche Stadt, dem Grafen von Pac, 
jetzt dessen Erben gehörig, von 165 Häusern und 
766 Einwohnern, unweit der altlithauschen 
Grenze belegen, ist ein sehr nahrhafter Ort, wel­
cher viel Handel nach Altlithauen rreibt, beson­
ders mir Getreide woran diese Gegend Mangel 
hat, und welches Über Raczki zugeführt wird, 
gehört jezt zum Wigryschen Kreise, weil es da­
hin näher liegt.

8) Sopackin, eine adliche Stadt, dem von Je­
linski gehörig, von 96 Häusern und 459 Ein­
wohnern, mehrentheils Juden, ist ein kläglicher 
Ort. 3
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9) Sidra, eine adliche Stadt, dem von Potocki 
gehörig von 157 Häusern und 507 Einwohnern, 
ist von gleicher Qualität.

-0) Stabin, eine adliche Stadt dem von Brzos­
towski gehörig von 55 Häusern und 272 Ein­
wohnern, wovon das nämliche gilt.

Il) Such 0Wolla, sonst auch Chodorawka, 
eine königliche Stadt von 218 Häusern und 939 
Einwohnern, in einem königlichen Tafelgute, ist 
weitläuftig; die Bürger nähren sich aber blos vom 
Ackerbau. Hier liegt eine Eskadron vom Tarta- 
ren-Pulk in Garnison.

5) Vialystockscher Kreis.

Dieser Kreis gehört theils zu beut ehemaligen 
Lithauen und theils zu Podlachien, liegt oberhalb 
des Dombrowaschen Kreises, geht an der eilten 
Seite, bis an den Bober und den Narew, wo er mit 
den Goniondzschen undSuraczschen Kreise grenzt, 
an der andern Seite aber bis an die russische Grenze, 
unterwärts stößt er an den Dombrowaschen, ober­
halb aber an den Suraezschen und Bielskschen 
Kreis. Seine Länge hält vom Bober bei Trziama 
bis Odelsk, an der russischen Grenze, über 1o Meilen; 
weiter herab nach Dombrowa aber nur etwa 6 Mei­
len, weil hier der Goniondzsche Kreis sich über den 
Bober ausdehnt. Weiter heraus von Chorocz nach 
Grodek mag er 7 Meilen mithin im Durchschnitte 
etwa 8 Meilen Länge haben. In der Breite kann er 
wohl ebess so viel enthalten und sein wahrscheinlicher

Flächen-



Oertliche Beschreibung der Provinz rc. 449

Flächeninhalt beträgt 60 □ Meilen. Es sind in diesem 
Kreise 5 königliche Aemter, welche 50 Vorwerke 194 
Dörfer, 59 einzelne Etablissements, 4,576 Feuerstellen, 
und 20,725 Seelen enthalten. In den adlichen Gütern 
haben sich 4,"73 Feuerstellen und 25.648 Seelen, in 
Den königlichen Städten 1,085 Feuerstellen und 4,975 
Seelen, in den adlichen Städten hingegen 1025 Fener­
stellen und 6568 Seelen gefunden; mithin Hat dieser 
Kreis überhaupt 10,559 Feuerstellen und 55,712 Seelen.

Der Boden ist mittelmäßig; es wird aber viel Ge­
treide, besonders Roggen gewonnen, auch selbst in den 
sandigen Gegenden. An Waldungen fehlt es nicht, 
wovon besonders die Kniszinsche und Evkolkasche 
Heide, und die Zabludowschen und Grodekschen 
Waldungen, welche beide letztern adlich, sehr weit- 
lauftig sind. Die Städte sind folgende: 1) Bialp- 
stock, 2) Chorocz, 5) Grodek, 4) Ianow, 
5) Jasianowke, 6) Kniczin, 7) Odelsk, 8) So- 
kolka, 9) Zabludow, 10) Waszlikow, wovon 
5 königlich und 5 adlich sind.

Der Werth der adlichen Besitzungen dieses Kreises 
betragt nach der Eingabe.gegen 2 Millionen Thaler.

1) Bialpstock, eine adliche Stadt nebst der Herr- 
schaft dieses Namens, den Erben des ehemaligen 
Kron-Grosfeldherrn, Grafen von Dranicki, der 
von Potockischen Familie zugehörig, eine starke 
Meile von Chorocz am Narew, 6 Meilen von 
Sokolka, 12 Meilen von Grodno und 51 
Postmeilen von Warschau entlegen; der nächste 
Weg aber beträgt nur 26 Meilen. Sie liegt in 
Poblachien, hart an Lithauen, und ein kleines 

r-Lb. ' F f
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Flüßchen, welches zwischen der eigentlichen Stadt 
und den Vorstädten durchfließt, Bialy genannt 
wird, und sich in die Supraśl ergießt, machte 
ehemals die Grenze. Dies Flüßchen ist unbedeu­
tend, treibt jedoch in der Stadt eine Mühle. Diese 
Stadt ist von dem verstorbenen rc. v. Branicki 
zwar nicht ganz neu angelegt, aber sehr erweitert 
und ausgebauet worden. Die Zahl der Hauser, 
von welchen die meisten den Juden gehören, welche 
den größten Theil der Einwohner ausmachen, be­
läuft sich auf 459, und die der Einwohner auf 
3,57ο; wüste Baustellen findet man hier gar nicht, 
vielmehr sind einige ganz neue Häuser hinzugekom­
men, und die verfallenen ausgebauet worden. Die 
Häuser stehen in einem fehr hohen Werthe, seitdem 
Hier zwei Landescollegien etablirt worden, und ein 
Füsilier-Bataillon seine Garnison darin Hat. Die 
Stadt ist ziemlich lang, wenn man die Vorstädte 
dazu rechnet, welche unmittelbar damit verbunden 
sind: denn vom Warschauer bis zum Tykoczi- 
ner Thore, hat man eine Viertelstunde zu ge­
hen, und vor beiden Thoren liegen noch Vorstädte. 
Der ganze Umfang der Stadt beträgt über eine 
Stunde. Die Hauptstraßen sind gepflastert, und 
es wird daniit fortgefahren, so daß Aussicht vor­
handen ist, daß in wenig Jahren, die ganze Stadt 
gepflastert seyn wird. Es ist ein offner Ort, der 
zwar 5 massive Thore, aber keine Mauern hat. 
Die Bürgerhäuser sind beinahe alle in einerlei Ge­
schmack gebauet, und Giebelhäuser von einem Ge­
schosse, von Holz mit einem massiven Giebel, und
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Hofraum an der Seite und auch hinten, so wie 
größtentheils mit einem kleinen Garten versehen. 
Die Hofräume nach den Straßen zu werden jetzt 
größtentheils mit Nebengebäuden bebauet, da dies 
nicht viel kostet, und die Quartiere so selten sind, 
daß man für eine Stube nebst Kammer 50, 60 bis 
80 Thaler, und für ein ganzes Haus 150 bis 200 
Thaler Miethe bezahlt. Außer diesen gewöhnlichen 
Haufern, finden sich auch noch einige große massive 
und hölzerne Häuser, wovon die meisten ein Eigen­
thum der Grundherrschaft sind, und welche theils 
den beiden Landes-Collegien, theils den Officiantes 
eingeräumt und vermierhet sind. Seit 1796 hat 
sich die innere Einrichtung der Häuser, welche inei- 
stentheils auf Schnack eingerichtet waren, sehr ge­
ändert; die meisten sind ausgebauet, und zu Woh­
nungen für Officiante» eingerichtet, weil die Ei­
genthümer jetzt fehr hohe Miethe davon ziehen kön­

nen, und so in 2 Jahren das, was sie daran ge­
wendet haben, wieder erhallen. So zahlreich das 
Personale der. beiden Landes - Collégien und des 
Militärs auch ist, so ist beides doch nothdürftig un­
tergebracht. Der Markt ist beinahe ein Oval, und 
von großen Umfange; mitten darauf liegt ein sehr 
großes Gebäude von einem Geschosse, mit einem 
Thurme versehen, und massiv gebauet, welches 
sehr uneigentlich das Nathhaus genannt wird; 
denn der Magistrat hat hier nicht einmal ein 
Dienstgelaß. Es besteht aus einigen 40 Kauf­
mannsgewölben, worin die Juden alle Arten von 
Waaren feil haben, und gereicht der Stadt zur

Ff 2
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Zierde. Die Gewölbe sind von ansehnlichem 
Werthe, indem sie für einige Hundert Dukaten ver­
kauft werden. An Waaren ist kein Mangel, und 
manche Gattungen derselben sind hier besser und 
wohlfeiler, als in vielen großen Städten; auch 

kann man hier Waaren kaufen, die in andern gro­
ßen Städten beinahe nicht für Geld zu haben sind. 
Die Handelsjuden bereisen die Messen zu Frank­
furt und Leipzig und treiben einen betracktlichen 
Handel mit Tüchern, Seidenen-, Baumwollenen-, 
Wollenen-, Leinenen- Waaren, und mit Pelzwerk 
aus Rußland.

Die Zufuhr ist hier außerordentlich stark, denn 
des Sonntags und Donnerstags, als den Wochen- 
Markttagen, kommen bisweilen 1000 Wagen zu 
Markte, welche alle mögliche Bedürfnisse zuführen. 
Diese, sind von guter Qualität, und verhältnißma- 
ßig ziemlich wohlfeil, besonders Getreide, Fleifch 
und Gartengewächse.

Die Straßen sind ziemlich geräumig, und eini­
ge mit Linden besetzt; vor dem Tykocziner Thore 
ist eine besondere Straße mit einer doppelten Lin­
denallee, welche, so wie die Linden, womit der gro­
ße, zwischen der Stadt und den Vorstädten bele­
gene Mühlenteich, durch welchen der kleine Fluß 
Bialy fließt, auf der einen Seite eingefaßt ist, 
im Sommer eine überaus angenehme und kühle 
Promenade gewährt.

Die öffentlichen Gebäude bestehen 1) ans einem 
geräumigen massiven Gebäude, der Grundherr­
schaft gehörig, am Ende des Markts unweit des
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Schlosses, wo die Kammer ihren Sitz Hat. 2) einem 
schräg gegen über liegenden hölzernen Gebäude, 
welches sonst das Schulhaus war, und wo jetzt 
die Negierung ihren Sitz hat; es ist nicht geräu­
mig genug und nicht feuerfest. 5) einer römisch- 
katholischen Kirche, welche zwar massiv und mit 
einem Thurme versehen, aber sehr klein ist. 4) einer 
griechisch unirten Kirche von Holz, welche sehr klein 
ist, da es hier wenig Griechen giebt. 5) einer Ka­
pelle, St. Rochus, und Maria Magdalena, außer­
halb der Stadt. 6) einer schönen massiven Probstei, 
in welcher sehr viele Zimmer sind und worin viele 
Officianten wohnen. 7) einem Kloster der barm­
herzigen Schwestern, massiv und mit dem Gebäude 
No. 1. unter einem Dache gebauet. Dies ist ein 
sehr nützliches wohlthätiges Institut, wo viele 
Kranke unentgeldlich geheilt werden, 8) einem 
Gymnasium, wo 50 und mehrere junge Leute von 
einigen Professoren Unterricht genießen; ist an 
dem ehemaligen Comödienhause im Thiergarten 
untergebracht, 9) einer Stadtschule, und 10) einen» 
Hospital.

Das herrschaftliche Schloß, welches von der 
verwittweten Frau Kron- Groß- Feldherrinn und 
Kastellaninn von Krakau, Grafinn Dranicka 
gebornen Fürstinn Poniatowska, einer Schwester des 
letztverstorbenen Königs von Polen, einer in jedem 
Betracht edlen und wohlthätigen Dame, als Leb­
tags - Besitzerinn der Herrschaften Bialystock, 
Choroez und Tykoczin bewohnt wird, liegt an 
der einen Seite der Stadt, mit welcher es in Ver­
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bindung steht. Will man zum Schlosse aus der 
Stadt, durch welche die Poststraße am Schlosse 
vorbei führt, so passirt man erst ein Thor mit einem 
in edlem Geschniacke und nicht ohne einige architek­
tonische Schönheiten gebauetem Thurme; durch 
dies Thor gelangt man auf einen großen länglichen, 
mit grünen Nasen belegten Vorhof, der mit einer 
acht Fuß hohen Mauer und mit großen schönen 
Linden eingefaßt ist. Ein breiter, gepflasterter, mit 
einem hölzernen Geländer umschlossener Weg führt 
nach dem Schlosse, welches gegen Morgen Fronte 
macht. Der Schloßplatz ist viereckig, gepflastert, 
nach dem grünen Vorhofe zu mit einer ebenfalls 
acht Fuß hohen Mauer umgeben, und beim Ein­
gänge mit einem Paare kolossaler Figuren geziert.

Das Schloß ist nicht neu, jedoch von dem ver­
storbenen v. Branicki etwa vor 50 Jahren in 
ziemlich modischem Geschmacke gebauet; es hat ein 
corps de logis mit zwei Flügeln, und nimmt die 
ganze Fronte ein. Das Hauptgebäude ist zwei 
Geschoß hoch, und hat 9 Fenster en Fronte, ein 
jeder Flügel aber nur fünf. Von diesen ist der 
linke nur ein Geschoß hoch, der rechte aber wie 
ein Pavillon gebauet, und hat auch im zweiten Ge. 
schoß Zimmer, welches jedoch der Symmetrie nicht 
schadet, indem solches von außen nicht bemerkt 
wird, da die Fenster nach der Seite angebracht 
sind. Der Eingang ist mit einer steinernen Treppe 
von 6 Stufen versehen, ohne Portal, mit einer gro­
ßen Doppelthür unter einem Saulengange. Die



Oertlichs Beschreibung ber Provinz te. 475

Zimmer sind sehr bequem und geräumig. Das En- 
tree ist sehr groß und hoch, neben der Treppe mit 
4 hohen Säulen von schwarzem Krakauischen 
Manuor. Nach dem zweiten Geschoß führt eine 
massive, gebrochene, sehr breite Treppe mit einer sehr 
gut gearbeiteten eisernen Einfassung, und einer Fi­
gur voll weißem Marmor. Die Zimmer in dem 
obern Geschoß sind größer und höher, als die an 
der Erde; unter andern ist in der Mitte ein großer 
schöner Eßsaal, welcher auch durch das dritte Ge­
schoß gehet, angebracht, und daneben eine Kapelle. 
Auf der einen Seite pflegte der König von Polen 
bei seiner, in den erstell Zeiten seiner Regierung 
öftern Anwesenheit, in Bialpstock zu residiren, 
und die für ihn bestimmt gewesenen Zimmer sind 
zwar nicht königlich, doch gut meuMirt. In den 
beiden Flügeln sind kleine artige Zimmer, welche 
auf der einen Seite blos für Fremde, auf der andern 
aber für Hausofficianten bestimmt sind. Das 
corps de logis scheint von außen drei Geschosse zu 
haben, hat auch wirklich im dritten Geschoß Fenster; 
allein der Saal geht nur bis dahin durch, die übri­
gen Fenster sind blos der Symmetrie wegen ange­
bracht.

An beiden Seiten des Schloßplatzes sind Ne­
bengebäude, oder wie sie hier genannt werden, Os- 
ficinen gebauet, zwei Geschoß hoch, worin sehr 
viele Zimmer sind, welche sonst von dem Gefolge 
und der Dienerschaft des Kron-Groß-Feldherrn 
bewohnt wurden. In der Officin rechter Hand ist 
die Küche und ein Menblesntagazin, in der andern 
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linker Hand aber, am Ende, ein Stall für 20 bis 
50 Pferde.

Die hintere Fronte des Schlosses, welche in 
einem andern Geschmacke als die vordere gebauet ist, 
gehr nach dem Lustgarten zu, welcher sehr geräu­
mig, an der einen Seite mit hohen Lindenhecken im 
Englischen Geschmack, an der andern aber mit 
einer hohen Mauer eingefaßt ist, weil neben dem 
Garten der Grund tief liegt, und an dieser Seite 
der Garten und das Schloß mit drei an einander 
Hangenden Teichen umgeben ist. Diese niedrige 
Gegend neben dem Lustgarten ist niedlich durch­
schnitten, und hat in der Mitte ein Inselchen, alles 
mit großen schönen Bäumen besetzt, welche einen 
kleinen Park bilden. Der Lustgarten wird des 
Sommers mit einer ansehnlichen Orangerie besetzt, 
die hier gut unterhalten wird. Dieser Garten bil­
det, nebst dem an beiden Seiten liegenden Park, eine 
angenehme Promenade, und die Orangerie verbrei­
tet allenthalben Wohlgeruch. Am Ende des Lust­
gartens, wo das Wasser zu den Teichen herkommt, 
ist er mit einem tiefen ausgemauerten Graben und 
einer Mauer eingefaßt; über ersteren führt eine 
große massive Brücke, hinter welcher ein eisernes 
Thor in den Thiergarten geht, worinnen einige 
hundert Stück Hirsche und einige Rehe unterhal­
ten werden, welche mehrentheils zahm sind. Der 
Thiergarten ist sehr geräumig, hält über eine halbe 
Meile im Umfange, ist mit einem hölzernen hohen 
Zaune eingefaßt, und hat allerlei Holzarten, welche 
wilde und höchst angenehme Promenaden bilden.
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Neben dem Schlosse und dem Lustgarten ist die 
Orangerie, der Blumengarten und die Abrirotèrie, 
wo verschiedene Arten von ausländischen Früchten, 
Zitronen, Pomeranzen, Ziternat, Feigen, Apfelsi­
nen, Ananas, auch fremde Gewächse gezogen und 
getrieben werden. In einiger Entfernung davon, 
auf einem besondern Vorwerke aber, sind die Kü­
chen- und Obstgärten. Auch ist noch hinter dem 
einen Nebengebäude des Schlosses ein sehr großes 
Hintergebäude, von sehr vielen Zimmern, für die 
fürstlichen Officianten.

Wenn der König diese Herrschaft acquirirte, so 
würden auf dem Schlosse nicht allein beide Landes- 
Collegien, sondern auch die Direction in Sczuczin 
recht gut untergebracht werden können.

Etwa eine Viertel-Meile von Bialpstock liegt 
eine Fasanerie, wobei eine überaus angenehme 
Partie ist. Sie besteht aus einem kleinen Laub­
und Nadelholz-Wäldchen, welches ein schöner kla­
rer Bach, den ein Quell bildet, der Lange nach 
durchströmt. Das Wäldchen ist wie ein englischer 
Park eingerichtet, und in demselben findet man 
zwei hölzerne ländliche Häuschen, wo man zwar 
abtreten aber keine Erfrischungen erhalten kann, 
die man daher mitbringen muß. Fasanen, welche 
hier sonst in Menge waren, giebt es nicht mehr, in­
dem sie nach und nach sämmtlich weggeschossen 
worden sind.

In Bialpstock sind beide Landes-Collégien des 
Departements, ein landräthliches Officium nebst 
der Kreiskasse, ein Inquisitorial, ein Kreisgericht, 
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ein Polizei-Magistrat, eitt Zoll- und Konsumtions- 
Steueramt, die Hypotheken-Commission, die Kam- 
mer-Médicinal- und Sanitäts-Deputation;. auch 
sieht hier das Füsilier Bataillon von Wakeniz 
in Garnison. Das Civilpersonale allein beträgt 
über 200 Köpfe.

2) Chorocz, eine adliche Stadt am Narew, eben­
falls der von Potockischen Familie gehörig, von 
122 Häusern und 579 Einwohnern, worunter auch 
viele Juden sind; die Stadt an sich ist schlecht 
gebauet und unbedeutend. Das herrschaftliche 
Schloß, welches an einem Wäldchen und am Na- 
rew-Bruch liegt, ist nicht übel, jedoch nur ein 
Commerschloß; denn es ist klein, und da es zwi­
schen Teichen liegt, die mit dem Narew in Ver­
bindung stehn, feucht. In der Stadt ist ein Do­
minikanerkloster.

5) Grodek, eine adliche Stadt, dem Fürst Radzi­
vil gehörig, nicht weit von der russischen Grenze, 
hat 66 Hauser und 588 Einwohner, ist ein erbärm­
licher Ort, und verdient nicht den Namen einer 
Stadt.

4) Janow, eine königliche Stadt, an der Grenze des 
Dombrowaschen Kreises, von 186 Hausern und 
691 Einwohnern, ist ein Landstädtchen, worinnen 
eine Eskadron vom Tartaren Pulk liegt.

5) Jasianowka, eine adliche Stadt, dem von Ku- 
cinski gehörig, auch in der Gegend, von 81 Häu­
sern und 622 Einwohnern, ist ein schlechter Ort.

6) Kniszin, eine königliche Stadt, 5 Meilen von 
Vialystock, hat 318 Häuser und 1699 Einwohner, 
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ist sehr schlecht gebaut, kann sich aber aufnehmen. 
Hier liegt eine Eskadron von Bosniaken, für welche 
ein Magazin erbauet ist, neben welchem das Kö­
nigliche Amt sich befindet.

7) Odelsk, eine königliche Stadt, hart an der russi­
schen Grenze, von 172 Häusern und 601 beinahe 
nur aus Juden bestehenden Einwohnern, ist ein 
höchst elender Ort.

8) Sokolka, eine königliche Stadt, 6 Meilen von 
Bialystock und eben so weit von Grodno entle­
gen, von 225 Häusern und 1091 Einwohnern. 
Diese Stadt ist auf königlichen Tafelgütern ange­
legt. An dem sehr geräumigen und regulären 
Markte sind, von dem von Thiessenhausen 17 
massive Häuser, jedoch so schlecht gebauet, daß sie 
beinahe alle dem Einsturz drohen, obgleich sie äu­
ßerlich ein gutes Ansehen haben. Sie liegt in einer 
sehr fruchtbaren Gegend, und es gewinnt das An- 
sehn, daß sie in Aufnahme kommen werde. Hier 
ist das zweite Kreisgericht des Kreises, und es 
liegt hier eine Eskadron schwarzer Husaren in Gar­
nison, für welches ein Magazin erbauet ist. Sonst 
wird hier nichts neues gebauet.

9) Zabludow, eine adliche Stadt, zwei Meilen von 
Bialystock, dem Fürsten Nadzivil gehörig, 
von 297 Häusern und 1409 Einwohnern, worunter 
viel Juden sind. Die Herrschaft dieses Namens 
ist eine der größten im ganzen Departement, und 
pflegt eine Grafschaft genannt zu werden, hat 16 
Vorwerke und mehr als 60 Ortschaften. Die 
Stadt ist schlecht gebauet, jedoch ziemlich nahrhaft;
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das herrschaftliche Schloß ist sehr in Verfall gera­
then. Hier liegt eine Eskadron Bosniaken in Gar­
nison, und jetzt auch der Stab.

10) Waczlikow, eine königliche Stadt, eine Meile 
'von Bialystock, von 124 Häusern und 891 Ein­
wohnern, ist ein sehr elender Ort und hat wenig 
Nahrung.

In diesem Kreise, 2 Meilen von Dialhstock, 
liegt das griechische Basilianenkloster Supraśl, 
welches sonst reich war, jetzt aber, da die Grund­
stücke eingezogen find, nur eine mäßige Competenz 
genießt. Der Abt des Klosters ist zum griechischen 
Bischof bestimmt, und wenn das Disthum zu 
Stande kommt, so muß hier ein Domkapitel ange­
legt werden, wodurch das Kloster wieder in Auf­
nahme kommen wird. Neben dem Kloster ist eine 
Papiermühle, wo nur wenig und schlechtes Papier 
gemacht wird; auch hat das Kloster eine Buch- 
druckerei, welches in diefer Provinz eine große Sel­
tenheit ist; indessen wird auch hier, außer geistli­
chen Büchern, nicht viel gedruckt.

6) Bielskscher Kreis.

Diefer Kreis zieht sich von da, wo der Bialystock- 
sche aufhört, unweit Grodek, an der russischen Seite 
herauf bis Kleszel und Boćki, an der andern Seite 
grenzt er mit dem Suraczschen, oben bei Bocki 
aber mit den Drohycinifchen Kreife. Seine äußerste 
Lange mag etwa 8 und seine Breite 4 bis 5 Meilen be­
tragen; mithin hält er nur etwa 56 □ Meilen, ist aber
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sehr bevölkert. Er ist fast ganz königlich; es sind darin 
zwar nur drei königliche Domainenamter, diese ent­
halten aber 25 Vorwerke, 112 Dörfer, 1 einzelnes 
Etablissement, 4,651 Feuerstellen und 20,974 Seelen. 
In den adlichen Gütern sind 2,450 Feuerstellen und 
9,980 Seelen, weil es hier vielen kleinen Adel giebt; in 
den Städten aber sind, und zwar in den königlichen, 
691 Feuerstellen und 5,246 Seelen, in den adlichen 
Städten aber 464 Feuerstellen und 1,948 Seelen, mit­
hin Überhaupt 8,256 Feuerstellen und 56,148 Seelen. 
Die ehemalige Starostei Dielsk war eine der größten 
im ganzen Departement, und es sind daraus drei Aem­
ter erwachsen. Der Adel ist nicht beträchtlich, denn es 
sind darin nur zwei große Herrschaften, Bocki und 
Orle, und 37 adliche Dörfer von kleinem Adel. Die 
sämmtlichen adlichen Besitzungen erreichen kaum den 
-Werth von 600,000 Thaler. Der Kreis ist ziemlich 
volkreich: denn es giebt darin wenig große Walder. 
Der Boden ist zwar nur von mittler Güte, doch wird 
viel Roggen darin gewonnen.

Die Städte sind folgende: 1) Bielsk, 2) Boćki, 
5) Kleszel, 5) Narew und 5) Orle, wovon die 
erste, dritte und vierte königlich, die übrigen beiden aber 
adlich sind.

5) Bielsk, eine königliche Stadt, in der Mitte des 
Kreises belegen, von 520 Häusern und 1,753 Ein­
wohnern , worunter sich keine Juden befinden, 
weil sich hier nach den Stadt- Privilegien keine 
Juden etabliren dürfen; sie hat viele Vorstädte oder 
Dörfer, welche mit der Stadt gleiche Gerechtigkeit 
haben. Diese Stadt liegt in einer fruchtbaren Ge-
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gend, ist ziemlich gut gebaut, überall gepflastert, 
und nahrhaft, hat auch ein massives gut gebautes 
Rathhaus. Sie gehört mit unter die bedeutend­
sten Oerter des Departements, und es gewinnt 
das Ansehn, daß sie sich' noch mehr auf­
nehmen wird; die größtentheils wohlhabenden 
Bürger nähren sich besonders vom Akkerbau. Hier 
ist ein Karmeliter - Mönchs / und ein griechisches 
disunirtes Mannskloster, nebst Kirche; ein land- 
räthliches Officium, und ein Jnquisitoriat, welches 
jedoch nach Bransk verlegt werden dürfte, auch 
liegt das Füsilier-Bataillon von Eike hier in Gar­
nison.

s) Bocki, eine adliche Stadt, dem von Potocki 
gehörig, von 225 Hausern und 1,462 Einwohnern, 
worunter viel Juden sind, 2 Meilen von Bielsk, 
hart an der russischen Grenze belegen, ist ein ganz 
gutes Städtchen, verliert aber dadurch in seiner 
Nahrung viel', daß es an der Grenze liegt, weil 
diese bisher immer gesperrt gewesen ist. Nahe an 
der Stadt liegt das herrschaftliche Schloß, welches 
man neu zu bauen angefangen aber noch nicht voll­
endet hat. Hier ist ein Franciskaner-Mönchsklo­
ster, das eine Kreisgericht hat hier seinen Sitz, und 
es liegt hier eine Eskadron Bosniaken, für welche 
ein Magazin gebauet ist.

5) Kleszel, eine königliche Stadt, hart an der rus­
sischen Grenze, von 276 Häusern und 1,088 Ein­
wohnern, ohne die Vorstädte. Die Einwohner be- 2 
stehen größtentheils aus Ackerbürgern, welche an- al 
sehnliche Besitzungen haben, und zum Theil wohl- jl 
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habend sind. Hier wird viel Hopfen gebaut, und 
damit, so wie mit demjenigen, welcher im Russi­
schen aufgekauft wird, ein beträchtlicher Handel 
nach Königsberg getrieben, wofür jährlich eini­
ge tausend Thaler eingehen.

4) Narew, eine königliche Stadt am Narew, ei­
ne Meile von der russischen Grenze, 4 Meilen von 
Bielsk und eben so weit von Bialystock entle­
gen, hat 95 Häuser und 425 Einwohner, ohne die 
Vorstädte, und ist ein erbärmlicher Ort. Auch 
hier wird viel Hopfen gebaut, denn ein jeder Bür­
ger hat seinen Hopfengarten; der Hopfenbau ist 
der Haupt-Nahrungszweig der Einwohner, welche 
jährlich auch einige tausend Thaler dadurch gewin­
nen.

5) Orle eine abliche Stadt, dem Fürsten Radzivil 
gehörig, von 241 Häusern und 486 Einwohnern, 
worunter viel Juden sind, ist ein schlechter armer 
Ort, ungeachtet er in einer fruchtbaren Gegend 
liegt. Die meisten Einwohner dieses Kreises sind 
unirte und disunirte Griechen, unter welchen eine 

. große Unwissenheit herrscht. Im ganzen Kreise 
sind nur 5 römisch - katholische Kirchspiele, aber 
über 40 griechische Kirchen, welche nicht als Kirch­
spiele gerechnet werden.

7) Drohycinscher Kreis.

Dieser Kreis schließt den Winkel zwischen dein 
Bug und Nurzec, von Bocki bis Nurr, und 
auf der andern Seite des Nurzec bis Wysokie Ma­
zowiecki in sich. Die größte Länge, eins ins andere 
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gerechnet, mag etwa 8 und die Breite 6 bis 7 Meilen, 
mithin der Flächenraum etwa 50 □ Meilen betragen. 
Wollte man von Niemierow bis Wysokie Mazp- 
wiecki die Lange rechnen, so würden wol 1o Meilen 
Herauskommen; allein das kann man nicht, da der 
Kreis an beiden Enden spitz zulauft. Er ist ziemlich 
kultivirt und es sind darin zwar keine großen, jedoch 
mehr Waldungen als im Bielskschen Kreise. Es 
wird darin viel Roggen und Hafer gewonnen, der Kul­
tur ungeachtet aber ist er doch nicht volkreich. Es ist 
barin nur ein königliches Amt, welches 9 Vorwerke, 18 
Dörfer, 8 einzelne Etablissements, 599 Feuerstellen 
und 2,162 Seelen enthält. Die adlichen Besitzungen des 
platten Landes sind beträchtlicher, denn es finden sich 
darin 7,058 Feuerstellen und 59,434 Seelen, in den kö­
niglichen Städten aber 514 Jeunstellen und 1,806 See­
len, und in den adlichen 795 Feuerstellen und 6,249 
Seelen, mithin im ganzen Kreise 8,564 Feuerstellen und 
49,651 Seelen. Die Städte dieses Kreises sind: 1) Cie­
chanowiec, 2 ) Drohycin, 3) Mielnik, 4) Sie- 
miatyce und 5) Wysokie Mazowiecki.

1 ) Ciechanowiec eine adliche Stadt, der Gräfinn 
Jablonowska gehörig, am Nurzec 2 Meilen

* von Bng belegen, von 340 Häusern und 2,651 
Einwohnern, wovon mehr als die Halste Juden 
sind. Die christlichen Einwohner sind Ackerbürger, 
die Juden aber, von denen einige darunter wohl­
habend sind, leben vom Handel und Industrie. 
Es ist viel Nahrung in diesem Orte, und es scheint 
baß er sich ausnehmen wird. Neben der Stadt 
liegt das von Holz erbauete herrschaftliche Schloß.

Die
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Die vorige Besitzerinn hat hier ein Kloster der 
barmherzigen Schwestern gestiftet und neu ge- 
bauet, auch ist hier ein Hospital, wo 12 alte Män­
ner und Frauen ihren Unterhalt finden. Das eine 
Kreisgericht hat hier seinen Sitz.

a) Drohycin, eine königliche Stadt, hart am 
Bug, von 173 Häusern und 984 Einwohnern, 
ist äußerst unbedeutend, und muß noch mehr in 
Verfall gerathen, wenn nicht Industrie unter die 
Einwohner kommt; denn sie hat ihre meisten Be­
sitzungen, Wiesen und Garten jenseits des Bug,, 
und nach der Konvention müssen die Bürger sich 
davon losmachen. Die Anzahl der Klöster ist Hier 
beträchtlicher als in vielen andern Städten, denn 
es sind hier 4 Klöster, nämlich ein ehemaliges Je­
suiten - jetzt Piarenkloster, verbunden mit einem 
Seminarium oder Gymnasium, ein Franziskaner, 
ein Benediktinerinnen, und ein disunirtgricchisches 
Mannskloster, und eben so viel Kirchen.

Das Piarenkloster, die Kirche und die Schulge­
bäude, sind das vorzüglichste und nützlichste: denn 
es werden hier beständig gegen 250 junge Leute un­
entgeltlich erzogen und' unterrichtet; Quartier und 
Beköstigung müssen sie sich aber selbst anschassen. 
Das Kloster und die Schulgebäude, sowie die Kirche, 
sind in gutem Stande; ersteres hat aber einen star­
ken Riß von oben herunter bis auf die Erde, und 
erfordert eine schleunige Reparatur. *

Hier hat das landrâthliche Officium seinen Sitz, 
und es liegt hier eine Eskadron Bosniaken in Gar- 
nison, für welche ein Magazin erbauet ist.

l. Th. Gg
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3) Mielnik, eine königliche Stadt, weiter am 
Bug hinauf, von 141 Häusern und 822 Einwoh­
nern, ist ein schlechter, verfallener Ort.

Noch weiter hinauf am Bug, Hart an der ru- 
ßischen Grenze, drei Meilen von Brzesz Litews- 
fi/.fiegt Niemier0w, dem Fürst Czartoriszki 
gehörig, welches auch von einigen für eine Stadt 
gehalren wird; es ist aber blos ein Dorf, worin­
nen ein großes Grenz-Zollamt befindlich ist.

, 4) Siemiatyce, eine adliche Stadt, der Fürstinn 
Jablonowska zugehörig, von 519 Hausern und 
3,556 Einwohnern, die größtentheils Juden sind. 
Die christlichen Einwohner, welche an dein einen 
Ende der Scadt wohnen, sind Ackerbürger, die 
Juden aber leben von Handwerken, bürgerlichem 
Verkehre und vorzüglich voin Handel Jm vorigen 
Jahre brannte der größte Theil der Judenstadt ab, 
und ist noch nicht völlig wieder aufgebaut.. Die 
Grundherrschaft wollte vor zwanzig bis dreißig 
Jahren aus diesem Orte eine ansehnliche Han­
delsstadt machen, und legte alles im Großen an, 
weil hier damals ein lebhafter Handel getrieben 
wurde. Es ward ein massives Rathhaus von 2 
Geschoß ins Gevierte, mit einem sehr großen da­
von eingeschloffenen Platze erbauet, und das untere 
Geschoß, sowol nach dein Markte, auf dessen Mit­
te dies Gebäude sieht, als auch nach dem innern 
Platze zu, als Kaufmanns-Gewölbe eingerichtet, 
deren weit über 100 angelegt wurden, und welche 
die Juden der Grundherrfchaft abkaufeu mußten. 
Daß Nathhaus ist voir ungeheurer Große für ei-
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ren solchen Ort, so daß es groß genug wäre; hier 
eine Handelsmesse zu halten, wenn das obere Ge­
schoß, wo wol 100 Zimmer angelegt werden 
könnten, ausgebauet und dazu eingerichtet ^wur­
de; wenigstens sind dieGebaude, welche in Braun« 
schweig jur Messe gewidmet werben, kaum so 
weitlaustig. Die Juden trieben damals einen leb­
haften Handel durch ganz Polen, und bezogen die 
deutschen Messen. Es schien ein blühender Ort 
werden zu wollen: allein die Abgaben tvurdeit von 
Zeit zu Zeit so erhöhet und vervielfältiget, auch dem 
Handel so viele Hindernisse in den Weg gelegt, daß 
die Juden es nicht aushalten konnten, und die mei­
sten von ihnen verarmten. Nur wenige sind noch 
wohlhabend; indessen wird hier doch, da der Han­
del einmal einen Zug dahin hat, Verhalt.,ißmäßig 
noch ein ziemlicher Verkehr getrieben,, die Gewölbe 
sind voll von Waaren, und wenn die bübWbwt er­
mäßiget werden, so .kann die Stadt wiederan ei­
nen blühenden Zustand koinmen. Ein großes- von 
der Gnindherrschaft am Markte erb.ruetes, Massives 
Wirthshaus von zwei Geschossen, worin einige 20 
Zimmer sind, die Austerje genannt, giebt der 
Stadt eine Zierde; es ist àr übel, daß man àncht 
darin logiren kann: weil mau weder Thören/ Be­
schluß, Ofen, noch Meubles findet, und,eine Wirth­
schaft antrift, in der man weder Bequemlichkeit, 
noch Essen und Trinken n-halten kann. Neben der 
Stadt hat die Grundherr-schaft etwa vor 22 Jah­
ren ein ganz neues massives Schloß mit Mötuge- 
bauden erbauen, eilte Orangerie,, einen Gärten 

G g 2
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und Park anlegen lassen, welches alles recht gut 
eingerichtet ist. Im zweiten Geschoß des Schlosses 
wird eine beträchtliche und kostbare Sammlung 
von Naturalien und Kunstsachen aufbewahrt und 
unterhalten, womit eine ansehnliche Bibliothek, 
welcher man beinahe das ganze obere Geschoß des 
Schlosses eingeräumt hat, verbunden ist. Die 
Zimmer für die Herrschaft sind sämmtlich im un­
tern Geschoß angebracht. Die Fürstinn, welche 
selbst Kennerinn, eine gelehrte Dame und Schrift­
stellerinn ist, und viele Reisen, besonders nach 
Frankreich und Italien gemacht hat, soll an dies 
Kabinet und die Bibliothek gegen zwei Millionen 
Gulden verwendet haben. Dies scheint viel zu 
seyn; indessen mag der Bau des Schlosses, wel­
cher vorzüglich dieferhalb unternommen ward, dar­
unter mit begriffen und manches Stück wol über­
mäßig theuer bezahlt worden seyn, welches daraus 
abzunehmen ist, daß manches Stück, dessen Werth 
sich beurtheilen laßt, sehr hoch angeschlagen wird.

Das Naturalien-Kabinet ist, wie gewöhnlich, 
nach Neichen eingetheilt; die Schranke sind schön 
gearbeitet, lakirt, und mit Glasthüren versehen. 
Es sind auch Beschreibungen davon vorhanden; 
ein jedes Stück, so unbedeutend es auch zu seyn 
scheint, ist numerirt, und es wird alles sorgfältig, 
besonders das Thierreich, unterhalten, welches 
viel Kosten verursacht. Einzelne Stücke des Kabi- 
nets zu beschreiben, würde zu weitläuftig sein; 
Kenner behaupten jedoch, daß es viel seltene und 

.kostbare Sachen enthalte.
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Die Bibliothek, die zum Theil Beziehung auf 
das Kabinet hat, ist auserlesen, und es sind viel 
schöne und kostbare Werke mit Kupfern darunter.

Die Herrschaft Siemiatyce ist von großem 
Werthe, welcher zu 400,000 Thaler angegeben wor­
den, und gehört mit unter die Besten des ganzen 
Departements. Es ist auch ein Kupferhammer 
darin, welcher jedoch in Verfall gerathen ist.

5) Wysokie Masowiecki, eine adliche Stadt, der 
von Wengierska gehörig, von 154 Häusern 
und 864 Einwohnern, worunter viel Juden sind, 
liegt in einer fruchtbaren Gegend. Die christlichen 
Einwohner sind Ackerbürger; die Juden aber näh­
ren sich vom bürgerlichen Gewerbe und vom Handel.

Der Werth sämmtlicher adlichen Besitzungen 
dieses Kreises beläuft sich nach den Abgaben auf 
Là Million Thaler, da nur ein königliches Amt 
barin ist.

8) Suraczscher Kreis.

Dies ist der kleinste von allen. Er zieht sich von 
Bransk am Narew herab, bis nach Tykoczin, hat 
aber auch noch etwas auf der rechten Seite dieses Flus­
ses. Seine größte Lange ist 8 Meilen, seine Breite 
aber nur etwas über 5 Meilen im Durchschnitte, mithin 
sein Flachenmaaß zwischen 24 bis 27 □ Meilen.

Es sind m diesem Kreise nur 2 königliche Domainen- 
amter, welche aus 15 Vorwerken, 54 Dörfern, 1,259 
Feuerstellen und 6,442 Seelen bestehen, in den adlichen 
Gütern und Dörfern sind 5,962 Feuerstellen und 30,203 
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Seelen, in den königlichen Städten 517 Feuerstellen 
und 1,735 Seelen, in den adlichen Städten aber 372 
Feuerstellen und 2,783 Seelen: mithin im ganzen Kreise 
7,910 Feuerstellen und 41,163 Seelen, welches, nach 
Hiesiger Beschaffenheit für 24 bis 27 □ Meilen, eine 
große Bevölkerung ist, die besonders der kleine Adel 
sehr verstärkt, der in diesem Kreise außerordentlich zahl­
reich ist; denn er i;at271 Dörfer, die aus adlichen Guts- 
antheilen bestehen, und wo in einigen 80 bis 100 Be­
sitzer sind. Der Boden dieses Kreises ist, mit Ausnah­
me der Starostei Bransk, die einen fetten Boden Hat, 
größtentbeils leicht und sandig.

Die Städte sind: 1) Bransk, 2) Suracz und 
3) Thkoczin wovon die ersten beiden königlich sind, 
die letztere aber adlich ist.

1) Bransk, eine königliche Stadt, an einem gro­
ßen Bruch und an der Nurzec belegen, 8 Meilen 
von Bialysiock, hat 114 Hauser und 1,026 Ein­
wohner, ist äußerst verfallen, und hat wenig 
Nahrung; es wird aber hin und wieder gebauet, 
und es soll das Jnguisitoriat und eine Frohnfeste 
dahin verlegt werden. Das eine Kreisgericht hat 
hier seinen Sitz, und es liegt hier eine Eskadron 
Bosniaken in Garnison.

2) Suracz, eine königliche Stadt am Narew, 3 
Meilen von Bialystock, hat 133 Häuser und 
709 Einwohner, muß in ältern Zeiten ein beträcht­
licher Ort gewesen seyn, ist jetzt aber in Verfall 
gerathen.

5-) Tyk0czin, eine adliche Stadt, der von Po- 
tockischen Familie gehörig, welche auch die Herr­
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schaft Bialystock und Choros; besitzt, am 
Narew, 5 Meilen von Bialystock, von 572 
Hausern und 2,785 Einwohnern. Dies ist eine der 
bedeutendsten Städte im Departenient, Ha4 zum 
.Handel eine vortreffliche Lage, ist aber wegen des 
angrenzenden Narew- Bruchs ungesund. Sie 
ist der Lange nach auf dem linken Ufer des Narew 
gebauet, und man hat beinahe eine Stunde zu ge­
hen, um von einem Ende zum andern zu kominen, 
indem sie nur eine Haupt- und nur wenige Neben­
straßen hat. Dm Narew stehen viel Kornspeicher, 
woraus zu schließen ist, daß der Kornhandel nach 
Danzig hier sonst ausgebreiteter war, als gegen­
wärtig, wenn gleich auch noch jetzt von hier viel 
Getreide verschifft wird.

Die Straßen und beiden Marktplatze sind ge­
pflastert, und man trifft hier ziemlich gute Häuser 
an. Nor zwei Jahren, brannte ein großer Theil 
der Judenstadt, gegen 70 Häuser, ab, jetzt aber 
werden sie massiv wieder aufgebauet, und es sind 
deren schon einige zwanzig fertig. Die Juden trei­
ben einen beträchtlichen, besonders Meß-Handel, wo­
durch einige von ihnen in sehr gute Vermögens- 
Umstände gekommen sind; die meisten aber sind 
arm und leben von den Reichen. Es ist hier ein 
Mifsionarienkloster, welches mitten in der Stadt, 
am Markte, liegt, und so wie die Kirche ein schö­

nes massives Gebäude ist. Auch ist hier ein Bern­
hardiner Mönchskloster, welches sonst auf einer 
Insel im Narew gebauet war, wegen der ungesun­
den Luft aber von den Mönchen verlassen wurde. 
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Diese baueten hierauf ein ganz neues Kloster in der 
Stadt, welches aber noch nicht vollendet ist.

Der verstorbene Kron-Groß-Feldherr Branicki 
Hat hier auch ein Invalidenhaus gestiftet.

Das zweite Kreisgericht hat hier seinen Sitz, ei­
ne Eskadron Bosniaken ihre Garnison, und der 
in NeuostpreußencommandirendeGeneral-Lieu­
tenant, Freiherr von Günther, sein Hauptquar­
tier.

9) Goniondzscher Kreis.

Dieser Kreis zieht sich an der einen Seite von Au- 
gustowo bis über Szczuczin an der altlithauischen 
Grenze, an der andern Seite aber an der Netta und 
dem Bober herauf bis an den Narew, zwischen Wiz­
na und Lomza, und von hier bis Szczuczin die alte 
Grenze der Landschaft Wizna herab.

Auf der linken Seite des Bober aber gehört noch 
die Stadt und das Kirchspiel Goniondz dazu. Don 
Augustowo bis Wizna sind 14 Meilen, und die 
Breite enthalt im Durchschnitte reichlich 4 Meilen; mit­
hin hat der Kreis 56, und wenn man die Stadt und das 
Kirchspiel Goniondz dazu rechnet, gegen 60 sII Mei­
len. Der Boden gehört unter die mittelmäßigen, er 
ist tragbar, und es fehlt nicht an Wiesen: denn die be­
nachbarten Ostpreußen ziehen ihr Heu, woran sie Man­
gel haben, auf 5 bis 6 Meilen aus diesem Kreise; auch 
giebt es hier hinreichend Holz, obgleich man keine große 
Forsten und Walder findet. Die Einwohner sind in 
ziemlich gutem Zustande, weil sie ihre Erzeugnisse in 
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Ostpreußen immer zu Gelde machen können. Vor­
mals ward aus diesem Kreise viel Holz verschifft; nun 
ist es aber größtentheils ausgehauen, doch wird es noch 
in kleinen Quantitäten verfahren. Es sind in diesem 
Kreise 5 königliche Aemter, welche 53 Vorwerke, 82 
Dörfer, 5 einzelne Etablissements, 1,706 Feuersiellen 
und 11,410 Seelen enthalten. Die adlichen Besitzun­
gen des platten Landes haben 5,789 Feuerstellen und 
25,973 Seelen, in den königlichen Städten sind 1,158 
Feuerstellen und 6,513 Seelen, in den adlichen aber 374 
Feuerstellen und 2,760 Seelen; mithin im ganzen Krei­
se 9,027 Feuerstellen und 46,656 Seelen.

Die Städte sind folgende: 1) Augustowo, 
2) Goniondz, 5) Grajewo, 4) Jedwabno, 
5) Offowiee, 6) Nadzilow, 7) Raygrod, 
8) Szczuczin, 9) Wizna und 10) Wonsosz.

1) Augustowo, eine königliche Stadt am äußer­
sten Ende des Kreises an der Netta unweit der alt- 
lithauischen Grenze, von 304 Raufern unb 1,987 
Einwohnern, worunter nur eine ansässige Judenfa­
milie ist. Es ist ein sehr weitlauftiger und ziemlich 
regulair gebaueter Ort, mit einem sehr großen 
Markte, welcher aber so wie die Straßen nicht ge­
pflastert ist, und man muß daher, um nur durch 
zu kommen, auf schmalen hölzernen Brettern von 
einem Hause zum andern gehen. Die Häuser sind 
sämmtlich von Holz, jedoch in ziemlich gutem 
Stande; die Bürger leben alle vom Ackerbau und 
von Fracht fahren, sind zum Theil wohlhabend 
und die bürgerlichen Grundstücke stehen in hohem 
Werthe. Industrie wird hier nicht leicht Fort­
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schritte machen, weil die Burger zu viele Lände­
reien haben; indessen kann die Stadt doch wohlha­
bend werden, da sie nahe an Altlithauen liegt. 
Hier hat eine Eskadron des Tartaren-Pulks ihre 
Garnison, und es ist hier eine große Salz-Nieder­
lage.

2) Goniondz, eine königliche Stadt und die Haupt­
stadt des Kreises, auf der linken Seite des Dober, 
in einer sandigen, nicht sehr fruchtbaren Gegend, 
von 210 Häusern und 1,575 Einwohnern, ohne die 
Vorstädte. Die Stadt ist äußerst in Verfall gera­
then; denn statt 600 Häusern, welche sie nach den 
vorhandenen Nachrichten gehabt hat, sind nur noch 
die eben angegebenen vorhanden, und diese sind 
größtentheils in dem kläglichsten Zustande. Die­
ser Ort hat viel durch die Schweden - Kriege und 
noch mehr durch die Pest in der letzten Hälfte des 
vorigen und in dem ersten Viertel des jetzigen Jahr­
hunderts gelitten; ob aber die Entvölkerung diesen 
Unglücksfallen allein zuzuschreiben, ist zweifelhaft: 
denn es tritt noch ein anderer Grund ein. Zum 
Stadtgebiet gehören über 200 Hufen, und hierin 
liegen 11 große, volkreiche Dörfer, welche Stadt­
gerechtigkeit haben. Dem Anscheine nach zogen sich 
die Bürger bei jener Verwüstung aufs Land zurück, 
weil keine einzige Stadt fest ist, und baueten sich 
hier an, verließen ihre Häuser in der Stadt, oder 
wenn sie verbrannt waren, baueten sie solche nicht 
wieder auf, weil sie einmal auf dem Lande wohn­
ten, und hier bequemer leben konnten; die Häuser 
standen daher leer und stürzten endlich ein, wor­
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aus die vielen wüsten Baustellen erwachsen sind. 
Nach dem Stadt-Privilegium darf hier kein Jude 
wohnen; da aber die Hauser leer standen, wurden 
sie an Juden vermiethet, und so haben sich hier 
über 50 Judenfamilien gesammelt, wovon aber 
keine, eigenthümliche Häuser besitzt. Die Eigen­
thümer ließen diese vermutheten Hauser so wenig 
repariren, als die Juden; sie geriethen daher im­
mer mehr in Verfall, und da die Christen vom 
Ackerbau lebten, suchten sie naher bei ihrer Aeckern 
zu wohnen, und sich ihre Lebensart bequemer zu 
machen, wodurch denn alle Industrie entfernt 
ward. Es ist auch noch wenig bürgerliches Ver­
kehr in dieser Stadt; die Straßen und der Markt · 
sind nicht gepflastert, es wird nicht gebauet, und 
es ist noch keine Aussicht vorhanden, daß sich die­
ser Ort aufnehmen wird, ungeachtet schon viele 
Deutsche darin wohnen.

Das landräthliche Officium und die Kreis-Ju- 
siizcommisfion haben hier ihren Sitz, und es liegt · 
hier eine Eskadron vom Tartaren-Pulk in Garni­
son, auch ist hier eine große Salz-Niederlage.

Goniondz ist zur Kreisstadt nicht geeignet, 
weil es auf der linken Seite des Bober liegt, und 
der größte Theil des Kreises auf der andern Seite 
dieses Flusses, den man sehr schwer passiren kann, 
belegen ist; daher es denn gut wäre, wenn diese 
Stadt nebst dem Stadtgebiete und allen Ortschaf­
ten, welche auf der linken Seite des Bober lie­
gen, zum Dombrowaschen Kreise geschlagen 
würden: denn Dombrowa ist nur 5 Meilen da­
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von entfernt, und die Kommunikation wird durch 
nichts unterbrochen oder erschwert. Dies wurde 
sehr zur Erleichterung der Unterthanen gereichen, 
da der Bober von Wizna bis Goniondz, in 
einer Strecke von 7 Meilen, nur blos zu Osso- 
wiec bei.Goniondz und dabei, zu gewissen Jahrs- 
zeiten, nur schwer zu passiven ist.

5) Grajewo, eine adliche Stadt, der Familie von 
Rydzewcki gehörig, von 23 Häusern und 218 
Einwohnern, worunter auch Juden find, ist einklei­
ner und schlechter Ort, worin aber jetzt viel gebauet 
wird.

4) Jedwabno, eine adliche Stadt, dem von Rem- 
bilinski gehörig, von 52 Hausern und 481 Ein­
wohnern, ist ein Landstadtchen, wo viele Juden 
wohnen, und nicht von Bedeutung; es liegt zwei 
Meilen von Wizna.

5) Ossowiec, eine adliche Stadt, dem Grafen 
von Lonczinski gehörig, an dem rechten Ufer des 
Bober, wo von Goniondz die Fahre über führt, 

welche stark paffirt wird, da sie auf der Poststraße 
nach Königsberg liegt, hat 38 Häuser und 212 
Einwohner. Dieser Ort ist in sehr schlechter Ver­
fassung.

6) Radzilow, eine königliche Stadt an dem rech­
ten Ufer des Bober, von 85 Haufern und 455 
Einwohnern, ist ein ganz verfallener Ort.

7) Raygrod, eine königliche Stade am Lykerfee 
belegen, welcher sie von Altlithauen trennt, 
von 195 Haufern und 889 Einwohnern, worunter 
viele Juden sind. Der Lykersee, welcher hier fei- 
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nen Anfang nimmt, und sich auf 4 Meilen nach 
Lyk zieht, umschließt die Stadt auf dreien Seiten, 
und es gehen nur zwei Eingänge in selbige, indem 
sie auf einer Erdzunge liegt. Das äußerste Ende 
Ler Stadt besteht aus einem, dem Anscheine nach 
künstlichen Verge, welcher sonst von dem See ganz 
umgeben war, und zu welchem eine Brücke führte, 
die nicht mehr vorhanden ist; der schmale Kanal 
ist verschüttet worden, so daß die Hauptstraße nach 
dem Berge über einen Damm geht. Auf diesem 
Berge soll ehedessen ein festes Schloß gelegen ha­
ben, wovon man aber wenig Spuren antrifft, und 
welches schonvor Jahrhunderten zerstört seyn muß; 
denn jetzt stehen auf diesem Berge schlechte Bürger­
häuser. Dem Anscheine nach ist dies Schloß eine 
Grenz-Festung gegen die Ritter des deutschen Or­
dens gewesen, und scheint eingegangen zu seyn, 
als die Gefahr aufhörte.

Diefe ganze Gegend von dem untern Podla- 
chien, nämlich die StarosteienAugusiowo,Ray- 
grod, Goniondz und Wizna in Masovien, 
soll sonst ein Eigenthum der Fürstlich Radzivil- 
schen Familie gewesen seyn, welche diese Besiz- 
zungeu, wahrscheinlich, weil sie den Ordens?Rit- 
tern nicht widerstehen konnte, gegen das Füvsten- 
thum Nieswiz in Lithauen an die Großherzoge 
vertauscht hat, welches jedoch vor Jahrhunderten 
geschehen seyn muß, als Podlachien noch zu 
Lithauen gehörte. Der See ist an den meisten 
Orten eine Viertel-bis eine Halbe Stunde breit, und 
sehr tief; man hat ihn hin und wieder mit dem



478 Certifie Beschreibung det Provinz rc.

Senkblei 8ο Klafter tief gefunden. Die Karten 
von dieser Gegend sind unrichtig gezeichnet; denn 
nach diesen steht er mit dem bei Lyk belegenen See 
nicht in Verbindung, welches doch der Fast ist, 
und es könnte von Raygrod nach Lyk Schiffahrt 
getrieben werden; dies geschieht jedoch selten, weil 
nichts zu verschiffen ist. Aus der Fischerei wird, 
außer bei Frost, nicht viel gemacht, weil das Was­
ser zu tief ist, der See auch nicht sehr fischreich 
seyn soll.

Die Stadt Hat vor 2 Jahren durch eine Feuers­
brunst ein Dritthell ihrer Hauser verloren, tvelche 
jetzt wieder aufgebauet werden, womit es aber lang­
sam geht, weil die Einwohner sehr arm sind.

Das eine Kreisgericht hat hier seinen Sitz, und 
vom Tartaren-Pulk liegt hier der Stab nebst einer 
Eskadron in Garnison.

8) Ezczuczin, eine adliche Stadt, dem Grafen von 
Lonczinski gehörig, von 261 Häusern und 1,849 
Einwohnern, worunter auch viele Juden sind, 
hart an der altlithauischen Grenze belegen. 
Eie ist ziemlich gut gebauet, hat einen großen 
Markt, geräumige und gepflasterte Straßen, und 
eine große regelmäßige Vorstadt, welche mit der 
Stadt in Verbindung sieht und wo viel gebauet 
wird. Die Nachbarschaft von Altlithauen, wel­
ches nur eine halbe Meile davon entfernt liegt,.zieht 
viel Nahrung dahin, und die Markttage werden 
von Altlithauen aus stark besucht. Es ist ein 
ganz guter Ort, und giebt den altlithaurschen 
Städten nichts nach, indem schon verschiedene
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massive Häuser darin sind, welche noch vermehrt 
werden.
>Die Grundherrschaft hat neben der Stadt den 

Bau eines großen neuen massiven Hauses oder 
Schlosses angesangen, aber nicht vollendet, und es 

- gerath schon in Verfall; sie bewohnt ein anderes 
massives Haus am Markte.

Neben der Stadt liegt ein weitlauftiges Piaren- 
kloster mit einer Schulanstalt, wo gegen 150 junge 
Leute erzogen werden, und unentgeltlichen Unterricht 
erhalten. Auch ist Hier ein Kloster der barn^erzi- 
gen Schwestern angelegt, aber noch nicht gebauet, 
und nicht hinlänglich fundirt, daher diese wohl­
thätige Anstalt, welche zur Zeit in eitlem Privathau­
se untergebracht isi, wol wieder eingehen dürfte.

Die Zoll - und Konfumrions-Steuer-Dérection hat 
,. hier ihren Sitz genommen, und treibt ihre Geschäfte

in dem Piarenkloster, wovon ihr der eine Flügel 
vermiethet worden ist. Auch liegt Hier eine Eskadron 
des Dragoner-Regiments v. Busch in Garnison.

Dje Gegend von Szczuczin ist nicht unfrucht­
bar, nur an der einen Seite ist sie sandig. Die 
Stadt liegt etwas hoch und angenehm, hat gutes 
Wasser, ist gesund, und es scheint daß sie in Auf­
nahme kommen werde, vorzüglich wenn sie der Kö­
nig kaufen sollte, weshalb Unterhandlungen mit 
der Grundherrschaft gepflogen werden.

9) Wizna, eine königliche Stadt an dem rechten 
Ufer des Narew, etwa eine halbe Meile vom Ein­
fluß des Dober und zwei Meilen von Loniza, 

. von 427 Häusern und 1,098 Einwohnern. Sie
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liegt auf dem hohen Ufer oder Berge, und wird an 
der einen Seite durch den Narew, an der andern 
Seite aber durch den Bober geschützt, welche bei­
de Flüsse ohne Fahre nicht zu passiren sind. Sie 
war sonst die Hauptstadt des Landes Wizna, zu 
Masovien gehörig, und hatte ein Landgericht, ist 
aber durch Pest und Krieg sehr verwüstet worden. 
Die Lage dieser Stadr ist angenehm, gesund und 
vortheilhaft zum Handel; sie ist aber schlecht ge- 
bauet, die Straffen sind jedoch gepflastert, und es 
finden sich Spuren, daß sie sonst ansehnlich 
gewesen sein muß. Neben derselben / am 
Narew, liegt ein durch Kunst gemachter runder 
Berg, auf welchem sonst ein Schloß gestanden ha­
ben soll, als die Starostei nachdem Fürsten Nad- 
zivil gehörte; es ist aber astes verschüttet: indes­
sen sollen in dem Berge noch starke Mauern und 
Kesser seyn. Dieser Derg ivar ehedessen init einem 
tiefen Graben eingefaßt, in welchen das Wasser 
aus dem Narew geleitet ward; jetzt ist dieser ganz 
trocken. Dem Anscheine nach war dies, nach da­
maliger Art, ein sehr festes Schloß, und nicht 
leicht einzunehmen.

Die Bürger haben viel güten Acker, und so arm­
selig der Ort auch aussteht, so sollen doch einige 
reiche Leute darin wohnen, welche blos vom Acker­
bau leben.

Wizna ist zum Sitz der Landeskollegien der 
stimmt, wenn sie in Bialystock nicht bleiben, 
und von allen Städten des Departements, ist auch 

^keine mehr dazu geeignet, als diese: denn sie liegt 
Hoch,
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hoch, sicher, an zwei Flüssen, wodurch sie gegen 
den ersten Angriff geschützt wirb, hat gutes Was­
ser, ist gesund, uni) die umliegende Gegend ist 
fruchtbar; sie müßte aber von Grund auf neu ge- 
bauet werden, denn jetzt ist fast kein einziges be­
wohnbares Haus darin.

Der Plan zum Bau ist auch schon gemacht, und 
es würde eine recht gute Stadt daraus werden, 
wenn er ausgeführt würde, welches davon ab­
hangt, ob der Ankauf der Herrschaft Bialystock 
zu Stande kommt, oder sich wieder zerschlagt, in 
welchem letztern Falle mit dem Bau gleich vorge­
schritten werden wird.

10) Wonsosz, eine königliche Stadt, eine halbe 
Meile von Szczuczin, von 167 Häusern und 751 
Einwohnern, ist eine Ackerstadt, in welcher gar 
keine Industrie herrscht. Hier ist ein kleines Bern­
harbinerkloster von 4 Geistlichen, die äußerst arm 
sind. Die Stadt scheint sehr durch Szczuczin 
verloren zu haben.

10) Lomzascher Kreis.

Dieser Kreis gehört ganz zu Masovien, und 
zieht sich von der Ostpreußischen Grenze über den 
Narew herauf bis an das Nurrsche nicht weit von 
Ostrow, von welcher Landschaft noch ein nicht unbe­
trächtlicher Theil zu diesem Kreise gehört. Nach Osten 
grenzt dieser Kreis mit dem Suraczschen und Go- 
niondzschen, nach Norden mit Ostpreußen und 
nach Westen und Süden mit dem Ostrolenkaschen

r. Lh. Hl)



482 Oertliche Beschreibung der Provinz rc.

Kreise; seine Länge von Ostpreußen bis an das 
Nurrsche mag etwa 9 und seine Breite 5 bis 6 Mei­
len betragen, mithin hat er einer Flächeninhalt von 
mehr als 50 □ Meilen.

Auf der rechten Seite des Narew ist der Boden sehr 
steinig und waldig, in den Waldern aber wohnen viele freie 
und wohlhabende Menschen, wie die Ostpreußischen 
Kulmers; auf der linken Seite des Narew aber ist der 
Boden sandig und, einige Gegenden ausgenommen, 
nicht sehr fruchtbar, dessen ungeachtet aber ist der Kreis 
doch ziemlich stark bevölkert. Es sind darin 5 königliche 
Aemter welche 18 Vorwerke, 115 Dörfer, 12 einzelne 
Etablissements 2,909 Feuerstellen und 16,947 Seelen 
enthalten. An den adlichen Gütern und Dörfern sind 

5,252 Feuerstellen und 24,777 Seelen; in den königli­
chen Städten 655 Feuer-stellen und 5641 Seelen, und 
in den adlichen Städten 271 Feuersteüen und 1,917 
Seelen, mithin in dem ganzen Kreise, 9,047 Feuer-stellen 
und 46,982 Seelen. Der Theil des Kreises welcher auf 
der linken Seite des Narew liegt, wird größtentheils 
von kleincin Adel bewohnt.

Die Städte sind folgende: 1) Kolno, 2) Lorn- 
ja, 3) Nowogród, 4) Sniadow oder Smlo- 
dow, 5) Stawiszken und 6) Zambrow, wo­
von Lomza die Hauptstadt des Kreises ist.

1 ) Kolno, eine königliche Stadt, etwa eine Meile 
von der ostpreußischen Grenze, von 171 Hausern 
und 995 Einwohnern, mehrentheils Juden, ist 
vor einigen Jahren fast ganz abgebrannt und noch 
nicht völlig wieder aufgebauet. Wegen der Nach-: 
barfchaft Ostpreußens und weil diese Stadt in 
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einer nicht unfruchtbaren Gegend liegt, kann sie in 
Aufnahme kommen; es wird jetzt stark gebaut, da es 
eine Garnifon-Stadtgeworden ist, wo eine Eskadron 
von Bufch Dragoner liegt, für welche ein Maga­
zin gebauet ist. Das Kreisgericht welches jetzt in 
Stawifchken ist, soll hier feinen Sitz Nehmen.

2) Lomza, eine königliche Stadt an dem linken 
Ufer des Narew, von 194 Häusern und 1,166 
Einwohnern, war vor etwa 20ό Jahren eine an­
sehnliche, ganz massiv gebaute Stadt von mehr als 
800 Häusern, und hatte ein herzogliches Schloß, 
wo die Herzoge bisweilen residirten, und Reichs­
tag gehalten ward, da Warschau noch nicht zur 
Königsstadt erhoben war; sie soll durch dieSchwe- 
den zerstört seyn. Jetzt ist diese Stadt sehr in Verfall; 
sie scheint aber in Aufnahine zu kommen und eS 
wird viel darin gebauet. Ungeachtet sie auf einem 
Berge liegt, ist sie doch sehr schmutzig. Es sollte auf 
dem Markte und in den Hauptstraßen gepflastert 
werden, wozu schon Anstalten getroffen wurden; 
ein alter Mann aber zeigte an, dies sey nicht nö­
thig, die ganze Stadt sey gepflastert, das Pflaster 
aber verschüttet und dürfe nur aufgeräumt werden. 
Es ward daher nachgegraben und man fand an ei­
nigen Stellen, besonders auf dem Markte, Manns 
hoch unter dem Schutte, nicht allein ein fehr gu­
tes Pflaster, sondern auch auf den wüsten Platzen 
massive Fundamente der ehemaligen Häuser und 
gut conservirte Keller. Die jetzt vorhandenen höl­
zernen Häuser, sind größtentheils auf dem Schutt 
erbauet, mithin stehen sie, da dieser aufgeräumt 

Hh2
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und aus den Straßen weggefahren wird, hin und 
wieder einige Ellen hoch höher als die Straße, 
und man muß auf Treppen hinein gehen. Unter 
dem Schutte auf dem Markte und in den Straßen, 

^.. so wir auf den wüsten Bauplätzen, findet man so 
viel brauchbare Steine, daß davon beinahe die 
ganze Stadt wieder aufgebauet werden könnte. 
Von den alten massiven Hausern hat sich nur ein 
einziges erhalten, welches aber einige Ellen tief in 
Schutt liegt, und in welches man hinab steigen 
muß. Da die Mauersteine hier sehr theuer sind, 
werden diese aufgeräumten Steine den Bau sehr 
defördern. Bei Gelegenheit der Aufräumung einer 
wüsten Baustelle, entdeckte man einen Keller; die 
Studenten stiegen hinein und fanden hier 5 Dou- 

. Willen Ungarwein, welcher über 150 Jahre unter 
der Erde gelegen haben muß und dên sie sich sehr 
wohl schmecken ließen.

Hier war sonst ein Jefuiten-Collegium, welches 
den Piaren eingerauint und zu einer Schulaustalt 
eingerichtet worden ist, wo gegen 150 bis 200 Stil- 
deuten freien Unterricht erhalten. Auch ist hier ein 
Franziskaner und ein Kapuziner Manns - und ein 
Benedietiner Frauenkloster.

Diese Klöster scheinen aus den Ruinen der Stadt 
zum Theil erbauet zu seyn; unsre Nachkommen er­
leben es dagegen vielleicht, daß aus den Ruinen 
der Klöster die.Stadt wieder gebauet und verschö­
nert wird.

Diese Stadt hat eine bequeme Lage zum Handel; 
es fehlt ihr aber ein großes Bedürfniß, nämlich 
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Wasser, denn sic hat nur einen einzigen tiefen 
Brunnen auf dem Markte, welcher nicht einmal 
im Stande und schwer zu unterhalten ist; das 
Wasser muß daher aus dem Narew heraufgeholt 
werden, welches sehr kostbar ist, besonders des 
Winters. Das landrachliche Officium und die 
Kreis-Justitzcommission haben hier ihren Sitz, und 
vielleicht dürfte auch das Kreisgericht von Zam­
brów hieher verlegt werden. Auch liegt hier eine 
Eskadron Bosniaken in Garnison, für welche ein 
Magazin erbauet ist.

3) Nowogrod, eine königliche Stadt an der linken 
Seite des Narew auf einem Berge, zwei Meilen 
von Lomza und vier Meilen von Ostrolenta, 
von 189 Hausern und 966 Einwohnern, welche 
größtentheiks vom Ackerbau leben, ist ein schlechter 
Ort, wo weder Industrie noch bürgerliches Verkehr 
Herrscht.

Nowogrod gegen über fallt die Pifsa in den 
Narew, welche ans der Johannesburger See 
kommt und schiffbar gemacht wird, wodurch das 
Verkehr mit Ostpreußen befördert werden soll. 
Die Veranlassung dazu mögen die Eisenhammer 
gegeben haben, welche man in der Johannes­
burger Wildniß, einem großen Walde, anjule­
gen gedenkt, und welchen auch die im hiesigen De­
partement sich findenden Eisensteine zugeführt wer­

den sollen.
4) Sniadow oder Smlodow, eine adliche Stadt 

dem von Drewnowski gehörig, von 98 Häusern 
und 705 Einwohnern, auf dem Wege von Ostro- 
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lenka nach Zambrow belegen, ist ein erbärmli­
cher Ort.

5) Stawiszken, eine adliche Stadt dem von 
Kranchowski gehörig, auf der rechten Seite des 
Narew, 2 Meilen von Lomza, von 175 Häusern 
und 1,212 Einwohnern, größtentheils Juden. Die 
Stadt ist vor einigen Jahren beinahe ganz abge­
brannt, und von neuem wieder aufgebauct; die Häu­
ser sind zwar alle von Holz, doch hat sie noch ein 
erträgliches Anfehn. Die Grundherrschast wohnt 
neben der Stadt in einem hölzernen Hause, wobei 
ein gut angelegter Garten sich befindet. In der 
Stadt ist ein Franziskanerkloster von 6 Geistlichen, 
welche vor einigen Jahren eine massive Kirche zu 
bauen angefangen haben, die aber unvollendet ge­
blieben ist. Das Kreisgericht hat vor der Hand 
in diesem Kloster seinen Sitz, soll aber nach Kolno 
verlegt werden.

6) Zambrow, eine königliche Stadt drei Meilen 
von Lomza, auf der Straße nach Ostrow belegen, 
von 81 Häusern und 564 Einwohnern, war sonst 
die Hauptstadt des Poviats, ist jetzt aber in 
schlechtem Zustande und wird schwerlich in Aufnah­
me kommen.

Im Plockschen Departement.

11) Ostrolenkascher Kreis.

Dieser Kreis hebt an der Ostpreußischen Grenze 
an und zieht sich über den Narew hinauf bis an den 
Bug, greuzt daher nach Norden mit Ostpreußen und
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wird nach Süden von den Römisch-Kaiserlichen Staa­
ten durch den Bug getrennt; nach Osten wird er durch 
den zum Vialystockschen Departement gehörigen 
komzaschen und Drohycinschen, und nach Westen 
durch den Przasznizschen und PultuskschenKreis 
begrenzt Seine größte Ausdehnung von Norden nach 
Süden mag etwa 13 und von Westen nach Osten im 
Durchschnitte 4 Meilen betragen, mithin dürfte er 52 □ 
Meilen enthalten. Auf der rechten Seite des Narew liegt 
die Ostrolenkasche Wildniß, eine waldige Gegend, die vor­
hin zur Landschaft Lomza gehörte, und sonst wenig be­
wohnt war, jetzt aber schon ziemlich bevölkert ist; auf 
der linken Seite des Narew bis an den Bug aber be­
greift er den größten Theil der Landschaft Nurr. Er 
besteht aus den ehemaligen Poviaten Ostrolenka,' 
Nurr und Ostrow, Hatte nach der ersten Zahlung 
von 1796, 8,572 Feuerstellen, und wenn man jede auf 
6 Seelen rechnet, eine Bevölkerung von 51,452 Seelen. 
Ob durch die neueste Aufnahme mehr oder weniger aus- 
gemittelt worden, darüber sind mir die Nachrichten aus- 
geblieben.. Was die Aemter dieses Kreises und was 
dazu gehört, betrifft, so beziehe ich mich hier auf das, 
was ich deshalb bereits bei den Aemtern des ganzen 
Departements gejagt habe. Es gehören in diesen Kreis 
folgende Städte: 1) Brok, 2) Cyszewo, 5) Jendr- 
zejewo oder Andrzejewo, 4) Mysziniec, 
5) Nurr, 6) Ostrolenka, und 7) Ostrow.

Der Grund und Boden in diesem Kreise, ist auf 
der rechten Seite des Narew, waldig, es wohnen hier 
aber, wie im Lomzaschen Kreise, viele freie Menschen, 
welche größtentheils wohlhabend sind; auf der linken
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Seite des Narew bis an den Bug, ist viel Sand, 
mitunter auch Wald. Die Landschaft Nurr wird für 
die armseligste des Herzogthums Masovien gehalten; 
indessen giebt es doch an den Flüssen besonders am Bug 
noch einige fruchtbare Gegenden und geschonte Walder.

i) Drok, eine königliche Stadt am Bug von 34 
Hausern, ist ein kläglicher Ort, wo weder Industrie 
herrscht, noch Handlung getrieben wird. Die 
Poststraße nach Warschau, am Bug entlang, 
geht hier durch.

s) Cyszewo, eine adliche Stadt von 51 Häusern 
ist noch von schlechterer Beschaffenheit.

5) Jendrzejewo, oder Andrzejewo, zwei Meilen 
vom Bug belegen, eine königliche Stadt von 85 
Häusern, ist in kläglichem Zustande.

4) Mysjiniec, eine königliche Stadt, nicht weit 
von der Ostpreußischen Grenze, ist auch ein unbe­
deutender Ort; es liegt hier aber doch eine Eska­
dron von Busch Dragoner in Garnison, und es 
scheint als ob ste sich etwas aufnehmen würde.

5) Nurr, eine königliche Stadt am Bug, hart an 
der Grenze des Bialystockschen Departements, 
ist die entfernteste von Plock, hat 72 Hauser, war 
sonst die Hauptstadt der Landschaft Nurr, ist aber 
in Verfall gerathen, und jetzt in einem kläglichen 
Zustande.

6) Ostrolenka, eine königliche Stadt vier Meilen 
unterhalb Lomza am Narew, von 504 Häusern. 
Diese Stadt hat eine sehr gute Lage zum Handel, 
weil sie unmittelbar am Narew liegt, über den 
hier eine hohe hölzerne Brücke führt, unter welcher 
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die Kähne, wenn sie die Masten etwas senken, 
durchfahren können: auf der rechten Seite des 
Narew aber der Omulew, der aus Ostpreußen 
kommt und schiffbar gemacht werden kann, in 
den Narew fallt. Sie ist beinahe ganz mit Wasser 
umgeben, und dem Anscheine nach, schickt sie sich 
von allen Städten am Narew, Bug und an der 
Memel, vorzüglich zu einer Festung. Die Bür­
ger legen sich hier viel auf Schiffarth und Fische­
rei, sind in ziemlich gutem Zustande, und die Stadt 
scheint in Aufnahme zu kommen. Es liegen hier 
fast beständig Schiffe vor Anker, welche den Fluß 
herauf oder hinab gehen.

Hier ist ein Bernhardiner Mönchskloster, das 
landräthliche Officium, eine Kreis-Justiz - Com­
mission und ein Kreisgericht, auch liegt hier eine 
Eskadron Bosniaken in Garnison.

7) Ostrow, eine königliche Stadt im Nurrschen, 
2 Meilen vom Bug entlegen, von 93 Häusern, ist 
ein mittelmäßiger Ort, wo jedoch das andere 
Kreisgericht seinen Sitz hat, und eine Eskadron 
Bosniaken liegt, weil in dieser Gegend keine bessere 
Garnisonstadt hat ausgemittelt werden können, 
und der Bug doch mit leichter Kavallerie besetzt 
gehalten werden muß.

12) Pultuskscher Kreis.

Dieser Kreis begreift den übrigen Theil der Land­
schaft Nurr, zwischen dem Bug und Narew, bis wo 
diese beiden Flüsse sich vereinigen; an der rechten Seite 
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des Narew aber, alles was oberhalb des Przaczni^ 
scheu und Mlawaschen Kreises liegt, bis an den 
Ukra-Fluß, in sich. Diese Gegend ward sonst, die 
Landschaft Stojan genannt, eine von den Landschaften, 
woraus das Herzogthum Masovien bestand, und 
welcher noch etwas von dem Lande Zakroczin zuge- 
sügt worden ist. Die Lange mag etwa 9 und die Breite 
6 bis 6 Meilen betragen, mithin hält dieser Kreis gegen 
50 □ Meilen. Nach der Zahlung von 1796 fanden 
sich darin 8,128 Feuerstellen und zu 6 Seelen gerechnet 
48,768 Seelen. Wie viel mehr oder weniger durch die 
rectisicirte neuere Zahlung ausgemittelt worden, ist mir 
nicht bekannt. Der Boden ist etwas besser, als im 
Ostrolenkaschen Kreise, besonders an den Flüssen, 
Hat aber auch viel Wald, worunter sich der bei Wizcz- 
kow auszeichnet, welcher sehr geschont worden ist, und 
vortreffliches Schiffbauholz hat. Dieser Kreis besteht 
größtentheils aus den Besitzungen des Kollegiatstifts zn 
Pultusk und des Bischoffs von Plock, denn Pul­
tusk war sonst, Wie Lowicz in Südpreußen, ein be­
sonderes Fürstenthum, den, Bischof von Plock gehörig, 
welches eingezogen und in Domainen verwandelt wor­
ben ist.

Die Städte sind folgende: 1) Makow, 2) Na­
sielsk, 5) Nowemiasto, 4) Pułtusk, 5) Rozan, 
6) Sicrock, 7) Wyszków.

1) Makow, eine königliche Stadt von 126 Häu­
sern, an einem kleinen Flusse 2 Meilen von Pul- 
tusk, war sonst eine Poviatstadt, ist jetzt aber ein 
schlechter Ort.



Merkliche Beschreibung der Provinz rc. 491

2) Nasielsk, eine halb königliche halb adeliche 
Stadt von 157 Hausern, am Wege von Zakro- 
czin nach Pultusk, ist ein ganz schlechter Ort, des­
sen Einwohner größtentheils aus Juden bestehen.

5) Nowemiasto, eine königliche Stadt etwa 4 
Meilen von Pultusk entlegen, von 72 Häusern, 
ist ein ganz guter Ort.

4) Pultusk, eine königliche Stadt am Narew, 
etwa 5 Meilen vom Einfluß in den Bug belegen, 
von 23g Hausern, die Hauptstadt des Kreises, hat 
einen großen gepflasterten Markt, und an demsel- 
ben viele massive Häuser, auch ein bischöfliches 
Schloß und viel Kurien für die Canonicos. Wenn 
man auf dem Markte ist, scheint es ein ansehnli­
cher Ort zu seyn, die übrigen Straßen und Häuser 
aber sind schlecht; indessen gehört diese Stadt doch 
unter die bedeutendsten und am besten gebaueten 
Städte der Provinz. Die Lage ist sehr gut, und 
sie hatte sich besser zum Sitz der Landes-Collégien 
geschickt, als Plock, weil sie mehr in der Mitte 
des Departements liegt; auch würde hier leicht 
das nöthige Unterkommen für selbige zu verschaffen 
gewesen seyn, wenn der Bischof mit seinem Gefolge 
nach Plock wäre verwiesen worden. Allein diese 
letztere Stadt war schon früher, als Pultusk 
Preußisch ward, zum Sitz der Landes-Collégien 
bestimmt, hat auch in der Rücksicht, daß sie an 
der Weichsel und in einer weit fruchtbarern Gegend 
liegt, und weit größer ist, viel Vorzüge vor 
Pultusk.
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Jetzt befindet sich hier das landräthliche Offi­
cium, die Kreis- Justiz- Commission und ein Jn- 
qilisitoriat; auch steht hier das Füsilier - Bataillon 
von Ledebur in Garnison. Uebrigens scheint 
diese Stadt in Aufnahme zu kommen.

5) Nozan eine königliche Stadt am Narew, von 
los Häusern, war sonst die Hauptstadt des Lan­
des Rojan, ist aber in Verfall gerathen. Das 
zweite Kreisgericht hat hier seinen Sitz.

6) Sierock, eine königliche Stadt am Narew, 
wo er sich in den Bug ergießt, nicht weit von der 
Ueberfarth über letzterem auf der Straße von Kö­
nigsberg und Bialystock nach Warschau, 
Hat 77 Hauser, und ist ein schlechter Ort.

7) Wyszków, eine königliche Stadt von 94 Häu­
sern am Dug. Die Post, welche von Bialystock 
nach Warschau den Bug entlang geht, passirt 
diesen Ort, welcher von schlechter Beschaffenheit 
ist; indessen liegt hier doch eine Eskadron Bosnia­
ken in Garnison.

15) Przacznizscher Kreis.

Dieser Kreis enthält die ehemalige Landschaft 
Ciechanow und einen Theil der Landschaft Zacro- 
czyn, welche sich beiJanow nach Ostpreußen hineinzieht. 
Nach Norden macht Ostpreußen, nach Süden der Pul- 
tuskfche, nach Westen der Mlawafche und nach Osten 
der Ostrolenkasche Kreis die Grenze.

Die Figur ist ein langlichtes Viereck, außer bei 
Janow, wo er in Ostpreußen eingreift. Die Lange 
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kann etwa 8 und die Breite 6 Meilen betragen, mithin 
wird der Kreis etwa 48 □ Meilen enthalten.

Dem Grund und Boden nach zu urtheilen, ist er 
einer der Besten von ganz Neuostpreußen, hat viel 
Weitzenacker und hinlänglich Holz, ist darum aber doch 
nicht stark bevölkert, denn er hat nach der ersten Zah­
lung von 1796 nur 8,116 Feuerstellen, mithin zu 6 See­
len gerechnet, nur 48,696 Seelen, und 5 Städte 
1 ) Chorzellen, 2) Ciechanow, Z) Janowo, 
4) Niccborz und 5) Przaczniz.

1) Chorzellen, eine königliche Stadt, hart an der 
Ostpreußischen Grenze, von 149 Häusern, ist ein 

unbedeutender Ort.
2) Ciechanow, eine königliche Stadt tiefer im Krei­

se belegen, von 166 Häusern, die ehemalige Haupt­
stadt der Landschaft Ciechanow, etwas besser 
als jene, wo jedoch noch wenig Industrie und 
Handel herrscht.

Hier ist ein Augustiner- oder Eremiten-Mönchs- 
kloster, auch hat hier das eine Kreisgericht seinen 
Sitz.

5) Janowo, eine königliche Stadt, unmittelbar an 
der Ostpreußischen Grenze, von 18Z Häusern, ist 
der Größe nach ziemlich bedeutend, sonst aber nicht 
von Erheblichkeit.

Diese 3 Städte können indessen, da sie in einer 
fruchtbaren Gegend, die erste und dritte auch an 
der Ostpreußischen Grenze liegen, mithin sich die 
Industrie mittheilt, in Aufnahme kommen, wenn 
etwas daran gewendet wird.

4) Przaczniz, eine königliche Stadt in der Mitte 
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des Kreises, in einer überaus fruchtbaren Gegend, 
von 255 Häusern, ist ein ziemlich bedeutender, sich 
ausnehmender Ort, wo ein Konsumtions-Steuer- 
Amt ist, und eine Eskadron von Busch Dragoner 
in Garnison liegt. Hier ist ein Bernhardiner- und 
ein Bernhardinerinnen Kloster, das landrathliche 
Officium und ein Kreisgericht.

5) Niecborz, eine armselige adliche Stadt, von 
etwa 54 Nauchsangen und 100 Einwohnern.

14) MlaWa scher Kreis.

Er grenzt gegen Morgen mit dem Przaczniz- 
schen, gegen Mittag mit den Whszogrodschen, gegen 
Abend mit dem Lipnoschen Kreise und gegen Mitter­
nacht mit Ostpreußen. In seiner größten Lange, 
von Mitternacht gegen Mittag gerechnet, hat er 11, und 
in seiner größten Breite, von Morgen gegen Abend 6| 
Meile; er ist aber nicht allenthalben gleich lang und 
gleich breit, und soll nicht mehr als 56 □ Meilen ent­
halten, wovon ein schmaler Strich von etwa 6 Meilen 
im Jahr 1796 Hinzugekommen, das übrige aber schon 
im Jahr 1795 zu Südprenßen in Besitz genommen 
worden ist.

In diesem Kreise befinden sich keine schiffbaren 
Flüsse, oder Landseen. Die bedeutendsten Flüsse sind 
folgende: 1) der Solda-Fluß, welcher aus Ostpreu­
ßen kommt und in Neuostpreußen den Namen 
Wrka annimmt. 2) die Orzpe hat das Merkwürdige, 
daß sie sich bei dem Dorfe Dlugokonty unter der Erde 
verliert, und etwa eine halbe Meile davon wieder zum 
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Vorschein kommt. 5) die Ledyna, 4) die Mlawka, 
5) die Sierpsiencia. Der Boden des zuletzt occu- 
pirten Strichs Landes, besteht größtentheils aus grandi-- 
gem und schlechtem Lander der im Jahr 1795 besetzte 
Lheil aber bat guten Boden, wovon | aus Weitzenacker 
besteht. Es können alle Strten von Getreide gebauet 
werden, und man rechnet in mittelmäßigen Jahren den 
Ertrag im Durchschnitte auf das Z§te Korn. Wiesen 
und Weiden giebt es zum nöthigen Bedarf hinlänglich, 
nur nicht in Ueberfluß. Durch gehörige Kultur und 
Austrocknung der niedrlgenL andereien, könnte aber noch 
ein ansehnliches beim Acker und Heuschlag verbessert 
werden. Wälder giebt es in diesenr Kreise nicht viel, 
und sie gehören größtentheils dem Adel, bestehen aus 
Fichten- etwas Eichen- Ellern- Buchen- und Dirken-Hülz. 
Besondere Merkwürdigkeiten finden sich in diesem Kreise 
nicht; Fabriken und Manufakturen sind nicht vorhan­
den und die Industrie liegt noch in der Wiege.

Die Feuerstellen betragen nach der neuesten Zah­
lung 6,696 und die Seelenzahl 53,5726011 denen 50,208 
Christen und 3,164 Juden sind, mithin treffen auf eine 
□ Meile 185 Feuerstätten und 927 Seelen.

Es sind in diesem Kreise 2 königl. Aemter, nämlich 
Sierps und Mlawa. Besondere königliche Forst­
ämter sind wegen Unbetrachtlichkeit der Waldungen 
nicht vorhanden, und daher stehen diese unter den 
Forstämtern der benachbarten Kreise.

Die ansehnlichsten adlichen Güter sind folgende:

a) Die Herrschaft Biejun mit den beiden Städten 
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Biezun und Zuronim, gehört dem Grafen von 
Zamoiski.

b) Die Herrschaft Szreńsk, nebst Stadt gleiches 
Namens, dem Geheimen»Ober-Finanz-Nath von 
Knobloch gehörig.

c) Die Rosciszewskischen Güter dem General 
von Jeżewski;

d) Die Zielun- Dlutowo- und Sarnowschen 
Güter, nebst dem Marktflecken Zielun dem Land­
schafts-Rath v. Zaleski;

e) Die Rutowschen Güter, wozu auch die Stadt 
Radzanowo gehört, der Grafinn Maszinska;

Ο Die Sierpsschen Güter, nebst der halben Stadt 
Sierps, den von Bromirskischen Erben;

g) Die Laszewschen Güter, dem ehemaligen Ka­
stellan von Zielinski;

h) Die Kawalewschen Güter, wozu der Flecken 
Niecborz im Przacznizschen Kreise gehört, 
dem General von Zielinski;

1) Die Knezburgschen Güter, nebst der Stadt glei­

ches Namens, dem von Donkowski;
k) Die Nazwouzin scheu Güter, dem ehemaligen 

Kastellan von Zboinski zugehörig.
In dem ganzen Kreise finden sich nur 4 Klöster, 

nämlich :
Der Missionarien - Convent zu Mlawa, von 11 

Geistlichen.
Das Reformatenkloster zu Zuronim, von 7 Geist­

lichen.
Das Berhardinerkloster zu Natowo, von 12 Geist­

lichen.
Das
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Des Benediktiner Nonnenkloster zu Sierps von 
i 3 Conventualen.

Die Städte sind folgende: i) Biezun, 2) Kucz- 
burg, 5) Mlawa, 4) Radzanowo, 5) Radci- 
ons, 6) Sierps, 7) Szrensk und 8) Zuronim.

1) Biezun, eine adliche Stadt, dein Grafen v. Za» 
in 0iski zugehörig, am Flüßchen Soldau, von 126 
Feucrstellen und 650 Seelen, worunter 545 Chri­
sten und 285 Juden sind. Hier ist ein herrfchaft- 
liches Schloß und es liegt hier eine Eskadron Hu­
saren Regiment von Glaser in Garnifon.

2) Kuczburg, eine adliche Stadt dem von Bań­
kowski gehörig, von 28 Feuerstellen und 140 See­
len , wovon 92 Christen und 48 Juden sind, ist ein 
elender Ort.

5) Mlawa, eine königliche Stadt von 152 Feuer­
stellen und 76ο Seelen, welche sämmtlich Christen 
sind, indem hier kein Jude wohnen darf, ist der 
Sitz des landräthlichen Officiums, der Kreis-Justiz- 
Commiffion und des Kreisgerichts, auch liegt hier 
eine Eskadron von Busch Dragoner in Garnison, 
und es ist hier ein Missionarienkloster. Sie ist die 
Kreisstadt, und kommt in Aufnahme.

4) Radzanowo, eine adliche, ganz mittelmäßige 
Stadt, der Grafinn von Moszinska gehörig, von 
108 Feuerstellen und 540 Seelen, wovon 477 
Christen und 65 Juden sind. Sie liegt an einem 

1 Th. Ji
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Arme des Soldauflusses, welcher, nachdem er sich 
unweit von hier mit der Mlawka vereinigt hat, 
den Namen Ukra annimmt.

5) Radcions, eine königliche Stadt von ii6 Häu­
sern und 580 Seelen, wovon 565 Christen und 15 
Juden sind, ist ein mittelmäßiger Ort, doch liegt 
hier eine Eskadron Husaren Regiments von Gla­
ser in Garnison.

6) Sierps, zur Halste königlich und zur Halste 
adlich; der adliche Antheil gehört der von Bra- 
minskischen Erben. Sie hat 162 Feuerstellen 
und 970 Einwohner wovon 521 Christen und 
649 Juden sind, und liegt an dem Sierpsiencia- 
Flusse, welcher durchfließt; auch ist hier ein Bene­
diktiner Nonnenkloster, und das zweite Kreisgericht.

7) Szrensk, eine adliche Stadt, dem Geheimen- 
Ober-Finanz-Rach v. Knobloch gehörig, von 102 
Feuerstellen und 570 Seelen wovon 549 Christen 

, und 176 Juden sind. Sie liegt an dem Mlawka- 
Flusse, hat ein herrschaftliches Schloß und ist ein 
mittelmäßiger Ort.

8) Furonim,. eine adliche Stadt, gleichfalls dem 
Grafen v. Zamoiski gehörig, von 90 Feuerstellen 
und 450 Seelen, sämmtlich Christen, da hier kein 
Jude wohnen darf, hat ein Reformatenkloster, 
und ist ein unbedeutender Ort.

Nach der ältern Zählung von 1796 sollte dieser 
Kreis 7630 Feuersteüen haben, welche zu 6 Seelen 
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eine Bevölkerung von 46,000 Seelen geben würde; 
allein eines Theils sind mit demselben Veränderun­
gen vorgenommen,es sindKirchspiele und Ortschaften 
abgenommen und wieder zugelegt worden, und dann 
fallen hier auch nur 5 Seelen auf die Feuerstelle.

15) Wyszogrodscher Kreis.

Dieser «Kreis enthält den obern Theil der ehemali­
gen Woiwodschaft Plock welcher sich von dem Pul- 
tuskschen Kreise oberhalb Zakroczin an der Weichsel 
herabzieht, bis an den Lipnoschen Kreis, etwa eine 
Meile von Dobrzyń an der Weichsel. Seine Lange 
beträgt längs der Weichsel über 12 Meilen und seine 
Breite im Durchschnitte etwa 4 Meilen, mithin Hat er 
gegen 50 □ Meilen.

Der Boden in diesem Kreise ist vortrefflich, denn 
xs wird in den meisten Gegenden Weizen gebauet; in 
Rücksicht der Kultur aber ist er in der ganzen Provinz 
der erste. Auf dem Lande herrscht Wohlstand, besonders 
unter dem Adel, welcher zuin Mitteladel gehört. So­
genannte Schlachschitzen giebt es hier nicht; ein jeder 
Edelmann hat eins, zwei, oder mehrere Dörfer, welche, 
und besonders die herrschaftlichen Häuser, gut gebauet 
und in der besten Kultur sind. Der Adel ist hier 
gebildeter als in andern Kreisen, an Bequemlichkeit und 
Wohlleben schon gewöhnt, hat gute Erziehung und fin­
det am gesellschaftlichen Leben Geschmack. So kulti- 
virt dieser Kreis aber auch ist, so gehört er doch nicht

Ji 2
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unter die bevölkertsten der Provinz, welches immer da 
der Fall ist, wo viel Mitteladel und viel große Vorwer­
ke sind. Es fanden sich daher bei der Zahlung von 1796 
nur 8,447 Feuerstellen darin, mithin würde sich die Be­
völkerung, wenn man 6 Seelen auf die Feuerstelle rech­
net nur auf Zo,682 Seelen, belaufen, welches etwa 
1000 Seelen auf die □ Meile macht. Allein dieser 
Kreis hat auch verschiedene Abänderungen erlitten, denn 
theils sind Kirchspiele und Ortschaften davon abgenom- 
men rend andern zugelegt worden, theils hat er einige von 
andern Kreisen erhalten. Nach den neuesten Nachrich­
ten hat er 59 Kirchspiele, 614 Dörfer, 8,295 Feuerstellen 
und 45 321 Seelen, welches etwa 906$ Seele auf die 
□ Meile macht.

Es ist auffallend daß hier soviel Kirchspiele und im 
Bialystockschen Departement nur so wenige sind; 
allein es ist schon vorhin bemerkt worden, daß hier die 
griechischen Kirchen nicht gerechnet werden, hier viel 
Juden wohnen, und überhaupt die Provinz im Bialy- 
stockschen Departement später kultivirt worden ist, mit­
hin die Kirchspiele eine weit größere Ausdehnung Haben. 
Vielleicht hat die Nachbarschaft des Domkapitels im 
Plockschen Departement viel Kirchen erzeugt.

Die Städte diefes Kreifes sind folgende: 1) Bielsk, 
2) Bodzanowo, 3) Czerwinsk, 4) Plock, 5) 
Plonsk, 6) Suchoczin, 7) Wyszogród und 
8) Zakroczin.

1 ) Bielsk, eine königliche Stadt, etwa 1 | Meile 
von der Weichsel, von 45 Hausern, war sonst die 
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Hauptstadt in dem ehemaligen Bielskschen Krei­
se, ist jetzt aber in Verfall und ganz unbedeutend.

L) Bodzanowo, eine königliche Stadt, eine Mei­
le von der Weichsel, von 40 Hausern, ist auch ein 
trauriger Ort.

5) Czerw insk, eine königliche Stadt an der Weich­
sel zwischen Wyszogrod und Plock, von 59 
Hausern, ist ganz unbedeutend, hier ist ein Augu­
stiner oder Eremiten Mönchskloster.

4) Plock, eine königliche Stadt auf dem hohen Ufer 
der Weichsel, rechter Scits, in einer fruchtbaren 
Gegend belegen, von 389 Hausern, wovon 27 
massiv, 20 von Hol; mit Ziegeldächern, und die 
übrigen von Holz mit Schindeln oder Stroh belegt 
sind. Es wird hier stark gebauet und eine besonde­
re Vorstadt für deutsche, vorzüglich für Of- 
ficianten ganz von massiven Häusern nach einem 
bestimmten Plane angelegt, und es kommen von 
Zeit zu Zeit mehrere Häuser hinzu, so daß die Stadt 
sich weit an der Weichsel herauf ausdehnt. Die 
Bevölkerung der Einwohner, ohne das Militär, be­
lauft sich auf 2,578 Seelen, worunter 751 Juden 
sich befinden.

An Kirchen und Klöstern ist hier kein Mangel, denn 
es ist hier:

1) ein Domkapitel von 9 Prälaten und 21 Domka­
pitularen mit einer Kirche,
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2) ein Collegiatstift von 2 Prälaten und Z'Canonicis, 
nebst einer Kirche,

5) ein Dominikaner Mönchskloster von 24 Mönchen, 
nebst einer Kirche,

4) ein Reformaten Mönchskloster von 19 Mönchen, 
nebst einer Kirche,

5) ein Norbertiner Pramonstratenser Nonnenkloster 
Von 58 Nonnen, welchen jedesmal ein Mönch aus 
dem Pramonstratenfer Orden als Prälat vorgesetzt 
ist, nebst Kirche,1

6) ein Kloster der barmherzigen Schwestern, nebst 
Kirche,

7) ein Missionarien-Convent nebst Kirche,

8) ein Piaren-Gymnasium und Kloster, von 6 Pro­
fessoren, nebst Kirche, wo 150 Zöglinge freien Un­
terricht erhalten,

9) eine Pfarrkirche,

10) eine Dreifaltigkeitskirche, und

11) eine Martinskirche.

Der Dom und die Kirche sind schöne Gebäude, mit 
hohen Thürmen und geben der Stadt, besonders von 
der Weichsel Seite, ein prächtiges Ansehn.

Für die Landeskollegien sind noch keine öffentli­
chen Gebäude erbauet, und die Kammer hält noch ihre 
Sitzungen in dem bischöflichen Schlosse, weil der 
Bischöf in Pultusk wohnt. Dies Gebäude wäre 
groß genug für beide Landeskollegien, wovon die 
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Regierung noch in Thorn ist, künftiges Jahr 
aber nach Plock verlegt werden soll. Der Bi- 
fd>of würde dies Gebäude gern abtreten, wenn er 
eine billige Miethe dafür erhielte, denn er bedarf 
dessen nicht-, da er in Pultusk noch besser wohnt. 
Ob dies geschehen, oder neu gebauet werden soll, 
ist noch nicht entschieden.

Die Kurien oder Wohnungen der Prälaten 
und Kapitularen, sind schlecht, nur von einem Ge­
schoß und meistens von Holz.

Die Stadt ist zum Handel sehr bequem gelegen 
und es wird hier ein beträchtlicher Handel die 
Weichsel herab nach Danzig mit Getreide, auch 
den Fluß herauf mit allerhand Bedürfnissen getrie­
ben. Die meisten Bürger leben vom Ackerbau, 
welcher jedoch schlecht betrieben wird.

Eine große Unbequemlichkeit für die Stadt ist 
dieses, daß sie kein hinlänglich gutes Wasser hat. 
Es sind zwar 18 Brunnen darin, allein das Was­
ser taugt nicht xiel, und das meiste muß aus der 
Weichsel einen steilen Berg herauf geholt werden; 
indessen host man durch Brunnengraben diesein 
Bedürfnisse abzuhelfen.

Auch ist Landeinwärts nicht viel Holz, und das 
meiste muß von der andern Seite der Weichsel, wo 
viel Waldungen sind, des Winters, über den zuge- 
srornen Strom, oder durch Flössung die Weichsel 
hinab, herbeigesührt werden, daher sich jeder gern 
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des Winters mit Holz versorgt; es ist aber schwer 
das Holz den steilen Derg hinauf zu schaffen, da­
her es denn immer in hohem Preise sieht.

Dieser Unbequemlichkeiten ungeachtet muß sich 
dieser Ort doch aufnehmen, da beide Landeskollegien 
hier ihren Sitz haben sollen, viel reiche Pfründen 
darin verzehrt werden, und das Füsilier-Bataillon 
von Hinrichs hier in Garnison liegt, auf den 
Bau auch große Summen verwendet werden.

Außer den beiden Landeskollegien hat hier auch 
eine Kreis - Justizcommission ihren Sitz, welche 
aber wohl verlegt werden dürfte, wenn die Regie­
rung herüber kommt; auch ist hier ein Kreisgericht.

5) Plonsk, eine königliche Stadt am Ende des 
Kreises, nach dem Mlawaschen zu belegen, von 
205 Häusern, ist weitlauftig, aber unbedeutend.

6) Suchoczin, eine königliche Stadt an der Ukra, 
von 49 Hausern, ist ein schlechter Ort.

7) Wyszogród, eine königliche Stadt an der Weich­
sel unterhalb Zakroczin, von 183 Häusern und 
1,588 Einwohnern worunter 1,017 Juden und un­
ter diesen 98 Handwerker sind. Der Boden in die­
ser Gegend ist ergiebig, und die christlichen Einwohner 
nähren sich daher größtentheils vom Ackerbau; die 
Juden aber treiben bürgerliche Gewerbe und einen 
Handel mit Wolle, Tüchern, Getreide, und meh- 
rern andern Artikeln.
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Hier ist eine Pfarrkirche, ein Franziskaner-Klo­
ster, eine Kapelle und ein Armenhospital. Das 
landrathliche Officium und ein Kreisgericht haben 
Hier ihren Sitz. Uebrigens ist der Ort ziemlich be­
deutend und scheint in Aufnahme zu kommen.

Gegen über auf der andern Seite der Weichsel, 
wo die Bjurra in diesen Fluß fallt, liegt das 
Dorf Kamnion, wo ein großes Salzniagazin 
ist, aus welchem beinahe ganz Neuostpreußen 
mit Salz versorgt wird.

8) Zakroczin, eine königliche Stadt aufeinem Ber­
ge an der Weichsel und am Bug belegen, wo die­
ser Fluß in jenen fallt, von 61 Häusern. Die La­
ge ist nicht übel und es geht hier eine Fähre über 
die Weichsel, der Ort ist aber schlecht. Die Stadt 
hat ein schönes massives Nathhaus zu bauen ange­
fangen, es aber aus Unvermögen nicht vollenden 
können. Die Bürger treiben Schiffahrt und Fischerei, 
es herrscht hier aber wenig bürgerliches Gewer­
be. Sonst war sie die Hauptstadt der Landschaft 
Zakroczin, zu Mafovicu gehörig, jetzt ist sie 
aber sehr iu Verfall.

15) Lipnoscher Kreis.

Dieser Kreis begreift die Landschaft Dobrzyn 
in sich, welche sonst zum Herzogthume Cujavien ge­
hörte, und durch die Drewenz vom Culmschen Ge­
biete getrennt wird, welche sich bogenförmig um diesen 
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Kreis zieht. An der westlichen Seite fließt die Weich­
sel, an der nördlichen und östlichen die Drewenz, 
und an der mittäglichen wird er durch den Mlawa- 
schen und Wyszogródschen Kreis begrenzt.

Die Fruchtbarkeit in diesem Kreise, ist mittelnia- 
ßig, hin und wieder ist guter Boden, besonders an den 
Flüssen; Landeinwärts aber viel Sand.' Er Hat die 
Figur eines Dreiecks, mag etwa einen Flächeninhalt 
von 50 □ Meilen haben, und ist mittelmäßig bevölkert. 
Nach der ersten Aufnahme von 1796 waren darin 8,082 
Feuerstellen, und zu 6 Seelen gerechnet 48,492 Seelen, 
zu 5 Seelen aber nur 40,450 Seelen. Es sind hierin 
7 schlechte Städte: 1 ^Bobrownik, 2) Dobrzyn 

an der Drewenz, 3) Dobrzyn an der Weichsel, 
4) Klkol, 5) Lipno, 6) Rypin, 7) Skompe.

1 ) Bobrownik, eine königliche Stadt an der 
Weichsel belegen, von 61 Häusern, ist ein sehr 
schlechter Ort.

2) Dobrzyn an der Drewenz, eine adliche Stadt, 
ist beinahe noch schlechter.

5) Dobrzyn an der Weichsel, eine königliche 
Stadt von 178 Häusern, wo ein Konsumtions- 
Steueramt ist, hat eine beträchtliche Größe und 
ziemliche Nahrung, kann sich daher wohl aufneh­
men.

4) Kikol, eine königliche Stadt, eine Meile von 
der Weichsel, ist ein erbärmlicher Ort.
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5) Lipno, eine königliche Stadt an einem kleinen 
Flusse, etwa eine Meile von der Weichsel entlegen, 
von 88 Hausern, die Hauptstadt des Kreises, ist 
ein schlecht gebaueter Ort, mag sich aber wol et­
was ausgenommen haben. Hier haben das land- 
räthliche Officium, eine Kreis- Justizcommission 
und ein Kreisgericht ihren Sitz, sie hat ein Kon­
sumtions-Steueramt, und es liegt hier eine Es- 
kadrou Husaren Regiments von Glaser in Gar­
nison.

6) Ryppin, eine königliche Stadt, etwa eine Mei­
le von der Ostpreußischen Grenze, von 72 
Häusern, ist ein mittelmäßiger Ort. Hier hat das 
zweite Kreisgericht seinen Sitz, und es liegt hier 
eine Eskadron Husaren eben desselben Regiments 
in Garnison.

7. ) Skompe, eine adliche Stadt in der Mitte des 
Kreises, von 85 Hausern, ist ein mittelmäßiger 
Ort, wo wenig bürgerliches Verkehr getrieben 
wird.

Ende des ersten Theils.
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